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Vorwort zur ersten Auflage
Die für den Regierungsbezirk Breslau in der Vorkriegszeit erlassenen 

baupolizeilichen Bestimmungen sind zum größten Teile abgeändert worden, 
um den neuzeitlichen Bestrebungen in gesundheitlicher, vcrkehrSfördernder, 
feuer- und sicherheitspolizeilicher Hinsicht Rechnung zu tragen, auch den An­
forderungen einer geschmackvollen Bauweise zu genügen.

Mit der Bauordnung für das platte Land, die als letzte der Bauordnun­
gen für den Regierungsbezirk Breslau umgearbeitet ist, stellt das vorliegende 
Buch die Sammlung der zurzeit für den Regierungsbezirk Breslau (auSschl. 
der Stadt Breslau) geltenden neuen baupolizeilichen Vorschriften dar.

Die für die Stadt Breslau bestehenden gleichartigen Bestimmungen sind 
erst kürzlich von berufener Stelle gesammelt »nd veröffentlicht worden, ich 
habe deshalb diese Bestimmungen in meinem Buche fortgclafsen. Dafür sind 
andere in der letzten Zeit im Sonderdruck nicht erschienene Bestimmungen, 
wie die Verordnung über Theater, Versammlungsräume usw., über die Licht­
spieltheater, die AufzugSvcrordnung u. a. m., in ihrem zurzeit geltenden Wort­
laut ausgenommen worden.

Möge ihre Anwendung allen, die damit zu tun haben, zum Segen ge­
reichen und zur Verschönerung der Heimat beitragen.

Breslau, 1928.

Vorwort zur zweiten Auflage
Seit der ersten Herausgabe der „Baupolizeilichen Vorschriften für den 

Regierungsbezirk Breslau" hat sich auf dem Gebiete des DaupolizeiwesenS 
innerhalb des hiesigen Bezirks gar manches geändert. Die Bauordnung für 
das platte Land vom 27. März ist inzwifchen durch die vom Oberpräsidenten 
erlassene Bauordnung vom 12. September 1932 ersetzt worden. Hiervon 
ausgenommen wurden im Bezirk Breslau einige Landgemeinden, die wegen 
ihres besonderen Gepräges einer besonderen Regelung des Bauwesens be­
dürfen und daher einer Sondcrbauordnung (der Sonderpolizeiverordnung 
vom 5. September 1932) unterstellt werden mußten. Besondere Bauord­
nungen sind für das SiedlungSwescn und über Stadtrandbauten erlassen 
worden. Die Vorschriften für Warenhäuser sowie für die Unterbringung 
von Kraftfahrzeugen sind gleichfalls durch neue ersetzt. Alle diese Wandlun­
gen — ich habe nur die wichtigsten genannt — fordern gebieterisch Berück­
sichtigung bei der Neuauflage meines Buches.

Hierbei mußte auch auf größere Vollständigkeit Bedacht genommen wer­
den, indem die bisher fehlende Bauordnung für die Stadt Breslau vom 
20. Mai 1926, die gleichfalls nur für Breslau geltenden neuen Bestimmun- 



IV

gen über Außen-Reklame vom 17. Januar 1933 sowie über die Be- und 
Entwässerung vom 11. Januar 1933 einbezvgen wurden.

Die Aufnahme dec Bauordnung für die Stadt Breslau schien mir auch 
deshalb empfehlenswert, weil sie in ihrer gegenwärtigen, durch wichtige Nach­
träge geänderten Fassung bisher nirgends im Druck erschienen iss.

Fortgeblieben sind dagegen die in der ersten Auflage enthaltenen Vor­
schriften über Theater, Kinos und Zirkusse, da sie in meinem Buche .Licht­
spielhaus und Theater" aus praktischen Gründen einen besonderen Platz ge­
funden haben und de» Umfang des Buches unnötig vergrößert hätten.

Einen grundsätzlichen Unterschied gegenüber der ersten Auflage und — 
wie ich annehmen möchte — auch einen Fortschritt wird man in der Beigabe 
von Erläuterungen finden, die den Wortlaut der wichtigsten Bestimmungen 
in Gestalt von Fußnoten begleiten.

Breslau, 1933.

Vorwort zur dritten Auflage
Die zweite Auflage ist vergriffen. Die Neuauflage gibt Gelegenheit, die 

neue Bauordnung für die Städte des Regierungsbezirks Breslau aufzuneh­
men und die neueren Bestimmungen in baupolizeilichen Angelegenheiten, so 
das Gesetz über baupolizeiliche Zuständigkeiten, die Bestimmungen über Feuer­
schutz u. a. m. zum Abdruck zu bringen. Einem Wunsche aus Architekten- 
kceisen entsprechend sind auch die neuen Bestimmungen über die zulässige 
Belastung im Hochbau mit abgedruckt.

Breslau, 1936.
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1. Oie Bauordnung der Siodf Breslau
vom 20. Mai 1926. (Beilage zu Nr. 30 des Breslauer Gemeiudcblattes) 
in der Fassung der Verordnungen vom 13. 7. 27, 2. 8. 27, 5. 9. 27, 22. 12. 
27, 19. 3. 30, 29. 6. 31, 20. 6. 32, 21. 6. 32, 7. 2. 33, 21. 4. 33, 12. 12. 33, 
7. 3. 34, 8. 8. 34, 12. 12. 34, 13. 6. 35.

Abschnitt I.

Geschäftliche Bestimmungen.
§ 1. Gegenstand der Baugenehmigung und Bauanzeige.

Zuständig zur Erteilung der baupolizeilichen ErlanbniS') — Dange- 1 
nehmigung — ist die Städtische Daupolizeivenvaltung (Baupolizei)?) ^)

Der Baugenehmigung bedürfen?)
a) alle neuen baulichen Anlagen über und unter der Erde; hierzu gehören 

auch Einfriedigungen an Straßen und Grundstücksgrenzen, Brunnen, 
Dungstätten, Aborte, Abort- und Jauchegrnbcn, Kleintierställc, Kran- 
brücken aller Art, Außenantenncn, Leitungsmast,?) mit Ausnahme der

?) über vorzeitig- Daucrlaubnts s. Richtlinien der Baupol. Brcsl. v. 17. 9. 28 
(Gedbl. S. 383).
. ... 2). Die Bauerlaubnis stellt keine baupoltzciltchc Verfügung dar. Sie ist deshalb von 
Dritten im Verwallungsstrcttverfahrcn auch nicht anfechtbar.

Die Baucrlaubnts muk erteilt werden, wenn die amtliche Prüfung des Baugesuchs 
(des Bauvorhabens) keinen Verstoß gegen die baupolizeilichen Vorschrtstcn (Bauordnung) 
ergibt und ctnc Beeinträchtigung des össcnlltchen Interesses nicht zu bcsürchlen ist. (8 14. 
Poltzeiverw.-Ges. v. 1. g. 31). Die Frage, ob ein privates Interesse verletzt wird, ist 
von der Baupolizei nicht zu erörtern. Die Baucrlaubnts wird unbeschadet der Rccht- 
Driltcr erteilt 8 3 Uff 7. Die tn der Praxis häufig austrciende Ansicht, das, dle Polizei 
etn Bauvorhaben Verbindern könne, durch das ein 8 e n st e r r e ch t verletzt wird 
(Zubaucn von Fenstcrössnungcn durch Errichtung einer Brandmauer seitens des Nach- 
barn), tst daher irrig. Das Fensterrechl ist ein privates Recht. Di- Baupoltzct ist völlig 
frei von Rücksichten, dte sich nicht aus den Lssenlltch rechtlichen Bestimmungen oder 
dem Jnlcrcsie der össenllichcn Sicherheit ergeben, kann also im vorliegenden Falle sogar 
die Schließung prtvatrcchlltch gesicherter alter Grenzmaucrsenstcr verlangen.

Anders liegt der Fall, wenn der Bauherr eine Bcsretung (einen Dispens, 8 6) an- 
strcbt. Eine Besrctung slelll eine Vergünsiigung gegenüber der Bauordnung dar, die, 
soweit sie nicht aus Gründen des össentltchcn Wohls gewährt wird, nur BtlligkettSerwä- 
gungcn entspringen kann. In diesem Falle wird die zuständige Behörde (8 S) billtgcr- 
weise auch zu prüfen haben, ob nicht mit der Gewährung der erbetenen Vergünstigung 
eine einseitige Benachteiligung Dritter verbunden tst. Sie wird deshalb unter Umständen 
auch den Nachbar hören müssen. (Erl. des Min. f. Volkswf. v. 30. 11. 32 — hier abgc- 
druckl S. 119.) — Eine Bauerlaubnis kanu auf Widerruf erteilt werden, doch müssen die 
Voraussetzungen für den Eintritt des Widerrufs angegeben werden. Eine Bauerlaubnis 
kann auch befristet werden. Beides — Widerruf und Befristung — dürfen den Bauherrn 
nicht über das Mab dessen belasten, was das öffentliche Interesse unbedingt fordert. Vcrgl. 
Fußnote 97 zu 8 24.

Die Baupoltzcibchördcn können dte Befestigung oder Abänderung von Bauwerken 
oder Baulesten, die ohne Baucrlaubnts auSgesllhrt sind, erzwingen, wenn sie die malertet- 
len Voraussetzungen für eine Genehmigung nicht erfüllen. Der Umstand, daß sic ohne 
polizeiliche Genehmigung ausgesührt wurden, genügt aber hierzu nicht. Wieweit dte Bau­
poltzct befugt ist, auch genehmigte Bauwerke oder Bauteile zwangsweise abändcrn oder 
beseitigen zu lassen, ergibt sich aus 8 96.

Außer den amtlichen Stellen der Stadtverwaltung (Ttcsbauamt, Stadlcrwcitcrungs- 
amt, Feuerwehr), dte von der Baupoltzct tn gewissen Fällen vor Erteilung der Baucrlaub- 
niS gehört werden, sieht der Baupoltzct sllr rein künstlerische Fragen ein ehrenamtlich 
täliger Sachvcrsländigenbcirat zur Seite, der sich vorwiegend aus Künstlern und Kunst­
kennern zusammonsctzl. (Stehe Orlsstalul v. 3. S. 1922.)

") Nach dem Polizctvcrwallungsgesctz tst dte Bezeichnung „Orispoltzeibehörde" (Bau­
polizei).

<) Vergl. GenehmtgungSgebllhrcnordn. v. 7. v. 29.
») Siche Erlaß des Ministers sllr VolkSwohlsahrt vom 3. 12. 23 über Errichtung von 

Gebäuden unter Hochspannungsleitungen und Herstellung von Hochspannungsleitungen 
(Valtz.Fischcr, S. 399) s. Abs. 29, Seile 294.

Grieger, Baupolizeiliche Vorschriften. 1



2 Bauordnung der Stabt Breslau

gewöhnlichen Meiste nnd Gestänge für Straßenbahn und Fcrnsprech- 
leitungen, Bauzäune und Baugerüste, Zu- und Abflußleitungen, Lan­
dungsstege, schwimmende Badeanstalten;

1 b) bei bestehenden baulichen Anlagen die Herstellung oder Veränderung 
von tragenden oder unterstützenden Bauteilen (Wänden, Pfeilern, 
Decken, Eiscnkonstrukkionen), von Dächern, von Bauteilen, die über 
die Umfassungswändc vortreten, von Fenster- nnd Türöffnungen in 
den Außenwänden, von Treppenanlagcn, Licht-, LüftnngS- und Auf- 
zngSschächtcn, Feuerstätten, Schornsteinen, elektrischen Starkstrom­
anlagen,") die Aufstellung von Gasöfen') und Motoren, wenn deren 
Leistungsstärke zusammen mit derjenigen von bereits in dem Betriebe 
vorhandenen Motoren das Maß von einer Pferdestärke überschreitet, 
ferner die Veränderung von Brunnen, Dungstättcn, Aborten, sowie 
die Veränderung in der Anlage und Einfriedigung von Vorgärten;

2 e) bei Räumen, die gewerblichen Zwecken dienen, jede Veränderung der 
inneren baulichen Einrichtung;")

3 ä) Veränderungen in der Benutzungsart baulicher Anlagen, soweit für 
die Räume in ihrer neuen Zweckbestimmung besondere baupolizeiliche 
Vorschriften bestehen. Dies gilt namentlich für die Einrichtung von 
Räumen zum dauernden Aufenthalt von Menschen, für die Einrich­
tung von gewerblichen, nicht unter den tz 16 der Gewerbeordnung fal­
lenden Betciebsstättcn, für die Einrichtung von Versammlungsräumen 
aller Art (Theater, Lichtspielhäuser, Zirkusse, Saalbautcn usw.), für 
die Einrichtung von Lagerräumen für Filme und andere leicht entzünd­
liche Stoffe usw.;

4 v) der Verputz und der Anstrich oder die Ausfugung der vornehmlich 
Wohnzwecken dienenden Gebäude sowie die Veränderung aller äußeren 
Umfassungswändc, die von Straßen, Plätzen oder anderen öffentlichen 
Verkehrsflächcn aus sichtbar sind;

5 k) die Aufstellung oder Anbringung von Schaukästen und Ncklamcschildern 
aller Art — Geschäftszeichen, Fahnen- nnd Lcuchtschildcrn, Leucht­
gerüsten, Aufschriften und Abbildungen —.")

Der Abschnitt R hat nach der Verordnung vom 8. 8. 34 (Amtsbl. 
Nr. 32) folgenden Wortlaut:
II. Der Baugenehmigung bedürfen nicht:

6 n) die Herstellung nnd Entfernung von unbelasteten Wänden, abgesehen 
von den Fällen unter v nnd X <1;

7 b) gewöhnliche Unterhaltungöarbeiten an baulichen Anlagen;
8 o) die Errichtung von kleinen Bauten ohne Feuerungsanlage von nicht 

mehr als 15 csm Grundfläche und 3 rn Höhe bis zum First, wie Schup­
pen, offene Lauben, Garten- und Fcldhäuöchcn, Baubuden und der­
gleichen;"")

") Vcrgl. Anm. 135.
Nach Nachtr. V v. IS. 3. 30 treten an die Stelle von „GaSüsen", „GaShetz- 

geraten und Warmwasserbereitern mit einen, Gasverbrauch von mehr als 0,5 cbm (gleich 
500 Liter) in der Stunde."

") Stehe Anm. 138.
") Zur Begutachtung der Gcnchmigungsgesucho auf diesem Gebiet steht der Bau- 

Polizei der ehrenamtlich wirkende „Reklamebeirat beim Bunde stir Heimntschuh" zur Sette, 
der sein WeschüstSzimmer in der Baupolizei, an der Eltsabethkirche 3/4 Hai. (Bcrgl. Fub- 
note zu 8 24).

»°) Also auch Silos zur Griinfuttcreinsäuerung. Vergl. Erl. v. 23. 9. 35 (Min. i. v. 
S. 1188) hier abgcdrucht Seite 189.



8 r. Bauanzetge g

ä) Gewächshäuser und andere lcichtgebauke Räume für Kulturen zu gärt- 1 
nerischcn Zwecken, wenn ihre Umfassungsmauern nicht mehr als 1,20 m 
über die Erdoberfläche cmporragen und wenn sie keine FeucrungS- 
anlagen enthalten;

6) gärtnerische und landwirtschaftliche Bauten, die keine festen Grund- 2 
mauern besitzen »nd vorübergehendem Gebrauche zum Schutze von 
Pflanzen dienen, unabhängig von ihrer Flächenausdehnung, sofern ihre 
Höhe bis zur Traufe 3 m nicht übersteigt;

k) zerlegbare und bewegliche Gcflügelställe ohne feste Grundmauern bis 3 
zu einer Größe von 50 qm und einer Höhe von 3 m bis zur Traufe;

x) Brücken über Wasserläufe III. Ordnung, die entweder eine geringere 4 
Spannweite als 3 m haben, oder im Zuge von Wegen liegen, die nicht 
dem allgemeinen Verkehr dienen.
Zu a—§:
Auch die von der DaugenehmignngSpflicht befreiten baulichen Anlagen 

müssen den Vorschriften der Bauordnung entsprechen.
0. Bauanzeige: 5

a) Für die unter R, a)—o) genannten baulichen Veränderungen genügt
eine Dauanzeige an die Baupolizei. Die Baupolizei ist befugt, auf 
Antrag des Bauherrn bei weiteren als den unter R, e) vorgesehenen 
geringfügigen baulichen Anlagen von der Forderung der Einholung 
der Baugenehmigung abzusehcn und sich mit einer Bauanzeige zu 
begnügen.

b) Die Baupolizei kann jedoch in allen Fällen die Einholung einer Bau­
genehmigung verlangen, in denen es das öffentliche Wohl erfordert. 
Aus dem gleichen Grunde kann sie auch in allen anderen Fällen, in 
denen eine Bauanzcige nicht vorgeschriebcn ist, eine solche verlangen.

o) Mit der Ausführung eines Baues, von dem eine Dananzeige erstattet 
ist, darf angefangcn werden, wenn die Baupolizei binnen 14 Tagen 
nach Eingang der Anzeige nicht widersprochen hat.
D. Bauten des Reiches, des Staates, der Gemeinden und der weiteren H 

Kommnnalverbände.
Bei Bauten, die für Rechnung des Reiches,'") des Staates, der Ge­

meinden oder der weiteren Kommunalverbände unter Leitung von Bau- 
beamten ausgeführt werden, müssen die Bauentwürfe mit den nach H 2 
erforderlichen Unterlagen vor Beginn der Bauausführung in einfacher Aus­
fertigung der Baupolizei zur baupolizeilichen Prüfung und Genehmigung 
Vvrgelcgt werden. Eines rechnungsmäßigen Nachweises der Tragfähigkeit 
der Konstruktion bedarf es bei diesen Bauten nicht.") ")

L. Nach der Gewerbeordnung (Htz 16, 24 und 25) gcnchmigungü- 7 
pflichtige Anlagen.

Die in den 16, 24 und 25 der Gewerbeordnung bezeichneten Anlagen 
bedürfen keiner besonderen baupolizeilichen Baugenehmigung.

I?. Neben der Baugenehmigung gesetzlich für Bauten vorgeschricbene 
polizeiliche Genehmigungen:

Dem Anträge auf Baugenehmigung sind beizufügen:

n>) Bergt. Anm. ISS ff.
li) Hiervon unberührt bleibt Z 2 der Vorschriften über Lichtspieltheater. Danach unter­

liegen derartige Einrichtungen und Betriebe, auch wenn sie vom Reiche, vom Staate pp. 
ausgehen, der Genehmigung und Überwachung der Ort-Polizei.

rr> Alle hier aufgcflihrten Bauausführungen sind gebührenpflichtig. Vergl. Gebühren­
ordnung vom 7. v. IS29.
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1 L) bei der Gründung neuer Ansiedlungen die Ansiedlunqsgenehmigung 
— 13—20 des Gesetzes vom 10. August 1904 (G.-E. S. 227 —,

2 t>) bei der Errichtung einer Feuerstätte in der Nähe einer Waldung, die 
mehr als 100 Ila im räumlichen Zusammenhänge umfaßt, die hierfür 
nötige besondere Genehmigung — H 47 des Feld- und Forstpolizei­
gesetzes vom 1. Avril 1880 (G.-S. S. 230) —,

Z v) bei Bauten im Überschwemmungsgebiet von Wasserläufen die nach 
dem Wassergesetze vom 7. April 1913 vorgeschriebene Gcnehmignng 
(G.-S. S. 53).

4 H 2. Bauantrag und Bauvorlagen.

Der Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung ist schriftlich bei der 
Baupolizei einzurcichen.

1. Mit dem Anträge sind vorzulegen:
a) ein Lageplan, der im Maßstabe von nicht unter 1 : 500 — ans Erfordern 

der Baupolizei in größerem Maßstabe —, bei Kleinhäusern nicht unter 
1 : 1000, die Lage des Grundstücks zur Himmelsrichtung, zn den angren­
zenden Grundstücken, Straßen, Plätzen und anderen öffentlichen Verkehrs­
flächen (Wasserstraßen, Eisenbahnen usw.) sowie zu öffentlichen Grün- 
und Baumanlagen und gegebenenfalls auch zu Waldungen erkennen läßt.") 
Dabei sind die etwa festgesetzten Straßen- und Baufluchtlinien und Höhen­
marken einzuzeichnen; auch ist die Entfernung des Baues von anderen 
baulichen Anlagen desselben Grundstücks, von Straßen, Plätzen nnd an­
deren öffentlichen DerkehrSflächen, von Nachbargrenzcn und den Gebäu­
den auf Nachbargrundstücken unter Angabe der Bauart und Bedachung 
der benachbarten Gebäude, sowie die Lage von Brunnen und Dungstätten 
einzntragen. Bei Neu- und Erweiterungsbauten nnd ans Verlangen der 
Baupolizei auch bei erheblichen Umbauten muß der Lageplan durch einen 
vereideten Landmesser beglaubigt sein und eine prüfungsfähige Berechnung 
der zulässigen und der beanspruchten Bebauungsfläche enthalten. Der 
Einreichung des LagcplaneS bedarf es nicht bei Umbanten, bei denen die 
Lage der äußeren UmfassnngSwände nicht verändert wird und keine neuen 
AufenthaltSräume eingerichtet werden, sofern das Gebäude nicht von fest­
gesetzten Fluchtlinien geschnitten wird.

b) Bauzeichnungen.
5 I. In den Bauzeichnungen sind bei Gebäuden darzustcllen:

1. die Grundrisse") sämtlicher Geschosse mit Angabe der Abmessungen, 
der Fcuernngsanlagen und der Benutzungsart der Räume;

2. die Querschnitte, von denen mindestens einer den Verlauf der Trep­
pen zeigen muß, mit Angabe der Geschoßhöhen;

3. die Ansichten aller Gc'bändeseiten; in besonderen Fällen ans Ver­
langen der Baupolizei auch schaubildlichc Darstellungen und Mo­
delle, die das Einpassen des Neubaues in die vorhandene Umge­
bung zeigen;

4. die Konstruktion und die Abmessungen des Baues im ganzen und 
IS) Nach der Bersligung des Rcgtcrungsprästdcnicn vom 13. lo. lS28 über Hoch- 

spannungsletiungcn sollen auch Leitungen dieser Ari cingczcichuel werden, damit die Poli­
zeibehörde der zuständigen üdcrlandzcniralc von der Errichiung des Gebäudes Kenntnis 
geben kaun. Fiir den Bauherrn cmpsiehll sich in solchen Fällen unmittelbares Verhandeln 
mit dem Elektriziiäiswcrk wegen elwa nöliger Projekiänderung. Vergi. Erl. v. 22. I. gl, 
abgedruckl S. 2V4.

") Vcrgl. Anm. 145.
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in seinen Teilen mit Angabe der Art und der Stärke der zu ver­
wendenden Baustoffe;

5. die Höhenlage des Baues zu dem umgebenden Gelände der Straße 
und der Hoffläche, bezogen auf Normal-Null;

6. bei Versammlungsräumen aller Art die lichten Breiten der Flure, 
Türen usw.

II. Für Reklameschilder genügen in der Regel maßstäbliche Skizzen. 1 
III. Soweit es zur baupolizeilichen Prüfung erforderlich ist, sind einzelne 

Teile des Bauplans durch Sonderzeichnungcn zu erläutern.
IV. Bauzeichnungen sind im Maßstabe von nicht unter I: 100 vorzulegen. 2 

v) Fcstigkcitsberechnungen für die Tragfähigkeit der Konstruktionen, beson- 3 
ders der aus Eisen und Eisenbeton, aber auch ungewöhnlicher Holzver­
bände und besonders beanspruchter Teile des Mauerwerks oder Bau­
grundes.

ä) Ein Plan für die Dorgartenanlage. 4
Der Plan muß den Grundriß und Querschnitt der Dorgartenanlage

sowie eine Ansicht der Befriedigung enthalten.
Zu a)—ä).
I. Bei geringfügigen baulichen Anlagen genügen schriftliche Darlegungen 

und Handzeichnungen. Aus ihnen muß mindestens die Art und der 
Zweck der baulichen Anlage hervorgehen. Bei gleichzeitig auf Grund 
feststehender Typen in gleichartiger Wiederholung auszuführenden 
Kleinhäusern 28) bedarf es der Einreichung der Unterlagen zu 
b)—ä) nur für eines der Kleinhäuser und statt der einzelnen Lage­
pläne nur eines gemeinsamen.

2. Die Unterlagen unter v) und ä) können mit Genehmigung der Bau­
polizei auch zu einem von dieser zu bestimmenden späteren Zeitpunkte 
eingereicht werden.

3. Das Grundstück, auf dem gebaut werden soll, ist nach Straße, Haus­
nummer und Grundsteuerkatasternummer zu bezeichnen. Der Bau­
antrag muß bei Wohngebäuden, Ställen und gewerblichen Anlagen 
eine Angabe über die Art der Entwässerung enthalten.

4. Bei Gebäuden, die vornehmlich Wohnzwecken dienen, ist der Verputz 
und Anstrich oder die Ausfugung anzugeben.

2. Die Zeichnungen sind in einer den betreffenden Baustoff kennzeichnenden z 
Darstellung auszuführen und auf leinwandunterzogenem Papier oder auf 
Pausleinwand auszufertigcn. Blaupausen sind unstatthaft.

3. Sämtliche Bauvorlagen sind in je 2, auf Erfordern der Baupolizei in 
3 Stücken einzureichen und müssen die Unterschriften des Bauherrn und des 
mit der Ausführung Beauftragten (Bauleiter, Bauunternehmer, Planver­
fasser) tragen. Die Namen des Bauleiters und des Bauunternehmers, sowie 
der Wechsel dieser Personen, gegebenenfalls auch des Bauherrn, sind der 
Baupolizei rechtzeitig schriftlich anzuzeigen.

4. Der Bauherr ist berechtigt, vor Einreichung des Bauantrages über ein­
zelne den Dau betreffende Fragen die Entscheidung der Baupolizei einzuholen.

5. Ergibt sich im Laufe der Bauausführung die Notwendigkeit einer Ab- 6 
weichung von dem genehmigten Bauplan, so ist die Abweichung sofort anzu­
zeigen und für sie nachträglich die Baugenehmigung cinzuholen.
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I § 3. Erteilung der Baugenehmigung (Bauschen,)?")

1. Über die Baugenehmigung wird von der Baupolizei ein Bauschein aus­
gestellt. Die Dauvorlagcn werden mit Genehmigungsvermerk versehen. Don 
den Dauvorlagen ist je ein Stück zusammen mit dem Dauschein dem Bau­
herrn auszuhändigen. Bauschein und genehmigte Vauvorlagen sind nicht 
mehr zu trenne» und müsse» vom Beginn der Arbeiten an zur Einsicht ans 
der Baustelle bereitgehalten werden.

2. Dor Aushändigung des BauscheincS sowie vor Anweisung der Bau­
flucht- oder Grenzlinie, über die dem Bauherrn oder dein Bauleiter eine Be­
scheinigung ausgestellt wird, darf mit dem Bau und mit den Schachtarbeiten 
nicht begonnen werden,?"") ebensowenig dürfe» vorher irgendwelche Grenz­
zeichen, wie Grenzsteine, Grenzpfähle, Zäune oder Mauern, welche die anzu- 
wcisende Linie bezeichnen, entfernt werden.

3. Während der Ausführung von Bauarbeiten sind an der Straße in dcnt- 
licher Schrift der Familienname und mindestens ein Dorname sowie die Woh­
nung des Bauherrn und des Bauleiters anzugeben.

4. Für die Errichtung eines Neubaues oder Zaunes an der Straße ist vor 
Baubeginn bei dem städtischen DermessnngSamt die Anweisung der Flucht­
linie, der Straßen- oder Wegegrcnze zu beantragen.

5. Ausnahmsweise kann die Banpolizei in besonderen Fällen auch vor Aus­
händigung des Bauscheines den Beginn der eigentlichen Banarbeiten gestatten.

6. Der Bauschcin wird ungültig, wenn nicht innerhalb Jahresfrist nach 
seiner Aushändigung mit dem Bau begonnen oder wenn der begonnene Dau 
ein Jahr lang unterbrochen wird; doch kann die Gültigkeit auf Antrag vor 
dem Erlösche» verlängert werden.

7. Der Bauschcin wird unbeschadet aller Rechte Dritter erteilt?")

2 § 4. Baupolizeiliche Abnahmen.
1. Der Bauherr hat der Baupolizei anzuzeigen, wann er init dem Bau 

beginnen will; er muß den von ihr mit der Überwachung betrauten Personen 
— Beamten und Sachverständigen — jederzeit Zutritt zur Baustelle und 
Einblick in de» Bauschein und die Bauvorlagen gewähren.

2. Alle Bauten, die der Baugenehmigung bedürfen, unterliegen der bau­
polizeilichen Abnahme??)

Z a) Die Nohbauabnahme hat zu erfolgen, sobald der Bau in seinen Manern, 
Gewölben, Eisenkonstruktionen (einschließlich der notwendigen Treppen), 
sowie in den Balkenlagen und der Dacheindccknng vollendet ist. Die 
Dacheindecknng darf hierbei eine vorläufige sein. Eine Abnahme einzelner 
Teile, insbesondere der Cisenkonstruktionen der Treppen, ist zulässig. Die 
Nohbauabnahme ist schriftlich bei der Baupolizei zu beantragen. Bei der 
Nohbauabnahme müssen alle Teile des Baues sicher zugänglich sein und 
alle für die Standsicherhcit wesentlichen Konstruktionen soweit offen lie­
gen, daß die Abmessungen geprüft werden können. Über die Nohbau­
abnahme wird eine Bescheinigung — Nvhbauabnahmeschein — erteilt. 
In dem Nohbauabnahmescheine wird der Zeitpunkt bestimmt, wann init 
den inneren und äußeren Putzarbeiten begonnen werden darf.

IS) Zu vcrgl. Anm. 2 II. Abschn. 18 Seite 254.
Uber vorzeitige VauerlaubntS s. Fußnote 1.

r«) Stehe Fußnote zu 8 1.
17) Stehe jedoch wegen besonderer Anforderungen 8 2 der Verordnung über Lichtspiel­

theater.
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Auf die Rohbauabnahme kann die Baupolizei bei geringfügigen bau­
lichen Anlagen verzichten; der Verzicht muß im Bauschein ausdrücklich 
vermerkt sein.

In besonderen Fällen kann auch eine Grundmauerabnahme oder die 
Abnahme anderer einzelner Dauarbeiten und Bauteile von der Baupolizei 
im Bauschcin ausdrücklich vorgeschrieben werden?")

b) Die Gebrauchsabnahme von Gebäuden mit Räumen, die zum dauernden 1 
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind (tz 26), darf nicht früher als 
3 Monate nach der Aushändigung des NohbauabnahmescheineS erfolgen. 
Für Einfamilienhäuser, Kleinhäuser und Mittelhäuser (h 28) kann die 
Frist von der Baupolizei ermäßigt werden, bei Kleinhäufern mit Miet­
wohnungen und bei Mittelhäusern jedoch auf höchstens 2 Monate, wenn 
nachgewicsen wird, daß infolge günstiger Bauzeit, Witterung und Bauart 
der Bau genügend ausgetrocknet ist. Die Baupolizei kann die Frist bei 
Fabrikgebäuden, Umbauten und Gcschäftsgebäuden ermäßigen, wenn 
keine Nachteile zu erwarten sind. Mit dem Anträge auf Gebrauchs- 
abnahmc hat der Bauherr*") eine Bescheinigung des Dezirksschornstein- 
fegermeisters über die Benutzbarkeit der Schornsteine und Feuerungs­
anlagen"") beizubringen. Über die Gebrauchsabnahme wird eine Beschei­
nigung — Gebrauchsabnahmeschein — erteilt. Dor der Aushändigung 
des GebrauchüabnahmescheincS darf das Gebäude nicht in Benutzung ge­
nommen werden. Bei geringfügigen baulichen Anlagen kann die Bau­
polizei auf die Gebrauchsabnahmc verzichten. Der Verzicht muß im 
Bauschcin ausdrücklich vermerkt sein.

3. Bei Bauten, die für Rechnung des Reiches, des Staakes, der Gemein- 2 
den oder der weiteren Kvmmunalverbändc unter Leitung von Baubeamten 
ausgeführt werden, bedarf es keiner Rohbau- und Gebrauchsabnahme durch 
die Baupolizei?*)

H 5. Ausnahme und Befreiungen (Dispense)?") """>
1. Alle Bestimmungen dieser Bauordnung gelten als zwingende, soweit 3 

nicht Ausnahmen ausdrücklich zugelassen sind."") Über diese hat die Bau-

i») Laut Nachtrag V v. 19. 3. 30 ist folgender Zusatz cingesligi: „Mil dem Anträge 
aus Rohbauabnahmc Hal der Bauherr eine Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermetsters 
über die vorschrislsmähige Anlage der Rauch- und Abgasrohre beizubringcn."

ro) Laut Nachtrag V v. 19. 3. 30 ist hier einzusügen „oder in seinem Auftrage die 
GastnstallationSstrma".

20) desgl. einhüftigen „und Abgasanschlüsfc".
ei) Vcrgl. Futznote zu 8 1 I*. betr. Gebühren u. Anm. 139, Sette 114.
22) Etnc Ausnahmccrtctlung (Befreiung, Dispens) kann nicht widerrufen werden. Ei» 

dementsprechender Borbehalt in dem Bescheide ist rechtsungültig, weil unvereinbar mit dem 
Wesen der Befreiung. Wohl aber ist Befristung mügltch. Auch wird eine erteilte Befreiung 
hinfällig, wenn wesentliche BorauSsetzungen siir ihre Gewährung nicht oder nicht mehr zu- 
liessen. DtcS gilt auch dann, wenn die Bcsrctung ntcht ausdrücklich an diese Voraussetzung 
geknüpft worden ist. Befreiungen können an Bedingungen — auch rein «stheltschcr Art — 
gekniipst werden.

Einen klagbaren Anspruch aus Gewährung einer Ausnahme oder einer Befreiung 
(eines Dispenses) gibt cs ntcht. Dtc Dispensbchürde kann daher ihre Entscheidung davon 
abhängig machen, wieweit etwa Nachbartntcrcssen verletzt werden. Gleichwohl steht dem 
Dritten, der sich durch eine Ausnahmegcwährung oder DispenSertcilung benachteiligt glaubt, 
kein formelles Beschwerderecht zu. Entscheidung OVG. v. 20. 6. 29. IV X 1. 29 Seite 8 
der Baupolizeilichen Mttietlungcn von 1930.

Bet Dispensanlrägcn, durch die die Belange der Nachbargrundsiitche berührt werden, 
ist deren Eigentümern Gelegenheit zu geben, zu dem Anträge Stellung zu nehmen. (Erl. v. 
30. 11. 32, II. 2120. 0. 10. — Finanzmtntstcrialbl. 1932 hier abgcdr. S. 119 Anm. 182.

Für dtc Vorlegung von Dtspcnsanlrägcn sind besondere Vordrucke vorgeschrtebcn. 
(Bergl. Verf. v. 30. 8. 30 — I. 41. 122 7 878).

co) Etnc Ausnahme ist auch zugclasscn, wo die Vorschrift den Zusatz „in der Regel" 
enthält. Wtc weit von einer solchen „Regelvorschrist" abgewichen werden kann, sicht tm 
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Polizei zu befinden. Sie kann für öffentliche Gebäude weitere Ausnahmen 
gewähren. Auch von den zwingenden Forschriften kann Befreiung (Dispens) 
erteilt werden, aber nur dann, wenn die Durchführung der Vorschrift im 
Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die 
Abweichung von den Vorschriften mit dem öffentlichen Wohl vereinbar ifi, 
oder wenn das öffentliche Wohl eine Änderung erfordert.

2. Laut Nachtrag VII v. 29. 6. 31 (Gedbl. Nr. 31) gilt folgender Wortlaut: 
„Zuständig für die Erteilung der Befreiung (des Dispenses) ist die 

Baupolizei."
3. Sofern die bebaubare Fläche, die zulässige Zahl der Dollgeschosse oder 

die zulässige Gebäudehöhe überschritten werden, ist der Regierungspräsident 
für die Befreiung zuständig.

4. Entsteht bei der Ausfüllung von Baulücken bis zu 50 m Straßenfront­
länge oder zur Verdeckung von Brandmauern im Keller oder Dachboden ein 
unzulässiges Dollgeschoß (tz 7 8 2 und 3), oder wird die zulässige Höhe eines 
Gebäudes um nicht mehr als 5 v. H. überschritten, so ist abweichend von 
Ziffer 3 die Ortspolizeibehörde zuständig.

5. Gegen die Entscheidung des Regierungspräsidenten findet binnen zwei 
Wochen die bei dem Regierungspräsidenten einzureichende Beschwerde an den 
Oberpräsidentcn statt, der endgültig entscheidet.") Gegen die Entscheidung 
der Baupolizei findet die binnen 2 Wochen bei der Baupolizei einzureichende 
Beschwerde an den Regierungspräsidenten statt.

A b s ch n i t t II.

Bauvorschriften.

1 H 6. Zugänglichkeit der Grundstücke und Lage der Gebäude.

Zugänglichkei t.") ")

1. Nur solche Grundstücke dürfen bebaut werden, die unmittelbar an einen 
öffentlichen Fahrweg (eine Fahrstraße) grenzen. Auf anderen Grundstücken 
kann die Baupolizei die Errichtung von Gebäuden gestalten, wenn die Grund­
stücke einen eigenen Zugang — von angemessener Breite und Befestigung — 
von einem öffentlichen Fahrweg (einer Fahrstraße) ans haben oder wenn für 
sie die Herstellung eines solchen Zugangs sichergestellt ist. Für Gebäude auf 
freiliegenden Feldgrnndstücken sind weitere Ausnahmen zulässig, jedoch kann 
die Baupolizei die grundbuchamtliche Eintragung der Sicherstellung dieses 
Zuganges fordern.

2. Der Zugang zu einem Baugrundstück darf in der Regel keine geringere 
Breite als 2,70 m, keine größere Steigung als 6 cm auf 1 stri Länge besitzen 
und muß durch Kiesschüttung, Pflasterung oder dergl. so unterhalten werden, 
daß er auch bei langanhaltendem Regenwetter für schweres Fuhrwerk fahr­
bar bleibt.

pflichlmtitzigen Befinden der Baupolizei. Bon dem Befinden der Baupolizei hängt es auch 
ab. in welchem Matze eine „Kannvorschrtsl" angcwendel wird. „Sollvorschrifteu" find nicht 
zwingend.

n») Vergl. auch Mes. itber Zuständigkeit, hier abgedrurkt S. 254.
-«> Lt. Verordn, zur Vereint, der VcrwIIg. v. 3. ». 32 (Ges.S. S. 283) 8 23 ist der 

Obcrpräs. nichl mehr zuständig, über weitere Beschwerden befindet der Ftnanzmintster im 
Dicnstauffichtswege. — Nach dem ZuständtglcitSgesch vom 15. 12. 33 (hier abgedruckl 
Seite 254) ist die Entscheidung des Regierungspräsidenten endgültig. (8 2 Abs. 4 das.).

-°) Vergl. Verordn, libcr Lichtspieltheater.
2») Noch höhere Ansordcrungcn an die Zugänglichkeit stellt dle „Thcaterbauordnung" 

8 3 (s. Grieger: Lichtspielhaus und Theater.
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3. Für die Errichtung von Wohngebäuden an Straßen oder Straßenteilen, 
die nach den polizeilichen Bestimmungen des Ortes für den öffentlichen Ver­
kehr und den Anbau noch nicht fertiggestcllt sind, gelten die hierfür erlassenen 
ortsstatutarischen Bestimmungen.^)

4. Eine Straße oder ein (Straßenteil ist für den öffentlichen Verkehr und 
den Anbau erst dann fertiggestellt, wenn
a) die Grundfläche innerhalb der festgestellten Straßenfluchtlinien freigelegt ist, 
b) die Straße oder der Straßcnteil an eine für den öffentlichen Verkehr und

den Anbau fertiggestellte Straße angeschlossen ist,
v) die Tagcwässereinfälle nach einem unterirdischen Kanal, der an das öffent­

liche Kanalnctz angeschlosscn ist, abgeführt werden,
st) der Fahrdamm in der richtigen Höhenlage entweder zwischen Bordsteinen 

oder Granitrinnen gepflastert oder, wo eine Chaussierung als endgültige 
Befestigung vorgesehen ist, durch eine mindestens 25 cm tiefe Chaus­
sierung, bestehend aus Packsteincn und Steinschlag, befestigt ist,

k) die Bürgersteige zu beiden Seiten des FahrdammcS, der Bordsteinhöhe 
entsprechend, eingcebnet sind,

k) für die Beleuchtung in ausreichender Weise gesorgt ist.
5. Grundstücke, die über eine Entfernung von 21 m von der Straße oder l 

der Dau- oder Dorgartcnflucht Seitenflügel oder Quer- und Hintergebäude 
von mehr als 12 M Höhe oder solche mit Räumen zum dauernden Aufenthalt 
von Menschen besitzen, müssen eine von der Straße bis zu dem hintersten Ge­
bäude führende, für die Fahrzeuge der Feuerwehr jederzeit benutzbare Zu- 
fahrt^) von mindestens 2,70 m lichter Breite oder eine durch die vorderen 
Gebäude führende ebensolche Durchfahrt von mindestens 2,70 m lichter Breite 
und 3 m lichter Höhe erhalten. Die lichte Breite der Durchfahrt wird in 
den Toröffnungen der Durchfahrt, d. h. an deren schmälster Stelle gemessen. 
Diese Durchfahrt muß auch durch das hinterste Gebäude hindurchgehen, wenn 
dieses
a) mehr als 12 m hoch ist,
b) Räume an der Hinterseite enthält, die mit den Räumen am vorderen Hofe 

nur durch das Treppenhaus in Verbindung stehen,
o) ganz oder teilweise zu gewerblichen Zwecken oder Fabrikbetrieben bestimmt 

ist,
ä) zur Lagerung von feuergefährlichen oder leichtentzündlichen Gegenständen 

oder von Gegenstände» dient, deren Verpackung feuergefährlich oder 
leichtentzündlich ist.

6. Die im Absatz 5 angegebenen lichten Abmessungen der Durchfahrten 
dürfen durch keinerlei vortretendc Teile, z. B. Torflügel, feststehende Tür­
kämpfer oder Oberlichte, Beleuchtungskörper, Fahnen- oder Hängeschilder 
und ähnliche Anlagen eingeschränkt werden. Die Fahrbahn in der Durchfahrt 
ist 2,40 m breit und abgesehen von dem in Absatz 8 dieses Paragraphen 
erwähnten Falle in der Mitte der Durchfahrt anzulegen. Sie ist beiderseits 
durch 10 cm hohe Bordschwellen einzufasscn. Nadabwciser dürfen in keinem 
Falle höher als 10 cm über die Ebene dec Fahrbahn hinauSragcn.

7. Durchfahrten müssen feuerbeständige Decken und Wände erhalten. 3 
Durchfahrten, die durch mehr als ein Gebäude führen, dürfen in den Wänden 
keine Seitenöffnung haben.

-0 Bcrgl. OrtSstatut, 17. Juni 1927. ,
2») Bergt. hierzu 83 3, 5, 7, 8, 9 und 19 der Poltzctverordnung Uber Lichtspieltheater, 

sowie „Thcaterbauordnung" 8 3 (s. Grieger, Lichtspielhaus u. Theater).
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8. Der Abs. 8 hak lk. Nachtr. VII vom 29. 6. 31 (Gedbl. Nr. 31) folgende» 
Wortlaut:

1 Durchfahrten, die gleichzeitig den Zugang zu notwendigen Treppen bilden 
oder die gleichzeitig dem Kraftwagen- und Personenverkehr dienen, müssen 
neben der Fahrbahn einen um 10 cm erhöhten Fußgängersteig vv» mindestens 
60 cm Breite erhalten. Solche Durchfahrten müssen also i. L. mindestens 
3,15 zri breit sein.

9. Soweit nach den vorstehenden Vorschriften eine vorschriftsmäßige Zu­
fahrt oder Durchfahrt nicht erforderlich ist, ist jeder Hof eines mit Vorder-, 
Seiten-, Hinter- oder Oucrgebäudc» bebauten Grundstücks durch einen eben­
erdigen geradlinigen Zugang oder Durchgang von mindestens 1,50 m lichter 
Breite und 2 m lichter Höhe zugänglich zu machen, dessen Türen so anzu­
legen sind, daß die tragbaren Leitern der Feuerwehr schnell und sicher ans den 
hintersten Hof gebracht werden können.

10. Bei geschlossener Bauweise müssen Hof- und Dorgarkengelände in der 
Regel in der Höhe des Bürgersteigs angelegt werden, unbeschadet des für 
die Entwässerung nötigen Gefälles. Für den Bürgersteig ist ein OnergefäUe 
von 1 : 40 anzunchmen.

11. Zu den Hintergebäuden zählen alle Quer-, Seiten- und Mittelgebändc, 
sowie Seiten- und Mittelflügel.

12. Die notwendigen Durchfahrten und Zugänge von der Straße sowie 
die Hauseingänge sind dauernd völlig frei zu halte». Sie dürfen mich nicht 
zeitweise zu Lager- oder Derkaufszweckcn benutzt werden.

L. Lage?")
2 Abstand der Vordergebände von der Straße (Baufluchtlinie) oder von einem 

öffentlichen Wege. Abweichung von der Bauflucht.
I. Bei dem Vorhandensein einer Baufluchtlinie gelten nachstehende Vor­

schriften:
1. Die Vordergebände sind in der Regel in der Baufluchtlinie zu errichten, 

doch kann die Baupolizei, wenn sichergestellt ist, daß eine Verunstaltung 
des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes vermieden wird, bei größerer 
Gebäudeausdehnung ein Zurückspringcn des mittleren Teiles der Straßen­
front oder eine sonstige Abweichung von der Baufluchtlinie gestatten?") 
An der Nachbargrenze kann das Zurückspringcn der Straßenfront hinter 
die Baufluchtlinie nur dann gestattet werden, wenn das Nachbargrund­
stück an diefer Grenze in der Tiefe des RücksprungS von der Bauflucht 
unbebaut ist und dessen Eigentümer sein Einverständnis schriftlich erklärt 
hat. Die Erlaubnis kann von der grundbuchamtlichen Eintragung dieses 
Einverständnisses abhängig gemacht werden. Das Nachbargrundstück 
darf in solchen Fällen an der fraglichen Grenze gleichfalls nur unter gleich 
tiefer Zurücksetzung der Straßenfront bebaut werden. Die Errichtung 
einer geeignete» Einfriedigung in der Bauflnchtlinie kann gefordert werden. 

Z 2. Das Vortrctcn einzelner Bauteile vor die festgesetzte Baufluchtlinie kann
in folgenden Fällen gestattet werden:
a) Gebäudesockel einschl. der Gesimse dürfen bis zu 15 cm vortreten, 

wenn der Bürgersteig mindestens 3 m breit ist; bei schmaleren Bürgcr-

r») Vcrgl. 8 5 der Verordnung über Lichtspiel-Theator.
»o, unler Umstünden must hiervon bet Theater- und Vcrsammlungsrüumcn abgewichcn 

werden. t8 » der „Theatcrbauordnung".) Wieweit das zu geschehen hat, entscheidet die 
Baupolizcibchördc.
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steigen ist ein Dortreten nur bis zu 8 cm zulässig. Die Höhe darf 
höchstens 1,20 m betragen.

d) Mauervorlagen (Risalite) sind in der Regel nur in Straßen von mehr 1 
als 15 m Breite und bei einer Bürgersteigbrcite von mindestens 3 m 
oder bei Vorgärten und nur bis auf das Maß von 15 cm gestattet. 
In der Breite dürfen sie in der Regel zusammen höchstens ein Viertel 
der Gebäudefrvntlänge einnehmen.

c) gestrichen gemäß Nachtr. VII v. 29. 6. 31, Gedbl. Nr. 31.
ä) Vorspringende Treppenstufen und Kellerhälse dürfen höchstens 30 cm 2 

vortretcn, ivenn ein freier Bürgersteig von mindestens 3 m verbleibt.
c) Vertiefte Kellerstufen dürfen in die Bürgersteige nicht vorspringen. 3
I) Lichtschächte vor Kellerfenstcrn dürfen nur angelegt werden, wenn die 4 

Bürgersteige mindestens 3 m breit sind. Die Lichtschächte dürfen im 
Lichten nicht mehr als 30 cm, im Mauerwerk nicht mehr als 55 cm 
vor dem Sockel in den Bürgersteig vertreten und im Lichten die Breite 
der Fensteröffnungen nicht überschreiten. Unterhalb von Eingängen 
dürfen keine Lichtschächte für Kellcrfenstcr angelegt werden. Licht­
schächte vor Kellerfenstern sind in der Fläche des Bürgersteiges mit 
unverschiebbarcn, festen und sicher begehbaren Gittern oder Platten 
abzudecken.

8) Alle sonstigen Schachtössnungcn sind sicher zu überdecke» oder zu 5 
umwehren.

b) In Straßen unter 10 m Breite dürfen Erker und Balköne höchstens 5 
30 cm vor die Bauflucht vortreten. In breiteren Straßen ist ein 
weiteres Dortreten, und zwar von 10 cm für jedes Meter größerer 
Straßenbreite, bis höchstens 1,20 m Gesamtvorsprung gestattet.

i) Die Hinterkante aller Erker und Balköne muß mindestens 3 >m über 7 
dem Bürgersteige liegen.

Ic) Erker und Balköne dürfen in der Regel in jedem Geschosse zusammen 8 
höchstens ein Drittel, Erker allein höchstens ein Viertel jeder Breite 
eines Gebäudes einnehmen.

I) Bei einer Slraßcnbreite unter 15 m dürfen Erker und Balköne in 9 
der Regel nur in zwei Obergeschossen gebaut werden und zusammen 
höchstens ein Fünftel der Breite eines Gebäudes einnehmcn.

in) Die Breiten der Ausbauten sind in der Bauflucht bzw. in der Flucht 10 
des aufgehenden Mauerwerks der Gebäudefront zu messen. Die 
vordere Erkerflucht darf in der Regel nicht breiter als 3 m sein. 
Die Seitenflächen des Erkers dürfen mit der Hausfront keinen 
spitzeren Winkel als 45 Grad bilden. An oberen Geschosse und Dach­
geschosse werden Erker nur ausnahmsweise zugelasscn.

n) Im Vorgarten dürfen Bauteile bis zu einem Viertel der Vorgarten- 11 
tiefe, höchstens aber 1,50 m vortretcn.

0) Fensterflügel und Fensterläden, deren Hinterkante weniger als 3 m 12 
über dem Bürgersteige liegt, dürfen nach der Straße hin nicht auf­
schlagen.

p) Türflügel, die nach der Straße zu aufschlagen, dürfen in geöffnetem 13 
Zustande nicht aus der Türleibung herauStretcn.

q) Als Straßenbreite im Sinne dieses Paragraphen gilt der Abstand der 14 
Baufluchtlinien.
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1 II. Bei dem Fehlen einer Baufluchtlinie gelten die nachfolgenden Vor­
schriften:
I. Wo eine Fluchtlinie nicht festgesetzt ist, haben die Gebäude von der Grenz­

linie öffentlicher Skraßen einen Abstand von mindestens 3 m innezuhalten, 
sofern die Vorschriften dieser Bauordnung nicht weitergehende Anfor­
derungen stellen.

2. Anlagen mit offenen Feuerstätten, wie freistehende Backöfen, Schmieden 
usw., müssen von einem öffentlichen Wege mindestens 10 m entfernt 
bleiben.

3. Windmühlen müssen von öffentlichen und privaten Wegen mindestens 
75 m entfernt bleiben.

4. AIs Grenze eines Weges ist die äußere Seite des Weges und, wenn ein 
seitlicher Entwässerungsgraben des Weges vorhanden ist, die äußere 
Grabenkante anzunehmen.

§ 7. Bauliche Ausnutzbarkcit der Grundstücke.

2 ^.Allgemeine s?0
1- Art und Dichtigkeit der Bebauung, insbesondere die zulässige Zahl 

der Vvllgeschosse, die bebaubare Fläche und die Höhengrenze der Gebäude 
wird nach Bauklasscn geregelt, deren Abgrenzungen aus dem Anhänge dieser 
Bauordnung ersichtlich sind??)

2. „Das Gebiet der Bauklasse VI zerfällt an sich wieder in Teilgebiete, die 
je nach der Art und Dichtigkeit der Bebauung einer bestimmten Baustaffel 
(S 7 O angehörcn. Die Einweisung in eine Daustaffel geschieht durch beson­
dere Polizciverordnung. Wo diese Regelung noch nicht erfolgt ist, sind ge­
werbliche Anlagen und Betriebe nur ausnahmsweise zulässig."

22
) Vcrgl. 8 31 Fabrikbauien.

H Hierzu Nachtrag v. 13. 7. 27:
. 6 -öfttrdtc Gelände der Bauklasse V, in denen nach 8 7 z Ztftcr 1 der Bau-

vom 20. Ma« 1926 und ihrem Anhänge I (unlcr Vauklassc V) nur osscnc landhaus, 
milbige Bebauung slatlsindcn dars, gellen folgende Sondervorschrislen:

1. Alle Bauten müssen sich in ihrer Gesanilwirkung nach Form- und Farbgebung dem 
Charakter eines LandhauSvicrlelS anpasscn. Sic sind sowohl in der Masse nach Länge, 
^icsc und Hohe als auch in den Dachiüsungcn und Einzclabmcsftmgcn der Architektur- 
lormen und .glicdcr zu der Umgebung abzustimmcn. Dies gilt namentlich sür die nach 

. ."er l» und 17 zugelasscnen Doppellandhäuser und Gruppenhäuscr: diese 
dürfen nicht willkürlich neben kleine Einfamilienhäuser gesetzt werden, müssen vielmehr 
so "geordnet werden, das! die einheitliche Gestaltung des Slrabeu- und OrlSbtldcS

2- sowie kahle Wände, die einen ähnlichen Eindruck hervor-
Dasselbe gilt von'sichibarcn Pulldächcrn.

3. Die Erfüllung vorstehender Vorschriften Ist durch farbige Zeichnungen, auch der Um- 
gcbung, erforderlichenfalls durch Lamabilder oder Modelle nachzuwetsen

oder Bcr^dcrL!" erL?.^"'" »"d-rungen ""d auch bei baulichen Erneuerungen 

8 3. Die Bestimmungen der Bauordnung vom 20. Mai 1926 werden im übrlacn 
hiervon nicht berührt. Doch bleiben Befreiungen von den Bestimmungen der vorliegenden 
Polizciverordnung dem Regierungspräsidenten Vorbehalten. '
. „ ,8Vor Erteilung oder Versagung der baupolizcllichen Genehmigung au, Grund
^Vorschriften der 88 t und 2 Hal dle Baupolizei den nach 8 1 des OrlSÜaluIcS vom 
3. Mal 1922 gebildeten Sachversiändigen-Betral zu hören.
, m Dftse Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung im BrcS- 
lauer Gcmeindeblallc in Kraft.
- .. °. Übertretungen dieser Polizciverordnung werden, soweit nicht wcilergehendc
Strafbestimmungen Anwendung stiiden, mit einer Geldsirase von 1 bis 159 RM. oder lm 
Unvermögenssallc mit entsprechender Haft bestraft. Daneben bleibt die Baupolizei gemäß 
L LandcSverwallungsgcsetzcS befugt, die Herstellung vorschrtslSmäbigcr Zustände
herbeizufiihrcn. (p. ^ftc. v. 1. 4/27 3 b.) " ' -""°

Breslau, den 13. Juli 1927.
Städtische Baupoltzeivcrwaltung.



8 7. Geschoßzahl 13

3. Grundstücke, die in mehreren Bauklassen oder Baustaffeln liegen, fallen l 
ganz in die Klasse oder Staffel, die die geringere Ausnutzung des Grund und 
Bodens zuläßt.

4. Bei Eckgebänden mit verschiedenen Geschoßzahlen und Höhe» darf die 2 
höhere Geschoßzahl und die größere Höhe in der Straße mit niedrigerer 
Geschoßzahl und kleinerer Höhe auf eine Länge von 12 m beibehalten werden. 
Es ist jedoch ein angemessener Übergang zwischen den verschiedenartigen 
Gebäudeteilen zu schaffen.

5. Grundstücke dürfen in der Regel höchstens bis zur Tiefe von 80 m 3 
hinter der Baufluchtlinie angelegter Straßen mit Gebäuden bebaut werden.

6. Wohngebäude sollen unbeschadet der weiteren Dorschristen dieses Para- 4 
graphen keine größere Liefe als 18 m erhalten.

L. Geschoßzahl.
1. Bei den Geschossen wird unterschieden: Dollgeschoß, Kellergeschoß und 5 

Dachgeschoß?")
»,) DvUgeschvsie liegen oberhalb der Erdoberfläche — höchstens bis zu 50 cm 

unter ihr — und sind von senkrechten ilmfassungswändcn umschlossen;
b) Kellergeschoß gilt das Geschoß, das sich unterhalb des ersten DvU- 

I geschossea (des Erdgeschosses) befindet;
e) "ls Dachgeschoß ist rin Geschoß anzusehen, in das die Konstruktionsteile 

des Dachverbandes und der geneigten Dachfläche hineinreichen.
2. Ein Kellergeschoß gilt als Dollgeschoß, wenn der Fußboden des darüber 

liegenden Geschosses höher als 1,20 m über der Erdoberfläche liegt. Das 
Maß von 1,20 m erhöht sich auf 2,30 m, wenn eine Wohnung für einen 
Hausmeister, Kutscher oder Kraftivagenführer in dem Untergeschoß in den 
nachfolgenden Bestimmungen zugelassen ist und anSgeführt wird. In diesem 
Falle darf jedoch das Untergeschoß nicht so angelegt werden, daß dadurch der 
Eindruck eines weiteren Vollgeschosses hervvrgcrufcn wird. Insbesondere 
sind Schaufensteranlagcn unzulässig.

»») Bergt. Erlas! vom 27. ll. 3t (ZeUschr. für Bauwesen, Hcsl 54, Seile 773):
-Dori, wo Bauordnungen — n. s. auch die Einhellsbanordnung siir das platte Land k 

(8 27 Abs. 2) vcrgl. Rundcrlaß vom 22. Mürz I93l — II. 2IW K/II. 3 — die Möglichkeit o 
Vorleben, das! das Dachgcschosi teilweise zu Wohnzwecken ausgebaut werden darf, kann cs 
zwetsclhast werden, wie die Berechnung der in den Bauordnungen zugclassencn teilweisen 
Ausnuhung zu ersolgcn hat.

Um eine einheitliche Bercchnungsweise zu erreichen, werden folgende Grundsätze zur 
Nachachlung empfohlen:

Bei der Berechnung der Ausnutzungszifser eines Dachgeschosses ist von der Ausnutzungs- 
Möglichkeit tm Falle ctncS vollen Ausbaues des DychgcschosseS auszugchcn. Sür dte Be­
rechnung dieser kommen nur die Teile des Dachgeschosses in Bclrachl, die waagerechte Dellen 
In der sllr Wohnräumc vorgcschrtebcncn Mindesthöhe besitzen oder in denen dte Anlage 
waagerechter Dellen In dieser Höhe möglich wäre. Die übrigen unter Dachschrägen liegenden 
Teile des Dachgeschosses kommen sür die Berechnung nicht In Frage. Ihrer tatsächlichen 
Benutzung durch Vergröberung der waagerecht abgedclltcn Räume sicht natürlich nichts im 
Wege. Das Dachgeschoß eine« Giebelhauses gilt als voll ausgebaut, wenn dte hiernach 
ermittelte horizontale Dcllcnfläche zwei Drittel, für das allseitig abgewalmtc Haus einhalb 
der bebauten Fläche bclrägl, die durch das Dach bedeckt wird. Zwischenwände, Schornsteine 
und Trcppcnülsnungcn sind in die Dellcnsläche eingerechnet.

Ist dte Dellcnsläche gröber als zwei Drittel, bezw. ctnhalb, so gilt das ausgcbautc 
Dachgeschoß als Bollgeschoß.

Bet Ausnahme einer derarligcn Begrisssbestimmung in die Baupoltzcivcrordnungcn 
Ut zu hossen, daß icnc wild zerklüfteten Dächer, die das Steildach mit Recht in Mißkredit 
gebracht haben, verschwtndcn: denn sie verdanken thr Dasein der Absicht, die Bestimmungen

Bauordnungen über die Ausnutzung der Dachgeschosse zu umgehen, und sind keineswegs 
billiger hcrzustcllcn, als ein Dollgeschob-
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1 3. Ein Dachgeschoß gilt als Vollgeschoß, ivenn die senkrechten äußeren
Umfassungswände eine größere Höhe als 1 m haben oder ivenn die Neigung 
des mit Fenstern versehenen Daches steiler als 70 Grad ist.

2 4. Der Neubau und die Ausnutzung des Keller- und des Dachgeschosses
zu Räumen zum dauernden Aufenthalt von Menschen ist nur dort gestattet, 
wo dies ausdrücklich zugelasscn ist.

3 5. Wo über die zulässige Zahl der Wohngeschosse hinaus eine Hausmeister­
wohnung gestattet ist, darf sic nicht weniger als Stube und Küche von 
zusammen nicht unter 40 cpn lichter Grundfläche und nicht mehr als 2 Stuben 
und Küche von zusammen nicht mehr als 60 cjm lichter Grundfläche erhalten. 
Die Räume der Wohnung müssen zusammenliegcn. Die Wohnung muß 
ferner einen entlüfteten Dorraum und in der Nähe einen Abort haben.

4 6. In den einzelnen Bauklasscn und Daustaffeln soll die als zulässig be­
zeichnete Zahl der Dollgeschosse in der Regel ausgcnutzt werden. Es sollen 
also weder mehr noch weniger Dollgeschosse gebaut werden.

0. Freifläch
5 1. Bei der Bebauung eines jeden Grundstücks muß ein bestimmter Teil'°>

der gesamten, hinter der vorgeschricbenen Baufluchtlinie liegenden Fläche 
unbebaut bleiben. (Notwendige Freifläche.) Die notwendige Freifläche muß 
als Hof oder Garten hergestellt werden. Notwendige Freiflächen dürfen zu 
gewerblichen Zwecken (insbesondere als Lagerplatz für Holz, Kohle usw.), 
sowie zur Errichtung von Kleinviehställe» oder anderen Baulichkeiten in der 
Regel nicht benutzt werden.

2. Bei bereits bebaut gewesenen Grundstücken, die bei Erlaß dieser Bau­
ordnung eine Tiefe von weniger als 10 m hinter der Fluchtlinie besitzen oder 
auf diese Tiefe durch später für öffentliche Zwecke durchgeführte Maßregeln 
beschränkt werden, kann die Bebauung ohne Freifläche gestattet werden, wenn 
alle Aufenthaltsräume unmittelbar von der Straße her genügend Licht und 
Luft erhalten.

3. Für Grundstücke, die mit ihrer Rückseite an eine städtische, jedoch nicht 
als öffentlicher Platz im Sinne des Straßenrcchts anzusehcnde Park-, 
Schmuck- oder Spielplatzanlage grenzen, gelten unbeschadet der sonstigen 
Bestimmungen noch folgende Sondcrvorschriften:
a) Die Grundstücke dürfen nur mit Vorderhäusern bebaut iverden.
b) Die Gebäude dürfen, auch wenn überschüssige Freifläche vorhanden ist, 

keine größere Tiefe als 15 m erhalten. Sind jedoch Gebäude mit drei 
oder mehr Dollgeschosscn in einer größeren Tiefe bereits vorhanden, so 
kann eine tiefere Bebauung bis zur Grenze der gegenwärtigen ausnahms­
weise zugelassen werden. Veranden, Lauben und ähnliche ebenerdige 
Bauwerke können über eine Grundstückstiefe von 15 m hinaus ausnahms­
weise und widerruflich zugelassen werden.

o) Im Anschluß an die Rückseite der Vorderhäuser kann in der ganzen 
Breite des Grundstücks ein 5 in tiefer Hof angelegt werden. Im übrigen 
sind die Restflächcn der Grundstücke bis zur Grenze gegen die städtische 
Anlage als Ziergärten zu gestalte». Sie unterliegen den für Vorgärten 
geltenden Vorschriften des tz 25, werden jedoch als Freifläche angcrechnet.

3») Die nachstehenden Vorschriften stellen Mindest forderungen dar. Unberührt blei­
ben daher alle weilergchcndcn Bestimmungen z. B. aus Grund von 8 30 oder aus anderen 
Teilen dieser Bauordnung.

s°) Wie groß dieser Teil ist, ergibt sich aus der Bautlasso oder Baustasfel, der das 
Grundstück angehürt. (Vcrgl. Anh. I und 8 7 »—t, sowie Nachtrag Vlll.)
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4. Bei Feststellung der notwendigen Freifläche werden in allen Banklasscn 
die Flächen der Vorgärten von der Gesamtfläche vorweg abgezogen. Bei 
Klein- und Mittelhäusern kann die Baupolizei zulasse», daß die zum Grund­
stück gehörigen Vorgartcnflächcn, die an eine öffentliche Grünanlage, einen 
Spiel- oder Erholungsplatz angrenzen, auf die notwendige Freifläche ange- 
rcchnct werden.

5. Höfe an Wohnhausbauten von mehr als 2 Dollgeschofscn müssen bei 
8 m geringster Abmessung, senkrecht zu jedem Fenster eines Wohnraumes 
gemessen, mindestens 80 qm Grundfläche haben.

6. Ist die notwendige Freifläche eines Grundstücks kleiner als 80 qm, so 
darf der Hof entsprechend, jedoch nicht unter 36 qzri bei 6 m kleinster Ab­
messung, eingeschränkt werden?") Bei Grundstücken, deren Grundfläche nach 
dem 21. Juni 1908 verkleinert worden ist, gilt diese Vergünstigung nur, 
wenn die Verkleinerung zu öffentlichen Zwecken erfolgt ist.

7. Baulichkeiten jeder Art werden als bebaute Fläche gerechnet, insbe­
sondere auch die Flächen von Vor- und Überbauten, die mehr als 30 cm 
ausladcn. Dagegen werden nicht als bebaute Fläche gerechnet: offene Glas­
dächer von weniger als 2 qm Grundfläche, Klappen bis zu 3 am Grund­
fläche über Kellertreppen, nicht ummantelte Anfzugsschächte, Aschen- und 
Müllbehälter, ferner Freitreppen, Zäune aus Holz oder Eisen, sowie feuer­
beständige Grenzmauern von nicht mehr als 2,50 m Höhe.

8. Hofuntcrkellerungcn, die das Gelände überragen, gelten als bebaute 
Fläche.

9. Gartenlauben von nicht mehr als 9 qm Grundfläche, sowie Hofbalkone, 
die zusammen nicht mehr als ein Drittel der Breite der Hoffrontseitc ein­
nehmen und nicht mehr als 1,50 m ausladen, werden in dec III. bis V. Dau- 
klasse außer bei Eckgrundstückcn nur dann als unbebaute Fläche gerechnet, 
wenn das Grundstück ohne sie nicht überbebaut ist. Bei Eckgrundstückcn 
von mehr als 600 qm Grundfläche können Ausnahmen innerhalb der vor­
stehenden Grenzen zugelassen werden.

10. Bei Umwehrung der Höfe sowie bei ihrer Bepflanzung mit Garten­
anlagen sind die Anordnungen der Baupolizei für unbehinderte Zufahrten 
und Zugänge — insbesondere für die Feuerwehr — zu befolgen.

11. Unbebaute Flächen, die nach ihrer Lage und Gestaltung für die Er­
hellung und Lüftung der Gebäude ohne Nutzen sind, sind bei Berechnung der 
Freifläche von der Gesamtfläche vorweg abzuziehen.

12. Nebenhöfe werden nur dann als unbebaute Flächen ungerechnet, wenn 
ihre Grundfläche mindestens 15 qm bei 3 zci kleinster Abmessung beträgt 
und ihre Sohle nicht über Erdgleiche liegt?O

13. Auf bebauten Grundstücken, die nicht die vorgeschriebene Freifläche be­
sitzen, dürfen weder neue Geschosse ans den vorhandenen Gebäuden aufgebaut 
noch neue Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen in den vorhan­
denen Gebäuden eingerichtet werden.

14. Die nachstehend in H 7 a)—ä) und 1) vorgesehenen Freiflächenver- 
günstigungcn der Eckgrundstücke genießen nur Grundstücke, die bei einer 
Daubreite von mindestens je 10 m an der Kreuzung zweier sich in einem 
Winkel von nicht mehr als 135 Grad schneidenden Straßen liegen.

»") Siche nuch 8 8 (Abstände der Baulichkeiten auf demselben Grundslttrt).
Weitere Bclltmmungcn Uber Hofgrdhcn und Hofabmcssungcn finden sich z. D. in 88 4 

und 5 der Ltchlspielvcrordnnng und KK 3, 52 und 5» der Thealerbauordnung (vergl. Grie­
ger, Lichtspielhaus und Theater und 8 u der Verordn. Uber Warenhäuser, S. 255).

Etx dUrfen nicht glasüberdeckl sein (siche 8 23).
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15. Überschreitet die Grundfläche eines Eckgrundsiückü nach Abzug des 
Vorgartens 600 nm, so gelten für die übcrschießcnde Fläche die Vorschriften 
der eingebauten Grundstücke. Auf Eckgrundstücke an Straßen mit offener 
Bauweise findet diese Bestimmung keine Anwendung.

16. Eckgrundstücke mit Hintergebäuden oder Seitenflügeln sind bezüglich 
der unbebaut zu lassenden Fläche einem eingebauten Grundstück gleichzuachtcn.

17. In den Bauklassen IV und V und in der Bauklasse VI bei den Staf­
feln 3 und 4 können Grundstücksflächen, die innerhalb eines Baublocks für 
öffentliche, durch rückwärtige Fluchtlinien vorgesehene Gartenanlagcn, Spiel­
oder ErholungSplätzc abgetreten worden sind, als Freiflächen eingerechnet 
werden, wenn eine unbebaute Fläche von mindestens 12 m Tiefe verbleibt.

18. In Hintergebäuden ist die Einrichtung selbständiger Wohnungen un­
zulässig, sofern dies in den Bauklasscn und Baustaffcln nicht ausdrücklich 
gestattet ist.

1 tz 7 s. Bauklasse I.

(Neufassung gcm. Verordn, v. 13. 6. 35.)

1. Oie Zahl der Vollgeschosse darf nicht mehr als vier betragen.
2. Es dürfen nur Vordergebäudc bis zu 14 m Tiefe und untergeordnete 

eingeschossige Hintergebäude bis zu einer Tiefe von 25 m hinter der vor­
deren Baufluchtlinie errichtet werden. In den Hintergebäuden dürfen 
Wohnräume nicht eingerichtet werden.

3. Die Freifläche inuß mindestens Vi°, bei Eckgrundstückcn '/co der Grund- 
stückafläche betragen.

2 tz 7 d. Bauklasse II.
1. a) Vordergebäude dürfen höchstens 5, Hintergebäude höchstens 4 Voll- 

gcschosse erhalten.
b) Vorderhäuser bis zu 15 m zulässiger Höhe sowie Vorderhäuser in 

der Fiedler- und in der Dauschulstraße zwischen Dockstraße und Bri- 
gittental dürfen höchstens 4 Vollgeschosse erhalten. Hier kann jedoch 
außerdem eine HauSmcisterwvhnung im Dachgeschosse zugelasscn 
werden.

2. a) Die Freifläche muß mindestens '/>», bei Eckgrundstückcn '/, der Grund­
stücksfläche betragen.

d) Ausnahmen sind für spitzwinkelige Eckgrundstücke zulässig.
o) Werden Grundstücke nur mit einem Vordergebäudc (ohne Seiten­

flügel) von nicht mehr als 17 m Tiefe bebaut, so kann die Freifläche 
auf ein Drittel der Grundstücksfläche verringert werden.

3. Bei Grundstücken, die mit mehreren Gebäuden bebaut werden sollen, 
muß die Freifläche für das Vordergebäudc- zwei Drittel seiner Grundfläche 
betragen und außerdem für jedes Hintergebäude dessen einfache Grundfläche.

4. Del Grundstücken, die überwiegend gewerblichen Betrieben dienen, kann 
die Bebaubarkeit nach der zulässigen Baumasse gemäß H 31 berechnet werden.

5. Für bereits überbcbaut gewesene Grundstücke kann bei der Neu­
bebauung eine größere Bebauung, jedoch nur im Erdgeschoß und bis zur 
Grenze der bisherigen Bebauung, zugelasscn werden.
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§7c. Dauklasse III. l
1. a) Dordergcbäude dürfe» höchstens 4, Hintergebäude höchstens 3 Doll­

geschosse erhalten.
b) Vorderhäuser bis zu 12 m zulässiger Höhe dürfen nicht mehr als

3 Dollgeschosse erhalten.
2. Außer der mmegebenen Geschoßzahl ist eine Hauümeistcrwohnunq im 

Dachgeschoße des Vordcrgebäudes zulässig.
Freifläche muß mindestens "/io, bei Eckgrundstücken K der 

Grundstücksflächc betragen,
d) Ausnahmen sind bei spitzwinkeligen Eckgrundstücken zulässig.

4. Dei Grundstücken, die mit mehreren Gebäuden bebaut werden sollen, 
Freifläche für das Vvrdergebäude feine einfache Grundfläche, für je­

des Hintergebäude seine doppelte Grundfläche betragen.
5. Bei Grundstücken, die überwiegend gewerblichen Betrieben dienen, kann 

die Bebaubarkeit nach der zulässigen Baumasse gemäß tz 31 berechnet werden.
6. Auf die Vvrdergebäude an den nachstehenden Straßen und Straßen- 

tcilen finden bezüglich der Zahl der Dollgeschosse die für Danklasse II gel- 
tendeu Vorschriften Anwendung:
a) Ofener Straße von der Kloster-Straße ab bis zur Schön-Straße,
d) Huben-Straße von der Gustav-Freytag-Straße bis zur Stein-Straße,
<-,) Georgen-Straße von der Huben-Straße bis zur Galle-Straße,
<1) Lehmgruben-Straße zwischen Huben-Straße und Herdain-Straße, sowie 

die Südseite der Lehmgruben-Straße zwischen Herdain-Straße und 
Bohrauer Straße,

e) Herdain-Straße zwischen Lehmgruben-Straße und Goethe-Straße,
k) Kant-Straße von der Lehmgruben-Straße bis zur Goethe-Straße,
x) Gottschall-Straße zwischen Lehmgruben-Straße und Goethe-Straße,
k) Bohrauer Straße von der Lehmgruben-Straße bis zur Stein-Straße 

und die Westseite der Bohrauer Straße zwischen Stein-Straße und 
Göring-Straße,

j) Augusta-Straße zwischen Bohrauer Straße und Gottschall-Straße,
Ir) Goethe-Straße zwischen Gottschall-Straße und Zobten-Straße,
I) Nordseite der Stein-Straße zwischen Bohrauer Straße und Lohe-Straße, 

m) Zobten-Straße von der Bohrauer Straße bis zur Stein-Straße, 
n) Ostseite der Lohe-Straße von der Wildcnbruch-Straße bis rur Stein-

Straße,
o) Südseite der Herder-Straße zwischen Gabitz-Straße und Yorck-Straße, 
p) Gräbschener Straße von der Opitz-Straße bis zur Überführung der Uin- 

aehungsbahn,
cO Berg-Straße von der Märkischen Straße bis zur ersten Oucrstraße,
r) Franksurter Straße von dem Striegauer Platz bezw. von der Westend- 

Etraße bis zur Weichbildgrenze,
s) Pöpelwitz-Straßc zwischen Dären-Straße und Promnitz-Straße,
t) Dären-Straße zwischen Frankfurter Straße und Krischke-Straße,
u) Ostselte der Promnitz-Straße von der Frankfurter Straße bis zur 

Krischke-Straße und die Westseite der Pronmitz-Straße von der Frank- 
furtcr Straße bis zur ersten Querstraße,

v) Katzbach-Straße,
w) Westseite der Trebnitzer Straße vom Trebnitzer Platz bis zur Liebig- 

Straße,
Krieger, Baupolizeiliche Vorschriften. »
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x) Bergmann-Straße,
)-) Kletschkau-Straße von der Trebnitzer Straße bis zur Schlageter-Straße, 
r) LinnL-Straße.

7. In den Teilen der Dauklasse III, die innerhalb der folgenden Grenzen 
liegen, dürfen Fabrikgebäude und solche Anlagen nicht errichtet werden, die 
durch Verbreitung schädlicher Dünste oder starken Rauches oder durch Erre­
gung eines ungewöhnlichen Geräusches Gefahren, Nachteile oder Belästigun­
gen herbeiführen würden:
a) Piasten-Straße, Grenze der Bauklasfe II, MichacliS-Kirchplatz, Pesta­

lozzi-Straße, Mittelfeldwcg, Grenze der Dauklasse VI, Piasten-Straße, 
b) Hansa-Strafe, Oderstrom, Grenze der Bauklasse II, Piasten-Straße, 

Tiergarten-Straße, Hansa-Straße,
a) Herdain-Straße, Stein-Straße, Menzel-Straße, Göring-Straße, Roth- 

sürben - Straße, Stein - Straße, Lohe - Straße, Wildenbruch - Straße, 
Bohrauer Straße, Sadowa - Straße, Gustav-Freytag-Straße und 
Herdain-Straße,

ä) Gabitz-Straße, Charlotten-Straße, Kopisch-Straße, Opperauer Straße, 
Bahndamm der Umgehungsbahn, Gräbschener Straße, Opitz-Straße, 
Aorck-Straße, Herder-Straße und Gabitz-Straße.

8?") In dem Gelände zwischen Westend-Platz, Westend-Slraße, Liegniher 
Straße, Straße 10, Straße 5 und Straße 8 dürfen nur Dordergebäude bis 
zu 13 m Tiefe und untergeordnete Nebengebäude (Ställe, Gewächshäuser, 
Gartenhäuser, Wagenschuppen usw.) errichtet iverden. In den Nebengebäu­
den dürfen Wohnräume nicht angelegt werden. Feuerungsanlagen in den 
Nebengebäuden sind nur in Gewächshäusern zulässig. Diese Nebengebäude 
dürfen zusammen höchstens 20 qm groß sein. Außerdem ist an der Hinter­
seite des Dordergcbäudes bis zu '/» Breite ein Ausbau in derselben Höhe wie 
das Vorderhaus entweder als selbständiger Mittelflügcl oder als 2 sich an der 
Nachbargrenze deckende Seitenflügel bis zu einer Gebäudetiefe von 16 m 
hinter der Bauflucht zulässig. Die Zahl der Vvllgeschosse darf hier 6 betra­
gen, wenn

«») Diele Bestimmung ist durch den Nachtrag lll (die Verordn, d. 22. 12. 27), geändert: 
Dieser Nachtrag Hal folgenden Wortlaut:

Artikel I. ,
l. Die Vorschriften der 88 7 c Absatz 8 und S c Absatz 4 behalten Geltung nur noch für 

die Grundstücke an der Wcstend-Strabc, dem Tschcptner Platz, der Stelnauer Slrabe, 
der Ltegnttzcr Slrabe zwischen Weslend-Slrabc und Slrabe lv, der Slrabe io zwischen 
Liegnitzer Slrabe und Slrabe 5, und der Strabe ü cinschliebftch der jeweiligen Eck- 
grnndllülkc bi« zu 12 m Diese.

2. In den übrigen Teilen des Gebiete« gelten solgende Vorschriften:
a) Die Zahl der Nollgefchosse darf nicht mehr als 3 betragen. Auberdem ist eine HauS- 

mcisterwohnung zulässig, die in der Regel in einem höchsten« vo cm lies einge­
lassenen Untergeschosse liegen soll.

K) Die Freifläche mub mindestens bet Eckgrundslücken der BrundstUckSsläche 
betragen.

c) ES dürfen nur Vordcrgebäudc bis zu 12 m Tiefe errichtet werden.
ä) Die Häuser sind t» geschlossener Bauweise zu errichten.
-) Die Höhe der Vordcrgebäudc dars höchstens 11 m betragen.
t) Die Hauptgesimse und Ftrslltntcii sind in gleicher Höhc durchzuflihren.

g) Die unbebaut bleibende Fläche eines jeden Grundstückes mub mit Ausnahme eine» 
5 in ltcsen HoseS am Gebäude als Barten angelegt und unterhalten werden. 
Gärten und Höse dürsen nur durch durchbrochene Etnsrtedtgungen von nicht mehr 

als 2 m Höhc abgcgrenzt werden.
Artikel 11.

Diese Poltzcivcrordnung tritt mit dem Tage ihrer Verüsscnftichung im Breslauer Be- 
meindeblalte in Kraft.

BrcSlau, den 22. Dezember 1S27.
Städtische Baupoftzetverwaltung.
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a) die unbebaut bleibende Fläche eines jeden Grundstücks mit Ausnahme 
eines 5 m tiefen Hofes am Gebäude als Garten angelegt und unterhal­
ten wird, und die Gärten und Höfe nur durch durchbrochene Einfriedi­
gungen von nicht mehr als 2 m Höhe abgegrenzt werden,

b) jede Wohnuim mindestens aus Stube und Küche besteht, keine Wohnung 
mehr als 3 Stuben und Küche erhält, und die Wohnungen von 3 Stu­
ben und Küche in jedem Hause höchstens ein Drittel der Wohnungen 
ausmachen,

o) dunkle Nebenräume, Lichtschächte und Oberlichttreppen nicht angelegt 
werden.

tz 7 6. Bauklasse IV. 1

1. rr) Die Zahl der Dollgeschosse darf nicht mehr als 3 betragen.
b) In den Gebieten, die erstens durch den Oderstrom, die Hansa-Straße, 

Diergarten-Straße, Piasten-Straße, Auen-Straße, Grenze der Bau­
klasse VI und bis zum Strauchwehr, und zweitens von der Kaiser- 
Wilhelm-Straße, Hohenzollern-Straße, Charlotten-Straße, Augusta- 
Straße, Lohe-Straße, Stein-Straße, Gutenberg-Straße und Goethe- 
Straße umschlossen werden, sowie an der Gabitz-Straße und an der 
Westfeite der Lohe-Straße sind bei mehr als 12 m zulässiger Höhe 
4 Wohngeschosse zulässig.

2. Außer der angegebenen Geschoßzahl ist eine Hausmeisterwohnung, und 
zwar bei 4 Wohngcschvssen nur im Dachgeschosse bei 3 Wohngeschossen nur 
in einem 50 cm tief eingelassenen Untergeschosse zulässig.

3. Die Freifläche muß mindestens "/»«, bei Eckgrundstücken der Grund­
stücksfläche betragen.

4. a) Es dürfen nur Dordergebäude bis zu 16 m Tiefe und untergeordnete 
Nebengebäude (Ställe, Gewächshäuser, Gartenhäuser, Wagen­
schuppen usw.) errichtet werden. In den Nebengebäuden dürfen 
Wvhnräume nicht angelegt werden. Feuerungsanlagen in diesen 
Nebengebäuden sind nur in Gewächshäusern zulässig.

b) Für Kutscher und Kraftwagenführer der in einem Nebengebäude 
untergebrachten Ställe und Kraftwagenräume kann bei Häusern 
mit drei Wohngeschossen außer der Hausmeisterwohnung eine Woh^ 
nung in einem 50 cm tief eingelassenen Untergeschoß des Vorder­
hauses zugelassen werden. Für Grundstücke, auf denen sich Neben­
gebäude mit Wohnungen bereits befinden oder bei denen die vor­
geschriebene Freifläche nicht vorhanden ist, hat vorstehende Bestim­
mung keine Geltung.

5. Fabrikbetriebe und Anlagen, die durch Verbreitung schädlicher Dünste 
oder starken Rauches oder durch Erregung eines ungewöhnlichen Geräusches 
Gefahren, Nachteile oder Belästigungen herbeiführen würden, dürfen nicht 
eingerichtet werden.

6. Außer in den unter 1 b genannten Straßenstrecken ist die Errichtung 
eines Anbaues an der Hinterseite des Dordergebäudes bis zu einem Drittel 
der Breite des letzteren zulässig. Der Anbau kann in gleicher Höhe wie das 
Dordergebäude errichtet werden, darf aber mit keinem Punkte in einer grö­
ßeren Tiefe als 21 m hinter der Baufluchtlinie liegen.

7. Nebengebäude dürfen an der Nachbargrenze nur 8 m lang sein.
8. Einfriedigungen an den Nachbargrenzen dürfen nicht höher als 2,5 M 

sein.
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9. Wo in dem Gebiete der IV. Bauklasse vier Wohngeschosse zulässig sind, 
aber Gebäude mit nur drei Wohngeschosscu und höchstens 14 m Höhe errichtet 
werden, kann die Freifläche aus "/io der Grundstücksflächc verringert werden, 
wenn diese Bebauung für eine ganze Daublockseite durchgeführt wird. Hierbei 
ist ein angemessener Übergang zur höheren Bauweise herzustellen.

1 tz 7e. Bauklasse V.

1. Es dürfen nur Vordcrgebäude und untergeordnete Nebengebäude 
(Ställe, Gewächshäuser, Gartenhäuser, Wagenhallen) errichtet werden. Diese 
Hintergebäude dürfen an der Nachbargrenze höchstens 8 m lang sein.

2. Fabrikbetriebe und Anlagen, die durch Verbreitung schädlicher Dünste 
oder starken Rauches oder durch Erregung eines ungewöhnlichen Geräusches 
Gefahren, Nachteile oder Belästigungen herbeiführen würden, dürfen nicht 
eingerichtet werden.

3. Einfriedigungen an den Nachbargrenzen dürfen in der Regel nicht höher 
als 2,50 m sein.

2 Geschlossene Bauweise.

4. Die Zahl der Dollgeschosse darf nicht mehr als drei betragen. Außer­
dem ist eine Hausmeisterwohnung in einem 50 cm tief eingelassenen Unter­
geschosse zulässig.

5. Die Freifläche muß mindestens ^/i« der Grundstücksflächc betragen. Für 
Einfamilienhäuser"") ohne Nebengebäude genügt eine Freifläche von "/»« der 
Grundstücksfläche.

6. Wird eine ganze Baublockseite einheitlich ohne Seitenflügel und Neben­
gebäude nur mit Vvrderwohnhäusern von nicht mehr als 14 cm Tiefe und 
9 m Gebäudehöhc bebaut, so kann eine Freifläche von nur "/io der Grund- 
stücköfläche zugelassen werden, wenn außerdem folgende Bedingungen erfüllt 
werden:
a) Es dürfen nur zwei Wohngeschosse mit je höchstens zwei Wohnungen 

angelegt werden. Außerdem sind im Dachgeschosse eine Waschküche und 
höchstens vier zu den Wohnungen gehörige Dachstuben von zusammen 
höchstens 60 c;m lichter Grundfläche zulässig.

d) Der Fußboden des Erdgeschosses darf nicht höher als 1,20 m über der 
Erdoberfläche liegen. AufenthaltSräumc im Kellergeschosse sind unzu- 
lässig-

7. Dordergcbäude dürfen keine größere Tiefe als 16 m hinter der Bau­
fluchtlinie erhalten. Außerdem ist die Errichtung eines Anbaues an der 
Hinterseite bis zu einem Drittel ihrer Breite zulässig. Dieser kann in gleicher 
Höhe wie das Vordergebäude errichtet werden, darf aber mit keinem Punkte 
in einer größeren Tiefe als 21 tri hinter der Baufluchtlinie liegen.

8. a) In den Nebengebäuden dürfen Wohnräume nicht angelegt werden. 
Feuerungsanlagen in diesen Nebengebäuden sind nur in Gewächs­
häusern zulässig.

d) Für Kutscher und Kraftwagenführer der in einem Nebengebäude 
untergebrachten Ställe und Kraftwagenräume kann außer der 
Hausmeisterwohnung eine Wohnung in einem 50 cm tief eingelasse­
nen Untergeschosse des Vorderhauses zugclasscn werden. Für 
Grundstücke, auf denen sich Nebengebäude mit Wohnungen bereits

-°) Vcrgl. 8 28.
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befinden oder bei denen die vorgeschriebene Fläche nicht vorhanden 
ist, hat vorstehende Bestimmung keine Geltung.

8. Offene Bauweise. 1
9. Die Zahl der Dollgeschosse darf nicht mehr als 2 betragen, und zwar 

darf in jedem Geschosse nur eine Wohnung angelegt werden.
10. Außerdem dürfen im Keller- und Dachgeschosse des Vorderhauses je 

bis zu Vc» ihrer Grundrißfläche Wohnräume eingerichtet werden, falls sie 
zu den Vollgeschoßwohnungen gehören, oder als Hausmeisterwohnung ver­
wendet werden.

11. Die Freifläche muß mindestens ^/i» der Grundstücksfläche betragen. 
Eine Freifläche von der Grundstücksfläche genügt für alle Häuser ohne 
Nebengebäude, sowie für Einfamilienhäuser, wenn das Nebengebäude eben­
erdig ist, keine größere Höhe als 4 m an der Nachbargrenze und keine grö­
ßere Grundfläche als 85 qm aufwcist.

12. In Leerbeutel sind in Block IV und V, sowie in Block I und II mit 
Ausnahme eines 80 m langen Streifens längs der Straßen des Planes zum 
Eingemeindungsvertrage vom 5. Dezeinber 1900 drei Dollgeschosse zulässig. 
Außerdem sind im Keller- und Dachgeschosse bis zu °/,o ihrer Grundrißfläche 
Wohnräume zulässig, falls sie zu den Vollgeschoßwohnungen gehören oder 
als Hausmeisterwohnung benutzt werden. Werden nur zwei Vollgcschosse 
errichtet, so darf das Dachgeschoß bis auf °/u>, das Kellergeschoß bis auf ^/>» 
für Wohnräume ausgenutzt werden.

13. Als Vordergebäudc gilt ein Gebäude nur dann, wenn vor ihm eine 
freie Fläche liegt, deren Länge an der öffentlichen Straße der Gebäudelänge 
mindestens gleich ist. Die Vordergebäude wüsten überall einen seitlichen Ab­
stand von den Nachbargrenzen (Bauwich) von mindestens 5 m haben und 
auf allen Seiten ansichtsmäßig ausgebildet werden.

14. In den Bauwich dürfen Freitreppen, Vorhallen, Schutzdächer über 
Eingängen und ähnliche ebenerdige Vorbauten bis zu 2 m, eingeschossige 
Erker von höchstens 2 m Breite bis zu '/co der Bauwichbreite hineinragen.

15. In den Nebengebäuden dürfen auch Wohnungen, jedoch nur für An­
gestellte der auf dem Grundstück wohnenden Familien, eingerichtet werden, 
aber nur dann, wenn das Grundstück nicht überbebaut ist.

16. Je zwei Nachbargebäude (Doppellandhäuser) dürfen unmittelbar an­
einander errichtet werden, wenn sie auf der anderen Seite einen Dauwich 
von 6 m halten und wenn ihre Länge in der Bauflucht zusammen nicht mehr 
als 40 m beträgt.

17. Einfamilenhäuser dürfen in beliebiger Zahl (Gruppenhäuscr) anein­
ander gebaut werden, wenn die Gruppe beiderseits einen Bauwich von 6 m 
hält und wenn ihre Gesamtlänge in der Bauflucht nicht mehr als 50 m 
beträgt.

18. (Zu 16 und 17.) Bei der Einrichtung des Baugesuchs ist der Nachweis 
zu erbringen, daß der Eigentümer des Nachbargrundstücks mit dem Anbau 
an seine Grenze einverstanden ist. Ist dieses Einverständnis erklärt, so muß 
das Nachbargebäude unmittelbar an der Grenze errichtet werden; die an­
einandergebauten Gebäudeteile müssen in der Regel einander vollkommen 
decken.

19. In der Eichendvrff-Straße, östlich der Kaiser-Wilhclm-Straßc, sind 
geschlossene Vorbauten nur in den oberen Geschossen gestattet. Ihre Unter- 
kante muß mindestens 4 m über dem Straßenpflaster liegen.
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l tz 7 t. Dauklasse Vl (Daustaffeln).

Für § 7 k gilt der im Nachtrag VIII v. 7. 2. 33 (hier abgedruckt S. 72) 
angegebene Wortlaut.

2 Staffel 1.

1. Die Zahl der Bollgeschosse ist auf eins beschränkt. Außerdem dürfen 
im Dachgeschosse Wohnräume eingerichtet werden, salls sie als Zubehör zu 
den Vollgeschoßwohnungen dienen.

2. Die Freifläche muß mindestens °/,o der Grundstücksfläche betragen, bei 
Eckgrundstücken mit Vorgärten an beiden Straßen genügt eine Freifläche 
von ^/>° der Grundstücksfläche.

3. In den Straßenzeilen, wo 3 oder mehr Kleinhäuser nebeneinander ge­
baut werden dürfen (Gruppenbauweise) genügt eine Freifläche von für 
die Flügelhäuser und eine Freifläche von "/»o für die eingebauten Häuser.

4. Es dürfen nur Dordergebäude bis zu 14 m Tiefe und untergeordnete 
Nebengebäude (Ställe, Gewächshäuser, Gartenhäuser, Wagenschuppen, 
Kleingewerbebetricbe usw.) errichtet werden. den Nebengebäuden dürfen 
Wohnräume nicht angelegt werden. Feuerungsanlagen in den Nebengebäu­
den sind nur in Gewächshäusern und in Werkstätten sür Kleingewerbebetricbe 
zulässig. Derartige Nebengebäude dürfen an jeder Nachbargrenze zusam­
men höchstens 6 rn lang sein.

5. Bin größeren Grundstücken können in besonderen Fällen, in denen mit 
Vorderhäusern allein eine zweckdienliche Bebauung nicht möglich ist, für die 
Anlage von Wohnhöfen oder Gebäudegruppen Ausnahmen zugelasscn werden.

6. Im übrigen gelten die Bestimmungen für Kleinhäuser im H 28.

Z Staffel 2.
1. Die Zahl der Vollgeschosse darf nicht mehr als 2 betragen. Außerdem 

dürfen im Dachgeschosse bis "Zu, seiner Grundfläche Wohnräume eingerichtet 
werden, falls sie als Zubehör zu den Dollgeschoßwohnungen dienen.

2. Die Freifläche muß mindestens "/i° der Grundstücksflächc betragen. Bei 
Cckgrundstückcn mit Vorgärten an beiden Straßen und bei Doppelhäusern 
genügt eine Freifläche von '/io der Grundstücksfläche.

3. In den Straßenzeilen der Staffel 2, wo drei oder mehr Kleinhäuser 
nebeneinander gebaut werden dürfen (Gruppenbauweise), genügt eine Frei­
fläche von '/>« für die Flügelhäuser und eine Freifläche von "/io für die ein­
gebauten Häuser.

4. Es dürfen nur Vordergebäude bis zu 14 m Tiefe und untergeordnete 
Nebengebäude (Ställe, Gewächshäuser, Gartenhäuser, Wagenschuppen, Klein­
gewerbebetriebe usw.) errichtet werden. In den Nebengebäuden dürfen 
Wohnräume nicht angelegt werden. Feuerungsanlagen in den Nebengebäu­
den sind nur in Gewächshäusern und in Werkstätten sür Kleingewerbebetricbe 
zulässig. Derartige Nebengebäude dürfen an jeder Nachbargrcnze zusammen 
höchstens 6 m lang sein.

5. Bei größeren Grundstücken können in besonderen Fällen, in denen mit 
Vorderhäusern allein eine zweckdienliche Bebauung nicht möglich ist, für die 
Anlage von Wohnhöfen oder Gebäudegruppen Ausnahmen zugelasscn werdcn.

6. Im übrigen gelten die Bestimmungen für Kleinhäuser im § 28.
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Staffel 3. 1
1. Die Zahl der Dollgeschosse darf nicht mehr als 3 betragen. Außerdem 

ist eine Hausmeister-Wohnung in einem 50 cm tief eingelassenen Unter­
geschosse zulässig.

2. Die Freifläche muß mindestens "/io, bei Eckgrundstücken '/co der Grund­
stücksfläche betragen.

3. Es dürfen nur Dordergcbäudc bis zu 14 m Tiefe und untergeordnete 
Nebengebäude (Ställe, Gewächshäuser, Gartenhäuser, Wagenschuppen, Klein­
gewerbebetriebe usw.) errichtet werden. In den Nebengebäuden dürfen 
Wohnräume nicht angelegt werden. Feuerungsanlagen in den Nebengebäu­
den sind nur in Gewächshäusern und in Werkstätten für Kleingewerbebetriebe 
zulssig. Derartige Nebengebäude dürfen an jeder Nachbargrenze zusammen 
höchstens 6 m lang sein. Außerdem-ist an der Hinterseite der Vordergebäude 
bis zu einem Drittel ihrer Breite ein Ausbau entweder als Mittelflügel oder 
als Seitenflügel bis zu 19 m hinter der Baufluchtlinie zulässig. Die Errich­
tung eines Seitenflügels ist jedoch nur dann statthaft, wenn der Anbau eines 
ebenso liefen Seitenflügels auf dem Nachbargrundstück gesichert ist.

4. In den Straßenzeilen, wo Gruppenbauweise vorgeschrieben ist, darf die 
Länge einer Gruppe das Maß von 60 m nicht unterschreiten und das Maß 
von 80 m nicht überschreiten. Bei den Flügelhäusern muß hier die Freifläche 
mindestens '/r» der Grundstücksfläche betragen. Der Bauwich muß hier 
mindestens 6 m breit sein.

5. Bei größeren Grundstücken können in besonderen Fällen, in denen mit 
Vorderhäusern allein eine zweckdienliche Bebauung nicht möglich ist, für die 
Anlage von Wohnhöfen oder Gebäudegruppen Ausnahmen zugelassen werden.

6. Im übrigen gelten die Vorschriften für Mittelhäuser im H 28.

Staffel 4. 2

1. Die Zahl der Dollgeschosse darf nicht mehr als vier betragen.
2. Die Freifläche muß mindestens bei Eckgrundstücken '/»« der Grund­

stücksfläche betragen.
3. Es dürfen nur Dordergebäude bis zu 14 m Tiefe und untergeordnete 

Nebengebäude (Ställe, Gewächshäuser, Gartenhäuser, Wagenschuppcn, Klcin- 
gewerbebetriebe usw.) errichtet werden. In den Nebengebäuden dürfen 
Wohnräume nicht angelegt werden. FeucrungSanlagen in den Nebengebäu­
den sind nur in Gewächshäusern und in Werkstätten für Klcingewcrbebetriebe 
zulässig. Derartige Nebengebäude dürfen an jeder Nachbargrenze zusammen 
höchstens 8 m lang sein.

Staffel 5 (Gcwerbestaffel). Z

1. Die Zahl der Dollgeschosse für gewerbliche Anlagen unterliegt keiner 
Beschränkung. Wohngebäude sind nur zulässig, soweit sie für den Fabrik­
betrieb notwendig sind. Sie dürfen höchstens drei Dollgcschosse erhalten.

2. Für die Ermittelung der Bebaubarkeit sind die Bestimmungen im § 31 
maßgebend.
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tz 8.«°)
1 7V Abstand der Gebäude an der Straße

von den Nachbargrenzen.

1. In den Gebieten der geschlossenen Bauweise müssen die Gebäude an 
der Straße in unmittelbarem Anschluß an die Nachbargebäude errichtet wer­
den. Ist an der Nachbargrenze jedoch bereits ein Bauwich vorhanden, so 
kann die Innehaltung eines Abstandes von mindestens 6 m (Bauwich) für 
den Neubau gefordert werden, wenn die einheitliche Gestaltung des Straßen- 
bildeS vom Kunststandpunkte aus dies erfordert.

2. In den Dauwich dürfen Freitreppen, Vorhallen, Schutzdächer über Ein­
gängen und ähnliche ebenerdige Vorbauten bis zu einem Drittel der Bauwich­
breite hineinragen, sofern zwischen ihnen und der Nachbargrenze ein freier 
Zwischenraum von 2,50 m verbleibt.

3. Alle Vorbauten eines Gebäudes, die mehr als 30 cm vor die Bauflucht 
vortreten, müssen von der Nachbargrenze das Einfache ihrer weitesten Aus­
ladung, mindestens aber 1 m, entfernt bleiben.

2L . Abstand der übrigen Gebäude eines Grundstückes 
von der Nachbarg renz e.">

1. Gebäude müssen entweder unmittelbar an die Nachbargrenze heran­
treten oder von ihr mindestens 2,50 m, wenn die der Nachbargrenze gegen­
überliegende Wand keine Öffnungen hat, und mindestens 5 m, wenn in die­
ser Wand Öffnungen vorgesehen sind, entfernt bleiben.

Zusatz lt. Nachtr. VII v. 29. 6. 31 (Gedbl. Nr. 31):
„In den Gebieten der offenen Bauweise muß stets ein Abstand von min­

destens 5 m (Bauwich) inncgehalten werden."
2. Für Gebäude, in denen feuergefährliche Betriebe untergebracht werden 

oder die zur Lagerung von feuergefährlichen oder leicht entzündlichen Gegen­
ständen dienen, und für Gebäude mit nicht feuerhemmender Bauart oder 
Bedachung kann ein größerer Abstand als 5 m je nach den örtlichen Ver­
hältnissen, den. Umfange oder der Gefährlichkeit des Betriebes oder der 
Lagerung gefordert werden.

3 6. Abstand der Gebäude auf demselben Grundstück
voncinande r.")

1. Zwischen allen nicht unmittelbar beieinanderstehenden Gebäuden oder- 
unmittelbar miteinander verbundenen Gebäudeteilen desselben Grundstücks 
ist ein freier Raum von mindestens 5 m Breite innezuhalten. Wenn die 
gegenüberliegenden Wände feuerbeständig aufgeführt werden und keine Fenster 
haben, so genügt ein Abstand von 2,5 m. Als gegenüberliegend sind auch 
solche Wände und Gebäudeteile anzusehen, die unter einem Winkel von 
höchstens 75 Grad Zusammenstößen oder bei Verlängerung ihrer Wand­
richtungen unter einem solchen Winkel zusammenstoßen würden.

2. Für Gebäude, in denen feuergefährliche Betriebe untergebracht werden, 
oder die zur Lagerung von feuergefährlichen oder leicht entzündlichen Gegen-

Vergl. 8 8 Abl. 1 der Polizctverordnung über Lichlsptcltheaier, sowie 8 3 und 5» 
der Theatcrbauordnung, und 8 3l der vorstehenden BO. (Fabrtlbaulcn).

") Besondere vlnsorderungcn in dieser Hinsicht stellen 8 3, 4 und SS der „Theater- 
bauordnung".

„ <e) Vergl. 8 7 0 Zisscr s und 0 und 8 8 der Poltzeiverordnung über Lichtspielhäuser, 
88 3 und LS der „Thcalerbauordnung".
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ständen dienen, »nd für Gebände mit nicht feuerhemmender Bauart oder 
Bedachung, kann ein größerer Abstand als 5 m je nach den örtlichen Ver­
hältnissen, dem Umfange oder der Gefährlichkeit des Betriebes oder der Lage­
rung gefordert werden.

H 9. Gebäudehöhc.") t

Berechnung der Gebäudehöhc.
1. Als Gebäudehöhc ist das Maß von der Erdoberfläche des Außengcländes 

vor den Umfassungswänden bis zur Schnittlinie der Umfassungswände mit 
der Dachfläche zu verstehen. Ist eine Dachbrüstung (Attika) vorhanden, so 
ist ihre Höhe mitzurechnen.

2. Die Dächer dürfen in der Regel nicht über eine Linie hinauSgchen, die 
vom höchsten Punkte der zulässigen Fronthöhe im Winkel von 45 Grad 
anfteigt.

3. Bei Giebelhäusern wird für die Gebäudehöhe die Höhe des Giebel­
dreiecks bis zu einem Drittel mitgerechnet.

4. Ist die Erdoberfläche in der Längsrichtung der Umfassungswand ge­
neigt, so ist das mittlere Höhenmaß in Rechnung zu stellen.

5. Aufbauten an der Straßenseite über die zulässige Höhe hinaus, wie 
Türme, Giebel, Luken usw. sind in der Regel unzulässig. (Vcrgl. Nachtr. 
VII v. 29. 0. 31 — Gedbl. Nr. 31.) Im Einzelfalle kann die Baupolizei 
Ausnahmen zulasten, wenn zu befürchten ist, daß infolge des Wechsels in den 
Hauptgesimshöhen das Straßenbild nachteiliger beeinflußt wird, als cs von 
einzelnen Aufbauten zu erwarten wäre. Auch bei Eckhäusern und solchen 
Häusern, die Straßcnzielpunkte bilden, können zur schönheitlichen Ausgestal­
tung von der Baupolizei Ausnahmen zngclasten werden.

6. Wo für die Gebäudehöhe die Straßenbreite maßgebend ist, gilt als 
Straßenbreite der Abstand der Straßenfluchtlinien. Weicht innerhalb der 
Bauklassen I bis V die Straßenfluchtlinie von der Baufluchtlinie ab, so wird 
in den Straßen, die zur Zeit des Erlasses dieser Bauordnung für den öffent­
lichen Verkehr und den Anbau noch nicht fertiggestellt waren, der Straßen­
breite V» der Dvrgartentiefe jeder Straßenseite hinzugerechnet.

L. Vordergebäude. 2

7. Für Dordergebäude, die ganz oder teilweise hinter die Bauflucht zurück­
treten, kann eine entsprechend gesteigerte Höhe, jedoch nicht über das für die 
betreffende Dauklaste vorgeschricbenc Höchstmaß, zugelastcn werden.

8. Liegt ein Grundstück an verschiedenen Straßen, ohne Eckgrundstück zu 
sein, so ist die Höhe für die nach den einzelnen Straßen zu belegenen Seiten 
nach der Breite der betreffenden Straßen besonders zu bemessen.

9. An Straßen, die nur an einer Seite zum Anbau bestimmt sind, darf 
die Höhe das in der betreffenden Dauklaste zulässige Höchstmaß betragen.

10. Die Höhe der Hinterseite des DordergebäudcS darf die an der Straße 
zulässige Höhe nicht übersteigen. Eine größere Höhe der Hintcrseite kann 
ausnahmsweise zugelasten werden, wenn sic die senkrecht zur Hinterseite 
bemessene Ausdehnung des Hofes nicht übersteigt. Das zulässige Höchstmaß 
der betreffenden Bauklaste darf jedoch nicht überschritten werden.

Vcrgl. 8 31 (Fabrtlbaulen).
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11. Überschreitet die Ausladung des Dach- und Hauptgesimses das Maß 
von 60 cm, so wird das Übermaß von der zulässigen Höhe abgezogen.

12. Über die Höhe der Eckgebäude mit verschiedenen Geschoßzahlen und 
Höhen vergl. h 7 4.

1 6. S e i t e n f l ü g e l, O u e r- u n d H i n t e r g e b ä u d e.

13. Bei der Ermittelung der zulässigen Höhe der Hintergebäude sind im 
Gegensatze zu den Vordergebäuden alle Seiten des Gebäudes, also auch die 
unmittelbar an den Nachbargrenzcn sichenden Umfassungswände, in Rech­
nung zu siellen, indem zunächst die zulässige Höhe für jede Seite einzeln und 
alsdann aus dem Ergebnis aller Seiten die zulässige Gcbäudehöhe nach fol­
gendem Verfahren berechnet wird:
rr) Die zulässige Höhe jeder Gebäudeseitc ist gleich dem senkrechten Ab­

stande der betreffenden Seite von dem gegenüberliegenden Gebäude, 
bzw. von der gegenüberliegenden Nachbargrenzc. Ist dieser Abstand 
geringer als das zulässige Höhenhöchstmaß der betreffenden Bauklasse 
oder steht die betreffende Gebäudeseite unmittelbar an der Nachbar­
grenze, so gilt für diese Wand das zulässige Mindestmaß der Höhe der 
betreffenden Bauklasse.

d) Ist die gegenüberliegende Gebäudewand oder die gegenüberliegende Nach­
bargrenze nicht gleichlaufend mit der betreffenden Seite des Hinter­
gebäudes, so tritt für diefe Seite folgende Durchschnittsbercchmmg ein: 
das Längenmaß jedes Seitenteils — an der Oberfläche des Hofes ge­
messen — wird mit dem für ihn zulässigen Höhenmaße, das aber das 
für die betreffende Bauklasse zulässige Höhenmaß nicht überschreiten 
darf, vervielfacht. Die Summe der dadurch gewonnenen Beträge wird 
durch die Summe der einzelnen Seitenteile geteilt. Der Teilbetrag er­
gibt die zulässige Durchschnittshöhe der ganzen Seite.

v) Nachdem die zulässigen Höhen der einzelnen Gebäudeseiten für sich er­
mittelt sind, wird das Längenmaß der einzelnen Umfassungswände — 
in Hofhöhe des Grundstücks gemessen — mit dem für die betreffende 
Wand ermittelten Höhenmaß, das aber das für die betreffende Dau- 
Uasse zulässige Höchstmaß nicht überschreiten darf, vervielfacht. Die 
Summe der dadurch gewonnenen Beträge wird durch die Summe der 
einzelnen Seitcnlängcnmaße geteilt. Der Teilbetrag ergibt die zulässige 
Durchschnittshöhe des ganzen Hofgebäudes.

14. Für die Umfassungswände aller Hintergebäude ein- und desselben 
Hauses kaun eine gemeinsame Durchschnittshöhe zugelassen werden, die in 
gleicher Weise wie für die einzelnen Gebäude zu ermitteln ist.

15. Für ein Gebäude, das zwischen zwei oder mehreren Höfen oder Hof­
teilen liegt, kann ein mittleres Höhenmaß zugelasscn werden. Die Höhe eines 
Gebäudes oder Gebäudeteiles darf jedoch die senkrecht zu ihm gemessene Aus­
dehnung des HofeS um höchstens 3 m überschreiten.

16. Die unmittelbar an der Nachbargrenze stehende Hinterwand eines 
Gebäudes darf das ermittelte Höhenmaß um höchstens 3 m übersteigen. Die 
an den Nachbargrenzen stehenden seitlichen Umfassungswände dürfen die 
Dachumgrenzungslinie nur um 30 cm überschreiten.

17. Die Seiten von Mauervorsprüngen bis zu 60 cm Tiefe werden nicht 
gerechnet.

18. Die vorstehenden Beschränkungen der Gebäudehöhe finden auf die Um- 
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fassungüwände der Neben- und Lichthöfe, soweit diese bei Berechnung der 
notwendigen Freifläche als bebaute Fläche in Rechnung gestellt sind, keine 
Anwendung.

19. Anbauten und selbständige bauliche Anlagen von nicht wehr als 25 <^m 
Grundfläche und 5 m Höhe bleiben bei der Berechnung der zulässigen Hohe 
außer Betracht.

§ 9 u. Dauklasse l. t

1. Die Höhe der Dordergebäude darf die 1/4 fache Breite der Straße nicht 
übersteigen. Sie darf jedoch überall 12 rn betragen, das Maß von 17 m"> 
aber nicht übersteigen.

Abs. 2 hat nach der Verordnung vom 13. 6. 35 folgenden Wortlaut: Die 
Höhe der Hintergebäude darf 4 m nicht übersteigen.

§ 9 d. Bauklasse II. 2
1. Die Höhe der Dordergebäude darf die Straßenbreite nicht übersteigen. 

Sie darf jedoch überall 12 m betragen, das Maß von 20 m aber nicht 
übersteigen.

2. Hintergebäude dürfen in der Höhe die Ausdehnung des Hofes vor ihnen, 
senkrecht zu der Umfassungüwand gemessen, nicht übersteigen. Ihre Höhe 
darf jedoch überall 9 m betragen, das Maß von 17 m aber nicht übersteigen.

§ 9 e. Dauklasse III. 2

1. Die Höhe der Dordergebäude darf die Straßcnbreite nicht übersteigen. 
Sie darf jedoch überall 12 m betragen, das Maß von 17 m aber nicht 
übersteigen.

2. Hintergebäude dürfen in der Höhe die Ausdehnung des vorliegenden 
Hofes nicht übersteigen. Ihre Höhe darf überall 8 m betragen, das Maß 
von 17 m aber nicht übersteigen.

3. Auf die Höhe der Dordergebäude an den in § 7v, 6 aufgeführten Stra­
ßen finden die für die Bauklasse II geltenden Vorschriften Anwendung.

4. ") Arif den Grundstücken zwischen Tschepiner Platz, Westend-Straße, 
Liegnitzer Straße, Straße 10, Straße 5 und Straße 8 darf die Höhe der 
Gebäude höchstens 18 m betragen.

§9(1. Bauklasse IV. 4

1. Die Höhe der Dordergebäude darf die Straßcnbreite nicht übersteigen. 
Sie darf jedoch überall 12 m betragen, das Maß von 14 m aber nicht 
übersteigen.

2. ^sn dem unter § 7 (I Absatz 1 b aufgeführten Gelände ist eine Höhe 
von 1ii m zulässig.

3. Die Höhe der Nebengebäude darf 4 m nicht übersteigen.

§9v. Dauklasse V. 5

I. Die Höhe der Dordergebäude darf die Straßenbreite nicht übersteigen. 
Sie darf jedoch überall 11 m betragen, bei offener Bauweise das Nlaß von 
12 m, bei geschlossener Bauweise das Maß von 15 m aber nicht übersteigen.

") Geändert von 22 auf 17 m gcmäs! Verordn, v. IS. N. SS.
") Bergt. Nachtrag III bet K 7 Abs. 8 (Sette 18).
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Die letztere Höhe ist in Leerbeutcl auch zulässig bei der offenen Bauweise im 
Block IV und V sowie im Block I und II mit Ausnahme eines 80 m breiten 
Streifens längs der Straßen 8, L, b, des Planes zum EingcmeindungS- 
vertraae vom 5. Dezember 1900.

2. Die Höhe der Nebengebäude darf im Gebiete der offenen Bauweise 
6 m, in dem Gebiete der geschlossenen Bauweise 4 m nicht übersteigen.

1 §91. Dauklasse VI.

Staffel 1.
I. Die Höhe der Dordergebäude darf den halben Abstand der Bauflucht­

linie nicht übersteigen. Sie darf höchstens 5 m betragen.
2. Die Höhe der Nebengebäude darf auch an der Nachbargrenze höchstens 

3 m betragen.
Staffel 2.

I. Die Höhe der Dordergebäude darf den halben Abstand der Bauflucht­
linien nicht übersteigen. Sie darf höchstens 9 m betragen.

2. Die Höhe der Nebengebäude darf auch an der Nachbargrenze höchstens 
3 m betragen.

Staffel 3.
1. Die Höhe der Vvcdergebäude einschließlich der zugelassenen Anbauten 

an der Hinterfront darf höchstens 11 m betragen, den halben Abstand der 
Baufluchtlinien jedoch nicht übersteigen.

2. Die Höhe der Nebengebäude darf auch an der Nachbargrenze höchstens 
3 m betragen.

Staffel 4.

1. Die Höhe der Vvrdcrgcbäude darf den halben Abstand der Bauflucht­
linien nicht übersteigen. Sic darf jedoch überall 12 m, höchstens aber 16 m 
betragen.

2. Die Höhe der Nebengebäude darf auch an der Nachbargrenze höchstens 
4 m betragen.

Staffel 5 (Gewerbestaffel).
1. Die Höhe der Vvrdergcbäude darf den Abstand der Baufluchtlinien 

nicht übersteigen. Sie darf 11 m betragen, das Maß von 20 m aber nicht 
übersteigen.

2. Die zulässige Höhe der Nebengebäude ist nach den Bestimmungen in 
§ 9 Absatz 13—16 zu ermitteln. Sie darf das Maß von 20 m nicht über­
steigen.

2 § 1». Feuerbeständige und feuerhemmende Bauweise.

1. Bauliche Anlagen sind in allen wesentlichen Teilen feuerbeständig") 
herzustellen, sofern nicht in den Vorschriften dieser Bauordnung ein geringerer 
Feuerschutz — feuerhemmcnde Bauweise") — zugestanden oder überhaupt 
kein besonderer Feuerschutz gefordert wird.

"> «r> über de» Begrtsf seuerbcständtge und feuerhemmende Bauwelse s. Erl. vo» 
30. 8. 34 über Feuerschutz. hier abgedrul« S. 293.
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2. Die Anforderungen, die an die feuerbeständige oder feucrhemmende 
Bauweise zu stellen sind, müssen denjenigen entsprechen, die im Regierungs- 
Amtsblatt öffentlich bekannlgegeben werden."")

3. Eine Anerkennung weiterer Bauweisen als feuerbeständig oder feuer­
hemmend kann auf Antrag durch die Baupolizei oder durch den Regierungs­
präsidenten auf Grund von Versuchen in amtlichen PrüfungSanstalten oder 
von ausschlaggebenden Erfahrungen erfolgen?")

tz 11. Standsicherhcit. 1
1. Bauliche Anlagen sind in allen Teilen nach den Erfahrungen der Bau­

kunst aus guten, zweckentsprechenden Baustoffen herzustellcn. Die Anforde­
rungen, die an die Festigkeit der Baustoffe zu stellen, die Zahlen, die den 
Festigkeitsberechnungcn zugrunde zu legen, und die Belastungen, die für den 
Baugrund und die einzelnen Gebäudeteile zulässig sind, sowie sonstige Kon­
struktionsvorschriften müssen denen entsprechen, die im Negierungs-Amtsblatt 
öffentlich bekanntgemacht werden.

2. Tragende Teile von Stein oder Metall dürfe» nicht auf Holz gelagert 
werden. Ausnahmen kann die Baupolizei zulassen.

3. Verzierungen, Gesimse und sonstige Bauteile am Äußeren eines Ge­
bäudes dürfen nur in solchen Baustoffen hergestellt werden, die sich in dauer­
hafter Weise au dem Baukörper befestigen lassen.

tz 12. Grund- und Kellermanern. 2
1. Tragende Mauern und Pfeiler müssen auf festem, natürlichem oder 

künstlich befestigtem Boden unter Frosttiefe gegründet sein. Für Kleinhäuser 
kann die Baupolizei von der Vorschrift, daß die Mauern bis unter Frost­
tiefe geführt werden sollen, Ausnahmen zulasten.

2. Zur Verhütung des Aussteigens und des seitlichen Eindringens der 
Bodenfeuchtigkeit sind Grund- und Kellermauern in Gebäuden mit Räumen 
zum dauernden Aufenthalte von Menschen (tz 26) durch Abdichtung zu 
schützen.

tz 13. Aufgehende Wände."") ") °") Z

1. Die UmfastungSwände und die deckenkragenden Wände der Gebäude, 
ebenso wie alle Vorbauten, sind feuerbeständig"") oder in einer von der Bau­
polizei allgemein zugelastencu Ersatzbauweise auszuführen, wobei den öffent­
lichen Forderungen des Feuerschutzes, der Standsicherheit und der Gesund­
heitslehre Rechnung getragen werden muß. Für Einfamilien-, Klein- und 
Miltelhäuser kann die Verwendung von Fachwerkbau, von Leichtsteinen mit 
Außenputzverklcidung sowie jede andere behördlich anerkannte Bauweise zu- 
gelastcn werden."")

Zur Zelt gelten dle Bestimmungen de« Erlasses d. Min. s. VolkSW. vom 30. 8. 31 
Seite Lüg.

"") Vergl. Erlas, d. Min. f. VolkSW. vom 20. 12. LS.
"") Stehe 8 3 und 8 40 der Poltzeiverordnung Uber Lichtspielhäuser.
">) Erlast des Min. s. Bolksw. vom 30. 8. 34 Seile LS0.
»-) Werden sltr UmsassungSwände rheinische Schwemmsteine — etwa bei Kleinbäusern 

— verwendet, so tst ein wasserdichter Aubenpuh und als Auslager für Ballenköpse eine Mauer- 
vialte oder eine drei Schichten hohe Untermauerung au« hartgebrannten Ziegeln tn Zement- 
nwrlel zu sordern.

Vergl. 8 30 der Thcaterbauordnung.
") tlber besondere Anforderungen an die Wände von HolzbcarbeilungSwcrkstätten, 

Bäckereien, Konditoreien, Fleischer- und Wurstmacherwerkslätlen stehe 8 30 X, 0, 0.
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1 2. Scheidewände°°) zwischen verschiedenen Wohnungen desselben Geschosses
sind mindestens Stein stark herzustellcn. Zulässig sind auch Wände aus 
doppelten Gips- oder Zementdielcn, doppelten Schlackenbetonplattcn oder 
sonstigen feuerhemmenden Baustoffen mit ausgefülltem Zwischenraum (Kokü- 
asche, Torfmull) von mindestens 15 cm Gesamtstärke. Balkentragende 
Zwischenwände in Einfamilien-, Klein- und Mittelhäusern dürfen auch von 
ausgemauertem, geputztem Fachwerk oder als Stein starke Ziegelwand 
hergestellt werden, wenn für die Verteilung des DalkendruckeS durch eine 
gemeinsame Unterlage gesorgt ist.

2 3. Für unbelastete Scheidewände innerhalb geschlossener Wohnungen sind
alle für diese Zwecke allgemein zugelassencn Crsatzbauweiscn gestattet. Jedoch 
sind die hinter Feuerstellcn und Äsen liegenden Wandteile feuerhemmend 
herzustellen.

3 4. Für die Mauerstärken gilt für alle Gebäude allgemein nachstehende
Aufstellung:
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4 5. Bei Anwendung von Luftschichten in den Außenwänden ist eine Ver­
größerung der Mauerstärke um das Maß dieser Schichten vorzusehen.

5 6. Drettvcrkleidung als Wetterschutz oder zur Verzierung gilt nicht als
Veränderung der feuerbeständigen Bauart, ebensowenig der Dachüberstand 
der Sparren nebst Stirnbrett und die Anbringung kleiner hölzerner Vor­
bauten.

6 7. Bei Fachwerk- und Holzbauten ist die Schwelle der Erdgeschoßwände
mindestens 25 cm über das Außengelände zu verlegen.

7 8. Mit hölzernen Umfassungswändcn dürfen Buden, Schuppen, Garten-
hallen, Veranden, Lauben und ähnliche kleine Anlagen ohne Feuerstätten 
hergestellt werden. Diese Anlagen dürfen in der Regel eine Grundfläche von 
25 qm sowie eine Höhe von 5 m nicht überschreiten und müssen von Holz­
bauten, Nachbargrenzen und öffentlichen Straßen 5 m, von anderen Ge­
bäuden 2,50 m entfernt bleiben.

°°) Vcrgl. auch 8 32 (Viehstülle) Ziffer S, 4 und 6.



8 ll. Brandmauern 31

9. Hölzerne Schutzdächer und offene Holzbauten können unter besonderen 
Bedingungen auch in größerer Ausdehnung zugelaffen werden.

§ 14. Brandmauern. 1
1. Brandmauern sind Mauern, die bestimmt sind, die Verbreitung eines 

Brandes ") zu verhindern. Sie müssen von Grund auf feuerbeständig ohne 
Öffnungen und Hohlräume in der Stärke von mindestens einem Stein herge­
stellt werden. Hölzerne Träger, Balken und Rahmenstückc dürfen in Brand­
mauern nur eingelegt werden, wenn die Mauer noch mindestens 13 cm stark 
verbleibt und auf der andere» Seite verputzt wird.") Brandmauern brauchen 
im allgemeinen nicht über Dach geführt zu werden, müssen aber beiderseitig 
bis unter die Dachhaut geputzt sein.

2. Brandmauern sind herzustellcn:
u) zum Abschluß von Gebäuden, die unmittelbar an der Nachbargrenze 

errichtet werden. Gemeinsame Brandmauern sind zulässig;
Zusatz gem. Nachtr. VII v. 29. 6. 31 (Gedbl. Nr. 31):

„An eine bisher nicht gemeinschaftliche Brandmauer an der Nachbar­
grenze darf nur mit eigener Brandmauer angebaut werden. Das Ein- 
mauern von Rohrleitungen in Brandmauern an der Nachbargrenze ist 
unzulässig."

b) zur Trennung von Räumen mit Feuerstätten von anderen Räumen auf 
demselben Grundstücke, die infolge ihrer Bauart oder Benutzung der 
Feuersgefahr besonders ausgesetzt sind;

c) in ausgedehnten Gebäuden mindestens in Abständen von 40 m.
3. Die Baupolizei kann zulassen, daß Brandmauern zwecks einheitlicher 

Benutzung der Räume durch Öffnungen durchbrochen werden. Diese sind im 
Dachgeschosse stets, in den übrigen Geschossen in der Regel mit feuerhem- 
mendeu und rauchsicheren Türen zu versehen.^)

4- Zn Doppel-, Gruppen- und Reihenhäusern, sofern sie Einfamilien­
häuser, Klcinhäuscr oder Mittclhäuscr sind, kann zugelaffen werden, daß die 
Trennungswand zwischen zwei Gebäuden Stein stark oder als Fachwerk- 
Wand hergcstellt wird; in Abständen von ungefähr 40 m sind aber die Tren­
nungswände feuerbeständig ohne Öffnungen in der Stärke der Brandmauern 
hcrzustellen.

5. Enthält ein einzelstehendes Einfamilienhaus oder ein Kleinhaus Wohn, 
und Wirtschaftüräume unter einem Dach, so kann die Trennungüwand eben­
falls Stein stark oder als Fachwerkwand hergestellt werden, wenn sie durch 
beiderseitigen Verputz auch im Dachraum feuerhemmend ist. Die Dach­
eindeckung muß feuerhemmend sein.

6. Gartenhäuschen, Lauben, Gartenhallcn und dergl., deren Länge und 
Höhe an der Nachbargrenzc nicht mehr als 3 m und deren Grundfläche im 
einzelnen nicht mehr als 9 cjm bei 2,50 m kleinster Seitenabmeffung beträgt, 
können auch ohne Brandmauern unmittelbar an den Nachbargrenzc» errichtet 
werden.

7. Für Gartenhallcn auf Grundstücken mit Gaststättenbetrieben kann die 
Baupolizei Ausnahmen zulaffcn, wenn die Gartcnhalle lediglich zum Betriebe 
der Gaststätte dient.

Erlaf, d. Min. f. Volksw. vom 80. 8. 31 Sette LS».
"0 Natürlich dürfen die erwähnten Hölzer nur mit dem Kopfe (Hirnholz) in der 

Brandmauer liegen und nicht etwa der Länge nach, wie cS vorgckommen ist.
"") Unter Umständen kommt auch die Anlage einer SlcherhctlSfchlcuse nach 8 2» der 

Theaterbauordnung in Betracht.
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1 tz 15. Decken."") "")
1. Holzbalkendeckcn über und unter Räumen, die zum dauernden Aufent­

halt von Menschen dienen, müssen Zwischendecken mit Auffüllung erhalten.
2. Zur Verfüllung von Decken, insbesondere von Holzbalkendecken, darf 

kein Stoff verwendet werden, der gesundheitsschädliche, insbesondere ver­
wesende oder fäulnishaltigc Bestandteile enthält. Es ist deshalb namentlich 
die Verwendung von Bauschutt, Holz und Gipsabfällen, Kehricht, Papier­
stücken oder Lumpen verboten.

3. Vor der regensicheren Eindeckung eines Gebäudes darf mit der Verfüllung 
der Decken nicht vorgegangen werden.

4. Holzbalkendecken in Räumen zum dauernden Aufenthalt von Menschen 
müssen verputzt werden, doch kann die Baupolizei Ausnahmen zulassen. In 
Einfamilienhäusern und Kleinhäusern sind Holzbalkendecken auch ohne Ver­
putz oder Verschalung zulässig.

5. Waschküchen, Badcstuben, Aborte, Räucherkammern und andere, der 
Schädigung durch Wasser oder Feuer besonders ausgesetzte Räume müsse» 
feuerbeständige"') und wasserundurchlässige Fußböden lind Decken erhalten. 
Für Badcstuben und Aborte im obersten Wohngeschosse genügen vorschrifts­
mäßige Holzbalkendecken mit untcrseitigem Zcmentputz auf Drahtgewebe. Aus­
nahmen hiervon kann die Baupolizei zulassen, wenn es sich um Einrichtungen 
in alten Häusern oder in Kleinhäusern handelt.

6. Kellerdeckcn in Wohngebäuden, die für mehr als eine Familie bestimmt 
sind, und in Kellerräumen, die zur Lagerung feuergefährlicher oder fäulnis­
fähiger Stoffe dienen, müssen feuerbeständig sein. Ausnahmen können von 
der Baupolizeibehörde zugelassen werden. Kellerdecken in Klcinhäusern brau, 
chen nicht feuerbeständig hcrgestellt zu werden."?)

2 8 1li. Dächer."') °«)

1. Dächer und Dachteilc müssen feuerhemmend eingedeckt sein. Stroh-, 
Rohr-, Reth- und Schindeldächer dürfen von der Baupolizei in Gebieten der 
offenen Bauweise und für landwirtschaftliche Bauten zugelassen werden. 
Solche Dächer müssen aber von der Nachbargrenze und von anderen Ge­
bäuden desselben Grundstücks mindestens 15 m, von Gebäuden mit Bedachung 
der gleichen Art mindestens 25 m entfernt bleiben. Cs darf zur Befestigung 
des nicht feuerhcmmendcn Eindeckungsstoffes nur unvcrbrennlicher Stoff ver­
wendet werden.

2. Für Wohnhäuser kann die Baupolizei die Verwendung eines nicht feucr- 
hemmenden Eindeckungsstosfes davon abhängig machen, daß im Dachraum 
keine Wohnungen eingerichtet werden, oder daß im Dachgeschosse bereits vor­
handene Wohnräume feucrhemmcnde Wände und fcucrhemmende Decken und 
einen durchweg gegen Feuer gesicherten Zugang erhalten.

3. Wo Dächer unmittelbar auf die Straße oder auf die Nachbargrenze 
entwässern, müssen Vorkehrungen zum Abfangen und Ableiten des Dach-

o») Vergl. 8 0 der Polizelvcrordnung über Lichtspieltheater, und 88 5, 2», 8t der 
„Thealerbauordnung". „ „

oo> Bestimmte Dcckenarl wird auch bei 8 26 Ziffer 16 verlangt. Bergl. auch 8 22 N.
eis über besondere Anforderungen an die Decken von HolzbcarbellungSwcrtslüllcn, 

Dückcreien, Konditoreien, Fleischer- und Wursimacherwerlslällen siehe 8 20 X—0.
«-> Vergl. auch 8 »2 (Viehstülle) Zifscr 4.
<w) Siche 8 »2 der Theatcrbauordnung. ,
ass Vergl. ferner 88 lg, 12 und 45 der Polizeiverordnung über Lichispielhttuscr, sowie 

88 12, 22 und 28 der „Thealerbauordnung" u. Erl. über Feuerschutz vom 30. ?. 84, s. S. 206.



n. I-suterbsek L I..Iismpmevks 
k^sl'ksIt-bioirkiotrpfisstsi'-^Lbi'ik unci SÄgswei-ks 

SrssIaulSWerk S^ok-IVIoekdsrn 
k^ost S^sslsul l_snci . k^si-nf-uf: Ssmms!-l^. SS1 S1

^sbr-ikstionsvsr-^siobnis:

r ll„c/ Skat»cis/»
^'Lbs uncf Sucres in vs>-8obiscisnen IVIuslsi-n 
iseb sigsnsn unci f^smcisn ^ntwUnfsn fün 
Wolin-, Ss8s!l8obsft8- unb 6s8obäft8»'üums, 
Villen, SoblÜ88Si'.

fllr- Sobulsn, l<s8snnsn, Ws^lssÄls, 
Dsböi-clenbÄuesi-.

3 /NLtS/,r/L6t^UN§fSN
SN sltsn Stsb- uncl l^ss-ksttfulZbübsn bui-ob 
onssi- jebi-rslinfsleng bsstsns gs8obul1s8 
psi-sonsl.

^s/»DS„Ost,
Sps^isütüt: ^lobsntseppsn (1>itt- uncl Sst^- 
sluksn) in sllsn gsngdsk-sn StÄ>-ksn in sr-sl- 
kisssigsi- Vsk-s^dsitung, unvs^isgt uncl in fix 
un^ fsr-tigs>- /XusfUiir-ung.

L //0/^//SLtSf
in l<isfsi' ontsi'Os'UQk unciVsouum iniok'Ägnisi't 
fUi- Sfi-slZsndsu^wsoks unci sis Isioiilss 
Sk-lloksnpfissts'-, flls f-fsr-cis- uncl ^incisk-- 
stÄiis. No«rp«Is8lvr in »<isfsr-n- unci ^iofisnkoir 
im ^suofivsr-fslir-sn imps3gnis»-t fll»- Wsr-K- 
8tstt^8ums, IVIonlsgsiisIIsn, 's'oi-cju^ofifsfn'tsn, 
l-okomotivsotiuppsn.

kisfs^ne uncj siofisns I^Ionmsisoliwsilsn, 
ör'UoksnbsIksn bis 2iu cisn sobws»-stsn 
Oimsnsionsn, 8,-lloksnbsisgbobIsn d^>v. 
^iobsnbüirs»' in jscisn Dimension.

7 L//»^rssZ«//»its ^/e/rs»se^/r/tt^s^s
fU^ 7"iscbis^- unb Ssu^wsoks in sllsn 
xmngbs»-sn Stücken.

Sof«^n Sl» In vo^»t»»i»nc1«n nisssn S«c1«rf Navsn, f^agsn Sl« bvi un« »n.
^tnv«^at»n SI«c1u^s»i un»«»-«k^sc:»il«u1«j«c1«^r«lt»<o«t«nloa unü unv«^d!nc1Ilo»i.



öre^lau, l'LuentrienLtrske 29 
vereiulikt mit

0«»r. 190»

^vIpLIg, VinämUKIenstrsLe 47 

mit „Veräintxun^anxeijxer" unä 
„Kaulen - Wack weis" 
„krakekasten" 
VvrbrvitunxsbsLirlc:
OstprovinLsn un<i ^Ilttvllisutscklsnci

Verlag Paul Heinke, Krebse u. I.siprig
Lrsekeint )6<1sn Oqnnsrstsx. Leru^preis monatl. 1.30 li^ 
Unrslssnsekluü OIenst»k « ?rsi»« I»ut ^Nü<->8enprelsll8tv

in Lueli- unä liotations- 
Ltsin- uuil OÜ86t-1)ruoIc

Ssgr.lLN

kreslau L.l'auenlrienstrake 29 

^6in8pr6ek--ln8ekIÜ88o 5 88 44 / 45/46 



8 17. Treppen 33

wasscrü getroffen werden. Das auf die Straße geleitete Wasser muß mit 
der Straßenwässerung in Verbindung gebracht werden. Die Abfallrohre an 
der Straßenseite müssen in ihrem unteren Teile bis 1,80 m über dem Büraer- 
steig aus Eisen bestehen.

4. Nicht begehbare Dächer müssen sicher befestigte Schneefänge von min- 
destens 20 cm Höhe erhalten, auch sind wirksame Schutzvorrichtungen für 
Schornsteinfeger anzubringcn."")

o. 3st jur Eindeckung von Glasdächern oder Dberlichtcn kein Drahtglas 
verwandt, so ist unter demselben ein Drahtnetz von höchstens 4 cm Maschcn- 
weite^und ausreichender Drahtstärkc zu spannen und sicher zu befestigen.

6. ^ze nach Lage und Beschaffenheit der Dächer können Schutzvorrichtungen 
gegen das Herabfallen von Personen angeordnet werden."")

7. Die Dachneigung und die Eindeckungsart soll sich den Nachbarhäusern 
und dem Straßenbilde möglichst anpassen."?)

§ 17. Treppen."") "") ?") 1
w Aeppc, einschließlich der Treppenabsätze, muß sicher gangbar sein. 
Bei Wendeistufen darf der Auftritt in einer Entfernung von 15 cm von der 
schmälsten Stelle nicht geringer als 10 cm sein. Die Kopfhöhc muß überall 
mindestens 1,80 m betragen.

2. Die Trcppenlättfe sind, wenn sie zwischen Wänden liegen, mindestens 
an einer Seite, bei 2 m Breite und darüber in der Regel an beiden Seiten mit

a ^cs OP. über Schutzvorrichtungen an Dächern v. 15. 5. 13
' «°) Slchc tz^Zts^ vom 12. 9. 32 8 16 (f. Seite 204).

Vergl. Verunslaltungsgcsetz S. 319.
"") Wegen der Äcländcrgestallung an

nung Vom 22. 7. 28 Selle 348.
Wendeltreppen siehe Regicrungs-Pottzeiverord.

30. 8. 34, s. Seite 296.«") Vergl. Erlab über Feuerschutz vom

Grieger, Baupolizeiliche

7°> Besondere Anforderungen an Zahl, Lage und 
Beschallenden der Treppe» werden u. a. bei Theatern, 
Lichtspielhäusern, Versammlungsräumen, Warenhäu­
sern und unter Umständen bet gewerblichen An­
lagen gestellt. Vergl. 88 22, 3V, 33, 66, 68, 63, 6«, 
lüg der Theaterbauordnung, sowie 88 8, 9, 10, 45 
der Lichtsptelbauordnung. Dabei kann die Nolwcn- 
dtgleil auslrcten, auf engstem Raume mehrere Trcp- 
pondauscr untcrzubringen. Bei ausreichenden Ge- 
fchobhühen ist dies vielfach nur möglich mit Hilfe 
sogenannter „Schachlcllrcppen".

der Treppen wird sich nicht immer nur 
nach Mabgabe der horizontalen Ausdehnung des 
Gebäudes bemessen. So komml bei Turmhäusern oder 
Hochhäusern, schon wenn die Zahl der Geschosse über 
sechs hinausgeht, auch bei geringerem Abstand als 
25 IN, mit Rücksicht aus die Möglichkeit der Vcr- 
gualmuug des einen Nllckzugsweges, dte Notwendig­
keit eines zweiten RUckzugswegcS tn Form etneS 
weiteren Treppenhauses in Frage. Hier kann sich 
bei beengten Verhällntstcn eine Schachtcllreppcn- 
anlage empfehlen (stehe Fußnote 75).

Eine feuerbeständige TreppenhauSwand darf da­
her nur die unentbehrlichen Türen und ins Freie 
gehende Fenster enthalten. Sie verliert ihre Eigen­
schaft als „feucrbcsländtge Wand", wenn sie auber- 
dcm Fenster zur Lüftung und Belichtung anftokender 
Wohnungsräumc (Dielen, Zimmer usw.) cnlhäll

Vorschriften. 3
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festen Handläufen, sonst mit Geländern zu versehen, die ein Hindurchfallen 
von Kindern ausschlicßen. Geländer müssen (an der Vorderkante der Stufen 
gemessen) eine Höhe von mindestens 0,80 m, bei mehr als 30 cm breiten 
Durchsichten o m mindestens 1 m erhalten.")

3. Jedes nicht zu ebener Erde liegende Wohngeschoß muß durch eine oder 
mehrere Treppen zugänglich sein, von denen der ÄuSgang ins Freie jederzeit 
gesichert ist (notwendige Treppen). Ausnahmen bezüglich des Dachgeschosses 
können von der Baupolizei mit Rücksicht auf die besondere Denutzungöart zu­
gelassen werden. Von jedem zum dauernden Aufenthalt von Menschen be­
stimmten Raume muß eine Treppe auf höchstens 25 m Entfernung erreichbar 
sein, wobei der Abstand von der Mitte des betreffenden Raumes bis zur 
Treppenhauütür gemessen wird.

4. Alle notwendigen Treppen müssen feuerhemmend sein, vom Tageslicht 
genügend erhellt werden und in unmittelbarer Verbindung durch alle Voll­
geschosse fuhren. Die Treppenräume notwendiger Treppen müssen feuerhem- 
mcnde Decken, feuerbeständige Wände und unmittelbaren Ausgang ins Freie 
haben und gegen Verqualmung aus dem Kellergeschosse in ausreichender Weise 
gesichert sein.") Ausnahmen sind für Einfamilienhäuser zulässig.

5. Das Steigungsverhältnis der notwendigen Treppen darf nicht steiler als 
19 :26 cm sein; in Mittelhäusern, in Gebäuden von nicht mehr als zwei 
Vollgeschojsen und in Einfamilienhäusern, auch wenn sie mehr als zwei Vvll- 
geschvsse haben, darf das Steigungöverhältnis 20 : 25 cm betragen.

6. Die Laufbreitc der Treppen wird in Höhe des Handlaufes gemessen, und 
zwar bis zu der Mittelachse des letzteren. Wandhandläufe bleiben unberück­
sichtigt.

7. In Mehrfamilienhäusern von mehr als zwei Dollgeschosscn, von denen 
jedes zwei oder mehr Wohnungen enthält, muß die Laufbreite der notwendi­
gen Treppen mindestens 1,10 m betragen.

8. In Mehrfamilienhäusern von mehr als zwei Vollgeschossen, von denen 
jedes nur eine Wohnung enthält, muß die notwendige Treppe mindestens 
1 m Laufbreite haben.

9. In sonstigen Mehrfamilienhäusern, in Einfamilienhäusern mit mehr als 
zwei Vollgcschossen und in Mittelhäusern muß die notwendige Treppe min­
destens 0,90 m Laufbreite haben, wobei aber die Treppenabsätze mindestens 
1 m Breite erhalten müssen.

10. Keller- und Dachgeschoßtreppen von Mittelhäusern brauchen nur 
70 cm breit zu sein und dürfen Steigungen bis zu 45 Grad aufweisen.

11. An Treppen in Kleinhäuscrn, die nur von einer Familie benutzt werden, 
werden keine besonderen Anforderungen über Aufmaß und Anlage gestellt.")

12. Ist mehr als eine selbständige Wohnung in einem Kleiuhause vor­
gesehen, so muß die Treppe unmittelbar ins Freie führen oder in einem mit 
einem unmittelbaren Ausgange ins Freie versehenen Flur liegen, dessen Wände 
feuerhemmend sind.

13. Als Kellertreppen in Kleinhäusern genügen auch hölzerne Leiterstufen, 
die von Küchen und Nebcnräumcn unmittelbar zugänglich sein dürfen.

7i) Zusatz gern. Nachlr. VII v. 20. 8. 31 (Bcdbl. Nr. 31): „Bei aewcndeltcn Stufen 
mutz das Beländer so hoch sein, das) derselbe Schutz gegen Abstltrzcn wie bet den geraden 
Treppcnläuscrn gewährleistet ist."

7-) Vergl. 8 30 ä. 2. 8 38 0. I. v.
7«) Da» heibt indessen nicht etwa, das, gegen jede Regel des Handwerks oder der Bau­

kunst beliebig verstosten werden kann. Die grundlegenden Forderungen der Verkehrs-, 
Feuer- und Stand-Sicherheit milsscn vielmehr auch hier soweit ersllllt werden, dab jede Äe- 
fahr sür Leib und Leben der Benutzer ausgeschlossen ist.
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tz 18. Feuerstätten.") ") ") 1
1. Feuerstätten in Gebäuden müssen in allen Teilen aus unverbrennlichen 

Baustoffen hcrgestellt werden und dürfen nur in solchen Räumen angelegt 
werden, die nach ihrer baulichen Beschaffenheit und Lage zu Bedenken wegen 
Feuersgefahr keinen Anlaß geben.

2. Kesselfeuerungen und andere größere Feuerungen dürfen nur unmittel­
bar auf Grundmauern oder auf massiver Unterlage errichtet werden.

3. Nicht feuerbeständiger Fußboden unter und vor Feuerstätten muß gegen 
Feuersgefahr gesichert sein.

4. Eiserne Feuerstätten müssen mindestens 25 cm, Feuerstätten aus Stein 
oder Kacheln und Gasöfen (s. Verordn, v. 8. 8. 34) mindestens 15 cm von 
verputztem oder feuerhemmend umkleidetem Holzwerk entfernt sein.") Don 
freiem Holzwerk (Konstruktionshölzern) müssen diese Entfernungen 50 bzw. 
25 cm betragen; Türbekleidungen, Fußleisten usw. werden dem verputzten 
Holzwerk gleichgcachtet,

5. Eiserne Feuerstätten in Räumen, in denen feuergefährliche Arbeiten vor­
genommen oder leichtentzündliche Stoffe vorhanden sind, sind mit einem unver­
rückbaren Schutzmantel aus unvcrbrennlichem Stoff zu umgeben oder in einer 
anderen gleichwertigen Weise abzuschließen.

tz 19. Rauchrohre. 2

1. Die Rauchrohre der Feuerstätten müssen aus unverbrennlichem, dichtem 
Stoff hergestellt und innerhalb desselben Geschosses in die Schornsteine ge­
führt werden. Bei Anschluß mehrerer Rauchrohre an denselben Schornstein 
müssen die Einmündungen in verschiedener Höhe liegen. Eiserne Rauchrohre 
müssen von unverputztem Holzwerk mindestens 25 cm, von freiem Holzwerk 
(Konstruktionshölzern) mindestens 50 cm entfernt bleiben. Sind die Rohre 
unverbrennlich ummantelt, so genügt eine Entfernung von 12 cm.

2. In Rauchrohren von Feuerungen und in diesen selbst dürfen nur solche 
Absperrvorrichtungen angebracht werden, die mindestens den vierten Teil des 
Rauchrohrquerschnittes in einer Fläche freilasscn.") Die NeinigungSmög- 
lichkeit für die Rauchrohre darf jedoch hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 
Wenn ein Rauchrohr unmittelbar ins Freie führt, so kann die Baupolizei ver­
langen, daß seine AuSmündung mit einem Funkenfänger versehen wird.

3. Wenn Rauchrohre nicht gradlinig geführt werden, müssen sie an den 
Brechpunkten mit NeinigungSschiebern versehen sein.

4. Rauchrohre von Heiz- und Badeöfen dürfen nur innerhalb derselben 
Wohnung durch einen zweiten Raum hindurch und nur mittels eines feuer­
beständigen Rohres, solche von Kochöfen nur innerhalb des KvchraumeS selbst 
in den Schornstein geleitet werden.

7« ) Vergl. Theaterbauordnung 83 37 und 117 und Ltchtsptclverordnung 88 33 und 34.
7° ) Vergl. Fußnote bet 8 ls.
7» ) Es sei hier htngcwtesen auf die außerordentlichen Vorteile, die in der Verwendung z 

von Grudekoksösen und GrudekokSherden liegen. Von polizeilichem Standpunkt sind sie 
hauptsächltch In der völligen Rauchfrciheit zu erblicken, die an einer unter Qualm und Ruß 
derart leidenden Siadl wie BreSlau nicht hoch genug zu schilpen ist. Ein fernerer Vorteil 
oegcnllber dem gleichfalls rauchlos arbeitenden Gasofen ist dte große Feuersichcrhett, die 
sich aus dem Umstand ergibt, daß der Grudekoks ohne Flamme brennt und tn größerer 
Entfernung vom Rost nur sehr geringe Temperaturen entwickelt. Er entwickelt ferner keine 
Funken und sein Betrieb birgt weder Vergtftungs- »och Explosionsgefahr. (Siehe 8 30 L.)

77) Stehe 8 48 Bauordn. sür dte Stitdlc, Sette 13S.



36 Bauordnung der Stadt BreSIau

tz 20. Schornstein,.") ") °°)

1. Schornsteine müssen feuerbeständig mit vollen Fugen gemauert sein und 
einen glcichbleibenden lichten Querschnitt erhalten. Vor Holzfachwerkwänden 
muß das Schornstcimnauerwcrk ohne Verband mit der FachwandauSmaucrung

78) Die Muster-Bauordnung fllr das platte Land fordert nur 3 v. H. (siebe dort 8 IS). 
Vcrgl. ferner die nachstehenden „Bestimmungen", die als Richtlinien von ZenlralhetzungS- 
hcizräumcn auch für die Stadt BreSIau gelten.

Vorbemerkung: Die Bestimmungen gelten siir Anlagen in Neubauten: sic sind so 
wcit wtc möglich anzuwcndcn bet Ncuanlagcn in bestehenden Gebäuden und bet wesentlichen 
Umbauten vorhandener Anlagen.

Als Heizraum im Sinne der Richtlinien gilt ein Raum, in dem eine Feuerstätte für 
Zcnlral-Warmwasicrhctzung, Warmwasserversorgung, Hetbwasfcrhctzung, Niederdruckdampf­
heizung oder Luftheizung aufgcsiellt ist.

Dtc Bestimmungen gelten ohne Einschränkung fllr Hctzräumc, in denen Dampf-, 
Warmwasscrhcizungs- und Warmwasserversorgungs-Kessclantagen mtt llbcr IS qm Heiz­
fläche, Heibwasscrhclzungcn mit zwei Feuerungen oder Fcuerluslhcizungcn mtt über 20 qm 
glatter oder 30 qm gerippter Heizfläche stehen. Bet kleineren Anlagen sind die Nummern 
4, 8 und o zu beschien, bet Kesseln unter 4 qm Heizfläche die Nummer 0 Abs. 2 und 3.

?. Der* Hetzraum ist mit mindestens zwei möglichst entgegengesetzt liegenden Ausgängen 
zu versehen. Als NolauSgang gcnllgt ein Ausstieg durch ein Fenster mittels Steigeisen. Bet 
Grobantagen mutz einer der beiden AuSgängc in« Freie führen. . ,

Die Türen müssen seuerhcmmend hcrgcstellt sein, nach ausicn ausgchcn und selbst­
tätig schlicken.
^"ü^Der Hcizraum must durch Fenster mit der Autzenlusl in Verbindung stehen. Die 

Fenster sollen in handlicher Höhe zu össncn sein, wenn möglich durch Kippflügel.
Decken und Münde.

3. Die Decke des HcizraumcS und seiner Ncbcnräume ist durch Anstrich (z. D. Wasser- 
glas) gasdicht hcrzustellcn: Rohr- und Kabcldurchsührungen sind sorgsam abzudtchten.

Neben dem Hcizraum bclcgcnc Wohnräume, gewerbliche Werkstätten und dergleichen 
müssen von dem Hcizraum durch mindestens 25 em starke, gemauerte oder gleicherweise 
scuersestc Wände abgeschlossen sein: eine Verbindung etwa durch Fenster oder Türen ist 
zulässig.
Zu- und Abluft.

4. Der Hcizraum ist mtt etncr oberen Ablustöffnung, dtc bci natürlichem Austrieb 
einen srcten Querschnitt von 25 v. H. des Schornsteinqucrschniltcs Hai, und einer Uber 
dem Fubbodeni) möglichst hinter den Kesseln ctnmündcndcn unvcrschlicbbarcn Zuluft-

i) Ist der Hctzerstand verstell, so gilt seine Sohle als Fußboden.
ösfnung von 50 v. H. des SchornstcinquerschnillcS zu versehen. Um den erforderlichen 
Austrieb im Ablustkanal zu sichern, soll dieser möglichst in der Nähe dcS Schornsteins liegen 
und über Dachstrst auSmlinden. Dle Zulust muh aus dem Freien entnommen werden, 
jedoch nicht an Stellen, dic dicht unter Össnungcn zu AuscnthaltSräumen liegen.
Schornsteine. „ „ .

5. Jede Feuerstätte der Zentralheizung, der zentralen Warmwasscr- und Dampfver- 
sorgung soll einen cigencn Schornstein erhalten, an den weder andere Feuerstätten angc- 
schlossen noch EnUüstungsetnrlchlungen angebracht werden. Eine Zusammenfassung meh­
rerer in einem Raum unlcrgcbrachten Feuerstätten dcr ZenIralheizungS- usw. Anlagen 
zu einzelnen Gruppen mit je einem Schornstein ist zulässig. Dabei ist tm Betrieb icdoch 
darauf zu allsten, das! dcr ctnzclnc Schornsictn nach Möglichkeit voll beansprucht wird. 
Die Türen dcr nicht betriebenen Feuerstätten müssen geschlossen gehalten werden.

Die Schornsteine sollen an Innenwänden des HcizraumcS liegen und sind an ihrem 
Fubc mit einem Aschensack von mindestens 0,12 m Ttcsc zu versehen.
R " ^Alst I DaS Mauerwerk dcr Feuerstätten, Rauchkanälc und Schornsteine ist dicht 
bcrzustellcn und dauernd dicht zu erhalle«. Putzdcckct, Phromclerhlllscn und dergleichen 
müssen lusldicht schlicken. Rauchkanälc dllrscn nicht scucht liegen, ihre RcinigungSöfsnunacn 
müssen jedm»^^»«^»«^ Rauchrohre müssen aus dem kürzesten Wege mit Steigung 

und ohne scharfe Krümmungen nach dem Schornstein zu geführt werden.
Abl 3 Rauchschtcbcr und Drosselklappen müssen in ihrem oberen Teil mtt Abzug«- 

össnunacn gleich 3 v. H. dcS RauchrohrquerschntttS, jedoch nicht unter 20 qcm versehen sein. 
Einrichtungen zur Regelung dcS Zuges, dtc durch Einführung von Nebcnlust in die 
Rauchkanälc odcr Schornsteine wirken, dürfen nur eingebaut werden, wenn sie auf Grund 
der von der Arbeitsgemeinschaft für BrcnnstosscrsparntS ausgestellten Richtlinien-) zum 
Einbau zugelassen sind.

-) Zur Zeit gellen dtc in dcn „Wärmewirtschastlichcn Nachrichten für Hausbau, Haus- 
halt und Kleingewerbe" (Verlag Dr. Map Jänecke, Leipzig 0 l, Hosptlalslrabc 10) in Hcst 
V/1S30 abgcdrucklcn Richtlinien, die wtc solgt lauten: „ .

„Die Zulassung von Zugrcglcrn mit Einstcuerung von Frisch'ust wird von dcr 
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aufgeführt werden, wobei der Zwischenraum zwischen Fachwand und Schorn­
stein voll auszumauern ist. Auf Holz oder andere brennbare Bauteile dürfen 
Schornsteine weder mittelbar noch unmittelbar aufgesetzt oder gestützt werden.

2. Gemauerte Schornsteine müssen auf den Außenseiten geputzt und auf den 
Innenseiten glatt ausgefugt werden. Die Schornsteine müssen soweit über 
die Dachfläche hmausgeführt werden, daß der Rauch abgesaugt und ab­
geleitet und eine Gefährdung der Umgebung durch Funken, Ruß und Rauch 
vermieden wird. Die Seitenwände (Wangen) von gemauerten Schornsteinen 
müssen mindestens Stein, an der Außenseite von Umfassungswänden min­
destens 1 Stein stark sein. Wenn zwei Brandmauern nebeneinander in glei­
cher Höhe vorhanden sind, genügt Stein Stärke für die Grcnzwangen.

3. Gemauerte Schornsteine von größeren Sammelheizungen und größeren 
Feuerstätten, wie Backöfen, Schmieden, Darren und dergl., müssen Wangen­
stärken von mindestens 1 Stein erhalten. Die Einführung von Rauchrohren 
anderer Feucrungsanlagen in solche Schornsteine ist unzulässig?*)

Städtischen Baupolizei Berlin nunmehr in der Regel an folgende Bedingungen 
geknüpft:
1. Der Zugregler darf nur dort eingebaut werden, wo ein zu hoher Schornsteinzug 

feftgestclll worden ist. (Mehr als 4 mm Zug, gemessen bei einer AbgaStcmperalur von 
180 » 0. über Aubentempcralur.)

2. Der Anschlubstutzen zur Vornahme von Ausmessungen ist unmittelbar und fest 
mii dem Zugregler zu verbinden und dcrarltg auszuführen, daß Fchlmcssungcn ausge­
schlossen sind.

3. Die Höhe des UnierdrucfeS, bei dem das Negelgeräi Nebcnlusi eintrcten lässt, mukt 
verstellbar sein. Das Gerät bars nur bet Überschreitung dieses Unierdruches in Tältglctl 
ircicn und muft bei Unlerschrettung dieser Zugstärkc wieder selbsttätig und dich! abschltetzen. 
Die fcweilige SicUung Ler Klappe mutz von autzen erkennbar sein. Der Apparat mutz 
dauernd zugänglich sein.

4. Das Ein- und Umstellen des Zugreglers dars nur durch die Liofersirma erfolgen. 
Durch diese ist der Apparat nach erfolgter Einstellung zu plombieren, so datz ein Verstellen 
durch Unbefuglc ausgeschlossen ist. Die Firma allein und die Baupolizei ist berechttgi, die 
Plombe zu lösen. Beim Erlöschen der Lieserstrma oder in Streitfällen entscheidet die 
Baupoltzct.

5. Um ein Durchrosten der Wandungen des Apparats möglichst zu vermeiden, ist das 
Eisenblech mit einem rostsichcren Anstrich zu versehen. Die beweglichen Teile sind so aus- 
zubilden, datz ein Feslklemmen durch Verrosten, Verschmutzen, Abnutzcn usw. möglichst 
ausgeschlossen ist.

0. Durch die Licfersirma sind die im Gebrauch bcsindlichcn Apparaie auf ihre Instand- 
hallung und ihr einwandfreies Arbetlen alle zwei Jahre zu prüfen, über den Befund Ler 
Prüfung hat die Firma dem Besitzer der Anlage eine Bescheinigung zur Wcticrrctchung an 
die Baupolizei auszustcllen.

Abs. 4. Verbindungsrohre zwischen Feuerstätten und Schornsteinen dürfen nur dann 
aus Schmiedeeisen hergcstclli werden, wenn sie bei Lichlwette bis 200 mm eine Wandstärke 
von 3 mm, bet gröberer Lichlwette eine Wandstärke von mindestens 5 mm erhalten, um 
schnelle« Durchrasten zu verhüten. Aus letzterem Grunde sind statt schnttcdcciscrncr Ner- 
dindungsrohre siir die Ablctiung der Rauchgase möglichst Chamotterohrc und gusseiserne 
Mussen- oder Flanschcnrohrc zu verwenden.

7") Zu beachlcn sind auch die Richtlinien über die Abführung der Abgase von Gas- 
gcräicn pp. vom 13. 8. 32 (AmlSbl. Stück 33) u. Vorschriften v. 11. 1. 34, s. Abs. 32 S. 303.

so) Siche 8 00 6 I g, 7, 9, sowie II 4 und 8.
8i) Zusatz gcmätz Nachirag II Verordn, v. 2. 8. 27:
») Die Aufnahmesähigkett der Schornsteine von Sammclheizungcn ist nach der Redicn- 

bachcrschcn Formel k -- —zu ermitteln.

Hierin bedeuten: k' -- Echornstelnqucrschnitt in qm: 0 — Gewicht der Dcrbrcnnungs- 
gase von 1 Kg Brennstoff: 0 — stündliche Brennstossmcnge in kg: II — Höhe des Schorn­
steines in m.

Bet einzelnen SlockwcrlShcizungcn kann ausnahmsweise von dieser Berechnung ab­
gesehen werden, wenn die Hctzsläche des Kessels 0,8 qm tm obersten Geschosse und l qm in 
den darunter liegenden Geschossen nichi übersteigt. Derartige kleine Sammelheizungcn dürfen 
auch nn ein bereits sonst von nur einem Zimmeroscn bcanspruchics Schornsteinrohr von 
mindestens 14/21 cm Querschnitt angcschlossen werden, übersteigt die Kcssclhelzslächc die 
vorstehend angegebenen Abmessungen, so gellen auch Slockwerkhelzungcn als gröbere 
Eammclhcizungen.

b) Absatz 10 wird ausgchobcn und durch nachstehende Vorschrift ersetz«:
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4. Die Innenflächen der Schornsteine mästen von Balken und Dachhölzern 
mindestens 20 cm entfernt bleiben und durch doppelte in Lehmmörtel und im 
Verband gelegte Dachsteinschichten von ihnen getrennt werden.

5. Die Schornsteine sind so einzurichten, daß sie in allen Teilen ordnungs­
mäßig gereinigt werden können. Die Reinigungüöffnungen müssen mindestens 
die Größe des lichten Schornsteinquerdurchschnittes haben und mit feuerhcm- 
menden und rauchsicheren Derschlußvorrichtungen versehen werden. Jeder 
Schornstein muß an seiner Sohle eine Reinigungsöffnung haben. Das Zu­
sammenziehen meherer Schornsteine in eine Reinigungsöffnung ist unzulässig. 
Die Reinigungsöffnungen müssen frei liegen, d. h. sie dürfen nicht in Räumen 
liegen, die zu Wirtschaftszwecken dienen. Die Schornsteinsohlen müssen min­
destens 1 m über dem Raumfußboden liegen. NemigungSöffnnngen in Auf­
enthalts-, Lager- und Dachräumen müssen mit dichtschließendcn Doppeltüren 
versehen sein??) Ungeschütztes Holzwerk muß mindestens 60 cm, feuerhem­
mend verkleidetes mindestens 30 cm von den Remigungsöffnungcn entfernt 
bleiben. Soll ein Schornstein vom Dach aus gereinigt werden, so müssen 
seitlich aufklappbare Aussteigeluken von mindestens 35 X 50 cm lichtem 
Duerschnitt und bei steilen Dächern Laufbretter angebracht werden.

6. Abs. 6 hat nach der Verordnung v. 8. 8. 34 (Amtsbl. Nr. 32) folgende 
Fassung: In Räumen, in denen leicht entzündliche Stoffe lagern oder ver­
arbeitet werden, dürfen ReinigunaSöffnungen für Schornsteine nicht angelegt 
werden. Schornsteine in solchen Räumen müssen fugendichte, feuerbeständige 
Ummantelung erhalten (z. B. Stein starke Vorsatzschicht mit Putz oder 
fugendichtem Plattenbelag).

7. Aufsätze auf Schornsteinen dürfen die ordnungsmäßige Reinigung nicht 
verhindern und müssen den gleichen Duerschnitt wie der Schornstein haben.

8. Es werden weite — besteigbare — und enge — unbesteigbare — Schorn­
steinrohre unterschieden.

9. Die bestcigbaren Schornsteine müssen eine Lichtweile von mindestens 
50/50 cm haben und dürfen außer den Raucheinmündungcn und einer Ein­
steigeöffnung am Fuße keine weiteren Öffnungen in den Wänden erhalten. 
Bei größeren Abmessungen sind Steigeisen in Abständen von nicht über 
50 cm anzubringen.

10. Jedes unbesteigbare Schornstcinrohr ist mit einem überall gleichen 
Duerschnitte aufzuführen, der im Lichten geringer als 14/14 cm? sein darf.

11. In ein unbesteigbares Schornsteinrohr von 225 qcm innerer Weite 
dürfen höchstens drei Rauchrohre gewöhnlicher Zimmeröfen eingeführt werden. 
Ausnahmen kann die Banpolizei zulasten; insbesondere dürfen einzelne Feuer­
stätten in Dach- und Kellergeschossen, die voraussichtlich seltener benutzt 
werden, auch an Schornsteine der Vollgeschosse angeschlossen werden. Für 
jedes weiter einzuführende Rauchrohr ist die Weite des Schornsteinrohres um

Jedes unbesteigbare Schornsteinrohr ist mit einem durchweg gleichen Querschnitt von 
14/21 om im lichten auszusUhren.

o) Absatz tl wird ausgehobcn und durch nachstehende Borschrtst ersetzt:
In ein unbestcigbarcS Schornstcinrohr von 14/21 cm lichtem Querschnitt dllrscn 

höchstens drei Rauchrohre gewöhnlicher Zimmcrüscn etngeführl werden. Ein Kochherd mit 
mehr als einer Feuerung wird zwei Ztmmeröfen gleichgestellt. Ausnahmen tann die 
Baupolizei zulasten.

«-> Die Anlage von RclnigungSüsfnungcn in Wohnräumcn ist demnach in BreSlau 
polizeilich nicht verboten, so litsttg fttr die WohnungStnsastcn die Bedienung der 
Sssnungen werden tann. Beschwerden hierüber sind üslcr vorgckommen, mutzten aber 
aus den Weg der Privaltlage verwiesen werden.
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75 qcm zu vergrößern. Ein Kochherd mit mehr als einer Feuerung^) wird 
bei der Berechnung der Zahl und Weite der Schornsteinrohre zwei Zimmer- 
öfen gleichgestellt.

12. Anders als senkrecht dürfen Schornsteine nur geführt werden, wenn sie 
in feuerbeständigen Wänden liegen oder durch feuerbeständige Konstruktionen 
unterstützt sind. Hierbei darf die Neigung nicht weniger als 60 Grad betragen. 
In der Neigung sind gezogene Schornsteininnenflächcn glatt, nicht abgestuft 
auszuführen.

13. In Werkstätten und Küchen mit größerer Dampfentwicklung müssen 
Wrasenrohre"> angebracht werden, die über Dach durch Einbau eines eisernen 
Kreuzes als Wrasenrohr kenntlich zu machen sind. Die Mitbenutzung der 
Wrasenrohre sür Feuerung und Lüftung ist verboten. Auspuffrohre von 
Verbrennungskraftmaschinen (Gas-, Benzin-, Petroleummotorcn u. a.) sind 
in besondere Abzugsrohre einzuführcn.

§ 21. Versorgung mit Wasser, Gas und Elektrizität.

Wasserversorgun g?°)

1. Alle zum Wohnen und Arbeiten dienenden Grundstücke müßen mit einer 
Wasserleitung versehen sein, die sämtliche Wohn- und Arbeitsgeschosse mit 
Wasser versorgt.

2. Die Wasserversorgung kann entweder durch Anschluß an die städtische 
Wasserleitung oder durch Herstellung einer besonderen Drnckwasserleitung 
geschehen, die Wasser von einwandfreier Beschaffenheit und in ausreichender 
Menge aus einem Pumpbrunnen entnimmt.

3. Für jeden Haushalt, sowie für jeden gewerblichen oder kaufmännischen 
Betrieb, auch für jeden Laden muß ein eigener Wasserhahn mit darunter 
befindlichem Ausguß, der an einer mafsiven Wand befestigt fein muß, vor­
handen sein; für mehrere Läden kann ein gemeinschaftlicher Wasserhahn mit 
Ausguß in einem allen Beteiligten zugänglichen Raume zugelasscn werden.

4. Für die Herstellung der Anschluß- und Hausleitungcn sind die darüber 
erlassenen besonderen Bestimmungen maßgebend.

5. Eiserne Nvhrbrunnen, deren Wasserentnahmeschicht in weniger als 4 m 
Tiefe liegt, müssen mindestens 12 m Abstand von Abortgruben, Dungstättcn, 
Stallungen, Jauchen-, Senk- oder Sammelgruben haben. Liegt die Wasser­
entnahmeschicht tiefer als 10 m und unterhalb undurchlässiger Bodenschichten, 
so genügt ein Abstand von 5 m. Liegt die Wasserentnahmeschicht tiefer als 
20 m und unterhalb undurchlässiger Bodenschichten, so kann die Baupolizei 
die Anforderung bis auf g m ermäßigen.

6. Kessel- oder Schachtbrunnen müssen von Abortgruben, Dungstätten, 
Stallungen, Jauchen-, Senk- und Sammelgrubcn und dergl. einen Abstand 
von mindestens 12 m haben. Sie sind wasserdicht abzudcckcn. Die Oberkante 
der Abdeckung muß mindestens 25 cm über dem umgebenden Gelände liegen. 
Wird von dem Bauherrn nachgewiesen, daß die Wasserentnahmeschicht tiefer 
als 10 m und unterhalb undurchlässiger Bodenschichten liegt, so kann die 
Baupolizei die Anforderung im Einzelfalle bis auf 5 m Abstand ermäßigen.

An Stelle des Wortes ,.wtrd" treten lt. Nachtrag V v. IS. 3. 30 die Worte: „oder 
ein Waschküchcnherd werden".

Bergt. 8 20 der Bauordn. f. dte Städte.
8^ Bergt, die Poltzetvcrordn. Uber Be< und Entwässerung vom 11. I. gg, wer abae> 

druckt Seile 8S.
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Der Abstand ist von der Außenseike des Brunnenkesselö oder Brunnenschachtes 
zu messen.

7. Bei gemauerten Kessclbrunnen ist das Brunncnmaucrwerk im oberen 
Teile bis mindestens 2 m unter dem Gelände mit Zementmörtel zu mauern 
und außen mit Zement zu verputzen.

8. Alle mit einer Pumpe versehenen Brunnen mästen mit einem Sprihbretr 
versehen und so mit Gefälle umpflastert sein, daß eine restlose Abführung des 
Auslanfivasters erfolgt.

9. Der Brunnenkessel eines offenen Zieh- oder Schöpfbrunnens muß mit 
mindestens 1 m hoher Einfassung versehen und in einer Breite von mindestens 
1 m Gefälle von mindestens 10 cm auf 1 m umpflastert sein.

1 L. G a S l e i t u n g e n. sr>

1. Die Gasleitungen müssen durchweg von Schmiedeeisen und undurchlässig 
sein.

2. Gasleitungen in unzugänglichen Hohlräumcn unter bewohnten Gebäuden 
und in gemeinschaftlichen Mauern sind unzulässig.

3. Gasleitungen dürfen nicht in Schlacke, Äsche, und andere das Eisen 
angreifende Füllungen gelegt werden.

4. a) Hausleitungen müssen gegen die Straßenleitung an einem gesicherten, 
aber leicht zugänglichen Orte innerhalb des Gebäudes abschließbar 
sein.

b) Dor jedem Gebäude, in dem sich eine Gasleitung von mehr als 100 
Flammen befindet, ist das GaSzuleitungSrohr mit einem Verschlusse 
zu versehen, durch den das Gas leicht, sicher und vollständig abgc- 
sperrt werden kann. Die Stelle des Verschlusses muß äußerlich 
kenntlich gemacht werden. Die Zugänglichkeit und die Zuverlässig­
keit des Verschlusses wird durch die städtischen Gaswerke geprüft.

5. Die Flur- und TreppcnbeleuchtungSanlagen müssen einen besonderen 
Haupthahn am Gasmesser haben, der in einem verschließbaren Kasten oder 
dergleichen unterzubringcn ist. Jeder Brenner muß mit einem Absperrhahn 
versehen sein.

6. Schläuche zur Gasführung müssen Abschlußhähne in der eisernen Leitung 
erhalten. Gasschläuche dürfen nicht nur auf die Mundstücke der Gaöhähne an 
der festliegenden Gasleitung und des Gasrohres an Heiz- oder Beleuchtungs­
körpern gestreift werden, sondern müssen auch mit Schlauchklammern oder 
Anschlußstückcn versehen sein, die eine Lockerung oder das Herabfallcn des 
Schlauches unmöglich machen. Schläuche ohne besondere Mundstücke müssen 
mit einem starken Bindfaden, nicht mit Draht an den beiderseitige» Anschluß­
stellen fest umbunden werden.

7. Der Abschnitt 7 hat durch den Nachtrag vom 19. 3. 30 folgende neue 
Fassung erhalten:

Räume, in denen Gasgcräle nach Artikel I dieser Polizeiverordnung unlcrgcbracht find, 
miissen eine gcniigcndc Luslzustthrung erhallen (z. B. Löcher oder Schlitze unten tn der 
Tür, Maueröffnuiigcn usw.). Die Abgase sind, sofern der Gasverbrauch des Gerätes 
0,6 odm tn der Stunde übersteigt, tn einen vorschrislsmäbigcn Schornstein von 250 am 
Querschnitt oder durch glatte Rohre Uber Dach zu letten. Der Schornstcinkopf must mit 
einer Windschutzvorrichtung (Mctdtnacrfchelbe oder dergl.) versehen sein. Die Windschutz- 
Vorrichtung mutz so angebracht werden, dab sie dem Schornslctnscgcr die Wartung des

so) Siche auch 8 27 Ziffer 2 und 8 3t Ziffer 2 und 8 50 Ziffer 3 der Poltzcivcrordn. 
über Lichtspielhäuser.

»0 Vcrgl. Grlab d. Pr. Min. f. Handel u. Gewerbe vom 21. 7. 1S31 (III c/Il 34üü 
1123/31 IU» u. Richtlinien vom 1l. 1. 34 (hier abgcdruckt Seile 303).
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Schornsteins nicht erschwert, sofern nicht eine seitliche, winddicht abschliebcndc Klappe die 
Zugänglichkeit des Schornsteins gewährleistet.

Schornsteine, an die solche Gasgerälc angeschlosscn werden, dürsen austcrdcm nicht als 
Wrascnrohre oder Enilüslungsrohre für andere Räume dienen: auch dürsen an sie Feuerun­
gen, in denen Kohle, Koks, Holz oder ein anderer rauchender Brennstoff zur Verbrennung 
gelangt, tn der Regel nicht angeschlosscn werden. Kann ein besonderer Schornstein für die 
Ablctiung der Gasgeräte-Abgasc nicht fretgcmacht werden, so kann nach Benehmen mit dem 
Bcztrlsschornstcinsegcrmetster ausnahmsweise und gegen Widerruf zugelassen werden, das 
Abgasrohr an einen Schornstein anzuschliesten, der im gleichen Stockwerk keine Nohlcnfcucr- 
stelle ausnimmt. In die Abgasabsührung der Gasgcrätc sind bor dem Einlrttl tn den 
Schornstein Rohruntcrbrechcr einzubauen, sofern das GaSgcrät selbst keine ausreichende 
Zugunlcrbrcchung bcsihi. Die unmittelbare Ablciiung der Abgase Innerhalb der Stock­
werkes Ins Freie kann zugelasten werden, wenn die AuSmllndungcn der Abzugsrohre Wtnd- 
schuhkappcn erhalten und wenn durch Rohrunlerbrechcr dafür gesorgt wird, das; Windstöstc 
Nicht die Ableitung hindern und die Flammen zum Verlöschen bringen können.

, Jeder Unternehmer, dem die Ausführung einer Gasanlage mit Geräten nach Artikel I 
dieser Verordnung übertragen worden ist, ist verpstichtct, den zuständigen BezirkSschornslein- 
scgcrmcister von dem Bauvorhaben rechtzeitig zu unterrichten, damit dieser das zu benutzende 
Echornsletnrohr ermitteln und die etwa erforderliche Umschaltung vorhandener Listen für feste 
Brennstoffe veranlassen kann.

Die Zuständigkeit der Baupolizei gcmäb 8 I d der Bauordnung bleibt hiervon 
unberührt.

8. a) Die Gasmesser sind in der Regel innerhalb der einzelnen Wohnungen 
aufzusiellen. In jeder Wohnungsleitung isi ein Hahn einzubauen, 
durch den die Leitung für diese Wohnung abgesperrt werden kann.

b) Mehr als drei Gasmesser dürsen nur in Räumen ausgestellt werden, 
die mit massiven Decken und Wänden umgeben sind, frostfrei liegen 
und Lüftung und Belichtung nur von außen erhalten. Die Türen 
zu diesen Räumen sind rauchdicht und feuerhemmend herzusiellcn.

9. Wer eine GaüleitungSanlagc einrichtcn, ausbessern oder ändern lassen 
will, hat dies vorher schriftlich den städtischen Gaswerken anzuzeigcn Nach 
Ausführung der Arbeit ist den städtischen Gaswerken Anzeige zu machen. Die 
Anlage darf erst in Benutzung genommen werden, wenn sie von den städtischen 
Gaswerken aus ihre Sicherheit geprüft worden ist. Zu diesen Anzeigen sind 
die Hausbesitzer oder deren bestellte Stellvertreter verpflichtet.

10. Im übrigen gelten die vom Magistrat erlassenen und ortsüblich be­
kannt gemachten Bedingungen und Bestimmungen über Anlage, Benutzung 
und Prüfung von Privatgaüleitungen durch die städtischen Gaswerke in 
Breölau.

0. Elektrische Anlagen und Blitzableiter. l

Für die Einrichtung von elektrischen Anlagen und Blitzableitern gelten die 
„Sicherheitsvorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker", soweit 
nicht besondere polizeiliche Vorschriften bestehen.

H 22. Entwässerungen und Beseitigung der Abfallstoffe?^> °") ""i ?

Abwässerbeseitigung.
1. a) Auf Grundstücken an Straßen, die mit der städtischen Kanalisation 

versehen sind, müssen alle Baulichkeiten, Ncgenabfallrohre und Höfe 
an den Straßenkanal angeschlosscn werden. Für die Herstellung 
der Anschluß- und Hausleitungcn sind die darüber erlassenen beson-

«») Vergl. die Polizeiverordn. über Be- u. Enlwässcrung v. 11. 1. 3S, hier abgcdruckl 
85.

«»i Vergl. Abschnitt v und II, sowie 88 46, 47, 48 und 8 68 der Lichlspielverordnung. 
«") Siche Orispolizciverordnung vom II. I. 33 (Sette 85).
«>) Siche 8 30 0. r.
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deren Bestimmungen mastgebend. (Ortsstatut und Polizeiverordnung 
betreffend die Be- und Entwässerungsanlagen der Grundstücke.)

d) Die (Sohle aller Kellerräume ist so anzulegcn, daß sie nach dem 
Straßenkanal entwässert werden kann.

v) Ausnahmen von vorstehenden Vorschriften können zugelassen werden: 
von a) wenn Kleinhauüsiedlungcn mit ausreichender Landzulage 

versehen sind,
von d) wenn bei Kleinhaussiedlungen für eine anderweitige genü­

gende Entwässerung der Kellersohle gesorgt wird.
2. Balköne und ähnliche Freiplätze dürfen an die Entwässerungsleitungen 

nicht unmittelbar angeschlosscn werden. Sie sind in der Regel mit Gefälle 
nach außen zu entwässern.

3. Für Kleinhäuser, die mit einer Gartenfläche von mindestens 200 qm 
für jede Familienwohnung verbunden sind, kann auch dort, wo Kanal nnd 
Wasserleitungen vorhanden sind, von einem Anschluß an diese Leitung abge­
sehen werden. Für die Entwässerung und Abführung der Abfallstoffe gelten 
in diesem Falle die in den folgenden Absätzen 4 bis 6 angegebenen Bestim­
mungen.

4. Fehlt in der Straße die unterirdische Entwässerungsanlage, so muß jedes 
bebaute Grundstück mit Einrichtungen zur ordnungsmäßigen Entwässerung 
versehen werden, soweit diese sich nicht oberirdisch in natürlichem Gefälle voll­
zieht. Gesundheitsschädliche Flüssigkeiten sind so abzuleiten oder zu sammeln, 
daß keine Schädigung oder Belästigung von Menschen eintritt.

5. In den Gräben und Seitengerinncn der Kunststraßcn und öffentlichen 
Wege dürfen mit Ausnahme der Tagcswässer (Regen- und Schneewässer) 
Abgänge aus Häusern, Höfen, gewerblichen Betriebsstättcn, DiehstäUcn und 
Dungstätten nicht eingeführt oder abgelasscn werden. Ist eine Straße mit 
unterirdischer Entwässerung versehen, so sind die Ableitungen der Tageswässer 
an das Kanalnetz anzuschlicßen.

6. Zur Aufnahme der in Absatz 5 genannten Abwässer sind in den noch 
nicht mit unterirdischer Entwässerung auSgestattetcn Straßen auf den Grund­
stücken nach Bedarf zu räumende und zu reinigende Sammelgruben anzulegcn, 
die folgenden Vorschriften entsprechen müssen:
a) Die Gruben müssen von der Straße mindestens 12 m, von den Nachbar- 

grenzen mindestens 3 m und von den Brunnen desselben oder eines 
benachbarten Grundstücks mindestens 12 m entscrnt sein. Wenn die 
Wasserentnahmeschicht eines Nohrbrunnens unterhalb undurchlässiger 
Bodenschichten und tiefer als 10 m unter Gelände liegt, kann die Bau­
polizei die Entfernung auf 5 m ermäßigen,

d) Bei Anlage von Gruben im unmittelbaren Anschluß an Gebäude, in 
denen sich Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen befinden, 
dürfen die Grundmauern oder Kcllerwände der Gebäude nicht zugleich 
als Umfassungswände der Grube benutzt werden. Innerhalb solcher 
Gebäude ist die Anlage von Sanimelgruben verboten. Die Grubcnsohle 
soll mit ihrer Unterkante in der Regel nicht weniger als 25 cm über 
dem höchst bekannten Grundwasserstande liegen.

c) Uberlaufrohre sind verboten.
ä) Die Gruben sind aus Mauerwerk oder anderen festen Baustoffen 

wasserdicht herzustellcn und dichtschließend zu überdecken. Gemauerte 
Umfassungswände sind aus besonders hart gebrannten Ziegeln mindestens
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25 üm stark in Zementmörtel herzustellcn und innen mit Zementmörtel 
zu fugen, außen mit rauhem Zementputze zu versehen.

e) Die mit ausreichendem Gefälle nach der Entleerungsstelle anzulegende 
Sohle muß aus wasserdichtem Zementbodcn von 15 cm Stärke bestehen 
oder aus zwei sich in den Fugen deckenden Ziegelflachschichtcn in Zement­
mörtel gemauert und mit glattem Zementputze überzogen sein.

k) Können die Abortanlagcn eines Grundstücks an eine Wasserleitung ange- 
schlosscn und mit Wasserspülung versehen werden, so ist die Anlage von 
Abortgrubcn innerhalb der Wohngebäude verboten.

A) Für Abortanlagen, die an eine Wasserleitung nicht angeschlossen werden 
können, können die Abortgruben innerhalb der Wohngebäude angelegt 
werden. Derartige Gruben müssen eigene Umfassungswände erhalten. 
Sie sind massiv zu überwölben und durch ein über Dach zu führendes, 
ausreichend weites Dunstrohr zu entlüften. Die AuSmündung des Dunst­
rohres über Dach muß über der Decke des obersten bewohnten Raumes 
liegen. Um die Gruben reinigen und entleeren zu können, muß ein Teil 
derselben in der Größe von mindestens 0,50 qm innerer Sohlengrund­
fläche bei 70 cm kleinster Abmessung vor die äußerste Mauerflucht des 
Gebäudes vortretcn. Diese Neinigungsöffnung ist dunstsicher zu über­
decken. Hölzerne Uberdeckungcn sind aus doppelten, in der Richtung 
wechselnden, mindestens je 4 cm starken Bohlen herzustellcn.

7. Anstatt der in Absatz 6 vorgeschriebenen Sammelgrubcn können in 
geeigneten Fällen ausnahmsweise auch Kläranlagen in bewährter Bauart 
zugelasscn werden. Die Abwässer aus diesen Kläranlagen können, wenn sie 
genügend gereinigt und keimfrei sind, in offene Gräben abgeleitet werden.

8. Sickergrubcn, die dazu bestimmt sind, Abwässer dem Untergründe zur 
ständigen Aufnahme zuzuführen, können nur ausnahmsweise nach eingehender 
Prüfung im Einzelfalle zugelassen werden, wenn der Untergrund dazu ge­
eignet ist?-)

9. Ausnahmen von vorstehenden Bestimmungen sind zulässig für Grund­
stücke mit Klein- und Mittelhäusern, bei denen jede Wohnung mit einer zur 
Garten- oder landwirtschaftlichen Nutzung geeigneten, auf demselben Grund­
stücke gelegenen Freifläche von mindestens 200 qm auSgcstattet ist.

L. Abortanlagen und Baderäume."^) °") 1

1. In jeder selbständigen Wohnung ist ein bequem zugänglicher und ver­
schließbarer Abort anzulegen. Außerhalb der Wohnungen, aber innerhalb 
des Hauses, wenn eg nicht mehr als zwei Dollgeschosse besitzt, können Aborte 
zugelasscn werden, wenn sie von gut lüftbarcn Dorräumen zugänglich und 
verschließbar sind.

2. In Häusern, die vor dem Erlasse dieser Bauordnung erbaut worden 
sind, kann ein Abort für je zwei Wohnungen, in solchen, die vor dem 1. April

02) Als Haupterfordernisse für die ausnahmsweise Zulassuna von Bcrslckerungsanlagcn z 
(Sickergruben oder auch Silkcrrohrcn) sind anzuschcu: 1. Ärüstle Ausnahmcsähigkcil der 
Bodens, reiner Sandboden: 2. völlige Grundwasscrsreiheit (der llcssie Punkt des Abwasser- 
austritts must mindestens 50 cm über dem höchsten möglichen Grundwasscrstand liegen): 
3. völlige Unmöglichkeit einer Verunreinigung von Brunnen oder Wasseradern, die zu 
Trinkzwcckcn dienen können: 4. Ausreichender Abstand von Gcbäudcgrundmaucrn: 5. Bc- 
auemltchkeit der Reinigung.

»2») Wegen der Gasapparaie (Gegensiromapparatc) zur Erwärmung des Wassers liehe , 
Susmow 87 zu 8 2t s und Fustnoten 79 u. 87.

»») Vcrgl. 8 so s. i>.
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1893 erbaut worden sind, für vier Wohnungen belassen werden; er darf 
jedoch nicht weiter als eine Geschoßhöhe von der Wohnung entfernt sein.

3. Für selbständige Geschäftsräume, Läden, Betriebs- oder Arbeitsstätten 
sind im selben Geschoß oder nicht weiter als ein Geschoß entfernt verschließ­
bare Aborte in ausreichender Zahl anzulegcn.

4. Aborte und Daderäume sind von anderen Räumen durch dichte und 
geputzte Wände zu trennen. Gips- und Zcmenldielen zwischen Holzstielen 
werden als dichte Wände nicht angesehen.

5. Jeder Abortraum muß eine Grundfläche von mindestens 1 gm bei einer 
geringsten Breite von 80 cm und einer geringsten Tiefe von 1,25 m haben. 
Vor dem Sitz muß ein freier Raum von mindestens 60 cm Tiefe verbleiben.

s. Absatz » Hal durch den Nachlrag IX zur Bauordn. vom LI. 1. 33 solacndc neue 
Fassung erhallen:

Baderäumc müssen mindestens l,3S m brclt sein und einen Luslraum von mehr als 
b>w°tl da» "ehr ergib!, einen solchen von mehr als dem dreifachen des slünd- 

lichen Gasverbrauchs der eiwa in «hm ausgesiellicn GaSgcrälc haben.
L«KI sich ein folchcr Luslraum nichl erreichen, so müssen die Baderäume dicht über dem 

Funboden, am besten in der Tür und unmittelbar unter der Decke Lustüsfnungcn von min­
destens je lüu oms t. L. nach einem mindestens lü m» groben Nachbarraume erhallen. Ais 
Nachbarraum bars zu diesem Zwecke lein Raum benutzt werden, der zum dauernden Aus- 
enthalt von Menschen dient.

Der Lusttnhall dar« jedoch nicht Wetter als bts aus 10 m- herabgesetzt werden und 
dies auch nur dann, wenn entweder ctn GaSbadeoscn mit einer Mtnulenlctstung von höch­
stens 320 Wärmeeinheiten lkoot) und eine Sparbadcwannc von höchstens lLü Liter Inhalt 
oder etn Kohlenbadeofen ausgestellt wird.

7. Jede Abortanlage und Dadestube muß in ganzer Höhe an einer Außen­
wand oder an einem gut gelüfteten, den Vorschriften im h 23 entsprechenden 
Lichtschachtc liegen und von dort aus durch leicht zu öffnende Fenster unmittel­
bar und ausreichend Licht- und Luftzufuhr erhalten.

8. Für mehrere in einem Raume vereinigte Abortzellcn dürfen die Scheide­
wände erst 20 cm über dem Fußboden beginnen und höchstens bis 50 cm 
unter die Decke reichen.

9. Aborte dürfen nicht in unmittelbarer Verbindung mit Aufcnthalts- 
räumcn stehen und sollen in der Regel von Fluren aus zugänglich sein. Aus­
nahmen sind znlässig für Aborte mit Wasserspülung "in Badestubcn. Dci 
Aborten für Geschäfts- nnd öffentliche Verkehrsräume, Werkstätten und 
dergl., sind Ausnahmen zulässig, wenn zwischen den Abort- und Aufcnthalts- 
räumcn ein besonderer, zu entlüftender Vorraum liegt.

10. I. g,) Ist eine öffentliche Entwässerungsanlage in der Straße, von der 
das Grundstück zugänglich ist, vorhanden, so sind alle Abort- und 
Dadeanlagcn, sowie alle Ausgüsse und Regenrohre an diese an­
zuschließen.

b) Ist eine öffentliche Entwässerungsanlage nicht vorhanden, so 
sind die Auswurfstoffe mittels glasierter Tonbecken und Abfall- 
rohre in eine den Vorschriften unter dieses Paragraphen ent­
sprechende Grube oder in bewegliche Behälter (Tonnen oder 
Tonnenwagcn) zu leiten und mit einem geeigneten Stoffe, z. B. 
Torfstreu, zu binden. Die Tonnen oder Tonnenwagcn müssen 
undurchlässig und dicht verschließbar, der Tonnenstand unmittel­
bar von außen zugänglich, massiv umschlossen und mit einem 
undurchlässigen, glatten Fußboden versehen sein. Der Tonnen­
raum ist durch ein über Dach geführtes Entlüftungsrohr von 
mindestens 15 cm lichter Weite zu entlüften. Die obere Aus­
mündung des Entlüftungsrohres muß über der Decke des obersten 
bewohnten Raumes liegen.
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6) Ist eine öffentliche Wasserleitung vorhanden, so sind die Aborte 
mit Wasserspülung zu versehen und mittels undurchlässiger, 
frostfrei anzuordnender Abfallrohre an eine Grube anzuschlicßcn, 
die den Bestimmungen unter 6 dieses Paragraphen zu ent­
sprechen hat. Die Abfallrohre müssen ein in gleicher Weite 
über Dach geführtes Entlüftungsrohr, dessen obere Ausmündung 
über der Decke des obersten bewohnten Raumes liegen muß, er­
halten. Die Wasserrohre müssen mit Nohrunterbrechern oder 
sonstigen Vorkehrungen gegen die Verseuchung des LeitungS- 
wasserS ausgestattet sein und so angelegt werden, daß ein Ein­
frieren des Wassers verhütet wird.

II. Für Aborte in besonderen Gebäuden (Nebenanlagen), in denen sich 
keine Räume zum dauernden Aufenthalte von Iberischen befinden, 
gelten die Vorschriften unter la bezw. Ib. Die Gruben für solche 
Gebäude können unter diesen ungeordnet werden, sofern sie eine der 
Vorschrift unter 6 A entsprechende NeinigungSöffnung haben. Bei 
genügender Größe können die Gruben im Falle von 11) auch zur 
Sammlung der Wirtschaftswässer benutzt werden. Besondere Gruben­
mauern sind in diesem Falle nicht erforderlich.

III. Bei Kleinhäuscrn"^ oder auf Grundstücken, die zugleich landwirtschaft­
lichen Betrieben dienen, können die Aborte, fosern sie nicht unter die 
Bestimmung unter I a fallen, über vorschriftsmäßigen Düngerstätten 
oder in besonderen Gebäuden mit Kotschlitten angeordnet werden.

6. Behälter für Abfall, Asche und Düngcrstätten. 1
1. Alle Grundstücke, auf denen sich zum dauernden Aufenthalt von Men­

schen bestimmte Räume befinden, müssen mit Behältern zur vorläufigen Auf­
nahme von Abgängen aus Hauswirtschaft und Gewerbebetrieb und von 
Abfallstoffen, sowie mit Behältern für Asche versehen sein.

2. Behälter zur vorläufigen Aufnahme wirtschaftlicher und gewerblicher 
Abgänge und Abfallstoffe sind undurchlässig herzustellcn und dicht zu über­
decken. Aschebchälter müssen durchweg aus unvcrbrennlichen Stoffen herge­
stellt sein.

3. Für Grundstücke, die zugleich landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Be­
trieben dienen, kann von der Herstellung besonderer, den vorstehenden Bestim­
mungen entsprechender Behälter zur Aufnahme von Abgängen und Abfall­
stoffen abgesehen werden.

4. Düngerstätten sind mit undurchlässiger Bodenbefestigung und undurch­
lässiger Umfassung und mit einer das Überlaufen der Jauche und den Zutritt 
von Tageswässern verhindernden Erhöhung des Randes zu versehen. Sie 
sind dunstsicher zu überdecken; wo noch ländliche Verhältnisse vorherrschen, 
kann die Baupolizei von der dunstsicheren Übcrdeckung absehcn. Gruben, die 
zur Aufnahme der sich ,'n den Düngerstätten bildenden oder der aus den Stäl­
len zufließenden Jauche bestimmt sind, müssen den Vorschriften unter 0. 2 
entsprechen und sind mit der Düngerstätte durch wasserdichte Rohre zu ver­
binden.

5. Feststehende Behälter sür Abgänge und Abfallstoffe, sowie Dünger­
stätten und Jauchebehälter, soweit solche überhaupt statthaft sind, müssen 
eine möglichst unauffällige, von der Straße nicht sichtbare Lage erhalten und 
von der Straße mindestens 12 m entfernt sein.

°«) Vergl. 8 28.
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1 tz 23. Lichtschächte."")
1. Die Lichtschachtwände müssen über die Dacheindeckung geführt werden. 

Die Sohle des Lichtschachts muß für die Reinigung zugänglich, wasserdicht 
und genügend entwässert sein.

2. Lichtschächtc, die durch mehr als zwei Vollgeschosse führen, müssen min­
destens 6 cjm Grundfläche mit 2 m kleinster Abmessung haben. Die um­
schließenden Wände müssen feuerbeständig sein. Im übrigen ist eine Mindest­
grundfläche von 3 cjm bei 1,5 m kleinster Abmessung erforderlich, und für die 
umschließenden Wände genügt feuerhemmende Herstellung.

3. Öffnungen nach dem Dachraume müssen mit einem rauchdichten und 
feuerhemmenden Verschlusse versehen sein. Öffnungen, die lediglich der Licht­
zufuhr zum Dachraum dienen, können aus Drahtglas hergestellt werden, das 
fest in die Lichtschachtwände eingefügt werden muß.

2 tz 24. Außere Gestaltung der baulichen Anlagen."")
1. Daü Äußere der baulichen Anlagen muß in bezug auf Bauart, Bauform, 

Baustoff und Farbe so beschaffen sein, daß es die einheitliche Gestaltung des 
Straßenbildes oder bei Veränderung des Bauwerks die einheitliche Gestaltung 
des Bauwerks selbst oder seine architektonische Wirkung nicht stört; insbeson­
dere sind Eindeckungen, die nach Farbe, Musterung und Stoff die einheitliche 
Gestaltung des Straßenbildes stören, nicht zulässig.

2. Zu höheren oder niedrigeren Nachbargcbäuden, sowie zu anderen Bau- 
klassen oder Daustaffeln ist ein architektonisch befriedigender Übergang zu 
schaffen."')

3. Bei der Errichtung baulicher Anlagen ist auf den Schuh der Bau- und 
Naturdenkmäler gegen Verunstaltung und auf die heimische Bauweise Rück­
sicht zu nehmen.

4. Bei vornehmlich zum Wohnen dienenden Gebäuden sowie bei allen von 
Straßen, Plätzen oder anderen öffentlichen Derkehrsflächen (öffentlichen 
Parkanlagen, Grünanlagen, Friedhöfen, Gewässern und Eisenbahnen) aus 
sichtbaren Bauten oder deren Bauteilen sind nachstehende Forderungen zu 
erfüllen:
a) Sämtliche Außenseiten sind so zu gestalten und äußerlich zu behandeln 

und zu erhalten, daß der Anblick nicht störend und nicht auf das gesunde 
Empfinden für Ordnung verletzend wirken kann. Insbesondere ist der 
Verputz in gutem Zustande zu erhalten, und sind Brandgiebel, soweit ihr 
Sichtbarwerden nicht vermieden werden kann, so zu behandeln, daß sie 
nicht störend wirken.

b) Der Anstrich der Gebäude oder einzelner Gebäudeteile einschließlich der 
Reklameanlagen"") darf nur derart sein, daß die einheitliche architektoni­
sche Ansicht und die Einheitlichung der Farbenwirkung gewahrt wird.

ve) Lichtschächtc (oder Lichthöfe) dürfen glaSübcrdacht sein. Doch mub dann für aus- 
reichende Durchlüftung gesorgt sein. (Bergt. 8 7 o Ztsscr 12 und Lhcatcrbauordnung 8 34.) 

M) Bergt, dte Ortspoltzeivcrordn. vom 17. 1. »3 (abgcdruckt S. 108) Uber Werbezetchon 
und da» OrlSstatul vom 3. K. 22. Zur Begutachtung von Gesuchen aus Genehmigung von 
Reklamcanlagcn ist der „Rellamcbeiral beim Echtes. Bunde sllr Heimatschuh" berufen, der 
seine Geschäftsstelle bet der Slädt. Baupolizei hat: zur Begutachtung von Anträgen betr. 
farbige Behandlung der Gebitudeanstchten der Verein „Farbige Stadl".

»7) BcsretungSgcsuchc, dte zu diesem Zwecke nötig wurden, sind stets wohlwollender 
Behandlung begegnet, auch wenn eS sich um Verstöße gegen Vorschriften über dte Zahl der 
Geschosse handelte (8 7), oder gegen diejenigen über die Höhe.

°«) Gemäß Erl. d. Min. s. VollSW. v. 6. 10. 3» (II c I8SI) hat die Baupolizei vor 
Zulassung von Leuchtrellamevorrichlungcn auch zu prüfen, ob diese etwa den Eisenbahn- 
oder Sirasienvertehr gesährdcn können und hierüber die zuständige RcichSbahndireklton 
oder die VcrkchrSpollzetbehürde zu hören.
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o) Gebäude, die in ihrem Äußeren ein architektonisches Ganzes bilden, dürfen 
nicht in einzelnen Teilen so umgestaltet oder farbig behandelt werden, daß 
dec einheitliche Eindruck des Bauwerks zerstört wird.

5. Dor die Bauflucht vortretende Anlagen, die als Bauteile nicht anzusehen 
stnd, sind in der Regel unstatthaft. Die Baupolizei kann jedoch solche Anlagen 
ausnahmsweise und auf jederzeitigen Widerruf zulasten, sofern durch die An­
bringung dieser Anlagen oder durch ihre Wirkung im Zusammenhänge mit 
bereits vorhandenen Anlagen eine Verunstaltung oder Beeinträchtigung des 
Orts- und Straßenbildes oder der architektonischen Wirkung des Bauwerks, 
an dem diese Anlagen angebracht werden sollen, nicht zu befürchten ist. Durch 
derartige Anlagen dürfen keinerlei Architekturteile überdeckt oder überschnitten 
werden. Eine Beseitigung von Architckturteilen, um derartige Anlagen an­
bringen zu können, ist unstatthaft. Flächen, die zur Anbringung von Auf­
schriften von vornherein vorgesehen sind, dürfen mit besonderen Schildern 
nicht belegt werden. An Erkern und Balkönen sind alle Reklameanlagen un- 
zulässig.

6. Von Straßen, Plätzen oder anderen öffentlichen Vcrkehrsflächen (siehe 4) 
aus sichtbare Nebengebäude müssen der äußeren Erscheinung des Haupt­
gebäudes angepaßt werden.

7. Bauliche Anlagen, die das Straßenbild verunstalten würden, oder deren 
Betrieb durch Entwicklung von Staub, Lärm, Geruch oder dergl. den Stra­
ßenverkehr beeinträchtigen würde, insbesondere Stallungen, Zäune, Schup­
pen, Abortgebäude, Werkstätten und Waschküchen, dürfen an öffentlichen 
Straßen und Plätzen nicht errichtet werden. Ausnahmen kann die Baupolizei 
zulasten.

§ 25. Einfriedigung der Grundstücke, Vorgärten. 1

1. Unbebaute Grundstücke sind an der Straße mit einer angemessenen Ein­
friedigung zu versehen, wenn die öffentliche Sicherheit, Sittlichkeit und 
Ordnung es fordert.

2. Alle bebauten Grundstücke sind auf der Straßenfluchtlinie oder, wo eine 
solche nicht besteht, auf der Straßengrenze, soweit diese nicht mit Gebäuden 
besetzt ist, sowie auf den seitlichen, zwischen der Straßenfluchtlinie oder 
Straßengrenze und der Gebäudevorderseite liegenden Grundstücksgrenzen mit 
einer Einfriedigung zu versehen?")

Bauflucht

Vorgarten

Etrabonslucht oder Strabengrenze.

3. Als Einfriedigung können zugclasscn werden: Eiserne Zäune, Latten- oder 
Drahtzäune und lebende Hecken. Werden einfache Grünstreifen vor den Häu­
sern vorgesehen, so kann die Baupolizei in Wohnstraßen mit Reihenhäusern 
gestatten, daß von einer Einfriedigung abgesehen wird.

4. Die Einfriedigungen müssen mindestens 60 cm hoch sein und dürfen die 
Höhe von 2 m nicht überschreiten. In geringerer Höhe als 1,80 m dürfen

»») Demnach hat der Eigentümer des Grundstücks v, sobald er baut, nicht nur den 
an der Strasse (2), sondern auch beide den Vorgarten seitlich begrenzenden Zäune 
(ü und It) zu errichten.
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an den Einfriedigungen keinerlei Spitzen oder spitzige Teile sich befinden. Die 
Verwendung von Stacheldraht zu Einfriedigungen an Straßen und Vorgärten 
ist grundsätzlich verboten.

5. Oer Baupolizei bleibt es Vorbehalten, zur Erzielung eines einheitlichen 
Straßenbildes die Art und die Ausführung von Einfriedigungen für bestimmte 
Straßen festzuseßen.

6. u) Grundstücksflächen, die zwischen dem Gebäude und der Baufluchtlinie 
frei bleiben, müssen in der Baufluchtlinie eingefriedigt werden, wenn 
sie tiefer als g in sind. Die Baupolizei kann jedoch Ausnahmen 
Zulasten.

d) Derartige Grundstücksflächen vor dem Gebäude unterliegen, soweit 
sie eingefriedigt sind, den baupolizeilichen Vorschriften für Vorgärten 
und, soweit sie nicht eingefriedigt sind, den polizeilichen Vorschriften 
für die Bürgersteige.

7. Vorgärten sind als Ziergärten anzulegen, mit angemessener Bepflanzung 
zu versehen und dauernd als Ziergärten zu unterhalten.

8. Wo durch Fluchtlinicnplan eine von der Straßenfluchtlinie zurück­
weichende Baufluchtlinie festgesetzt ist, sind, sobald die Straße dem Flucht­
linienplane gemäß hergestellt ist, die zwischen Straßen- und Bauflucht liegen­
den Teile der bebauten Grundstücke bis an den Bürgersteig heran als Zier­
gärten anzulegen und als solche dauernd zu erhalte», soweit nicht Durchgänge 
oder Durchfahrten für den Verkehr zwischen dcni Hause und der Straße not­
wendig sind.

9. Bei Kleinhäusern'"") und bei Mittelhäusern'"") können Vorgärten von 
mehr als 8 m Tiefe ausnahmsweise als Nutzgärten zugelasten werden.

10. Zur Errichtung von Lauben und Zelten in Vorgärten bedarf cs einer 
besonderen Genehmigung der Baupolizei. Sie wird nur ausnahmsweise und 
widerruflich erteilt. Die Genehmigung erlischt, sofern die Lauben und Zelte 
nicht ordnungsmäßig unterhalten werden.

11. Das Aorgartenland darf zu gewerblichen Zwecken oder Verrichtungen, 
zur Aufstellung und Lagerung von Waren, sowie zur Errichtung von Schil­
dern nicht benutzt werden.'"') Nur zur Vermietung von Wohnungen oder 
Räumen desselben Grundstücks können Schilder bis zu 1 Hm Größe für die 
Zeit des Leerstehens dieser Räume gestattet werden.

12. Pflasterung oder sonstige straßenmäßige Befestigung des Vorgarten- 
landes ist nur als Traufpflaster und auf den notwendigen Durchgängen und 
Durchfahrten zulässig. Als notwendige Durchgänge und Durchfahrten sind 
nur solche anzusehen, die unmittelbar von der Straße auf die Einfahrten oder 
Haupteingänge des Hauses hinführen.

13. Durchfahrten sind in einer Breite von nicht über 2,50 m, Durchgänge 
in einer Breite von nicht über 1,25 m anzulegen.

l H 26. Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen.'"") '"")

1. Es werden unterschieden: Räume, die zum dauernden, und solche, die nicht 
zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.

>°o> Siche 8 28.
»») Auch fahrbare Zeiiungsstände dürfen also nicht im Vorgarten aufgeNclli werden.
ro») Krankcuräumc unterliegen weilcrachcndcn Bestimmungen. Vergl. Pollzeiverord- 

nung de« OP. über öffentliche Krankenhäuser pp. vom 19. 8. 29 <cle. S. 313), wo Llchihühe, 
Luftraum und BellchlungSvcrhältniste der Kranlcnräumc besonders geregelt sind. Siche 
ferner 8 39 li (bctr. Bäckereien) und 0 (Flcischerwerksiäiten).

io») Vergl. 8 der Polizeiverordnung über Lichtspielhäuser.
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8 2g. Räume zum dauernden Aufenthalt 4»

a) Als Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen ohne Rücksicht auf 
die Dauer der tatsächlichen Benutzung gelten außer Wohn-, Schlaf-, 
Arbeitö- und Geschäftsräumen auch Wohndielen, Küchen, Waschküchen, 
Gesindesiuben, Läden, Werkstätten, Büroräume, Arbeiterkantinen;

d) Als Räume, die nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt 
sind, gelten insbesondere Gänge, Flure, Flurdiclen, Dorplätze, Treppen, 
Trcppenflure, Kleiderablagen, Aborte, Dadestubcn sür den Hausbedarf, 
Rollkammern, Speisekammern, Dorratsräume, Keller- und Dodengelasse, 
Räucherkammern, Trockenböden, Wintergärten, Gewächshäuser, Kegel­
bahnen, Heizräume, Kessel- und Maschinenränme für HeizungS-, Lüs- 
tungS-, BclcuchtungS- und Aufzugseinrichtungen, Lagerkellcr, auch wenn 
darin die mit der Lagerung und Aufbewahrung notwendig verbundenen 
Arbeiten verrichtet werden, und dergleichen, ferner in Einfamilienhäusern, 
Klein- und Mittelhäusern: Waschküchen, Spülküchen und für den Haus­
bedarf bestimmte Werkstätten.

2. Alle Räume, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, 
müssen gegen Feuchtigkeit und WitterungSeinflüssc ausreichend geschützt und 
heizbar sein; sie müssen mit unmittelbar ins Freie führenden Fenstern von 
solcher Zahl, Lage, Große nnd Beschaffenheit versehen sein, daß hinreichende 
TageSbelichtnng""> erzielt und genügende Lüftung möglich wird. I" Wohn- 
und Echlafräumen, sowie in Küchen und Waschküchen ist eine Oberlichtbelich­
tung und -belüftung unzulässig."")

3. Jede Wohnung muß wenigstens einen durchsonnten Wohnraum haben. 
Nordlage einer Wohnung in allen ihren Teilen ist verboten. Die Baupolizei 
kann eine Ausnahme hiervon zulassen, falls die Durchführung der Vorschrift 
im Einzelfalle zu einer Härte führen würde und die sonstigen Licht- und Luft­
verhältnisse für die fragliche Wohnung günstige sind.

4. Räume zum dauernden Aufenthalte von Menschen'"") müssen eine lichte 
Höhe von mindestens 2,50 m haben. Für Zubchörräume im Dachgeschoß, die 
zum dauernden Aufenthalt von Menschen zugelassen sind, genügt eine lichte 
Höhe von 2,20 m. Bei ungleichen Höhenlagen der Decken oder der Fuß­
böden ist der Durchschnitt maßgebend.'"")

5. Selbständige Wohnungen sind solche Wohnungen, die für einen Haus­
stand bestimmt sind und in ihrem Hauptteil selbständig abgeschlossen werden 
können.

6. Aus eine Treppe dürfen in jedem Geschosse im allgemeinen nicht mehr 
als zwei Wohnungen angewiesen sein. Die Zahl kann auf 3 erhöht werden, 
wenn zwei Wohnungen Öuerlüftung und die dritte einen entlüfteten Vorraum 
erhalten.

7. Der Fußboden jedes zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimm­
ten Raumes muß mindestens 40 cm über dem höchsten Grundwasserstande 
liegen.

8. Die Fußböden der Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen 
müssen gedielt oder mit einem anderen abwaschbaren Delage versehen werden.

9. Flure und Gänge, die den Zugang zu Räumen zum dauernden Aufent-

10«) Ein zahlenmäßige« Mindestmaß ftlr die Fenslcrflächc, wie c« in manchen Bau. 
ordnungcn allgemein festgesetzt ist, sinket sich hier nur tn 8 27 ä I e und 3g N. Siche 
ferner Polizeiverordn. de« Obcrprästdenlcn über öffentliche Krankenanstalten pp. vom t0. 8. 
1S20 (clr. S. 380).

-°°) Bergt. 8 30 v. g.
io«) Vergl. K 30 0. I. L.

Grieger, Baupolizeiliche Vorschriften. 4 
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halt von Menschen bilden,"0 müssen feuersicher,ausreichend belichtet und 
genügend zu lüften sein.

10. Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen dürfen über Stal­
lungen, Fabrik- und Lagerräumen nur eingerichtet werden, wenn die Decken 
der Räume darunter feuerhemmend nur dunstsicher hergesiellt sind"") und dec 
Zugang in einem besonderen Treppenraume mit feuerbeständigen Wänden und 
feuerhemmcnder Decke liegt.""-'")

11. Die Fensterstürze sind mindestens 2 m über dem Zimmcrfußboden und 
im untersten Wohngeschosse mindestens 1,60 m über Crdhöhe anzulegen.

12. Die Lichthöhe der Fenster muß mindestens 1 m betragen.
13. Alle Aufenthaltsräume müssen eine Grundfläche von mindestens 6 qm 

bei 1,50 m geringster Abmessung haben.'")
14. Waschküchen müssen eine Grundfläche von mindestens 10 qm bei 2 m 

geringster Breite haben.
1b. In jedem Wohngebäude muß mindestens eine Waschküche vorhanden 

sein, die in der Regel für acht Wohnungen als ausreichend anzusehen ist.

l § 27. Dach- und Kellerwohnungen.'")

Dachwohnungen.

. 1. Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen im Dachgeschosse dür- 
den nnr unter nachstehenden Bedingungen angelegt werden:
a) Der Fußboden des obersten Geschosses, in dem Räume zum dauernden 

Aufenthalt von Menschen angelegt sind, darf nicht mehr als 20 m über 
der Oberfläche des Bürgersteiges oder des Hofes liegen.

d) Die Räume und ihre Zugänge müssen durch feuerbeständige Wände und 
fcuerhemmende Decken von dem übrigen Dachboden abgeschlossen sein 
und unmittelbar über dem obersten Vollgeschosse liegen.

o) Die Türen nach Bodenräume» müssen feucrhcmmend(„T-Türcn")sem.'") 
ä) Die Decken und die UmfassnngSwände dieser Räume müssen ausreichend 

gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse geschützt sein.
v) Die Fenster der Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen mästen 

in senkrechten Giebelwänden oder ebensolche» Dachausbautcn liegen, 
unmittelbar von außen Licht und Luft zuführcn und dürfen nicht höher 
als 1 m über dem Fußboden beginnen. Die Fcnsterfläche muß mindestens 
ein Zwölftel der Grundfläche des zugehörigen Raumes betragen.

k) Für jede der im Hanse vorgesehenen selbständigen Wohnungen muß eine 
für sich abgetrennte nutzbare Bodenraumflächc von mindestens 10 qm 
eingerichtet werden. Außerdem ist ein Trockenboden vorzusehen, dessen 
Größe so zu bemessen ist, daß auf jede gesonderte Wohnung mindestens 
8 qm entfallen.

2. In bestehenden Gebäuden, die mehr als die zulässige Zahl von Wohn-

I07) Bergt. 8 30 0. I. 14 u. 18.
um, Soll heisren: scuerhemmend und rauchstcher umschlossen. (Vcrgl. 8 27 X. I. b u. e.) 
i°o) Siehe auch 8 30 0. I. L und X. 2. », sowie tz 30 v. I. 14 und 15.
iioj über „Wohnrliumc PP." im Theaiergcbüude siche 8 8 der „Thcatcrbauordnung".

Wegen der Ansorderungen an die Decken vcrgl. 8 18.
ii-> Eiche 8 32 lVtchsilille) Ztfser 3 und 4.
ii»> Ein Mlnd-simab sllr die Fensierslächc, bezogen aus die Raumgrhtze, ist in dieser 

D.O. nur bei 8 27 X. I. e. sestgeschi.
I") Siche 8 27 X. 3 und u. 3.
mH Diese Forderung ist so wichtig, dab sic auch bct allen Htiuscrn ohne weiteres 

durchgcsUhrl werden kann.
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geschossen haben, dürfen neue Räume zum dauernden Aufenthalt von Men­
schen im Dachgeschosse nicht eingerichtet werdcn."°>

3. Waschküchen dürfen in Dachgeschossen angelegt werden. In Häusern 
mit drei und mehr Dollgeschosscn gelten sie als Räume zum dauernden Auf­
enthalt von Menschen. In diesem Falle isi in ihrer Nähe ein vorschrifts­
mäßiger Abort anzulcgen.

L. K e l l e r w o h n u n g e n. 1

1. Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen im Kellergeschosse 
dürfen nur in den in dieser Bauordnung ausdrücklich zugelassencn Fällen und 
nur unter nachstehenden Bedingungen eingerichtet werden.
a) Der Fußboden darf nicht tiefer als 50 cm unter dem höchsten Punkte 

des an diese Räume angrenzenden Außengeländes liegen.
d) Die Zugänge müssen von den übrigen Kellerräumen durch feuerbeständige 

Wände mit feuerhemmenden Türen („T-Türen") abgeschlossen sein.
<;) Die Anlage von Lichtgräben zur Erzielung der vorschriftsmäßigen Höhen­

lage des Fußbodens dieser Räume ist verboten.
2. Im Keller von Ein- und Zweifamilienhäusern kann die Baupolizei 

ausnahmsweise die Einrichtung von Räumen zum dauernden Aufenthalte von 
Menschen gestatten, wenn

a) die im Absatz 1 gegebenen Vorschriften über die Höhenlage des Fuß­
bodens und die Sicherung des Zugangs zu diesen Räumen erfüllt sind,

b) der Einfall von Sonnenlicht unter einem Winkel von nicht über 45 Grad 
möglich ist,

-o) diese Räume nicht ausschließlich auf der Nordseitc Fenster haben.
3. Waschküchen"^ in Kellerräumen sind zulässig. In Häusern mit 3 und 

mehr Vvllgeschosscn gellen sie als Räume zum dauernden Aufenthalt von 
Menschen. In diesem Falle ist in ihrer Nähe ein vorschriftsmäßiger Abort 
anzulcgen. Eine Lage der Waschküche an der Straße ist nur dann zulässig, 
wenn vor dem nach der Straße mündenden Fenster ein Vorgarten von min­
destens 3 m Tiefe vorhanden ist,

"«) Erl. d. Min. f. VolkSW. v. 27. 11. 31 — II. 2lS1/17. 11.
Baupolizeiliche Behandlung der Dachgeschos,Wohnungen. 2

Bauordnungen — u. a. auch die EinheitSbauordnung für das Platte Land 
(8 27 Abi. 2)— vcrgl. Runderlak vom 22. Mär, 1931 — II 2100 d/11. 3 — dte Möglich- 
keil Vorleben, das! das Dachgeschoß teilweise zu Wohnzwecken ausgebaut werden darf, kann 

. werden, wte dte Berechnung der in der Bauordnung zugelassencn teil- 
Weisen Ausnutzung zu erfolgen hat.

Um ein- einheitliche BercchnungSwetsc zu erreichen, werden folgende Grundsätze zur 
Nachachtung empfohlen:

Bei dcr Berechnung der AuSnuhungSzifser eines Dachgeschosses isi von der AuSnutzungS- 
mögltchkcit im Falle eines vollen Ausbaues des Dachgeschosses auszugchcn. Für die Be­
rechnung dieser kommen nur dte Teile des Dachgeschosses in Betracht, dte wagcrcchte Decken 
tn der für Wohnraume vorgeschrtcbcncn Mindesthöhe bcsthcn oder tn dcncn dtc Anlage 
wagcrcchter Decken tn dieser Höhe möglich wäre. Die übrigen unter Dachschrägen liegenden 
Teile des Dachgeschosses kommen sllr die Berechnung nicht tn Frage. Ihrer tatsäch- 
l t ch c n Benutzung durch Vergrößerung der wagcrecht ungedeckten Räume stehl natürlich 
nichts Im Wege.

Das Dachgeschoß eines Giebelhauses gilt als voll aiiSgcbaut, wenn dte hiernach crmit- 
leltc horizontale Deckensläche zwei Drittel, sllr das allsettig abgewalmte Haus 
-in halb der bebauten Fläche beträgt, die durch das Dach bedeckt wird. Zwischenwände, 
^Schornsteine und Treppenöffnungcn find tn dte Deckensläche eingerechnet.

Ist dte Deckensläche größer als zwei Drittel bezw. etn halb, so gilt das ausacbaule 
Dachgeschoß als Vollgcschoß.

irr) Stehe 8 23 Ziffer 1ö.
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1 § 28. Einfamilienhäuser, Kleinhäuser, Mittelhäuser?")

1. a) Als Einfamilienhaus gilt ein Haus, das nur für eine 
Familie zum Wohnen bestimmt ist.

b) (Seine Eigenart als Einfamilienhaus erfährt keine Änderung durch 
die Unterbringung von Wohnungen für Bedienstete im Hause oder 
in den Nebenanlagcn.

o) Jede Veränderung der Zweckbestimmung, insbesondere die Unter­
bringung von Pensions- und Krankenanstalten, beseitigt die Eigen­
art als Einfamilienhaus. Das Haus unterliegt dann den allge­
meingültigen Vorschriften dieser Polizeiverordnung.

2 2. Klein Häuser sind Wohngebäude, die folgenden Anforderungen
entsprechen:
a) Sie dürfen nicht mehr als zwei Dollgeschosse haben.
d) Sie dürfen in jedem Geschoß nur eine geringe Anzahl von Kleinwohnun­

gen enthalten, d. h. von solchen Wohnungen, die nach Größe, Anordnung, 
Raumzahl, Raumhöhe und Ausstattung den ortsüblichen Bedürfnissen 
der minderbemittelten Bevölkerung entsprechen.

c) Sie dürfen keine Nebenwvhngebäudc (Seitenflügel, Mittelflügcl, Ouer- 
gebäude) haben, während andere Nebengebäude (Ställe, Schuppen, 
kleine Werkstätten, Aborte usw.) zulässig sind.

ä) Sie müssen dauernd mit einer zur Garten- oder landwirtschaftlichen 
Nutzung geeigneten Freifläche von mindestens 200 qm auSgcstattet sein.

3 3. Mittel Häuser sind Wohnhäuser für Klein- und Mittelwohnnngcn,
die folgenden Anforderungen entsprechen:
a) Sie dürfen nicht mehr als drei Vollgeschossc oder zwei Dollgeschosse und 

ein voll ausgebauteü Dachgeschoß mit selbständige» Wohnungen haben. 
Ein Wohnhaus verliert nicht die Eigenschaft als Mittelhaus, wenn im 
Bedarfsfälle Einzelwohnräume, die zu den unteren Geschoßwohnungen 
gehören, im Dachgeschosse eingebaut sind.

d) Sie dürfen nicht mehr als sechs Wohnungen enthalten, wobei jedes Ge­
schoß aus höchstens acht Räumen zum dauernden Aufenthalt von Men­
schen bestehen darf, deren Größe und Ausstattung den ortsüblichen Ver­
hältnissen bei Klein- und Mittclwohnungcn entspricht.

o) Sie dürfen in den unteren Vollgcschossen keine größeren Geschoßhöhen 
als 3,30 m, im oberste» Vollgeschoß als 3m — gerechnet von Fußboden­
oberkante zu Fußbodcnoberkante — haben.

ä) Sie dürfen keine Wohnräume im Kellergeschoß haben.
Zu 1. — Einfamilienhäuser. —

Im Kellergeschosse dürfen Küchen und auf der Sonnenseite Räume für 
Bedienstete eingerichtet werden. Der Fußboden solcher Räume darf nicht 
tiefer als 1 m unter der Erdoberfläche liegen. Die Wände und der Fußboden 
sind gegen Erdfeuchtigkeit in geeigneter Weise zu sichern.

Zu 2. — Kleinhäuser. —
L) Im Kellergeschosse dürfen Räume zum dauernden Aufenthalt von Men­

schen nicht untergebracht werden.
b) Dachgeschosse, die in dec Hauptsache für Wohnzwecke ausgebaut sind, 

gelten als Dollgcschosse. In Kleinhäusern mit zwei Dollgeschossen darf 

I") Die Absätze t, 2 und 3 enthalten reine BegrissSbestimmungen. Von ihnen kann 
keine Befrein»« erteilt werden: denn eine solche witrde dem Sinne einer Begrisssbestim- 
mung zuwidcrlauscn.
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nur die Hälfte der Fläche des Dachraumes zu Wohnräumen auSgebaul 
werden; auch dürfen diese nur als Zubehör der Geschoßwohnungen, nicht 
als selbständige Wohnungen dienen.

e) Im Dachboden über dem Kehlgebälk (Spitzbodcn) dürfen Trockenböden 
und Abstellkammern untergebracht werden. Die Ausnutzung solcher 
Räume für Wohnzwecke darf nur ausnahmsweise von der Baupolizei 
gestattet werden, und zwar nur für kinderreiche Familien und solange 
dringender Bedarf für diese nachgewiescn wird.

Zu 3. — Nüttelhäuser. —
3m Falle des vollen Ausbaues des Dachgeschosses muß über dem Kehl­

gebälk genügend Raum für Abstellkammern und Trockenböden (etwa 10 c)M 
für jede Wohnung) zur Verfügung bleiben, wenn nicht durch Ausnutzung der 
toten Dachwinkel usw. und durch Nebenkammern im Dachgeschoß selbst 
Gelegenheit zur Abstellung gegeben wird.

8 29. Holzhäuser, Blockhäuser, Wohnlauben. 1

1. Holzhäuser, insbesondere Blockhäuser, dürfen für Wohnzwecke unter 
folgenden Bedingungen hergestellt werden:

Sie dürfen nicht mehr als zwei selbständige Wohnungen enthalten.
b) Sie dürfen nicht mehr als zwei Dollgeschosse enthalten.
c) Die Entfernung der Gebäude von den Nachbargrenzen muß mindestens

5 m, die von gleichartigen Gebäuden mindestens 10 m betragen.
(!) Das Sockelmauerwerk der Gebäude muß standsicher sein?'")
v) Sie müssen mit einem feuerhemmenden Dach versehen sein (h 10).

Die Absätze 2, 3 und 4 haben durch den Nachtrag vom 12.12. 33 folgende 
neue Fassung erhalten:

2. Wohnlauben werden unter der Bedingung nicht als Wohnhäuser 
(Wohngebäude) im Sinne des H 13 ff. des Gesetzes, betreffend die Gründung 
von Ansiedlungen in den Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Brandenburg, 
Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und Westfalen vom 10. August 1904 
(Ges.-S. S. 227) und des H 12 des Gesetzes, betreffend die Anlegung und 
Veränderung von Straßen und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften 
vom 2. Juli 1875 angesehen, daß sie nur vorübergehend, und zwar höchstens 
für die Zeit vom 15. April bis 15. Oktober jeden Jahres, zum Aufenthalte 
von Menschen dienen und daß die Bewohner anderwärts eine feste Wohnung 
haben.

Dor der Genehmigung müssen aber folgende weitere Bedingungen sicher­
gestellt sein:
a) Für eine Familie muß eine Grundstücksfläche von mindestens 600 HM 

zur Verfügung stehen. Die Aufteilung größerer Grundstücke darf nur 
auf Grund von vorher zu genehmigenden Aufteilungsplänen vorge­
nommen werden, die den allgemeinen baupolizeilichen Vorschriften, 
besonders in feucrsicherheitlicher und gesundheitlicher Hinsicht entsprechen.

d) Wenn nicht ein unmittelbarer Zugang von einem befestigten öffentlichen 
Wege vorhanden ist, muß ein mindestens geschotterter Zufahrtsweg von 
3 m Breite angelegt und während der Dauer der Benutzung befahrbar 
unterhalten werden.

e) Für das Vorhandensein einwandfreien TrinkwasserS muß unbedingt 
gesorgt sein.

rrv) Siche Fubnole 8 16.
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3. Ferner sind folgende Vorschriften einzuhaltcn:
d) Die Wohnlauben dürfen eine Grundfläche bis zu 30 qm und außerdem 

eine offene Veranda von 10 qm erhalten.
v) Die Entfernung der Wohnlaube von den Nachbargrenzcn muß mindestens 

5 jm betragen. Wohnlauben dürfen auch an den Nachbargrenzcn 
unmittelbar aneinander gebaut werden. Dann gelten die Bestimmungen 
des H 14 Absatz 4 und H 7 6, L Absatz 18. Don der Vorschrift der 
Mindestentfernung von den Nachbargrenzen können in besonderen Fällen 
Ausnahmen zugelasscn werden.

k) Die Wohnlauben dürfen nur ein Geschoß haben, jedoch ist die Anlegung 
eines Dorratskellerü von höchstens 8 qm Grundfläche zulässig. Eine 
Waschküche darf in der Wohnlaube nicht angelegt werden.

x) Die Umfassungswändc der Wohnlauben dürfen nur in Leichtbauweise 
hcrgcstellt werde». Als solche gelten z. B. Dollwände aus Schlacken­
steinen, Leichtbeton oder ähnlichen leichten Baustoffen, Schalcnwände 
aus zwei höchstens Stein starken Ziegelwänden, Holzfachwände mit 
leichter Ausmauerung, Wände aus dünnwandigen Hohlziegeln und Be­
tonhohlkörpern. Die Umfassungswändc müssen den gleichen Wärme­
schutz wie eine 38 cm starke Ziegelwand gewähren.

k) Wohnlaube» müssen ein flaches Dach erhalten — d. h. ein solches von 
höchstens 15" Neigung, und mit feuerhcmmenden Stoffen gedeckt 
werden."")

i) Die Einrichtung einer Feuerstätte ist zulässig; sie muß in allen Teilen 
aus unverbrennlichcn Baustoffen"') hcrgcstellt werden. Unter Herden 
nnd Dfcn ist der Fußboden, wenn er nicht aus unverbrennlichem Stoffe 
hcrgcstellt ist, durch eine feuerhemmende Bekleidung und darüber durch 
einen mindestens 5 cm hohen, den Durchgang der Luft gestattenden 
Hohlraum mit mindestens zwei Luftöffnungen zu schützen und vor den 
Heizöffnungen in einem Dorsprunge von 50 cm und in einer über die 
Feucröffnung nach beiden Seiten hin vortretendcn Breite von 30 cm 
fcuerhemmcnd zu bekleiden. Die Wand, an der die Feuerstätte steht, muß 
in der Ausdehnung der Feuerstätte und mindestens 20 cm ringsherum 
darüber hinaus aus feucrhemmcndem Stoffe bestehen oder in der ange­
gebenen Ausdehnung feuerhennnend bekleidet werden. Eiserne Feuer­
stätten müssen von freiem Holzwerke (Konstruktionshölzern) mindestens 
50 cm entfernt sein.

lc) Der Rauch von Feuerstätten ist durch dichte Rohre aus unverbrennlichcn 
Baustoffen unmittelbar durch das Dach ins Freie zu leiten. Hinsichtlich 
des Abstands der Rauchrohre von Wänden oder von freiem Holzwerk 
gelten dieselben Bestimmungen wie für Feuerstätten.

I) Als gesondert zu errichtende Nebenanlagen der Wohnlauben ist außer 
einer Abortbude ein Stall für Kleinvieh zulässig. Doch dürfen diese 
Nebcnanlagen eine Gesamtfläche von 12 qm nicht überschreiten. Weitere 
Baulichkeiten, auch solche, für die nach § 1, ö, e (unter 15 qm Grund­
fläche) eine Baugenehmigung nicht erforderlich wäre, dürfen nicht 
errichtet werden.

' m) Die Aborte sind ohne Wasserspülung anzulegcn.
4. Längstens für die Dauer von zehn Jahren und nur in den im Absatz 5 

(Nachtrags-Polizeivcrordnung vom 21. Juni 1932) zu a bis q genannten 
12») Eiche Fubnole zu 8 l0.
>2>) Vergl. 8 10.
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Gebieten können von den im Absatz 2 und 3 genannten Bedingungen und 
Vorschriften folgende Erleichterungen gewährt werden:
a) Die Wohnlauben dürfen während des ganzen Jahres als Räume zum 

dauernden Aufenthalte von Menschen dienen.
d) Die Bewohner brauchen anderwärts keine sesle Wohnung zu haben.
«) Die^ Zalst der Feuerstätten ist — abweichend von Absatz 3 i — nicht

D'c Wohnlauben dürfen abweichend von Absatz 3 ä und 6 einschließlich 
Flur und einer etwaigen Veranda eine lichte Wohnsläche von 45 l^m, 
einen Steller von 8 am und gesondert einen Stall und Abort von 
zusammen 15 ym erhalten.

5. Die nach 3 zulässigen Erleichterungen dürfen längstens für die Dauer 
von zehn Jahren und nur in folgenden Gebieten erteilt werden:
L) Das Gelände in Breslau-Friedewalde, das begrenzt wird im Norden 

durch eine Parallellinie 70 m südlich der Hundsfelder Straße, im Osten 
55 m westlich gleichlaufend der Eawallenstraße, die Verlängerung dieser 
Linie bis 200 m über den Verbindungsweg vom Bahnhof Cawallen zu 
^n Neu-Glanzstoff-Werken A.-G., die gerade Richtung auf Km 2,0 der 
Eawallenstraße, 55 m südwestlich gleichlausend dieser Straße bis zum 
Verbindungsweg, der bei km 3,1 von der Eawallenstraße abzweigt, im 
Süden den eben genannten Verbindungsweg, die Verbindungsbahn 
Eawallen Schwoitsch, 320 m südlich gleichlausend des sogenannten 
Mittelweges, die Königsberger Straße bis zum Weg, der von der 
Eawallenstraße über das Ziegcleigelände zur Königsberger Straße führt, 
die Verlängerung dieser Linie, 60 m nördlich gleichlaufend zur Königs­
berger Straße und im Westen 55 m östlich parallel der Friedewalder 
Straße.

b) Dao Gelände in Breslau-Rosenthal, das begrenzt wird im Norden durch 
den Graben, der bei km 4,5 die Drachenberger Straße kreuzt, die östliche 
Parzellengrcnze von Lilicnthaler Straße 25, 50 m südlich gleichlaufend 
zu dieser Straße, im Osten 55 m westlich gleichlaufend zur Pvhlanowitzer 
Straße bis zum Rosenthaler Industrie-Anschlußgleis, im Süden an 
diesem 500 m in südwestlicher Richtung entlang und von hier geradlinig 
zum km 3,9 der Trachenberger Straße; im Westen 80 m östlich gleich­
laufend zu dieser Straße.

o) Das Gelände in BreSlau-Lilicnthal, das begrenzt wird im Nordosten 
durch die Stadtgrenze, im Süden 50 m nördlich gleichlausend zur Lilicn­
thaler Straße, entlang der Hinteren Gartengrenze des Genesungsheims 
der Barmherzigen Brüder, 50 m gleichlaufend nördlich des Verbindungs­
wegs von dem Genesungsheim zur Trachenberger Straße, und im Westen 
durch eine Parallellinic 80 m östlich zu dieser Straße.

tl) DaS Gelände in Breslau-Lilienthal, das begrenzt wird im Norden durch 
die Stadtgrenze, im Westen durch eine Linie 60 m westlich gleichlaufend 
der Trachenberger Straße bis zum Friedhof, in geradliniger Verbindung 
bis zum Schnittpunkt des Oswitzer Deichhanptgrabenü mit einer 
Parallelen westlich der Trachenberger Straße im Abstand von 60 m, 
weiter in diesem Abstand gleichlaufend zur Trachenberger Straße bis 
zum Verbindungsweg, der bei km 4,4, von dieser Straße zur Obernigker 
Straße führt, im Süden diesem 200 m entlang, die gerade Richtung auf 
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Km 2,5 der Obernigker Straße und im Westen 60 m östlich gleichlaufend 
dieser Straße.

s) Das Gelände in Breölau-Klein-Mochbern, das begrenzt wird im Nord­
westen durch eine Parallellinie 60 m südlich zur Strieaauer Landstraße, 
im Osten die Gemarkungsgrenze Mariahöfchcn—Klein-Mochbern und im 
Südwesten die gesetzliche Hvchwastergrenze der Lohe.

k) Das Gelände in Breslau-Mariahöfchc», das begrenzt wird im Norden 
durch eine Linie 60 m südlich gleichlaufend zur direkten DerbindungS- 
straße von Neukirch nach Mariahöfchen, im Osten 50 m westlich gleich­
laufend zur Verbindungsstraße der vorgenannten Straße mit der Dorf­
lage Mariahöfchen, die gerade Verlängerung dieser Linie, 150 m südlich 
gleichlaufend zur Hauptstraße durch die Ortslage, 50 m südlich gleich­
laufend zur Straße an der südlichen Grenze des Gutshofes, 50 m westlich 
gleichlaufend der Verbindung dieser Straße mit der Stricgauer Land­
straße, im Südostcn 60 m nördlich gleichlaufend zur Striegauer Land­
straße, 50 m nördlich gleichlaufend zur Lohe, und im Westen durch die 
Verbindungsbahn von Groß-Mochbern nach Hauptbahnhof.

S) Das Gelände in Breslau-Neukirch, das begrenzt wird im Norden 
durch eine Linie 60 m südlich gleichlaufend zur Straße von Strachwitz, 
deren gerade Verlängerung, 50 m südlich gleichlaufend zur Seidelftraße 
im Westen durch den Verbindungsweg, der gegenüber dem Marienstift 
nach Süden abzweigt, und im Süden und Westen durch die Stadtgrenze.

k) Das Gelände in Breslau-Neukirch, das begrenzt wird im Norden durch 
eine Linie 60 m südlich parallel zur Straße von Herrmannsdorf, im 
Osten 450 m westlich gleichlaufend zum Weg, dec von der genannten 
Straße über den Gutshof zum Weg von Kaltasche führt, eine 400 m 
lange Linie auf diesem Weg, eine senkrechte auf die Strachwitzer Straße, 
im Süden 60 m nördlich gleichlaufend zu dieser Straße, und im Westen 
durch die Stadtgrenze.

i) Das Gelände in Breslau-Neukirch, das begrenzt wird im Norden durch 
eine Parallellinie 85 m südlich zur Deutsch-Lissaer Straße, im Osten 
430 m westlich gleichlaufend zur Derbindungsstraße von Neukirch zur 
Deutsch-Lissaer tstraße, die zwischen km 7,6 und 7,7 auf diese führt, 
im Süden die Verbindungsbahn Deutsch-Lissa—Hauptbahnhof, und im 
Westen die westliche Gemackungögrenze von Neukirch, Stürmerstraße 
und den Verbindungsweg vom Bahnhof Neukirch zur Deutsch-Lissaer 
Straße.

k) Das Gelände in DreSlau-Stabelwitz, das begrenzt wird im Norden durch 
den Feldweg, der an der südlichen Grundstücksgrenze Skabelwitzer 
Straße 81 ansetzt, die Parzellengrcnze in der Verlängerung des Feld­
weges, die Grenze der Gemarkung Stabelwitz, die Gemackungögrenze 
Groß-Masselwitz, den Strachwitzer Floßgraben, die südliche und östliche 
Grenze des Waldstückes zu beiden Seiten der Glogauer Eisenbahn bis 
zum Strachwitzer Floßgraben, den Feldweg, der vom Floßgraben zur 
Pilsnitzer Straße führt, im Osten durch den Tatschke-Graben, im Süden 
durch eine gleichlaufende Linie 60 m nördlich zur Deutsch-Lissaer Straße, 
den Feldweg, der zwischen km 9,0 und 9,1 dieser Straße nach Norden 
abzweigt, 430 m nördlich gleichlaufend der Deutsch-Lissaer Straße in 
einer Länge von 750 m, die Senkrechte am Ende dieser Strecke und 
530 m nördlich gleichlaufend zur Deutsch-Lissaer Straße, und im Westen 
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eine Linie 55 m östlich parallel zur Altenhainer Straße und 150 m 
östlich gleichlaufend zur Stabelwitzer Straße.

I) Das Gelände in Breslau-Stabelwitz, das begrenzt wird im Norden 
durch die Herrnprotscher Gemarkungsgrenze, im Osten 60 m westlich 
gleichlaufend der Straße von Herrnprotsch, im Süden 60 m nördlich 
gleichlaufend der Wilxcner Straße, und im Westen durch eine Parallele 
140 m östlich der Stabelwitzer Straße.

m) Das Gelände in Brcülau-Stabelwitz, das begrenzt wird im Norden 
durch den Weg zwischen den beiden Friedhöfen in einer Länge von 225 m, 
die an dieser Stelle nördlich laufende Parzcllengrenze, 110 m östlich 
gleichlaufend zur Stabelwitzer Straße, 135 m südlich gleichlaufend zum 
Verbindungsweg dieser Straße zur Altenhainer Straße, die gerade Ver­
längerung dieser Linie bis zum Grundstück Stabelwitzer Straße 48, die 
südliche und östliche Grenze dieses Grundstücks, den Verbindungsweg 
von der Stabelwitzer Straße zur Altenhainer Straße, im Osten durch 
den von Norden nach Süden führenden Weg von der Altenhainer Straße 
zur Deutsch-Listaer Straße, im Süden durch die durchlaufende Parzellen­
grenze, die in leichtem Bogen von Osten nach Westen auf das Grundstück 
Stabelwitzer Straße 35 führt und im Westen durch diese Straße.

n) Das Gelände in Brcölau-Deutsch-Lifsa, das begrenzt wird im Norden 
durch die Stadtgrenze, im Osten 50 m westlich gleichlaufend der Akazien- 
Allee in einer Länge von 250 m, die gerade Verbindung zur Nordostecke 
des Waldstückes, das zwischen km 14 und 14,5 der Neumarkter Straße 
liegt, im Süden die nördliche und westliche Grenze dieses Waldes, 80 m 
nördlich gleichlaufend zur Neumarkter Straße bis km 15,2 den Graben 
an der nördlichen Grenze des Waldstückes und im Westen durch die 
Stadtgrenze.

o) Das Gelände in Dreslau-Klein-Heidau und Dreslau-Nathen, das be­
grenzt wird im Norden durch eine Linie 130 m südlich gleichlaufend der 
südlichen Grenze des an der Neumarkter Straße liegenden Waldstücks 
bis zur bei km 13,9 der genannten Straße auf diese errichtete Senkrechte, 
die gerade Verbindung zur nördlichen Einmündungsstelle des Weges, der 
die Leuthen-Straße mit der Schulstraße verbindet, den eben angeführten 
Verbindungsweg bis 125 m südlich der Leuthenstraße, die gerade Verbin­
dungslinie mit dem 50 m südlich der Güntherstraße liegenden Punkt auf 
der Rathener Straße in diesem Abstand gleichlaufend der Güntherstraße, 
im Osten durch die Wiescngrenze der Weistritz-Niederung, im Süden 
durch die nördliche Grenze des Grundstückes Rathener Straße 34, diese 
Straße, den Weg zum Gutshof parallel der Rathener Straße, 140 m 
östlich gleichlaufend zur Schulstraße, deren Verlängerung in einer Länge 
von 50 m, die Senkrechte auf den Gartenweg, der parallel zur Eichenallec 
läuft, den Gartenweg bis zum Wassergraben, diesen Graben aufwärts, 
100 m westlich gleichlaufend der Eichenallee, die Verlängerung dieser 
Linie bis zum nördlichen Grenzweg des Rathener Busches sowie diesen 
Weg, und im Westen durch die östliche Waldlinie des Rathener Busches 
und die Stadtgrenze.

p) Das Gelände in Dreslau-Nathen, das begrenzt wird im Norden durch 
die südliche Waldlinie des Rathener Busches, im Osten durch den Weg 
von Rathen nach Groß-Gohlau, den Deichweg der Weistritz-Niederung,
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im Süden durch die Wiesengrenze des Wassergrabens nahe der Stadl- 
grenze, und im Westen durch die östliche Waldlinie des Rathener Busches, 

kl) DvS Gelände in Dreslau-Hundsseld, das begrenzt wird im Norden durch 
eine Parallellinie 60 südlich der Landstraße nach Ocls, im Osten durch 
die Stadtgrenze, im Süden durch den Verbindungsweg von Hundsfeld 
nach Mirkau und im Westen durch die Parzellengrenzc, die bei 10,15 I<m 
die Landstraße nach Oels trifft.

1 H 30. Anforderungen für besondere Arten von Gebäuden und Räumen.

1. Abgesehen von solchen Gebäudearten, für die durch besondere Polizeiver­
ordnung (siehe Anhang II) bestimmte Anforderungen vorgeschrieben sind, 
bleibt der Baupolizei Vorbehalten, für Gebäude von größerer Ausdehnung und 
Feuersgefahr im Einzelfallc weitergehende baupolizeiliche Anforderungen zu 
stellen.

2. Als solche Anforderungen kommen vornehmlich in Betracht: Destim» 
mungen über die Lage einzelner Gebäudeteile zur Straße oder zu anderen Ge­
bäuden, über die Öffnungen nach der Straße und nach den Nachbargrund­
stücken, über die Entfernung von den Nachbargrenzen, über die Größe der 
Höfe und Freiflächen, über die Stärke und Bauart der Wände, Decken und 
Fußböden, über die Anlage von Feuerstätten, Schornsteinen, Brandmauern, 
Feuerlöscheinrichtungen, über die Ummantelung eiserner Träger und Stützen, 
über die Anordnung, Zahl, Breite und Steigung der Treppen und Ausgänge, 
über die Anlage der Luft-, Dunst- und Abwässerabzüge, über die Zuführung 
frischer Luft, über die Einrichtung der Aborte, Brunnen, Wasserbehälter, Hei- 
zuugSanlagen, über die Aufbewahrung und Beseitigung von brennbaren Ab­
fällen oder unreinen Abgängen und dergleichen.

3. Maschinen- und sonstige Einrichtungen, deren Betrieb Geräusche oder 
Erschütterungen hervorruft, dürfen nicht an solchen Mauern befestigt werden, 
durch die derartige Störungen auf Räume übertragen werden, die zum dau­
ernden Aufenthalt von Menschen dienen?"-)

2 Holzbearbeitungswerkstätten.
1. Für Herstellung und Einrichtung von Holzbearbeitungswerkstätten mit 

Feuerungsanlagen gelten folgende Bestimmungen:
a) Die Werkstätten müssen feuerbeständige Umfassungswände haben.
I>) Die Decken der Werkstätten sind feuerbeständig herzustellen, wenn sich 

darüber Wohnungen befinden.
v) Zur Erwärmung der Werkstätten bei Winterzeit oder zum Trocknen 

dürfen keinerlei Metallöfen oder metallene Rauchrohre benutzt werden?--) 
Die Ofen sind aus Stein oder Kacheln herzustellen; vor der Feuerung der 
Ofen ist ein eisernes oder gemauertes Vorgelege von mindestens 30 cm 
Höhe und 50 cm Tiefe anzubringen. Die mit Feuerungen versehenen 
Leimöfen müssen ein feberbeständigcS Vorgelege von mindestens 1,50 m 
Höhe und 50 cm Tiefe erhalten. Die Breite des Vorgeleges ist so zu 
bemessen, daß der Jnnenrand des Vorgeleges auf jeder Seite der 
Feuerung 30 cm von der Feuerung entfernt bleibt. Der Rauch ist von 
den Ofen zum Schornstein durch gemauerte Kanäle abzuführen?")

i--) Vgl. ß 2g.
>--) Eine Ausnahme machen Grudeöfen.
>24) Von gcmaucrlen Kanülen kann die Baupolizei bet Grudeöfen absehen, da bei 

ihnen weder Rauch noch gefährliche Tcmperalurcn entstehen. Vergl. Anm. 70 zu 8 18.
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2. Hat eine Holzbearbcitungswerkstätte mit Feuerungsanlagen einschließlich 
der Lagerräume mehr als 50 ym Grundfläche in zusammenhängenden Räu­
men, so gelten außerdem folgende Vorschriften:
a) In Wohngebäuden müssen sämtliche Wohnungen neben und über solchen 

Werkstätten mindestens einen mit den Werkstätten und Lagerräumen 
nicht in Verbindung stehenden Zugang oder Treppenaufgang haben und 
durch feuerbeständige Wände und Decken von jenen Räumen getrennt sein.

b) Die zu den Werkstätten gehörenden Treppen müssen feuerbeständig sein; 
die von den Treppen zu den Werkstätten führenden Öffnungen sind mit 
feuerhemmenden Türen („T-Türcn") zu versehen.

e) Jede Werkstatt muß ein abgesondertes, durch feuerbeständige Wände 
von allen übrigen Räumen geschiedenes und mit feuerbeständiger Decke 
versehenes Späncgelaß haben, dessen Ausgang unmittelbar zum Hofe 
geht und durch eine T-Tür verschließbar ist.

L. Bäcker-und Konditorwerkstältcri. 1
1. In Scheunen, Ställen, Schuppen und Gebäuden, lvorin leicht entzünd­

liche Gegenstände aufbewahrt werden, ist die Anlage von Backöfen unzulässig.
2. In anderen Gebäuden ist sie unter folgenden Bedingungen gestattet:

a) Die lichte Höhe der Wcrkstatträume muß mindestens 3 m betragen.
b) Die öffnungsfähige und lichtgebendc Fensterfläche jedes Arbeitsraumes 

muß mindestens '/co seiner Grundfläche betragen.
o) Das obere Drittel jedes Fensters ist als Kippflügel auszubildcn, der mit 

einer starren, fest angebrachten Einrichtung zum leichten und vollständi­
gen Dffnen, Fehlstellen und Schließen von unten aus zu versehen ist.

ä) Der Raum, worin sich der Backofen befindet (Dackraum), muß ringsum 
von feuerbeständigen Wänden umgeben sein. Die Decken müssen ge­
schlossen und mindestens feuerhemmend sein.

c) Zwischen den UmfassungSwändcn des Backofens und den Wänden des 
Backraums muß ein freier Zwischenraum von mindestens 10 cm ver­
bleiben.

k) Zwischen der Decke des Backofens und der Naumdecke muß ein Abstand 
von mindestens 1,25 m vorhanden sein. Der Abstand kann geringer sein, 
wenn der Backofen selbst in einer Entfernung von 15 cm von seiner 
Decke mit einem Schutzgewölbc versehen oder der ganze Backraum feuer­
beständig überdeckt ist.

ß) Alles freie Holzwerk, auch das der Türen, muß mindestens 1,25 m von 
der Einfeuerungsöffnung des Ofens entfernt bleiben.

k) Über dem hintersten Teile des Ofens ist eine ins Freie führende Ent­
lüftung von mindestens 25 mal 25 cm vorzusehen, die von unten aus 
leicht geöffnet und geschlossen werden kann.

i) Die Wand vor den Fenstern der Werkstatträumc darf zum Anbringen 
der sogenannten Garböckc nicht benutzt werden.

I<) Die Wände der Werkstatträumc sind, soweit sie nicht einen jährlich min­
destens einmal zu erneuernden Kalkanstrich besitzen, glatt und abwaschbar 
hcrzustellen, d. h. mit Ölfarbe zu bestreichen oder mit Kachelbelag oder 
dergleichen zu versehen. Die Decken müssen einen Kalkanstrich erhalten, 
der jährlich mindestens einmal zu erneuern ist.

I) Der Fußboden der Werkstatträumc muß ohne Rauhigkeit wasserdicht 
und abwascbbar aus einem der Fäulnis widerstehenden Baustoff, z. D. 
Terrazzo, glatten Fliesen, hergestellt werden.
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m) Die Oberfläche lind die Außenwände des Ofens sind glatt herzusiellen. 
n) In dem Werkstattraum oder in seiner unmittelbaren Nähe ist ein Zapf­

hahn der städtischen Wasserleitung nebst Ausgußbecken frostfrei und leicht 
zugänglich anzu legen.

o) In der Werkstatt ist eine an die städtische Entwässerung angeschlossene 
Waschvorrichtung in 80 cm Höhe über dem Fußboden anzubringen. Ein 
sogenanntes Ausgußbecken genügt hierfür nicht.

p) Den in der Werkstatt beschäftigten Arbeitern muß in der Regel ein 
Pißstand und ein ausschließlich für die Werkstatt bestimmter Abort zur 
Verfügung stehen?^°>

q) Sofern den Gesellen und Lehrlingen im Grundstücke Wohngelegenheir 
geboten wird, muß der betreffende Raum gemäß der Polizciverordnung 
vom 27. Juni 1907 — betreffend die Unterbringung der in gewerblichen 
Betrieben beschäftigten Arbeiter — so geräumig sein, daß auf jede Per­
son 4 czm Grundfläche und 9 ckm Luftraum entfallen. Die licht- und 
luftgebende Fläche muß 1 c^m auf je 30 c1)M Luftraum, die lichte Höhe 
des Raumes mindestens 2,50 m betragen.

r) Abfallrohre dürfen nicht durch die Arbeitsräume geführt werden. Aus­
nahmen sind zulässig, wenn die Rohre aus einem Stück bestehen und 
stoßsicher bekleidet werden.

l 0. Fleischer- undWurst mach er Werkstätten.

I. Werkstaltraum.
1. a) Der Werkstattraum muß mindestens 3 m lichte Höhe, 3 m Breite 

und 12 gm Grundfläche erhalten?^")
b) In Werkstätten, die nicht mindestens 20 c^m Grundfläche haben, ist 

die Einrichtung eines motorischen Betriebes nicht gestattet. Jedoch 
ist die Aufstellung eines Motors von weniger als 1 in diesen 
Werkstätten zulässig, wenn mit ihm nur ein Fleischwolf betrieben 
wird und die Wcrkstätte im übrigen den baupolizeilichen Vorschriften 
entspricht.

v) Räucherkammern und ähnliche Einbauten sind bei Berechnung der 
erforderlichen Grundfläche vorweg abzuziehen.

2. Die Decke über dem Werkstattraum ist, ivenn sich darüber Räume zum 
dauernden Aufenthalt von Menschen befinden, feuerbeständig und luftdicht 
hcrzustellen. Unter einer vorhandenen Balkendecke ist in 5 cm Abstand eine 
feuerbeständige, unbelastete Decke einzuziehen. Der so entstehende Zwischen­
raum ist mit der Außcnluft in Verbindung zu bringen.

3. Die Decke unter dem Werkstattranm ist feuerbeständig herzustellen.
4. Der Fußboden des Wcrkstattraumes ist abwaschbar, wasserdicht und 

eben aus fäulnisfreien Baustoffen (Zemcntestrich, Asphaltestrich, Tonfliescn, 
Terrazzo) herzustellen; ihm ist ein allseitiges Gefälle nach einem an die 
Abflußleitung angeschlossenen Fußbvdeneinlaufe zu geben.

5. Der Werkstattraum muß einen besonderen Zugang vom Hofe aus 
erhalten. Öffnungen nach dem Treppenhaus und nach Wohnräumen sind 
unstatthaft.

6. Die Schornstein- und EntlüftungSrvhre sind bis über die Dächer der 
benachbarten Gebäude oder mindestens so hoch zu führen, daß die Gebäude

>-») Bgl. « 22 0 g.
I-°) Vgl. ß 28.
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und deren Umgebung durch Funken, die Gesundheit der Bewohner durch 
Rauch, Ruß oder Ausdünstungen nicht gefährdet werden.

7. In die Schornsteinrohre dürfen Rauchrohre anderer Feuerstätten nicht 
hineingeleitet werden, auch dürfen die Entlüftungsrohre mit anderen Räumen 
durch Öffnungen nicht in Verbindung stehen.

8. Die Wände des Werkstattraums sind in ganzer Höhe mit glatten, Hellen, 
nicht roten Fliesen zu bekleiden oder auf glattem, gefilztem Putz mit einer 
ebensolchen bleifreien Al- oder Emaillefarbe zu streichen.

9. Uber dem Kesselofcn ist ein metallener Wrascnfang anzubringcn, dessen 
Unterkante sich 1,80 m über dem Fußboden befinden muß. Dieser Wrascn­
fang ist mit einem vorschriftsmäßigen, 250 qcm i. L. weiten Mauer- (Cnt- 
IüftungS-)Rohr zu verbinden. Außerdem ist zur Entlüftung des GcsamtraumS 
ein Maucrrohr von 25 mal 25 cm lichter Weite oder 625 qcm lichtem Quer­
schnitt vorzufehcn, dessen Abzugsöffnung im Raum erforderlichenfalls mit 
einer Gasflamme (Lockflamme) zu versehen ist, die während des Betriebs in 
der Werkstatt brennen muß.

10. Die oberen Fensterflügel sind als Kippflügel auSzubildcn und mit fest­
stellbaren Dewegungsvorrichtungen zum bequemen Affncn und Schließen von 
unten zu versehen.

11. In dem Wcrkstattraum oder in seiner unmittelbaren Nähe ist ein 
Zapfhahn der städtischen Wasserleitung nebst Ausgußbecken frostfrei und 
leicht zugänglich anzulegcn.

12. In der Werkstatt ist eine an die städtische De- und Entwässerung 
^geschloßene Waschvorrichtung in 80 cm Höhe über dem Fußboden anzu­
bringcn. Ein sogenanntes Ausgußbecken genügt hierfür nicht.

13. Den in der Werkstatt beschäftigten Arbeitern muß in der Regel ein 
Pißstand und ein ausschließlich für die Werkstatt bestimmter Abort zur Ver­
fügung stehen.

14. Sofern den Gesellen und Lehrlingen im Grundstücke Wohngelegenheit 
geboten wird, muß der betreffende Raum gemäß der Polizeiverordnung vom 
27. Juni 1907 — betreffend die Unterbringung der in gewerblichen Betrieben 
beschäftigten Arbeiter — so geräumig sein, daß auf jede Person 4 qm Grund­
fläche und 9 cbm Luftraum entfallen. Die licht- und luftgebende Fläche muß 
1 qm auf je 30 cdm Luftraum, die lichte Höhe des Raumes mindestens 
2,50 m betragen.

15. Abfallrohre dürfen nicht durch die Arbeitsräume geführt werden. Aus­
nahmen sind zulässig, wenn die Rohre aus einem Stücke bestehen und stoß­
sicher bekleidet werden.

16. In die Abflußanlage des Ausgußbeckens der Waschvorrichtnng und 
der Fußbodenentwässerung ist ein Fettsammeltopf einzubauen.

II. Räucherofcn. I
1. Der Räucherofen muß eine besondere feuerbeständige Decke erhalten.
2. Die Decke des Raumes, in dem ein Räucherofcn aufgestcllk werden soll, 

ist nach den Bestimmungen unter I, 2 herzustellen.
3. Die Tür des NäucherofenS ist dicht schließend aus mindestens 2 mm 

starkem Eisenblech und starkem eisernen Rahmen in einen Eisenfalz schlagend 
herzustellcn.

4. Der Räuchcrofen muß ein besonderes Schornsteinrohr erhalten, in das 
die Rauchrohre anderer Feuerstätten nicht hineingelcitet werden dürfen.
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6. Dor dem Feuerloch des Näucherofens ist ein feuerbeständiges Vorgelege 
von rund 25 cm Höhe herzustellen, dessen Grundfläche mindestens die Größe 
des Feuerloches hat.

6. Räucherofen dürfen nur in Räumen ausgestellt werden, die von feuer­
beständigen Wänden umschlossen sind; nicht unmittelbar ins Freie führende 
Türen sind rauchdicht und feuerhemmcnd (T-Türcn) herzustellen.

7. Der Nanin, in dem der Räucherofen ausgestellt werden soll, darf ohne 
baupolizeiliche Genehmigung als Werkstattraum nicht benutzt werden.

8. An den in Arbeitsräumen aufgestellten Räucheröfen sind vor den Türen 
an den Schornstein angcschlossene Rauchfänge anzubringen.

1 O. Räume für Filme ans Zellstoff.

Gebäude und Räume, in denen Zellstoffilme angefertigt, bearbeitet, ausge­
bessert, vertrieben oder vvrgeführt werden, sowie Lagerräume für solche Filme 
müssen den hierfür von den Ministern für Handel und Gewerbe, des Innern 
und für Dolkswohlfahrt erlassenen Grundsätzen entsprechen.

2 L. Bedürfnisanstalten für Fabriken, Lagerhäuser, 
Gast- und Schankwirtschaften.

Bei Fabriken, Lagerhäusern und anderen gewerblichen Anlagen, ferner bei 
Gast- und Schankwirtschaftcn und allen sonstigen stark besuchten Gebäuden 
müssen Bedürfnisanstalten in der erforderlichen Zahl und Beschaffenheit 
angelegt werden. Bei gewerblichen Anstalten soll auf 20 Personen ein Abort 
kommen. Wo beide Geschlechter verkehren, kann die Herstellung getrennter 
Aborte mit besonderen Zugängen gefordert werden,

3 b'. Waren- und Geschäftshäuser, Theater, Zirkus­
gebäude, Lichtspielbetriebe, öffentliche Versamm­

lungsräume, Krankenanstalten, Aufzüge.

Für Warenhäuser und Geschäftshäuser größeren Umfangs, Theater, 
Zirkusgebäude, Lichtspielbetriebe, öffentliche Versammlungsräume, Kranken­
anstalten, Aufzüge, gelten in erster Linie die dafür erlassenen ministeriellen 
und landcSpolizeilichen Vorschriften.

4 tz 31. Fabrikbauten.
1. Auf Grundstücken, die zur Errichtung gewerblicher Bctriebsstättcn 

größeren Umfangs (Fabriken) bestimmt sind, kann die Baupolizei — sofern 
die betriebsweisc oder die Erzeugung der herzustellenden Gegenstände eü 
erforderlich erscheinen läßt — für die Fabrikgebäude eine Bebauung gemäß 
den Bestimmungen dieses Paragraphen gestatten.

2. Für die Ermittelung der Bebauung eines Grundstückes kommt die Bau­
masse der Gebäude in Betracht. Die zulässige Baumasse beträgt 8 cbm für 
jedes Quadratmeter der Fläche des Baugrundstücks.

3. Werden Baulichkeiten auf demselben Grundstücke nicht unmittelbar 
aneinander gebaut, so ist zwischen ihnen ein Abstand von mindestens 5 ni 
einzuhaltcn. Wenn eine oder beide der gegenüberliegenden Unifassungswände 
Öffnungen, die zu Räumen zum dauernden Aufenthalte von Menschen ge­
hören, enthalten, muß der Abstand dem rechnerischen Mittel aus den Höhen 
der beiden Baulichkeiten entsprechen. Zwischen Wohngebäuden und anderen 
Gebäuden können größere Abstände vorgeschriebcn werden.
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4. Fabrikgebäude an Straßen dürfen nicht höher sein, als der Abstand 
zwischen ihnen und der gegenüberliegenden Baufluchtlinie beträgt. Wo eine 
solche nicht besteht, tritt an ihre Stelle die gegenüberliegende Straßengrenze. 
Keinesfalls darf die Höhe der Gebäude das Maß von 20 m überschreiten.

tz 32. Diehställe.'-O
1. Die Haltung von Dich ist nur in hierfür genehmigten Räumen zulässig.
2. In Ställen auf Wohngrundstücken muß der Fußboden undurchlässig 

sem. Zur Aufnahme der Stallabgänge müßen in den Ställen oder in ihrer 
nächsten Nähe undurchlässige Gruben angelegt werden. Die Stalljauche ist 
dort, wo das Grundstück an den Kanal angeschlosscn ist, nach diesem unter­
irdisch abzuleiten.

3. Wenn Stallgebäude mit Gebäuden, in denen sich Räume zum dauernden 
Aufenthalte von Menschen befinden, zusammengebant werden, oder wenn in 
ihnen derartige Räume eingerichtet werden, so dürfen Öffnungen der Stall­
räume nur in einer nach allen Richtungen gemessenen Entfernung von 5 
von den Fenstern der zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmten 
Räume angelegt werden.

4. Ställe müssen von Aufenthaltsräumen durch feuerbeständige Decken 
und Wände^) getrennt und ausreichend entlüftet sein.

5. An der Straße und an der Nachbargrenze liegende Wände der Ställe 
sind in ganzer Höhe mit einer Luftschicht von 8 cm Stärke zu versehen. Der 
innere Teil der Wände muß mindestens Stein — 12 cm stark aus hart 
gebrannten Ziegeln in reinem Zementmörtel gemauert werden.

Abschnitt III. 2

§ 33. Schutzmaßregeln bei der Ausführung von Gebäuden 
und Arbeiterfürsorge.

Die Bauausführenden (Bauunternehmer oder Bauleiter) haben die Vor­
kehrungen zu treffen, die geeignet sind, Unglücksfälle der auf dem Baugrund­
stücke beschäftigten und dort sonst verkehrenden Personen zu verhüten, sowie 
Verkehrsstockungen auf der Baustelle und in ihrer Nähe vorzubeugen.

Im einzelnen wird bestimmt:

Sicherung öffentlicher Einrichtungen. Z
1. öffentliche Einrichtungen — wie Bürgersteige, Straßcnpflaster, 

Brunnen, Anschlagsäulen, Laterne», Wasserstöckc (Hydranten), Schieber­
kästen, Gas- oder Wasserleitungen, elektrische Leitungödrähte und Kabel, 
Kanäle, Straßen- und Hausnummern, Feuer- und Unfallmeldevorrichtungen 
usw. — sowie Bäume sind während eines Abbruchs, eines Neubaues oder 
einer sonstigen Bauausführung zu schonen und durch geeignete Vorkehrungen 
vor Beschädigungen zu schützen. Bauherr und Bauleiter bleiben für etwaige 
Beschädigungen verantwortlich. Durch Bauzäune, Baugerüste und dergleichen 
darf die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen nicht beeinträchtigt werden. 
Eine durch die Bauausführung etwa notwendig werdende Verlegung öffent-

l-7) Bel Neu- und Umbauten von Stallungen Ist die Zuziehung der Bauableilung 
vcrbLandwMlchastskamincr erwünscht. (Ncrsiigung des NcgterungsPräsidenten vom 2V. l. LS.

Decken und Wände dürfen in diesem Falle auch keinerlei Lfsnungen enthalten. 
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licher Einrichtungen ist rechtzeitig bei der entsprechenden Behörde zu bean­
tragen.

2. Wegen der Beseitigung von Grenzzeichcn, als Steinen, Pfählen, Zäunen 
oder Mauern an der Straße, wird auf h 30 Ziffer 3 des Feld- und Forst­
polizeigesetzes vom 1. April 1880 verwiesen, wonach die Wegnahme bestraft 
wird.

1 L. Staub, Schmutz, Geräusch.

1. Bei allen Bau- und Abbrucharbeitcn sind, um Staubbelästigungen zu 
vermeiden, die An- und Abfuhrwege innerhalb des Grundstücks, die abzu­
brechenden Bauteile, der entstehende Bauschutt und die abzufahrendcn Schutt- 
massen ausgiebig zu besprengen.

2. Der Bauschutt dars nicht hinabgcworfcn werden, sondern muß nach 
gehöriger Besprengung hinabgetragcn oder in Schloten oder Behältern hinab­
gelassen werden.

3. Verunreinigungen der Straßen und Bürgersteige, die durch vorüber­
gehende Lagerung von Baustoffen oder durch Bau- oder Abbruchsarbeitcn 
verursacht werden, sind sofort zu beseitigen.

4. Größere Eisenkonstruktionen sind zum Zusammensetzcn fertig zur Bau­
stelle anzuliefern und dürfen hier nur verschraubt, verbolzt oder vernietet 
werden. Für abgelegene Baustellen sind Ausnahmen zulässig.

5. Für die Befolgung dieser Vorschriften sind außer den Ausführenden 
selbst auch die Bauherren und Abbruchsunternchmer verantwortlich.

2 0. Schutz der Nach bargrundstück c.

1. Wer baut, ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich 
sind, um Personen und Eigentum auf den Nachbargrundstückcn vor Beschädi­
gungen durch seine Bauausführung zu schützen, auch die erforderlichen Ab­
stützungen vorzunehmcn. Dies gilt auch für Abbruchs- und Ausbesserungs­
arbeiten.

2. Wenn die Grundmauern der Nachbarbauwcrke nicht bis zur Grund­
mauersohle deü Neubaues hinabgehen, so sind sie auf Verlangen und nach 
näherer Anweisung der Baupolizei, der in jedem solchen Falle vom Bauherrn 
oder Bauleiter rechtzeitig Anzeige zu erstatten ist, zu unterfangen. Die Aus­
schachtungen an solchen Grundmauern dürfen nur stückweise, in Längen von 
höchstens 1 m ausgeführt und nicht früher fortgesetzt werden, als bis die 
alten Grundmauern unterfangen und die neuen Grundmauern in den bereits 
ausgeschachteten Teilen aufgemauert und genügend abgebunden sind.

3. Zeigt sich beim Abbruche eines Gebäudes, daß dem Nachbargrundstück 
und den Gebäuden auf dem Nachbargrundstück die eigene Standfähigkeit 
mangelt, so muß der Eigentümer des Nachbargrundstücks für sein Grundstück 
die erforderlichen Vorkehrungen treffen.

Z I). Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen.

I. Bei Hochbauten.

1. a) Während der Ausführung von Dau-, Erd- und Abbruchsarbeitcn 
sind durch den Bauherrn und den Bauleitendcn alle notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der auf der Baustelle oder in 
ihrer Nähe beschäftigten oder verkehrenden Personen zu treffen. 
Insbesondere sind da, wo durch Herabfallen von Gegenständen 



8 33. Schutzmatzrogeln 66

oder Fallen in Vertiefungen Menschen, Tiere oder Sachen beschädigt 
werden können, Schutzgerüste, Umwehrungen, Abdeckungen usw. 
anzubringcn.

t>) Ausschachtungen von Baugruben müssen mit genügender Böschung 
ausgeführt oder gehörig abgesieift werden.

2- Bw Innern eines Baues sind die hölzernen oder eisernen Balkenlagen 
Kellergeschosses — sofort nach der Verlegung sicher abzudecken. 

Diese Abdeckungen dürfen erst wieder entfernt werden, wenn zwei weitere 
darüber liegende Balkenlagen eingedeckt sind. Die Zugänge zu den nicht abge- 
decktcn Balkenlagen sind sicher abzusperren. Der Abdeckung gleich zu achten 
-st die Herstellung der Ausstak,,ng oder Einschubdeckc. Hierbei müssen die 
Fvrderwege und die Gänge nach den Arbeitsstätten mindestens 1 m breit; 
sowie die Arbeitsstätten selbst, und zwar in ganzer Ausdehnung, mit Nüst­
brettern abgedeckt werden Plattformen und Öffnungen zur Beförderung von 
Baustoffen müssen mindestens an zwei Seiten ein festes Geländer erhalten. 
. ,T"ppenräume, die zur Einwölbung bestimmt sind, sowie alle anderen 
sch " b 'tz ck "" Z" umfriedigen oder ebenfalls von Geschoß zu Geschoß

4'. Trcppcnläufe und -absätze sind bis zur Aufstellung des endgültigen 
Geländers mit einem festen Notgeländer zu versehen.

ü. a) Bei Abbruchsarbeiten ist es verboten, Arbeiter so zu beschäftigen, 
daß sie übereinanderstehen.

d) Beim Abbruche sogenannter freitragender Treppen ist zuvor der 
ganze abzubrechende Lauf gegen die unteren Absätze oder Treppen 
sicher abzusteifen.

e) Abbrcchcn durch Umstürzen von Mauern, Pfeilern und 
sonstigen Bauteilen ist verboten.

6. Bei allen Arbeiten, bei denen eine erhebliche Gefahr des Abstürzens 
von Personen besteht, z. B. bei Klempner-, Dachdecker- und sonstigen Arbeiten 
an Gesimsen, steilen Dächern und dergleichen, sind, wenn nicht ein Baugerüst 
vorhanden ist, daü gegen Absturz ausreichende Sicherheit bietet, mindestens 
1,50 m breite Fanggerüste nicht tiefer als 1,50 m unter der betreffenden 
Arbeitsstelle anzubringen.

^Arbeitsstätten und Verkehrswege sind zur Verhütung von Unglücks­
fallen bei mangelndem Tageslichte und während der Dunkelheit so lange zu 
beleuchten, als Arbeiter auf der Baustelle beschäftigt sind.

8. Bei Glatteis, Reif oder Schnee müssen die Gerüstbretter, Laufbahnen 
und sonstigen Verkehrswege mit Sand oder Asche bestreut werden, ebenso die 
oberen Mauerflächen beim Aufbringen der Träger oder Balkenlagen.

9. ^zn dem bei einem Bau verwendeten Nüstholze dürfen sich keine vor­
stehenden Nägel befinden. Bei dem von Abbrüchen gewonnenen Holze sind 
a e vorstehenden Nägel, Haken usw. sofort herauszuziehen oder umzuschlagen.

II. Bei Tiefbautcn. 1

Für Tiesbauten gelten die UnfallverhütungSvorschriftcn der Ticfbau- 
berufsgcnossenschaften vom 1. Juli 1918 und die etwa hier;» ergehenden 
spateren Änderungen oder Nachträge.

Grieger, BmipottjeMchc Vorschriften.
k
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I U. Arbeiterfürsorg e?^°>

1. Die Bestimmungen finden Anwendung:
a) Bei Hochbau- und Abbruchsarbeiten, wenn einschließlich der Poliere und 

Lehrlinge mehr als zehn Personen gleichzeitig ans dem Bau beschäftigt 
sind. Borübergehend beschäftigte Arbeiter, wie Zimmerleute und Staker, 
werden in diese Zahl eingerechnet;

d) bei Tiefbauten, wenn an einer bestimmten Stelle des Baues mehr als 
zehn Personen gleichzeitig beschäftigt sind.

2. Für die Arbeitspausen und zum Schuh gegen ungünstige Witterung, 
sowie zur Aufbewahrung von Kleidern, Lebensmitteln und Eßgeschirr 
muß den bei Bauten beschäftigten Arbeitern ein allseitig wetterdicht 
umschlossener, genügend mit Fenstern versehener, lüftbarer Unter­
kunftsraum zur Verfügung stehen, der im Mittel mindestens 2,20 m 
im Lichten hoch und in der Grundfläche so groß sein muß, daß auf 
jeden am Bau beschäftigten Arbeiter eine Fläche von wenigstens 
0,75 qm entfällt ausschließlich der Tische, Bänke und des Ofens. 
Für etwa am Bau beschäftigte Frauen sind besondere Unterkunfts­
räume zur Verfügung zu stellen. Für schwimmende Unterkunfts­
räume findet die Vorschrift über die notwendige lichte Höhe keine 
Anwendung.

d) Der Unterkunftsraum muß mit einem festen Dielenfußboden oder 
Ziegelpflaster sowie den nötigen Tischen und Bänken versehen und 
in der kälteren Jahreszeit heizbar sein. Sinkt in der Zeit vom 
1. Oktober bis 1b. April die Außenwärme unter -s- 10 Grad Celsius, 
so ist der Unterkunftsraum genügend zu erwärmen. Den Arbeitern 
muß auf der Baustelle die Möglichkeit gegeben sein, Speisen und 
Getränke zu erwärmen. Es kann zugelasscn werden, daß während 
der kälteren Jahreszeit die Heizanlage der Baubude zugleich als 
Wärmevorrichtung für Speisen und Getränke eingerichtet und 
benutzt wird. Baustoffe und Daugeräte dürfen in den Unterkunfts- 
räumcn nicht gelagert werden. Die Unterkunftsräume sind stets in 
reinlichem Zustande zu erhalten.

v) Bei Tiefbauten müssen die Unterkunftsräume so gelegen sein, daß 
der Beschäftigungsort eines jeden Arbeiters von der Unterkunfts­
stätte höchstens 500 m entfernt ist.

3. a) Für je 15 Arbeiter oder 10 Arbeiterinnen ist ein besonderer Abvrtsitz 
vvrzusehen, außerdem für je 20 Arbeiter ein Pißstand von 60 cm 
Breite. Ferner ist in jedem Geschoße ein Harneimer aufzustellen.

I2»> Die Zahlen bet 1 «) und 1 k) mit 10 und bei 2 o) mit 500 IN slnd durch die 
Nachtragsverordnung vom 6. 9. 27 bestimmt, welche lautet:

Nachtrag IV zur Bauordnung vom 29. Mat 192S.
Artikel I.

Die Bestimmungen in 8 33 12 Ziffer In und d sowie Ziffer 2o werden wie folgt 
abgeitndcrt:

Arbcitcrsürforge.
1. Die Bestimmungen finden Anwendung:

«) bet Hochbau- und AbbruchSarbctten, wenn einschlteblich der Poliere und Lehr­
linge mehr als >9 Personen gleichzeitig auf dem Bau beschäftigt sind. 
Vorübergehend beschäftigte Arbeiter, wie Zimmerleute und Staker, werden tu 
diese Zahl eingerechnet:

b) bei Ttefbauten, wenn an einer bestimmten Stelle des Baue» mehr als zehn 
Personen gleichzeitig beschäftigt sind.

2o) Bet Ttesbauten mitsscn die UntcrkunstSräume so gelegen sein, daß der Be< 
schästigungsorl eines jeden Arbeiters von der Unterlunstsstälte höchstens L99 m 
entfernt ist.
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Die Aborte müssen für die Geschlechter räumlich getrennt, mit be­
sonderen Zugängen und Aufschriften versehen sein.

b) Jeder Abortsitz muß nach allen Seiten verschlossen und mit einer 
von innen verschließbaren Tür versehen sein.

o) Die Aborte müssen von den Unterkunftsräumen in der Regel min­
destens 6 rn entfernt, genügend hell und mit regendichtem Dache 
versehen sein. Erforderlichenfalls sind vor den Türen Schamwände 
anzubringen.

6) Die Aborte und Pißstände sind täglich zu reinigen und wöchentlich 
mehrmals zu desinfizieren. Die Harneimer sind nach Bedarf, min­
destens täglich zu entleeren.

6) Für die Bedürfnisanstalten dürfen keine durchlässigen Gruben ange­
legt werden; diese Anlagen sind vielmehr entweder an ein öffentliches 
Kanalnetz vorschriftsmäßig anzuschließcn oder mit wasserdichten 
Tonnen auszustatten, die nach Bedarf rechtzeitig fortzuschaffen und 
durch leere, mit Kalkmilch desinfizierte Tonnen zu ersetzen sind. Die 
Tonnen sind durch Stoßbretter und ausgeschnittene Sitzbretter mit 
Deckeln zu verschließen. Bei freier, von Wohngebäuden entfernter 
Lage kann die Herstellung einer Erdgrube gestattet werden, wenn 
eine Verwertung der Fäkalien in landwirtschaftlichem Betriebe auf 
dem Grundstücke selbst oder auf dem unmittelbaren Nachbargrund­
stücke möglich ist.

4. Auf jeder Baustelle ist
a) gutes Trinkwasser bereitzuhalten,
b) eine Waschgelegenheit für je 10 Personen einzurichten.

5. Vom 1. November bis einschließlich 31. März dürfen Stuck-, Putz- und 
Töpferarbeiten in Neubauten und solchen Umbauten, die diesen gleichzuachtcn 
sind, nur in Räumen ausgeführt werden, die durch Türen und Fenster ver­
schlossen sind. Diese Verschlüsse brauchen nur vorläufige zu sein. Erforder­
lichenfalls kann die Baupolizei anordnen, daß die Arbeitsräume erwärmt 
werden.

6. In Räumen, in denen offene Koksfeuer brennen, darf nicht gearbeitet 
werden. Solche Räume sind gegen andere, in denen gearbeitet wird, rauch­
dicht abzuschließen und dürfen nur von den die Koksfeuerung beaufsichtigenden 
Personen betreten werden?"")

7. Auf allen Bauten und Abbruchstellen ist das notwendige Verbandszeug 
vorrätig zu halten und in einem staubdichten, verschließbaren Kasten, der auf 
der Vorderseite die deutlich lesbare Aufschrift „Verbandszeug* tragen muß, 
in der Baubude aufzubewahren. Der Schlüssel zu diesem Kasten muß stets 
zur Stelle sein.

8. Für die Erfüllung dieser Vorschriften sind der Bauherr, der Bauleiter 
und der Dauhandwerker verantwortlich.

9. Die Vorschriften dieses Paragraphen unter L sind auf der Baustelle aus­
zuhängen.

10. Ausnahmen von den Bestimmungen dieses Paragraphen kann die Bau­
polizei zulasten.

. ."") 8usah gemäli Nachtrag V vom 19. 3. 39. Bet Anbauten von bewohnten oder
tellwetse bewohnten Bcbltuden sowie bet bereits bezogenen Neubauten tst dto Verwendung 
oiiencr NokS- oder Kohienseuer oder das Etnblascn der BcrbrcnnungSgase solcher 
Feuerungen verboten.
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b'. Gültigkeit anderer Vorschriften.

Unberührt von den vorstehenden Vorschriften bleiben die weitergehenden, 
zum Schutze der Bauarbeiter gegen Unfälle erlassenen Unfallverhütungsvor­
schriften der zuständigen Bauberufsgenostenschaften.

I 6. B a u iv e g e.
1. Für die An- und Abfuhr von Lasten sind auf den Baustellen befestigte 

Wege herzustellen und zu unterhalten oder Fördergleise, Fahrbahnen aus 
Bohlen und dergleichen anzulegen.

2. Auf die Einhaltung der ans Gründen der Tierpflege und -schonung er­
lassenen Orts- und Bezirkö-Polizeiverordnungen wird besonders hingewiesen.

Abschnitt IV.

2 8 Abbruch von Gebäuden.
I. Spätestens eine Woche vor dem Abbruch eines Gebäudes ist der Bau­

polizei zur Erteilung der Abbruchscrlaubnis (Abbruchöschein) eine schriftliche 
Anzeige in zwei Stücken zu erstatten. Die Anzeige muß enthalten:
a) die genaue Bezeichnung des Gebäudes;
d) die Angabe, ob darin

eiserne Fachwerkskonstruktionen,
mit Eisen bewehrte Bauteile aus Stein oder Beton vorhanden sind; 

v) Name, Stand und Wohnung des AbbruchsunternehmcrS.
2. Vor Behändigung des Abbruchsscheins darf mit dem Abbruch nicht be­

gonnen werden.
g. Bauten von geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung dürfen ohne 

Genehmigung nicht abgebrochen oder verändert werden.

Abschnitt V.

Allgemeine Bestimmungen.

Z H 35. Vorhandene bauliche Anlagen.
1. Auf bauliche Anlagen, die zur Zeit ihrer Errichtung den damals gültigen 

baupolizeilichen Bestimmungen entsprochen haben, und auf Bauten, die auf 
Grund genehmigter Bauentwürfe bereits begonnen sind, findet die nachträg­
liche Durchführung nicht beobachteter Bestimmungen dieser Bauordnung nur 
dann statt, wenn polizeiliche Gründe, insbesondere solche der öffentlichen 
Sicherheit, des Heimatschutzes oder der Denkmalspflege, es notwendig machen.

2. Für bauliche Arbeiten, die einzeln oder zusammen eine erhebliche Ver­
änderung eines Gebäudes oder Gebäudeteils darstellen, kann'"> die Bau­
genehmigung auch davon abhängig gemacht werden, daß gleichzeitig die durch 
den Entwurf an sich nicht berührten Gebäude und Gebäudeteile, soweit sie 
den Vorschriften dieser Bauordnung widersprechen, mit dieser in Übereinstim­
mung gebracht werden.

4 H 36. Veränderungen der Grnndstücksgrenzen.
Werden durch Veränderungen der Grenzen bebauter Grundstücke Verhält­

nisse geschaffen, die den Vorschriften dieser Bauordnung zuwidcrlaufen, so

Eine „Kann "-Vorschrift, weil hier auch die Erwägung Platz greift, ob die 
Änderung seither genehmigter, setzt aber bestimmungswtdrtger Bauteile wirtschaftlich tn 
angemessenem Verhältnis zu dem Umfange de» Bauvorhabens steht. 
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sind die betreffenden Gebäude oder Gebäudeteile entsprechend umzugeslalten 
oder zu beseitigen.

tz 37. Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen.

1. Diese Bauordnung tritt am Tage der amtlichen Veröffentlichung in Kraft. 
Gleichzeitig werden alle mit ihr in Widerspruch stehenden Bestimmungen, ins­
besondere die Bauordnung vom 19. Mai 1908 und ihre Nachträge, mit Aus­
nahme des Nachtrages VIII (Polizeiverordnung vom 19. Juni 1923) auf­
gehoben.

2. Die auf Grund der bisher gültigen Bauordnung bereits erteilten Bau- 
scheine verlieren die Gültigkeit nach Ablauf von drei Monaten vom Tage der 
Veröffentlichung dieser Bauordnung ab, wenn nicht inzwischen der Bau be­
gonnen ist, und bei Neubauten, wenn nicht inzwischen die Grundmauern gelegt 
sind.

tz 38. Strafen.

Änderung gemäß tz 76 P. V. G. vom 1. 6. 31: Für jeden Fall der Nicht­
befolgung dieser Polizeiverordnung wird hiermit die Festsetzung eines Zwangö- 
geldeS in Höhe bis zu 150 NM., im Nichtbeitreibungsfalle die Festsetzung 
von Zwangöhaft bis zu 2 Wochen angedroht. Soweit es sich um Übertre­
tungen der Vorschrift des tz 330, tz 367 Ziffer 12—15, tz 368 Ziffer 3 und 4 
und 8 369 Ziffer 3 des Reichsstrafgesetzbuches vom 15. Mai 1871 handelt, 
tritt Bestrafung nach Maßgabe dieser Vorschriften ein.

Breslau, den 20. Mai 1926.
Städtische Daupvlizeiverwaltung,

2. Anhang I.
Die einzelnen Bauklassen sind nachstehend durch Angabe der Grenzlinien 

bezeichnet. Wo Straßen die Grenze bilden, ist ihre Mittellinie entscheidend. 
Auf einem bei der Baupolizei niedergelegten Plane sind die Bauklassen mit 
ihren Grenzen eingezeichnet. Mit der förmlichen Festsetzung der Bauflucht­
linie wird gleichzeitig die zugehörige Baustaffel angegeben.

Bauklasse l. 1

Grenzen.

Die erste Bauklasse umfaßt die innere Stadt, d. h. die Stadtteile, die ein­
geschlossen werden von dem südlichen Arm der Oder, den, Gondelhafen, der 
Promenade vorn Gondelhafen bis zum Ohlauer Stadtgraben und dem Stadt­
graben.

Bauklasse ll. 2

Grenzen.
Die zweite Bauklasse umfaßt das Gebiet außerhalb der Bauklasse I, das 

durch folgende Linien begrenzt wird: Ohlefluß von der Mündung aufwärts 
bis zur Wiesenstraße, Wiesenstraße, die nördliche Grenze des Hauplbahnhofeü 
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bis zur Teichstraße, Teichstraße, Bohrauer Straße, Wildenbruchstraße, Lohe­
straße, Augustastraße, Charlottenstraße, Herderstraße, Aorkstraße, Opitz­
straße, Straße 1, Siebenhufener Straße, Verlängerung der Friedrichstraße 
nach Nordtvesten bis zur Märkischen Straße, Märkische Straße, Schmolzer 
Straße, Striegauer Platz, Frankfurter Straße, Westendstraße, Posener 
Straße, Lange Gasse, südliches Ufer der Oder, Königübrückc, An den Ka­
sernen, Wilhelmsbrücke, An der Wilhelmsbrücke, Schießwerderstraße, Maga­
zinstraße, Schießwerderstraße, Schießwerderplatz, Schützenstraße bis zur 
Schlageterstraße, Südgrenze der rechten Oderuferbahn, Niedergaste, Seiten­
gasse, Matthiasstraße, Flutstraße, Neue Adalbertstraße, Michaelisstraße, 
Waisenhausstraße, verlängerte Monhauptstraße, Lehmdamm, Michaelis­
straße, Piastenstraße, verlängerte Dickhuthstraße (Straße 5), Dickhuthstraße, 
Maricnstraße, Kaiserstraße bis zur Ohlemündung.

1 Banklaste HI.
Die III. Dauklaste nmfaßt:
1. Das Gelände, das begrenzt wird von Bauklasse II, Charlottenstraße, 

Kopischstraße, Opperauer Straße, UmgehungSbahn bis zur Kreuzung mit der 
Freiburger Bahn, diese entlang bis zur Verbindungsbahn Hauptbahnhof— 
Güterbahnhof Mochbern, westliche Grenze des Freiburger Bahnhofes, Mär­
kische Straße, Verlängerung der Schmolzer Straße (Straße 43 und 45) bis 
zur Verbindungsbahn Hauptbahnhof—Güterbahnhof Mochbern, diese ent­
lang bis zur UmgehungSbahn, Umgehungsbahn, Pseffergraben, Weichbild­
grenze, Striegauer Chaussee, Neukirchcr Weg, Weistritzstraße, Malapane- 
straße, nördliche Grenze der Kleinsiedlung Pvpelwitz, Weichbildgrenze, 50 m 
nördlich gleichlaufend zur Frankfurter Straße, 30 m westlich gleichlaufend zur 
Katzbachstraße bis zur Pöpelwitzerstraße, diese entlang, 30 in östlich gleich­
laufend zur Katzbachstraße, 50 m nördlich gleichlaufend zur Frankfurter 
Straße, 30 m westlich gleichlaufend zur Promnitzstraße, 30 m nördlich gleich­
laufend zur Pöpelwitzstraße, Verbindungsbahn Pöpelwitz—Odertorbahnhof, 
westliches Oderufer bis zur Langen Gaste.

2. Das Gelände, das begrenzt wird von der Parallcllinie 100 m westlich 
der Schlageterstraße, südliches Ufer des Schiffskanals, Parallellinie 200 m 
östlich der Trebnitzer Straße und Grenze der Dauklaste II.

3. Das Gelände zwischen Dauklaste II Matthiasstraße bis zur Hindenburg- 
brücke, 50 m östlich der Neuen Adalbertstraße mit dieser gleichlaufend ent- 
langgchcnd, 40 m nördlich der verlängerten Koöpothstraße entlanggehend, 
Mittelfeldweg, Straße 41, Parallellinie 60 m nördlich der Friesenstraße bis 
zur Piastenstraße und Grenze der Dauklaste IV.

4. Das Gelände östlich der Kaiserstraße zwischen den Banklasten II, IV 
und der Oder.

5. DaS Gelände zwischen Dauklaste II, Ohledeich an der Wiesenstraße bis 
zur Schönstraße, Schönstraße, südliche Grenze der Eisenbahn, südliche Grenze 
der Eisenbahnwerkstättcn, östliche Grenze der Eisenbahngasanstalt, Straße 37 
bis zu einem Punkte 50 m nördlich der Schönstraße, in diesem Abstande nörd­
lich der Schönstraße entlanggehend bis zur Münsterberger Straße, Münster­
berger Straße, Helmutstraße, Grenze der Dauklaste IV bis zur Lohestraße.

2 Dauklasse IV.
Die IV. Dauklaste umfaßt:
1. DaS Gelände, das begrenzt wird durch den Oderstrom, Hansastraße, Tier. 
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gartenstraße, Piastenstraße, Straße 25, Auenstraße, nördliche Grenze des St.- 
LaurentiuS-FriedhofeS und Alte Oder bis zum Strauchwehr.

2. Das Gelände, das begrenzt wird durch die Rothsürbenstraße, Straße 90, 
Weichbildgrenze, Straße 88, Straße 83 (Rüsternallee), Straße 84, Mittel­
linie zwischen Rüsternallee und Lohestraße, und zwar in gebrochener, auf die 
Baufluchten rechtwinkelig aufsetzendcr Linie von Straße 84 nordwärts bis 
zur Lindenallee, durch diese Straße selbst, Rüsternallee, Kirschenallee, Küras- 
sierstraße, Aorkstraße, Charlottenstraße, Augustastraße, Lohcstraße, Stein­
straße und Rothsürbenstraße mit Ausnahme des in Bauklasfe V unter 3 be­
zeichneten Geländes.

Banklasse V."-> 1
Die V. Bauklasse umfaßt:
I. Das Gelände im Süden dcr Stadt, das im Norden und Osten begrenzt 

wird durch Bauklasse IV, die Lohestraße bis zur Umgehungsbahn, die Um­
gehungsbahn selbst und die Kürassierstraße.

2. Das Gelände in Scheitnig und Leerbcutel, das begrenzt wird durch die 
Oder, östliches Ufer dcr Alten öder bis zur Weichbildarenze mit Wilhelmsruh, 
Weichbildgrenze bis zum Nvdelberg, Weberstraße, Morgenzeile, deren Ver­
längerung nach Süden bis zum Zimpeler Wege, Zimpeler Weg und Weich­
bildgrenze bis zur Oder.

3. Das Gelände
a) innerhalb der Baublöckc Agathstraße, Friebcstraße, Hardcnbergstraße, 

Hindenburgplatz, Kaiser-Wilhelm-Straße, Menzelstraße und Gabitz­
straße, jedoch mit Ausnahme dcr Grundstücke am Hindenburgplatz 
und an der Kaiser-Wilhelm-Straße, die auf eine Tiefe von 50 m hinter 
der Baufluchtlinie in Bauklasse IV liegen;

b) westlich des KommendewcgeS, nördlich der anschließenden Hardenberg­
straße bis zum Eckgrundstücke an der Gabitzstraße und südlich der an­
schließenden Charlottenstraße bis zu einer etwa 100 m entfernten, senk- 
rccht zur Bauflucht verlaufenden Grundstücksgrenze, überall auf eine 
Tiefe von mindestens 60 m.

I. Geschlossene Bauweise ist in Klasse V vorgeschriebcn.
1. In Kleinburg:

a) in den Straßen und Straßcnteilen, in denen keine Vorgärten vorgesehen 
sind.

d) An der östlichen Seite dcr Kurfürstenstraßc zwischen Kaiser-Wilhelm- 
Straße und Scharnhorststraße.

v) An der westlichen Seite der Kleinburgstraße zwischen Eichendorff- und 
Friedrich-Hebbel-Straße.

ä) An dcr nördlichen Seite der Güntherstraße.
2. In Scheitnig:

a) An der südlichen Seite der Fürstcnstraße zwischen Fürstenbrücke und 
Parkstraße.

d) An der westlichen Seite der Parkstraßc von der Fürstenstraßc bis zur 
Einmündung des Bartheln-Scheitniger Deiches.

v) An der östlichen Seite der Parkstraße von der Fürstenstraße bis zur nörd­
lichen Grenze des Grundstückes Nr. 23, Ecke Parkstraße und Wardein­
straße.

II - In den übrigen Teilen dcr Dauklasse V darf nur offene landhauömäßige 
mäßige Bebauunq stattfinden.

Nachtrag VIII 8 7 Ziffer l (Seile 72).
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3. Nachtrag VIII zur Bauordnung
vom 2». Mai 192«. (Boni 7. 2. 1933. Amtsbl. 1933 Stück 6.)

Artikel I.

Banklasse VI.

Die VI. Bauklasse umfaßt alles in den vorstehenden Dauklassen nicht auf­
geführte Gelände.

Der h 7 k (Bauklasse VI — Dausiaffeln) erhält folgenden neuen Wortlaut:
1. „Die Art und Dichtigkeit der Bebauung geht aus den nachstehend auf­

geführten Staffeln hervor.
2. Wo eine Staffel noch nicht festgesetzt ist, ist nur die offene Bauweise 

mindestens Vco Freifläche und nicht mehr als einem Vollgeschvß über 
dem Erdgeschoß zulässig.

3. Soweit nicht bei den einzelnen Baustaffeln etwas anderes bestimmt ist, 
ist eine Ausnutzung des Dachgeschosses zu Wohnzwecken nicht zulässig.

4. Kellerwohnungen sind unzulässig.
5. Nebengebäude dürfen im Bereich der Staffeln 1, 2, 3, 4 (Wohnstaffeln) 

keinerlei Wohnräume aufnehmen.
6. Gewerbliche Anlagen und Betriebe sind ohne jede Beschränkung nur im 

Bereiche der Staffel 5 (Gewerbestaffel) zulässig."

Artikel II.

Bei der Bebauung der durch Ortöstatut vom 17. Juni 1924 geschützten Ge­
biete muß die einheitliche Gestaltung des Straßen- und Städtebildes auch hin­
sichtlich der Anordnung und Verteilung der Baukörper unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Bauten gewahrt werden.

Artikel lll.

In den Bcmstaffeln sind folgende Bauweisen zulässig:
Staffel 1: Einzel- oder Doppelhäuser, letztere jedoch nur, wenn sie gleich­

zeitig errichtet werden.
Staffel 2: Einzel-, Doppel-, Gruppen- und Reihenhäuser.
Staffel 3: Gruppenhäuser von mindestens 50 m Baulänge und Reihen­

häuser.
Staffel 4: Nur Reihenhäuser.

Artikel IV.
In der Banklasse VI (Anhang I) werden gemäß H 7 Absatz 2 nach­

stehende Baustaffeln ausgewiesen:
In den mit * bezeichneten Gebieten sind Anlagen und Betriebe verboten, die 

durch Verbreitung von Gerüchen, von schädlichen Dünsten, Gasen, von 
Staub oder starkem Rauch oder durch andere Luftverunreinigung oder durch 
Erregung eines ungewöhnlichen Geräusches Gefahren, Nachteile oder Belästi­
gungen herbeiführen würden.

Bezirk I (Deutsch-Lissa).
Die Daustaffel 1 umfaßt
*1. das Gebiet der Siedlung Deutsch-Lissa zwischen der Reichsbahn 

Breslau—Liegnitz, 40 m westlich gleichlaufend der Muckerauer Straße,
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40 m nördlich gleichlaufend der Waldstraße, Entwässerungsgraben am 
Ende der Waldstraße und Neumarkter Straße,

* 2. das Gebiet der Siedlung Goldschmieden zwischen der Stürmerstraße, 
Entwässerungsgraben (Erlengraben) zwischen Stürmerstraße und 
Deutsch-Lissaer Straße, 40 m südlich gleichlaufend der Deutsch-Lissaer 
Straße, Straße 23, Straße 22, verlängerte Stücmerstraße, Straße 20, 
nebst Verlängerung nach Süden, Stadtgrenze und Liebauer Straße, 
sowie beide Seiten der Sinapiusstraße in einer Tiefe von je 40 m,

* 3. das Gebiet der Siedlung Neu-Stabelwitz, 40 m südlich gleichlaufend 
der Wilxener Straße, Entwässerungsgraben am östlichen Ende der 
Bilaustraße bis zur Gorkaustraße, Gorkaustraße, Straße 13 nebst Ver­
längerung, 40 m südlich gleichlaufend der Straße 14, 40 in westlich 
gleichlaufend der Straße 15, 40 in südlich gleichlaufend der Tampadel­
straße, 40 in südlich gleichlaufend der Silsterwitzstraße und 40 in östlich 
gleichlaufend der Stabelwitzer Straße.

Zusatz gem. Verordn, v. 12. 12. 34: Doch gilt in diesem Gebiete 
für die Vordergebäude auf der Westseite der Straße 13 von der Gor- 
kauer Straße ab nach Süden Banstaffel 2.

Die Daustaffel 2 umfaßt
* 1. das Gebiet in Brcslau-Dentsch-Lissa zwischen der Reichsbahn Bres­

lau—Liegnitz, 40 in westlich gleichlaufend der Muckerauer Straße, 
Stadtgrcnze, 40 m östlich gleichlaufend der Dyhernfurter Straße, 
40 in nördlich und östlich der Burglehnstraße, 40 in nördlich gleich­
laufend der Neumarkter Straße, Mühlgraben und der Weistritz.

In diesen» Gebiet sollen jedoch die Vordergebäude der Neumarkter 
Straße zwischen Weistritzfluß und Winterfcldstraße, der Albrecht-Dürer- 
Slraße und der Heidauer Straße zwischen Albrecht-Dürer-Straße und 
Neumarkter Straße nach der Baustaffel 3 bebaut werden.

* 2. Das Gebiet in Breslau-Klcin-Heidau zwischen der GemarknngSgrenze 
mit Deutsch-Lissa, 40 in südlich gleichlaufend der Heidauer Straße und 
im Westen der alten Grenze des Gemeindebczirks,

3. das Gebiet in Breslau-Rathen zwischen der Hochwassergrenze dec 
Weistritz, 40 in südlich gleichlaufend der alten Dorfstraße bis zum Ent­
wässerungsgraben an der Westseite der Ortölage, dem Entwässerungs­
graben, 40 in nördlich gleichlaufend der Dvrfstraße, 40 in westlich 
gleichlaufend der Schulstraßc, Zugangsweg znm Rathener Dusch, 40 m 
westlich gleichlaufend der Eichcnallee (Straße Nr. 21) und Verlän­
gerung dieser Linie nach Süden, Entwässerungsgraben an der alten 
Gutsgrenze, 40 in östlich gleichlaufend der Straße Nr. 21, 40 m nord­
östlich gleichlaufend der Straße Nr. 22, 40 in östlich gleichlaufend der 
Straße Nr. 23, Straße Nr. 24 sowie die anschließenden beiden Straßen­
seiten der Straße 2 auf 100 in Länge in je 40 in Tiefe,

*4. das Gebiet südlich der Reichsbahn Breslau—Licgnih, 40 in östlich 
gleichlaufend der Martin-Schindler-Straße, 40 m südlich gleichlaufend 
der Güntherstraße (Straße Nr. 26) und 40 in westlich gleichlaufend 
der Rathener Straße (Straße Nr. 25),

6. das Gebiet in Breslau-Goldfchmicdrn zwischen der Deutsch-Lissaer Straße 
(km 10,55 bis km 11,05), Straße 23, Grenze der Balistaffel 1, Absatz 2, 
verlängerte Friedländer Straße, 40 in östlich gleichlaufend der Gold- 
schmiedcnstraße bis zur nördlichen Seite des GutSgehöftcS, 40 in westlich 
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gleichlaufend der Goldschmiedenstraße, 40 m südlich gleichlaufend der 
Stürmerstraßc bis zum Weistritzdeich, Stürmerstraßc nebst Gemar- 
kungsgrenze, Deutsch-Lissaer Straße, 40 m westlich gleichlaufend der 
Hirschberger Straße bis zu dem Grundstück Nr. 42, 70 m südlich gleich­
laufend der Straße Nr. 18 und Straße 16,

6. das Gebiet in Breslau-Stabclwitz, 40 m westlich gleichlaufend der 
Hirschberger Straße von dem Grundstück Haus Nr. 42 bis zum Schloß, 
Weistritzfluß, 40 m nördlich gleichlaufend der Straße Nr. 17, 40 m 
westlich gleichlaufend der Stabelwitzer Straße, Wilxener Straße, 
Reichsbahn nach Glogau, 40 m südlich gleichlaufend der Wilxener 
Straße, 40 m östlich gleichlaufend der Stabelwitzer Straße, 40 m nord­
östlich gleichlaufend der Altenhainer Straße bis zum Stabelwitzer 
Bruchgraben, 40 m südöstlich gleichlaufend der Altenhainer Straße und 
40 m südlich und östlich der Hirschberger Straße.

Die Baustaffel 3 umfaßt
die in der vorstehenden Baustaffel 2 unter Absatz 1 genannten Dorder- 
gcbäude in BreSlau-Deutsch-Lissa.

Bezirk II (Neukirch).

Die Baustaffel 1 umfaßt
* 1. das Gebiet bei Brcslan-Altenhain südlich der Deutsch-Lissaer Straße, 

Strachwitzer Floßgraben auf eine Länge von 600 m, von hier 100 m 
ostwärts entlang der früheren Gutsbezirksgrenze, dann 400 m nord­
wärts entlang der früheren Gutsbezirksgrenzc und den daran anschlie­
ßenden Entwässerungsgraben,

* 2. das Gebiet in Breslau-Neukirch zwischen der Deutsch-Lissaer Straße, 
Reichsbahn nach Glogau, 300 m östlich gleichlaufend der Straße Nr. 43 
bis zu dem vorhandenen Entwässerungsgraben, diesen entlang, Straße 
Nr. 43 bis zu dem bei km 1,2 westwärts abgehenden Feldweg, diesen 
entlang und 300 m westlich gleichlaufend der Straße Nr. 43,

* 3. das Gebiet südlich der Ortslagc Breslau-Neukirch, 40 m südlich gleich­
laufend der Seidelstraße von der CvmeniuSstraße bis zum Marienstift, 
dem hier nach Süden abzweigenden Verbindungswege (gleichlaufend 
mit der Czepkostraße), Stadtgrenze, Hochwasserlinie der Lohe und 
Grenzen des früheren Gutsbezirkes.

Die Danstaffcl 2 umfaßt
1. das Gebiet in Breslau-Neukirch zwischen der Reichsbahn Breslau— 

Licgnitz, dem Ncukircher Dorfgraben, der Scidelstraße bis zur Comeniuü- 
straße, 40 m südlich gleichlaufend der Seidelstraße und dem Wege durch 
die Neukircher Ziegelei, 40 m südöstlich gleichlaufend der Strachwitzer 
Straße bis zu km 0,7, 40 m westlich gleichlaufend der Strachwitzer 
Straße und 40 m westlich gleichlaufend der Bahnhofstraße, Straße 
Nr. 44,

2. das Gebiet der Ortölage Breslau-Schmiedefeld zwischen dem Feldwege 
an den Lohewiesen, 40 M nördlich gleichlaufend der Schmiedefeldstraße, 
40 m westlich gleichlaufend der Straße Nr. 23 bis zur Buschgrenze, 
40 m östlich gleichlaufend der Straße Nr. 23, 40 m nördlich gleich­
laufend der Schmiedefeldstraße, westliche Fricdhofsgrenze, Schmicdefeld- 
straße bis zur Gandauer Straße und 40 m südlich gleichlaufend der 
Schmicdefeldstraße,
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3. das Gebiet zwischen der westlichen Grenze deü Flughafens, 225 m 
südlich gleichlaufend der Debelstraße, 70 m nördlich gleichlaufend der 
Stargarder Straße, 240 m westlich gleichlaufend der Küstriner Straße 
und 40 m südlich gleichlaufend der Debelstraße.

In diesem Gebiet sollen jedoch die Dordergebäude der Küstriner 
Straße nach Daustasfel 3 bebaut werden.

4. Das Gebiet der Ortslage Breslau-Maria-Höfcheu, 40 m östlich gleich­
laufend der Straße Nr. 29 (Rampe nach Schmiedefeld), 150 m südlich 
gleichlaufend der Straße Nr. 26 (alte Dorfstraße), 40 m westlich 
gleichlaufend der Straße Nr. 28 nebst Verlängerung »ach Süden und 
100 in nördlich gleichlaufend der Straße 26 (alte Dorfstraße),

5. beide Straßenseiten der Striegaucr Straße von der Stadtgrenze bis 
zur Anna-Klinkert-Straße in einer Diefe von je 40 in.

Die Daustasfel 3 umfaßt
1. die in der vorstehenden Daustasfel 2 unter Absatz 3 genannten Dorder­

gebäude der Küstriner Straße,
2. die Südseite der Debelstraße zwischen der westlichen Grenze des Flug­

hafens und km 6,5.
Die Daustasfel 5 umfaßt

das Gebiet am Dahnhof Schmiedefeld zwischen der westlichen Grenze 
des Flughafens, Reichsbahn nach Glogau, Anschlußgleis der Gandauer 
Ziegelei, Hochwasferlinie der Lohe, 40 in südlich gleichlaufend der 
Debelstraße und Daustasfel 2, Absatz 3.

Bezirk III (Masselwitz).
Die Baustaffel 1 umfaßt

*1. das Gebiet in Dreslan-Hcrrnprotsch, 40 m westlich gleichlaufend der 
Sandberger Straße, 40 m nördlich gleichlaufend der Herrnprotscher 
Straße, 40 in westlich gleichlaufend der Dcckergasse und 40 in nördlich 
gleichlaufend der Straße Nr. 31,

*2. das Gebiet in Breolau-Masselwitz zwischen der Gemarkungsgrenze mit 
Pilünitz, Strachwiher Floßgrabcn, und 40 m südwestlich gleichlaufend 
der Masselwitzstraße.

Die Daustasfel 2 umfaßt
1. das Gebiet südlich des Bahnhofs Dreolau-Herrnprotsch zwischen der 

Reichsbahn nach Glogau, östliche und südliche Grenze der Willcrt'schcn 
Stiftung, 40 in östlich gleichlaufend der Stabelwitzer Straße, nördliche 
und östliche Grenze der Beamten- und Arbeitersiedlung der Spinnerei 
Ncu-Stabelwitz sowie deren Verlängerung nach Süden bis zur Wilxcner 
Straße, 40 m nördlich gleichlaufend der Wilxener Straße, Reichsbahn 
nach Glogau, Wilxcner Straße und 40 m westlich gleichlaufend der 
Stabelwitzer Straße,

2. das Gebiet der Ortslage Breslan-Herrnprotsch zwischen dem Weistritz­
deich, 40 m nördlich gleichlaufend der Herrnprotscher Straße, 40 m 
westlich gleichlaufend der Sandberger Straße bis einschließlich des 
Grundstücks Nr. 45, 40 m östlich gleichlaufend der Sandberger Straße, 
40 m östlich gleichlaufend der Herrnprotscher Straße, Masselwitzstraße, 
40 m westlich gleichlaufend der Herrnprotscher Straße, Straße Nr. 32, 
40 m östlich gleichlaufend der Straße Nr. 33 bis zur Straße 34, 40 m 
westlich gleichlaufend der Straße Nr. 33, 40 m südlich gleichlaufend der 
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Straße Nr. 32, östliche Grenzen des Pflegehauses der Stadt Breslau, 
und Reichsbahn nach Glogau,

3. das Gebiet in DreSlau-Groß-Masselwitz zwischen der Herrnprotschec 
Straße 40 m nördlich gleichlaufend der Masfelwitzstraße, 40 m westlich 
gleichlaufend der Straße Nr. 41, 40 m nördlich gleichlaufend dem 
Aeuhäuserweg bis zum Querdeich, 40 m südlich gleichlaufend dem Neu­
häuserweg, 40 m östlich gleichlaufend der Straße Nr. 41 und 40 m 
südlich gleichlaufend der Masfelwitzstraße,

4. beide Straßenseiten der Masfelwitzstraße südlich der Ortslage Groß- 
Masselwitz, der Ranserner Straße einschließlich des Gutsgehöftes, der 
Niemberger Straße bis 300 m westlich des Gutsgehöftes und der 

^Straße Ar. 42 in je 40 m Tiefe,
5. das Gebiet in BreSlau-Pilsnitz zwischen Woyrschstraße, Udekstraße, 

40 m nördlich gleichlaufend der Bebelstraße, östliche Grenze der Pils- 
niher Ziegelei bzw. der Siedlung Pilsnitz, 40 m südlich gleichlaufend der 
Pilünitzer Straße bis zur Einmündung in die Masfelwitzstraße, 40 in 
östlich und nördlich gleichlaufend der Pilsnitzer Straße, 40 in westlich 
gleichlaufend der Straße: Am Gutshofe einschl. des Gutsgehöftes, 
40 in östlich gleichlaufend der Straße: Am Gutsgehöft, 40 in nördlich 
gleichlaufend der Pilsnitzer Straße und Straße Nr. 25.

In diesem Gebiet sollen jedoch die Vordergebäude der Pilsnitzer 
Straße von km 6,3 bis km 6,6 und der Nichthofenstraße nach Bau- 
staffel 3 bebaut werden.

Die Daustaffel 3 umfaßt
1. die in der vorstehenden Baustaffel 2 unter Nr. 5 genannten Dorder- 

gebäude,
2. das Gebiet zwischen der Udetstraße, Woyrschstraße, Bebelstraße, östliche 

Grenze der Pilsnitzer Ziegelei und 40 m nördlich gleichlaufend der 
Bebelstraße.

Bezirk IV (Rosenthal).
Die Baustaffel 1 umfaßt

*1. das Gebiet der Siedlung Nord, das begrenzt wird durch die Gcmar- 
kungSgrenzen mit Pohlanvwitz und Carlowitz, im Westen durch den 
vorhandenen Deich und 40 m östlich gleichlaufend der Straße: An der 
Klostermaucr.

In diesem Gebiet sollen die Dordcrgebäudc am Eichcndorffplan, 
Straße An den Brunnen und der Kreuzung Gerhart-Hauptmann-Weg 
und An der Klostermauer nach Banstaffel 2 bebaut werden,

2. beide Seiten des HubertuSwegeü in einer Tiefe von je 40 m.
Die Baustasfel 2 umfaßt
*1. die in der vorstehenden Baustaffel 1 genannten Dordergebäude,
*2. das Gebiet zwischen dem Carlowitz-Ranserner Deich, von km 0,3 bis 

km 3,1, 40 m westlich gleichlaufend der Iupiterstraße, 40 m nord­
westlich gleichlaufend dem Orionweg, 40 m nordöstlich gleichlaufend der 
verlängerten Korsoallce, Grenze zwischen dem früheren Gutsbczirk und 
der Zuckerfabrik, Obernigker Straße, Mühlstraße und deren Verlän­
gerung nach Osten, GcmarkungSgrenzc mit Pohlanowitz, Grenze dec 
Baustaffel 1 (Siedlung Nord), 40 m nördlich gleichlaufend der Carlo­
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witzstraße, nordwestliche Grenze des Truppenübungsplatzes bis zur 
Schlieffcnstraße, Schlieffenstraße und der Reichsbahn nach Oels.

In diesem Gebiet sollen die Vorderhäuser an der Obernigker Straße, 
Trachcnbergcr Straße, Pohlanowitzer Straße, Polinkeweg, die Grund­
stücke Oswitzcr Straße ungerade Nr. 1—15, geplante Straße 37 im 

Zuge der Gröschelbrücke, DrabiziuSplatz und Konstantin - Schnier- 
Straße zwischen DrabiziuSplatz und Carlowitzstraße nach der Bau­
staffel 3 bebaut werden.

3. das Gebiet in Breslau-Lilienthal zwischen der Trachenberger Straße, 
nördliche Grenze der Radrennbahn, westliche und nördliche Grenze des 
Genesungsheimes der Barmherzigen Brüder, 40 m nordwestlich gleich­
laufend der Lilienthalcr Straße bis zur Stadtgrenze, 40 m südöstlich 
gleichlaufend der Lilienthaler Straße und der östlichen und südlichen 
Grenze des Restaurants Parkschänke,

4. das Gebiet in Dreolau-Oswitz uvischen dem Carlowitz-Nanserner Deich 
von km 5,1 bis km 6,05, Verbindungsweg zur Oswitzec Straße, 
Oswiher Straße, WeidmannSruher Weg, 40 m nördlich gleichlaufend 
dem Hubertusweg, Deichhauptgraben am Oswitzer Wald, Leiper 
Straße, nördliche und östliche Grenze der ehern. Schäferei, Schutzgraben 
der Rieselfelder bzw. frühere Gutsbezirksgrenzc und des Kirchweges. 

Die Banstaffel 3 umfaßt
1. die in der vorstehenden Daustaffel 2 unter Absatz 2 genannten Vvrdcr- 

gebäude,
2. das Gebiet zwischen der Heinrich-von-Korn-Straße, dem Carlowitz- 

Ranserner Deich, der Reichsbahn nach Oels und den Verbindungsweg 
im Zuge der Schlieffenstraße.

In diesem Gebiet sollen die Vordergebäude der Heinrich-von-Korn- 
Straße nach Baustaffel 4 bebaut werden.

Die Baustaffel 4 umfaßt
die in der vorstehenden Daustaffel 3, Absatz 2 genannten Dordergebäude 
der Heinrich-von-Korn-Straße.

Die Baustaffel 5 unifaßt
das Gebiet in Breslau-Rosenthal zwischen der Baustaffel 2 (Absatz 2), 
der Gemarkungsgrcnze Pohlanowitz, dem Industrie-Anschlußgleis und 
der Grenze des Truppenübungsplatzes.

Bezirk V (Hundofeld).
Die Banstaffel 1 unifaßt
* 1. das Gebiet in Breslau-Hundsfeld zwischen der Reichsbahn nach Oels, 

dem Glockschützer Wege, der Baustasfel 3 (Absatz 2) und im Westen 
der Eigentumsgrenze am Ende der Großwartenberger Straße,

* 2. das Gebiet in Dreolau-Cawallen zwischen der Reichsbahn nach Melesch- 
witz, 40 m südlich gleichlaufend zur Cawallenstraße und Straße Nr. 21,

* 3. beide Seiten der Straße Nr. 18 (Cawallen) in je 40 m Tiefe zwischen 
dem Cawallener Privatdcich und dem Friedhose.

Die Baustaffel 2 umfaßt
* 1. das Gebiet zwischen der Graudenzer Straße, Mcmeler Straße nebst 

der Verlängerung nach Osten und der Straße 20 des Bebauungsplanes,
* 2. das Gebiet in Breslau-Hundsfeld, das begrenzt wird im Osten von der 

ehemaligen Ziegelei und deren Verlängerung nach Süden, 40 m nord­
östlich gleichlaufend zur Görlitzer Straße bis zur Stadtgrenze; im 
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Süden von dem vorhandenen Feldwege (Straße 11 des Bebauungs­
planes) und der Hochwassergrenze, der Hundsfelder Straße, Markt­
platz, Oelser Straße bis zum Glockschützer Wege, von dort 40 m nord­
westlich gleichlaufend der Oelser Straße bis km 8,6.

In diesem Gebiet sollen die Dordcrgebäude der Hundsfelder Straße, 
des Marktplatzes, dcr Oelser Straße zwischen Marktplatz und Kreuzung 
mit der Weigclsdorfer Straße, der Weigelsdvrfer Straße zwischen 
Oelser Straße und Mulitzestraße nach Daustaffel 3 bebaut werden.

3. Das Gebiet in Breslau-Cawallen, 40 m südlich und westlich gleich­
laufend der Cawallener Straße bis zur westlichen Friedhofsgrenze, 
40 m nördlich und östlich gleichlaufend der Cawallener und Höhlmann­
straße bis zur Dorderbebauung der Hundsfelder Straße.

Die Baustaffel 3 umfaßt
1. die in der vorstehenden Baustaffel 2 unter Absatz 2 genannten Dorder- 

gebäude,
2. die Nvrdseite der Hundsfelder und Oelser Straße von km 7,05 bis 

zum Glockschützer Wege in einer Tiefe von 40 m,
*3 . das Gebiet zwischen der Heinrich-von-Korn-Straße, Hundsfelder Straße 

bis km 6,26, Reichsbahn nach Melcschwitz, 40 m südlich gleichlaufend 
der Hundsfelder Straße, 40 m östlich gleichlaufend der Friedewalder 
Straße und der Bromberger Straße mit Ausschluß des in der Bau­
staffel 2 Absatz 1 bezeichneten Gebietes.

In diesem Gebiet sollen die Dordergebäude der Heinrich-von-Korn- 
Straße nach Baustaffel 4 bebaut werden.

Die daustaffel 4 umfaßt

die in der vorstehenden Baustaffcl 3 unter Absatz 3 genannten Vorder- 
gebände der Heinrich-von-Korn-Straße.

Die Banstaffel 5 umfaßt
das Gebiet in Breslau-Friedewalde zwischen dcr Breitenbachfahrt, 
Daustaffel 3 Absatz 3, Wohnlaubengebiet vom 21. 6. 1932, Reichsbahn 
nach Meleschwitz und Gemarkungsgrenze Schwoitsch.

Bezirk VI (Schwoitsch).
*Die Daustaffel I umfaßt

das Gebiet dcr Siedlung Schwoitsch zwischen dem Janowitsch- 
Schwvitscher Deich, 40 m nördlich gleichlaufend der Allee: Am Senitze- 
berg, Stadtgrenze, Drachenbrunncr Straße und Straße 19 des De- 
bauungSplaneS.

In diesem Gebiet sollen die Vorgebäude der Drachenbrunncr Straße 
nach Daustaffel 2 bebaut werden.

Die Daustaffel 2 umfaßt
1. die im vorstehenden Gebiet der Baustaffel 1 genannten Vordergebäude 

der Drachenbrunncr Straße,
2. das Gebiet der Ortslage Schwoitsch zwischen dec Reichsbahn nach 

Meleschwitz, dem Verbindungsweg zwischen Reichsbahn und Schwoitsch­
straße bei Km 3,25, 40 m nordöstlich gleichlaufend der Schwoitschstraße, 
40 m nördlich gleichlaufend der Heinrich-Gromann-Straße sowie dem 
Schwoitsch-Cawallener Deich.
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Die Baustakfel 5, umfaßt
das Gebiet zwischen der Dreitenbachfahrt, Gemarkungsgrenze mit Ca- 
wallen, Reichsbahn nach Meleschwitz, Cawallener Deich und Lanischer 
Entwässerungsgraben.

Bezirk VII (Tschansch).
Die Baustaffel 2 umfaßt
* 1 das Gebiet in Dreslau-Klein-Tschansch zwischen der Gemarkungögrenze 

mit Brockau, Floßgrabcn, TschechniH-Tschanscher Deich, Schwcntni'ger 
Straße, Oppelner Straße und Straße 38 längs der Tschanscher 
Siedlung.

In diesem Gebiet sollen die Vordergebäudc der Oppelner Straße, 
Tschanscher Straße und Schwentniger Straße nach Daustaffel 3 
bebaut werden.

* 2. das Gebiet des Restgutes Zedlitz,
* 3. das eingedeichte Gebiet des Vorortes Breslau-Neuhaus,
4. das Gebiet in Breslau-Ottwitz zwischen dem Pleischwitz-Treschen- 

Ottwitzer Deich von km 1,5 bis km 3,1 und 40 m südlich und westlich 
gleichlaufend der vorhandene» Dorf- nnd Zuaanasstrake,

Die Daustaffel 3 umfaßt
1. die in der vorstehenden Baustaffel 2 unter Absatz 1 genannten Dorder- 

gebände,
*2. das Gebiet der Siedlung Tschansch zwischen der Oppelner Straße, 

Straße 38 und der Gemarkungsgrenze mit Groß-Tschansch,
3. die in der nachstehenden Baustaffel 5 genannten Vordergebäudc der 

Ofener Straße.
Die Baustaffel 5 umfaßt

das Gebiet in Dreslau-Klein-Tschansch zwischen der Wansener Straße, 
Floßgraben, nördliche und westliche Freiflächengrenze der Kellingschcn 
Fabrik mit dem Ostpark und der Ofener Straße.

In diesem Gebiet sollen die Vordergebäude auf der südwestlichen 
Seite der Ofener Straße nach der Baustaffel 3 bebaut werden.

Bezirk Vlll (Krietern).
Die Banstaffel 1 umfaßt

* 1. das Gebiet an der Niemannhöhe zwischen der Güterumgehungseisenbahn, 
Körnerwiese, 40 m nordöstlich gleichlaufend der Straße 95 und 70 m 
östlich gleichlaufend der Rennbahnstraße,

* 2. das Gebiet am Bahnhof Breslau-Hartlieb zwischen der Reichsbahn 
nach Zobtcn, Stadtgrenze und Baustaffel 2,

* 3. die in der nachstehenden Baustaffel 2 genannten Vordergebäudc der 
Straßen 91—94.

Die Baustaffel 2 umfaßt
das Gebiet zwischen der Stadtgrenze, Gemarkungsgrenze mit Gräbschcn, 
nördliche Grenze des Grundstücks Siebenmorgenweg Nr. 28, Sieben- 
morgenwcg, GüterumgchungSeisenbahn bis 70 m östlich der Nennbahn­
straße, 40 m nordöstlich gleichlaufend der Straße 95, Stadtgrenze, 
40 m südwestlich gleichlaufend der Straße 95, 40 m östlich gleich­
laufend dem Kundschützer Wege, Bahnhof Breslau-Hartlieb, Aund- 
schützer Weg, Straße 96, 40 m südlich gleichlaufend der Julius-Schott- 
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ländcr-Straße, 40 m östlich gleichlaufend der Straße 89 und Verlän­
gerung dieser Linie nach Süden bis zur Nennbahnstraße und Reichs­
bahn nach Zobtcn.

In diesen Gebieten sollen die Dordergebäude der Straßen 91—94 
nach Baustaffel 1 und der beiden geplanten ^latzartigen Erweiterungen 
der Trentinstraße sowie die Grundstücke Siebenmorgenweg Nr. 69 
und 71 nach Baustaffel 3 bebaut werden.

Oie Banstaffel 3 umfaßt
die in der vorstehenden Baustaffel 2 genannten Dordergebäude.

------- IX. Gebiete im Osten.
*Die Baustaffel 1 umfaßt

das Gebiet in Dreslan-Dischofswalde zwischen dem Deichgrabcn II, Ge- 
markungsgrenzc mit Zimpel, Grimmstraßc, auf eine Länge von 70 m, 
südliche Grenze der Grünanlagen, 50 m westlich gleichlaufend der 
Grimmstraße, 40 m nördlich gleichlaufend des Kvbvldwegeö, Elfenweg 
und 40 m nördlich gleichlaufend der Wilhelmshavener Straße.

Die Baustaffel 2 umfaßt
1. das Gebiet in Breolau-Bartheln zwischen dem Barthrln-Scheitniger 

Deich, Gemarkungsgrenze mit Bischofswalde bis zur Wilhelmshavener 
Straße, 40 m nördlich gleichlaufend der Wilhelmshavener Straße, Bar- 
thelncr Straße, nördliche und östliche Grenze des Gutsgehöftes nebst 
Derlängerung bis zum Deich,

* 2. das Gebiet in Breslau-Dischofswalde zwischen der Hindenburgstraße, 
Heimweg, vorstehende Baustaffel 1, nördliche und östliche Grenzen der 
Siedlung Eichborngarten bis zur Wilhelmshavener Straße, Gemar­
kungsgrenze mit Bärtheln, 40 m südlich gleichlaufend dem Nixcnweg, 
40 m südlich gleichlaufend der Bischofswalder Straße bis zur Biegung 
und Bischofswalder Straße.

In diesem Gebiet sollen die Dordergebäude der Wilhelmshavener 
Straße zwischen der Grimmstraße und dem Zwergcnweg nach Bau­
staffel 3 bebaut werden.

* 3. das Gebiet in BreSlan-Grüneiche zwischen den Grenzen der Bauklasse 
V und der Bachmannstraße von der Rennbahn bis zur Jurischeiche,

* 4. das Gebiet in Breolau-Grüneiche zwischen der Bauklasse V, Hinden­
burgstraße, Bischofswalder Straße und deren Derlängerung bis zum 
Bartheln-Scheitnigcr Deich, diesen entlang und westliche Grenze des 
Scheitniger Parkes.

In diesem Gebiet sollen die Dordergebäude an der Südseite der 
Bachmannstraße von der Engelhardtstraße bis zum „Stillen Winkel" 
nach Baustaffel 3 bebaut werden.

5. das Gebiet in Morgenau zwischen dem Morgenauer Damm und Straße 
Nr. 10,

*6. das Gebiet in Breolau-WilhelmSruh zwischen Karl-Partsch-Weg, Am 
Schwarzwasser, Bauklasse V, Dartheln-Scheitniger Deich, südliche und 
östliche Grenze des Sportplatzes.

In diesem Gebiet sollen die Dordergebäude WilhclmSruher Straße 
von der Dahnstraße bis zur Wotanstraße nach Baustaffel 3 bebaut 
werden.

*7. das Gebiet der Siedlung Zimpel zwischen Hindenburgstraße, Adolf-
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Hitler-Straße, Damaschkestraße, Mövcnweg, nördliche und östliche 
Grenze der Ärbcitslehrkolonie, Darthelner Straße und ^impcler Straße.

Oie Daustaffel 3 umfaßt
1. die in der vorstehenden Baustaffel 2 unter Absatz 2 genannten 4 und 6 

Dordergebäude,
2. das Gebiet der Sandvorstadt zwischen den Bauklassen III und IV, Hatz- 

feldtiveg, Wasserbaugehöft und Schiffskanal.
In diesem Gebiet sollen die Dordergebäude auf der Westseite der 

Sadebcckstraßc und auf der Südseite der Flutstraßc zwischen Adalbert- 
straßc und Sadebeckstraße nach der Daustaffel 4 bebaut werden.

Die Baustaffel 4 umfaßt
die in der vorstehenden Daustaffel 3 unter Absatz 2 genannten Dordcr- 
gebäude.

X. Gebiete im Süden.
* Die Daustaffel 1 uinfaßt

beide Seiten der Kamenzer und der Frankensteiner Straße in einer Tiefe 
von je 40 m.

Oie Daustaffel 2 umfaßt
* 1. das Gebiet der Strehlencr Dorstadt am Güterbahnhof zwischen der 

südlichen Grenze des Güterbahnhofes, Rampenaufsahrt zur Straßen­
brücke, 40 m nördlich gleichlaufend der Schönstraße und 40 m östlich 
gleichlaufend der Neisser Straße,

* 2. das Gebiet in Dürrgoy zwischen der verlängerten Dernhardinstraßc, 
40 m nördlich gleichlaufend der Ostendstraße, 40 m östlich gleichlaufend 
der Dürrgoystraßc und 40 m südlich gleichlaufend der Hippelstraße,

* 3. beide Straßenseiten der Reichensteiner Straße in einer Tiefe von je 
40 m,

* 4. das Gebiet an der IlmgehungSbahn 40 m südlich gleichlaufend der ver­
längerten Ostendstraße, westliche Grenze der Erwerbslosen-Kleingärten 
am Gaswerk Dürrgoy, der Güterumgchungseisenbahn, der Dauklasse V 
und IV und dem Oltaschiner Kirchweg.

In diesem Gebiet sollen die Dordergebäude
u) der Strehlener Straße, der Dohrauer Straße und der Straßen 97, 

141 und 144 des DebauungSplaneS nach Baustaffel 3,
b) die Lohestraße nördlich der Jaenickestraße nach Daustaffel 4, 

bebaut werden.
*5. das Gebiet der Siedlung Sauerbrunn zwischen der GüterumgehungS- 

bahn, 40 m südlich gleichlaufend der Charlottenstraße, 40 m westlich 
gleichlaufend der Grillparzerstraße und 40 m nördlich gleichlaufend der 
Kürassierstraße.

In diesem Gebiet sollen die Dordergebäude der Lenaustraße Nr. 3—10 
nach Baustaffel 3 bebaut werden.

*6. das Gebiet der Rosegger-, Menzel- und Anzengruberstraße zwischen den 
Baustaffeln 3 und 4,

7. das Gebiet der Siedlung Eichborngarten nördlich der Hochwaldstraße 
zwischen der östlichen Grenze des StraßcnbahnhofcS, 40 m südlich gleich­
laufend der Gräbschener Straße, GüterumgehungScisenbahn und 40 m 
nördlich der Hochwaldstraße.

In diesem Gebiet sollen die Dordergebäude des Astcrnwegcs ungerade 
Nr. 7—21 nach Baustaffel 3 bebaut werden.

Tricgcr, Baupolizeiliche Vorschriften. «
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8. das Gebiet dec Siedlung Eichborngartcn südlich der Hochwaldstraße 
zwischen der GütermngehungSeisenbahn, 40 m nördlich gleichlaufend der 
Kürassierstraße, westliche Grenze der Siedlung und 40 m südlich gleich­
laufend der Hochwaldstraße,

*9. das Gebiet an der Leedeborntrift zwischen Straße 37, Straße 39 und 
Verlängerung, 40 m östlich gleichlaufend der Leedeborntrift und 
Straße 40 nebst Verlängerung,

10. das Gebiet am Städtischen Friedhof Gräbschen zwischen der Lohe, 
40 m südlich gleichlaufend der Groß-Mochberner Straße, 40 m west­
lich gleichlaufend der Gräbschener Straße und nördliche Grenze des 
Friedhofes.

In diesem Gebiet sollen die Dordergebäude der Gierthstraße, nörd- 
liche Seite des Mühlenbergweges zwischen Gierthstraße und Gräbschener 
Straße, Straße 44 und Straße 48 beiderseitig nach Baustaffel 3 be­
baut werden.

Die Banstaffcl 3 umfaßt
1. die in der vorstehenden Daustaffel 2 unter Absatz 4, 5, 7 und 10 be­

zeichneten Vvrdergebäude,
2. das Gebiet 40 m südlich gleichlaufend der verlängerte» Ostendstraße 

(Daustaffel 2 Absatz 4), Oltaschiner Kirchweg, Dauklasse 1V und IIl, 
südwestliche Grenze des Güterbahnhofes, vorstehende Daustaffel 2 Ab­
satz 1, Dernhardinstraße, verlängerte Dernhardinstraße, Ostendstraße 
bis zur Münsterberger Straße mit Ausschluß des Gebietes der vor­
stehenden Baustaffel 2 Absatz 2 sowie der Kamenzer Straße, Reichen­
steiner Straße und Frankensteiner Straße.

In diesem Gebiet sollen die Vordergebäude der Ringstraße (Helmut- 
straße) westlich der Dürrgoystraße nach Baustaffel 4 bebaut werde», 

*3. das Gebiet zwischen der Opperauer Straße, Kopischstraße, 40 m östlich 
gleichlaufend der Grillparzerstraße, 40 m nördlich gleichlaufend der 
Kürassterstraße, östliche Grenze des Grundstückes Kürassierstraße 47, 
Kürassierstraße und Güterumgehungseisenbahn unter Ausschluß der 
vorstehenden Baustaffel 2 Absatz 5,

4. das Gebiet zwischen der Reichsbahn nach Freiburg, Güterumgehungö- 
eisenbahn bis zur Kürassierstraße unter Ausschluß der vorstehenden 
Baustaffel 2 Absatz 7 und 8 (Eichbornsiedlung), Kürassicrstraße, west­
liche Grenze der Kleingärten am Schlesierplatz, Floßgrabcn, östliche 
Grenze des städtischen Friedhofes, Kürassierstraße, Gräbschener Straße 
und Klein-Mochberner Straße.

^sn diesem Gebiet sollen die Dordergebäude der Gräbschener und 
Klcin-Mochberner Straße nach Baustaffel 4 bebaut werden.

Die Daustaffel 4 umfaßt
1. die in der vorstehenden Daustaffel 2 unter Absatz 4 genannten Vordec­

gebäude der Lohestraße,
2. die in der vorstehenden Baustaffel 3 unter Absatz 2 und 4 genannten 

Vordergebäude,
*3. die südliche Straßenseite der Charlottenstraße östlich der Grillparzer­

straße, die westliche Straßenseite der Morgensternstraße und die Grund­
stücke Kürassierstraße ungerade Nr. 41 bis 45 in einer Tiefe von je 
40 m,
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4. das Gebiet zwischen der Reichsbahn nach Freiburg, Klein-Mochbernec 
Straße, Gräbschener Straße, nördliche Grenze des Friedhofes und vor- 

------ stehende Baustaffel 2 Absatz 10.
Die Baustakfel ü umfaßt

das Gebiet des Gaswerkes Dürrgoy zwischen der Ostendstraße, Güter- 
umgehungSeisenbahn und vorstehende Baustaffel 2 Absatz 4.

XI. Gebiete im Westen.
Die Baustaffel 1 umfaßt

die in der nachstehenden Baustaffel 2* unter Absatz 5 genannten Dor- 
dergebäude.

Die Baustaffel 2 umfaßt
* 1. das Gebiet der Siedlung Pöpelwitz zwischen der Weistritzstraße, Heller- 

straße und Bauklasse III.
In diesem Gebiet sollen jedoch die Dordergebäude der Hellerstraße 

gerade Nr. 10—24, der Oueisstraße nördlich der Klodnitzstraße, der 
Boberstraße, der Dielestraße, der Malapanestraße, der Klodnitzstraße 
östlich der Schule, der Weistritzstraße ungerade Nr. 11—27 und der 
Polsnitzstraße gerade Nr. 2—12 nach Baustoffe! 3 bebaut werden.

* 2. das Gebiet am Wcstpark zwischen der verlängerten Hickertstraße, süd­
liche Grenze des Westparkcs und dessen geplante Erweiterung nach 
Osten, nördliche Grenze des GutSgehöfteS, Promnitzstraße und 40 rn 
nördlich gleichlaufend der Pöpelwitzstraße und 40 m nördlich gleichlau­
fend der Kniestraße.

In diesem Gebiet sollen jedoch die Dordergebäude der Promnitzstraße 
nach Baustaffcl 3 bebaut werden.

* 3. das Gebiet in Breslau-Gonda» zwischen der Flughafenstraße, Heller­
straße, verlängerte Weistritzstroßc, östliche Grenze des Festungswerkes, 
östliche und südliche Grenzen des Flughafens.

In diesem Gebiet sollen jedoch die Vorderhäuser der Grundstücke 
Hellerstraße ungerade Nr. 1—11, der Flughafenstraße, der Straße Nr. 7 
und der verlängerten Weistritzstraße noch Baustaffel 3 bebaut werden.

* 4. das Gebiet zwischen der Woyrschstraße, 40 m südlich gleichlaufend der 
PilSnitzer Straße und 40 m nördlich gleichlaufend der Flughafenstraße, 

ü. das Gebiet in Breslau-Cosel zwischen Otto-Muehl-Weg, Wcstpark, 
Nikolai-Friedhof, Coselßiraßc, Straße Nr. 17, Baustaffel 3, 40 m west­
lich gleichlaufend der Straße Nr. 17, 40 m westlich gleichlaufend der 
Coselstraße, 40 m südlich gleichlaufend dem Stollweg, Straße 18, 40 m 
südlich gleichlaufend der Cosclstraße, Straße Nr. 20, 40 m nördlich 
gleichlaufend der Coselstraße, 40 m nördlich gleichlaufend der Straße 
Nr. 19 bis zur östlichen Grenze des Gartenlokals und Straße Nr. 19.

In diesem Gebiet sollen jedoch die Vorderhäuser auf der Südseite des 
Normannenweges östlich des Alemannenweges auf der Ostseite des 
Cheruskerweges, die Grundstücke Nr. 1—12 des Sachsenwegcs, die 
Grundstücke Nr. 5 und 7 des Alemannenweges und die Grundstücke 6 
und 8 des Cheruskerweges nach Baustaffel 1 bebaut werden.

* 6. beide Seiten der Anna-Klinkert-Straße, der Michlingstraße westlich der 
alten Ortslage Breslau-Klein-Mochbern sowie der Max-Pache-Straße 
südlich der Ortslage in einer Tiefe von je 40 m.
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Die Baustafsel 3 umfaßt
1. die in der vorstehenden Baustafsel 2 unter Absatz 1, 2 und 3 genannten 

Dordergebäude,
2. das Gebiet in Pöpelwitz zwischen der Dauklasse III Pilsnitzer Straße, 

40 m nördlich gleichlaufend der Knicstraße und 40 m nördlich gleich­
laufend der Pöpelwitzstraße,

* 3. das Gebiet am Eichenpark zwischen Dammstraße, Grenzstraße, Dau­
klasse III und Pronmitzstraße,

* 4. das Gebiet der Viehweide zwischen der Dammstraße, Glogauer Straße 
und DerbindungScisenbahn,

* 5. das Gebiet am Bahnhof Nikolaitor zwischen der Striegauer Straße, 
Jauer Straße und Dolkenhainer Straße,

6. beide Seiten der Pilsnitzer Straße von der Frankfurter Straße bis zur 
Woyrschstraße, die Nordseite der Flughafenstraße von der Frankfurter 
Straße bis zur Woyrschstraße in einer Diese von je 40 m.

Beide Seiten der Michlingstraßc innerhalb der alten Ortslage Klein- 
Mochbern in einer Diese von je 40 m.

Die Baustafsel 5 umfaßt
1. das gesamte Gebiet des Breslauer Flughafens,
2. das Gebiet zwischen der Weistritzstraße, Bauklasse III, unter Ausschluß 

der vorstehenden Baustafsel 3, Absatz 5, Güterumgehungseisenbahn, 
Reichsbahn nach Glogau, westliche Grenze der Linke-Hofmann-Werke, 
40 m nördlich gleichlaufend der Grundstraße, Reichsbahn nach Glogau 
und GcmarkungSgrenze zwischen Maria-Höfchen und Klein-Gandau.

XII. Gebiete im Norden.
Die Baustafsel 4 umfaßt

die in der nachstehenden Baustafsel 5 genannten Dordergebäude der 
Matthiaöstraße.

Die Baustafsel 5 umfaßt
das Gebiet zwischen den Grenzen der Dauklasscn II und III sowie dem 
Schiffskanal zwischen Rosenthaler- und Hindenburgbrücke.

In diesem Gebiet sollen die Dordergebäude der Matthiasstraße nach 
Baustafsel 4 bebaut werden.

Artikel V.
Für jeden Fall der Nichtbefolgung dieser Polizciverordnung wird, soweit 

nicht gesetzliche Strafbestimmungen Anwendung finden, hiermit die Festsetzung 
eines Zwangügeldcs in Höhe bis zu 50 RM., im Nichtbeitreibungsfalle die 
Festsetzung von Zwangshaft bis zu einer Woche angedroht.

Artikel VI.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Dage ihrer Veröffentlichung im Re- 

gierungsamtoblatte in Kraft und gilt für eine Dauer von 30 Jahren.

Breslau, 7. Februar 1933.

Die Ortüpolizeibehördc in BreSlau.
— Baupolizei. —
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4. polizeiverordnung betreffend die Be- und 
Entwässerungsanlagen der Grundstücke im

Stadtkreis Breslau
vom 11. 1. 33 (Amtsbl. Stück 3).

Teil Entwässerung der Grundstücke.

Abschnitt I.

Allgemeine Dorschristen.

§ 1. Entwässerungspflicht. l
1. Sobald in Straßen oder Plätzen öffentliche Kanäle zur unterirdischen 

Entwässerung betriebsfertig hergestellt sind, müssen in diese alle Flüssigkeiten 
aus den anliegenden bebauten Grundstücken nach Maßgabe dieser Polizei­
verordnung und unter Bezugnahme auf die Bestimmungen der Ortssatzung 
betr. die Herstellung und den Betrieb von GrundstückScntwässerungen von« 
12. Januar 1933 abgeleitet werden.

2. DaS gleiche gilt für unbebaute Grundstücke, wenn die oberirdische Ab­
führung der Niederschlags- oder Schmutzwässer zu Mißständen Anlaß gibt.

3. Jedes wirtschaftlich selbständige Grundstück, 0. h. ein solches, besten Be- 
bauungöart eine Teilung nicht zuläßt, ist für sich ohne Verbindung mit dem 
Nachbargrundstücke zu entwässern.

Bei Wohnhausgruppen, die an einer kanalisierten Straße errichtet werden, 
muß jedes einzelne mit einer besonderen Treppenhausanlage versehene Wohn­
gebäude besonders an den Kanal angeschlossen werden.

4. Werden auf einem an die Kanalisation angeschlostenen Grundstücke wei­
tere Baulichkeiten errichtet, so sind auch diese an die vorhandene Entwässe­
rungsanlage anzuschließen.

5. Bei einer Teilung von Grundstücken ist jeder Eigentümer der Teilgrund­
stücke zu den hiernach erforderlichen Änderungen und Ergänzungen der Ent­
wässerungsanlage verpflichtet.

6. Den öffentlichen Kanälen werden Privatkanäle gleich erachtet, die mit 
dem städtischen Kanalnetz in Verbindung stehen.

tz 2. Arten der Abwässer. 2
1. Es sind einzuleiten:

beim Trennverfahren:
rr) in die Schmutzwasserkanäle alle Schmutz-, Brauch- und gewerblichen 

Abwässer, soweit dies nach den folgenden Bestimmungen zulässig ist, ins­
besondere alle menschlichen Abgänge und die durch den hauswirtschaft- 
Ii'chen Gebrauch verunreinigten Wüster, sowie alle Stallflüssigkeiten,

d) in die Regenwasserkanäle alle Regen- und Schneeschmelzwäster, Kühl- 
und KondenSwässer, ferner alle Ärundwäster, soweit deren Einleitung 
genehmigt wird.
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L. beim Mischverfahren:
alle unter genannten Wässer, soweit diese nach folgenden Bestimmun­
gen eingeleitet werden dürfen.

2. In die Kanäle dürfen nicht eingeleitet werden:
a) feste Stoffe irgendwelcher Art, z. B. Küchenabfälle, Kehricht, Schutt, 

Sand, Asche, Lumpen, Schlachtabfälle u. dergl.,
d) öl- und fetthaltige Abwässer,
e) feuergefährliche oder cxplosionsfähige Stoffe und Flüssigkeiten,
ci) Abwässer von mehr als 35 Grad Celsius Wärme,
v) Gase, Dämpfe, Säuren, Alkalien, Salze und Teer,
k) Abwässer, die den Betrieb der Kanäle und die Gesundheit der Kanal­

betriebsarbeiter gefährden,
A) Abwässer in so außergewöhnlich großen Mengen, daß dadurch der 

ordnungsmäßige Betrieb der Kanalisation beeinträchtigt werden würde.

h 3. Zeitpunkt des Anschlusses.
Die Entwässerungsanlagen sind fertigzustellen und an die öffentlichen Ka­

näle anzuschließen:
a) bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten vor Benutzung der Räume,
d) im übrigen, wenn die OrtSpolizcibehörde (Baupolizei) unter Festsetzung 

einer Frist hierzu auffordert.

1 Abschnitt II.

Genehmigung — Aufsicht.

4. Zuständigkeit.
1. Für die Ausführung von Entwässerungsanlagen der Grundstücke einschl. 

aller öffentlichen Gebäude sowie von Änderungen, Erweiterungen und Aus­
wechselungen solcher Anlagen ist die Genehmigung dcr Ortspolizeibchörde 
(Baupolizei) erforderlich.

2. Dies gilt auch für Grundstücke an nicht kanalisierten Straßen und Plätzen.

2 K 5. Bauanträge und Dauvvrlagen.
I. Die Anträge auf Erteilung der Genehmigung sind schriftlich bei der Orts­

polizeibehörde (Baupolizei) zu stellen.
2. Den Anträgen sind Dauvvrlagen (Zeichnungen pp.) in zweifacher Aus­

fertigung beizufügen.
3. Die einzureichendcn Zeichnungen müssen aus Pauslcinwand oder gleich­

wertigem Papier bestehen und Din-Format haben. Bei Papier muß eine 
Ausfertigung auf Leinwand aufgezogen sein. Aus den Zeichnungen muß er­
sichtlich sein:

a) die Straße, an der das Grundstück liegt, und die Hausnummer oder 
amtliche Grundstücksbezcichnung,

d) die Bestimmung der einzelnen Gebäude und Räume,
v) ein llbersichtüplan deü ganzen Grundstückes im Maßstabe 1 : 500 mit 

Angabe der Nordrichtung und der genauen Lage des Grundstücks zur 
Straße und zu den benachbarten Grundstücken, sowie sämtlicher auf 
dem Grundstücke vorhandenen Gebäude, der Baufluchtlinien und der 
Lage der Hauptentwässerungsleitungcn, ferner der vorhandenen Brun­
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nen und Senkgruben, soweit diese Angaben nicht aus dem untersien 
Geschoßgrundrisse zu ersehen sind,

6) die Grundrisse mit den zur Prüfung erforderlichen Maßzahlen für 
jedes in Frage kommende Geschoß, in der Regel im Maßstabe 1 : 100, 
bei größeren Grundstücken im Maßstabe 1 : 200, soweit die Deutlichkeit 
der einzelnen Eintragungen nicht darunter leidet,

v) die zur Prüfung nötigen Längen- und Querschnitte der Gebäude mit 
den erforderlichen Maßzahlen und dcr Höhenlage des Erdbodens im 
Maßstabe 1 : 100,

k) im untersten Geschoßgrnndrisse die von der Verwaltung der städtischen 
Kanalisationswerke mitgeteilken Anschlußstellen der Zweigkanälc und 
deren Höhenlagen, die Entfernung der Austritte der HauptableitungS- 
rohre aus dem Grundstücke und die Lage der Regenrohre von einer 
Grundstücksgrenze auü gemessen,

T) die Entwässerungsanlage selbst mit allen einzubaucndcn Entwässe­
rungsgegenständen unter Angabe der Weite und des Gefälles der Rohre 
und der zur Verwendung gelangenden Baustoffe,

k) die Höhenlage für die neuen Bürgersteige, Höfe, Kellersvhlen, Grund­
mauern und sonstige für die Leitungen in Betracht kommenden Ge­
bäudeteile und EntwässcrungSstellen, bezogen auf II. kl.

Die Höhenlage und das Gefälle der nicht aus dem Schnitt ersicht­
lichen Fußböden und Anschlußstränge sind in die Grundrisse einzu- 
schreibcn.

i) die Maßstäbe zu sämtlichen Zeichnungen und die wichtigsten Ab­
messungen,

I<) im Maßstabe 1 : 25 die Darstellungen solcher Anlagen, die für die 
Vorbehandlung der einzuleitenden gewerblichen Abwässer einzubauen 
sind, wie Seifen-, Fettfänge, Benzinabscheider, Klär-, NeutralisationS- 
anlagcn u. dgl.,

I) die Darstellung besonderer KonstruktionStcile für EnlwässerungSgegcn- 
stände, sofern dies von der OrtSpvlizeibehörde (Baupolizei) gefordert 
wird.

4. Hektographien oder Lichtpausen mit rotem oder blauem Grunde und 
gerollte Pläne sind unzulässig.

Die Zeichnungen sind vom Grundstückseigentümer oder seinem Vertreter 
sowie von dem verantwortlichen ausführenden Unternehmer mit Wohnungs­
angabe zu unterschreiben.

Die geschnittenen Gebäudeteile in den Zeichnungen sind farbig darzustellcn, 
wobei „rot" für die neuen und „grau" für die alte» Anlagen zu verwenden ist.

Die einzelnen Abflußstcllen sowie die Abflußleitungcn selbst sind in kräftigen 
Farben oder Strichen herauszuhebcn. Für Tonrohrleitungcn ist braune, für 
Eisenleitungen schwarze, für WasserlcitungSrvhrc blaue Farbe zu verwenden.

Rote und grüne Farben dürfen für Linien nicht verwendet werden.
Bestehende Einrichtungen sind dabei gestrichelt und neue Anlage» auügezogen 

darzustellen.
Fortfallende Leitungen sind entsprechend durchzustreichcn.
5. Den Anträgen sind ferner bcizufügen:
u) eine Erklärung der städtischen Kanalisationüwerke über alle wesentlichen 

Einzelheiten, die sich auf den Anschluß an das öffentliche KanalneH 
beziehen (Muffcnplan),
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b) bei Neu- und Umbauten die baupolizeiliche Genehmigung,
o) bei den Gebieten, in denen Wasserläufe 2. und 3. Ordnung, offene oder 

verrohrte Gräben in Betracht kommen, die Genehmigung der zuständigen 
Amtsstelle — Polizeipräsidium für die Flußläufc 2. und 3. Ordnung, 
Magistrat (Tiefbauämter, Kanalisationswerke), Deichamt usw. —.

1 H 6. Genehmigung der Anträge.

1. Die Genehmigungen werden unbeschadet der Rechte Dritter schriftlich 
erteilt.

Eine Ausfertigung der eingereichtcn Unterlagen wird mit etwaigen Prü- 
fnngsvermerken, den etwa zu stellenden Bedingungen und mit Genehmigungs­
vermerk dem Antragsteller zurückgegeben. Die zweite Ausfertigung bleibt bei 
den Akten der Ortspolizeibehörde (Baupolizei).

2. Die Gültigkeit der Genehmigung ist davon abhängig, daß die Bau- 
vorlagen richtig sind und der Örtlichkeit entsprechen.

3. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb Jahresfrist seit Aus­
händigung mit der Ausführung der Anlagen begonnen oder wenn eine 
begonnene Ausführung ein Jahr unterbrochen wird oder eine Verlängerung 
der Baugenehmigung nicht vor Ablauf eines Jahres beantragt und erteilt 
worden ist.

4. Wenn Ausführungen, für die die Genehmigung erloschen ist, wieder 
ausgenommen werden sollen, so müssen die Zeichnungen zur Prüfung und 
Genehmigung nochmals vorgelegt werde».

5. Wesentliche Änderungen oder Abweichungen von den genehmigten Bau- 
Vorlagen dürfen während der Bauausführung nur nach vorheriger schriftlicher 
Genehmigung vorgenommcn werden. Auf Verlangen sind hierfür besondere 
Nachtragszeichnungen zur nachträglichen Genehmigung vorzulegen.

6. Die genehmigten Zeichnungen müssen auf der Baustelle stets zur Einsicht 
auüliegcn.

7. Mit der Ausführung der Entwässerungsanlagen darf erst nach der 
Genehmigung der Entwürfe begonnen werden.

2 § 7. Anzeigepflicht, Aufsicht.
1. Der Ortspolizeibehörde (Baupolizei) ist von dem ausführenden Unter­

nehmer mindestens 24 Stunden vorher schriftlich anzuzeigen:
a) der Anfang und jede Wiederaufnahme der Arbeit,
d) der beabsichtigte Anschluß des Entwässerungsrohres an den Zweigkanal 

oder an ein vorhandenes HauSentwässerungSrvhr.
2. Ein Wechsel in der Person des ausführendeu Unternehmers ist durch 

den Eigentümer und den neuen Unternehmer der Ortspolizeibehörde (Bau­
polizei) rechtzeitig mitzuteilcn.

3. Die Ausführung der Entwässerungsanlagen unterliegt der ständigen 
Aufsicht durch Beamte der Ortspolizeibehörde (Baupolizei).

4. Den mit Ausweis versehenen Beamten der Ortspolizeibehörde (Bau­
polizei) ist der Zutritt zu den Grundstücksentwässcrungsanlagen jederzeit 
— auch ohne Voranmeldung — zu gestatten.

Z H 8. Prüfung und Abnahme.
1. Der Grundstückseigentümer und der Unternehmer haben durch recht­

zeitige Mitteilung an die Ortspolizeibehörde (Baupolizei) dieser Gelegenheit 
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zu gebe», die gesamte Anlage vor der Verfüllung, Vermauerung oder vor 
dem Verputzen der Rohrleitungen auf Güte der Ausführung prüfen zu lassen.

2. Jede ohne solche Prüfung verdeckt ausgeführte Leitung muß auf Ver­
langen der Ortspolizeibehörde (Baupolizei) wieder freigelegt werden.

3. Die Dichtigkeit der Leitungen und die Wirksamkeit der Geruchsverschlüsse 
können von der Ortspolizeibehörde (Baupolizei) unter Anwendung von 
Wasserdruck-, Rauch- oder Geruchsproben nachgeprüft werden.

Der Unternehmer hat hierzu die erforderlichen Arbeitskräfte, Geräte und 
Baustoffe auf seine Kosten zu stellen.

§ 9. Anschluß an den städtischen Zweigkanal. I
1. Die Hausleitung darf an den Zweigkanal nur mit Erlaubnis und unter 

Aufsicht der Ortspolizeibehörde (Baupolizei) angeschlossen werden.
2. Die zur Herstellung dieses Anschlusses erforderlichen Arbeiten müssen 

ohne Unterbrechung hintereinander betrieben und tunlichst innerhalb zwölf 
Stunden beendet werden.

Die Baugrube ist sachgemäß auszusteifen und nach Fertigstellung des An­
schlusses mit sandigem Boden sachgemäß zu Verfüllen und festzustampfen.

3- Herstellung des Anschlusses an den Zweigkanal ist ein besonderer 
Erlaubnisschein rechtzeitig bei der Ortspolizeibehörde (Baupolizei) abzuholen, 
auf der Baustelle jederzeit zur Einsicht des Polizeibeamten aufzubewahren 
und nach Beendigung der Arbeiten zurückzugeben.

Die Erlaubnis zum Anschluß an de» Zweigkanal kann verweigert werden, 
wenn Nachteile für den Straßenkanal zu befürchten sind.

§ 10. Gebrauchsabnahme und Inbetriebnahme. 2

I. Nach Vollendung der Entwässerungsanlage und nach Herstellung des 
Kanalanschlusses ist bei der Ortspolizeibehörde (Baupolizei) die Gebrauchs- 
abnahme schriftlich zu beantragen.

2. Vor der Inbetriebnahme der fertiggestellten Entwässerungsanlage muß 
das Grundstück an eine unter Druck stehende Wasserleitung angeschlossen sein.

3. Die Entwässerungsanlagen dürfen erst benutzt werden, wenn sie die 
OrtSpvlizeibchörde (Baupolizei) abgenvmmcn und die Erlaubnis zur In­
betriebnahme schriftlich erteilt hat.

4. In dem Abnahmetermine müssen der Grundstückseigentümer und dec 
Unternehmer oder deren Vertreter anwesend sein.

Dabei müssen alle Teile der Anlage so zugänglich sein, daß sie leicht geprüft 
werden können.

Abschnitt lll.

Technische Vorschriften.

a) Leitungen. z

tz 11. Lage.
1. Die Leitungen sind möglichst kurz und gradlinig so zu verlegen, daß sie 

durch den Verkehr nicht gefährdet werden können.
2. Die Abflußrohre sind mit der Muffe entgegen der Richtung des Wasser­

abflusses zu verlegen.
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3. Bei RichtungSändcrungcn der Abflußlcitungcn sind vorschriftSinäßigc 
Formstücke zu verwenden.

4. Die Fallrohre sind durch alle Stockwerke bis zum Anschluß an die 
Grundleitung möglichst lotrecht zu führen. Sie dürfen nicht fest eingemauert, 
sondern müssen frei oder in Rohrschlitzcn unter Verputz oder abnehmbarer 
Verkleidung verlegt werden.

5. Das Einmauern von Rohrleitungen in Brandmauern an der Nachbar­
grenze ist unzulässig.

6. Die Hauptstränge der Grundleitungcn müssen möglichst außerhalb der 
Gebäude liegen. Leitungen in nicht unterkellerten Räumen sind zu vermeiden.

, tz 12. Frvstschutz.

1. Die außerhalb der Gebäude liegenden Leitungen müssen über Rohrsohlc 
mindestens 1,30 m llberdeckung haben.

Ist eine solche llberdeckung nicht vorhanden, so sind die Leitungen in 
geeigneter Weise gegen Frost zu schützen.

2. Die innerhalb der Gebäude liegenden Leitungen sind leicht zugänglich 
anzubringen und so zu schützen, daß sie nicht einfricrcn.

2 tz 13. Gefälle.
1. Alle Entwäßerungsleitungcn müssen ein gleichmäßiges Gefälle haben.
2. Sind ausnahmsweise Gefällwechsel in den Entwässerungsleitungen not­

wendig, so sind zur Reinigung der Leitungen entsprechende Öffnungen anzu. 
bringen.

3. Das Gefälle von Anschlnßleitungen hat 1 : 50 zu betragen. Ausnahmen 
bedürfen der besonderen Genehmigung.

z tz 11. Lichte Weite.
1. In der Richtung des Ablaufes darf kein Nohr in ein Rohr von gerin­

gerer Weite übergehen.
Die lichte Weite der Rohre muß der abzuführendcn Wasfermenge ent­

sprechen.
2. Die Rohrweite für die Hauptabflußlcitungcn hat 150 mm zu betragen. 
Abweichende Maße bedürfen einer besonderen Genehmigung.
3. Die Ncbenlcitungcn müßen für den Anschluß der Abortfalleitungen 

150 mm, für den der anderen Falleitungen 100 mm weit sein.
4. Die Weite der Fallrohre für Schmutzwasser muß mindestens betragen 

beim Anschluß von:
a) Aborten 100 mm,
b) Ausgüßen, Bädern, Waschbecken, Pißbcckcn, Bodeneinläufen 70 mm.
6. In Einfamilien- und eingeschossigen Häusern braucht für Einzelanlagen 

wie Wasch- oder Ausguß- oder Spülbecken — nicht für Bäder — die Fall­
leitung nur 50 mm weit zu sein.

6. Die Weite der Anschlußleitungen an die Fallrohre muß für Aborte 
100 mm und für ein Wasch- oder ein Ausguß- oder ein Spülbecken oder 
ein Bad mindestens 50 mm, beim Anschluß mehrerer solcher Anlagen jedoch 
70 mm betragen.

Rohrweiten von 40 mm Durchmesser und darunter sind nur bei kleineren 
Handwaschbecken und llbcrlaufleitungen zulässig.
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7. In jedem Falle sind die Weiten der Fall- und Nebenleitungcn so zu 
bemessen, daß die abfließendc Wassermenge die Geruchsverschlüsse nicht ab- 
saugc» kann.

8. Die Weite der Regenfallrohre soll 100—150 mm betragen. Bei 
kleineren Dachflächen — Balkönen, Loggien, Vordächern usw. — sind Weiten 
bis mindestens 50 mm zulässig.

h 15. Form- und Verbindungsstücke. 1
1. Zwischen den Rohren verschiedener Weiten sind llbcrgangsrohre einzu­

bauen.
2. Zweigleitungen sind an die Hauptleitung durch einseitige spitzwinklige 

Verbindungsstücke anzuschließcn. Doppel- oder rechtwinklige Verbindungs­
stücke können in Ausnahmefallen zugelasscn werden.

3. Das Durchschlagen der Nohrwandungen und das Anbringcn von 
Anhaustellcn ist verboten.

tz 16. Lüftung. 2

1. Zur Entlüftung der Entwässerungsanlagen mästen die Fallrohre in 
vollem Querschnitte möglichst lotrecht bis mindestens 0,50 m über Dach 
geführt werden.

2. Die Vereinigung mehrerer EntlüftungSleitungcn ist ausnahmsweise 
zulässig. ' , ,

In diesem Falle muß der Querschnitt des gemeinsamen Lüftungsrohres 
gleich der Summe der Querschnitte der angeschlostenen EntlüftungSleitungcn 
sein.

3. Die AuSmündungcn der Entlüftungsrohre sind mit festen Schutz- oder 
Windhauben zu versehen.

Zwischen der Windkappe und dem Nohrrandc muß die freie Qffmmg die 
doppelte Querschnittsfläche des Entlüftungsrohres haben.

4. Die Einführung von EntlüftungSrohrcn in Schornsteine ist verboten.
5. EntlüftungSrohre mästen mindestens 1,00 m seitlichen Abstand von den 

Fensterleibungen bewohnter Räume haben und mindestens 1,50 m über deu 
Fenstersturz hochgeführt werden.

6. Regenfallrohre, die in geringerem Abstand als 1,50 m von Fenstern 
bewohnter Räume ausmünden, sind mit Geruchsverschlüssen zu versehen.

7. Eine Unterbrechung der Entlüftungen, insbesondere durch Einbau von 
Geruchsverschlüssen, Rückstauvorrichtungen und Schlammfängcn in die 
Hauptgrundlcitungen, ist verboten.

8. In Privatkanälcn sind auf Erfordern die Putz- und Prüfschächtc luft­
durchlässig abzudecken.

9. In besonderen Fällen ist neben dem Fallrohre noch ein besonderes Ent- 
lüftungSrohr anzulegen, das dann entweder selbst über Dach geführt oder, 
über der höchsten Einlaufstclle in das Fallrohr geführt werden muß.

§ 17. Baustoffe für die Entwässerungsleitungcn. Z
1. Im Inneren von Gebäuden sind die Grund-, Fall- und Anschlußlcitungen 

aus innen und außen asphaltierten gußeisernen Rohren herzustellen.
2. Das gleiche gilt für außerhalb von Gebäuden gelegene Leitungen, die 

durch andere Anlagen gefährdet sind.
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3. Steinzeugrohre dürfen nur außerhalb von Gebäuden und dann nur in 
einem Absiande von niindesiens 1,00 m von den Umfassungsmauern ver­
wendet werden.

4. Blei- oder Kupferrohre dürfen zu kurzen Anschlußverbindungen ver. 
ivrndet werden, wenn sie in den Stößen luftdicht verlötet werden.

Bleirohre müssen weich und biegsam sein nnd bei einer lichten Weite bis 
mindestens 50 mm wenigstens 2,5 mm Wandstärke haben.

5. Regenfallrohre müssen aus gelötetem Zink oder Kupfer oder Eisen 
hergesicllt sein und in ihrem unteren Teil bis 1,80 m über Erdboden aus 
Eisen bestehen.

6. Die Entlüftungöleitungen sind aus Guß-, Kupfer- oder Bleirohren her- 
zusiellen und mindestens bis ctiva 50 cm unter Dach hochzuführcn.

Zinkrohrc dürfen nur außerhalb der Gebäude verwendet werden.

t § 18. Dichtung der Rohre.
1. Oie Mnffcndichtung gußeiserner Rohre ist nach den Regeln des Hand­

werks mit geschmolzenem und frstgestcmmtem Blei lüft- und wasserdicht her­
zustellen.

Die Muffen von Steinzcugrvhren müssen mit gut geteertem Hanfstrick und 
eingegossencm Asphalt gedichtet werden.

2. Kupfer- und Blcirohre sind mit Eisenrohrcn nur unter Benutzung von 
metallenen Hülsen mit Dleidichtung zn verbinden. Eine Verbindung durch 
gedichtete Flanschen ist zulässig.

3. Blei-, Kupfer- oder Zinkrohre sind unter sich zu verlöten.
4. Bei Regen- und Dunstrohren sind die Zink- und Kupferrohre mit Eisen­

rohrcn durch angelötete, dichtschließende Manschetten zu verbinden.

2 H 1!). Regenfallrohre.
1. Jedes Gebäude an kanalisierter Straße muß mit Regenfallrohren ver­

sehen sein, die durch eine Zweigleitung an den Regen- oder Mischwasscrkanal 
anzuschließcn sind.

2. Regenfallrohre von kleinen Dachflächen, Balkönen, Loggien, Terrassen, 
Vordächern nnd ähnlichen Flächen können auch nach dein Hofe oder nach 
Gartenflächen frei ausmünden, wenn dadurch der Verkehr nicht behindert 
wird.

3. Balköne nnd Loggien usw. sind einzeln durch seitliche Abzweige, die mit 
Einlaufsiebcu zu versehen sind, an ein Entwässerungsrohr anzuschließcn.

4. Regenfallrohre dürfen für die Hausentwässerung nicht benutzt werden.
5. Die Regenfallrohre sino mit Vorrichtungen zu versehen, die ein Ein- 

schwemmen fester Stoffe in die Kanäle verhindern.

Z § 2U. Geruchsverschlüsse.

l. Die Geruchsverschlüsse müssen unmittelbar unterhalb der Abflußstelle 
angebracht werden.

Sie müssen zugänglich und frostsicher liegen und in fester Verbindung mit 
der Abflnßstelle stehen.

Die Wirksamkeit darf nicht durch Entfernung einzelner Teile aufgehoben 
werden.

2. Die EingangSiveite des Geruchsverschlusses muß geringer sein, als die 
Weite der Leitung, an die er angeschlossen ist.
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Die Diese des Wasservcrschlusseü muß bei Spülaborten mindestens 50 mm, 
bei Hofsinkkästen, Fettfängen, Negenrohrsinkkästcn 100 mm und bei allen 
anderen Einläufen mindestens 70 mm betragen.

Die Dffnung des Einlaufes über dem Wasserverschlusse darf nicht größer 
sein als dessen halber Querschnitt.

3. Die Geruchsverschlüsse sind so einzubaucn, daß ein Absaugcn des 
WasservcrschlusseS nicht cintreten kann.

Als Sicherungen dienen:
a) Erweiterungen der Ablaufschenkcl oder der Falleitungen,
b) Anlage eines besonderen 40 mm weiten Entlüftungsrohres.
4. Einläufe, die lange unbenutzt bleiben, sind zu spülen oder lustdicht zu 

verschließe».
5. Bei Gruppcnanlagcn, wie Massenspülabvrtcn und Reihenwaschtischen, 

kann für mehrere Einlaufstellcn ein gemeinsamer Geruchsverschluß zugelasscn 
werden.

6. Jeder Geruchsverschluß muß reinigungsfähig sein und öfters gereinigt 
werden.

tz 21. Reinigungsvorrichtungen und Schächte. 1

1. In der Hauptleitung muß dicht hinter der Baufluchtlinie eine luftdicht 
verschließbare Ncinigungsöffnung eingebaut werden.

2. In allen Falleitungen sind vor Übergang in die Grundleitung Neini- 
gungSöffnungen anzulegcn.

3. Weitere Neinigungsöffnungen müssen an Stellen, an denen sich die 
Richtung der Leitung ändert, sowie bei langen Leitungen in Abständen von 
20—25 m angelegt werden.

Reinigungsschächte mit offenem Durchfluß sind nur im Freien und mit 
besonderer Genehmigung zulässig.

4. Die Neinigungsöffnungen müssen stets zugänglich sein und dürfen nicht 
in Wohn-, ArbeitS- und solchen Räumen liegen, in denen Lebensrnittel herge­
stellt oder ausbcwahrt werden.

5. Die Reinigungsschächte müssen mindestens 0,80—1,00 m im Lichten 
weit, wasserdicht und bei 1,00 m und mehr Diese mit Steigeisen versehen 
sowie verkehrssicher mit einem in einein eiserne» Winkclrahmen ruhende» 
eisernen Deckel abgedeckt sein.

Die Schachtsohlcn sind seitlich ansteigend so herzustellen, daß die Spül­
wässer durch die Reinigungsöffnung ablaufen können.

6. Bei Grundstücken mit Vorgärten muß der Reinigungsschacht im Freien 
angelegt werden, wenn die Entfernung vom Straßenkanal bis zum Gebäude 
mehr als 12,00 m beträgt.

K 22. Rückstauverschlüsse. 2
1. Bei Einläufen, die mit der Ablaufsohlc mehr als 0,30 m unter dcr 

Straßcnvbcrkante liegen, sind in die Abflußlcitung Rückstauverschlüsse einzu­
baucn.

2. Die Rückstauvcrschlüsse sind so anzubringen, daß sic jederzeit leicht 
aufgefundcn und bedient werden können.

Auf die Bedienungsart soll in geeigneter Weise hingewiesen werden.
3. Dcr Nückstauverschluß muß sowohl mit der Hand zu bedienen sein als 

auch selbsttätig wirken.
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Die Verschlußkeile und Dichtungsflächen müssen ans nicht roßendem Me­
talle bestehen. Der Handverschluß muß durch eine Rotgußspindel mit Flach- 
geivinde bedient werden können.

> § 23. Spülungsvorrichtungen.
1. Über jedem Ausgüsse und jedem Einlaufe innerhalb von Gebäuden 

muß ein Zapfhahn der öffentlichen oder einer anderweitigen Wasserleitung 
angebracht werden.

2. Unter jedem Zapfhahn der Wasserleitung innerhalb von Gebäuden ist 
eine Abflußstelle anzulegen.

3. Spülaborte und Pißstände sind mit besonderen Spülvorrichtungen 
gemäß tz 27 zu versehen.

4. Bei Sinkkästen und Fußbvdeneinläufen in einem geschlossenen Raume 
genügt ein in diesem angebrachter Zapfhahn der Wasserleitung, wenn der 
Fußboden wasserdicht ist und entsprechendes Gefälle hat.

b) Einläufe.

2 § 24. Stallentwässerungen.
Stallungen müssen an den öffentlichen Kanal angcschlosscn werden.
Die Fußböden der Stallräume sind wasserdicht mid mit einem Gefälle nach 

einem gußeisernen Sinkkasten herzustellen. Der Sinkkasten muß einen heraus­
nehmbaren Eimcreinsatz haben und mit einem festen Geruchsverschluß und 
einer Reinigungsöffnung versehen sein.

Z § 25. Waschküchencntwässerungeu.

In Waschküchen, die an einen Kanal angeschlosscn werden können, muß 
der Fußboden wasserdicht sein und Gefälle nach einem gußeisernen, mit einer 
Neinigungsöffnung versehenen Sinkkasten haben.

Ein Fußboden-Sinkkasten ist mit einem 100 mm weiten Ablaufstutzen an 
eine mindestens 1O0 mm weite Leitung anzuschließen.

4 H 26. Badeeinrichtungen und Bidets.

1. Die Fußböden in Dadestuben sind wasserdicht herzustellcn und nach 
einem an die Abflußleitung angeschlvssencn Fußbodcneinlaufe zu entwässern. 
Der Einlauf muß mit einem Gitter oder Sieb abgedeckt und mit einem 
Geruchsverschluß versehen sein.

2. Badewannen, die leicht wegnehmbar sind, müssen in der Regel mit dem 
Ablaufstutzcn über der Fußbodenentwässernng ausgestellt werden.

3. Sind Badewannen an die Entwässerungsleitung fest angeschlosscn, 
dann muß im Baderamne noch eine besondere Fußbodenentwässerung angelegt 
werden.

4. Badewannen und sonstige Badebehälter müssen mit einem Überlaufe 
versehen sein.

Bidets müssen einen Geruchsverschluß haben, sofern keine Fußbodenent­
wässerung in dem Daderaume vorhanden ist.

5. Die Abflußventile müssen im obersten Teile der Entwässerungsstelle 
liegen.

Abläufe sind mit festen Kreuzstäben und Überläufe mit festen Sieben zu 
versehen.
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H 27. Spülaborte und Pißorte. 1

1. Sind Abort- und Pißräume nicht frostfrei, so müssen die Spülvorrich­
tungen und Geruchsverschlüsse in frostfreien Gruben von mindestens 1,00 m 
lichter Breite angelegt werden.

Wenn diese Anlage nicht möglich ist, so könne» besondere Heizvorrichtungen 
gefordert werden.

2. Die Abortbecken sind freistehend ohne jede Umkleidung aufzustellen. 
Die Decken mästen aus innen weißglasiertem Steinzeug oder gut emailliertem 
Gußeisen bestehen.

I. Die Abflußöffnung der Abortbecken muß sichtbar liegen und darf bei 
Rnndspülbeckcn nicht mehr als 70 mm und bei den Flachspülbecken bei 
eiförmiger Öffnung nicht mehr als 70/90 mm Weite betragen.

4. Äle Verbindung zwischen Becken und Geruchsverschluß muß leicht 
zugängig sein.

5. Die Spülvorrichtung der Abortbecken muß so angelegt werden, daß 
nach jedesmaligem Gebrauche die vollständige Ausspülung des Deckens und 
des Geruchsverschlusses bewirkt wird.

6. Der Sitz muß aufklappbar sei». Durch das Aufklappen darf dis 
Spülvorrichtung nicht beschädigt werden.

7. Mastenspülaborte für Fabriken, Kasernen, Schulen und dgl. bedürfen 
einer besonderen Genehmigung.

8. In Pißräumcn müssen die Fußböden und Wände undurchlässig sein 
und glatte Oberflächen haben. Zur Entwässerung des Fußbodens ist ein 
Einlauf mit Geruchsverschluß anzulegen.

9. Die Pißbecken müssen aus Steinzeug oder emailliertem Gußeisen mit 
Spülrand bestehen.

Pißstände sind mit wasserdichter Wandverkleidung und mit einer dauernden 
oder selbsttätig unterbrechenden Spülvorrichtung zu versehen,

10. Olpißstände sind in der Regel verboten.
11. Bei Gaststätten, Theatern und dgl. muß in jeder Bedürfnisanstalt 

mindestens eine Waschgelegenheit mit fließendem Master angelegt werden.

tz 28. Spültische, Waschbecken, Ansgüsse mid ähnliche Ablanfstellen. 2

1. Für jede Wohnung und für jeden wirtschaftlich gesondert genutzten 
Rainn ist grundsätzlich mindestens ein Ausguß anzulegen.

Ein gemeinsamer Ausguß ist ausnahmsweise und nur dann zulässig, wenn 
die Räume in ein und demselben Geschosse liegen und der Ausguß jederzeit 
unniittelbar zugänglich ist.

2. Ausgüsse dürfen nicht mit Holz oder anderen Baustoffen verkleidet sein 
und müssen feste Siebe mit Löchern von höchstens 5 mm Durchmesser haben.

Die Summe der Ouerschnitte der Sieböffnungen darf die Hälfte der Ouer- 
schnitte des Geruchsverschlusses nicht übersteigen.

3. Alle Waschbecken, Spültische und Wannen müssen Abflußventile haben, 
unter denen Kreuzstäbe einzubauen sind.

4. Überläufe sind durch das darunter befindliche Ablaufrohr mit dem 
Geruchsverschlusse zu verbinden.

tz 29. Eisschränke, Wasserbehälter. Z

Abläufe von Eisschränkcn für Wirtschaftsbetriebe sowie von allen Wasser­
behältern, die einen dauernden Zufluß haben, dürfen an die Entwässerung»- 
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leitung nicht unmittelbar angeschlossc» werden, sondern niüssen über einem 
Einlaufe frei ausmünden, bei dem für die Wassererncucrung im Geruchsver­
schlusse hinreichend gesorgt isi.

1 tz 30. Hof- und Lichthofcntwässerungen.
1. Hofflächcn sind mit Gefälle nach den Negcmvassereinläufcn so herzu- 

stellcn, das; die Nicderschlagüwässer leicht und ungehindert nach diesen Stellen 
abfließen können.

2. Der Hof ist so hoch anzulegcn, daß die NicdcrschlagSwässer nach dem 
Kanal frostfrei abgeleitet werden können.

g. Befahrbare Höfe sind mit Hartpslaster, alle übrigen mit Beton, 
Plattenbelag oder gleichwertigem Pflaster in einer Mindcstbreite von 4,00 m 
längs des Gebäudes zu befestigen.

Zum Schutze in das Erdreich eingesenkter AufcnthaltSräume muß ein min­
destens 0,50 m breiter Tranfpflasterstreifen angelegt werden.

4. Die Ncgcnwassereinlänfe sind möglichst in der Mitte der Hvffläche, min­
destens 2,00 m von Gebäuden entfernt anzulegen.

5. Die Regcnwassereinläufe müssen aus standfesten und dauerhaften Bau­
stoffen hcrgcstellt und wasserdicht sein. Sie müssen mit einem Geruchsver­
schlusse versehen und mit einem verkehrssicheren Einlaufroste von höchstens 
15 mm I. W. zwischen den Stäben abgedeckt sein, der in einem eisernen Falze 
unverschiebbar festliegcn muß.

Der Wasserspiegel des Einlaufes muß mindestens 1,00 m unter Erdober­
fläche und mindestens 0,50 m über der Sohle liegen.

6. Zur Entwässerung von Lichthöfen und ähnlichen Flächen können Fuß- 
bodeneinläufe mit frostsicher eingebautem Geruchsverschlusse zugelassen werden.

7. In Rcgenwasscrkanäle dürfen keine Wirtschaftswässcr eingeleitet werden.

2 tz 31. Fcttfänge.
1. Zum Auffangcn von Fett- nnd Seifenstoffen aus Fleischereien, Wasch­

anstalten usw. müssen entsprechend große Fett- und Seifcnfänge eingeschaltet 
werden.

Diese müssen luftdicht verschlossen sein sowie ausreichende Kühlflächen und 
Entlüftungsvorrichtungen haben.

z tz 32. Drainagen, Grundwasserableitungen.
1. Zur Einleitung von Drain- und Grundwasser ist eine besondere Genehmi­

gung notwendig.
2. Die Ableitungsrohre müssen in Schottcrbcttung liegen, bei ihrer Durch­

führung durch Grundmauern aus Eisen bestehen und in einen Sammelschacht 
münden, der nach einer an den Kanal angeschlossenen Abflußstelle entleert 
werden kann.

3. Bei unmittelbarem Anschlusse an die Grnndlcitung ist ein Geruchsver­
schluß mit doppelter Nückstauvorrichtung einzubauen.

4 tz 33. Gewerbliche Abwässer.
1. Bevor schädliche gewerbliche und ähnliche Abwässer in die städtischen 

Kanäle eingcleitct werden, müssen sie neutralisiert, verdünnt oder in ent­
sprechend großen Behältern derartig behandelt werden, daß sie frei von Sink- 
stoffen, geruchlos und säurefrei sind.

2. Zur Prüfung der Beschaffenheit der neu einzuleitcnden Abwässer sind 
auf Verlangen der Ortspolizeibehörde (Baupolizei) Berechnungen und Ana­
lysen einzureichen.
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3. Hinter der NeutralisationS- oder Reinigungsanlage ist ein Prüsschacht 
anzu legen.

v) Entwässerung von Kraftwagenständen.

tz 34. öl- und Dcnzinabscheidcr. 1
1. Für Anlagen, aus denen öl, Denzin oder andere explosive Leichtflüssig­

keiten allein oder in Verbindung mit Abwässern in die Entwässerungsleitun­
gen gelangen können, sind Vorrichtungen (öl- und Denzinabscheider) zu tref­
fen, die diese Stoffe mit Sicherheit zurückhalten.

Zum Einbau dieser Abscheider ist eine besondere ortspolizeiliche (baupolizei­
liche) Genehmigung erforderlich.

2. Die öl- und Benzinabscheider müssen den folgenden Vorschriften ent­
sprechen:
rr) Durch Anlage von Kammern und Tauchwänden muß eine zuverlässige 

Trennung von Leichtslüssigkeit und Wasser gewährleistet sein, so daß mit 
Sicherheit eine ölabscheidung von mindestens 95 erreicht wird.

b) Etwaige Schlammbehälter im Abscheider müssen leicht herausnehmbar 
sein. Beim Entfernen des Schlammes darf die angesammelte Leicht­
flüssigkeit nicht aufgerührt werden.

c) Die Abscheidung und Zurückhaltung der öl- und benzinhaltigen Stoffe im 
Abscheider muß selbsttätig eintretcn.

0) Die in den Abscheidern abgeschiedene Leichtflüssigkeit darf weder vom zu­
fließenden Wasser durchbrochen noch aufgcrührt werden, so daß sie nicht 
in die Cntwässerungöleitnng gelangen kann.

e) Der Abscheider muß so eingebaut werden, daß seine Oberkante min­
destens 4 cm über der Oberkante des höchst angeschlossenen CinlauseS 
liegt.

Die Abdeckungen müssen aus unverbrennlichem Baustoffe bestehen und 
verkehrssicher, dichtschließend, feuersicher und leicht durch eine Person zu 
öffnen sein.

In geschlossenen Räumen sind die Abscheider durch 40 mm weite 
Rohre zu entlüften.

4) Die Größe des Abscheiders muß der ihm zuzuführenden Abwassermenge 
und der anfallenden Leichtflüssigkeit entsprechen.

In der Regel ist für die Größenabmessung der gußeisernen genormten 
Abscheider folgende Übersicht maßgebend:

1 2 3 4

Abscheider Zahl der Mröbtc zulässige 
NicdcrschiagSsldche

Anzahl
von einer Leistung«- Wagcnunterstiindc der Sprcnghähne

fühigkett Sluck in qm Stück

0,50 2 50 1
1,00 5 100 2
1,50
2,00

8 150 3
12 200 4

3,00 25 300 7
4,00 40 400 l0
5,00 60 500 15
6,00 100 600 20

Grieger, Baupolizeiliche Borschrislen. 7
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Der größte aus einer der Spalten 2—4 sich ergebende Wert ist für 
die Bemessung der Leistungsfähigkeit der Abscheider maßgebend. Der 
Bemessung der Niederschlagsfläche ist eine Niederschlagsmenge von 
100 ssol. je Hektar zugrunde gelegt.
Die Ortspolizeibehörde (Baupolizei) hat zu bestimmen, ob der Abscheider 
mit oder ohne selbsttätiger Abschlußvorrichtung oder mit beiden Arten zu 
verivenden ist.

k) Die selbsttätige Abschlußvorrichtung muß bei Ansammlung von etma 
30—50 Liter Leichtflüssigkeit im Abscheider den Abfluß zum Kanal ver­
sperren und darf erst nach der Herausnahme der Leichtflüssigkeit den 
Durchfluß zum Kanal selbsttätig freigeben.

j) Abscheider ohne selbsttätigen Abschluß müssen je 1 soel. --- 40 Liter Leicht­
flüssigkeit vom spezifischen Gewicht 0,85 ansammeln können und dabei 
die volle Abscheidewirkung von 95 A haben.

lc) Werden zur Aufnahme der auSgeschiedencn Leichtflüssigkeit besondere Ol- 
sammler angelegt, so muß in diese die Leichtflüssigkeit ohne wesentliche 
Wasserbeimengung gelangen können.

3. Die vom Abwasser mitgcführten Sink- und Schwimmflosse müssen vor­
dem Einlaufe zum Abscheider durch genügend große Schlammfänge zurück­
gehalten werden.

Der Schlammraum muß für einen Wagen mindestens 80 Liter Inhalt 
haben.

Bei mehreren Wagen ist dem Schlammraume ein Fassungsvermögen von 
20 Liter für eine tägliche Waschung zugrunde zu legen.

4. Für mehrere Kraftwagenräume genügt ein gemeinsamer Abscheider, wenn 
die einzelnen Räume mit Einläufen versehen sind.

Offene Rinnen zur Ableitung der Leichtflüssigkeit sind unzulässig.
5. Bodeneinläufe, die an den Kanal angeschlossen sind, müssen, wenn sie in 

der Nähe von Tankstellen liegen, mit Sicherheitövorrichtungen gegen Einlauf 
von Leichtflüssigkeit in den Kanal versehen werden.

6. Abscheider, die nicht frostfrei eingebaut sind, müssen in einem gemauerten 
oder betonierten Schacht von mindestens 0,80/1,00 m l. W. liegen.

7. Die Ortspolizeibehörde (Baupolizei) kann gemäß tz 14 des Polizei- 
DerwaltungS-GcseheS verlangen, daß auch die bei Inkrafttreten dieser Polizei­
verordnung vorhandenen Abschcidevorrichtungen, wenn sie den vorstehenden 
Bestimmungen nicht entsprechen, umgeändert werden.

I h 35. Entleerung, Reinigung und Wartung der Abscheider.
1. Die Entleerung und Reinigung der Abscheider sowie die Abfuhr der an­

fallenden Rückstände erfolgt durch die Stadtgemeinde nach Maßgabe der 
Hh 5—7 der Ortssatznng betr. die Herstellung und den Betrieb von Grund­
stücksentwässerungen vom 12. Januar 1933.

2. Die Reinigung aller vor dem Abscheider liegenden Sandfänge ist von den 
Grundstückseigentümern, Pächtern oder sonstigen Polizeipflichtigen so oft vor­
nehmen zu lassen, daß der Abscheider dauernd betriebsfähig bleibt.

3. Die in Ziffer 2 Genannten sind verpflichtet, die Inbetriebnahme und 
Außerbetriebsetzung der Abscheider rechtzeitig vorher der Verwaltung der 
städtischen Kanalisationswerke anzuzcigen.

4. Ist eine außergewöhnliche Entleerung und Reinigung der Abscheider er­
forderlich, so haben sie dies unverzüglich der vorgenannten Verwaltung an­
zuzeigen.
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§ 36. Anlage von Waschplätzen im Freien. 1

1. Ein als Kraftwagenwaschplatz benutzter Hofteil ist gegen die umliegen­
den Freiflächen durch Trennrücken derartig abzugrenzen, daß NiederschlagS- 
wäsfer der übrigen Freiflächen nicht durch den Abscheider abfließen können.

2. Der als Wagenwaschplatz benutzte Hofteil ist undurchlässig zu befestigen 
und muß genügendes Gefälle nach der Einlaufstelle haben.

3. Das Waschen und Reinigen der Kraftwagen über den Negenwasserein- 
läufen, sowie das Eingießen von ölhaltigen Flüssigkeiten in diese ist verboten.

ä) Entwässerungen ohne Anschluß an das städtische Kanalnetz.

tz 37. Ableitung der Niederschlagswässer. 2

1. Beim Fehlen öffentlicher Kanäle dürfen Niederschlagswässer und reines 
Brunnenwasser, soweit es in Wege- und verkehrSpolizeilichec Hinsicht zulässig 
ist, in Straßenrinnen, Straßengräben oder Vorfluter eingeleitet werden, wenn 
hierzu die Genehmigung erteilt wird.

2. Niederschlagöwässer dürfen auch in besonderen Behältern auf den Grund­
stücken selbst gesammelt oder in Sickergruben zur Versickerung gebracht werden.

3. Niederschlagswässer dürfen in Senkgruben und Kläranlagen ohne Über­
lauf niemals, bei solchen mit Überlauf erst hinter der Kläranlage eingeleitet 
werden.

H 38. Senkgruben, ein- oder mehrkammcrige, ohne Überlauf. 3

1. Die Wände und die Sohlen der Senkgruben müssen wasserdicht sein und 
einen Schutzanstrich erhalten.

Die Abdeckung muß luftdicht, verkehrssicher und so beschaffen sein, daß sie 
von einer Person geöffnet werden kann.

2. Der Nutzinhalt der Senkgrube muß bei Wasserspülaborten für jede die 
Grube benutzende Person 1000 Liter, mindestens jedoch 6 cbm, betragen.

3. Die Grube ist in der Regel durch eine Trennwand in zwei Kammern der­
artig zu teilen, daß zum Absetzen der groben Bestandteile "/- und für die flüssi­
gen Stoffe 1/3 deS Raumes vorhanden sind.

4. Die beiden Kammern der Grube sind durch ein oben offenes Rohr von 
mindestneS 40 cm Eintauchtiefe so zu verbinden, daß die Schwimm- und 
Schwebstoffe in der ersten Kammer zurückgehalten werden.

ö. Die Senkgrube ist nach Möglichkeit durch ein mindestens 100 mm weites 
Dunstrohr zu entlüften.

6. Die Sohle der Senkgrube ist mit Gefälle nach einem Pumpensumpfe 
herzustellen.

7. Zur Entleerung müssen dichte Pumpvorrichtungen und zur Abfuhr luft­
dicht geschlossene, fahrbare Behälter benutzt werden.

§ 39. Zwei- und mehrkammerige Klärgruben mit Überlauf. 4

1. Zur Nachreinigung der aus der Klärgrube abfließenden, nicht genügend 
geklärten Abwässer ist in einem besonderen Schachte ein herausnehmbarer 
Koköfilter einzuschalten.

Das Filtergut muß aus mittelgroßen, gewaschenen Schlacken oder Koks 
bestehen und in nicht zu langen Zwischenräumen erneuert werden.
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2. Der Nutzinhalt der Klärgruben muß bei Spülaborten und Bädern für 
die erste Kammer 150 Liter für jeden Benutzer, mindestens jedoch 1000 Liter, 
für die 2. und 3. Kammer mindestens die Hälfte betragen.

3. Die einzelnen Kammern sind durch Tauchrohre oder Tauchwande mitein­
ander zu verbinden. ,

Sie müssen eine Eintauchtiefe von mindestens 40 cm haben und so hoch- 
qetvqen sein, daß der Abfluß der Schwimmdecke verhindert wird.

Das Zulaufrohr muß mindestens 10 cm über dein Wasserspiegel auömun- 
den, das Ablaufrohr mindestens 10 cm tiefer als das Einlaufrohr liegen.

Oie Grubenwände und die Abdeckung müssen eine Reinigung und Durch­
spülung aller Teile ermöglichen. .

4. Zur Prüfung der Abwässer ist an geeigneter Stelle ein Prufschacht

5. Im übrigen muß die Anlage den Vorschriften des H 38 entsprechen.

1 tz 4V. Kläreinrichtungen für Frischerhaltnng der Abwässer.
1. Die Kläreinrichtung muß so gebaut sein, daß aufsteigende Faulgase und 

Schlammsladen aus dem Schlammraume nicht in den Absitzraum emtreten 
können Die Abwässer müssen unangefault die Klärgrube verlaßen.

Die Neigungen aller Rutschflächcn innerhalb der Kläranlage mujsen min­
destens 1^:1 sein.

2. Der Absitzraum muß mindestens 250 Liter fassen.
Sein Inhalt mnß jedenfalls so groß sein, daß die Durchflußzeit der Ab­

wässer etwa 2 Stunden beträgt. , . . „ . a
Der Schlammraum muß mindestens 750 Liter fassen, ledcnfalls so groß 

sein, daß die Schlannnentleerung nur halbjährlich zu erfolgen braucht.
Bei größeren Anlagen ist ein SchlammansaU von 0,20 bis 0,25 Liter pro 

Kopf und Tag zugrunde zu legen.
3 Ist eine biologische Nachreinigung der Abwässer notwendig, so ist ein 

Tropfkörper cinzuschalten. ,, . ,,
Tropfkörper müssen mindestens 1,75 m hoch und ausreichend von allen 

Seiten belüftet sein. Die Abwässer müssen gleichmäßig über die Oberslache 

verteilt werden. , ,,
Aus 1 cdm Tropskörperstoffe darf nur 0,50 cdm Abwasser entfallen.
4. Im übrigen finden die Bestimmungen des tz 39 Ziffer 1, 3, 4 und o

Anwendung.
2

H 41. Dersickeruugsanlagen.
1 Eine Dcrsickcrungüanlage ist nur zulässig, wenn eine Verseuchung des 

Grundwassers nicht zu befürchten, der Boden zur Aufnahme von Abwässern 
geeignet ist und diese Abwässer vorher entsprechend geklart werden.

2 DersickcrungSanlagen dürfen im Innern von Gebäuden und in der ^lahe 
von Grundwasserentnahmcstellen nicht angelegt werden.

Sie müssen von den Gebäudemauern durch eine mindestens 3,00 m starke, 
wasserundurchlässige Bodenschicht getrennt sein- , ,

3. Die Sickerschächte oder -gruben sind aus Trockenmauerwerk mit durch­
lässiger Sohle hcrzustellen und bis in die Sand- oder Kiesschichten hinabzu-

Die Sohle der Sickeranlage muß bei den in der Nähe liegenden Kellern 
etwa 30 cm unter Kellersvhle angelegt und daü Schachtmauerwerk bis zu die­
ser Tiefe wasserdicht hergestellt werden.
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Die Abdeckungen müssen verkehrssicher und von einer Person leicht zu 
öffnen sein.

4. Für die Sickerleitungen sind die Drainrohre etwa 50—100 cm tief in 
einer Schotter- oder Schlackenbettung mit Gefälle zu verlegen. Die Enden 
der Sickerleitungen sind in geeigneter Weise zu entlüften.

tz 42. Unterhaltung und Reinigung der Gruben und Kläranlagen. 1

1. Die unter § 38—40 genannten Gruben und Kläranlagen sind stets in 
betriebsfähigem und verkehrssicherem Zustande zu halten und in angemesse­
nen Zwischenräumen zu entschlammen, zu reinigen und zu desinfizieren.

2. Die Kläranlagen sind vor Inbetriebnahme und nach jedesmaliger Ent­
leerung mit reinem Wasser zu füllen.

tz 43. Trockenaborte und Pißstände. 2

1. Ist ein Grundstück nicht an die Wasserleitung angcschlossen, dann sind 
zur Aufnahme der Abortabgänge wasser- und luftdicht abzudeckende Abort­
gruben sowie Tonnen oder ähnliche Gefäße zugelasten (Trockenaborte).

2. Senkgruben für Trockenaborte müssen einen Mindestnutzinhalt von 
0,30 ck>m auf die Person haben.

3. Bei Gastwirtschaften, gewerblichen Betrieben, Schulen und anderen 
öffentlichen Gebäuden muß die Naumgröße der Senkgrube rechnungsmäßig 
nachgewiesen werden.

4. Dor Trockenaborten im Hause muß ein lüftbarer, womöglich durch­
lüfteter Dorraum liegen.

Der Fußboden unter und vor den Sitzen muß massiv hergestellt sein.
5. Zur Ableitung der Abgänge müssen lotrechte, mindestens 15 cm i. L. 

weite Tonrohre eingebaut werden, die zur Entlüftung in voller Weite über 
Dach zu führen sind.

6. Als Aborttrichter ist ein glossiertes Tonbecken mit Deckel zu verwenden 
und für jeden Abort eine Torfstreuvorrichtung vorzusehen.

7. Tonnen, Kübel und sonstige Behälter sind so unter den Sitzen aufzu­
stellen, daß eine Verunreinigung des unter den Sitzen befindlichen Raumes 
nicht eintreten kann.

8. Die Senkgrube und die Behälter müssen so gelegen sein, daß ihr Räu­
mung und Auswechselung unmittelbar von außen erfolgen kann.

9. Pißstände sind mit wasserdichtem Fußboden und einer dichten Holz- oder 
Zinkrinne zu versehen.

Ihre Entwässerung muß nach einem wasserdichten Behälter erfolgen.
10. Die Umfassungswände und die Räume der Pißstände sind dauernd mit 

einem geeigneten Anstrich zu desinfizieren.
11. Aborträume und Sitze sind stets rein zu halten.
Abfallstoffe sind rechtzeitig und in geeigneter Weise abzufahren.

8. Wasserversorgung der Grundstücke.

Abschnitt I.

Geschäftliche Bestimmungen.

tz 41. Zuständigkeit.

Zur Erteilung der Genehmigung von Bewässerungsanlagen der Grund­
stücke einschließlich aller öffentlichen Gebäude sowie von Änderungen, Erweite­
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rungen und Auswechselungen solcher Anlagen ist die Ortspolizeibehörde (Bau­
polizei) zuständig.

1 § 4b. Bauanträge und Bauvorlagen.
1. Die Anträge auf Erteilung der Genehmigung sind schriftlich zu stellen.
Auf die dabei einzureichcnden Unterlagen finden die Bestimmungen des H b 

dieser Polizeiverordnung sinngemäße Anwendung.
2. Sollen die De- und Entwässerungsanlagen gleichzeitig ausgeführt wer­

den, so müssen beide Anlagen in denselben Unterlagen zeichnerisch dargcstellt 
sein.

3. Im übrigen finden die Bestimmungen der tzh 6, 7, 8 und 10 dieser Poli- 
zeivervrdnung sinngemäße Anwendung.

2 § 46. Baugenehmigung.

1. Für Neu- und Umlegungen von Wasserleitungsanlagen innerhalb von 
Grundstücken ist die schriftliche Genehmigung der Ortspolizeibehörde (Bau­
polizei) erforderlich.

2. Der Baugenehmigung bedürfen:
a) alle Ncuanlagen auf Grundstücken zur Gewinnung, Förderung, Ver­

besserung und Reinigung von Wasser, ferner alle EntlecrungS- und Ent­
nahmestellen,

d) alle Änderungen an den vorgenannten Anlagen.
3. Der Baugenehmigung bedürfen nicht:

a) kleine Abessinier-Brunnen,
d) Änderungen an bestehenden Wasserentnahmestellen, soweit in den nach­

stehenden Bestimmungen nichts anderes vorgeschrieben ist.

z tz 47. Beschaffung des Wassers.
1. Jedes Grundstück, das zum Aufenthalte von Menschen dient, ist mit ein­

wandfreiem Drinkwasser zu versorgen.
2. Jedes mit dem öffentlichen Straßenkanal verbundene bebaute Grund­

stück muß entweder an die städtische Wasserleitung angcschlossen werden oder 
eine eigene betriebsfähige Druckleitung haben.

Die Druckleitung darf nur aus einem Tiefbrunnen — sogenannten artesi­
schen Brunnen — gespeist werden.

Die Zapfstellen und Spülvorrichtungen dürfen nur an eine der genannten 
Leitungen angcschlossen werden.

Abschnitt II.

Technische Vorschriften.

4 h 48. Verlegung der Leitungen.

1. Sämtliche Wasserleitungen sind frostfrei und in der Regel nur an Zwi­
schenwänden zu verlegen, erforderlichenfalls sind sie zu ummanteln und mit 
besonderen Absperr- und Entleerungshähnen zu versehen.

Leitungen außerhalb von Gebäuden müssen eine llberdeckung von 1,50 m 
haben.

2. Die Leitungen sind möglichst in gerader Richtung zu verlegen und an 
Decken und Wänden hinreichend zu befestigen.
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Blei-, Kupfer-, nahtlose Stahl- und schmiedeeiserne Rohre können gebogen 
werden.

In allen anderen Fällen sind bei Krümmungen besondere Formsiücke zu 
verwenden.

3. Alle Leitungen müssen Gefälle nach dem Wassermesser haben.
An Stellen, an denen das Gefälle unterbrochen werden muß, sind besondere 

Entleerungsvorrichtungen und an Hochpunkten erforderlichenfalls Entlüftun­
gen anzubringen.

4. Die Leitungen dürfen nicht durch Abort- oder Dunggruben, Abfluß­
kanäle, Schornsteine, Putz- oder Kanalschächte geführt werden.

ß 49. Lichte Weite. 1

1. Die Weite der Grundleitungen muß so bemessen sein, daß Aborte, Piß­
stände und sonstige Entwässerungsstellen auch in den oberen Stockwerken voll­
ständig gespült werden können, selbst wenn an mehreren Stellen des Grund­
stückes zu gleicher Zeit Wasser entnommen wird.

2. Die Weite der Zweigwasserleitung muß betragen:

bei 1—10 Entnahmestellen 20 mm
11-25 „ 25 „
26-50 „ 30 „
51—80 „ 40 „
mehr als 80 „ 50 „

§ 59. Baustoffe. 2

1. Sämtliche an eine Druckwasserleitung angeschlossencn Zuflußrohre und 
sonstigen Bestandteile der Leitung müssen so starkwandig und dicht verbunden 
sein, daß die HauSwasserleitung einer Drnckprobe von 12 Atm. genügt.

2. Für die Leitungen dürfen nur Baustoffe verwendet werden, die auf die 
Beschaffenheit des Wassers nicht schädigend cinwirkcn.

Unverzinkte schmiedeeiserne Rohre sind für Wasserleitungen aller Art, auch 
für Bauwasserleitungen, verboten.

In der Regel sollen für die Leitungen im Gebäude nur Rohre von 13 bis 
40 mm l. W. aus weichem, biegsamem Blei von gleichmäßiger Wandstärke 
verwendet werden.

Die Mindestgewichte müssen betragen:

bei 13 mm weitem Dleirohr für 1m-- 2,2 l<8
20 ,, 1 „ -- 5,00
25 1 „ - 6,6

,, 30 1,-77 ,,
,, 40 ,, „ ,, 1 I - 1l',6

4. Für Leitungen von 50 mm Weite und darüber sind Guß- oder Stahl-
rohre zu verwenden.

Sie müsse» innen und außen asphaltiert, Stahlrohre außerdem noch mit 
heiß asphaltiertem Jutestreifen umhüllt sein.

5. Verzinkte schmiedeeiserne Rohre dürfen nur ausnahmsweise mit beson­
derer Genehmigung verwendet werden.

Sie müssen frei auf den Wandflächcn oder in geeigneten Mauerschlitzen 
liege» und sind bei Durchführung durch Mauern oder Decken mit Schutz­
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rohren zu umgeben. Im Erdreich liegende Leitungen sind durch geeigneten 
Schutzanstrich zu isolieren. -

Verbindungen verzinkter schmiedeeiserner Rohre mit Bleirohren sind durch 
Messing- oder Kupferhülsen sachgemäß herzustellcn.

1 tz 51. Dichtung der Wasserleitungsrohre.
1. Dleirohre sind durch Kelch-, Kreuz- oder Plombenlötungcu zu verbinden.
2. Verzinkte schmiedeeiserne Rohre sind mit vorher auSzufräsendcn Ge­

rvindemusfen zu verbinden, die mit Hanf und Kitt zu dichten sind. Im Erd­
reich liegende Gcrvindeverbindungen müssen gegen Rost durch teergetränkte 
Jute geschützt werden.

3. Muffengußrohre sind mit Hanfstrick und eingestemmtem Gußblei zu 
dichten.

4. Stahlrohre sind wie schmiedeeiserne Rohre zu dichten, alsdann sind die 
Schwanzenden der Rohre und ein Teil dcr Muffen heiß zu asphaltieren und 
mit heiß asphaltiertem Jutestreifen zu umwickeln.

5. Kupferrohre sind durch Hartlötungen untereinander zu verbinden.

2 h 52. Wassermesser, Haupthähne, Entleerungsvorrichtungen.

1. Wassermesser und Hauptabsperrhähne sind grnndwasser- und frostfrei, 
leicht ablesbar und jederzeit zugänglich in Kellerrämnen oder Schächten unter­
zubringen.

2. Die Hauptentleerungsvorrichtung, der Haupthahn dcr Hauswasser­
leitung sowie der Wassermesser sind so anzubringen, daß sie beim Absperren 
durch das zurücktretende EntleernngSwasser nicht überflutet werden.

Sonstige Hähne mit Entleerungsvorrichtungcn müssen in Schächten oder 
Grube» mindestens 20 cm über Sohle und so liegen, daß sie vom Entleerungs­
wasser nicht erreicht werden.

Die Gruben für die Hofkloscttspülleitungen müssen mindestens 1,00 m breit 
sein.

8. Alle Steigeleitungen, längere Zweigleitungen nnd dem Frost ausgesetzte 
Spülleitungen sind mit Absperrhähnen und mit zweckentsprechenden Ent- 
leerungsvorrichtungc» zu versehen.

Die Entlecrungsvorrichtungen bei Steigeleitungen sind sichtbar und etwa 
40 cm über Kellersvhle einzubauen.

2 58- Verhinderung des Eintritts unreiner Abwässer
in die Reinwasserleitung.

1. Um ein Rückfließen oder Nücksaugen von Flüssigkeiten oder anderen 
Stoffen in die Wasserleitung unter allen Umständen zu verhindern, sind 
entweder

a) die WasserauSlaufstellcn mindestens 2 cm über die Oberkante der 
darunter befindlichen Behälter zu legen oder

b) besondere Schutzmaßnahmen, sogenannte Nohrunterbrecher, zu ver­
wenden, insbesondere auch dann, wenn die Auslaufstelle durch einen 
Schlauch mit der Abflußstelle verbunden wird.

Die Luftösfnung des Nohrunterbrechers muß mindestens 20 cm über der 
Oberkante der zu spülenden AbflußsteUe liegen.

Die Anbringung dcr Rohrunterbrechcr bedarf einer besonderen Genehmiguna.
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2. Bei Wasserstrahlpumpen zur Hebung unreiner Abwässer in die Abfluß- 
leitung müssen die Saugdüsen über die Sammelschächte gelegt werde».

§ 54. Drunnenanlagen. 1
1. Brunne» müssen zur Verhütung einer Verseuchung von den Senk­

gruben und Dungstätten mindestens 12,00 m entfernt sein. Bei Brunnen von 
mehr als 10,00 m Tiefe kann bei geeigneten Bodenschichten ein geringerer 
Abstand zugelasscn werden.

2. Brunnen sind wasserdicht und verkehrssicher abzndecken. Bei An­
bringung eines Pumpenständers muß die Abdeckung unmittelbar über dem 
Brunnen mindestens 20 cm über dem Gelände liegen, damit das Wasser nicht 
in den Brunnen zurückfließen kann.

3. Das Mauerwerk der Brunnen ist im oberen Teile mindestens 2,00 m 
unter Gelände undurchlässig herzustellen.

4. Unter dem Auslauf des Pumpenrohres ist ein Spritzbrett oder Wasser­
abweiser anzulegen und das Gelände um den Brunnen selbst in einem Um­
kreise von mindestens 1,25.1,25 m wasserundurchlässig zu befestigen.

5. Das Ausschütten von HaushaltungSabfällen, das Spülen von Gefäßen 
und das Waschen der Wäsche in der Umgebung der Brunnen ist zur Ver­
meidung einer Verunreinigung des Wassers verboten.

L. Warmwasserbereitungs- und Heizungsanlagen.

H 55. Allgemeine Bestimmungen. 2
1. Uberlaufrohre und Meldeleitungen müssen offen über einer Ent­

wässerungsvorrichtung auslaufcn, so daß sie jederzeit unter Aufsicht des Be­
triebspersonals stehen.

2. Anlagen, denen warmes Wasser zu Genußzwecken entnommen werden 
soll, sind in der Regel geschlossen auszuführcn.

3. Für Heizungsanlagen ist der unmittelbare Anschluß an eine Reinwasser­
leitung nicht gestattet.

4. Die Gebrauchsabnahme für Heizungen erstreckt sich im allgemeinen auf 
die Prüfung der Sicherheitsvorrichtungen, die der Warmwasserbereitungs­
anlagen jedoch auf die gesamte Ausführung.

H 56. Geschlossene Warmwasserbereitungsanlagen. 3
1. Für geschlossene Warmwasserbereiter, die unter Druck der Wasser­

leitung stehen, ist die Verwendung feuerberührter Heizflächen verboten.
2. Zur Verhinderung des Nückströmens von vorgewärmtem Wasser in das 

Kaltwassernetz sind geeignete Nückschlagverschlüsse einzubauen.
3. In die Kaltwasserzuleitung ist vor Einführung in den Warmwasser­

bereiter ein Absperrhahn mit Entleerung einzuschalten.
4. Sämtliche Teile der Anlage sind so zu beniesten, daß sie einen Druck 

von mindestens 2 pro cjcm über den größten vorkommenden Betriebsdruck 
hinaus mit Sicherheit Widerstand leisten.

5. Zur Verhütung von Schlägen in der Rohrleitung ist an geeigneter 
Stelle ein Windkessel von mindestens zehn Liter Inhalt einzubauen.

6. Für ausreichende Belüftungsmöglichkeit der Anlage ist zu sorgen.
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7. Gasbeheizte Warmwasserbereitungöanlagcn sind mit einer Sicherheits­
vorrichtung zu versehen, durch die bei cintretendem Wassermangel die Gas­
zufuhr abgesperrt wird.

1 tz 57. Offene Warmwasserversorgungsanlagen mit mittelbaren, Anschluß 
an die Wasserleitung.

1. Die Füllung der Warmwasserbereiter muß in der Regel durch Zwischen­
schaltung eines Speisegefäßes (Reservoir) erfolgen.

2. Das Speisegefäß muß eine dem Inhalt der Anlage entsprechende Größe 
erhalten, um die bei der Erwärmung des Gebrauchswassers sich ergebende 
Wassermenge aufnehmcn zu können.

3. Das Speisegefäß muß mit einer selbsttätigen Füllvorrichtung und einem 
llberlaufrohr versehen sein, das auch bei völlig geöffnetem Schwimmventil 
die zuströmendcn Wassermengcn mit Sicherheit abfließcn läßt.

4. In die zu dem Schwimmventil des Speisegefäßes führende Leitung ist 
in unmittelbarer Nähe des Gefäßes ein leicht zugänglicher Absperrhahn einzu­
bauen.

2 0. Bestimmung über die Benutzung der De- und EntwässerungS-, Warm- 
waffer- und Heizungsanlagen, Ausnahmen und Strafen.

H 58. Unterhaltung und Betrieb.
1. Die gesamte De- und EntwässerungS-, WarmwasserbereitungS- und 

Heizungöanlagc muß vom Grundstückseigentümer, Pächter oder sonstigen 
Polizeipflichtigen unabhängig von seinen Rechten ans den Mietsverträgen, 
stets in einem guten, dieser Verordnung entsprechenden Zustande gehalten, 
gehörig gereinigt und genügend gespült werden.

Etwaige Verstopfungen der Abflußleitungen, Geruchsverschlüsse und Aus­
rüstungsgegenstände sowie Rohrbrüche an den Zu- und Abflußleitungen sind 
sofort zu beseitigen.

2. Behälter, die schädliche Stoffe zurückhaltcn, z. B. Fettfängc und Ent­
säuerungsbehälter, sind rechtzeitig zu entleeren, zu reinigen und mit den 
erforderlichen Zusatzstoffen zu versehen.

3. Alle Arten von Gruben, Senkgruben und Hauskläranlagen sind 
ordnungsmäßig zu entschlammen, zu reinigen und zu desinfizieren.

4. Zu- und Abslußstellen, welche nicht mehr benutzt werden, sind zu besei­
tigen und sachgemäß zu schließen.

5. Rückstauverschlüsse sind in angemessenen Zeitabschnitten zu untersuchen 
und in gebrauchsfähigem Zustande zu erhalten.

6. Die Reinigungsvorrichtungen sind durch öftere Erneuerung der Dichtung 
luftdicht verschlossen zu halten.

7. Die Zuflußleitungcn dürfen nur bei Frostgefahr und nur bei Repara­
turen abgesperrt werden.

Z tz 59. Anlagen, die den vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechen.

Bei größeren Umbauten, die als Neubauten anzusehen sind, sind die davon 
betroffenen Be- und Entwässerungsanlagen nach den Vorschriften dieser 
Polizeiverordnung abzuändern.
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h 60. Übergangsbestimmungen.
Alle bei Inkrafttreten dieser Polizeiverordnnng bereits im Dau begriffenen 

Anlagen können noch nach den Bestimmungen der bisherigen Polizeiverordnung 
ausgeführt werden.

§ 61. Ausnahmen.
Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Polizeiverordnung kann die 

Ortspolizeibehörde (Baupolizei) zulassen, wenn die Durchführung der Vor­
schriften mit unverhältnismäßiger Härte verbunden sein wurde und wenn die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet wird.

tz 62. Strafen.
Für jeden Fall dcr Nichtbcfolgung dieser Polizeiverordnung wird hiermit 

— unbeschadet etwaiger strafgerichtlicher Verfolgung — die Festsetzung eines 
Zwangögeldes in Höhe bis zu 50 NM., im Nichtbeitreibungsfalle die Fest­
setzung von Zwangshaft bis zu einer Woche, angedroht.

tz 63. Inkrafttreten.
1. Diese Polizeiverordnung tritt eine Woche nach dem Tage der Veröffent­

lichung in Kraft.
Die Polizeiverordnung vom 19. Mai 1910 wird aufgehoben.
2. Alle dieser Polizeiverordnung entgegenstehenden früheren Vorschriften 

sowie die Bestimmungen der tztz 21 und 22 der Bauordnung dcr Stadt 
Breslau vom 20. Mai 1926, soweit sie mit dieser Polizeiverordnung in Wider­
spruch stehen, werden hierdurch aufgehoben.

3. Diese Polizeiverordnung tritt am 31. Dezember 1949 außer Kraft.

Breslau, den 11. Januar 1933.

4. Anhang zur Polizeiverordnung betreffend die Äe- und Ent- 1 
Wässerungsanlagen der Grundstücke im Stadtkreis Äreslau.
1. Die De- und EntwässerungSangelcgenheiten innerhalb dcr Grundstücke 

der Stadt Dreslau werden auf Grund der vorstehenden Polizeivcrordnung 
von dem bei der Ortspolizeibehörde (Baupolizei) bestehenden Polizeibauamt 
für Be- und Entwässerungen bearbeitet.

2. Die vom Deutschen Normen-Auüschusse für die Ausführung von Arbeiten 
und Lieferungen aufgestellten Grundsätze für die Be- und Entwässerungs­
anlagen werden auch von dcr Ortspolizeibehördc (Baupolizei) zugelasscn, 
soweit sic den in der vorstehenden Polizeivcrordnung enthaltenen Bestimmungen 
nicht widersprechen.

3. Für die Verlegung und Umlegung von Wassermessern inner- und außer­
halb von Gebäuden ist die Zustimmung der städtischen Rohrnetzbetriebe ein- 
zuholcn.

4. Für die WarmwasserbereitungS- und Heizungsanlagen sind die vom 
Minister hierfür erlassenen Bestimmungen sowie die Din-Dorschriften (1988) 
zu beachten.

(Dergl. Anmerkung zu HH 20, 21 und 22 der Bauordnung.)
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' 5. Kolizeiverordnung betr. Außenreklame
vom 17. Januar 1933

Auf Grund der pp. — wird zur einheitlichen Gestaltung des Straßenbildes 
im Sinne des Denkmal- und Heimatschutzes für den Stadtkreis 
Breslau nachstehende Polizeiverordnung betreffend Außenreklame erlassen.

H 1. Zur Wahrung der durch die Bauordnung geregelten äußeren 
Gestaltung der Bauten bedürfen alle an den Außenseiten von Bauwerken 
angebrachten oder für sich freistehenden oder im Erdboden befestigten, von 
öffentlichen Berkehrsflächen aus sichtbaren Rcklameanlagen und Reklame- 
anstriche — Werbemittel — der baupolizeilichen Genehmigung.

H 2. Werbemittel nach H 1 können nur genehmigt werden, sofern sie nicht 
durch Werkstoff, Form, Farbe, Häufung lind Art der Anbringung allein oder 
im Zusammenhänge mit vorhandenen Werbemitteln die einheitliche Wirkung 
des Straßenbildes unter Berücksichtigung des Denkmal- und Heimatschutzes 
stören können.

Durch die Werbemittel dürfen keine wesentlichen Architekturteilc überdeckt 
oder überschnitten werden. Eine Beseitigung von solchen Teilen, um Werbe­
mittel anbringen zu können, ist nur mit besonderer Genehmigung statthaft. 
An Erkern und Balkönen sind Werbemittel unzulässig.
" H 3. Im einzelnen können zugelasscn werden:

a) Schau- und Leuchtkästen sowie Automaten auf glatten Mauerflächen 
des Erdgeschosses mit einer Ausladung von höchstens 15 cm, wenn ihre 
Unterkante 60 cm von der Oberfläche des Bürgersteiges entfernt bleibt 
und eine freie Bürgersteigbreite von mindestens 2,50 m verbleibt.

b) Flache Schilder auf glatten Mauerflächen des Erdgeschosses.
v) Fahnenschilder, fahnenartige Leuchtschilder und Geschäftszeichen aller Art 

nur in künstlerisch befriedigender Form. Ihre Uuterkante muß min­
destens 3,00 m von der Oberfläche des Bürgersteiges entfernt bleiben. 
Sie müssen bei dieser Höhe mindestens 80 cm hinter der Bordkante des 
Bürgersteiges zurückbleiben und dürfen bis zu einer Höhe von 80 cm 
höchstens 1,00 m, bei größerer Höhe höchstens 80 cm ausladen. Fahnen­
artige Lenchtschilder dürfen eine Breite von 30 cm nicht überschreiten.

ä) Leuchtschilder, die keine größere Höhe als 1,00 m haben und mit der 
äußersten Kante höchstens 30 cm vorspringcn. Ihre Unterkante muß 
mindestens 3,00 m von der Oberfläche des Bürgersteiges entfernt 
bleiben.

c) Gehende Uhren ohne AnpreiSanfschrift auf dem Zifferblatt, die mit der 
äußersten Kante mindestens 80 cm hinter der Bordkante des Bürger­
steiges zurückbleiben und höchstens 1,00 m vor die Bauflucht vortreten, 
wenn ihre Unterkante mindestens 3,00 m von der Oberfläche des 
Bürgersteiges entfernt bleibt.

k) Vordachartige Leuchtschilder unmittelbar über Eingängen von öffent­
lichen Gebäuden, Kranken- und Wohltätigkeitsanstalten, Apotheken, die 
keine größere Höhe als 0,75 m haben und mit der äußersten Kante 
höchstens 1,00 m vorsprinqen, wenn ihre Unterkante mindestens 3,00 m 
von der Oberfläche deö Bürgersteiges entfernt bleibt, und wenn der 
Bürgersteig mindestens 2,00 m breit ist.
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8) Vordächer über Eingängen von öffentlichen Gebäudctt, Theatern, Licht­
spielhäusern, Versammlungsräumen und Gasthöfen, wenn ihre Unter- 
kante mindestens 3,00 m von der Oberfläche des Bürgersteiges entfernt 
bleibt und ihre äußerste Ausladung mindestens 80 cm hinter der Bord­
kante des Bürgersteiges zurückbleibt.

h) Einzelne Lampen ohne Aufschrift im Erdgeschosse, wenn sie mit der 
äußersten Kante mindestens 80 cm hinter der Bordkante des Bürger-i 
steiges zurückbleiben, und bei Anbringung am Erdgeschoß in einer Höhe 
von 2,60 m höchstens 50 cm, in einer Höhe von über 3,00 m höchstens 
85 cm, bei Anbringung an den Obergeschossen höchstens 1 m vor die 
Bauflucht vortreten.

i) Sonnendächer (Markisen), wenn sie mindestens 2,20 m von der Ober­
kante des Bürgersteiges entfernt bleiben und wenn sic mindestens 80 cm 
hinter der Bordkante des Bürgersteiges zurückbleiben.

I<) Schaukästen an Vorgarteneinfriedigungen bis zu einer Größe von 
0,75 qm, wenn vor der Fläche des Schaukastens noch eine freie Bürger­
steigbreite von mindestens 2,50 m verbleibt, die Unterkante 0,60 m 
von der Oberfläche des Bürgersteiges entfernt bleibt, die Oberkante 
des Schaukastens über die Oberkante der Einfriedigung nicht hinaus­
ragt, der Schaukasten nicht mehr als 10 cm vor die Zaunfläche Vortritt 
und an dieser flach und unmittelbar anliegt. Scharfe Kanten oder vor­
stehende Verzierungen, durch die Vorübergehende verletzt werden 
könnten, sind unzulässig.

I) Schilder an durchbrochenen Dorgarlenemfriedigungcn bis zu einer 
Größe von 0,50 am, wenn sie im wesentlichen nur die Bezeichnung der 
Firma und des Hauptgeschäftszweiges tragen, flach und unmittelbar 
auf der Einfriedigung anliegen und diese nicht überragen. Scharfe 
Kanten und vorstehende Teile aller Art, durch die Vorübergehende ver­
letzt werden könnten, sind unzulässig.

Anlagen der unter rr), v), ä), c), f) und I) bezeichneten Art mästen 
zu Betrieben auf demselben Grundstücke gehören, flache Schilder — b — 
nur dann, wenn sie eine Größe von 0,1 qm überschreiten. Flache Schau­
kästen von weniger als 0,1 qm Größe und bis zu 5 cm Ausladung 
werden flachen Schildern gleich erachtet. Automaten an Vorgarten- 
einfriedigungen sind unzulässig.

m) Leuchtwerbezeichen an und auf Dächern, wenn sie und ihre Gerüste 
auch ani Tage weder den Eindruck des Gehäudes, noch das Orts- und 
Straßenbild beeinträchtigen.

n) Werbemittel zur Anpreisung einzelner Waren (Markenschilder) nur 
dann, wenn sie den Anforderungen des H 2 entsprechen.

o) Senkrechte Fahnenstangen auf Dächern, schräge Fahnenstangen, wenn 
sie in keinem größeren Winkel als 30 ° zur Senkrechten und mit keinem 
Teile weiter als 1,50 m vor die Bauflucht vortretcn, sowie mit ihrer 
Unterkante mindestens 3,00 m von der Oberfläche des Bürgersteiges 
entfernt bleiben.

Die Anbringung von Fahnen mit Werbeaufschriftcn ist unzulässig. 
§ 4. 1. Die Genehmigung erlischt, wenn
a) die Werbemittel einem anderen Zwecke dienen sollen, als für den sie 

genehmigt sind,
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d) die Werbemittel selbst — auch nur im Werkstoff — oder der Anstrich 
oder die Beschriftung derselben in Form, Farbe oder Wortlaut geändert 
werden,

o) die Werbemittel verschmutzt oder derart verkommen aussehen, daß 
dadurch das Straßenbild oder die architektonische Wirkung des Bau­
werkes, an dem sie angebracht sind, beeinträchtigt wird.

Für jede erhebliche Änderung und jede Auffrischung ist eine neue Ge­
nehmigung nachzusuchcn.

Unerhebliche Änderungen des Wortlautes bedürfen nur der Anzeige.
2. Befreit von der Genehmigungspflicht sind:
a) die nur während der amtlich zugelassenen und öffentlich bekannt- 

gemachten Ausvcrkaufstage angebrachten Werbemittel, sofern sie in 
den Straßenraum nicht hineinragen, also flach und unmittelbar an der 
Hauswand anliegcn; das gleiche gilt für den Weihnachtöverkauf vom 
1. Dezember ab.

b) Je eine Ankündigung der bei Bauausführungen beteiligten Firmen auf 
der Baustelle während der Dauer der Bauausführung, sofern diese 
Ankündigung keine Anpreisung enthält oder darstellt.

§ 5. In Zweifelsfällen und vor Ablehnung eines Antrages sind Sachver­
ständige zu hören.

tz 6. Ausnahmen kann die Baupolizei für Werbemittel bewilligen, die dem 
öffentlichen Wohle dienen. Auch sonst kann die Baupolizei von zwingenden 
Vorschriften Befreiung (Dispens) gewähren, wenn die Durchführung der 
Vorschriften im Einzelfalle zu einer nicht beabsichtigten Härte fübren würde 
und die Abweichung von den Vorschriften mit dem öffentlichen Wohle ver­
einbar ist oder wenn das öffentliche Wohl eine Änderung erfordert.

§ 7. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung im 
Negierungs-Amtsblatte in Kraft. Gleichzeitig werden die Polizciverordnungen 
vom 30. Januar 1926 und 16. Juli 1927 aufgehoben.

H 8. Für jede» Fall der Nichtbefolgung dieser Polizei-Verordnung wird 
hiermit die Festsetzung eines Zwangsgeldes in Höhe bis zu 50 RM., im 
Nichtbeitreibungüfalle die Festsetzung von Zwangshaft bis zu einer Woche 
angedroht, sofern nicht weitergehende Strafbestimmungen des Reichsstraf- 
gesetzbuchcS Anwendung finden. Daneben bleibt die Baupolizei befugt, die 
Herstellung vorschriftsmäßiger Zustände herbeizuführen.

Breslau, den 17. Januar 1933.

Die Ortöpolizeibchörde in Breslau.
— Baupolizei. —

6. Verzeichnis der zum 1. April 1928 mit der
Stadt Breslau vereinigten Gebiete

(Gesetz vom 23. März 1928. Gesetzsammlung S. 25.)

Bärtheln, Dischofswalde, Deutsch-Lissa, Friedewalde, Goldschmieden, Groß- 
Masselwitz, Groß-Tschansch, Grüneiche, Hartlieb, Herrnprotsch, Hundsfeld, 
Karlowitz, Kawallen, Klein-Gandau, Klein-Mastelwitz, Klein-Mochbern,
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Klein-Tschansch, Kosel, Krietern, Lilienthal, Maria-Höfchen, Neukirch, 
Oswitz, Ottwitz, Pilsnitz, Pirscham, Rathen, Rosenthal, Schmiedefeld, 
Schwoitsch, Stabelwitz, Strachate, Wilhelmsruh, Zedlitz, Zimpel.

7. Vororte der Stadt Breslau
Die nachgenannten Orte gelten als Vororte der Stadt Breslau: Althofnaß, 1 

Denkwitz, Bettlern, Brockau, Drachenbrunn, der mit Muckerau vereinigte 
Teil des früheren Äutsbezirks Deutsch-Lissa, Klettendorf, Lanisch, Leipe- 
Petersdorf, Leipe, der jetzt zu Ransern gehörende Teil der früheren Gemeinde 
Groß-Masselwitz, Groß-Mochbern, der mit Groß-Mochbern vereinigte Teil 
der früheren Gemeinde Pleukirch, Oltaschin, Opperau, Pleischwitz, Pohlano­
witz, Protsch-Weide, Protsch, Nadwanitz, Ransern, Schottwitz, Steine, Tre- 
schcn, Weidenhof, Woischwitz und Wüslendorf.

Breslau, den 27. März 1928.

Der Regierungspräsident.

1872
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8. Bauordnung für die Städte
des Heg.-Bez. Breslau ausschl. der Stadt Breslau

Polizeivcrordmmg 
betreffend Bauordnung für die Städte des Regiernngsbezirks Breslau, 

ausschließlich der Stadt Breslau
vom li. April 193k (Auitsbl. 1936, Sonderbcilage zu Stück 1k).

Auf Grund des PolizeivcrwaltnngSgeschcS vom 1. Ami 1931 (GS. S. 77) 
des Wohnungsgesetzes voin 28, März 1918 (GS. S. 23) des Gesetzes über 
baupolizeiliche Zuständigkeiten vom 15. Dezember 1933 (GS. S. 491) der 
Verordnung über DermögenSstrafen und Bußen vom 6. Februar 1924 und 
des Gesetzes über einstweilige Maßnahmen zur Ordnung des deutschen Sied- 
lungSwesenü vom 3. Juli 1934 (RGBl. I, S. 568) in Verbindung mit der 
Verordnung über die Regelung der Debannng vom 15. Febr. 1936 (RGBl. I, 
S. 104) wird hiermit für die Städte des Regierungsbezirks Breslau — mit 
Ausnahme der Stadt Breslau — und für die Landgemeinden Peistcrwitz, 
Kreis Ohlau, Fellhammer, Hermsdorf, Bad Salzbrunn, Nieder-Salzbrunn, 
Polönitz, Weißstein, Wüstegicrödorf, Wüstewaltersdvrf, Kreis Waldenburg, 
sowie Königszelt, Kreis Schweidnitz, nachstehende Bauordnung erlassen:

Abschnitt 1. Geschäftliche Bestimmungen.

H 1. Gegenstand der Dangenehmignng und Bauanzeige.
1 Zuständig zur Erteilung der baupolizeilichen Erlaubnis — Baugenehmi­

gung — ist in Landkreisen der Landrat, in Stadtkreisen die Ortspolizeibehvrde 
(BaugenehnügnngSbehörde). Soweit in einzelnen Verwaltungsbezirken die 
Zuständigkeit anders geregelt ist, wird dies im Amtsblatt der Regierung be- 
kanntgemacht.'^) "9

Der Baugenehmigung bedürfen:

2 a) alle ncnen baulichen Anlagen über nnd unter der Erde: hierzu gehören 
auch Einfriedigungen an Straßen und Grundstücksgrenzen, Blitzableiter, 
Brunnen, Dungstätten, Aborte, Abort- und Iauchegruben, Landungs­
stege, Leitungsmasten,soweit sie ans massivem Sockel aufgestellt 
sind, Bauzäune nnd Baugerüste, Zu- nnd Abflußleitungen, schwimmende 
Badeanstalten sowie freistehende Reklametafeln von mehr als 1 gm 
Größe, frei stehende Schankästcn n. dergl.;

w-i Vcrgl. Anm. L Seile 1.
um Vcrgl. Ges. über baupol. Zuständigkeiten vom IS. 12. 33, hier abgcdr. S. 2S4. 

z WS, tirl. des Min. s. «olksw. v. 2». II. 2V (II. o 274« II): Wenn auch elektrische Hoch, 
spannungsletlungcn als solche einer förmlichen GenehmigungSpslichl nichi unterworfen sind, 
so bcdllrscn doch die Träger dieser Leitungen, sofern sie feste Fundamente besitzen, als bau- 
Itchc 'Anlagen im Sinne der Bauordnungen der Genehmigung der Baupoltzcibchörden (vgl. 
auch 8 t A a der sogenannten Etnheilsbauordnung). Diese Vorschrislcn ermöglichen cs den 
Baubehörden, neben der Prtisung der Standfestigkeit der Bauten auch eine« Etnsluft in dem 
Sinne auszullbcn, das, bei elektrischen Hochspannungsleitungen dte Vorschrtstcn über den 
Schuh des Laudschasls' und Orlsbiidcs gegen grobe Verunstaltung und dort, wo besondere 
Orlsstatulc aus Grund Les VcrunstallungsgcsebeS bestehen, auch gegen Beeinträchtigung 
Beachtung finden.

Bet Neubauten, dte In der Nähe von Hochspannungsleitungen zu liegen kommen, 
ist die Lage der Leitung zu dem Bauplavc auf dem Üagcptane erstchlttch zu machen. (Vers, 
v. 13. 10. 28 — I. 4l. XX1I. IS26). s. Abs. 2g Sette 2V4.
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b) bei bestehenden baulichen Anlagen die Herstellung oder Veränderung von 
tragenden oder unterstützenden Bauteilen, Wänden, Pfeilern, Decken, 
Eisenkonstruktionen von Dächern, von Bauteilen, die über die Umfas­
sungswände vortreten, von Fenster- und Türöffnungen in den Außen­
wänden, von Treppenanlagen, Licht-, LüftungS- und Aufzugsschächten, 
Feuerstätten, Schornsteinen, Gasöfen, elektrischen Starkstromanlagen, 
Aufstellung von Motoren,'^) ferner die Veränderung von Brunnen, 
Dungstättcn, Aborten, sowie die Veränderung in der Anlage und Ein­
friedigung von Vorgärten;

o) bei gewerblichen Zwecken dienenden Räumen jede Veränderung der in­
neren baulichen Einrichtung;'^)

(I) Veränderungen in der Benutzungsart baulicher Anlagen, soweit für die 
Räume in ihrer neuen Zweckbestimmung besondere polizeiliche Vorschrif­
ten bestehen. Dies gilt namentlich für die Einrichtung von Räumen zum 
dauernden Aufenthalte von Menschen, für die Einrichtung von gewerb­
lichen, nicht unter den H 16 der Rejchsgewerbeordnung fallenden De- 
triebsstätten, für die Einrichtung von Versammlungsräumen, für die 
Einrichtung von Lagerräumen für leichtentzündliche Stoffe usw.;

v) der Verputz und der Anstrich oder die Ausfugung dec vornehmlich Wohn­
zwecken dienenden Gebäude aller von Straßen, Plätzen oder anderen 
öffentlichen Derkehrsflächen aus sichtbaren äußeren Umfassungswände.

II. Der Baugenehmigung bedürfen nicht: 1

u) die Herstellung und Entfernung von unbelasteten Wänden, abgesehen 
von den Fällen unter e;

d) gewöhnliche Unterhaltungsarbeiten an baulichen Anlagen (auch in den 
Fällen unter k);

e) die Errichtung von frei stehenden Rcklametafeln bis zu 1 qm Größe, von 
kleinen Bauten ohne Feuerungsanlage von nicht mehr als 15 qm Grund­
fläche und 3 M Höhe bis zum First, wie Schuppen, offene Lauben, Gar­
ten- und Feldhäuschen, Baubuden u. dergl.;

<1) Gewächshäuser und andere leicht gebaute Räume für Kulturen zu gärt­
nerischen Zwecken, wenn ihre Umfassungsmauern nicht mehr als 1,20 m 
über die Erdoberfläche cmporragcn und wenn sie keine FcuerungSanlagen 
enthalten;

v) gärtnerische und landwirtschaftliche Bauten, die keine festen Grundmauern 
besitzen und vorübergehendem Gebrauch zum Schutze von Pflanzen die­
nen, unabhängig von ihrer Flächenausdehnung, sofern ihre Höhe bis 
zur Traufe 3 m nicht übersteigt;

k) zerlegbare und bewegliche Geflügelställe ohne feste Grundmauern bis zu 
einer Größe von 50 qm und einer Höhe von 3 m bis zur Traufe;

F) Brücken über Wasserläufe III. Ordnung, die entweder eine geringere 
Spannweite als 3 m haben oder im Zuge von Wegen liegen, die nicht 
dem allgemeinen Verkehr dienen.

Zu a—A. Auch die von der Daugenehmigungspflicht befreiten baulichen 
Anlagen müssen den Vorschriften der Bauordnung entsprechen.

IN) Wegen der Einwirkung der Baupolizeibchördcn in rein elcklroiechnlschcn Fragen 
vcrgl. Erl. des Min. f. VolkSW. v. 30. I. 29 — II. 0. 1030 —.

>»«) Vcrgl. Erl. v. 28. 4. 29 — II. 0. 853 IV. »l. — Dana« sind die Polizeibehörden und 
GcwcrbeauksiKlsiimler verpflichtet, zu ihrer Kenntnis gelangende Veränderungen den Bau- 
polizelbchördcn milzulcilcn.

Erleger, Baupolizeiliche Vorschriften. g
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1 6. Bauanzeige.
Die Baugenehmigungsbehörde ist befugt, auf Antrag des Bauherrn bei 

weiteren als den unter L v vorgesehenen geringfügigen baulichen Anlagen 
von der Forderung der Einholung der Baugenehmigung abzusehen und sich 
mit einer Bauanzeige zu begnügen, andererseits ist sie auch befugt, bei nicht 
genehmigungspflichtigen Bauten und Bauarbeiten (vergl. L) Bauanzeige 
oder Einholung dec Baugenehmigung zu verlangen, sobald das öffentliche In­
teresse es erforderlich macht. Mit der Ausführung eines Baues, von dem 
Bauanzeige erstattet ist, darf angefangen werden, wenn binnen 8 Tagen die 
Baugenehmigungsbehörde nicht widersprochen hat.

2 0. Bauten des Reiches,"") des Staates, der Gemeinden
und der weiteren Kvmmnnalvcrbände.

Bei Bauten, welche für Rechnung des Reiches, des Staates, der Gemein­
den oder der Kommunalverbände unter Leitung von Baubeamten ausgeführt 
werden, müssen die Bauentwürfe mit den nach H 2 erforderlichen Unterlagen, 
in einfacher Ausfertigung vor Beginn der Bauausführung der Baugenehmi­
gungsbehörde zur baupolizeilichen Prüfung und Genehmigung vorgelcgt wer­
den. Eines rechnungsmäßigen Nachweises der Tragfähigkeit der Konstruk­
tionen bedarf cs bei diesen Bauten nicht.

ins) Wegen der baupolizeilichen Behandlung der Ncichsbahnbauten Ist durch Erl. v. v. 8. 
81 — II. 2V01/30, 4 — folgendes bestimmt: Durch die neue Fassung des Abs. 2 des 8 »7 
des RcichsbahngesetzeS (ReichSgcsctzbl. II Nr. 7/30 S. 375) ist nunmehr bestimmt, dab die 
Planfestsctzung sür RctchSbahnanlagen die cndgüllige Entscheidung über alle bon der Plan- 
sestsevung berührten Jneressen — also auch der baupolizeilichen — umfaßt und daß es da­
neben irgendwelcher wetlcren Genehmigungen nicht mehr bedarf.

Unter ReichSciscu bah n anlagen im Sinne dieser Vorschrift sind diejenigen 
baulichen Anlagen zu verstehen, bei denen die Interessen der Eiscnbahnanlagcn als cigcn- 
gcarlcier öffentlicher TranSporianstall, insbesondere der Bahnkörper und dessen Anlagen, in 
Frage kommen.

Hiernach ergeben sich folgende Fälle:
I. Für bauliche Anlagen, die mit der Etscnbahnanlagc und dem Betriebe nicht im Zu­

sammenhänge sichen, also al« eigentliche RcichScstcnbahnanlagcn im Sinne de» 8 37 des 
RcichSbahngescheS nicht anzuschen sind, sind die Retchsbahnbchörden ebenso wie jeder andere 
Bauherr von der Genehmigung der Baupoltzeibchürde abhängig, sofern in den Bauordnun­
gen — wie eS die Etnheilsbauordnungcn für die Städte und das platte Land vorsehen — 
eine allgemeine Baugenehmigung für bauliche Anlagen vorgeschrteben ist.

Hierher gehören Siedlungshäuser, Wohnhäuser, Verwaltungsgebäude außerhalb der 
Bahnhöfe usw.

Die Baugenehmigung unterliegt der GebührcnpfliäU nach Maßgabe der jeweiligen 
Banpolizetnebithrenordnnng, wobei zu bemerken ist, daß die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft 
nach dem Beschluß des ObcrvcrwallungSgcrtchlS vom 25. März 1S2S — V iv m 2g — weder 
als Dienststelle des Reichs noch als Anstall, die sür Rechnung des Reichs verwaltet wird, 
anzusehen ist (vgl. Runderlab vom 18. Dezember 1V2V — kl c> I319S, Preuß. Bes. Bl. S. 252).

II. Bezüglich aller übrigen baulichen Anlagen hat sich die Reichsbahn bereit erklärt, in 
allen Fällen die Pläne den Baupolizetbehörden zur Stellungnahme zuzuletten.

linier Landespolizct im Sinne des 8 37 des Reichsbahngeseßes ist die „Polizei des 
Lande«" zu verstehen: darunter sällt also sowohl die LandeSpoltzet im preußischen Sinne 
(Regierungspräsident) als auch die OrtSpolizei. — Die Baupolizeibehördeii haben zu den 
Bauplänen sachlich Stellung zu nehmen. Die Prüfung hat sich aber nur auf Lie Prüfung 
in polizeilicher Hinsicht zu erstrecken. Hierzu gehört auch eine Prüsung in ästhetischer Hin­
sicht, insoweit sic durch Gesetz oder aus Grund der Gesetze erlassener Ortssatzungen oder 
Bauordnungen zur Zuständigkeit der Baupolizeibehörde gehört.

Sollte durch das fragliche Bauvorhaben außer dem Geschäftsbereich der Baupolizei 
auch noch derjenige anderer Poltzctzwcige berührt werden, so haben die Baupolizetbehörden 
darauf zu achten, daß die Pläne, damit eine einheitliche Wahrnehmung der polizeilichen 
Belange des Landes der Reichsbahn gegenüber gewährleistet wird, den anderen in Frage 
kommenden Behörden zugclettet werden, ehe die Sache an die AussichlSbehörde und den 
Herrn RoichSverkehrSmintstcr wetlcrgeleitet wird.

Insoweit eine Einigung zwischen der Baupolizei und der Reichsbahn nicht herbeizu- 
sühren ist, muß nach den Bestimmungen im 8 37 des Reichsbahngesetzes die Entscheidung 
des Herrn RcichSverkchrsmtntstcrS hcrbetgesühri werden. Die Einholung dieser Entschci- 
düng ist zwar Sache der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, doch bleibt es den Baupoltzei- 
behörden unbenommen, in geeigneten Fällen mir von dem Sachverhalt auf dem vorgcschrie-
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L. Nach der Reichsgewerbeordnung 18, 24 und 25) 1
genehmigungspflichtige Anlagen.

Die in den 16, 24 und 25 der Reichsgewerbeordnung"") bezeichneten An­
lagen bedürfen einer besonderen baupolizeilichen Genehmigung nicht.

b. Neben der Baugenehmigung gesetzlich für Bauten vorgeschriebene 2 
polizeiliche Genehmigungen.

Bei Gründung neuer Ansiedlungen ist dem Anträge aus Baugenehmigung 
die Ansiedlungsgenehmigung — tztz 1g—20 des Gesetzes vom 10. August 1904 
(GS. S. 227)'") —, bei Errichtung einer Feuerstätte in dcr Nähe einer Wal­
dung, welche mehr als 100 Im'") im räumlichen Zusammenhänge umfaßt, ist 
die hierfür nötige besondere Genehmigung — H 17 des Feld- und Forstpolizei- 
gesetzes vom 1. April 1880'") (GS. S. 230) in der Fassung dcr Bekannt­
machung vom 21. Januar 1926 (GS. S. 83) bei Bauten im Überschwem­
mungsgebiete von Wasserläufen ist die nach dem Wassergcsetze vom 7. April 
1913 (GS. S. 53) vorgeschriebene Genehmigung, bei Bauten im Wohn­
siedlungsgebiet die nach dem Gesetz vom 22. September 1933 (RG. Bl. I 
S. 659) erforderliche Genehmigung beizufügen."')

§ 2. Bauantrag und Dauvorlagen. Z
Der Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung ist schriftlich bei der Bau­

genehmigungsbehörde einzureichen. Mit dem Anträge sind vorzulegen:
a) Ein Lageplan, welcher im Maßstabe von nicht unter 1 : 500 — auf Er­

fordern der Baugenehmigungsbehörde in größerem Maßstabe — bei 
Kleinhäusern nicht unter 1 : 1000, die Lage des Grundstücks zur Him­
melsrichtung, zu den angrenzenden Grundstücken, Straßen, Plätzen und

Venen Dienstwege Kenntnis zu geben, damit ich dem Herrn RctchSverketzrSmtnister gegen­
über den Slandpuntt dcr Baupolizei vertrcien kann.

Immerhin ist cs nicht notwendig, unbedeutende Meinungsverschiedenheiten zur Ent­
scheidung der Zentraltnstanzcn zu bringen: die Herren Regtcrungspräfidenlcn (Polizeipräsi­
dent in Berlin, Verbandspräsidcnt in Essen) werden ersucht, zunächst thrersetts durch Ver­
handlungen mit dcr Rctchsbahndtrcttton zu versuchen, etnc Verständigung hcrbcizusllhrcn.

In den unter II aufgcstlhrten Fällen kann, da etnc baupolizeiliche Genehmigung 
nicht z» erteilen ist, und nach den Bestimmungen des RetchSbahngeseheS Abnahmen nicht tn 
Frage kommen, eine Baupoltzetgebllhr nicht erhoben werden. Wegen dcr Erhebung von 
staatlichen Vcrwaltungsgebilhren von dcr Deutschen RelchSbahn-Gcsellschasl, namentlich we­
gen Einziehung barer Auslagen, verweise ich sür diejenigen Landcsteile, tn denen die ört­
liche Baupolizei von Staatsbehörden wahrgenommen wird, auf den Runderlab vom 18. De­
zember 1929 — II 13196 —, Prcutz. Bcs. BI. S. 252.

Hinsichtlich dcr noch schwebenden Gebtihrcnsorderungen für früher erteilte Baugenehmi­
gungen und BaudiSpcnse ersuche ich, für jeden einzelnen Fall zu prllsen, ob cS sich um 
Bauten dcr vorstehend angeführten Gruppen l oder II handelt. Im ersten Falle Ist, soweit 
cs sich um staatliche Baupolizetgebühren handelt, Ihre Einziehung nunmehr zu betreiben, 
während im zweiten Falle dte Gebühren (nicht die baren Auslagen) in Abgang zu stellen 
find.

Hinsichtlich der kommunalen Baupolizetgebühren empfiehlt es sich, tn gleicher Weise 
zu versahrcn.

Wegen Dispense und Baupolizetgcbühr bet BctriebSbautcn der Reichsbahn vgl. Erl. 
M. t. V. V. I. v. 31 (MiN. Bl. Nr. 3S).

Wegen Betreten dcr Gebäude dcr Reichsbahn durch Baupolizeibeamte vgl. Erl. vom 
24. v. 3l — II 2OVI/I8. 5 —.

Gcsährdung von Etsenbahnstgnaleinrichlungcn durch Lichtreklame f. Erl. vom 6. 10. 
30 — II. 0. I8SI —.

ZwangSanschlub baulicher Anlagen der Reichsbahn an Trinkwasscrversorgungs- und 
Entwässerungsanlagen s. Erl. v. 3». 11. 32 — l. u. IV. 2520/32 —.

"°) Abgedruckt S. 258.
"l) Abgcdruckt S. 269.
"-) Abgcändert aus 5 da, s. S. 259.
"') Abgcdruckt S. 259.
i") Vergl. Verordn, zum Schuhe des Zobtcn, der Grafschaft Glah, s. S. 324, 326. 
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anderen öffentlichen Derkchrsflächen (Wasserstraßen, Eisenbahnen usw.) 
oder Waldungen erkennen läßt. Dabei sind Straßen- und Bauflucht­
linien und Höhenmarken einzuzeichnen, ferner ist die Entfernung des 
Danes von den anderen baulichen Anlagen desselben Grundstücks, von 
Straßen, Plätzen und anderen öffentlichen Verkehrsflächen, von Nach­
bargrenzen und den Gebäuden auf Nachbargrundstücken unter Angabe 
der Bauart und Bedachung der benachbarten Gebäude, sowie die Lage 
von Brunnen und Dungstättcn cinzutragen. Die Übereinstimmung der 
eingetragenen Fluchtlinien und Höhenmarken mit dem Bebauungspläne 
ist von dem Bürgermeister zu bescheinigen. Auf Verlangen der Bau- 
genehmigungSbehördc muß der Lageplan durch einen vereidigten Land­
messer beglaubigt sein und eine prüfungsfähige Berechnung der zulässi­
gen nnd der beanspruchten Debauungsflächc enthalten.

Der Einreichung des Lageplanes bedarf cs nicht bei Umbauten, bei 
denen die Lage der äußeren Umfassungswände nicht verändert wird.

b) Bauzeichnungen. In den Bauzeichnungen sind bei Gebäuden darzustellen: 
Die Grundrisse"") sämtlicher Geschosse mit Angabe der Maße der 
Feuerungöanlagen und dcr Benutzungsart der Räume, die Querschnitte, 
von denen mindestens einer den Verlauf der Treppen zeigen muß, mit 
Angabe dcr Geschoßhöhen, die Ansichten der GcbäudeseitLn, die von Stra­
ßen, Plätzen oder anderen öffentlichen Verkehrsflächen sichtbar werden, 
in besonderen Fällen auf Verlangen dcr Baugenehmigungsbehörde auch 
schaubildliche Darstellungen, die das Einpassen des Neubaues in die vor­
handene Umgebung zeigen, ferner die Konstruktion und die Abmessungen 
des Baues im ganzen und in seinen Teilen mit Angabe der Art und der 
Stärke der zu verwendenden Baustoffe, die Höhenlage des Baues zu 
dem umgebenden Gelände dcr Straße und dcr Hoffläche, bezogen auf 
Normal-Null, bei Wohngebäuden die Ansichten aller Außenflächen, bei 
Versammlungsräumen die lichten Breiten der Flure, Türen usw.

Soweit es zur baupolizeilichen Prüfung erforderlich ist, sind einzelne 
Teile des Bauplanes durch Sondcrzcichnungen zu erläutern. Bauzeich­
nungen sind im Maßstabe von nicht unter 1 : 100 vorzulegcn.

o) Festigkeitsbcrechmmgcn, durch welche die Tragfähigkeit und Standfestig­
keit der Konstruktionen, besonders dcr aus Eisen und Eisenbeton, aber 
auch ungewöhnlicher Holzverbände und besonders beanspruchter Teile 
des Mauerwerkes oder Baugrundes rechnungsmäßig nachgewiescn wird.

ck) Ein Plan für die Dorgartenanlage. Der Plan muß den Grundriß und 
Querschnitt der Dorgartenanlage sowie eine Ansicht der Einfriedigung 
enthalten. .

Zu a)—ck): 1.. Bei geringfügigen baulichen Anlagen genügen schriftliche 
Darlegungen und Handzeichnungen. Aus ihnen müssen mindestens die Art 
und der Zweck der baulichen Anlage hervorgehcn. Bei gleichzeitig auf Grund 
feststehender Typen in gleichartiger Wiederholung auözuführendcn Klein­
häusern (^ 28) bedarf es der Einreichung der Unterlagen zu b—<1 nur für 
eins der Kleinhäuser und statt der einzelnen Lagepläne nur eines gemein­
samen LageplancS.

Bers, dos Rcg.>Präs. v. 19. II. 28 — I. 41. 122. 2557: Bei ein- und zwei- 
gcschossigen Tvpcnbauien dcr ..Schics. HclmslüIIo" genügt es, daß als Ersatz der ersordcrltchcn 
aussiihrungsgemützcn Grundrisse die aussützrungsgcmüke Grundrltzsorm des Erdgeschosse« 
in den Lageplan cingczctchnct wird, so dass dieser zugleich einen derkletncrtcn Grundrib 
darsiellt. — Vgl. Anm. IS.

/
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2. Die Einreichung der Unterlagen unter o) und ä) kann mit Genehmi­
gung der Baugenehmigungsbehörde auch zu einem späteren, von dieser zu 
bestimmenden Zeitpunkte erfolgen.

3. Das Grundstück, auf welchem gebaut werden soll, ist nach Straße, 
Hausnummer und Grundsteuerkatastcrnummer zu bezeichnen. Der Bauantrag 
muß ferner bei Wohngebäuden, Ställen und gewerblichen Anlagen eine 
Angabe über die Art der Entwässerung enthalten.

4. Bei vornehmlich Wohnzwecken dienenden Gebäuden sind der Verputz 
uud Anstrich oder die Ausfugung anzugebcn.

k. Die Bauzeichnungen sind in einer den Baustoff kennzeichnenden Dar­
stellung auszuführen und auf dauerhaftem Papiere ooer auf Pausleinwand 
anzufcrtigcn.

6. Sämtliche Vorlagen sind in je drei Stücken der BaugenehmigungS- 
behvrde einzureichen und müssen die Unterschriften des Bauherrn und des mit 
der Ausführung Beauftragten (Bauleiter, Bauunternehmer, Planverfasser) 
tragen. Die Namen des Bauleiters und des Bauunternehmers, sowie der 
Wechsel dieser Personen, gegebenenfalls auch des Bauherrn, sind der Dau- 
genehmigungsbehörde rechtzeitig schriftlich anzuzejgen.

7. Der Bauherr ist berechtigt, vor Einreichung des BauantrageS über 
einzelne, den Dau betreffende Fragen die Entscheidung der Baugenehmigungs­
behörde einzuholen.

8. Ergibt sich im Laufe der Bauausführung die Notwendigkeit einer 
Abweichung von dem genehmigten Baupläne, so ist die Abweichung sofort 
anzuzeigcn und die Baugenehmigung einzuholen.

§ 3. Erteilung der Baugenehmigung (Dauschcin)?") "') 1

1. Über die Baugenehmigung wird von der Baugenehmigungsbehörde 
ein Baufchein ausgestellt. Die Bauvorlagen werden von der Baugenehmi­
gungsbehörde mit Genehmigungsvermerk versehen. Don den Bauvorlagen 
ist je ein Stück zusammen mit dem Bauscheinc dem Bauherrn auszuhändigen. 
Bauschein und genehmigte Bauvorlagcn sind nicht mehr zu trennen und 
müssen vom Beginne der Arbeiten an auf der Baustelle zur Einsicht bereit- 
gehalten werden.

2. Vor Aushändigung des Bauscheines darf mit dem Bau, abgesehen 
von der Anlage von Kalkgruben und der Vornahme gewöhnlicher Aus­
schachtungen nicht begonnen werden. Ausnahmsweise kann die Baugeneh­
migungsbehörde in besonderen Fällen auch vor Aushändigung des Dauscheines 
den Beginn der eigentlichen Bauarbeiten gestatten.

3. Der Bauschein verliert seine Gültigkeit, wenn innerhalb Jahresfrist 
nach seiner Aushändigung mit dem Dau nicht begonnen oder wenn der 
begonnene Dau ein Jahr lang unterbrochen wird; doch kann die Gültigkeit 
auf Antrag verlängert werden.

4. Die Erteilung des Dauschcines berührt nicht die Rechte Dritter.'")

§ 4. Baupolizeiliche Abnahme». 2

I. Der Bauherr hat der Ortspolizeibehörde anzuzeigcn, wann er mit dem 
Bau beginnen will, er muß den von ihr mit der Überwachung betrauten

"") Vgl. Ges. Uber baupol. Zustündlgkcllcn d. 15. 12. 33, hier abgedr. S. 254.
Vcrgl. Anm. 2.
Vcrgl. Anm. 15» und 16, S. 6.
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Personen — Beamten, Angestellten, Sachverständigen — jederzeit Zutritt 
zur Baustelle und Einblick in den Bauschein und die Bauvorlagcn gewähren.

2. Alle Bauten, die der Baugenehmigung bedürfen, unterliegen baupoli­
zeilichen Abnahmen."") Bei Blitzableiteranlagen kann die Baugenehmigungs­
behörde von der Abnahme absehen, wenn die Abnahme seitens einer öffent­
lichen Feuerversicherungsanstalt nachgewiescn wird.

1 a) Die Nohbauabnahme ist schriftlich bei der Baugenehmigungsbehörde zu 
beantragen, sobald der Dau in seinen Mauern, Gewölben, Eisenkon- 
struktivnen (einschließlich derjenigen der notwendigen Treppen) sowie in 
Balkenlagen und Dacheindeckung vollendet ist. Die Dacheindeckung darf 
hierbei eine vorläufige sein. Eine Abnahme einzelner Teile, insbesondere 
der Eisenkonstruktivnen der Treppen ist zulässig. Bei der Rohbau- 
abnahme müssen alle Teile des Baues sichtbar und sicher zugänglich sein 
und alle für die Stand- und Feuersicherheit wesentlichen Konstruktionen 
so weit offen liegen, daß sie genau geprüft werden können. Über die 
Rohbauabnahme wird eine Bescheinigung — Rohbauabnahme- 
schein — erteilt. In dem Rohbauabnahmeschein wird der Zeitpunkt 
bestimmt, wann mit den inneren und äußeren Putzarbeitcn begonnen 
werden darf.

Auf die Nohbauabnahme kann die Baugenehmigungsbehörde bei 
geringfügigen baulichen Anlagen verzichten. Ein solcher Verzicht ist im 
Bauscheinc ausdrücklich zu vermerken.

In besonderen Fällen kann auch eine Grundmauerabnahme oder die 
Abnahme anderer einzelner Bauarbeiten und Bauteile von der Dauge- 
nehmigungSbehörde im Bauscheine ausdrücklich vorgeschrieben werden."") 

Bei Bauten mit Schornsteinanlagen darf auf die Nohbauabnahme 
nicht verzichtet werden.

2 t>) Der Gebrauchsabnahme unterliegen Gebäude, welche zum 
dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmte Räume (H 26) ent­
halten. Sie darf nicht früher als drei Monate nach Aushändigung des 
Rohbauabnahmescheines erfolgen. Für Einfamilienhäuser, Kleinhäuser 
und Mittelhäuser (H 28) kann die Frist von der Baugenehmigungs­
behörde abgekürzt werden, bei Kleinhäusern mit Mietwohnungen und 
bei Mittelhäusern jedoch auf höchstens zwei Monate, wenn nachgewiescn 
wird, daß der Bau infolge günstiger Bauzeit, Witterung und Bauart 
genügend ausgetrocknet ist. Die Baugenehmigungsbehörde kann die Frist 
ferner bei Umbauten bei Fabrikgebäuden und Geschäftsgebäudcn 
ermäßigen, wenn keine Nachteile zu erwarten sind. Zum Gebrauchs­
abnahmetermine hat der Bauherr eine Bescheinigung des Bezirksschorn- 
steinfegermeisterS über die Benutzbarkeit der Schornsteine und Feuerungs­
anlagen beizubringen. Uber die Gebrauchsabnahme wird eine Bescheini­
gung — Gebrauchsabnahmeschein — erteilt. Dor Aushän­
digung des GebrauchSabnahmescheincS darf das Gebäude nicht in Be­
nutzung genommen werden. Bei geringfügigen baulichen Anlagen kann 
die Baugenehmigungsbehörde auf die Gebrauchsabnahme verzichten. 
Der Verzicht muß im Bauscheine ausdrücklich vermerkt sein.

o) Bei Bauten, die für Rechnung des Reiches, des Staates, der Gemeinden 
oder der weiteren Kommunalverbände unter Leitung von Baubeamtcn 

"») Vcrgl. Anm. 17, S. 6. 
u>°) Vcrgl. Anm. 18. S. 7.
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ciuögeführt werden, bedarf es der baupolizeilichen Rohbau- und Ge­
brauchsabnahme nicht.

§ 5. Ausnahmen und Befreiungen (Dispense)."') "*) "') 1
Alle Bestimmungen dieser Bauordnung gelten als zwingende, soweit nicht 

eine Ausnahme ausdrücklich zugelassen ist. Über letztere hat die Baugeneh­
migungsbehörde zu befinden. Auch von den zwingenden Vorschriften kann 
Befreiung (Dispens) erteilt werden, aber nur dann, wenn die Durchführung 
der Vorschrift im Einzelfalle zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte 
führen würde und die Abweichung von den Vorschriften mit dem öffentlichen 
Interesse nicht unvereinbar ist, oder wenn das öffentliche Interesse eine 
Änderung erfordert.

Abschnitt II. Bauvorschriften.

§ 6. Zugänglichkeit der Grundstücke und Lage der Gebäude. 2 

1. Es dürfen nur solche Grundstücke bebaut werden, welche unmittelbar 
an einen öffentlichen Fahrweg grenzen. Auf anderen Grundstücken kann die 
Baugenehmigungsbehörde die Errichtung von Gebäuden gestatten, wenn die 
Grundstücke einen eigenen Zugang von angemessener Breite und Befestigung 
von einem öffentlichen Fahrwege haben oder wenn für sie die Herstellung 
eines solchen Zuganges sichergestellt ist. Für Gebäude auf freiliegenden Feld- 
grundstücken sind weitere Ausnahmen zulässig.

2. Der Zugang zu einem Baugrundstücke darf keine geringere Breite als 
2,50 m, keine größere Steigung als 20 cm auf 1 m Länge besitzen und muß 
durch Kiesschüttung, Pflasterung oder dergl. so unterhalten werden, daß er 
ohne Rücksicht auf die Witterung jederzeit für schweres Fuhrwerk befahrbar 
'st-

3. Für die Errichtung von Wohngebäuden an Straßen oder Straßen­
teilen, die nach den polizeilichen Bestimmungen für den öffentlichen Verkehr 
und den Anbau noch nicht fertiggestellt sind, gelten die hierfür auf Grund 
des BaufluchtliniengesetzeS vom 2. Juli 1875 (GS. S. 561) erlassenen orts­
statutarischen und polizeilichen Bestimmungen.

Eine Straße oder ein Straßenteil ist — vorbehaltlich anderweiter Rege­
lung — durch besondere polizeiliche Bestimmungen für den öffentlichen Ver­
kehr und den Anbau erst dann fertiggestellt, wenn
a) die Straßenfläche innerhalb der Straßenfluchtlinien sreigelegt ist,
b) die Straße oder der Straßenteil an eine für den öffentlichen Verkehr

und den Anbau fertiggestellte Straße angeschlosscn ist,

i»>) Vergl. Ges. über baupol. Zustündigkeilen v. 15. 12. 83, hier abgedr. S. 251.
IS-) RdErl. d. MsV. v. 30. n. 1932, beir. Beschlußfassung in Baudispensangclegcn. 

heilen (II 2119/6. 19 Finanzmintstcrtalbl. 1932). Nach dem Erlast des Ministers der 
üsscnlltchen Arbeiten vom 29. 1. 1913 — in u 8. 314 0 — tst es Pflicht der Baupolizei, 
behörden, dast sie vor der Weitergabe von DisponSanlrügcn, durch die die Belange der 
Nachbargrundstllcke berlihrt werden, den Etgentlimcrn Gelegenheit geben, zu dem Anträge 
Stellung zu nehmen. Ich Halle es jedoch nlchl flir angcbrachl, dast die Baupolizeibchürde, 
wie mir verschiedentlich ausgefallen tst, dem Bauherrn dte Verpflichtung auscrlegt, ihr dte 
Etnverstündntscrklürung der Nachbarn zu dem Bauvorhaben bcizubringen. Es ist vielmehr 
Aufgabe der Baupolizetbehörde, ihrerseits die Slcllungnahmc des Nachbarn hcrbetzufllhren. 
Sofern ein Nachbar der Erteilung des Dispenses widerspricht, wird cs Ausgabe der Bau- 
Polizeibehörde sein, zwischen Bauherrn und Nachbar zu vermitteln. Steht der beantragte 
Dispens in ursächlichem Zusammenhang mit Nachbarrechlcn, so kann Uber diese, wenn sie 
begründet sind, nicht ohne weiteres htnweggcgangcii werden.

uw) Vergl. Anm. 22 S. 7.
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c) für ausreichende Entwässerung der Straße gesorgt ist,
ä) der Fahrdamm in der richtigen Höhenlage in ortsüblicher Weise aus­

reichend befestigt ist,
c) der Bürgersteig in ausreichendem Umfange angelegt und
k) für ausreichende Beleuchtung der Straße gesorgt ist.

4. Alle Außenwände mit Öffnungen müssen von ausreichend befestigten 
Freiflächen des eigenen Grundstücks so zugänglich sein, daß die Feuerlösch­
polizei die Öffnungen mit ihren Geräten jederzeit erreicht. Zu diesem Zwecke 
kann auch die Anlegung eines gradlinigen Durchgangs durch das Vorderhaus 
von mindestens 1,80 m Breite gefordert werden.

6. Grundstücke, auf denen außer Dordergebäuden auch Hinter-, (Seiten- 
oder Ouer-)gebäude in einer Entfernung von mehr als 20 m von der Straße 
errichtet werden, müssen mit einer Zufahrt von mindestens 2,60 m Breite 
oder einer durch die Dordergebäude führenden gradlinigen Durchfahrt von 
mindestens 2,30 m Breite und 2,85 m lichter Höhe bei einer höchsten Steigung 
von 15 cm auf 1 m Länge versehen werden. Die Durchfahrten müssen eine 
feuerbeständige Decke und Wände aus Stein oder Beton erhalten. Rad­
abweiser und Bordschwellen dürfen hierbei die Fahrbahn nicht unter 2 m 
einengcn und höchstens 30 cm hoch sein.

Jeder Aufenthaltsraum (tz 26) muß so liegen, daß die Feuerlöschpolizei 
ohne Betreten eines freniden Grundstücks mit ihren RettungSgerätcn an seine 
Fenster gelangen kann, oder mit AufenthaltSräumcn, die dieser Forderung 
genüge», dauernd in unmittelbarer Verbindung stehen.

6. Ein Zurücktretcn der Gebäude hinter die Baufluchtlinie darf von der 
BaugenehnügungSbehörde nur gestattet werden, wenn sichergestellt ist, daß 
eine Verunstaltung des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes vermieden 
wird. Wegen eines Überschreitens der Baufluchtlinie ist der § 11 des 
genannten Gesetzes maßgebend.

7. Wo Fluchtlinien weder festgesetzt, noch durch vorhandene Bebauung 
gegeben sind, ist bei der Stellung der Gebäude folgendes zu beachten:
») Die Dordergebäude müssen ^parallel zur Straße (zum Wege) errichtet 

werden.
b) Die Grenzen öffentlicher Wege dürfen nicht überschritten werden.
c) Die Gebäude müssen in der Regel mindestens 8,00 m von Straßcn- 

(Wege-)mitte entfernt bleiben.
6) An kunstmäßig auögebauten Straßen müssen die Gebäude in der Regel 

mindestens 6,00 m vom Rande der Fahrbahn entfernt bleiben.
v) An Hauptverkehrs- und Hanptdurchgangsstraßen kann ein Mindest­

abstand bis zu 17,00 m von Straßenmitte gefordert werden.
Für Gebäude mit gewerblichen Anlagen, die, wie Schmieden und Gasthöfe, 

größere Abstände von der Straße erforderlich machen, kann gefordert werden, 
daß vor ihnen ein Fußweg von mindestens 12,00 m Breite verbleibt, soweit 
nicht Sonderbestimmungen noch mehr verlangen.

7 a) Auf Grundstücke» an Hauptverkehrs- und Hauptdurchgangsstraßen 
darf außerhalb dec geschlossenen Ortslage oder im Außengebiet (H 7) nicht 
gebaut werden.

8. In den Straßenraum dürfen außer Gebäude-Sockeln, die höchstens 
13 cm vortreten, bis zu einer Höhe von 3,00 m über Gehbahn weder feste 
Bauteile (z. B. Erker, Balköne, Stufen, Kellerhälse), noch bewegliche 
(z. B. Tür- oder Fensterflügel in geöffnetem Zustande) einspringen. In die 
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Straßenfläche hineinragendc Vertiefungen (wie Kellerfensterschächte) sind 
nur bei verkehrssicherer Anlage und mit tragfähiger Abdeckung statthaft.

Balköne, Erker und ähnliche Vorbauten, die 3,00 m oder mehr über der 
Gehbahn liegen, dürfen höchstens um '/» der Straßcnbrcite (zwischen den 
Straßenfluchtlinien gemessen) über die Straßenflucht vortretcn, in keinem 
Falle jedoch nm mehr als 1,40 m. Auch müssen diese Vorsprünge einen 
waagerechten Mindestabstand von 0,80 m von der Bordkante des Bürger­
steiges wahren.

9. Die über die Straßenflucht vorspringenden Bauteile dürfen zusammen 
nicht länger sein als ein Drittel der Gebändefront.

10. Feste Schutzdächer, die die Straßenflucht überschreiten, müssen frei­
tragend sein, sind nur vor den Eingängen zu Theatern, Versammlungsräumen, 
öffentlichen Gebäuden und Gaststätten zulässig und müssen stets eine Durch- 
gangshöhc von mindestens 3,00 m über der 'Gehbahn freilassen, sowie min­
destens 80 cm hinter der Bordkante des Bürgersteiges bleiben. Für beweg­
liche Zeltdächer aus Webstoffen und Sonnendächer gleicher Art genügt eine 
Dnrchgangshöhe von mindestens 2,20 m, doch müssen auch sie in der Regel 
mindestens 80 cm hinter der Bordkante des Bürgersteiges bleiben. Feste 
Vordächer, die mehr als 1,00 m weit über die Straßenflucht hinausragen, 
dürfen nicht mehr als ein Drittel der Hausfront einnehmen. Alle diese Bau­
teile und Gegenstände sind nur soweit statthaft, als sie im Brandfalle das 
Rettungswerk und die Arbeit der Feuerlöschpvlizei nicht behindern.

11. Schaukästen, Anzeigckästcn, Anschlagbretter, Automaten oder der­
gleichen dürfen höchstens 20 cm über die Straßcnflucht vortreten. An Bür­
gersteigen von 2,00 m oder weniger Breite dürfen sie nur ausnahmsweise 
zugelassen werden.

12. Nebengebäude, die, wie Schuppen, Waschküchen, Werkstätten, vor­
wiegend Wirtschaftszwcckcn dienen, müssen 15,00 m Mindestabstand von 
der Straßenflucht wahren (vergl. H 22).

§ 7. Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundstücke. 1

Allgemeines.
Abs. 1 rr: Jedes Gebäude muß mit der der nächstliegenden Grundstücks­

grenze abgekehrtcn Längsfront an eine Freifläche des Grundstücks grenzen, 
in die sich ein 8 m breites Rechteck mit dieser Front als Längsseite einzeichnen 
läßt.

Jede Außenwand mit imcntbchrlichen Fenstern zn Wohn- oder Schlaf­
räumen, die nicht an der Straße oder einem Bauwich liegt, muß an eine 
Freifläche des Grundstücks grenzen, in die sich — anschließend an die Wand — 
ein Duadrat mit der Seitcnlänge gleich der größten für das Grundstück 
zulässigen Gebändehöhe einzeichnen läßt.

Beide Vorschriften können bei Grundstücken, die schon vor dem Inkraft­
treten dieser Bauordnung mit einem Dorderhause bebaut waren, ermäßigt 
werden. Für Siedlungen erledigen sie sich durch die Vorschrift unter H 8 
Ziffer 2o.

Abs. 1 b: Anbauten der Vorderhäuser in der Tiefenrichtung (Seitenflügel, 
Mittelflügel) sind außerhalb des Gewerbegebieteö (der Zone 3, siehe I<) ver­
boten.

Hintergebäude (Seitengebäude, Duergebäude) sind in der Zone 2 (dem 
reinen Wohngebiet, siehe k) überhaupt nicht, in der Zone 1 (Geschäftsgebiet) 
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nur dann gestattet, wenn sie nicht höher als 3 m an der Traufe sind, dadurch 
keine freistehenden Brandmauern von über 6 m Länge und 3,KO m Durch­
schnittshöhe entstehen und diese Baulichkeiten zusammen nicht mehr als ^/»o 
der Grundfläche des Dordergebäudes bedecken. Jedoch sind in der Zone 2 
untergeordnete Nebenanlagen, die zu den Wohnungen des Grundstücks ge­
hören, nur eingeschossig sind und zusammen nicht mehr als 42 qm Grund­
fläche haben (z. B. Wagenhallen, Gartenlauben, Klcintierställe) als Hinter­
gebäude erlaubt, soweit sie zusammen nicht mehr als '/»» der Grundfläche des 
Hauptgebäudes bedecken. Die Hintergebäude sollen nach Möglichkeit zu 
einem Baukörper vereinigt werden.

Abs. 1 v: Außerhalb des Gewerbegebictes (der Zone 3, siehe Ir) dürfen 
selbständige Wohnungen nur in Dordergebäude« untergebracht werden, es sei 
denn, daß dazu Gebäude benutzt werden, die ringsum so weit frei liegen, daß 
keines ihrer zu Aufenthaltsräumen (H 26) gehörigen notwendigen Fenster bei 
Annahme eines Lichteinfallswinkels von 30 Ärad (gegen Waage gemessen) von 
Bodenerhebungen oder Baulichkeiten Schatten empfängt. Auch muß in die­
sem Falle auf die gleiche Anzahl zulässiger Wohnungen im Vordergebäude 
verzichtet werden.

Abs. 1 ä: Es werden unterschieden: Kellergeschosse, Dollgeschosse, Dach­
geschosse.'")

1 Kellergeschosse sind solche Geschosse, die mit ihrem Fußboden 
durchschnittlich mehr als KO cm unter Geländeobcrfläche reichen.

2 Dachgeschosse sind Geschosse, die oben oder seitlich von Teilen des 
Daches begrenzt iverden. Zum Dach rechnet hierbei nicht eine horizontale 
Raumdecke.

Z Vollgeschosse sind alle anderen Geschosse.
Selbständige Wohnungen dürfen außerhalb von Dollgeschossen nur ange­

legt werden, soweit es in den Bestimmungen über die Dauklassen (hier H 7 
Abs. 2 I) zugelassen ist.

Unbeschadet dieser Beschränkung werden bei der Prüfung der Bauanträge 
als Dollgeschosse (im Sinne von Abs. 2 l 1) auch folgende anderen Geschosse 
gezählt:

Abs. 1 ä: 1. Dachgeschosse, die im Querschnitt mit ihrer Umrißlinie nicht 
innerhalb eines Neigungswinkels von 60 Grad bleiben sollen. Dieser Winkel 
ist in der Schnittzeichnung so anzutragcn, daß sein waagerechter Schenkel mit 
der Dachfußbodenlinie zusammenfällt und sein Scheitelpunkt 30 cm vor der 
Außenflucht der Hauswand liegt. Bei ungleicher Höhenlage des Dachfuß- 
bodena ist die Dachfußbodenlinie in der geringsten vorhandenen Höhe anzu- 
nehmen. Bei der Ermittelung der äußeren Umrißlinie bleibt ein Traufgesims, 
das diesen Winkel überschreitet ebenso wie Dachfenster oder Dachgauben, die 
aus der Dachfläche höchstens 1 m senkrecht herausragen und zusammen höch­
stens '/» der Dachbreite einnehmen, unberücksichtigt.

Abs. 1 ä: 2. Dachgeschosse mit Dachaufbauten oder Ausbauten, deren 
Frontwandlänge mehr als ein Diertel der Länge der unter ihr liegenden Front­
wand erreicht.

Abs. 1 ä: 3. Kellergeschosse, die mit der Oberkante ihrer Decke mehr als 
1,70 m durchschnittlich die Geländcoberfläche überragen.

Abs. 1 c: An Trockenboden- und Bodenkammerfläche sind für jede selb-

UU) Bergt, auch Arun. 33, S. t3. 
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ständige Wohnung des Hauses mindestens 10 qm bereitzustellen, die überall 
eine lichte Höhe von mindestens 1,90 m haben.

Abs. 1 k: An begehbarer Kellergrundfläche sind für jede selbständige Woh­
nung des Hauses gleichfalls mindestens 10 qm vorzusehen.

Abs. 1 Die baupolizeilich erforderlichen Freiflächen dürfen nirgends zu 
Lager- oder gewerblichen Zwecken benutzt werden. Im Gebiet der Zonen 2 
und 4 unterliegt diesem Derbst die ganze vorhandene Freifläche nebst der 
Oberfläche aller dazu etwa geeigneten Baulichkeiten oder Bauteile.

Abs. 1 ll: Bei Berechnung der bebauten Fläche werden die Erdgeschoß­
maße zugrunde gelegt.

Nicht als bebaut berechnet wird die Grundfläche von Bauteilen, die weni­
ger als 25 cm über die Umfassungswände vortreten oder den Erdboden an 
keiner Stelle mehr als 50 cm überragen, ferner Freitreppen von nicht mehr 
als 10 qm Grundfläche, sofern sie höchstens 1,70 m über das Gelände reichen, 
Balköne bis zu 2,50 m Frontlänge und 1 m Ausladung, Grenzeinfriedigun­
gen, wenn ihre Stärke sich innerhalb der durch die Standsicherheit gegebenen 
Grenze hält, und Gesimse.

Nebenhöfe werden nur dann als unbebaute Flächen angesehen, wenn sich 
in ihre Grundfläche ein Kreis von mindestens 7 m Durchmesser einzeichnen läßt.

Abs. 1 i: Auf Grundstücken, deren vorhandene Bebauung oder Nutzung 
gegen diese Bauordnung verstößt, kann die Errichtung neuer Geschoße sowie 
die Schaffung neuer Aufenthaltsräume (H 26) verboten werden.

Abs. 2: Bauzonen, Bauklassen. 1
Nach der Art der baulichen Ausnutzbarkeit wird das Gebiet jeder Ge­

meinde eingeteilt in Bau zonen, und zwar umfaßt vorbehaltlich örtlicher 
Abgrenzung durch Polizeiverordnung?°°)

Für die Polizeiverordnung gilt folgendes Muster:
Polizeiverordnung über die Einteilung des Gebietes der Stndtgcmeinde............. nach Bau­

zonen, Bauklasten und Bauweilen unter Freilassung von Grtinslachcn. 2
Auf Grund der 88 14 und 25 des PolizetverwallungSgescpes vom l. 8. 3l (GS. S. 77) 

sowie des WohnungSgesetzes vom 28. Mürz 1818 (GS. S. 23) und Artikel II der Verordnung 
über VcrmögenSsirascn und Buben vom 8. Februar 1824 (RG. Bl. I, S. 44) und der 
Gesetze vom 15. 12. 1833 u. vom 3. 7. 1934 sowie Verordnung vom 15. 2. 1833 wird für 
den llmsang der............. folgende Poltzeiverordnung erlassen:

8 1. B a u z o n e n. Zur Bauzone 1 (GeschaftSzoncn) tm Sinne des 8 1 Ziffer I 
Absatz 4 » der Poltzeiverordnung betreffend dte Bauordnung sttr die Stitdtc des Negtcrungs- 
bcztrks Breslau vom 6. 4. 33 (vgl. dte tm Bcstedlungsplan vom ............. mit.............
gekennzeichneten Flüchen) gehören die Gebiete, die begrenzt werden

») tm Norden, Osten, Süden, Westen (folgt genaue Umschreibung des betreffenden Teil- 
gcbtctcs),

b) Im Norden, Osten, Süden, Westen (folgt genaue Umschreibung des betreffenden Letl- 
gebieles),

-) usw.
In Ihnen Ist die Errichtung von Gebäuden der Gattungen 1, 2 und 3 (vgl. 8 7 Abs. 3 

a. a. O.) gestaltet.
Zur Bauzone 2 (Wohnzone) tm Sinne des 8 7 Ziffer 1 Absatz 4 b der Polizeivorord­

nung belressend dte Bauordnung für dte Städte des Regierungsbezirks Breslau vom 3. 4. 
1933 (vgl. dte im Bcstedlungsplan vom .... mit .... gekennzeichneten Flächen) gehören 
dte Gebiete, dte begrenzt werden:

(folgt Beschreibung wie Bauzone 1).
In ihnen ist die Errichtung von Gebäuden der Gattung 1 (vgl. 8 7 Abs. 3 a. a. O.) 

gestattet.
Zur Bauzone 3 (Fabrikzonen) im Sinne des 8 7 Ziffer 1 Abs. 4 « der Poltzctverord- 

nung belressend dte Bauordnung für dte Städte des Regierungsbezirks Breslau vom 8. 13. 
1826 (vgl. dte tm Bestcdlungsplan vom .... mit............ gekennzeichneten Flächen) ge­
hören dte Gebiete, dte begrenzt werden:

(folgt Beschreibung wie Bauzone 1).
„ In ihnen ist die Errichtung von gewerblichen Anlagen der Gattungen 2 und 4 (vgl. 
8 7 Abs. 3 a. a. O.) gestaltet.

Zur Bauzone 4 (Zwtschenzonen) tm Sinne des 8 7 Zisser 1 Abs. 4 ä der Poltzei­
verordnung belressend die Bauordnung sllr die Slädle des Regierungsbezirks Breslau vom
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Abs. 2K 1: Zone 1 — Geschäftsgebiet:
diejenigen Straßenzüge, die vorwiegend mit Wohnhäusern und Geschäfts­
häusern besetzt sind, und alle Flächen, die nicht zu einer anderen Zone gehören. 
Hier ist die Errichtung und Erweiterung von Anlagen, die beim Betriebe er­
hebliche Nachteile oder Belästigungen für die Bewohner oder die Allgemein­
heit zur Folge haben können, verboten.

Abs. 2 k 2: Zone 2 — Wohngebiet:
die Straßenzüge, die nach ihrer Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung 
zum ruhigen Wohnen bevorzugt geeignet sind.

Hier ist die Einrichtung auch weniger störender Gewerbebetriebe verboten. 
Eine Ausnahme bilden einzelne Büroräume, Künstlerwerkstätten und das nicht 
störende Kleingewerbe, wie Lebensmittelgeschäfte für den Tagesbedarf der un­
mittelbaren Umgebung, Blumenläden, kleine Schuhmacherwerkstätten.

Abs. 2K 3: Zone 3 — Geivcrbe (Fabrik- oder Industrie-) 
Gebiet:
diejenigen Flächen, die ihrer Lage nach (z. B. bei Nachbarschaft von Eisen­
bahnen oder schiffbarem Gewässer) für Industrieanlagen besonders geeignet, 
für die Ausdehnung der übrigen Zonen aber entbehrlich sind.

Hier ist die Anlage von Wohnungen außer Werkwohnungen verboten.
Abs. 2K 4: Zone 4 — Kleinsiedlungsgebiet im Sinne 

der Verordnung vom 15. Februar 193 6 (RG. Dl. S. 104): 
die Flächen, die dafür durch Polizeiverordnung bestimmt werden oder schon 
jetzt überwiegend mit nichtbäuerlichen Siedlerstellen besetzt und in der ein­
fachsten Weise aufgeschlossen sind.

s. April 1936 (vgl. die lm Bestcdlungsplan vom ..... mit............. gekennzeichneten 
Flüchen) gehören die Gebiete, dtc begrenzt werden:

(folgt Beschreibung wie Bauzone 1).
In ihnen ist anker der Gattung 1 auch die Gattungen 2 und 3 zugclassen. Sie sollen 

aukcrhalb der eigentlichen GcschäftSzone schlösse Uebergnnge zwischen den Bauzonen 1, 2 
und 3 vermitteln.

8 2. Bau klassen. (Bemerkung: Hier sind nur dieienigcn Baullassen aufzuneh­
men, die in dem Bckedlnngsplan iatsüMtch ausgewiesen sind.)

Zur Bauklasse l im Sinne des 8 7 Ziffer I Abs. 5 » der Poltzelverordnung betreffend 
die Bauordnung für die Städte des Regierungsbezirks BreSlau vom 6. 4. 1936 (vgl. die 
im Bestcdlungsplan vom .... mit............ gekennzeichneten Flüchen) gehören die Gebtele, 
die begrenzt werden: 

kl 4
») > folgt Beschreibung.
c) usw. 1
Vauklastc 2—6 entsprechend der Bauklasse 1.
8 3. Bauweisen. Zur geschlossenen Bauweise im Sinne des 8 1 Ziffer 1 Abs. 6« 

der Polizeiverordnung bclressend die Bauordnung sllr die Stüdte des Regierungsbezirks 
BreSlau vom 6. 4. 1936 (vgl. dtc im Bcstedlungsplan vom............ mit................ gekenn­
zeichneten Flächen) gehören die Gebiete, die begrenzt werden:

») l
b) > folgt Beschreibung.
o) usw. I
Halboffene und offene Bauweise entsprechend der osscncn Bauweise.
8 4. Grünflächen. Als Grünflächen gemäk 8 66 Teil 1 Titel 8 des Allgemeinen 

Landrechls von 1749 (vgl. die im Bcsiedlungsplan vom.............mit................gekennzeichne­
ten Flächen) gehören dte Gebiete, die begrenzt werden:

») f
K) 1 folgt Beschreibung. „
°) usw. I
8 6. Ucbcrlretungcn der vorstehenden Bestimmungen werden mit einer Geldstrafe bis 

zu 166 RM. oder im UnvormögcnssaNc mit verhültntSmäktger Haft bestraft, soweit nicht 
andere Gesetze höhere Strafen androhen.

8 6. Diese Poltzeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.
. . . ., den.............193 .

Der Bürgermeister.
Der Landrat.
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Hier ist die Errichtung und Erweiterung von Anlagen, die beim Betriebe 
erhebliche Nachteile oder Belästigungen für die Bewohner oder die Allgemein­
heit zur Folge haben können, verboten.

Abs. 2 I: Nach dem Maß der baulichen Auönutzbarkcit besieht das Ge­
biet einer jeden Gemeinde aus dem B a u g e b i e t, d. h. dem Gebiet, das als 
solches durch Polizeiverordnung abgegrenzt wird oder das baulich schon er­
schlossen ist oder demnächst erschlossen werden soll, und dem Außengebiet, das 
den Rest umfaßt.

Abs. 211: JmBaugcbiet werden 4 Bauklassen unterschieden und 
zwar umfaßt vorbehaltlich örtlicher Festsetzung durch Polizeiverordnung^

Abs. 2 l 1 a: D a u k l a s s e 1 die Straßenzüge, in denen die bestehen- I 
den Gebäude vorwiegend 4 oder mehr Dollgeschosse haben. Hier dürfen 
künftig höchstens 4 Dollgeschosse errichtet und von dcr Grundstücksfläche 
höchstens '/»« bebaut werden.

Abs. 2 I 1b: Bauklasse 2 die Straßcnzüge, in denen die bestehenden 2 
Gebäude vorwiegend 3 Vollgeschosse haben.

Hier dürfen künftig höchstens 3 Dollgeschosfe errichtet und von der Grund­
stücksfläche höchstens '/io bebaut werden.

Abs. 2 I 1 v: B a u k l a s s e 3 die Straßenzüge, in denen die bestehenden 3 
Gebäude vorwiegend 2 Dollgeschvsse haben.

Hier dürfen künftig höchstens 2 Dollgeschosfe errichtet und von der Grund- 
stücksfläche höchstens "i»« bebaut werden. Im Dachgeschoß dürfen selbstän­
dige Wohnungen angelegt werden, jedoch höchstens im Umfange von "/»« der 
ausbaufähigen Dachgeschoßgrundfläche, d. i. der Fläche aller waagerechten 
Decken, die sich in der Höhe von 2,50 m über Dachfußbvden innerhalb des 
Dachraumes Herstellen lassen. Zwischenwände, Schornsteine, Treppenlöcher 
werden in die Dcckenfläche eingerechnet. H 7 Abs. 1 s ist zu erfüllen.

Abs. 2I 1ä: Bauklasse 4 die Straßenzüge, in denen die bestehenden 4 
Gebäude vorwiegend 1 Dvllgcschoß haben und das KleinsicdlungSgebict.

Hier darf künftig nur ein Dollgeschoß errichtet und dürfen von der Grund­
stücksfläche höchstens °/i» bebaut werden, doch kann für die Errichtung von 
Nebenanlagen, die ein Zubehör zu den Räumen des Hauptgebäudes bilden 
und eine Traufhöhe von 3,0 m nicht überschreiten, ein weiteres Zehntel frei­
gegeben werden. Im Dachgeschoß dürfen selbständige Wohnungen angelegt 
werden. Im Kleinsiedlungsgebiet dürfen Grundstücke von weniger als 600 cpn 
Größe nicht mit Wohnhäusern bebaut werden.

Abs. 2 I 1 «: Wo laut örtlicher Sonderregelung eine größere Ausnutzung 
der Grundstücksfläche, als bei n—<1 bestimmt, bisher zulässig war, treten die 
Beschränkungen unter u,—ä erst am 1. November 1938 in Kraft.

Abs. 2 I 1k: Für einen unbebauten Straßenzug, der zwischen Straßen­
zügen verschiedener Bauklassen liegt, gilt im Zweifel die Bauklasse mit dcr 
geringsten baulichen Ausnutzbarkeit.

Abs. 2 I 1 A: Bei Eckgrundstücken, die mit Straßenbaukosten Verhältnis- 5 
mäßig stärker belastet werden, als'andere Grundstücke, kann in allen Bau- 
klassen eine Erhöhung der bebaubaren Fläche um höchstens '/co der Grund­
stücksfläche nach Anhörung des Bürgermeisters zugestanden werden.

Abs. 2 l 11: Das Außengebiet gehört der Bauklasse 3 an.
Zu Abs. 2 I 1 und 11: Für das Maß der baulichen Ausnutzungen Ge- 

werbcgebiet gilt H 31.
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S ch l u ß b e m e r k u n g: Wo schon auf Grund der Bauordnung voni 
6. Oktober 1926 Polizeiverordnungen über die Einteilung in Bauzonen, Bau­
klassen und Bauweisen erlassen sind, werden sie von den Bestimmungen dieses 
Paragraphen nur insoweit berührt, daß an die Stelle der bisherigen Bauvor­
schriften für Zonen und Klagen die vorstehend gegebenen treten, ferner gehört 
das Gebiet der bisherigen Zone 4 zur neuen Zone 1, das Gebiet der bisheri­
gen Klasse 3 zur neuen Klasse 2, das der bisherigen Klasse 4 zur neuen 
Klasse 3, das der bisherigen Klassen 5 und 6 zur neuen Klasse 4.

1 § 8. Abstand der Gebäude von Grenzen und anderen Gebäuden.

2 Freistehende Brandmauern.

Vorbemerkung: Die nachstehend festgesetzten Abstandömaße gelten 
als Mindestmaße, also unbeschadet weitergehender Forderungen in anderen 
Vorschriften (z. B. tz 30 und 31).

Wegen der Abstände von der Straße siehe tz 6.
Wegen der Abstände zwischen Brunnen und anderen Baulichkeiten siche 

tz 21 und 22.
Als gegenüberliegend gelten alle Wände, die in einem Winkel von höch­

stens 75 Grad zueinander stehen. Die Entfernung einer Wandöffnung von der 
gegenüberliegenden Wand wird von der Öffnung aus rechtwinklig zur gegen­
überliegenden Wand gemessen.

z tz 8 a: Abstände von der Nachbargrenze.
Die Abstände von der Nachbargrenze richten sich nach der Bauweise.

Begriffsbestimmung (Kennzeichen.)

Nach der Stellung der Häuser an der Straße (der Vorderhäuser) zuein­
ander wird unterschieden zwischen offener und geschlossener Bauweise. Als 
osfene Bauweise gilt diejenige, bei der die Gebäude an der Straße von den 
seitlichen Nachbargrenzen Abstand halten und bei Fortfall dieses Abstandes 
zusammenhängende Baukörper von höchstens 40 m entstehen. Alles übrige 
gilt als geschlossene Bauweise.

Gebietsmäßige Einteilung:
Vorbehaltlich örtlicher Festsetzung durch Polizciverordnung bestimmt sich 

die Bauweise jeden Straßcnzuges im Baugebiet (tz 7) nach der bisher in dem 
Straßenzuge vorwiegend angewandten Bauweise, die Bauweise eines 
Straßcnzuges, der noch völlig unbebaut ist, nach der in den anstoßenden 
Straßenzügen vorherrschende», während im Außengebiet (tz 7) die 
offene Bauweise allgemein als vorgeschrieben gilt. Ausnahmen von der 
letzteren Vorschrift sind für zusammenhängende Siedlungen statthaft, die 
ganze Baublocks oder größere Teile von ihnen umfassen, aus mindestens 
20 Baugrundstücken bestehen und nach einheitlichen Plänen errichtet werden.

In Arten wo eine Gebietseinteilung nach Bauweisen bereits auf Grund 
der bisherigen Bauordnung durch Polizeiverordnung festgesetzt ist, bleibt die 
damit getroffene Gebietseinteilung in Kraft, während an die Stelle der bis­
herigen Bauvorschriften die nachstehenden treten:

4 tz 8 a Ziff. 1. Vordergebäude: „Dordergebäude" oder „Gebäude 
an der Straße" sind solche Gebäude, vor deren straßenseitiger Front nach den 
geltenden Bestimmungen keine Gebäude errichtet werden können, „Hinter­
gebäude" alle übrigen.
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§ 8 a Ziff. 1 Abs. 1: Im Gebiet der geschlossenen Bauweise müssen 
Vordergebäude in ihrer vollen Tiefe an die seitliche Nachbargrenze heran- 
tretcn. Wo aber bei Erlaß dieser Bauordnung der Nachbar schon sein Vor­
derhaus mit Bauwich errichtet hat oder errichtet, muß auf Verlangen der 
Baugenehmigungübehörde wiederum ein Dauwich, und zwar von mindestens 
5 m Breite gehalten werden, wobei der Neubau nach dem Bauwich ansichts­
mäßig abzuschließen ist.

H 8a Ziff. 1 Abs. 2: Im Gebiet der offenen Bauweise müssen die Dor­
dergebäude einen Bauwich von mindestens 5 m innehalten. Wo jedoch der 
Nachbar schon bei Erlaß dieser Bauordnung ein Dordergebäude (siehe Abs. 1) 
auf der seitlichen Grenze errichtet hat oder errichtet, darf an sie herangebaut 
werden, jedoch nur so, daß die Grenzwand des Neubaues sich mit der nach­
barlichen Grenzwand für den Blick von der Straße im wesentlichen deckt. 
Im Gebiet der offenen Bauweise dürfen Vorderhäuser in geschlossener Folge 
errichtet werden, wenn die entstehende Gruppe höchstens 40 m lang wird 
(siehe H 8 und tz 9 Abs. 4).

§ 8 a Ziff. 2: Hintergebäude. 1
Die übrigen Gebäude müssen mit Außenwänden, die Öffnungen enthalten, 

von der seitlichen Nachbargrenze mindestens 5 m entfernt bleiben, mit anderen 
Außenwänden aber entweder mindestens 3 m abbleibcn oder unmittelbar auf 
ihr errichtet werden. Wo das Vordergebäude Bauwich innehält, ist die 
Errichtung auf der Nachbargrenze innerhalb eines Abstandes von 20 m von 
der vorderen Bauflucht unstatthaft.

§ 8b: Abstände der Gebäude desselben Grundstückes 2 
voreinander.

Jede Wand mit Fenstern, die die einzige Lichtquelle für Aufenthaltsräume 
(H 26) bilden, muß von jeder gegenüberliegenden Wand desselben Grundstücks 
mindestens um das Doppelte des Maßes entfernt sein, um das diese Wand 
sich über die Solbank dieser Fenster erhebt.

Zwischen Vorderhaus (siehe Ziff. 1 Abs. 1) und gegenüberliegenden Hin­
tergebäuden muß außerhalb des Gewerbegebiets (H 7) ein Mindestabstand 
gleich der doppelten Höhe des Hinterhauses verbleiben. Unbeschadet dieser 
Forderungen müssen alle Baulichkeiten desselben Grundstückes und alle Teile 
desselben Gebäudes, die nicht unmittelbar aneinanderstoßcn, folgende Mindest­
abstände voneinander wahren:

3,00 m, wenn höchstens eine der einander gegenüberliegenden Wände 
Öffnungen enthält,
5,00 m, wenn in beiden Wänden Öffnungen sind. (Vergl. § 14 Abs. 2.)

Zwischen Gebäuden, die so zueinander liegen, daß es keine „gegenüber­
liegenden" Wände gibt (siehe Vorbemerkung dieses Paragraphen), gilt als 
Entfernung die Länge der Verbindungslinie der nächstliegenden Eckpunkte. 
Diese Entfernung muß mindestens 3,00 m betragen.

H 8 o: Abstände der Gebäude in Siedlungen. Z
Bei Anlegung neuer geschlossener Siedlungen oder bei Erweiterung solcher 

außerhalb der im Zusammenhang gebauten Ortschaft müssen die Wände 
gegenüberliegender Wohngebäude, sofern eine von ihnen Lichtöffnungcn ent­
hält, untereinander einen Abstand, der mindestens gleich der doppelten Ge­
bäudehöhe ist, haben. Diese Vorschrift findet auf den seitlichen Bauabstand 
(Bauwich) nicht Anwendung.
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l § 8 6: Abstände der Gebäude von Hauptbahnen, Ne­
benbahnen, nebenbahnähnlichen Kleinbahnen 
und Privatanschlußgeleisen.

1. Bauliche Anlagen müssen von vorgenannten Dahnen, von Privat- 
anschlußgelcisen jedoch nur, wenn sie mit Dampflokomotiven betrieben 
werden, mindestens 4 m und, falls sie unterhalb der Unterkante der 
Schienen liegen, mindestens 5 m entfernt — die Entfernung von dcr 
Mitte des nächsten Schienengleises berechnet — errichtet werden. Diese 
Vorschrift gilt nicht für bauliche Anlagen, die in allen wesentlichen Teilen 
feuerbeständig hergestellt sind oder durch Rohrputz oder in anderer gleich 
wirksamer Meise gegen Entzündung durch Funke» gesichert sind.

2. Öffnungen in den nach der Bahn zugewandten Seiten sind in den bau­
lichen Anlagen bis zu einer Entfernung von 4 bezw. 5 in nur zulässig, 
wenn sie durch ein nach allen Seiten hin fest eingemaucrteS, mindestens 
1 cm starkes Glas abgeschlossen sind. Bei Verwendung von Drahtglas 
oder einem anderen gleichwertigen feuerbeständigen Glase kann eine 
geringere Glasstärke zugelassen werden.

Als eine dcr Dahn zugewandte Seite ist eine solche anzusehcn, deren 
NichtungSlime mit der Bahnachse einen Winkel von weniger als 90 ° 
bildet.

3. Bauliche Anlagen und Öffnungen in ihnen, die mehr als 7 m oberhalb 
der Oberkante der Schienen liegen, sind den vorstehenden Bestimmungen 
nicht unterworfen.

4. Ausnahmen von den Vorschriften des Abschnitts 6 sind nach Benehmen 
mit der Dahnverwaltung zulässig, insbesondere für bauliche Anlagen, 
die ihrer Zweckbestimmung nach in nächster Nähe von Bahnen errichtet 
werden müssen, wie Verlade- und VcrpackungSräume auf Bahnhöfen, 
an Anschlußgeleisen von Fabriken, Lagerhäusern, Hafengebieten, Anlagen 
auf Lagerplätzen usw.

5. Bei baulichen Anlagen an Wegeübergängcn in Schiencnhöhe können die 
in Absatz 1 von Abschnitt 6 vorgesehenen Abstände, soweit es zur Er­
haltung der Übersicht für den Verkehr notwendig ist, vergrößert werden.

6. Wegen des GebäudcabstandcS der baulichen Anlagen mit weicher Be­
dachung und solcher, die zur Lagerung leicht entzündlicher Stoffe und 
Gegenstände dienen, vergl. 16 und 30.

2 Fr eiste hcndeBrand mauern.
Freistehende Brandmauern oder ähnliche kahle Wände sind, soweit sie 

von öffentlichen Verkehrsflächen aus sichtbar werden, verboten, cs sei denn, 
daß an sie später angebaut werden muß.

3 § 9. Gebäudchöhc.

Abs. 1: Als Gcbäudchöhe ist das Maß von der Erdoberfläche des Anßcn- 
geländeö vor den Umfassungswänden bis zur Schnittlinie der Umfassungs­
wände mit der Dachfläche zu verstehen. Ist eine Dachbrüstung (Attika) vor­
handen, so ist ihre Höhe mitzurcchnen.

Bei Giebelhäusern wird die Gebäudehöhe bis zu einem Drittel der Höhe 
des Giebeldreiecks gerechnet.

Ist die Erdoberfläche in der Längsrichtung dcr Frontwand geneigt, so ist 
das mittlere Höhemnaß in Rechnung zu stellen. Aufbauten auf den an der
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Straße liegenden Frontwänden, wie Türme, Giebel, Luken, sind der Front- 
höhe im Durchschnitt zuzurechncn. Ausnahmen im Einzelfalle kann die Bau- 
aenehmigungsbehörde zulassen, wenn zu befürchten ist, daß infolge des 
Wechsels in den Hauptgesimshöhcn das Straßcnbild nachteiliger beeinflußt 
wird, als es von einzelnen Aufbauten zu erwarten ist. Auch bei Eckhäusern 
und solchen Häusern, die Straßenzielpunkte bilden, kann die Baugenehmi­
gungsbehörde im Interesse des Orts- oder Straßenbildes Ausnahmen zulassen.

Abs. 2: Die Höhe der Vordergebäude darf das Maß der Straßenbreite 1 
mcht übersteigen. Die Höhe von 16 m (Bauklassc 1) darf jedoch auch an 
Straßen von mehr als 16 m Breite nicht überschritten werden.

Als Straßenbreite gilt der Abstand zwischen den Straßenfluchten 2 
(Straßen- oder Wegegrenzcn). Die Höhe, die nach den Vorschriften dieses 
Paragraphen ein Vordergebäude an seiner Straßenseite erreichen darf, gilt 
auch für die anderen Seiten als Höchstmaß.

Innerhalb dieser Grenzen darf die Höhe der 
Werte nicht übersteigen:

Dordergebäude folgende

In dem Gewerbegebiet .... 16,00 m, 
„ Bauklaffe 1.................................... 16,00 m,

» » 2.........................................12,00 m,
» » 3.......................................... 8,50 m,
» „ 4.......................................... 5,00 m.

Bei Eckgrundstückcn darf die Höhe, die sich für die Front an der breiteren Z 
Straße ergibt, an der anderen Front bis zu einer Länge von 15 m — ge­
rechnet von der Ecke an — beibehaltcn werden.

Hintergebäude (tz 8) dürfen höchstens halb so hoch werden, wie die vor 4 
ihnen liegende unbebaute Grundstücksflächc tief ist. Doch dürfen Hinter­
gebäude, die von der Nachbargrenze geringeren Abstand als 6,00 m erhalten, 
3,00 m hoch werden. Bei wechselnder Äefc gilt das Durchschnittsmaß für 
Hostiefe und Gebäudehöhe.

Bei unregelmäßiger Form der Freifläche ist diese zur Ermittelung der 5 
zulässigen Höhe in eine inhaltsgleiche Summe von Rechtecken zu verwandeln, 
deren eine Seite stets die anliegende Gebäudefront oder der anliegende Ge­
bäudefrontteil ist. Als Tiefenmaß ist dann stets die andere Seite dieser Recht­
ecke anzusehen. Mehr als halb so hoch, wie das Dordergebäude nach obigem 
werden darf, darf kein Hintergebäude werden. Doch ist entgegen dieser Be­
schränkung im Gebiet der Bauklaffe 4 für Hintergebäude eine Höhe bis zu 
3,00 m und im Gewerbegebiet (tz 7) die Höhe des Vordergebäudes auch für 
die Hintergebäude des Grundstücks zulässig.

Abs. 3: Weitere Erleichterungen gegenüber den Bestimmungen des Abs. 2 
kann die Daugenehmigungsbehörde für Grundstücke des Gewerbegebiets (H 7) 
gewähren.

Abs. 4: Im Gebiet der offenen Bauweise dürfen die Vorderhäuser 
höchstens 8,50 m hoch werden.

H 18. Feuerbeständige und feuerhemmende Bauart.
Bauliche Anlagen sind in allen wesentlichen Teilen feuerbeständig herzu- b 

stellen, sofern nicht in den Vorschriften dieser Bauordnung ein geringerer 
Feuerschutz — feuerhemmende Bauart — zugestanden oder überhaupt kein 
besonderer Feuerschutz gefordert wird.

Die Anforderungen, die an eine feuerbeständige oder feuerhemmende
Grieger, Baupolizeiliche Vorschriften. g
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Bauart zu stellen sind, werden jeweils im Regierungsamtsblatte öffentlich 
bekannt gegeben.'°°")

1 § 11. Standsicherheit.
Abs. 1: Bauliche Anlagen sind in allen Teilen nach den Erfahrungen der 

Baukunst aus guten, zweckentsprechenden Baustoffen herzustellcn. Die An­
forderungen, welche an die Festigkeit der Baustoffe zu stellen, die Zahlen, 
die den Festigkeitsberechnungen zugrunde zu legen, und die Belastungen, die für 
den Baugrund und die einzelnen Gebäudeteile zulässig sind, sowie sonstige 
Konstruktionsvorschriftcn mästen denjenigen entsprechen, die im Negierungs- 
amtüblatte bekanntgemacht werden.

Abs. 2: Tragende Teile von Stein oder Metall dürfen nicht auf Holz 
gelagert werden.

Abs. 3: Verzierungen, Gesimse und sonstige Bauteile am Äußeren eines 
Gebäudes dürfen nur in solchen Baustoffen hergestellt werden, die sich in 
dauerhafter Weise an dem Daukörper befestigen lasten.

2 § 12. Grund- und Kellermauern.
Abs. 1: Tragende Mauern und Pfeiler müssen auf festem, natürlichem 

oder künstlich befestigtem Boden unter Frosttiefe gegründet sein. Für Klein­
häuser kann die Baugenehmigungsbehörde von der Vorschrift, daß die 
Mauern bis unter Frosttiefe geführt werden sollen, Ausnahmen zulasten.

Abs. 2: Zur Verhütung des Aufsteigens und des seitlichen Eindringens 
der Bodenfeuchtigkeit sind Grund- und Kellermauern in Gebäuden mit 
Räumen zum dauernden Aufenthalte von Menschen (H 26) durch Isolierung 
zu schützen.

3 H 13. Aufgehende Wände. "0
Ziffer 1. Allgemeine Bestinummgen für die Mauerstärken.

Abs. 1: Sofern die klimatischen Verhältnisse nicht größere Mauerstärken 
fordern, kann bei Verwendung von gebrannten Tonziegeln in Reichsformat 
(6,5X12X25 cm) und von gutem Kalkmörtel die nachstehende Liste als 
Anhalt für die Mauerstärken von Häusern mit nicht mehr als drei Vollge- 
schosten dienen.

>»««) Vcrgl. Bestimmungen über Feuerschutz vom 30. 8. 34, abgedr. S. LW.
4 >°«) Vcrgl. Bestimmungen tlbcr Feuerschutz, hier abgedr. S. . . .

UN) Vergl. Anm. 52—54 Selle LS.
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Abs. 2: Bei Anwendung von Luftschichten in den Außenwänden ist die 
Maucrstärke um das Maß dieser Schichten zu vergrößern.

Abs. 3: Für Bauten mit mehr als drei Vollgeschvsscn sind sinngemäß zu 
den Bestimmungen des Abs. 1 und 2 für die unteren Geschosse höhere Mauer­
stärken zu wählen, wobei eine und dieselbe Mauerstärke nur in drei unmittel­
bar untereinander liegenden Geschossen wiederkehrcn darf und die Umfassungs­
wände des Kellergeschosses grundsätzlich um einen halben Stein stärker sein 
müssen als die auf ihnen ruhenden Wände des Erdgeschosses.

Abs. 4: Auf Anfordern der Daugenehmigungsbehörde ist außerdem die 
Standfestigkeit der aufgehenden Wände unter Berücksichtigung der Dach-, 
Schnee-, Wind-, Decken-, Nutz- und Eigenlasten, sowie des seitlichen Erd- 
druckes und der Druckverteilung auf den Baugrund durch Berechnungen 
nachzuweisen.

Ziffer 2. Umfassungswände und belastete Zwischenwände. 1

Abs. 1: Außenwände und belastete Zwischenwände sowie Umfassungs­
wände von Treppenhäusern sind feuerbeständig (H 10), standsicher und den 
gesundheitlichen Anforderungen entsprechend herzustellen. Don der Forderung 
der Feuerbeständigkeit kann die BaugenehmigungSbehörde bei Außenwänden 
und belasteten Zwischenwänden bei solchen Bauten absehen, die keinen Raum 
zum dauernden Aufenthalt von Menschen enthalten und hinsichtlich der Ab­
stände von anderen Gebäuden und den Grundstücksgrenzen den Bestimmungen 
genügen.

Abs. 2: Für Einfamilienhäuser, Klein- und Mittelhäuser kann die Der- 
Wendung von Fachwerksbau, von Leichtsteincn mit Außenputzverkleidung, 
sowie jede andere behördlich für diese Zwecke anerkannte Bauweise zugelasten 
werden. Bei Fachwerk- und Holzbauten ist jedoch die Schwelle der Erd­
geschoßwände mindestens 25 cm über das Außengelände zu verlegen, wobei 
eine Durchschnittsberechnung ausgeschlossen ist.

Abs. 3: In Einfamilienhäusern, Klein- und Mittelhäusern dürfen balken­
tragende Zwischenwände auch von ausgemauertem und beiderseitig geputztem 
Fachwerk oder als Stein starke Ziegelwand hergestellt werden, wenn für 
gleichmäßige Verteilung der Balkendrucke durch Ausbringen durchgehender 
Mauerlattcn in voller Wandstärke gesorgt ist.

Ziffer 3. Unbelastete Zwischenwände. 2
Abs. 1: Scheidewände zwischen verschiedenen Wohnungen müssen bei Aus­

führung in Ziegelmauerwerk mindestens einen Stein stark oder so beschaffen 
sein, daß sie einen gleich hohen Schutz gegen Feuer- und Schallübertcagung 
bieten.

Abs. 2: Für unbelastete Scheidewände innerhalb geschlossener Wohnungen 
sind alle für diese Zwecke allgemein zugelassencn Ersahbauweisen gestattet, 
jedoch sind die hinter Feuerstellcn und Dfen liegenden Wandteile feuer­
hemmend herzustellen (vergl. § 18); Aborte sind durch dichte und beiderseits 
geputzte Wände von den übrigen Räumen der Wohnung zu trennen (vgl. §22).

Ziffer 4: Stahlhanthäuser. z
Stahlhauthäuser, die auf steinernem Sockel ruhen und höchstens aus Erd- 

geschoß und ausgebautem Dachgeschoß bestehen, können einer äußeren feuer­
beständigen Bekleidung entbehren, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
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k) Die Umfassungswände müssen eine» Abstand von mindestens 3 m van 
den Nachbargrenzcn haben.

d) Die Wände sind auf der Innenseite mindestens feuerhemmcnd zu ver­
kleiden, wobei die Außenwände nicht wärmedurchlässiger sein dürfen als 
eine 1)4 Stein starke beiderseits verputzte Ziegelmauer.

o) Die tragenden Eisenkonstruktionsteile sind mit Ausnahme ihrer im Freien 
liegenden Flächen feuerbeständig zu umkleiden.

6) Die Eisenkvnstruktion ist zu erden.

1 h 14. Brandmauern.
Abs. 1: Brandmauern sind Mauern, die bestimmt sind, die Verbreitung 

eines Brandes zu verhindern. Sie müssen von Grund auf feuerbeständig ohne 
Öffnungen und Hohlräume in der Stärke von mindestens einem Steine her- 
gestellt werden. Hölzerne Träger, Balken und Rahmstücke dürfen in Brand­
mauern nur eingelegt werden, wenn die Mauer noch mindestens 13 cm stark 
verbleibt und auf der anderen Seite verputzt wird. Brandmauern brauchen 
nicht über Dach geführt zu werden, müssen aber beiderseitig bis unter die 
Dachhaut geputzt sein.

Abs. 2: Brandmauern sind herzustellcn:
a) Zum Abschlusse von Gebäuden, die unmittelbar an der Nachbargrenze 

errichtet werden. Gemeinsame Brandmauern sind zulässig. (Wegen der 
Doppel-, Gruppen- und Reihenhäuser vergl. Absatz 4.)

b) Zur Trennung von Räumen mit Feuerstätten von anderen Räumen auf 
demselben Grundstücke, die infolge ihrer Bauart oder Benutzung der 
Feuersgefahr besonders ausgesetzt sind.

o) In ausgedehnten Gebäuden mindestens in Abständen von 40 m.
Abs. 3: Die Baugenehmigungsbehörde kann zulassen, daß Brandmauern 

zwecks einheitlicher Benutzung der Räume durch Öffnungen durchbrochen wer­
den. Diese sind im Dachgeschosse stets, in den übrigen Geschossen in der Re­
gel mit feucrhemmenden und rauchsicheren Türen zu versehen.

Abs. 4: In Doppel-, Gruppen- und Reihenhäusern, sofern sie Einfami­
lienhäuser, Kleinhäuser oder Mittelhäuser sind (H>28) kann zugelassc» wer­
den, daß die TremmngSwand zwischen zwei Gebäuden einen halben Stein 
stark oder als Fachwerkswand hergestellt wird, in Abständen von ungefähr 
40 m sind aber die Trennungswände feuerbeständig ohne Öffnungen in der 
Stärke der Brandmauern herzustellen.

Enthält ein einzelnstehendes Einfamilienhaus oder ein Kleinhaus Wohn- 
und Wirtschaftsräume unter einem Dache, so kann die Trennungswand eben­
falls einen halben Stein stark oder als Fachwerkswand hergestellt werden, 
wen» sie durch beiderseitigen Verputz auch im Dachraum seuerhemmend und 
die Eindeckung feuerbeständig ist.

2 1ö. Decken und Fußböden.

Abs. 1: Holzbalkcndecken über und unter Räumen, die zum dauernden 
Aufenthalte von Menschen dienen, müsse» Zwischendecken mit Auffüllung 
erhalten.

Abs. 2: Zur Verfüllung von Decken, insbesondere von Holzbalkendccken, 
darf kein Stoff verwendet werden, der feuergefährliche oder gesundheitsschäd­
liche, insbesondere verwesende oder fäulnisfähige Bestandteile enthält. Es 
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ist deshalb namentlich die Verwendung von Bauschutt, Gipsabfällen, Keh­
richt, Papierstücken oder Lumpen verboten.

Abs. 3: Dor der regenstcheren Eindeckung eines Gebäudes darf nicht mit 
der Verfüllung der Decken begonnen werden.

Abs. 4: Holzbalkendecken in Räumen zum dauernden Aufenthalte von 
Menschen (8 26) müssen verputzt loerden, doch kann die BaugenehmigungS- 
behörde Ausnahmen zulassen.

In Einfamilienhäusern und Kleinhäusern (H 28) sind Holzbalkendecken 
auch ohne Verputz oder Verschalung zulässig.

Abs. 5: Die Decken, über welchen sich Waschküchen, Dadestuben, Räucher­
kammern und andere der Schädigung durch Wasser oder Feuer besonders 
ausgesetzte Räume befinden, müssen wasserundurchlässig und feuerbeständig 
hergestellt werden. Ausnahmen hiervon kann die Baugenehmigungsbehörde 
zulasten, wenn es sich um nachträgliche Einrichtungen handelt.

Abs. 6: Durchfahrten unter Räumen zum dauernden Aufenthalte von 
Menschen (H 26) müsse» feuerbeständige Decken erhalten.

Abs. 7: Kellerdecken in Wohngebäuden, die für mehr als eine Familie be­
stimmt sind, und in Kellerräumen, die zur Lagerung feuergefährlicher oder 
fäulnisfähiger Stoffe dienen, müssen feuerbeständig und dunstsicher sein. Aus­
nahmen können von der Baugenehmigungsbehörde zugelassen werden.

Abs. 8: Kellerfußböden sind gegen Bodenfeuchtigkeit und Grundgase dicht 
abzupflastern.

8 1«. Dächer."«) ' I

Abs. 1: Dächer und Dachteile müssen feuerhemmend (8 10) eingcdeckt 
fein. Stroh-, Nohr-, Reth- und Schindeldächer dürfen von der Baugenehmi- 
gungsbehördc in Gebieten der offenen Bauweise für landwirtschaftliche Bau- 
ten zugelassen werden. Solche Dächer müssen aber von der Nachbargrenze 
und von anderen Gebäuden desselben Grundstücks mindestens 15 m, von Ge­
bäuden mit Bedachung der gleichen Art und von Bahnen mindestens 25 m 
entfernt bleiben. (8 8 ä). Es darf zur Befestigung des nicht feuerhemmen- 
dew Eindeckungsstoffes nur unverbrennliches Material verwendet werden.

Abs. 2: Wegen Schutzmaßregeln gegen das Herabfallen von Schnee, Cis 
und Teilen der Dachdeckung, ferner wegen Schutzvorrichtungen für Bau­
arbeiter und Schornsteinfeger gilt die Polizeivcrordnung über die Anbringung 
von Dachhaken usw. vom 15. Mai 1931 (Amtsblatt S. 186) in der Fassung 
vom 20. Januar 1933 (Amtsbl. S. 37).

Abs. 3: Gegen das Herabfallen von Glasstücken bei Glasdächern und 
Oberlichtern sind Schutzvorrichtungen anzubringen, sofern nicht Drahtglas 
verwendet wird.

Abs. 4: Wo Dächer und Abdeckungen von Gebäudeteilen unmittelbar auf 
die Straße oder auf die Nachbarqrenze entwässern, mästen Vorkehrungen 
zum Abfangen und Ableiten des Äachwassers getroffen werden. Das auf 
die Straße geleitete Wasser muß mit der Straßenentwässerung in Verbin­
dung gebracht werden.

Äbs. 5: Dachaufbauten (Giebel, Dachfenster, hochgeführte Erker, Türme 
und dergl.) müssen von der Nachbargrenze mindestens 2 m entfernt sein und 
dürfen in ihren Gesainlabmessungen nicht mehr als die Hälfte der Vorder­
frontlänge betragen.

ISS) Vergl. Pol.-Verordn. v. 18. 5. 31, hier abgedr. E. 318.
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Abs. 6: Liegt eine bauliche Anlage mit Stroh-, Rohr-, Reth-, Schindeldach 
oder mit Dachpfannendach, mit Strohdocken tiefer als die Dahn (tz 8 ä), so 
tritt zu der Entfernung von 2b m (Abs. 1) noch die Ursache Höhe des Dam­
mes oder der Futtermauer hinzu, so daß beispielsweise, wenn die Höhe des 
Dammes oder der Futtermauer 10 m ist, für die baulichen Anlagen eine Ent­
fernung von mindestens 25 ch 15 --- 40 m innegehalten werden muß.

Abs. 7: Wegen der Berechnung der Entfernung vergl. tz 8 ck.

1 tz 17. Treppen."") "")

1. Jede Treppe, einschließlich der Treppenabsätze, muß sicher gangbar 
sein. Treppen müssen mit Handläufern versehen sein. Bei Wcndelstufen 
darf der Auftritt in einer Entfernung von 15 cm von der schmälsten Stelle 
nicht geringer als 10 cm sein. Treppen müssen überall mindestens 1,80 m 
Kopshöhe aufweisen.

2. Jedes nicht zu ebener Erde liegende Wohngeschoß muß durch eine oder 
mehrere Treppen zugänglich sein, von denen der Ausgang ins Freie jederzeit 
gesichert ist (notwendige Treppen). Ausnahmen bezüglich des Dachgeschosse» 
können von der Baugenehmigungöbehörde mit Rücksicht auf die besondere De- 
nutzungSart zugelassen werden. Don jedem zum dauernden Aufenthalte von 
Menschen bestimmten Raume muß eine Treppe alif höchstens 25 m Entfer­
nung erreichbar sein, wobei der Abstand von der Mitte des Raumes bis zur 
Treppenhaustür gemessen wird.

3. Alle notwendigen Treppen müssen feuerhemmend sein, vom Tages­
lichte genügend erhellt werden und in unmittelbarer Verbindung durch alle 
Dollgeschosse führen.

4. Die Treppenräume notwendiger Treppen müssen feucrhemmende 
Decken, feuerbeständige Wände und unmittelbaren Ausgang ins Freie haben 
und in Wohngebäuden mit mehr als sechs Wohnungen außerdem gegen Der- 
qualmung aus dem Kellergeschosse in ausreichender Weise gesichert sein.

Sie müssen vom obersten auf sie angewiesenen Geschoß senkrecht bis zur 
Kellersohlc führen.

5. Das Steigungsvcrhältnis der notwendigen Treppen darf nicht größer 
als 19 : 26 sein, in Mittelhäusern, in Gebäuden von nicht mehr als zwei 
Dollgeschosten und in Einfamilienhäusern, auch wenn sie mehr als zwei Doll- 
geschvsse haben, dars das Steigungsverhältnis 20 : 25 betragen.

6. Die Laufbreite der Treppen wird in Höhe des Handläuferü gemessen, 
und zwar in der Mittelachse desselben. Wandhandläufer bleiben außer Ansatz.

7. In Mehrfamilienhäusern von mehr als zwei Vollgeschossen, von denen 
jedes zwei und mehr Wohnungen enthält, muß die Laufbreile der notwendigen 
Treppen mindestens 1,10 rn betragen.

8. In Mehrfamilienhäusern mit mehr als zwei Dollgeschossen, von 
denen jedes nur eine Wohnung enthält, muß die notwendige Treppe min­
destens 1,00 m Laufbreite haben.

9. In sonstigen Mehrfamilienhäusern, in Einfamilienhäusern mit mehr 
als zwei Dollgeschossen und in Mittelhäusern muß die notwendige Treppe 
mindestens 0,90 m Laufbreite haben, wobei aber die Treppenabsätze min­
destens 1,00 m Breite erhalten müssen.

"»> Vergl. Pol.-Verordn. v. 22. 7. 28, hier abgedr. S. 348.
>»») Vergl. Anm. 70, S. 3», 31 u. 73.
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10. Keller- und Dachgeschoßtreppen von Mittelhäuscrn brauchen nur 
0,70 m breit zu sein und dürfen Steigungen bis 4b Grad aufweisen.

11. An Treppen in Kleinhäusern, die nur von einer Familie benutzt wer­
den, werden keine besonderen Anforderungen über Ausmaß und Anlage ge­
stellt.

12. Ist mehr als eine selbständige Wohnung in einem Kleinhause vor­
gesehen, so muß die Treppe unmittelbar ins Freie führen oder in einem mit 
einem unmittelbaren Ausgange ins Freie versehenen Flure liegen, dessen 
Wände feuerhemmend sind.

13. Als Kellertreppen in Klcinhäusern genügen auch hölzerne Leiter­
stufen, die von Küche und Nebenräumen unmittelbar zugänglich sein dürfen.

14. Geländer von Wohnhaustreppen, die durch mehrere Geschosse führen 
und eine Durchsicht von mehr als 30 cm haben, müssen unbeschadet weiter­
gehender baupolizeilicher Bestimmungen auf Podesten mindestens 100 cm und 
sonst so hoch sein, daß der Zwischenraum zwischen Stufe und Geländerober- 
kantc irgends kleiner ist als 80 cm. Gcwendelte Treppen, die breiter sind 
als 1,40 m und durch mehrere Geschosse führen, müssen in Wohnhäusern 
außerdem beiderseits Handläufer baben.

Der Zwischenraum zwischen Stufe und Geländeroberkante ist zn inesscn 
an dem Lot von Stufenvorderkantc auf die Geländerlinie.

H 18. Feuerstätten.'"! 1

Abs. 1: Feuerstätten in Gebäuden müssen in allen Teilen auü unverbrenn­
lichen Baustoffen hergestellt werden und dürfen nur in solchen Räumen an­
gelegt werden, die vermöge ihrer baulichen Beschaffenheit und Lage zu Be­
denken wegen Feuersgefahr nicht Anlaß geben.

Abs. 2: Kesselfeuerungen und andere größere Feuerungen dürfen nur un­
mittelbar auf Fundamenten oder auf feuerbeständiger Unterlage errichtet 
werden.

Abs. 3: Nicht feuerbeständiger Fußboden unter Feuerstätten muß gegen 
Feuersgefahr gesichert sein.

Abs. 4: Eiserne Feuerstätten müssen mindestens 25 cm, Feuerstätten aus 
Stein oder Kachel und Gasöfen mindestens 15 cm von verputztem oder feuer­
hemmend umkleidetem Holzwerke entfernt sein. Von freiem Hvlzwcrke 
(Konstruktionshölzern) müssen diese Entfernungen 50 bzw. 25 cm betragen; 
Türbeklcidungen, Fußleisten usw. werden dem verputzten Hvlzwcrke gleich­
geachtet.

Abs. 5: Eiserne Feuerstätten in Räumen, in denen feuergefährliche Ar­
beiten vorgenommen oder leicht entzündliche Stoffe gelagert werden, sind mit 
einem Schutzmantel auü Eisenblech zu umgeben oder in einer anderen gleich­
wertigen Weise zu isolieren.

H 19. Rauchrohre. 2
Abs. 1: Die Rauchrohre der Feuerstätten müssen in der Regel an Schorn­

steine (H 20) angeschlossen werden, sie müssen aus unverbrennlichem, dichtem 
Stoff hergestellt und innerhalb desselben Geschosses in die Schornsteine ge­
führt werden.

Bei Anschluß mehrerer Rauchrohre an denselben Schornstein müssen die 
Einmündungen in verschiedener Höhe liegen. Eiserne Rauchrohre müssen

>°>) Vergl. Anm. 78, S. 36 über Grudeöfen. 
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von verputztem Holzwcrke mindestens 25 cm, von freiem Holzwerke (Kon­
struktionshölzern) mindestens 50 cm entfernt bleiben. Sind die Rohre unver­
brennlich ummantelt, so genügt eine Entfernung von 12 cm.

Abs. 2: In Rauchrohren von Afe» und in letzteren selbst dürfen Vorrich­
tungen, die das Entweichen der Feuergase in den Schornstein einschränken, 
nur dann angebracht werden, wenn bei ihrer Handhabung dauernd des 
Nohrglierdurchschnitts, mindestens aber eine zusammenhängende Fläche von 
15 qom für den Durchgang der Rauchgase offen bleibt und dies jederzeit 
leicht nachgeprüft werden kann (vgl. tz 20 a). Wenn ein Rauchrohr unmit­
telbar ins Freie führt, so kann verlangt werden, daß seine Ausmündung mit 
Funkenfänger versehen wird.

Gasabzugsrohre müssen Vorkehrungen gegen Windrückstau erhalten.
Abs. 3: Wenn Rauchrohre nicht geradlinig geführt werden, müssen sie an 

den Brechpunkten mit NeinigungSschiebern versehen sein.

1 tz 20. Schornsteine.

Abs. 1: Schornsteine müssen feuerbeständig mit vollen Fugen gemauert 
sein und gleichbleibenden lichten Querschnitt erhalten. Dor Holzfachwerk­
wänden muß das Schornsteinmauerwerk ohne Verband mit der Fachwerks­
ausmauerung aufgeführt locrden, wobei der Zwischenraum zwischen Fach- 
wand und Schornstein voll auszmnauern ist. Auf Holz oder andere brenn­
bare Bauteile dürfen Schornsteine weder mittelbar noch unmittelbar auf­
gesetzt oder gestützt werden.

Abs. 2: Gemauerte Schornsteine müssen auf den Außenseiten geputzt und 
auf den Innenseiten glatt ausgestrichen werden. Die Schornsteine müssen so 
weit über die Dachfläche hinausgeführt werden, daß eine gute Absaugung 
und Ableitung des Rauches stattfindet und eine Gefährdung der Umgebung 
durch Fuuken, Ruß und Rauch vermieden wird. Die Seitenwände (Wangen) 
von gemauerten Schornsteinen müssen mindestens einen halben Stein stark, 
an der Außenseite von Umfassungswänden mindestens 1 Stein stark sein. 
Wenn zwei Brandmauern nebeneinander in gleicher Hohe vorhanden sind, ge­
nügt eine halbe Steinstärkc für die Grenzwangen.

Abs. 3: Gemauerte Schornsteine von größeren Zentralheizungen und grö­
ßeren Feuerstätten, wie Backöfen, Schmieden, Darren und dergl. müssen 
Wangenstärken von mindestens 1 Stein erhalten.

Als größere Zentralheizungen sind solche anzusehen, die über das Maß 
von Kleinhausheizungen oder Stockwerkheizungen hinausgehen.

Abs. 4: Die Innenflächen der Schornsteine müssen von Balken und Dach­
hölzern mindestens 20 cm entfernt bleiben.

Abs. 5: Die Schornsteine sind so einznrichten, daß sic in allen Teilen 
ordnungsmäßig gereinigt werden können. Die Reinigungsöffnnngen müssen 
mindestens die Größe des lichten Schornsteinquerschnitts haben und mit feuer­
hemmenden und rauchsichcren Derschlußvorrichtungen versehen werden. Un­
geschütztes Holzwerk muß mindestens 50 cm, feuerhemmend verklei­
detes mindestens 30 cm von den Reinigungsöffnungen entfernt 
bleiben. Soll ein Schornstein vom Dache aus gereinigt werden, so 
müssen seitlich aufklappbare Auösteigeluken mit einer üffnungSweite von 
mindestens 35 : 50 cm nnd bei Steildächern Laufbretter angebracht werden.

Abs. 6: In Räumen, in denen leicht entzündliche Stoffe lagern oder ver­
arbeitet werden, dürfen Reinigungsöffnungen für Schornsteine nicht angelegt 
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werden. (Schornsteine in solchen Räumen müssen fugendichte, feuerbeständige 
Ummantelung erhalten (z. B. steinstarke Dorsatzschicht mit Putz oder 
fugcndichtem Plattenbelag).

Abs. 7: Aufsätze auf Schornsteinen sind zulässig, wenn sie die ordnungs­
mäßige Reinigung nicht verhindern.

Abs. 8: Es werden weite — besteigbare — und enge — unbesteigbare — 
Schornsteine unterschieden.

Die besteigbaren Schornsteine müssen eine Lichtweite von mindestens 
43/43 cm haben und dürfen außer den Naucheinmündungen und einer Ein­
steigöffnung am Fuße keine weiteren Öffnungen in den Wänden erhalten.

Bei größeren Abmessungen lichter Weite sind Steigeisen in Abständen von 
nicht über 50 cm anzubringen.

L. Jedes unbesteigbare Schornsteinrohr ist mit einem überall gleichen 
Querschnitte aufzuführen, der im Lichten nicht geringer als einen halben Stein 
Normalformat sein darf.

In ein nnbesteigbares Schornsteinrohr von 225 gcm innerer Weite dürfen 
höchstens drei Rauchrohre gewöhnlicher Zimmeröfen eingesührt werden. Aus­
nahmen kann die Baugenehmigungsbehörde zulassen, insbesondere dürfen ein­
zelne Feuerstätten in Dach- und Kellergeschossen, wenn ihre Benutzung seltener 
zu erwarten steht, auch an Schornsteine der Dollgeschvsse angeschlvssen wer­
den. Für jedes weitere einzuführende Rauchrohr ist die Weite des Schorn­
steinrohres um 75 Hom zu vergrößern. Ein Kochherd mit mehr als einer 
Feuerung wird bei der Berechnung der Zahl und Weite der Schornsteinrohre 
zwei Zimmeröfen gleichgestellt.

Abs. 9: Anders als senkrecht dürfen Schornsteinrohre nur geführt wer­
den, wenn sie in feuerbeständigen Wänden liegen oder durch feuerbeständige 
Konstruktionen unterstützt sind. Hierbei darf die Neigung für besteigbare 
Schornsteine nicht weniger als 60 Grad, für unbesteigbare Schornsteinrohre 
nicht weniger als 45 Grad betragen.

Abs. 10: In Werkstätten und Küchen mit größerer Dampfentwicklung 1 
müssen Wrasenrohre angebracht werden. Die Mitbenutzung der Wrasen- 
rohre zu FeuerungS- und Lüftungszwecken ist verboten. Auspuffrohre von 
Derbrcnmmgskraftmaschinen (Gas-, Benzin-, Petroleummotoren u. a.) sind 
in besondere Abzugsrohre einzuführen.

Abs. 11: Für die Abführung der Abgase von Gasfeuerstätten'"'») (Heiz- 
und Badeöfen, Stromautomaten) sind besondere Schornstcinrohre vorzusehen. 
Gagschornsteinrohre sind an der Ausmündung durch Wahl eines anderen 
Querschnittes oder durch Anbringung eines Äsens an der Mündung oder 
dergleichen zu kennzeichnen.

Abs. 12: GaSabzugSrohrc sind unverbrennlich herzustellen. 2
Abs. 13: An Schornsteinen für Zentralheizungen und gewerbliche Anla­

gen (wie Schmiedefeuerungen, Backöfen, Darrenfeuerungen) sowie an Schorn­
steinrohre von Räucherkammern dürfen nicht noch andere Feuerstellen ange­
schlossen werden.

Abs. 14: Schornsteine in Gebäuden, die mit Stroh, Rohr, Reth oder 
Schindeln gedeckt sind, müssen als weite Schornsteine hergestellt werden.

Abs. 15: Wegen der Schornsteine bei Zentralheizungen vergleiche auch 
§ 20 a.

>°IL) Nergl. Anm. 7S, S. S7.
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1 tz 20 u: Bauliche Vorkehrungen bei Zentralheizungen
und Warmwasserversorgungen.'")

Vorbemerkung. Die Bestimmungen dieses Paragraphen gelten für 
Anlagen in Neubauten, ste sollen angewandt werden bei Neuanlagen in 
bestehenden Gebäuden und bei wesentlichen Umbauten vorhandener Anlagen.

Als Heizranm gilt hierbei ein Raum, in dem eine Feuerstätte für Zentral­
warmwasserheizung, Warmwasserversorgung, Heißwasserheizung, Nieder­
druckdampfheizung oder Luftheizung ausgestellt ist.

Die Bestimmungen gelten ohne Einschränkung für Heizräume, in denen 
DampfwarmwasserheizungS- und Warmwasserversvrgnngskessel-Anlagen mit 
über IO qm Heizfläche, Heißwasserheizungen mit 2 Feuerungen oder Feuer- 
lnftheizungen mit über 20 qm glatter oder 30 qm gerippter Heizfläche be­
stehen.

Bei kleineren Anlagen sind nur die Nr. 4, 5 und 6 zu beachten, bei Kesseln 
mit weniger als 4 qm Heizfläche nur die Nr. 5 und 6 Abs. 2 und 3.

1. AuSgänge: Der Heizraum ist mit mindestens zwei möglichst ent­
gegengesetzt liegenden Ausgängen zu versehen. AIs NotauSgang genügt ein 
Ausstieg durch ein Fenster mittels Steigeisen. Bei Großanlagen muß einer 
der beiden Ausgänge ins Freie führen.

Die Türen müssen feuerhemmend hergestellt sein, nach außen aufgehen 
und selbsttätig schließen.

2. Fenster: Der Heizraum muß durch Fenster mit der Außenluft in 
Verbindung stehen. Die Fenster sollen in handlicher Höhe zu öffnen sein, wenn 
möglich durch Kippflügel.

3. Decken u n o Wände: Die Decke des HeizraumcS und seiner 
Nebcnräume ist durch Anstrich (z. Wasserglas) gasdicht herzustellen. 
Rohr- und Kabeldurchführungen sind sorgsam abzudichten.

Neben dem Heizranm belegene Wohnräumc, gewerbliche Werkstätten und 
dergleichen müssen von dem Heizraum durch mindestens 25 QM starke, ge­
mauerte oder gleicherweise feuerfeste Wände abgeschlossen sein, eine Verbin­
dung etwa durch Fenster oder Türen ist unzulässig.

4. Zu- und Abluft: Der Heizraum ist mit einer oberen Ablnft- 
öffmmg, die bei natürlichem Auftrieb einen freien Querschnitt von 25 v. H. 
des Schornsteinquerschnitteü hat, und einer über dem Fußboden möglichst 
hinter den Kesseln einmündendcn unverschließbaren Zuluftöffnung von50v.H. 
des SchornstcinquerschnitteS zu versehen. Ist der Heizerstand vertieft, so gilt 
seine Sohle als Fußboden. Um den erforderlichen Auftrieb im Abluftkanal 
zn sichern, soll dieser möglichst in der Nähe des Schornsteines liegen und über 
Dachfirst auSmündcn. Die Zuluft muß aus dem Freien entnommen werden, 
jedoch nicht an Stellen, die dicht unter Öffnungen zu Aufenthaltsräumen 
liegen.

5. Schornsteine: Jede Feuerstätte der Zentralheizung, der zentralen 
Warmwasser- und Dampsversorgung soll einen eigenen Schornstein erhalten, 
an den weder andere Feuerstätten angeschlosscn noch EntlüftungScinrichtungcn 
angebracht werden. Eine Zusammenfassung mehrerer in einem Raum unter­
gebrachten Feuerstätten der ZentralheizungS- nsw. Anlagen zu einzelnen 
Gruppen mit je einem Schornstein ist zulässig. Dabei ist im Betrieb jedoch 
darauf zu achten, daß der einzelne Schornstein nach Möglichkeit voll bean­
sprucht wird. Die Türen der nicht betriebenen Feuerstätten müssen geschlossen

i°r, Vcrgl. Anm. 78, 79, 80, E. 30 fs. 
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gehalten werden. Die Schornsteine sollen an Innenwänden des HeizraumeS 
liegen und sind an ihrem Fuße mit einem Aschensack von mindestens 0,12 m 
Tiefe zu versehen.

6. R a u ch z ü g e: Abs. 1: Das Mauerwerk der Feuerstätten, Ranch- 
kanäle und Schornsteine ist dicht herzustellcn und dauernd dicht zu erhalten. 
Putzdeckel, Pyrvmcterhülsen und dergl. müssen luftdicht schließen. Rauch­
kanäle dürfen nicht feucht liegen, ihre Reinigungsöffnungen müssen jederzeit 
zugänglich sein.

Abs. 2: Nauchkanäle und Rauchrohre müssen auf dem kürzesten Wege 
mit Steigung und ohne scharfe Krümmungen nach dem Schornstein zu geführt 
werden.

Abs. 3: Rauchschieber und Drosselklappen müssen in ihrem oberen Teil 
mit Abzugsöffnungen gleich 3 v. H. des Nauchrohrquerschnitts, jedoch nicht 
unter 20 qcm versehen sein. Einrichtungen zur Regelung des Zuges, die 
durch Einführung von Nebcnluft in die Rauchkanäle oder Schornsteine 
wirken, dürfen nur eingebaut werden, wenn sie auf Grund der von der 
Arbeitsgemeinschaft für Brennstoffersparnis aufgestellten Richtlinien zum 
Einbau zugelasscn sind.

Abs. 4: DcrbindungSrohre zwischen Feuerstätten und Schornsteinen dürfen 
nur dann aus Schmiedeeisen hergestellt werden, wenn sie bei Lichtweite bis 
200 mm eine Wandstärke von 3 mm, bei größerer Lichtweite eine Wand­
stärke von mindestens 5 mm erhalten, um schnelles Durchrosten zu verhüten. 
Aus letzterem Grunde sind statt schmiedeeiserner Verbindungsrohre für die 
Ableitung der Rauchgase möglichst Chamotterohre und gußeiserne Muffcn- 
oder Flanschenrohre zu verwenden.

§ 21. Wasserversorgung. l
Abs. 1: Für jedes Grundstück, das zu Wohn- oder Arbeitszwecken bebaut 

werden soll, muß gesundheitlich einwandfreies Trinkwasser und die zu Fcuer- 
löschzwecken ausreichende Menge an Wasser in einer den örtlichen Verhält­
nissen entsprechenden Weise sichergestellt sein.

Abs. 2: Grundstücke, die mit Wohnhäusern von mehr als zwei Voll­
geschossen bebaut werden, wüsten an die öffentliche Wasserleitung ange- 
schlostcn werden, auch muß in dcr Regel für jede dcr in solchen Räumen 
vorgesehenen Wohnungen eine in deren abgeschlossenem Bereiche liegende 
Wasserzapfstelle mit einer Entwässerungsleitung gefordert werden. Wo 
örtliche Vorschriften hierüber hinausgchen, gelten diese.

Abs. 3: Bei vorhandenen Wohnhäusern ist die Vorschrift des Abs. 2 
binnen zwei Jahren zu erfüllen.

Abs. 4: Ist eine öffentliche Wasserleitung nicht vorhanden, so genügt für 
jedes Grundstück mit einem zum dauernden Aufenthalte von Menschen be­
stimmten Gebäude das Recht zur Benutzung eines öffentlichen Brunnens 
oder zur Mitbenutzung eines Privatbrunnens, sofern der Brunnen nach dem 
Ermessen der Baugenehmigungsbehörde und der Feuerlöschpolizei in aus­
reichender Nähe des Hauses liegt und der Brunnen für die auf ihn ange­
wiesenen Grundstücke und deren Bewohner eine genügende Wassermenge 
ständig liefert. Andernfalls muß die Baugenehmigungsbehörde die Anlage 
eines neuen Brunnens fordern.

Abs. 5: Eiserne Röhrenbrunnen, deren Wasserentnahmeschicht in weniger 
als 4 m Tiefe liegt, müssen mindestens 10 m Abstand von Abortgruben,
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Dungstätten, Stallungen, Jauchen-, Senk- oder Sammelgruben haben. 
Liegt die Wasserentnahmeschicht tieser als 10 m und unterhalb undurch­
lässiger Bodenschichten, so kann die Baugenehmigungsbehörde die Anforderung 
bis auf 5 m Abstand ermäßigen. Liegt die Wasserentnahmeschicht tiefer als 
20 m und unterhalb undurchlässiger Bodenschichten, so kann die Daugench- 
migungSbehörde die Anforderung bis auf 3 m ermäßigen.

Abs. 6: Kessel- oder Schachtbrunnen müssen von Abortgruben, Dung­
stätten, Stallungen, Jauchen-, Senk- und Sammelgrubcn und dergl. einen 
Abstand von mindestens 10 m haben. Sie sind wasserdicht abzudecken. Die 
Oberkante der Abdeckung muß mindestens 0,25 m über dem umgebenden 
Gelände liegen. Wird vom Bauherrn nachgewiesen, daß die Wasserentnahme­
schicht tiefer als 10 m und unterhalb undurchlässiger Bodenschichten liegt, 
so kann eine Ermäßigung des Abstandes im Einzclfalle bis auf 5 m zuge­
standen werden.

Ein mit einer Pumpe versehener Kesselbrunncn muß so mit Gefälle um- 
pflastert sein, daß das Auslaufwasser vollständig abgeleitet wird.

Abs. 7: Die Herstellung offener Zieh- oder Schöpfbrunnen ist verboten.

§ 22. Entwässerung und Beseitigung der Abfallstoffe.

1 Entwässerung:
1. Alle Abwässer und Abgänge müssen derart beseitigt werden, daß weder 

für den Bauzustand noch die Benutzung des eigenen Grundstücks noch auch 
für die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit irgendwelche Nachteile oder 
Belästigungen entstehen können.

In die Gräben und Seitengerinne der Kunststraßcn und öffentlichen Wege 
dürfen ausschließlich Regen-' und Schneewässer geleitet werden. Andere 
Wasser sind in Gruben zu sammeln, für die die Baugenehmigungöbehörde 
die Eigenschaften der Abvrtgrubcn (6 3 u. ff.) vvrschrcibcn kann.

2 L. Aborte:
2. Wo örtliche Bestimmungen nicht mehr verlangen, sind Aborte mit 

Gruben auSzustattcn. Die Gruben müssen groß genug, in Zementbeton oder 
gleichwertigem Baustoff völlig undurchlässig hergestellt und mit einer 25 cm 
starken Schicht fetten Lehms oder Dons umstampft sein. Mit Hausmauern 
darf die Grube nicht in Verbindung stehen. Eie muß außerhalb bewohnbarer 
Gebäude liegen, bequem zu entleeren, tragfähig, geruchdicht und wasserdicht 
überdeckt sowie bei Lage unmittelbar an Gebäuden mit Räumen zum dauern­
den Aufenthalt von Menschen (tz 26) durch ein senkrechtes Rohr über Dach 
entlüftet sein. Klärgruben können zugelasscn werden, wenn der Anschluß an 
einen geeigneten Vorfluter möglich und in gesundheitspolizeilichcr Hinsicht 
zulässig ist oder wenn eine Riesel- oder Sickeranlage angeschloffen wird. Alle 
die genannten Gruben müssen mit ihrer Sohle mindestens 50 cm über dem 
höchsten möglichen Grundwasserstande liegen.

3. Riesel- oder SickcranlagcnE») „„x da zulässig, wo der Boden durch­
lässig ist, das Grundwaffer niemals höher als 50 cm unterhalb der Anlage 
steigt und keine Möglichkeit besteht, daß der Inhalt der Anlage sich unter­
irdischen Bauteilen oder Brunnen oder Trinkleitungen oder Wasserläufen 
mitteilt. Auch muß die dafür in Anspruch genommene Geländefläche so groß 
sein, daß auf jeden selbständigen Haushalt des Grundstückes mindestens 
800 qm entfallen.

cor«) Vergl. ANM. S2, S. 43.
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Unter dieser Voraussetzung kann beim Dvrliegen ländlicher Verhältnisse 
ausnahmsweise auch die Verwertung der AbfaÜstvffe zur Düngung des 
Geländes zugelasscn werden.

4. Innerhalb der Umfassungswände liegende Tonnenräume müssen mit 
undurchlässigen Decken, Wänden und wasserdichten Fußböden versehen und 
durch Dunstrohre bis über die obersten Wohnraumfenster entlüftet sein. 
Tonnenräume sind von außen unmittelbar zugänglich zu machen.

5. Düngerstätten und Jauchegrubcn sind ebenfalls wasserdicht herzustellen. 
In rein landwirtschaftlicher Umgebung genügt für Düngerstätten eine mit 
Feldsteinen auf Lehm- oder Tonunterlage abgepflasterte Vertiefung mit 
erhöhtem Rande. Alle Anlagen, in denen menschliche oder tierische Abgangs­
stoffe anfallen oder gesammelt werden, müssen von den Grundstücksgrenzen 
mindestens 5 m, von der Straße mindestens 15 m entfernt sein. Der Min­
destabstand von der Grundstücksgrenze gilt jedoch für Stallungen nur so weit, 
als sie nicht gegen das Eindringen unreiner Stoffe in das Erdreich gesichert 
sind.

6. Aborträume und Baderäumc müssen Luft und nach Möglichkeit auch 
Licht unmittelbar von außen oder einem gut gelüfteten Lichtschacht erhalten. 
Aborträume müssen allseitig geruchdicht umschlossen sein.

7. Abortränme müssen eine Grundfläche von mindestens 1 cjm haben bei 
0,80 m geringster Abmessung. Aborträume dürfen nicht unmittelbar von 
AufenthaltSräumcn (H 26) zugänglich sein. Ausnahmen sind nur zulässig bei 
Abvrträumen für Geschäftsräume, öffentliche Verkaufsräume und Werk­
stätten, wenn zwischen Aborträumcn und dem Aufenthaltsraum eine Luft­
schleuse (selbständig von außen gelüfteter Vorraum) liegt.

8. Nach Möglichkeit soll jede Familie einen besonderen Abort erhalten. 
Mehr als zwei Familien dürfen auf einen Abort nicht angewiesen sein.

9. Jede selbständige Betriebsstätte muß einen besonderen Abort erhalten. 
Für größere gewerbliche Anlagen vergl. H 30.

10. Baderäume müssen mindestens 1,35 m breit sein und, wenn sie einen 
Kohlenbadeofen enthalten, einen Luftraum von mindestens 12 m?, wenn sie 
einen Gasbadeofen enthalten, einen Luftraum von mehr als 20 m" oder, 
soweit das mehr ergibt, einen solchen von mehr als dem dreifachen des stünd­
lichen Gasverbrauchs der in ihm anfgestcllten GaSgeräte haben.

Läßt sich ein solcher Luftraum nicht erreichen, so müssen die Daderäume 
dicht über dem Fußboden, am besten in der Tür und unmittelbar unter der 
Decke Luftöffnungen von mindestens je 150 cm? i. L. nach einem mindestens 
10 m? großen Nachbarraumc erhalten. Als Nachbarranm darf zu diesem 
Zwecke kein Raum benutzt werden, der zum dauernden Aufenthalt von Men­
schen dient.

Der Luftinhalt darf jedoch nicht weiter als bis auf 10 m? herabgesetzt 
werden und dies auch nur dann, wenn entweder ein Gasbadeofen mit einer 
Minutenleistung von höchstens 320 Wärmeeinheiten (IccsI) und eine Spar­
badewanne von höchstens 120 Liter Inhalt oder ein Kohlenbadeofcn auf­
gestellt wird.

6. D e h ä l t e r f ü r A b f a I l u n d A s ch e: 1
11. Grundstücke, auf denen sich Räume für den dauernden Aufenthalt 

von Menschen (h 26) befinden, müssen mit Behältern zur vorläufigen Auf­
nahme von Abgängen aus Hauswirtschaft und Gewerbebetrieben und von 
Abfallstoffen sowie Asche versehen sein.
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12. Die Behälter sind in Wand und Boden aus undurchlässigen Stoffen 
herzustellen und dicht schliessend zu überdecken. Die Aschenbchälter müssen 
außerdem aus unverbrennlichen Stoffen bestehen.

1 tz 23. Lichtschächte.
Die Lichtschachtwände müssen über die Dacheindeckung geführt werden. 

Die Sohle des Lichtschachtes muß für die Reinigung zugänglich, wasserdicht 
und genügend entwässert sein.

Lichtschächte, die durch mehr als zwei Vollgeschosse führen, müssen min­
destens 6 qm Grundfläche mit 2 m kleinster Abmessung haben. Die um­
schließenden Wände müssen feuerbeständig sein. Im übrigen ist eine Mindest­
grundfläche von 3 am bei 1,50 m kleinster Abmessung erforderlich, und für 
die umschließenden Wände genügt feuerhemmende Herstellung.

Öffnungen nach dem Dachragm müssen mit rauchsicherem und feuer- 
hemmcndem Verschluß versehen sein. Öffnungen, die lediglich der Lichtzufuhr 
zum Dachraum dienen, können aus Drahtglas hergestelit werden, das fest 
in die Lichtschachtwände eingefügt werden muß.

2 tz 21. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen.
Abs. 1. Das Äußere der baulichen Anlagen (tz 1) muß in bezug auf 

Bauart, Bauforni, Baustoff und Farbe so beschaffen sein, daß es die ein­
heitliche Gestaltung des Straßenbildes nicht stört, insbesondere sind Ein- 
deckungen, die nach Farbe, Musterung und Stoff die einheitliche Gestaltung 
des Straßenbildcö stören, nicht zulässig. Auch sind grobe Abweichungen von 
der durch vorherrschende oder vorgefchriebene Geschoßzahl sich ergebenden 
Traufhöhe zu vermeiden."")

Abs. 2. Bei der Errichtung baulicher Anlagen ist auf den Schutz der 
Dau- und Naturdenkmäler gegen Verunstaltung und auf die heimische Bau­
weise Rücksicht zu nehmen. , ,

Abs. 3. Die von Straßen, Plätzen oder anderen öffentlichen Verkehrü- 
flächen, insbesondere Wasserstraßen, Eisenbahnen aus sichtbaren äußeren 
Umfassungswände sind dauernd in gutem Zustande zu erhalten. Insbeson­
dere müssen sie spätestens binnen zwei fahren nach der Rohbauabnahme 
mit Verputz versehen werden, sofern sie nicht in Werkstein oder gefugtem 
Ziegelrohbau auSaeführt sind.

Abs. 4. Auf Neklameanlagen (z. B. Schaukästen), die vor die Hauswand 
vorspringen, findet, wenn sie innerhalb einer Höhe von 3 m über dem 
Bürgersteige beginnen, tz 6 Abs. 11 Anwendung. Innerhalb der Höhe von 
3 m aufwärts bis 4,20 m über Gehbahn haben alle in den Luftraum der 
Straße hineinragenden Reklameanlagen mit ihrem Vorsprung ein Höchstmaß 
von 100 cm innezuhaltcn, oberhalb der Höhe von 4,20 m über Gehbahn 
aber dürfen sie nicht weiter als 80 cm vor die Hausflucht vortreten.

Unter sich haben Neklameanlagcn, die vor die Hausfront vorspringen, 
in der Richtung der Straßenfront in der Regel einen Mindestabstand von 
3,00 m zu halten.

Auf vvrdachartige Neklameanlagcn findet H 6 Abs. 10 Anwendung. 
Ausnahmen von den Bestimmungen diefeS Paragraphen kann die Bau­
genehmigungsbehörde innerhalb der Jndustriezone (Gewerbegebiet) zulasten.

>») Wegen de» Verbot» dcr Verwendung von Stahlblechen, Zink, Asbestschteser usw. 
zur Eindeckung vergl. Erl. v. 3. 10. 2S — II. 0. 2201/28, 
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tz 25. Einfriedigung der Grundstücke, Vorgärten.
Ziffer 1: Einfriedigung. 1

Abs. 1. Alle bebauten Grundstücke sind auf der Straßenfluchtlinie — wo 
eine solche nicht besteht, auf der Straßcngrenze —, soweit Pe nicht mit Ge­
bäuden beseht ist, sowie auf den seitlichen, zwischen der Straßenfluchtlinie 
oder Straßengrenze und der Gebäudevvrderseite liegenden Grundstücksgrenzen 
mit einer Einfriedigung zu versehen.

Abs. 2. Durch die Vorgartenflächcn zu den Hauseingängen und zu den 
Zugängen und Zufahrten zum Hofe führende Wege können teilweise oder 
ganz von der Einfriedigung freibleibcn. Türflügel in den Einfriedigungen 
dürfen über die Straßenfluchtlinie nicht hinausschlagen.

Abs. 3. Als Einfriedigung können zugelasscn werden: eiserne Zäune, 
Latten- oder Drahtzäune und lebende Hecken. Werden einfach Grünstreifen 
vor den Häusern vorgesehen, so kann die Baugenehmigungsbehörde in Wohn­
straßen mit Reihenhäusern gestatten, daß von der Errichtung von Einfriedi­
gungen abgesehen wird.

Abs. 4. Die Einfriedigungen müssen mindestens 60 cm hoch sein und 
dürfen eine Höhe von 2,00 m nicht übersteigen. In geringerer Höhe als 
1,80 m dürfen sich an den Einfriedigungen keinerlei Spitzen oder spitzige 
Teile befinden.

Stacheldraht darf an den Einfriedigungen nur so verwendet werden, daß 
eine Berührung der Straßenpassanten mit ihm unmöglich ist.

Abs. 5. Der Baugenehmigungsbehörde bleibt Vorbehalten, eine einheit­
liche Einfriedigung für bestimmte Straßen festzusetzen.

Abs. 6. Schilder und Schaukästen an Einfriedigungen müssen so ange­
bracht sein, daß sie den Einblick in den Vorgarten nicht behindern.

Ziffer 2: Benutzung der Vorgärten.""») 2
Abs. 1. Vorgärten sind mit angemessener Bepflanzung zu versehen und 

zu unterhalten.
Abs. 2. In den Vorgärten kann die Baugenehmigungsbehörde die Er­

richtung von Lauben- und Gartcnhäuöchen zulassen, wenn sich ihre Größe 
und Bauart dem Charakter der Umgebung anpaßt. Die Aufstellung von 
Neklameschildern in Vorgärten ist verboten. Lediglich zu Vermietung von 
Wohnungen oder Räumen desselben Grundstücks können Schilder bis zu 
1 qm Größe für die Zeit des Leerstehenü dieser Räume gestattet werden.

Ziffer 3: Befestigung der Vorgärten.'''^) z
Abs. 1. Pflasterung oder sonstige straßcnmäßige Befestigung des Bodens 

in Vorgärten ist nur als Traufpflaster sowie auf den notwendigen Durch­
gängen und Durchfahrten zulässig. Hierbei dürfen zu Durchfahrten nicht 
Mehr als 2,50 m breite, zu Haupteingängcn nicht mehr als 1,50 m breite 
Pflasterungen angelegt werden.

Abs. 2. Bei Grundstücken, die gemäß H 6 Ziffer 4 eine Durchfahrt haben 
müssen, muß innerhalb des Vorgartens eine 2,50 m breite Pflasterung oder 
entsprechende anderweitige Befestigung zu dieser Durchfahrt vorhanden sein. 
Der Zugang zu den übrigen Eingängen des Hauses — in Keller, Läden 
usw. — muß der Regel nach vom Hauptcingang unmittelbar am Gebäude 
entlang in einer Breite von höchstens 1,30 m angelegt werden.

>°-L> Vcrgl. Anm. ll>l, S. «8.
Vcrgl. Anm. Sg, S. 47,
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1 H 2li. Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen
(Aufcuthaltsräume).

Abs. 1. Es werden unterschieden! Nänme, die zum dauernden, und solche, 
die nicht zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmt sind.
n) Als Räume zum dauernden Aufenthalte von Menschen ohne Rücksicht 

auf die Dauer der tatsächlichen Benutzung (Aufcnthaltsräumc) gelten 
außer Wohn-, (schlaf-, ArbeitS- und Geschäftsräumen auch Wohndielcn, 
Küchen, Waschküchen mit der nachstehend unter b) angegebenen Ein­
schränkung, Gesindestubcn, Werkstätten, Arbeiterkantinen, Büros, Der- 
kaufslädcn, Versammlungsräume.

b) Als Aufenthaltsräume gelten nicht: Gänge, Flure, Flurdielcn, Vorplätze, 
Treppen, Treppenflure, Kleiderablagen, Aborte, für den Hausbedarf 
bestimmte Badestubcn, Nollkannnern, Speisekammern, Dorratsräume, 
Keller- und Bvdcngelasse, Räucherkammern, Trockenböden, Winter­
gärten, Gewächshäuser, Kegelbahnen, Heizräume, Kessel- und Maschi­
nenräume für HcizungS-, LüftungS-, DeleuchtungS- und AufzugSeinrich- 
tungen, Lagerkeller, auch ivenn in ihnen die mit der Lagerung und Auf­
bewahrung notwendig verbundenen Arbeiten verrichtet werden, und dgl., 
ferner in Einfamilienhäusern, Kleinhäuscrn und Mittclhäusern (H 28) 
Waschküchen, Spülküchcn. und für den Hausbedarf bestimmte Werk­
stätten.

Abs. 2. Alle Aufenthaltsräume müssen gegen Feuchtigkeit nnd TlstttcrungS- 
einflüsse in ausreichendem Maße geschützt sein; sie müssen mit unmittelbar 
inö Freie führenden Fenstern von solcher Zahl, Lage, Größe und Beschaffen­
heit versehen sein, daß hinreichende Tagesbelenchtung erzielt uns) genügende 
Lüftung möglich wird.

In der Regel muß ein solches Fenster im Lichten mindestens 90 cm breit 
nnd 1,00 m hoch sein nnd mit der äußeren Sturzunterkante mindestens 
2,00 m über Fußboden liegen.

Abs. 3. Jede Wohnung muß wenigstens einen durchsonnten Wohnraum 
haben. Nordlage einer Wohnung in allen ihren Teilen ist verboten. Von 
der letzteren Vorschrift kann eine Ausnahme zugelasscn werden, falls die 
Durchführung der Vorschrift zu einer Härte führen würde nnd die sonstigen 
Licht- nnd Luftverhältnisse für die Wohnung günstig sind.

Abs. 4. AufcnthaltSräuine müssen eine lichte Höhe von mindestens 2,50 m 
haben. Zubehörräume im Dachgeschosse, die zum dauernden Aufenthalte von 
Menschen zugelassen sind, dürfen nicht weniger als 2,20 m lichte Höhe auf- 
weisen. Bei ungleichen Höhenlagen der Decke» oder der Fußböden hat Durch­
schnittsberechnung stattzufinden.

2 Abs. 5. Selbständige Wohnungen sind solche Wohnungen, die für einen 
Hausstand bestimmt sind nnd in ihrem Hauptteile selbständig abgeschlossen 
werden können.

Abs. 6. Auf eine Treppe dürfen in jedem Geschosse nicht mehr als" zwei 
Wohnungen angewiesen sein. Die Zahl kann auf drei erhöht werden, wenn 
die Grnndrißqestaltung eine Querlüftung jeder der drei Wohnungen gestattet.

Abs. 7. Der Fußboden jedes Aufenthaltsramnes muß mindestens 0,40 m 
über den, höchsten Grundwasserstandc liegen.

Abs. 8. Die Fußböden der Anfenthaltüräume müssen gedielt oder mit 
einem anderen dichten und abwaschbaren Belage versehen werden.

i°<) Bergt. Anm. 102, 103, 10«.
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Abs. 9. Flure und Gänge, welche den Zugang zu AufcnthaltSräumcn 
bilden, müssen ausreichend belichtet und genügend zu lüften sein.

Abs. 10. Aufenthaltsrämne dürfen über (Stallungen, Fabrik- und Lager­
räumen nur errichtet werden, wenn die Decken der Räume darunter feucr- 
hemmend und dunstsicher hergestellt sind und der Zugang in einem besonderen 
Treppenraume mit feuerbeständigen Wänden und feuerhemmender Decke liegt.

Abs. 11. Aufenthaltsrämne dürfen mit ihrem Fußboden nicht höher als 
17 m über Erdgleiche liegen. Ihre Fenster müssen nach Lage und Größe 
als Rettungsweg bei Feuersgefahr für die Feuerlöschpolizei leicht zugänglich 
und für die Insassen bequem benutzbar sein.

Sie dürfen im Kellergeschoß nur liegen, wenn das anstoßende Gelände 
ohne Ausschachtung ain Haufe oder Gefälle nach dem Fenster hin an diesem 
nicht höher als 80 cm über Fußboden liegt und nach irgendeiner Richtung 
durch Türen eine natürliche waagerechte Fußbodenentlüftung über Erdgleiche 
möglich ist.

Wegen der Lage von AufenthalkSränmen (H 26) im Grundstück vergl. 
tz 6 Abs. 5.

Aufenthaltsräume im Dachgeschosse müssen nebst ihren Zugängen durch 
feuerbeständige Wände und feuerhcmmende Decken von dem übrigen Dach­
boden abgeschlossen sein. Ihre Fenster müssen in senkrechten Giebelwän­
den oder Dachausbauten liegen, unmittelbar von außen Licht und Luft 
zuführen und dürfen nicht höher als 1,20 m über dem Fußboden ange- 
vrdnet skin. Ihre Fläche muß mindestens ein Zwölftel der Grundfläche des 
zugehörigen Raumes betragen, ihr Sturz mindestens 2,00 m über Flißboden 
liegen. Die Zugänge müssen durch Fenster unmittelbar Luft und Licht von 
außen erhalten.

tz 27. Dach- und Kellerwohnungen.'") l
Selbständige Wohnungen dürfen im Kellergeschoß nicht angelegt wer­

den. Einzelne Aufenthaltsrämne, die zu Wohnungen anderer Geschosse 
gehören, sind statthaft, wenn sie der Fläch- nach nicht mehr als '/io der 
ganzen Wohnung ausmachen, H 26 Absatz 11 erfüllen und die Fenster- 
wände an einer allseitig so ausgedehnten Freifläche liegen, daß sie bei einem 
Lichteinfallswinkel von höchstens 30 Grad (gegen Waage gemessen) aus 
keiner Richtung Schatten empfangen.

Im Dachgeschosse dürfen selbständige Wohnungen, deren Fustboden 
mehr als 14,00 m Äber dem Gelände am Haupteingange, oder deren 
Fensterbrüstungen mehr als 15,20 m über dem Gelände vor ihnen liegen, 
nicht angelegt werden.

» § 28. Einfamilienhäuser, Klcinhäuscr, Mittelhäuser. 2

Begriffe.
Abs. 1. Als Einfamilienhaus gilt ein Haus, das für das Wohnen nur 

einer-Familie bestimmt ist.
Seine Eigenart als Einfamilienhaus erfährt keine Änderung durch die 

Unterbringung von Wohnungen für Hausangestellte oder in den Neben­
anlagen.

Jede Veränderung der Zweckbestimmung, insbesondere die Unterbringung 
von PcnsionS- oder Krankenanstalten, beseitigt die Eigenart als Einfamilien-

>»») Vcrgl. Slnm. US, S. 5t.
G r t c g c r .""VaupolizeMche Vorschriften. , 10
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Haus. Ein solches Haus unterliegt den allgemeinen Vorschriften dieser 
Polizeiverordnung.

I Abs. 2. Kleinhäuser sind Wohngebäude, die
a) nicht mehr als zwei Vollgeschosse haben;
b) in jedem Geschosse nur eine geringe Anzahl von Kleinwohnungen ent­

halten, d. h. von solchen Wohnungen, die nach Größe, Anordnung, 
Naumzahl, Raumhöhe und Ausstattung den ortsüblichen Bedürfnissen 
der minderbemittelten Bevölkerung entsprechen;

e) keine Nebcnwohngebäudc (Seitenflügel, Mittelflügel, Quergebüude) 
haben, während andere Nebengebäude (Ställe, Schuppen, kleine Werk­
stätten, Aborte usw.) zulässig sind;

ä) mit einer zur Garten- oder landwirtschaftlichen Nutzung geeigneten 
Freifläche von mindestens 200 HM dauernd ausgestattet sind.

Abs. 3. Mittelhäuser sind Wohnhäuser für Klein- und Mittelwoh­
nungen, die
u) nicht mehr als drei Vollgcschosse oder nicht mehr als zwei Vvll- 

geschosse und ein vollauSgebauteS Dachgeschoß mit selbständigen 
Wohnungen haben; ein Wohnhaus verliert die Eigenschaft als Nlit- 
telhaus nicht, wenn im Bedarfsfälle Einzelwohnräume, die als Zu­
behör zu den unteren Geschoßwohnungen dienen, im Dachgeschosse ein­
gebaut sind;

d) nicht mehr als 6 Wohnungen enthalten, wobei jedes Geschoß aus 
höchstens acht Räumen zum dauernden Aufenthalte von Menschen 
bestehen darf, deren Größe und Ausstattung den örtlichen Verhält­
nissen bei Klein- und Mittelwohnungen entspricht;

o) in den unteren Vollgcschossen keine größeren Geschoßhöhen als 3,30 m, 
im obersten Vollgeschosse als 3,00 m — gerechnet von Fußbodenober­
kante bis Fußbodenoberkante — haben;

ä) keine Wohnräume im Kellergeschoß haben.
Zu Abs. 1: Einfamilienhäuser. Im Kellergeschosse dürfen 

Küchen und auf der Sonnenseite Räume für Hausangestellte eingerichtet 
werden.

Der Fußboden solcher Räume dars nicht tiefer als 1,00 m unter der 
Erdoberfläche liegen. Die Wände und der Fußboden sind gegen Erdfeuchtig- 
kcit in geeigneter Weise zu sichern.

Zu Abs. 2: Kleinhäuscr. Im Kellergeschosse dürfen Räume zum 
dauernden Aufenthalte von Menschen nicht untergebracht werden. Bei der 
Lage an Dergabhängen gelten nur die Räume als zum Kellergeschosse ge­
hörig, deren Fußboden durchweg unterhalb des Außcngeländes liegt. «

Dachgeschosse, die in der Hauptsache für Wohnzwecke ausgebaut sind, 
gelten als Vollgeschosse. In Kleinhäusern mit zwei Vollgeschosscn darf nur 
die Hälfte der Fläche des Dachraumes zu Wohnräumen ausgebaut werden, 
auch dürfen diese nur als Zubehör der Geschoßwohnungen, nicht als selbst­
ständige Wohnungen dienen.

Im Dachboden über dem Kehlgebälke (Spitzboden) dürfen Trockenboden 
und Abstellkammern untergebracht werden. Die Ausnützung solcher Räume 
für Wohnzwecke darf nur ausnahmsweise und zwar nur für kinderreiche 
Familien und, solange dringender Bedarf für diese nachgewicscn wird, von 
der Baugenehmigungsbehörde gestattet werden.
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3" Abs. 3: M i t t c l h ä u s e r. Im Falle des vollen Ausbaues des 
Dachgeschosses muß über dem Kehlgebälke genügend Raum für Abstell­
kammern und Trockenböden (etwa 10 qm für jede Wohnung) zur Ver­
fügung bleiben, wenn nicht durch Ausnützung der toten Dachwinkel usw und 
durch Nebenkammern im Dachgeschosse selbst Gelegenheit zur Abstellung 
gegeben wird. Bei der Lage an Bergabhängen gelten nur die Räume als 
zum Kellergeschosse gehörig, deren Fußboden mehr als zur Hälfte unter­
halb des AußengelandeS liegt.

§ 29. Holzhäuser, Blockhäuser, Wohnlauben. l

Holzhäuser, insbesondere Blockhäuser, dürfen für Wohnzwecke unter 
folgenden Bedingungen hergestcllt werden:

halten-^" 6""' ^ständige Wohnungen (tz 26) ent-

bürfcu nicht mehr als zwei Wohngeschosse enthalten;
6) die Entfernung der Gebäude von den Nachbargrenzen muß mindestens 

b M, öu-icmge von gleichartigen Gebäuden mindestens 10 m betragen-
X bas Sockelmauerwerk der Gebäude muß standsicher sein;
o) müssen mit einem feuerhemmenden Dache versehen sein (8 10). 

(AmwTt StÄ^^ Pvlizeiverordnung von. 20. Juni 1933

§ 30- Anforderungen an besondere Arten von Gebäuden. 2

1. Abgesehen von solchen Gebäudearten für die durch besondere Poli- 
zc,Verordnungen bestimmte Anforderungen vorgeschrieben sind, bleibt der 
Baugenehmigungsbehvrde Vorbehalten, für Gebäude feuergefährlicher Art 
oder größerer Ausdehnung und für gewerbliche Anlagen aller Art (vergl. 
Re.chsgewerbeordmmg) im Einzelfalle baupolizeiliche Anforderungen zu 
stellen, die über die Bestimmungen dieser Bauordnung hinausgehcn.

2. Als solche Anforderungen kommen vornehmlich in Betracht: Bestim­
mungen über die Lage einzelner Gebäudeteile zur Straße, oder zu anderen 
Gebäuden, über die Öffnungen nach der Straße und nach den Nachbargrund- 
stuckcn, über die Entfernung von den Nachbargrenzen, über die Größe der 
Höfe und Freiflächen, über die Stärke und Bauart der Wände, Decken 
und Fußböden, über die Anlage von Feuerstätten, Schornsteinen, Brand­
mauern, Feuerlöscheinrichtungen, über die Ummantelung eiserner Träger 
und Stützen, über Bauart, Anordnung, Zahl, Breite und Steigung der 
Sreppen, über die Anlage der Luft-, Dunst- und Abwässerabzüge, über 
die Zuführung frischer Luft, über die Einrichtung der Aborte, Brun­
nen, Wasserbehälter, Heizungsanlagen, über die Aufbewahrung und Beseiti­
gung von brennbaren Abfällen oder unreinen Abgängen und dcrgl.

3. , Maschinelle und sonstige Einrichtungen, deren Betrieb Geräusche oder Z 
Erschütterungen hervorruft, dürfen nicht so aufgestellt oder so angebracht wer- 
ven, daß derartige Störungen auf Aufenthaltsräume übertragen werden. 
(Vergl. auch tz 31).

4. Schmieden ohne ausreichende Funkenfänger, Kalk-, Gips-, Zement- 4 
lind Ziegelöfen müssen von feuerhcn'mend gedeckten Gebäuden, an die sie nicht 
unmittelbar mittels Brandmauer anzebaut werden, 10 m, von nicht feuer- 
hemmend gedeckten Gebäuden und vor öffentlichen Verkehrsflächen mindestens

>°°) Abgcdruitt S. 233.
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20 m, von Nachbargrenzen mindestens 10 m abbleiben. Schmiedeschornsteine 
müssen den Dachfirst um mindestens 2,00 m überragen.

5. Die Anlage von Aufenthaltsräumen über einer Schmiede oder ähn­
lichen Werkstätten ist nur zulässig, wenn die Wcrkstätte mit einer feuerbestän­
digen Decke versehen ist.

1 6. Feldziegelcicn dürfen nur in einer Entfernung von mindestens 100 in
von anderen Gebäuden und 20 in von den Mitten öffentlicher Wege errichtet 
werden.

2 7. Vom Winde bewegte Triebwerke müssen mindestens 22 in von Nach-
bargrcnzen und 75 in von öffentlichen Wegen abbleiben. Auf Windräder, 
deren Flügel mehr als 5 m von Erdgleiche Abstand haben, findet diese Vor­
schrift keine Anwendung. Die zu den Windmühlen führenden Treppen sind 
bis über den Mühlcnschwanz hinauszuführen und in ihrer ganzen Ausdehnung 
mit Geländern zu versehen. Feuerstätten dürfen in hölzernen Windmühlen 
nicht angelegt werden.

Z 8. Die Feuerungsräume der Backhäuser müssen feuerbeständige Wände 
und Decken haben. Einzelstehende Backhäuser müssen feuerbeständige Vor­
gelege und unverbrcnnliche Türen haben.

4 9. Backöfen dürfen nicht an Gebäude mit leicht entzündlichem Inhalt
(Scheunen, Ställe und dcrgl.) angebaut oder in solche Gebäude eingebaut 
werden.

10. Bei Backöfen in oder an anderen Gebäuden muß
rr) das Mauerwerk des Backofens von dem Mauerwerk des DackraumeS 

durch einen 10 cm breiten vuftraum getrennt;
b) der Backraum selbst feuerbeständig überdeckt sein;
o) über dem Ofemnauerwcrk bis zur Decke ein Raum von mindestens 70 cm 

freibleiben;
ck) der Fußbodenbelag vor der Ofentür in mindestens 1,50 m Breite feuer­

beständig hergestellt werden;
c) sofern sie zum Flachsdörren benutzt werden, die llbcrpflasterung des Back- 

ofengewölbcS von den darunter liegenden Feuerzügen des Backofens durch 
eine unverbrcnnliche Zwischenschicht von mindestens 10 cm (Stärke ge­
trennt, der Dörraum mit einer in unverbrennlichcm Falz liegenden eiser­
nen Tür verschließbar gemacht und die zur Ableitung der feuchten Dünste 
aus dem Dörraum erforderliche Öffnung entweder unmittelbar mit einem 
Dunstrohr oder mit dem feuerbeständig ausgeführten Vorgelege des 
Backofens verbunden werden.

11. Sind Uinfassungswändc und Decke eines Backraumes nicht aus Stein, 
so darf in einer Entfernung von mindestens 1,00 m vom Backofen kein Holz- 
werk vorhanden sein.

12. Im Freien errichtete Backöfen müssen von Gebäuden unter feuerhem­
mender Bedachung mindestens 10,00 m, von solchen unter Stroh-, Rohr-, 
Reth- oder Schindeldach mindestens 30,00 m, von Straßen mindestens 
10,00 m entfernt bleiben.

5 13. Scheunen dürfen innerhalb eines Abstandes von 10 m, von der Nach­
bargrenze, der Straßengrenze oder anderen Baulichkeiten keine Öffnungen 
aufwcisen.

14. Bei Scheunen kann die Baugenehmigungsbehörde von der Dorderung 
feuerhemmender Umwandungcn absehen jedoch müssen:

g,) Scheunen mit nicht feuerhcmmender Umwandung — z. B. Bretter- 
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scheuncn — bei einer Grundfläche bis zu 120 qm von anderen Gebäu­
den, Nachbar- und Straßengrenzen mindestens 15 m entfernt sein. Bei 
größerer Grundfläche steigert sich für je 100 qm Zuwachs das Maß die­
ser Abstände um je 5,00 m;

d) Scheunen ohne jede Ilmwandung (Feldscheunen) bei gleicher Grundfläche 
das Doppelte der nach Vorstehendem sich ergebenden Abstände innehalten.

15. Den Scheunen gleich zu achten sind Lagergebäude für Flachs u. dergl.
16. Die Errichtung von Scheunen, Lagergebäudcn für Flachs und dergl. 

ist nur in landwirtschaftlicher Umgebung statthaft.

§ 31. Fabrikbauten und Speicher. l

1. Auf Grundstücken, für die die Errichtung gewerblicher Betriebswerk- 
stätten größeren Umfangs (Fabriken, Speicher usw.) zugelassen ist (h 1), 
kann die Baugcnehmigungsbehörde, sofern die Betriebsweise oder die Waren­
erzeugung es erforderlich macht — abweichend von ^7 — das Maß der zu­
lässigen Bebauung nach der Masse der Baulichkeiten festsetzen und eine Be­
bauung bis zu durchschnittlich 8 ckm umbauten Raumes für das Quadrat­
meter Grundstücksflächc gestatten, wobei für die Höhe die Begriffsbestimmung 
aus § 9 gilt. Höfe, sowie Zufahrten und Zugänge müsse» aber in solcher 
Zahl und Größe verbleiben, daß eine unbehinderte Lösch- und Rettungsarbeit 
beim Ausbruch von Feuer oder bei sonstiger Gefahr gesichert ist.

2. Werden Baulichkeiten auf demselben Grundstücke nicht unmittelbar an­
einander gebaut, so ist zwischen ihnen — abweichend von H 8 — ein Abstand 
von mindestens 6 m einzuhalten, auch wenn keine der beiden gegenüberliegen­
den Umfassungüwände Dffnungen enthält.

3. Dafür darf die Höhe der an Straßen errichteten Fabrikgebäude das 
Maß des Abstandes zwischen ihnen und der gegenüberliegenden Bauflucht­
linie auch dann erreichen, wenn dies nach h 9 verboten wäre. Keinesfalls 
darf die Höhe der Gebäude aber das Maß von 20 m überschreiten.

tz 32. Diehställc.""' 2
Abs. 1: In Ställen auf Wvhngrundstückcn muß der Fußboden undurch­

lässig sein. Zur Aufnahme der Stallabgänge müssen Gruben angelegt 
werden (H 22 R 5).

Abs. 2: Wenn Stallgebäude mit Gebäuden, in welchen sich Räume zum 
dauernden Aufenthalte von Menschen befinden, zusammengebaut werden, 
oder wenn in ihnen derartige Räume eingerichtet werden, so dürfen Öffnungen 
der Stallräume nur in einer — nach allen Richtungen gemessenen — Ent­
fernung von 5 m von den Fenstern der Räume zum dauernden Aufenthalte 
von Menschen angelegt werden.

Abs. 3: Die vorstehenden Bestimmungen finden anf Ställe für Feder­
und Kleinvieh (Kaninchen usw.), für nur eine Ziege oder nur ein Schwein 
auch in Verbindung miteinander keine Anwendung.

Abschnitt III.

H 33. Echutzmaßrcgcln bei der Ausführung von Gebäuden Z
und Arbeiterfürsorge.

Die Bauausführenden (Daunntcrnehmer oder Bauleiter) haben die Vor­
kehrungen zu treffen, die geeignet sind, um Unglückofälle der auf dem Bau-

»m Vergl. Anm. 127, Eelle 63. 
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grundstücke beschäftigten und der sonst verkehrenden Personen zu verhüten, 
sowie Verkehrsstockungen auf der Baustelle und in ihrer Nähe vorzubeugcn.

Ziffer 1. Baugerüste und Bauzäune.
1 Abs. 1: Das Uberdiehandmauern (Mauern von Jnncngerüsten aus) bei 

Gebäuden von mehr als 6 m Höhe bis zum Dachgesimse oder mehr als 10 m 
bis zum Dachfirst ist verboten. Ausgenommen hiervon ist das Mauern hoher 
Schornsteine.
a) Bei der Errichtung von Gebäuden von mehr als 6 m Höhe bis zum 

Dachgesimsc sind an den Außenseiten je nach dein Foctschreitcn des 
Baues feste Standgerüste (Mauergerüste) bis zur Höhe des Dach- 
gesimscS anzubringcn. In jeder Stockwerkshöhe ist ein Gerüstbvden 
herzustellen und mit Schutzgeländern zu versehen. Dor Beginn der 
Dacharbeiten ist auf dem Standgerüste eine Schutzrüstung für die Dach- 
arbeiten hcrzustellcn. Das Standgerüst ist tragfähig auszuführen und 
muß den Arbeiter gegen Absturz sichern.

Die gleichen Vorschriften gelten bei der Ausführung von Umbauten 
und baulichen Veränderungen an den Außenseiten der vorstehend be­
zeichneten Gebäude.

Aus besonderen Gründen kann an Stelle eines Standgerüstes eine 
andere Vorkehrung zur Sicherung der Arbeiter und des Verkehrs auf 
der Baustelle und in ihrer Nähe angeordnet werden.

d) Die Standgerüste müssen bis zur Fertigstellung sämtlicher Arbeiten an 
und auf dem Dache stehen bleiben. Wo infolge besonderer Umstände 
das feste Standgerüst früher entfernt werden muß, muß durch ein leichtes 
Stangen- oder Leitergerüst Ersatz geboten werden.

v) Bei Bauten von mehr als 6 m Höhe, in denen das Dach unmittelbar 
die Naumdecke bildet (Hallen, Säle usw.) müssen auch im Innern fort­
laufend mit der Höherführung der Außenwände zum mindesten einfache 
Gerüste angebracht werden. Dor dem Ausbringen der Dachkonstruktion 
und der Ausführung sonstiger Dacharbciten ist ein bis an die Arbeits­
stellen reichendes, feststehendes Gerüst im Innern des Gebäudes zu 
errichten und mit einer vollständigen oberen Abdeckung zu versehen. Ist 
die Errichtung eines solchen Gerüstes nach Lage der Verhältnisse nicht 
angängig, so sind die beim Dachaufbau und an der Decke beschäftigten 
Personen auf andere Weise gegen Absturzgefahren zu schütze». Unbe­
rührt bleiben die Vorschriften der Polizeivcrordmmg vom 2. Juli 1917, 
betreffend den Schutz der Arbeiter bei Eisenbautcn mit über 6 m hohen 
Räumen."")

ck) Der Bauherr ist dafür verantwortlich, daß die unter a) bis v) vor­
gesehenen Gerüste angebracht werden. Zur Herstellung der Gerüste ist 
der Unternehmer, der vom Bauherrn den Auftrag zur Bauausführung 
oder zur Herstellung der Gerüste erhalten hat, vepflichtet.

Dieser hat auch die Höherführung und den Ausbau der Schutzgerüste 
(Fanggerüst) für die Dacharbeitcn auszuführen. Hierdurch werden aber 
die Unternehmer für die Dacharbeitcn nicht von der Verpflichtung 
befreit, für die zum Schutze ihrer Arbeiter notwendigen anderweitc» 
Schutzmittel (Dachhakcn, Sichcrheitsgürtel mit Leine, Schneefänge usw.) 
zu sorgen.

o) Unberührt bleiben im übrigen die weitergchenden Unfallverhütungs- 
Vorschriften der DerufSgcnossenschaftcn.
>»8) Äbgedruckl S. »00.
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Abs. 2: a) Das Dortretcn von Baugerüsten und Bauzäunen 
auf Bürgersteige oder vor die Straßengrenze wird nur gestattet, soweit 
eü mit den Derkehrsrücksicbtcn vereinbar ist und so lange die Bauaus­
führung es notwendig macht. Bleibt nicht wenigstens ein 1 m breiter 
Teil des Bürgersteiges frei, so ist ein sicher überdeckter Durchgang oder 
ein mit Bretterbelag versehener Nebengang herzustellcn. Letzterer darf 
den Wasserabfluß am Bordstein nicht hindern.

d) Die Herstellung von Baugerüsten und Bauzäunen kann auch ohne 
Antrag seitens der Baupolizei ungeordnet werden.

v) Alle Baugerüste, einschließlich derjenigen im Innern des Grundstückes, 
sind im ganzen wie in den einzelnen Teilen aus guten, vollständig 
gesunden und genügend starken Stchfen fest herzustellcn und derart zu 
befestigen, daß Verschiebungen und Senkungen nicht Vorkommen können.

cl) Zum Nachweise der Standsicherheit der Baurüstungen kann die Bei­
bringung von Festigkeitsberechnungen verlangt werden. Auch kann die 
Beleuchtung der Bauzäune und Baugerüste nach Bedarf gefordert 
werden. Baugerüste, die überwintert haben, sind im Frühjahre vor 
Ingebrauchnahme in allen ihren Teilen eingehend zu prüfen und bei 
abgebundenen Gerüsten elneut abzubinden.

6) Es werden folgende Gerüste zugelassen:
») Abgebundene (gezimmerte) Gerüste, 
ß) Stangen- (Putz- oder Dau-) Gerüste, 
l) Leitergerüste,
S) fliegende oder Streckgerüste, 
e) Bockgerüste.

Abf. 3: Abgebundene Gerüste sind nach den Negeln der Zimmer- 
"lanngkunst zu bearbeiten, zu verbinde» und aufzustellcn. Nur auf solchen 
Gerüsten ist die Aufstellung von Windevorrichtungcn zur Beförderung 
schwerer Lasten zulässig. Hinsichtlich des Delages, der Bordbrctter und der 
Echutzgeländer gelten die Vorschriften unter Abs. 4.

Abs. 4. Stangengerüste sind in ihren einzelnen Teilen (Spieß- 
bäume, Streichstangcn, Netzriegel) aus Baumstangen zusammengestellt.
a) Die Spießbäume müssen an ihrem oberen (Zopf-)Cnde wenigstens 

8 cm stark sein und von oben nach unten an Stärke zunehmen. Sie 
sind wenigstens 1 m tief einzugrabcn, zur Verhinderung des Einsinkens 
auf gut unterstopfte Brettstücke zu stellen und mit Erde und Steinen 
gut zu mnstampfen. Ihre Entfernung von einander darf nicht mehr als 
4 m betragen. Verlängerungen (Aufpfropfungen) sind so auszuführen, 
daß die zu verbindenden Enden beider Bäume auf eine Länge von 
mindestens 3 m nebeneinanderstehen und wenigstens zweimal durch 
hänfene Stränge, Drahtseile oder eiserne Zugbänder verbunden sind. 
Der obere Spießbaum ist hierbei auf eine Etreichstange zu stellen und 
durch starke Knaggen zu unterstütze» oder von Streichstange zu Streich­
stange bis zum Boden durch Sprießen sicher abzufangcn.

b) An jedem Geschosse, und zwar in Entfernungen von nicht mehr als 5 m 
übereinander, sind an den Spießbäumen Längsvcrbindungen — Streich- 
stangen — anzubringen, deren geringste Stärke 10 cm betragen muß. 
Diese Streichstangen müssen an die Spießbäume fest angebunden und 
durch eiserne Klammern oder starke Knaggen unterstützt werden. Das 
Verbinden (Anstößen) zweier Streichstangen darf nur an einem Spieß­
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bäume erfolgen. Hierbei müssen die Enden der Stangen wenigstens 
1,50 m überemandcrgrcifen und zweimal unter sich und je einmal mit 
Spießbaum mittels Hanfstricken verbunden werden. An Stelle der 
Streichstangcn sind für leichte Putzgerüste Streichbretter zulässig.

c) Die Netzriegel, die den Gerüstbelag tragen, dürfen nicht weiter 
als 1 m voneinander entfernt liegen. Sie müssen mindestens 10 cm 
stark sein und unverschiebbar befestigt werden.

il) Der Gerüstbelag ist aus wenigstens 3 cm starken Brettern herzustellen, 
die so auf den Netzriegeln zu verlegen sind, daß sie weder aufkippcn, 
noch ausweichcn könne», und daß sie das Hindurchfallen von Gegen­
ständen verhindern. Der Ersatz der Rüstbrctter durch doppelt gelegte 
Schalbretter ist verboten. An den Außenseiten und an den Enden 
sämtlicher Gerüststangcn sind 20 cm hohe, an den Gerüstbelag dicht 
anschließende Bordbretter und in 1 m Höhe über dem Belage feste 
Schutzgeländer anzubringcn.

v) Kreuzverstrebungcn oder Verschwertungen und Dreiecksverstrebungen 
sind anzubringen, um Scitenverschiebungcn des Gerüstes zu verhindern, 
auch sind Verankerungen mit dem Gebäude in ausreichender Zahl her­
zustellen, nm Schwankungen unmöglich zu machen.

k) Soll von Stangengerüsten aus gebaut (gemauert) werden, so dürfen 
die Spießbäume nicht mehr als 3 m auseinanderstehen. Aufpfropfungen 
müssen alsdann so ansgeführt werden, daß die zu verbindenden Bäume 
wenigstens dreimal, wie unter rr) angegeben, verbunden werden und der 
obere Spicßbaum durch einen zweiten Spicßbaum bis zum Boden 
durchgehend unterstützt wird.

Abs. 5. Leitergerüste werden nur zu kleineren Ausbesserungen 
und zn Anstreicherarbcitcn zugelassen. Leitergerüste müssen folgenden 
Anforderungen entsprechen:
u) Die aus gespaltenen Daumstangen bestehenden Leitcrbämne müssen an 

ihren oberen Enden eine geringste Stärke von 5 zu 10 cm besitzen.
d) Die Sprossen müssen in die Leiterbäume cingezapft sein; die Leiterbäume 

müssen in Abständen von höchstens 3 m durch Schraubenbolzen fest 
verbunden sein.

e) Die Laufbvhlen müssen wenigstens 5 cm stark, 30 cm breit und so lang 
sein, daß sie nach beiden Seiten über die UntcrstützungSpunkte mindestens 
25 cm hinausragen.

ck) Die Aufstellung der Leitern soll stets auf einer waagerecht liegenden, 
festen Unterlage erfolgen. Ihre Entfernung voneinander darf nicht 
mehr als 4 m betragen. In jedem Geschosse, wenigstens aber in 
Abständen von 5 m, sind die Leitern fest an dem zu berüstendcn Bau­
werke zu verankern.

o) Das Verlängern der Leitern ist in der Regel unstatthaft. Bei Dach­
aufbauten, wo sich das Aufsehen von kurzen Leitern nicht vermeiden 
läßt, müssen diese über die unteren Leitern wenigstens um 2 m hinweg- 
reichen und fest mit ihnen verbunden werden.

k) Jedes Leitergerüst muß einen ausreichenden Längs- und Kreuzverband 
besitzen, auch müssen in 1 m Höhe über den Laufbohlen feste Schutz­
geländer angebracht werden.

Abs. 6. Fliegende oder Streckgerüste werden an Gebäu­
den mittels herausgestreckter Hölzer (Streckbäume) ohne Unterstützungen 
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vom Erdboden aus hcrgcstellt. Die Streckbäume muffen im Innern deo 
Gebäudes gut und unverrückbar befestigt werden. Die geringste zulässige 
Stärke für Streckbäumc ist 13 zu 16 cm. Ihre Entfernung voneinander 
darf nicht über 1,50 m betragen. Hinsichtlich der Beschaffenheit des Be­
lages, der Bordbrettcr und der Schutzgeländer gelten die Vorschriften des 
Absatzes 4.

Fliegende oder Strcckgcrüste dürfen nur zu Ausbesserungen unwesentlicher 
Art und als Fanggerüste verwendet werden.

Abs. 7. Bvckgcrüste dürfen nur zu Rüstungen bis 3,50 m Höhe 
benutzt werden. Die Böcke müssen gegen Verschiebungen gegeneinander 
gesichert werden. Hinsichtlich des Belages der Bordbretter lind Schuh- 
geländer gelten die Vorschriften des Absatzes 4.

Abs. 8. Die Verwendung von sogenannten Hängegerüsten ist ver­
boten. Ausnahmen bei Arbeiten an Türmen Dlitzablciteranlagen und ähn­
lichen Anlagen können zugelasscn werden.

Hinsichtlich des Belages dcr Bordbrctter und Schuhqeländer gelten die 
Vorschriften des Absatzes 4.

Abs. 9. Die zu den einzelnen Gerüstlagen führenden Leitern sind so 
aufzustellen und zu befestigen, daß sie weder ausglciten, schwanken, noch 
überkippen können. Sie sind nötigenfalls durch Steife» gegen Durchbiegen 
zu sichern und müssen über die zu besteigende Gerüstlage wenigstens 75 cm 
hinausragen. Beschädigte Sprossen sind sofort durch neue zu ersetzen, ein 
Aufnageln von Lattenstückcn auf die Leiterbäume zum Ersatz fehlender Spros­
sen ist unzulässig. Die Leitergänge dürfen nicht übereinander angelegt wer­
den, damit die von einer Leiter herabfallenden Gegenstände den unteren 
Leitcrgang nicht treffen können.

Abs. 10. Vau n n e sind standfest hcrznstellcn und dürfen keine 
vorstehenden Nägel, Splitter, Brcttstücke oder Verunreinigungen zeigen.

<r) Der zuständigen Polizeibehörde bleibt Vorbehalten, weitere Forderun­
gen aus Gründen des öffentlichen Verkehrs und der Gestaltung des 
Straßenbildes während der Bauzeit zu stellen.

d) Das Anschükten oder Anlegen von Baustoffen oder Erdmaffen an die 
Bauzäune ist verboten, wenn diese dadurch aus ihrer senkrechten Stel­
lung gebracht, oder wenn einzelne Bretter der Zäune herausgedrückt 
werden können.

e) Kalkgruben dürfen zwischen Bauzaun an der Straße und Hausfront nur 
angelegt werden, wenn an anderer Stelle des Baugrundstückes ein ge­
eigneter Platz für sie nicht vorhanden ist und wenn die Kalkgrube min­
destens 1 m von der Straßengrenze und der Hausfrvnt entfernt bleibt.

ä) Der Bauzaun muß wieder beseitigt werden, sobald bei einem Neubau 
die Straßcnansicht abgeputzt ist. In verkehrsreicher Gegend kann die 
Beseitigung bereits gefordert werden, wenn das Haus im Rohbau voll­
endet ist. Während der Ab^utzarbeiten ist alsdann dcr Verkehr auf 
dem Bürgersteige durch ein Schutzgerüst zu sichern.
Werden die Bauarbeiten für längere oder unbestimmte Zeit eingestellt, 
sind Baugerüste und Bauzäune in der Regel zu beseitigen und die Straße 
nebst Bürgersteigen ordnungsmäßig wiederherzustellen. Die von der 
Straße aus zugänglichen Öffnungen der bereits aufgeführten Gebäude­
teile müssen alsdann mit Brettern fest verschlagen oder mit Mauer­
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steinen in regelmäßigem, aber trockenem Verbände 1>L Stein stark 
ausgesetzt werden.

Ziffer 2.
Größere Eisenkonstruktivnen sind fertig zum Zusammcnsctzen zur Bau­

stelle anzuliefern und dürfen hier nur verschraubt, verbolzt oder vernietet 
werden.

1 Ziffer 3: Schutz der Nachbargrundstücke.
Reichen die Grundmauern der Nachbarhäuser nicht big zur beabsichtigten 

Tiefe der Grundmauersohle des Neubaues hinab, so sind sie auf Verlangen 
und nach näherer Anweisung der Polizeibehörde, der rechtzeitig Anzeige vom 
Bauherrn oder Bauleiter zu erstatten ist, zu unterfangen. Die Ausschach­
tungen an solchen Grundmauern dürfen nur stückweise, in Längen von 
höchstens 1 m, ausgeführt und nicht früher fortgesetzt werden, als bis das 
Unterfangen der alten und die Aufmauerung der neuen Grundmauern in den 
bereits ausgeschachtetcn Teilen erfolgt ist.

Zeigt sich beim Abbruche eines Gebäudes, daß dem Nachbargrundstücke 
und Gebäude die eigene Standfestigkeit mangelt, so kann auch der Eigen­
tümer des letzteren angehallen werden, die erforderlichen Vorkehrungen zu 
treffen.

2 3'ffer 4: Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen.

B e i H o ch b a u t e n.
Abs. 1: Während der Ausführung von Dau-, Erd- und Abbrucharbei­

len sind durch den Bauherrn und den Bauleitenden alle notwendigen Sichcr- 
heitsmaßregeln zum Schutze der auf der Baustelle oder in ihrer Nähe be­
schäftigten oder verkehrenden Personen zu treffen. Insbesondere sind da, 
wo durch Herabfallen von Gegenständen oder Fall in Vertiefungen Men­
schen, Tiere oder Sachen beschäftigt werden können, Schutzgerüste, Umweh­
rungen, Abdeckungen usw. anzubringen. Für Leitern im Innern der Bau­
ten gelten die Bestimmungen der Ziffer 1 Absatz 9.

Ausschachtungen von Bangruben müssen mit genügender Böschung ausge­
führt oder gehörig abgesteift werden.

Abs. 2: Im Innern eines Baues sind die hölzernen oder eisernen Balken­
lagen — auch die des Kellergeschosses — sofort nach dem Verlegen sicher ab­
zudecken. Diese Abdeckungen dürfen erst wieder entfernt werden, wen» zwei 
weitere, darüberlicgende Balkenlagen eingedcckt sind. Die Zugänge zu den 
nicht abgedeckten Balkenlagen sind sicher abzusperrcn. Der Abdeckung gleich­
zuachten ist die Herstellung der Ausstakung oder der Einschubdecke. Hierbei 
müssen die Förderwege und die Gänge nach den Arbeitsstätten mindestens 
1 m breit, und die Arbeitsstätten selbst in ganzer Ausdehnung mit Nüstbret­
tern abgedeckt werden. Podeste und Öffnungen zur Beförderung von Bau­
stoffen müssen mindestens an zwei Seiten feste Geländer erhalten.

Abs. 3: Treppenräume und alle anderen deckcnlosen Räume, auch die 
später zur Einwölbung bestimmten, sind zu umwehren oder ebenfalls von Ge­
schoß zu Geschoß sicher abzudecken.

Abs. 4: Bei allen Arbeiten, bei denen eine erhebliche Gefahr des Ab­
stürzens von Personen besteht — z. B. bei Klempner-, Dachdecker- und sonsti­
gen Arbeiten an steilen Dächern, Gesimsen und dergl. —, sind, wenn ein 
Baugerüst, das gegen Absturz ausreichende Sicherheit bietet, nicht vorhan­
den ist, mindestens 2 m breite Fanggcrüste (vergl. Ziffer 1) Abs. 6) nicht tie- 
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fcr als 2,00 m unter der betreffenden Arbeitsstelle anzubringen. Bei klei- 
eren Arbeiten kann die Polizeibehörde Ausnahmen gestatten, wenn die Per­
sonen, die diese Arbeiten ausführcn, sachgemäß angeseilt sind.

Abs. 5: Alle Arbeitsstätten ud Verkehrswege sind bei mangelndem Tages­
lichte und während der Dunkelheit solange zu beleuchten, wie die Arbeiter 
auf der Baustelle beschäftigt sind.

Bei Glatteis, Reif oder Schneefall muffen die Gcrüstbretter, Lauf­
bahnen und sonstigen Verkehrswege mit Sand oder Asche bestreut werden, 
ebenso wie die oberen Maucrflächen beim Ausbringen der Balken oder 
Trägerlagen.

Abs. 6: In dem bei einem Bau verwendeten Rüstholze dürfen sich 
keine vorstehenden Nägel befinden.

L. Bei Tiefbauten.
Für Tiefbautcn gelten die Unfallverhütungsvorschriftcn der Ticfbau- 

berufsgenossenschaften vom 1. Juli 1918, bezw? die etioa hierzu ergehenden 
späteren Änderungen oder Nachträge.

Ziffer 5. Arbeiterfürsorge auf Bauten. l
Abs. 1: Die Bestimmungen dieser Ziffer finden Anwendung:

a) Bei Hochbauten und Abbrüchen, wenn einschließlich der Poliere und 
Lehrlinge mehr als 20 Personen gleichzeitig auf dem Baue beschäftigt 
sind. Vorübergehend beschäftigte Arbeiter, wie Zimmerleute, Staker 
usw., werden in diese Zahl eingerechnet;

b) bei Ticfbauten, wenn an einer bestimmten Stelle des Baues mehr als 
20 Personen länger als eine Woche gleichzeitig beschäftigt sind.

Abs. 2 a: Zur Benutzung während der Arbeitspausen und bei ungünsti­
ger Witterung, sowie zur Aufbewahrung von Kleidern, Lebensmitteln und 
Eßgeschirr muß für die an Bauten beschäftigten Arbeiter ein wetterdicht um­
schlossener, mit Fenstern genügend versehener lüftbarer Unterkunftsraum 
geschaffen werden, der im ÄUttel mindestens 2,20 m im Lichten hoch sein muß 
und dessen Grundfläche derart bemessen ist, daß auf jeden am Baue beschäf­
tigten Arbeiter (Abs. 1) eine Fläche von wenigstens 0,75 czm entfällt.

Abs. 2 b: Der Unterkunftsraum muß mit festem Dielenfußboden oder 
Ziegelpflaster versehen und in der kälteren Jahreszeit — vom 1. Oktober 
bis einschließlich 15. April — heizbar sein. Für die dauernd auf dem Baue 
beschäftigten Arbeiter sind in den Unterkunftsräumen Sitzplätze zur Ver­
fügung zu stellen. Auch muß auf der Baustelle die Möglichkeit gegeben sein, 
Speisen und Getränke zu erwärmen. Baustoffe und Baugerätschaften dür­
fen in den Unterkunftsräumen nicht gelagert werden. Die Unterkunfts­
räume sind stets in reinlichem Zustande zu erhalten.

Abs. 2 e: Bei Tiefbauten müssen die Untcrkunftüräume so gelegen sein, 
daß der Deschäftigungsvrt eines jeden Arbeiters von dcr Untcrkunftöstelle 
in der Regel höchstens 750 m entfernt ist. Für schwimmende Unterkunfts­
räume findet die Vorschrift über die notwendige lichte Höhe keine Anwendung.

Abs. 3 a: Für je 15 Arbeiter oder 10 Arbeiterinnen ist ein besonderer 
Abortsitz vorzusehen, außerdem für je 20 Arbeiter ein Pißstand von 60 cm 
Breite. Die Aborte müssen für die Geschlechter räumlich getrennt, mit be­
sonderen Zugängen und Ausschriften versehen sein.
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Abs. 3d: Jeder Abortsitz muß »ach allen Seiten verschlossen und mit 
einer von innen verschließbaren Tür versehen sein.

Abs. 3 e: Die Aborte müssen von den Unterkunftsräumen in der Regel 
mindestens 6 rn entfernt, genügend hell und mit regendichtem Dache ver­
sehen sein. Erforderlichenfalls sind vor den Türen Schamivände anzubringen.

Abs. 3ä: Die Aborte sind täglich zu reinigen und wöchentlich mehrmals 
zu desinfizieren.

Abs. 3 v: Für die nach Absatz 3 herzustellenden Bedürfnisanstalten dürfen 
keine durchlässigen Gruben angelegt werden, diese Anlagen sind vielmehr 
entweder an ein öffentliches Kanalnetz vorschriftsmäßig anzuschließen oder 
mit wasserdichten Tonnen auszustatten, die nach Bedarf rechtzeitig fortzu­
schaffen und durch leere, mit Kalkmilch desinfizierte Tonnen zu ersetzen sind. 
Diese Tonnen sind durch Stoßbretter und ausgeschnittene Sitzbretter mit 
Deckeln zu verschließen. Bei freier, von Wohngebäuden entfernter Lage 
kann die Herstellung einer Erdgrube gestattet werden, wenn eine Verwer­
tung der Fäkalien in landwirtschaftlichem Betriebe auf dem Grundstück selbst 
oder auf dem unmittelbaren Nachbargrundstücke möglich ist.

Abs. 4: Auf jeder Baustelle muß ausreichende Gelegenheit zur Entnahme 
gesunden Trinkwasters vorhanden sein, auch muß Waschgelegenheit geboten 
werden.

Abs. 5: Dom 1. November bis einschl. 31. März dürfen Stuck-, Putz- 
und Töpferarbeiten in Neubauten nur dann ausgeführk werden, wenn die 
Türen- und Fensteröffnungen der Räume, in denen diese Arbeiten augge­
führt werden, verschlossen sind.

Abs. 6: In Räumen, in denen offene Koksfeuer brennen, darf nicht 
gearbeitet werden. Solche Räume sind gegen andere, in denen gearbeitet 
wird, rauchdicht abzuschließen und dürfen nur von den die Kvksfeuerung 
beaufsichtigenden Personen betreten werden.

Abs. 7: Auf allen Bauten und Abbruchsstellen ist das notwendige Ver­
bandzeug vorrätig zu halten und in einem staubdichten, verschließbaren 
Kasten, der ans der Vorderseite die deutlich lesbare Aufschrift „Verband­
zeug" tragen muß, in der Baubude aufzubewahren. Der Schlüssel zu diesem 
Kasten muß stets zur Stelle sein.

Abs. 8: Ausnahmen von den vorstehenden Bestimmungen kann die Poli­
zeibehörde in allen Fällen zulassen, in denen die Anwendung der vorstehen­
den Bestimmungen zu Härteu führen würde und die Außerachtlassung der 
Vorschriften unbedenklich erscheint.

Ziffer li. Gültigkeit anderer Vorschriften.

Unberührt von den vorstehenden Vorschriften bleiben die weikergehenden 
zum Schutze der Bauarbeiter gegen Unfälle erlassenen Unfallverhütungs­
vorschriften der Schlesisch-Posenschen Bauberufsgenvssenschaft.

Ziffer 7. Bauwege.

Für die An- und Abfuhr von Lasten sind auf den Baustellen befestigte 
Wege herzustellen, zu erhalten oder Fördergleise, Fahrbahnen aus Bohlen 
und dergl. anzulegen.
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Abschnitt IV.

§ 34. Abbruch von Gebäuden. 1
Abs. 1: Spätestens eine Woche vor dem Abbruche eines Gebäudes ist 

der OrtSpvlizeibehördc zur Erteilung der Abbruchserlaubnis (Abbruchsschein) 
schriftlich Anzeige in zwei Stücken zu erstatten. Die Anzeige muß enthalten:

1. die genaue Bezeichnung des Gebäudes;
2. die Angabe, ob darin

rr) eiserne Fachwcrkskonstrnktionen,
b) mit Eisen bewehrte Bauteile aus Stein oder Beton vorhanden 

sind;
3. Name, Stand und Wohnung des Abbruchsunternehmers.
Dor Behändigung des Abbruchsscheines darf mit dem Abbruche nicht 

begonnen werden.
Abs. 2: Bei Abbruchsarbeiten ist eü verboten, Arbeiter so zu beschäfti­

gen, daß sie übereinanderstehen. Beim Abbruche freitragender Bauteile, wie 
Treppen, Erker usw. ist vor dem Abbruche der ganze freitragende Bauteil 
sicher abzusteifen.

Abs. 3: Das bei Abbrüchen von Gebäuden oder Rüstungen gewonnene 
Holz muß sofort von allen vorstehenden Nägeln, Haken und Holzsplittern 
befreit werden.

Abschnitt V. Allgemeine Bestimmnngen.

§ 35. Vorhandene bauliche Anlagen. 2

Abs. 1: Auf bauliche Anlagen, die zur Zeit ihrer Errichtung den damals 
gültigen Bestimmungen entsprachen, und auf Bauten, die auf Grund geneh­
migter Bauentwürfe bereits begonnen sind, findet die nachträgliche Durchfüh­
rung etwa nicht beobachteter Bestimmungen dieser Bauordnung nur dann 
statt, wenn polizeiliche Gründe, insbesondere solche der öffentlichen Sicher­
heit, des Heimatschutzes oder der Denkmalspflege es notwendig machen.

Abs. 2: Für bauliche Arbeiten, welche einzeln oder zusammengenommen 
eine erhebliche Veränderung eines Gebäudes oder Gebäudeteiles darstellen, 
kann die Baugenehmigung davon abhängig gemacht werden, daß gleichzeitig 
die durch den Entwurf an sich nicht berührten Gebäude und Gebäudeteile, 
soweit sie den Vorschriften dieser Bauordnung widersprechen, mit dieser in 
Übereinstimmung gebracht werden.

8 36. Veränderungen der Grundstücksgrenzen. z

Werden durch Veränderungen der Grenzen bebauter Grundstücke Verhält- 
nisfe geschaffen, welche den Vorschriften dieser Bauordnung zuwiderlaufen, 
so sind die betroffenen Gebäude oder Gebäudeteile entsprechend umzugcstaltcn 
oder zu beseitigen.

§ 37. Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen.

Diese Bauordnung tritt 2 Wochen nach ihrer Veröffentlichung in Kraft 
und mit dem 31. März 1946 außer Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser 
Bauordnung verliert die Polizeiverordnung vom 6. Oktober 1926, betref­
fend eine Bauordnung für die Städte des Regierungsbezirks Breslau außer 
der Stadt Breslau ihre Gültigkeit. Zugleich werden alle Polizeiverord­
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nungen des Regierungspräsidenten oder der Nachgeordneten Behörden, soweit 
sie mit dieser Bauordnung im Widerspruch sichen, aufgehoben.

Die auf Grund der bisher gültigen Bauordnung bereits erteilten Bau- 
scheine verlieren die Gültigkeit nach Ablauf von 3 Monaten vom Tage der 
Veröffentlichung dieser Verordnung ab, wenn nicht inzwischen der Bau 
begonnen isi, und bei Neubauten, wenn nicht inzwischen die Grundmauern 
gelegt sind.

tz 38. Strafbestimmungen.

Für jeden Fall der Nichtbefolgung dieser Polizciverordnung wird hier­
mit die Festsetzung eines Zwangögctdes in Höhe bis zu 150 RM., im Nicht- 
beitrcibungSfalle die Festsetzung von Zwangshaft bis zu 2 Wochen ange­
droht. Soweit es sich um Übertretungen der Vorschriften des H 330, H 367 
Ziff, 12—15, H 368 Ziff. 3 und 4 und H 369 Ziff. 3 des Reichsstrafgesetz- 
buchcs voin 15. Mai 1871 handelt, tritt Bestrafung nach Maßgabe dieser 
Vorschriften ein.

Breslau, den 6. April 1936.
Oer Regierungs-Präsident.

9. Sonderbauordnung für einzelne stadtahnliche 
Landgemeinden, Kurorte, Badeorte und Vororte

vom 5. 9. 1932 (Amtobl. Stück 37)
in der Fassung der Verordn, vom 20. 5. 1933 (Amtsbl. S. 166).

Abschnitt l. Verfahren.

§ 1. Baugenehmigung und Bauanzeige.

1. Diese Bauordnung gilt für alle Bauten mit Ausnahme der landcSpoli- 
zeilich zu genehmigenden Anlagen und der Straßenbauten.

2. Zuständig zur Erteilung der baupolizeilichen Genehmigung — Bau- 
erlaubnis — ist die OrtSpolizci."^>

-V. Der Baugenehmigung bedürfen:
3. Alle neuen baulichen Anlagen über und unter der Erde; hierzu gehören 

auch Einfriedigungen an Straßen, feste Gestelle für Anzeigen und Re­
klame, Blitzableiter, Brunnen, Dungstätten, Abort- und Jauchegruben, 
Landungsstege, schwimmende Badeanstalten, Schießstände, Leitungs­
masten, soweit letztere auf massivem Sockel aufgestellt werden, Tank­
stellen, Zu- und Abflußleitungen, unbeschadet der im preußischen Was­
sergesetz vom 7. April 1913 enthaltenen Vorschriften.

4. Bei bestehenden baulichen Anlagen die Herstellung oder Veränderung 
von tragenden oder unterstützenden Bauteilen (Wänden, Pfeilern, 
Decken, Eisenkonsiruktionen), von Dächern, von Bauteilen, die über die 
Umfassungswände vortrcten, von Fenster- und Türöffnungen in den 
Außenwänden, von Treppenanlagen, Licht-, LüftungS- und Auszugs-

Ncrgl. Anm. 2, Seite 1.
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schachten, Feuerstätten, Zentralheizungen, zentralen Wasserversorgungen, 
Schornsteine», Gasöfen, elektrischen Starkstromanlagen,""») Motoren, 
ferner die Veränderung von Brunnen, Dungstätten, Aborten, sowie die 
Veränderung in der Anlage und Einfriedigung von Vorgärten.

ü. Bei gewerblichen Zwecken dienenden Räumen jede Veränderung der 
inneren baulichen Einrichtung.

6. Veränderungen in der Benutzungsart baulicher Anlagen, soweit für die 
Räume in ihrer neuen Zweckbestimmung besondere baupolizcilche Vor­
schriften bestehen. Dies gilt namentlich für die Einrichtung von Räu­
men zum dauernden Aufenthalt von Menschen, für die Einrichtung von 
gewerblichen, nicht unter den tz 16 der Neichsgewcrbeordmmg fallenden 
Detriebsstätten, besonders den im § 27 der Gewerbeordnung genannten 
mit ungewöhnlichem Geräusch verbundenen Anlagen, für die Einrich­
tung von Versammlungsräumen, von Kraftwagcnräumen und von La­
gerräumen für leicht entzündliche Stoffe usw.

7. Die Errichtung von Baugerüsten und Bauzäunen vor der Straßenflucht 
(tz 33).

8. Der Abbruch von Gebäuden oder Gebäudeteilen (tz 34).

8. Der Baugenehmigung bedürfen nicht:
9. Die Herstellung und Entfernung von unbelasteten Wänden, abgesehen 

von den Fällen unter 7;
10. gewöhnliche UnterhaltungSarbciten an baulichen Anlagen; auch in den 

Fällen unter 9;
11. die Errichtung von Bauten ohne Feuerungsanlage von nicht mehr als 

9 qm Grundfläche und höchstens 3 m Höhe bis znm First; doch müssen 
auch diefe baulichen Anlagen den Vorschriften der Bauordnung genü­
gen.'"")

12. Dränagen auf landschaftlich genutztem Gelände.
12rr. Gärtnerische Behelfsbauten, die keine Grundmauern besitzen und vorüber- l 

gehendem Gebrauch zum Schutze von Pflanzen dienen.

6. Dauanzeige. 2
13. Für die unter L aufgeführten Bauten und baulichen Maßnahmen ist nur 

eine Bauanzeige an die Ortspolizei erforderlich.
14. Die Ortspolizei ist befugt, auf Antrag des Bauherrn auch bei weiteren 

als den unter L vorgesehenen geringfügigen baulichen Anlagen sich mit 
einer Dauanzeige zu begnügen; andererseits ist sie auch befugt, bei nicht 
genehmigungs- und anzeigepflichtigen Bauten und Bauarbeiten Bau­
anzeige oder Einholung der Baugenehmigung zu verlangen, sobald das 
öffentliche Interesse es erfordert. Mit der Ausführung eines Baues, 
von dem Bauanzeige erstattet ist, darf angcfangen werden, wenn binnen 
14 Tagen die Ortöpolizei nicht widersprochen hat.

O. Bauten des Reiches,'""') des Staates, der Gemeinden z
und der weiteren Kommunalverbände.

15. Bei Bauten, welche für Rechnung des Reiches, des Staates, einer Ge­
meinde oder eines weiteren Konmmnalverbandes unter Leitung von Dau-

Wegen EiloS zur Grltnfuttcrclnsiiucrung vergl. (tri. v. 23. v. 35 (Min.-Nl. 1 N 
1188), hier abgcdruckt S. 18S. '

>»»») s. Abs. 29, S. 294 tt. Anm. 135, S. 112.
>«»v) Wegen Bauten der Reichsbahn bergt. Anm. 139, S. 114. 
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beamten ausgeführt werden, ist eine Baugenehmigung nicht erforderlich, 
doch müssen die Bauentwürfe mit den nach H 2 erforderlichen Unterlagen 
— und zwar in je zwei Ausfertigungen, von denen die eine der Orts­
polizei verbleibt — vor Beginn der Bauausführung der Ortspolizei zur 
Äußerung vorgelegt werden. Der Vorlage konstruktiver Einzeldarstel­
lungen und statischer Nachweise bedarf es bei diesen Bauten nicht. Er­
hebt die Ortspolizei gegen daü Bauvorhaben binnen 14 Tagen keine Be­
denken, so kann mit der Bauausführung begonnen werden. Werden 
jedoch Bedenken erhoben und kommt zwischen Bauleitung und Ortspvlizei 
keine Einigung zustande, so entscheidet die Aufsichtsbehörde.

1 ü. Nach der Reichsgewerbeordnung (F§ 1k, 24 und 25)
genehmigungspflichtige Anlagen.

16. Die in den tzh 16, 24 und 25 der NcichSgewerbeordnung bezeichneten 
Anlagen bedürfen einer besonderen ortspolizeilichcn Baugenehmigung 
nicht. Sie unterliegen aber gleichfalls den nachstehenden Vorschriften.

2 k?. Neben der Baugenehmigung gesetzlich für Bauten
vorgeschriebene polizeiliche Genehmigungen.

17. Bei Begründung neuer Ansiedlungen ist dem Anträge auf Baugenehmi­
gung die Ansiedlungsgenchnügnng — Hh 13 bis 20 des Gesetzes vom 
10. August 1904 (Ges.-Samml. S. 227) und tz 2 des Gesetzes vom
1. März 1923 über die Genehmigung von Siedlungen nach tz 1 des 
NeichssiedlungSgesetzeS (Ges.-Samml. S. 49) — bei Errichtung einer 
Feuerstätte in der Nähe einer Waldung, welche mehr als 5 ha im räum­
lichen Zusammenhänge umfaßt, die hierfür nötige besondere Genehmigung 
— tz 43 der geänderten Fassung des Feld- und FvrstpvlizeigesetzcS vom 
21. Januar 1926 (Ges.-Samml. S. 83 Nr. 11) —, bei Bauten im Über­
schwemmungsgebiet von Wasserläufen, die nach dein Wassergesetze vom 
7. April 1913 (Gcs.-Sawml. S. 53) vorgeschriebene Genehmigung bei­
zufügen.

z H 2. Bauantrag und Bauvorlagcn.
1. Der Antrag auf Baugenehmigung ist schriftlich' bei der Ortspolizei ein- 

zurcichen, die ihn unter Zuziehung eines technischen Sachverständigen nach 
Maßgabe der hierfür erlassenen Bestimmungen prüft.

2. Mit dem Anträge sind vorzulegcn:
a) Ein Lageplan, der im Maßstabe von nicht unter 1 : 500, bei Klein- 

Häusern nicht unter 1 : 1000, auf Erfordern der Ortspvlizei in größe­
rem Maßstabe, die Lage des Grundstücks zur Himmelsrichtung (Nord­
pfeil), zu den angrenzenden Grundstücken, Straßen, Plätzen und an­
deren öffentlichen Derkehrsflächen (Wasserstraßen, Eisenbahnen usw.) 
und gegebenenfalls auch zu Waldungen, erkennen läßt. Dabei sind 
die etwa festgesetzten Straßen- nnd Baufluchtlinien und Höhenmarken 
einzuzeichnen und die Straßenbreiten cinzuschrcibcn; ferner ist einzu- 
tragcn die Entfernung des Baues von anderen baulichen Anlagen 
desselben Grundstücks unter Angabe ihrer BcnutzungSart, von Stra­
ßen, Plätzen nnd anderen öffentlichen VerkehrSflächcn, von Nachbar­
grenzen und den Gebäuden auf Nachbargrundstücken unter Angabe 
der Bauart und der Bedachung der benachbarten Gebäude, von Was- 
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scrläufen 1. bis 3. Ordnung, sowie die Lage von Brunnen und Dung- 
stättcn.

Auf Verlangen der Ortspolizei muß der Lageplan durch einen 
vereideten Landmesser beglaubigt sein und eine prüfungsfähige Be­
rechnung der zulässigen und der beanspruchten Bebauungsfläche ent­
halten.

d) Bauzeichnungen. In ihnen sind bei Gebäuden darzusiellen: die 
Grundrisse sämtlicher Geschosse mit Angabe der Maße und der De- 
nutzungöart der Räume, die Ouerschnitte, von denen mindestens einer 
den Derians der Treppen zeigen muß, mit Angabe der Geschoßhöhen, 
die Ansichten der Gebäudeseiten, die von Straßen, Plätzen oder ande­
ren öffentlichen Derkchrsflächen, auch Eisenbahnen, Wasserstraßen, 
öffentlichen ErholungS- und Spielplätzen sichtbar werden, ferner die 
Konstruktion und die Abmessungen des Baues im ganzen und in 
seinen Teilen mit Angabe der Art und der Stärke der zu verwenden­
den Baustoffe, die Höhenlage des Baues zu dem umgebenden Ge­
lände der Straße und der Hoffläche, bei Versammlungsräumen die 
lichten Breiten der Flure, Türen usw. (siehe Polizeiverordnunq über 
die bauliche Anlage, die innere Einrichtung und den Betrieb von 
Theatern, öffentlichen Versammlungsräumen und Zirkusanlagen vom 
18. Juni 1909) (nebst Nachträgen).

Soweit es zur baupolizeilichen Prüfung erforderlich ist, sind ein­
zelne Teile des Bauplans durch Sondcrzeichnungen zu erläutern.

Bei Umbauten ist auch der bisherige Zustand darzustellen.
Bauzeichnungen sind im Maßstabe von nicht unter 1 : 100 vorzu- 

lcgen.
o) Festigkeitsberechnungcn, durch welche die Tragfähigkeit der Konstruk­

tionen, besonders der aus Eisen und Eisenbeton, aber auch unge­
wöhnlicher Holzverbände und besonders beanspruchter Teile des 
Mauerwerks oder Baugrundes rechnungsmäßig nachgewiesen wird.

Für Belastungsannahmen und Beanspruchungen sind dabei die 
jeweils hierüber geltenden ministeriellen Vorschriften maßgebend.

6) Ein Plan für die Einfriedigung. Er muß den Grundriß und Ouer- 
schnitt einer etwa vorhandenen Dorgartenanlage, sowie eine Ansicht 
der Einfriedigung enthalten.

3. Bei geringfügigen baulichen Maßnahmen genügen in der Regel schrift­
liche Darlegungen und Handzeichnungen. Aus ihnen muß mindestens 
die Art und der Zweck der baulichen Ausführung hervorgehen. Bei 
gleichzeitig auf Grund feststehender Typen in gleichartiger Wiederholung 
auszuführenden Kleinhäusern (H 28) bedarf es der Einreichung der Un­
terlagen zu b, v und ll, nur für eins der Kleinhäuscr und statt der ein­
zelnen Lagcpläne nur eines gemeinsamen LagcplaneS. Bei größeren 
Bauten, besonders bei gewerblichen Anlagen (^ 30 und 31), ist über die 
Einrichtung und Ausführung eine eingehende Baubeschreibung bcizufügen.

Die Ortspolizei kann jedoch im Bedarfsfälle weitere Unterlagen vom 
Bauherrn fordern.

4. Die Einreichung der unter o und ä geforderten Unterlage» kann mit 
Genehmigung der Ortspolizei auch zu einem späteren von ihr zu bestim­
menden Zeitpunkt erfolgen.

5. Das Grundstück, auf dem gebaut werden soll, ist stets nach Straße, 
Hausnummer und Grundsteuerkatasternummcr zu bezeichnen. Aus dem 

Brieger, Baupolizeiliche Vorschriften. 11 
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Bauantrage muß ferner bei Wohngebäuden, Ställen und gewerblichen 
Anlagen die Art der Entwässerung hervorgehen.

6. Auf Verlangen der Ortöpolizei ist die Behandlung der Außenflächen 
(Verputz, Anstrich, AuSfugung) anzugeben.

7. Die Bauzeichnungen sind auf dauerhaftem Papier oder auf Pauslein­
wand anzufertigen. Die Baustoffe sind auf ihnen durch verschiedene 
Färbung zu kennzeichnen. Blaupausen sind nicht zulässig.

8. Sämtliche Dauvorlagen sind in je zwei Stücken — auf Erfordern der 
Ortöpolizei in je drei Stücken — einzureichen nnd müssen die Unterschrif­
ten des Bauherrn und des mit der Ausführung Beauftragten (Bauleiter, 
Bauunternehmer, Planverfasser) tragen. Ein Wechsel dieser Personen 
ist der Ortspolizei rechtzeitig schriftlich anzuzeigen.

9. Der Bauherr ist berechtigt, vor Einreichung des Bauantrags über ein­
zelne den Bau betreffende Fragen die Entscheidung der Ortöpolizei, bei 
gewerblichen Anlagen auch eine Äußerung des Gewerbcratö einzuholen.

10. Wird im Laufe der Bauausführung eine Abweichung von dem genehmig­
ten Bauplan nötig, so ist für sie noch vor ihrer Ausführung die Bau­
genehmigung cinzuholen.

1 tz 3. Erteilung der Baugenehmigung (Bauschein)."")

1. llber die Baugenehmigung wird von der Ortöpolizei ein Bauschein aus­
gestellt. Die Bauvorlagen werden von der Ortspolizei mit Genehmigungs­
vermerk versehen. Von den Bauvorlagen ist je ein Stück zusammen mit 
dem Bauschein dem Bauherrn auSzuhändigcn. Bauschein und geneh­
migte Bauvorlagen sind nicht mehr zu trennen und müssen vom Beginn 
der Arbeiten an zur Einsicht bereitgehalten iverden.

2. Vor Aushändigung des Bauscheins darf mit dem Bau nicht begonnen 
werden.

3. Der Bauschein verliert seine Gültigkeit, wenn innerhalb Jahresfrist nach 
seiner Aushändigung mit dem Bau nicht begonnen ist oder wenn der be­
gonnene Bau ein Jahr lang unterbrochen wird; doch kann die Gültigkeit 
auf Antrag verlängert werden. Er ist als ungültig anzuschcn, wenn die 
Genehmigung auf Grund unrichtiger und unvollständiger Unterlagen 
oder Angaben erteilt ist. Die Ablehnung eines Baugcsuchs erfolgt unter 
Angabe der Gründe.

4. Jede Dauerlaubnis erfolgt unbeschadet der Rechte Dritter."')

2 H 4. Baupolizeiliche Aufsicht und Abnahmen.

1. Der Bauherr hat der Ortöpolizei anzuzcigen, wann er mit dem Bau 
beginnen will; er muß den von ihr mit der Überwachung betrauten 
Personen — Beamten, Sachverständigen — jederzeit Zutritt zur Bau­
stelle und Einblick in den Bauschein und die Bauvorlagen gewähren.

2. Alle Bauten, die der Baugenehmigung bedürfen, unterliegen baupolizei­
lichen Abnahmen.'") Hierbei hat sich die Ortöpolizei in allen Fällen, die 
technisches Wissen voraussetzen, eines technischen Beirats gemäß den hier­
für erlassenen Bestimmungen zu bedienen.

3. Die Rohbauabnahme hat zu erfolgen, sobald der Bau in seinen Mauern,

>»> Vergl. Ges. über Zustündlgkcit S. 251.
IN) Vergl. Anm. 2, Selle l.
>,-) Vergl. Anm. 17, Selle 6.
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Gewölben, Eisenkonstruktionen (einschließlich derjenigen der notwendigen 
Treppen), sowie in Balkenlagen und Dacheindeckung vollendet ist. Die 
Dacheindeckung darf hierbei eine vorläufige sein. Eine Abnahme ein­
zelner Teile (Teilabnahme), insbesondere der Eisenkonstruktionen der 
Treppen, ist zulässig. Die Rohbauabnahme ist schriftlich vom Bauherrn 
bei der Ortspolizei zu beantragen. Bei der Nohbauabnahme müssen alle 
Teile des Baues sicher zugänglich sein und alle für die Standsicherhcit 
wesentlichen Konstruktionen so weit offen liegen, daß die Abmessungen 
geprüft werden können. Zum Rohbauabnahmetcrmin hat der Bauherr 
eine Bescheinigung des zuständigen Dezirksschornstemfcgcrmeisters über 
die bestimmungsmäßige Beschaffenheit der Schornsteinanlagen beizubrin- 
gcn. Ulber die Nohbauabnahme wird eine Bescheinigung — Rohbau­
abnahmeschein — erteilt. In dem Nohbauabnahmeschein wird der Zeit­
punkt bestimmt, wann mit den inneren und äußeren Putzarbeiten be­
gonnen werden darf.

4. Auf die Nohbauabnahme kann die Polizei bei geringfügigen baulichen 
Anlagen, die keine Feuerstelle enthalten, verzichten. Ein solcher Verzicht 
ist dem Bauherrn schriftlich mitzutcilen.

5. In besonderen Fällen kann auch eine Grundmaucrabnahme oder die Ab­
nahme anderer einzelner Bauarbeiten und Bauteile von der OrtSpolizei- 
behördc im Bauschcin ausdrücklich vorgeschriebcn werden.

6. Der Gebranchsabnahme unterliegen alle Gebäude, welche Aufenthalts­
räume (H 26) enthalten, auf Verlangen der Ortspolizei auch andere 
Gebäude. Sie darf in der Regel nicht früher als drei Monate nach 
Aushändigung des Rohbauabnahmescheins erfolgen.

7. Zum Gcbrauchsabnahmetermin hat der Bauherr eine Bescheinigung des 
Bezirksschornsteinfegermeisters über die Benutzbarkeit der Schornsteine 
und Feuerungöanlagen beizubringen.

8. Über die Gebrauchsabnahme wird eine Bescheinigung — Gebrauchs­
abnahmeschein — erteilt. Dor seiner Aushändigung darf das Gebäude 
nicht in Benutzung genommen werden.

9. Bei geringfügigen baulichen Anlagen, die keine Feuerstclle enthalten, kann 
die Ortspolizei auf die Gebrauchsabnahme verzichten. Der Verzicht 
muß im Bauschein ausdrücklich vermerkt sein.

10. Bei Bauten, die für Rechnung des Reiches, des Staates, einer Gemeinde 
oder eines weiteren Kommunalverbandes unter Leitung von Baubcamten 
ausgeführt werden, fällt die Beaufsichtigung wie jede Art Abnahme fort.

tz 5. Ausnahmen und Befreiungen (Dispense).'^ 1
1. Die Ortspolizei darf Abweichungen von den Bestimmungen dieser Bau­

ordnung — Ausnahmen — nur zulassen, soweit der Wortlaut der Bau­
ordnung dies ausdrücklich Vorsicht.

Befragungen von den Bestimmungen der 7 und 9 (Dispense) blei­
ben dem Regierungspräsidenten Vorbehalten.

Für Befreiungen von allen übrigen Bestimmungen dieser Bauordnung 
ist der Landrat zuständig.'") Er hat vor Erteilung einer Befreiung von 
Bestimmungen der 8, 24 und 31 einen Sachverständigen zu hören, der 
vom Regierungspräsidenten als geeignet anerkannt ist.

>7», Vcrgl. Ges. über Zuständigkeit S. 254.
>"> FUr die Amtsbezirke Brockau, Hermsdorf und WeiWetn ist der Amtsvorsteher als 

DiSpcnSbehürde bestimmt.
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2. Voraussetzung für die Gewährung von Ausnahmen und Befreiungen 
(Dispense) ist,
id) daß öffentliche Belange stc fordern oder
d) daß öffentliche Belange stc zulasten und die Versagung unbillig wäre.

1 Abschnitt II. Bauvorschriften.
H 6. Zugänglichkeit der Grundstücke und Lage der Gebäude.

1. Es dürfen nur solche Grundstücke bebaut werden, die unmittelbar an 
einen öffentlichen Fahrweg grenzen. Auf andere» Grundstücken kann 
die Ortüpolizei die Errichtung von Gebäuden nur gestatten, wenn die 
Grundstücke von einem öffentlichen Fahrweg einen eigenen Zugang von 
angemessener Breite (mindestens 3 m) und Befestigung haben oder wenn 
für stc die Herstellung eines solchen Zugangs sichergestellt ist.

Die Ortspolizcibehörde kann die Erteilung der Bauerlaubnis davon 
abhängig machen, daß der Fahrweg mindestens chausteemäßig befestigt 
und entwässert ist.

Für die Errichtung von Wohngebäuden an Straßen oder Straßen- 
tcilen, die nach den polizeilichen Bestimmungen dcü Orts für den öffent­
lichen Verkehr und den Anbau noch nicht fertiggestcllt sind, gelten die 
hierfür auf Grund des Wohnungsgesetzes von, 28. März 1918 erlasse­
nen ortsstatutarischcn und polizeilichen Bestimmungen.

2. Grundstücke, auf denen außer Vordergebäuden in einer Entfernung von 
mehr als 30 m von deren Vorderfront auch Seiten-, Quer- oder Hin­
tergebäude errichtet werden, müssen mit einer Zufahrt von mindestens 
2,70 m Breite oder einer Durchfahrt von mindestens 2,70 m Breite und 
3,00 m Höhe versehen werden. Zufahrt und Durchfahrt dürfen eine 
Steigung von höchstens 1 : 30 haben. Durchfahrten sind in Decken und 
Wände» mindestens feuerhemmend auSzuführc». Ihre vorstehend ange­
gebene» Maße dürfen durch keinerlei vortretendc Teile, wie Oberlichter, 
Kämpfer, Beleuchtungskörper, Schilder usw. eingeschränkt werden. 
Doch sind Radabweiser und Bordschwellen, die die Breite der Fahrbahn 
um nicht niehr als 1b cm von jeder Seite cinschränkcn und nicht höher 
als 10 cm sind, erlaubt.

3. Von der Forderung derartiger Zu- oder Durchfahrten kann nur dann 
abgesehen werden, wenn die Hintergebäude anderweitig zugänglich sind 
und bei einen« Brande von befahrbarem Gelände aus unter Wasser 
genommen werden können.

4. Wo Balifluchtlinien nach Maßgabe dcü Gcsctzcs vom 28. März 1918"°) 
bestehen, mästen alle Vordcrgebäude in der Baufluchtlinie errichtet 
werden. Wegen eines Überschreitens der Baufluchtlinie ist der H 11 des 
genannten Gesetzes maßgebend.

5. Über die Straßenflucht dürfe» Risalite nicht mehr als 2b cm, Stufen 
nicht mehr als 30 cm, sonstige Vorsprünge nicht mehr als 13 cm, Erker 
und Balköne, die tiefer als 3 m über der Gchbahn liegen, überhaupt 
nicht vortreten. Unbeschadet dieser Vorschrift dürfen vor eine Bauflucht, 
die hinter der Straßenfluchtlinic liegt, Vorsprünge jeder Art nicht weiter 
als 1,60 m vortretcn.

6. Die über die Straßen- oder Baufluchtlinie vorspringenden Bauteile 
dürfen zusammen nicht länger sein als die halbe Gebäudefront.

>75) abgcdructt S. 2S6.
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7. Feste freitragende Schutzdächer können zugelasscn werden, wenn sie einen 
Raum von mindestens 2,78 m über der Gehbahn freilasscn und min­
destens 80 cm hinter der Bordkante des Bürgersteiges bleiben. Dasselbe 
gilt für bewegliche freitragende Zeltdächer aus Webstoffen, wenn sie 
mindestens 2,30 m über dem Bürgersteig liegen und 80 cm hinter der 
Bordkante bleiben.

8. Schaukästen dürfen höchstens 20 cm über die Straßcnflucht vortretcn.
9. Nach außen aufschlagende Fenster und Fensterläden an der Straßen­

fluchtlinie sind nur zulässig, wenn sie mit ihrer Hinterkante mindestens 
2,78 m über der Gehbahn liegen. Türen dürfen nicht über die Straßen­
fluchtlinie aufschlagen.

10. Wo Fluchtlinien nicht bestehen, muß parallel zur Straße oder zum Wege 
gebaut werden.

Ferner dürfen die Gebäude die Grenzen öffentlicher Wege nicht 
überschreiten.

Unbeschadet dieser Vorschrift müssen die Gebäude mindestens 8 m 
von der Wegemitte entfernt bleiben. Im Einzclfalle kann die Ortspolizei 
dieses Maß bis auf 8 m herabsetzen.

An kunstmäßig auSgebaukcn Straßen müssen die Gebäude, wo 
Fluchtlinien nicht bestehen, mindestens 6,0 m vom Straßenrands (inneren 
Grabenrande) entfernt bleiben. Im Einzelfallc kann die Ortspolizei 
dieses Maß bis auf 8,0 m herabsetzen.

11. An Hauptverkehrs- und Hauptdurchgangöstraßcn können, wo Flucht­
linien nicht bestehen, Abstände bis zu 17 m von Straßcnmitte gefordert 
werden.

Für Gebäude mit gewerblichen Anlagen, die wie Schmiede» und 
Gasthäuser größere Abstände von der Straße, als die unter 10 bestimm­
ten erforderlich machen, kann ein Abstand bis zu 12 m vom Straßenrand 
oder der etwa festgesetzten Straßenfluchtlinie verlangt werden, soweit 
nicht Sonderbestimmungen noch größere Entfernungen fordern.

§ 7. Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundstücke. 1
1. Auf jedem Grundstück ist ein Hof anzulegen, der mindestens so groß ist, 

daß sich in ihn ein Rechteck von 8X6 einzcichnen läßt.
2. Bei geschlossener Bauweise sind Seitenflügel an Wohngebäuden verboten. 

Hinterwohngcbäude sind im Gebiete der geschlossenen Bauweise ver­
boten und sonst nur zulässig in einem Mindcstabstand von 28 m hinter 
dem Dordergebäude.

3. Mehr als zwei Vollgeschossc sind nicht statthaft. Als Dollgeschoß gilt 
jedes Geschoß, das auch nur einen zum dauernden Aufenthalt von Men­
schen geeigneten Raum enthält (tz 26), ein Kellergeschoß jedoch schon 
dann, wenn es mit der Oberkante seiner Decke das Gelände im Durch­
schnitt um mehr als 1,20 m überragt.

Ortsteile, Straßen, Baublocks, die bisher überwiegend eingeschossig 
bebaut sind, dürfen fernerhin nur eingeschossig bebaut werden.

In Brockau, Eaarau, Maltsch ist, soweit nicht örtliche Bestimmungen 
etwas anderes vorschreiben, auf Daublocks, die schon jetzt überwiegend 
drei- oder mehrgeschossig bebaut sind, die bisherige Geschoßzahl bei ge­
schlossener Bauweise weiterhin zulässig, sofern lediglich ein Vorderhaus 
errichtet wird und das Grundstück sonst unbebaut bleibt. Mehr als 
4 Geschosse sind indes auch hier verboten.



166 Bauordnung siir stadtähnlichc Landgemeinden

4. Wegen der Geschoßzahl bei Kleinhäusern siehe die Sondcrbaupolizei- 
verordnung vom 18. Mai 1918."')

5. Für Fabrikgebäude und Speicher gilt auch tz 31 dieser Verordnung.
6. Mehr als zwei Zehntel der Grundstücksfläche dürfen nicht bebaut werden. 

In Baublocks, wo geschlossene Bauweise statthaft ist (h 8 s), dürfen 
bei Anwendung dieser Bauform drei Zehntel bebaut werden.

Über diese Maße hinaus kann der Landrat die Bebauung eines 
weiteren Zwanzigstels der Grundstücksfläche mit solchen Nebengebäuden 
gestatten, deren Traufhöhe 2,90 m nicht überschreitet.

7. Unter besonderen Verhältnissen kann in bestimmten Gebieten mit Zu­
stimmung des Regierungspräsidenten die bauliche Ausnutzbarkeit der 
Grundstücke durch Polizeiverordmmg anderweit begrenzt werden. Soweit 
solche Vorschriften schon bestehen, bewendet es bei ihnen.

8. Wegen der Vorgärten siehe § 25 dieser Verordnung.
9. In den Wohn- und Erholungsgebieten von Bad Altheidc, Kudowa, 

Wölfelsgrund, Oberlangenau, Niedcrlangenau, Obernigk, Rückers, 
Trebnitz, Tscherbeney, Straußeney, Ullersdorf (Kreis Glatz), dürfen 
Anlagen, die beim Betriebe durch üble Dünste, starken Rauch oder unge­
wöhnliches Geräusch Gefahren, Nachteile oder Belästigungen für die 
Nachbarschaft oder das Publikum überhaupt herbciführen können, nicht 
errichtet werden.

1 § 8. Gebäudeabstand und freistehende Brandmauern.

Vorbemerkung. Die nachstehenden Forderungen gelten unbeschadet aller 
weitergehenden Bestimmungen dieser Verordnung (siehe H 16, § 29, § 30 
und H 31.

Allgemein gilt: Fenster, die die einzige Lichtquelle von AufenthaltSräumcn 
(h 26) bilden, müssen von jeder gegenüberliegenden Wand mindestens soweit 
entfernt sein, wie diese Wand hoch ist. Oie Entfernung wird gemessen recht­
winklig zur gegenüberliegenden Wand. Alo gegenüberliegend gelten auch 
solche nicht parallele Wände, die in einem Winkel von weniger als 75 Grad 
zueinander stehen.

2 tt) Abstand von der Nachbargrenzt.

Im Gebiet der geschlossenen Bauweise müssen Dordergebäude in voller 
Tiefe an die seitliche Nachbargrenze herantretcn. Wo aber der Nachbar 
Bauwich (d. h. Abstand der Dordergebäude von der seitlichen Grundstücks­
grenze) innegehaltcn hat, muß wieder ein Bauwich, und zwar von mindestens 
5 m gehalten werden, wobei der Neubau nach dem Dauwich hin ansichts­
mäßig auszubilden ist.

Im Gebiet der nicht geschlossenen Bauweise ist ein Bauwich von mindestens 
5 m innezuhaltcn. Wo jedoch der Nachbar ein Vordergebäude schon auf der 
seitlichen Grenze errichtet hat, muß an sic herangebaut werden, und zwar so, 
daß die Grenzwand des Neubaus sich mit der nachbarlichen Grenzwand für 
den Blick von der Straße im wesentlichen deckt. Don den übrigen Nachbar- 
grenzen müssen alle Baulichkeiten, die nicht unmittelbar an der Grenze stehen, 
mindestens uni das Anderthalbfache ihrer Höhe abbleiben.

>7«) Dio Verordn, über Mcinhäuscr ist, nachdem ihre Bestimmungen in die Bauord­
nungen mit ausgenommen sind, llberholi.
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Wo nicht örtliche Bestimmungen die Bauform (offene oder geschlossene 
Bauweise) festsctzen, und diese nicht schon durch vorhandene Bebauung fest­
gelegt ist, ist die offene Bauweise als vorgeschrieben anzusehen.

b) Abstand der Gebäude und Gebäudeteile auf demselben Grundstück. 1 

Alle Baulichkeiten desselben Grundstücks, und alle Teile desselben Gebäudes, 
die nicht unmittelbar aneinanderstoßen, müssen einen Mindestabstand von 
3,0 m voneinander wahren. Dies Maß erhöht sich auf 5,0 m, wenn auch 
nur eine von zwei gegenüberliegenden Außenwänden nicht feuerbeständig 
ausgeführt ist oder Öffnungen enthält.

v) Abstand der Gebäude in Siedlungen. 2

Bei Anlegung neuer geschlossener Siedlungen oder bei Erweiterung solcher 
außerhalb der im Zusammenhang gebauten Ortschaft müssen die Wände 
gegenüberliegender Wohngebäude, sofern eine von ihnen Lichtöffnungcn ent­
hält, untereinander einen Abstand, der mindestens gleich der doppelten Ge­
bäudehöhe ist, haben. Diese Vorschrift findet auf den seitlichen Bauabstand 
(Bauwich) nicht Anwendung.

ä) Abstand der Gebäude von Hauptbahnen, Nebenbahnen, ncbeuähnlichen 3 
Kleinbahnen und Privatanschlußglcisen.

1. Bauliche Anlagen müssen von vorgenannten Bahnen, von Privat- 
anschlußgleiscn jedoch nur, wenn sie mit Dampflokomotiven betrieben 
werden, mindestens 4 m und, falls sie unterhalb der Unterkantc der 
Schienen liegen, mindestens 5 m entfernt — die Entfernung von der 
Mitte des nächsten Schienengleises berechnet — errichtet werden. Diese 
Vorschrift gilt nicht für bauliche Anlagen, die in allen wesentlichen Teilen 
feuerbeständig hcrgcstellt sind oder durch Nohrputz oder in anderer gleich 
wirksamer Weise gegen Entzündung durch Funken gesichert sind.

Öffnungen in den nach der Bahn zugewandtcn Seiten sind in den 
baulichen Anlagen bis zu einer Entfernung von 4 bezw. 5 m nur zulässig, 
wenn sie durch ein nach allen Seiten hin fcsteingemauertes, mindestens 
1 cm starkes Glas abgeschlossen sind. Bei der Verwendung von Draht­
glas oder einem anderen gleichwertigen feuerbeständigen Glase kann 
eine geringere Glasstärke zugelassen werden. Als eine der Bahn zuge- 
wandtc Seite ist eine solche anzuschen, deren Richtungslinie mit der 
Bahnachsc einen Winkel von weniger als 90 Grad bildet.

2. Bauliche Anlagen und Öffnungen in ihnen, die mehr als 7 m oberhalb 
der Oberkante der Schienen liegen, sind den vorstehenden Bestimmungen 
nicht unterworfen.

3. Ausnahmen von den Vorschriften des Abschnittes cl) sind nach Benehmen 
mit der Bahnverwaltung zulässig, insbesondere für bauliche Anlagen, 
die ihren Zweckbestimmungen nach in nächster Nähe von Dahnen errichtet 
werden müssen, wie Verlade- und DerpackungSräumc auf Bahnhöfen, 
an Anschlußgleisen von Fabriken, Lagerhäusern, Hafengebictcn, Anlagen 
auf Lagerplätzen usw.

4. Bei baulichen Anlagen an Wegeübergängen in Schienenhöhe können die 
unter ä 1 vorgesehenen Abstände, soweit cS zur Erhaltung der Übersicht 
für den Verkehr nötig ist, vergrößert werden.
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Wegen des Gebäudeabstandcs der baulichen Anlagen mit weicher Be­
dachung und solcher, die zur Lagerung leicht entzündlicher Stoffe und 
Gegenstände dienen, vergl. 16 und 30.

1 e) Wegen der Abstände von der Straße siehe § k.

k) Freistehende Brandmauern

oder ähnliche kahle Wände sind, soweit sie von öffentlichen Derkehrsflächcn 
aus sichtbar werden, verboten (vergl. tz 14). Eine Ausnahme bilden Brand­
mauern von Vordergebäudcn an der Nachbargrenze in geschlossener Bau 
weise, Reihenhaus- oder Gruppenhausbauweise.

2 § 9. Gcbäudehöhe.

1. Als Gebäudehöhe ist das Maß von der Erdoberfläche des Außengeländeü 
vor den Umfassungswändc» bis zur Schnittlinie der Umfassungswände 
mit der Dachfläche (Traufe) zu verstehen. Ist eine Dachbrüstung 
(Attika) vorhanden, so ist ihre Höhe mitzurechncn.

2. Bei Giebelhäusern wird die Gebäudchöhc bis zu einem Drittel der Höhe 
des Giebeldreiccks gerechnet.

3. Ist die Erdoberfläche längs der Frontwand geneigt, so ist das mittlere 
Höhenmaß in Rechnung zu stellen.

4. Aufbauten auf den an der Straße liegenden Frontwänden, wie Türme, 
Giebel, Luken sind der Fronthöhe im Durchschnitt zuzurechnen.

5. Die Gebäudehöhe darf das Maß dcr halben Straßenbrcite nicht über­
schreiten. An Straßen, die schmäler als 10 m sind, braucht jedoch die 
Höhe nicht unter 5,00 m herabgesetzt zu werden. Andererseits darf die 
Höhe an Straßen von über 16 m Breite 8,0 m nicht übersteigen. Als 
Straßenbreite gilt der Abstand der Baufluchten. In Brockau, Saarau, 
Maltsch kann, soweit nicht örtliche Bestimmungen etwas anderes vor- 
schreibcn, die Höhe in Fällen, wo 3 oder 4 Geschosse nach H 7 Ziffer 3 
zugelasscn werden, für 3-geschossige Bauten bis zu 10 m, für 4-geschossige 
bis zu 13 m gesteigert werden, sofern diese Höhen das Maß der halbe» 
Straßenbreite nicht übersteigen.

6. Die hiernach für Dordcrgebäude sich ergebende Höhe gilt auch für die 
zugehörigen Hinter- und Seitengebäude. Doch darf deren Höhe unter 
keinen Umständen das Maß ihres etwaigen Abstandes von der Nachbar­
grenze überschreiten. Auf der Nachbargrenze errichtete Wände von 
Hinter- und Seitengebäuden dürfen höchstens 3,0 (drei) m hoch sein.

7. Don dem höchsten Punkt dcr zulässigen Fronthöhe dürfen die Dächer 
abgesehen von dem Hauptgiebel, — über eine im Winkel von 60 Grad 
gegen die Waagerechte ansteigende Linie nicht hinausgehen. Bei geringerer 
Fronthöhe dürfen steilere Dächer ausgeführt werden, wenn sic innerhalb 
der Umgrenzungslinie bleiben, die durch die zulässige Fronthöhe und die 
ansteigende Linie gegeben ist. Gehen Aufbauten auf den Fronten, Türme, 
Luken und andere Bauteile über vorstehende Umgrenzung hinaus, so 
sind die übcrschießendcn Teile dcr Aufbauten auf die zulässigen Front- 
flächen anzurechnen.

8. Wegen der Fabrikgebäude siehe H 31.
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§ 10. Feuersichcrheit.^O l
1. Bauliche Anlagen sind in allen wesentlichen Teilen feuerbeständig herzu­

stellen, sofern nicht in den Vorschriften dieser Bauordnung ein geringerer 
Feuerschutz zugelassen wird (vergl. tztz 13, 16, 29 und 30).

2. Die Anforderungen, die an die feuerbeständige oder feuerhemmendc Bau- 
weise zu stellen sind, müssen denjenigen entsprechen, die im Negierungs­
amtsblatte jeweils öffentlich bekanntgegeben werden.

3. Weitere Bauweisen können von dem Negierungspräsidenten als feuer­
beständig oder feuerhemmend anerkannt werden.

H 11. Standsicherheit. 2
Bauliche Anlagen sind in allen Teilen nach allgemein anerkannten Negeln 

der Baukunst aus guten zweckentsprechenden Baustoffen derart auszuführen, 
daß sie den Anforderungen der Standsicherheit genügen. Um dies zu gewähr­
leisten, hat die Ortspolizei das Bauvorhaben vor Genehmigung von einem 
erprobten oder amtlich anerkannten Baufachmann (vergl. oben H 2) prüfen 
zu lassen.

Maßgebend für die Beurteilung der Standsicherheit sind die im NegicrungS- 
amtsblatt veröffentlichten Bestimmungen.

§ 12. Grund- und Kellermauern, z

1. Tragende Mauern und Pfeiler müssen auf festein Boden unter Frost- 
tiefe gegründet sein. Für Kleinhäuser und untergeordnete Baulichkeiten 
kann die Ortüpolizei von der Vorschrift, daß die Mauern bis unter 
Frosttiefe geführt werden, Ausnahmen zulasscn.

2. Zur Verhütung des Aufsteigens und des seitlichen Eindringens der 
Bodenfeuchtigkeit sind Grund- und Kellermauern in Gebäuden mit Auf- 
enthaltsräumcn (H 26) durch Isolierung zu schützen.

3. Das Kellermauerwerk ist seuerbeständig herzustellcn.

§ 13. Aufgehende Wände. 4

1. Bei den ausgehenden Mauern ist außer den Erfordernissen der Stand- 
und Feuersicherheit auch denen der Warm- und Trockenhaltung Rechnung 
zu tragen. Wände, die zwei Wohnungen voneinander trennen, sind 
außerdem so auszuführen, daß Schallübertragung vermieden wird.

Bei Lauben, GartenhäuSchcn, Aborthäuschcn, Schuppen und ähnlichen 
untergeordneten Baulichkeiten, die nicht höher als 4 rn bis zum First 
sind und nicht mehr als 30 bedecken, sowie bei Gartcnhallen und 
Musikpavillons in Gasthofgärten kann die Ortspolizei unter der Vor­
aussetzung, daß die genannten Gebäude keine Feuerstellcn enthalten, 
unbeschadet der Vorschriften in § 14, von dcr Forderung feuerbeständiger 
oder feuerhemmendcr Wände absehen.

2. Werden die Umfassungswände und die belasteten Wände eines Gebäudes 
aus Stein oder Beton (Zement-, Kalk-, Schlacken-Beton) hcrgcstellt, 
so sind in der Regel folgende Mindcstmauerstärken in cm eiuzuhaltcn:

177) Bergl. Erl. v so 8. 31: hier abgcdruckt S. 200.
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Geschoß

Außenmaucrn, 
die keine 
Luftschicht 

haben

Belastete 
TrePpcnhauS- 

maucrn, 
belastete 

Jnncnmauern

Unbelastete 
Treppenhaus­

mauern

Keller.......................................... 88—51 38 25
Erdgeschoß............................ 38 25 25
I. Obergeschoß........................ 38 25 13
Dachgeschoß............................ 25 13 13

3. Diese Stärken gelten für ländliche Bauten der in der Tabelle ange­
gebenen Geschoßzahl bei gewöhnlichen Deckenspannweitcn, Geschoßhöhen 
und Belastungen. Sie ändern sich je nach den Umständen. So erhöhen 
sie sich z. B. bei Fabrikgebäuden oder solchen Bauten, die höhere Stock­
werkszahlen aufweiscn oder stärkeren Erschütterungen ausgesetzt sind, 
ferner bei Treppenhäusern mit freitragenden Stufen, bei Einschaltung 
einer lotrechten Luftschicht usw., während sie andererseits unter besonders 
günstigen Umständen, wie bei Kleinhäusern (siehe die Polizeiverordnung 
vom 18. Mai 1918) von der Polizeibehörde ermäßigt werden können. 
Als balkentragende Innenwand kann bei den üblichen statischen Verhält­
nissen an die Stelle einer Steinwand von 25 cm Stärke eine auSge- 
manertc Fachwerkswand von 13 cm Stärke treten, soweit nicht Be­
denken anderer Art dagegen sprechen.

1 § 14. Brandmauern.

(Vergleiche hierzu den Schlußsatz des H 8 dieser Verordnung.)
1. Brandmauern sind Mauern, die bestimmt sind, die Verbreitung eines 

Brandes zu verhindern. Sie müssen von Grund auf feuerbeständig ohne 
Öffnungen und Hohlräume in der Stärke von mindestens einem Stein 
(25 cm) oder in einer vom Regierungspräsidenten als gleichwertig 
anerkannten Weise hergestellt werden. Brandmauern brauchen in der 
Regel nicht über Dach geführt zu werden, müssen dann aber beiderseitig 
bis unter die feuerhemmende Dachhaut verputzt und zwischen den auf 
ihnen mit mindestens 6 cm Zwischenraum gestoßenen Dachlatten dicht 
ausgemauert sein. Bei Papp- und ähnlichen Dächern muß die Brand­
mauer aber bis 30 cm über die Dachhaut geführt werden, wenn die 
Gebäude unmittelbar an der Nachbargrenze stehen oder an andere 
Gebäude anstoßcn oder weniger als 2,50 m von ihnen abliegcn. Bei 
welcher Bedachung sind Brandmauern unter allen Umständen 30 cm 
über Dach zu führen; sie müssen dann auch den Dachüberstand seitlich 
ausreichend decken.

2. Brandmauern sind herzustellen:
n) Zum Abschluß von Gebäuden, die an der Nachbargrenze errichtet 

werden. (Wegen der Kleinhäuser siehe Polizeiverordnung vom 
25. November 1924 — Amtsblatt S. 102"°) — vgl. ferner H 8 d), 

d) zur Trennung von Räumen mit Feuerstätten von anderen Räumen 

>78) Bergt. Anm. 17«, S. 168.
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auf demselben Grundstück, die infolge ihrer Bauart oder Benutzung 
der FcuerSgefahr besonders ausgesetzt sind,

o) in ausgedehnten Gebäuden in Abständen von höchstens 40 m.
3. Die Ortspolizei kann, wenn dcr Zweck es erheischt, zulassen, daß Brand­

mauern durch Öffnungen durchbrochen werden. Diese sind dann aber 
stets mit feuerhemmenden und rauchsicheren Düren zu versehen (H 10), 
die selbsttätig zufallcn.") 
N) Vcrgl. Anm. SS Selle 31.

4. Gebäude und Gebäudeteile mit Aufenthaltsräumen (H 26) müssen von 
anderen Baulichkeiten in voller Höhe durch mindestens feuerbeständige 
Wände getrennt werden.

§ 15. Decken. 1
1. Holzbalkendecken über und unter Aufenthaltsräumen (§ 26) müssen 

Zwischendecken mit Auffüllung erhalten.
2. Zur Verfüllung von Decken, insbesondere von Holzbalkendeckcn, darf 

kein Stoff verwendet werden, der gesundheitsschädliche, insbesondere 
verwesende oder säulnisfähige Bestandteile, enthält. Es ist deshalb 
namentlich die Verwendung von Bauschutt, Gipsabfällen, Kehricht, 
Papierstückcn oder Lumpen verboten.

3. Vor dcr regensicheren Eindeckung eines Gebäudes dürfen die Decken nicht 
»erfüllt werden.

4. Holzbalkendecken über und unter Aufenthaltsräumcn müssen verputzt 
werden, doch kann die OrtSpolizci Ausnahmen zulasten.

5. Die Decken unter Waschküchen, Badestubcn, Räucherkammern und 
anderen Räumen, von denen Wasser- oder Feuerschäden ausgehen können, 
müssen feuerbeständig und wasserundurchlässig hergcstellt werden. Aus­
nahmen hiervon kann die Ortspolizei bei Einfamilienhäusern und, wenn 
es sich um nachträgliche Einrichtungen handelt, zulasten. Durchfahrten 
unter Aufenthaltsräumcn müssen Decken aus fcuerhcmmendcn Baustoffen 
erhalten (H 10).

6. Kellerdecken sind auö Stein, Beton oder in Steinciscnkonstruktion her- 
zustellcn.

7. Räume mit größeren FcuerungSanlagcn (Backöfen und Zentralheizungen 
größeren Umfangs, feuergefährliche gewerbliche Betriebe) müssen, wenn 
sie in Gebäuden mit leicht entzündlichem Inhalt oder Gebäuden mit 
Aufenthaltsräumcn liegen, außer feuerbeständigein Fußboden eine feuer­
beständige Decke erhalten, von feuerbeständigen Wänden umgeben und 
für sich von außen zugänglich sein.

tz 1«. Dächer.'"») 2
1. Dächer und Dachteile müssen fcuerhemmcnd (§ 10) eingedeckt sein. 

Dächer aus nicht fcuerhemmendem Baustoff wie Stroh-, Lehmschindel-, 
Rohr-, Reth- und Schindeldächer dürfe», wo sie ortsüblich sind, von der 
OrtSpolizci in Gebieten der offenen Bauweise, jedoch nur für landwirt­
schaftliche Bauten zugelassen werden. Für Schmieden, Backöfen, Darren 
und ähnliche Gebäude (H 30) gilt diese Vergünstigung nicht. Soweit 
sie hiernach überhaupt zugelasscn werden, müssen Dächer aus nicht seuer- 
hemmcndcm Baustoff von der Nachbargrenze und von Gebäuden des­
selben Grundstücks mindestens 15 m, von Gebäuden mit Bedachung dcr

178«) Vcrgl. Anm. 33, S. 13.
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gleichen Art und von Bahnen (tz 8 ä) mindestens 30 m entfernt bleiben.
Zur Befestigung des nicht feuerhemmendcn Eindeckungöstoffes darf 

nur unverbrennlichcs Material verwendet werden. Auch sind bei Stroh-, 
Nohr- und Rethdächern die Hauseingänge gegen das Herabfallcn bren­
nender Schoben durch Drahtgitter zu sichern. Wegen der Schornsteine 
siehe H 20 Ziffer 14.

2. Wegen Schutzmaßnahmen für die auf Dachflächen beschäftigten Per­
sonen und die Öffentlichkeit (Anbringung von Leiterhakcn, Schneefang­
gittern uslv.) ist die Polizeiverordnung des Oberpräsidcnten vom 15. Mai 
1931 (Amtsbl. S. 186) zu beachten.

3. Gegen das Herabfallen von Glasstücken bei Glasdächern und Ober­
lichtern sind Schutzvorrichtungen anzubringen, sofern nicht Drahtglas 
verwendet wird.

4. Wo Dächer unmittelbar auf die Straße oder auf die Nachbargrenze 
entwässern, müssen Vorkehrungen zum Abfangen und Ableiten des 
Dachwassers getroffen werden. Das auf die Straße geleitete Wasser 
muß mit der Etraßenentwässerung in Verbindung gebracht werden.

5. Liegt eine bauliche Anlage mit Stroh-, Nohr-, Neth- oder Schindeldach 
oder mit Dachpfannendach mit Strohdockcn tiefer als die Bahn (§ 8 ä), 
so tritt zu der Entfernung von 25 m (Absatz 1) noch die 1 fache Höhe 
des Dammes oder der Futtermauer hinzu, so daß beispielsweise, wenn 
die Höhe des Dammes oder der Futtermauer 10 m beträgt, für die 
baulichen Anlagen eine Entfernung von mindestens 25 -h 15 ---- 40 m 
innegehalten werden muß.

Wegen der Berechnung der Entfernung vgl. ß 8 ä.

1 § 17. Treppen.'")

1. ^sedc Treppe, einschließlich der Treppenabsätze, muß sicher gangbar sein. 
Treppen müssen bei mehr als 5 Stufen mit Handläufer versehen sein. 
Bei Wendelstufen darf der Auftritt in einer Entfernung von 15 cm von 
der schmälsten Stelle nicht geringer als 10 cm sein. Treppen müssen 
überall mindestens 1,80 m Kopfhöhe aufweisen.

2. Jedes nicht zu ebener Erde liegende Wohngeschoß muß durch eine oder 
mehrere Treppen zugänglich sein, von denen der Ausgang ins Freie 
mindestens in der für die Treppenläufe vorgeschriebenen Breite jederzeit 
gesichert ist (notwendige Treppen). Von jedem Aufenthaltsraum muß 
eine Treppe auf höchstens 25 m Entfernung durch Gänge oder Flure 
erreichbar sein, die feuerhemmend umschlossen und gegen Verqualmung 
gesichert sind (H 26).

3. Alle notwendigen Treppen müssen mindestens feuerhemmend ausgeführt 
sein, vom Tageslicht genügend erhellt werden und in unmittelbarem Zu­
sammenhang durch alle Geschosse führen. Die Trcppenräume notwen­
diger Treppen müssen feuerhemmcnde Decke, feuerbeständige Wände und 
unmittelbaren Auögang ins Freie haben und in Wohngebäuden mit mehr 
als 6 Wohnungen außerdem gegen Verqualmung aus dem Kellergeschoß 
gesichert sein.

4. Notwendige Treppen dürfen kein höheres Steigungüvcrhältm'S aufweisen

'") Vcr«l. Pol.-Verordn. v. 22. 7. 28 (Amtsbl. S. 338), abgedr. Seile 318 u. Anm. 
70, S. 33 — Anm. 73, S. 31.
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5. Die Laufbreite der Treppen, gemessen zwischen den Handläufcn, muß 
bei den notwendigen Treppen der Vollgeschosse mindestens 90 cm, im 
Keller- und im Dachgeschoß mindestens 70 cm betragen.

6. Keller- und Dachgeschoßtreppcn dürfen Steigungen bis zu 45 Grad 
aufweiscn.

7. Abmessungen und Ausführung von Treppen, die dem Verkehr einer 
größeren Anzahl von Menschen dienen, müssen weitergchendcn Anfor­
derungen genügen (tz 30).

§ 18. Feuerstätten."") 1
1. Feuerstätten in Gebäuden müssen in allen Teilen aus unverbrennlichcn 

Baustoffen hergestellt werden und dürfen nur in solchen Räumen ange­
legt werden, die nach baulicher Beschaffenheit und Lage allen Anfor­
derungen der Feuerstcherhcit genügen. Treppenhäuser dürfen keine Feuer­
stätten aufnehmcn.

2. Kesselfeuerungen und andere größere Feuerungen dürfen nur unmittel­
bar auf Fundamenten oder steinfcster, unverbrennlicher Unterlage er­
richtet werden, und müssen zwischen sich und den Wänden der Räume 
mindestens 10 cm Luftraum, zwischen sich und der Decke einen solchen 
von mindestens 70 cm freilasscn. Wände und Decken der Räume müssen 
unverbrennlich sein.

3. Fußböden aus brennbaren Baustoffen müssen unter und vor Feuer­
stätten gegen FcnerSgefahr gesichert sein.

4. Eiserne Feuerstätten müssen mindestens 25 cm, Feuerstätten aus Stein 
oder Kacheln mindestens 15 cm von verputztem oder feuerhemmend um­
kleidetem Holzwerk entfernt sein. Don freiem Holzwcrk (Konstruktions- 
Hölzern) müssen diese Entfernungen 50 und 25 cm betragen; Türbeklei­
dungen und Fußleisten werden dem verputzten Holzwerk gleichgeachtet.

5. Eiserne Feuerstätten in Räumen, in denen feuergefährliche Arbeiten vor­
genommen oder leicht entzündliche Stoffe gelagert werden, sind mit einem 
Schutzmantcl aus Eisenblech zu umgeben oder in einer anderen gleich­
wertigen Weise zu isolieren.

6. Über Backöfen in Gebäuden mit Aufcnthaltsräumen siehe § 15 Ziffer 
7 und tz 30 Ziffer 9.

tz 19. Rauchrohre."') 2
1. Rauchrohre müssen aus unverbrennlichem, dichtem Stoff hergestellt und 

innerhalb desselben Geschosses in die Schornsteine geführt werden. Bei 
Anschluß niehrerer Rauchrohre an denselben Schornstein müssen die Ein­
mündungen in verschiedener Höhe liegen. Eiserne Rauchrohre müssen 
von verputztem Holzwerk mindestens 25 cm, von freiem Holzwerk (Der- 
bandhölzern) mindestens 50 cm entfernt bleiben. Sind die Rohre dauer­
haft unverbrennlich ummantelt, so genügt eine Entfernung von 12 cm.

2. In Rauchrohren von Heiz- und Kochöfen und in letzteren selbst dürfen 
Vorrichtungen, die das Entweichen der Feuergase in den Schornstein 
cinschränken, nur angebracht werden, wenn bei ihrer Handhabung 
dauernd Z-L des Duerschnitts, mindestens aber eine zusammenhängende 
Fläche von 15 ycm für den Durchzug der Rauchgase offen bleibt und

Vergl. Richtlinien, Amtsbi. v. 13. 8. 32 Stück 33 u. Vorschr. v. 11. 1. 31 hier abgedruckt S. 303. ' "
>«>> Vcrgl. Anm. Seite 36.
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dies auch jederzeit leicht nachgeprüft werden kann. Wenn ein Rauchrohr 
unmittelbar ins Freie führt, so ist das Außenende ausreichend hoch zu 
führen. Auch kann die Ortspolizei verlangen, daß seine AuSmündung 
mit einem Funkensänger versehen wird.

3. Wenn Rauchrohre nicht gradlinig geführt werden, müssen sie an den 
Brechpunkten mit Rcinigungsschiebern versehen sein.

1 § 20. Schornsteine.

1. Schornsteine müssen aus unverbrennlichen Baustoffen bestehen, völlig 
dicht sein und einen gleichbleibenden lichten Querschnitt erhalten. Dor 
Holzfachwerkwänden muß das Schornsteinmauerwerk ohne Verband mit 
der Fachwandausmauerung aufgeführt werden und zwar in einer Wan­
genstärke von 20 cm. Auf Holz oder andere brennbare Bauteile dürfen 
Schornsteine weder mittelbar noch unmittelbar aufgesetzt oder gestützt 
werden.

2. Gemauerte Schornsteine müssen innerhalb des Gebäudes auf den In­
nenseiten glatt verstrichen und auf den Außenseiten geputzt werden. Die 
Schornsteine müssen so weit über die Dachfläche hinausgeführt werden, 
daß eine gute Absaugung und Ableitung des Rauches stattfindet und eine 
Gefährdung oder Schädigung oder Belästigung der Umgebung durch 
Funken, Nuß und Rauch vermieden wird. Die Seitenwände (Wangen) 
von gemauerten Schornsteinen müssen mindestens Stein stark, an der 
Außenseite von UmfassnngSwändcn mindestens 1 Stein stark sein. Wenn 
zwei Brandmauern nebeneinander in gleicher Höhe vorhanden sind, ge­
nügt 14 Stein-Stärke für die Grenzwangen.

3. Gemauerte Schornsteine von größeren Zentralheizungen und von größe­
ren Feuerstätten, wie Backöfen, Schmieden, Darren und dergl., müssen 
Wangenstärken von mindestens 1 Stein erhalten.

4. Die Innenflächen der Schornsteine müssen von Dalken und Dachhölzern 
sowie von nicht feucrhemmender Dachdeckung mindestens 20 cm entfernt 
bleiben.

b. Die Schornsteine sind so einzurichten, daß sie in allen Teilen ordnungs­
mäßig und ohne vermeidbare Belästigung der Hausinsassen gereinigt 
werden können. Die Neinigungsöffnungen, im Keller mindestens 1 m 
über Fußboden liegend, müssen mindestens die Größe des lichten Schorn- 
steinquerschm'ttö haben und mit feuerhemmendcn und rauchsicheren Ver­
schlußvorrichtungen versehen werden. Ungeschütztes Holzwerk muß min­
destens 50 cm von den Neinigungsöffnungen entfernt bleiben. Diese 
Öffnungen müssen jederzeit zugänglich sein. Verbrennliche Fußböden 
vor ihnen müssen einen unverbrennlichen Belag von mindestens 60 X 60 
cm erhalten. Soll die Reinigung eines Schornsteines vom Dache aus 
geschehen, so müssen Aussteigluken und bei steilen Dächern Laufbretter 
angebracht werden. Schornsteine, die die Dachfläche um mehr als 
1,50 m überragen, sind mit äußeren Steigecisen oder eisernen Leitern 
zu versehen. ,

6. Schornsteine, die durch Gelasse führen, in denen leicht entzündliche Stoffe 
lagern oder verarbeitet werden, sind durch Latten- oder Gitterverschlägc 
in mindestens 50 cm Abstand zu umgeben; andernfalls müssen sie ge­
putzte Wangen von 25 cm Stärke oder eine gleich gut gegen Wärme- 
und Funkenübertragung schützende Umwandung erhalten.
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7. Es werden weile, d. i. besteigbare, und enge, d. i. unbesteigbare, Schorn- 
stcinrohre unterschieden.

8. Die bestcigbaren Schornsteine müssen eine Lichtweite von mindestens 
47/47 cm haben und dürfen außer den Naucheinmündungen und einer 
Einsteigöffnung am Fuße keine weiteren Öffnungen in den Wänden er­
halten. Bei größeren Abmessungen lichter Weite sind Steigeeiscn in 
Abständen von nicht über 50 cm anzubringen.

9. Jedes unbesteigbare Schornsteinrohr ist mit einem überall gleichen Quer­
schnitte aufzuführen, der in der Regel im Lichten 20/14 cm groß sein muß.

10. In ein solches Schornsteinrohr dürfen höchstens drei Rauchrohre ge­
wöhnlicher Zimmeröfcn eingeführt werden. Ausnahmen kann die Orts­
polizei zulassen, insbesondere dürfen einzelne Feuerstätten in Dach- und 
Kellergeschossen, wenn ihre Benutzung seltener zu erwarten steht, und 
ihre Feuertüren luftdicht schließen, auch an Schornsteine der Voll- 
aeschosse angeschlossen werden. Muß in besonderen Fällen ein größerer 
Querschnitt als 14 X 20 cm angelegt werden, so ist für jede weiter 
anzuschlicßcnde Feuerungsanlage der Querschnitt um 75 ocm zu ver­
größern. Ein Kochherd wird, ebenso wie eine Waschkesselfeuerung, bei 
der Berechnung der Zahl und Weite der Schornsteinrohre zwei Zimmer­
öfen gleichgestellt.

11. In Schornsteine für Zentralheizungen und solche für gewerbliche 
FeuerungSanlagcn (wie Schmiedefeuer, Darrcnfeuerungcn, Backöfen) 
dürfen Rauchrohre anderer Feuerstellen nicht eingeführt werden.

12. Anders als senkrecht dürfen Schornsteinrohre nur geführt werden, wenn 
sie in Steinwändcn liegen oder durch feuerbeständige Konstruktion unter­
stützt sind. Hierbei darf die Neigung für besteigbare Schornsteine nicht 
weniger als 75", für unbesteigbare Schornsteine nicht weniger als 60" 
betragen. An den Knickpunkten ist eine Vorkehrung zu treffen, die das 
Festklemmen der Schornsteinreinigungsleinen verhütet.

13. Für Abführung der Abgase von Gasfeucrstätten (Heiz- und Badeöfen, 
Stromautomaten) sind besondere Schornsieinrohre zu schaffen. GaS- 
schornsteinrohre sind als solche an der AuSmündung durch Wahl eines 
anderen Querschnittes oder durch Anbringung eines Eisens oder dergl. zu 
kennzeichnen. — Die GaSabzugSrohre sind unverbrennlich herzustellen. 
Kann in bestehenden Gebäuden kein besonderer Schornstein für einen auf- 
zustellcnden Gasofen freigemacht werden, so kann ausnahmsweise und 
auf Widerruf nach Benehmen mit dem Bezirksschornstcinfegermeister zu­
gelassen werden, das GaöabzugSrhr an einen Schornstein anzuschließen, 
der im gleichen Stockwerke keine Kohlenfeuerstelle aufnimmt.

14. Schornsteine bei Stroh-, Rohr-, Lehmschindel-, Schindel- und Neth- 
dächern sind als besteigbare Schornsteine hcrzustellen.

15. Mauerkanäle aller Art, also auch Luft- und Wrasenrohre, deren spätere 
Verwendung als Schornsteine nicht ausgeschlossen ist, unterliegen den 
vorstehenden Bestimmungen, auch wenn zunächst die Einführung von 
Rauchrohren nicht beabsichtigt ist. Sic müssen auch untere Reinigungs­
öffnungen erhalten.

16. Räucherkammern müssen ein feuerbeständiges Vorgelege haben und dür­
fen nicht unmittelbar auf Balkendecken aufruhen. Sie müssen vielmehr 
einen davon unabhängigen, unvcrbrcnnlichen Fußboden und eine eben­
solche Decke sowie ebensolche Wände erhalten. Die Türen sind fcuer- 
hemmend hcrzustellen.
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17. In Werkstätten mit größerer Dampfentwicklung sowie in Küchen und 
Waschküchen müssen Wrasenrvhre"r) angebracht werden. Die gleich­
zeitige Benutzung von Wrasenrohren zu Feuerungszwecken ist verboten. 
Auspuffrohre von Verbrennungskraftmaschinen (Gas-, Benzin-, Petro- 
leummotoren u. a.) sind an besondere Abzugsrohre anzuschließen.

1 20 Bestimmungen über bauliche Vorkehrungen bei Zentralheizungen
und Warmwasserversorgungen.

Die Bestimmungen gelten für Anlagen in Neubauten; sie sind anzuwenden 
bei Neuanlagcn in bestehenden Gebäuden und bei wesentlichen Umbauten vor­
handener Anlagen.

Als Heizraum im Sinne der Richtlinien gilt ein Raum, in dem eine Feuer­
stätte für Zcntral-Warmwasserheizung, Warmwasserversorgung, Heißwasser­
heizung, Niederdruckdampfheizung oder Luftheizung aufgestellt ist.

Die Bestimmungen gelten ohne Einschränkung für Heizräume, in denen 
Dampf-Warmwasserheizungs- und WarmwasservcrsorgungS-Kessclanla- 
gcn mit über 10 cim Heizfläche, Heißwasserheizungen mit zwei Feuerun­
gen oder Feuerluftheizungen mit über 20 ljm glatter oder 30 c>m geripp­
ter Heizfläche stehen.

Bei kleineren Anlagen sind die Nummern 4, 5 und 6 zu beachten, bei 
Kesseln unter 4 cjm Heizfläche die Nr. 6 Abs. 2 und 3.

1. Ausgänge: Der Heizraum ist mit mindestens zwei möglichst ent­
gegengesetzt liegenden Ausgängen zu versehen. Als Notausgang genügt ein 
Ausstieg durch ein Fenster mittels Steigeeisen. Bei Großanlagen muß einer 
der beiden Ausgänge ins Freie führen.

Die Türen müssen feucrhemmend hergestellt sein, nach außen aufgehen 
und selbsttätig schließen.

2. Fenster: Der Heizraum muß durch Fenster mit der Außcnluft in 
Verbindung stehen. Die Fenster sollen in handlicher Höhe zu öffnen sein, 
wenn möglich durch Kippflügel.

3. Decken und Wände: Die Decke dcü Heizraumes und seiner 
Nebenräume ist durch Anstrich (z. B. Wasserglas) gasdicht hcrzustellcn; 
Nohr- und Kabeldurchführungen sind sorgsam abzudichtcn.

Neben dem Heizraum belegene Wohnräumc, gewerbliche Werkstätten und 
dergleichen müssen von dem Heizraum durch mindestens 25 cm starke, ge­
mauerte oder gleicherweise feuerfeste Wände abgeschlossen sein; eine Verbin­
dung etwa durch Fenster oder Türen ist unzulässig.

4. Z u - u n d A b l u f t: Der Heizraum ist mit einer oberen Abluft­
öffnung, die bei natürlichem Auftrieb einen freien Querschnitt von 2b A des 
Schvrnsteinguerschnitts hat, und einer über dem tiefsten Punkt des Fußbodens 
möglichst hinter den Kesseln einmündenden unverfchließbaren Zuluftöffnung 
von 50 A des SchornstcinguerschnittcS zu versehen. Um den erforderlichen 
Auftrieb im Abluftkanal zu sichern, soll dieser möglichst in der Nähe des 
Schornsteines liegen und über Dachfirst ausmündcn. Die Zuluft muß aus 
dem Freien entnommen werden, jedoch nicht an Stellen, die dicht unter Öff­
nungen zu Aufcnthaltsräumen liegen.

>«-> Es Ist nicht verlangt, dab das Wrasenrohr wie ein Schornsteinrohr ausgebildet 
wird. (Vers. v. 13. 3. LV — I. 41. 98 I —).
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5. S ch o r n st e i n c: Grundsätzlich soll jede einzelne Feuerstätte der Zen­
tralheizung und der Warmwasserversorgung ihren eigenen Schornstein erhal­
ten, An diese Schornsteine dürfen weder andere Feuerstätten noch Entlüf- 
lungSeinrichtungen angeschloffen werden.

Die Schornsteine sollen an Innenwänden des Heizraumes liegen und sind 
an ihrem Fuße mit einem Aschensack versehen.

Um vor Inbetriebnahme einer Feuerstätte nach einer DetriebSpause den 
zu diesem Zeitpunkte fehlenden Schornsteinzug zu erzeugen, soll am Fuße des 
Schornsteines eine wirksame Lockfeuereinrichtung vorgesehen werden, beson­
ders bei kaltliegendem Schornstein oder bei kaltliegendem Fuchs oder bei 
großer Fuchslänge.

6. Rauchzüge: Das Mauerwerk der Feuerstätten, Rauchkanäle und 
Schornsteine ist dicht herzustellen und dauernd dicht zu erhalten. Putzdeckel, 
Pyrometerhülsen und dergl. müssen luftdicht schließen. Rauchkanäle dürfen 
nicht feucht liegen, ihre Reinigungsöffnungen müssen jederzeit zugänglich sein.

Rauchkanäle und Rauchrohre müssen auf dem kürzesten Wege mit Stei­
gung und ohne scharfe Krümmungen nach den, Schornstein geführt werden.

Rauchschieber und Drosselklappen müssen in ihrem obern Teil mit Ab­
zugsöffnungen gleich 3 H des Schornsteinquerschnittes, jedoch nicht unter 
20 qcm versehen sein. Einrichtungen, die durch Einführung von Nebenluft 
in die Rauchkanäle oder Schornsteine wirken, sollen nicht eingebaut werden.

DerbindungSrohrc zwischen Feuerstätten und Schornsteinen dürfen nur 
dann aus Schmiedeeisen hergcstellt werden, wenn sie bei Lichtweite bis 200 mm 
eine Wandstärke von 3 mm, bei größerer Lichtweite eine Wandstärke von 
mindestens 5 mm erhalten, um schnelles Durchrasten zu verhüten. Aus letz­
terem Grund sind statt schmiedeeiserner Dcrbindungsrohre für die Ableitung 
der Rauchgase möglichst Chamotterohre und gußeiserne Muffen- oder Flan­
schenrohre zu verwenden.

§ 21. Wasserversorgung. 1
1. Für jede Wohnung muß eine besondere Zapfstelle vorgesehen werden.
2. Wo eine öffentliche Wasserleitung nicht vorhanden ist, muß jedes Grund­

stück, das Gebäude mit AufcnthaltSräumen enthält, sofern es die ört­
lichen Verhältnisse zulassen, einen eigenen Brunnen haben; es sei denn, 
daß durch die Nähe eines öffentlichen Brunnens oder durch das Recht 
der ^Mitbenutzung von privaten Brunnen oder ^Wasserleitungen für den 
Bedarf von Wasser zu Trink-, NeinigungS- und Feuerlöschzwccken in 
ausreichendem Maße dauernd gesorgt ist.

3. Offene Brunnen dürfen nur ausnahmsweise zugelassen werden, und nur 
dann, wenn sie einen mindestens 1,00 m hohen Umschrot und eine sichere 
und dichte Abdeckung erhalten und im übrigen den an Kesselbrunnen 
gestellten Anforderungen entsprechen.

4. Kesselbrunncn sind mit Steinwandungen herzustellen und oben dicht und 
sicher abzudccken. Um den Eintritt von Oberflächen- und Planschwasser 
in den Brunncnkessel zu verhüten, ist der oberste Teil des Kessels bis 
jw einer Tiefe von mindestens 2,30 m unter Gelände in wasserdichter 
Bauweise auszuführen und mit fettem Lehm oder Ton zu umstampfen. 
Die Oberkante des Kessels muß mindestens 30 cm über das umgebende 
Gelände herausragen, so daß ein Anrampen auf etwa 25 cm Höhe ge­
gen den Brunnenkessel vorgenommen werden kann. Die Anrampung

«rieger. Baupolizeilich- Borschriften. 1g 
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ist in 80 cm Breite um den Brunnen abzupflastern, das Planschwasser 
durch eine mindestens 3,0 m lange gepflasterte Rinne abzuführen. Bei 
Bohrungen ist Vorsorge zu treffen, daß Plansch- und Oberflächemvasser 
nicht in das Mantelrohr eindringen kann.

5. Brunnen mästen von allen Sammelstellen menschlicher und tierischer 
Abgänge, von Aborten, von Dünger- und Kotgruben, von Ausguß- und 
Sickergruben, von Stallausflüsten und dergl. sowohl auf dem eigenen 
Grundstück als auf dem Nachbargrundstück mindestens 10 m abbleiben. 
Soll der Brunnen an einer Stelle errichtet werden, die tiefer als die oben 
genannten Anlagen liegt, so kann die Ortspolizei eine größere Entfernung 
vorschreiben; dasselbe gilt für Herstellung von Brunnen in der Nähe 
von Friedhöfen, wenn das Master für den menschlichen Genuß bestimmt 
ist. Den vorgenannten Anlagen (Aborten, Düngergruben usw.) sind 
gleichzuachten die Sammel- und Klärgruben für gewerbliche und hauS- 
wirtschaftliche Abwässer.

6. Für mindestens 10 m tiefe Rohrbrunnen darf die Ortspvlizei eine Ver­
ringerung des Abstandes auf 6 m zulasten.

1 tz 22. Entwässerung und Beseitigung der Abfallstoffe.

Entwässerung.

1. In Ortschaften, die eine gemeinsame unterirdische Ortsentwässerung 
haben, gelten für den Anschluß an diese die darüber erlassenen Polizei- 
vorschriften und Verordnungen.

2. Im übrigen müssen alle Abwässer und Abgänge derart beseitigt werden, 
daß loeder für den Bauzustand noch die Benutzung des eigenen Grund­
stücks, noch auch für die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit irgend­
welche Nachteile oder Belästigungen entstehen.

2 8. Aborte.

3. Aborte in Ortschaften mit einem für Fäkalabwasser bestimmten öffent­
lichen Kanal oder Kanalneh müssen den für den Anschluß erlassenen 
polizeilichen Vorschriften und Verordnungen entsprechen.

4. Wo ein Kanal oder Kanalnetz nicht besteht, sind die Abgangsstoffe derart 
zu beseitigen, daß weder für den Bauzustand des eigenen Grundstücks 
und dessen Benutzung noch für die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit 
Nachteile oder Belästigungen entstehen. Abortgruben sind ausreichend 
groß herzustellen, in Zementmörtel völlm dicht zu mauern und ebenso 
zu putzen und mit einer 25 cm dicken Schicht von Lehm oder Ton zu 
umstampfen. Mit den Hausmauern darf die Grube nicht in Verbindung 
stehen. Sie muß außerhalb bewohnbarer Gebäude liegen, bequem für 
die Entleerung zugänglich sein, in tragfähiger, aeruch- und wasserdichter 
Weise überdeckt und, bei Lage in unmittelbarer Nähe von Gebäuden mit 
AufenthaltSräumcn durch ein senkrechtes Rohr über Dach entlüftet wer­
den. Klärgruben können von der Ortspolizei zugelassen werden, wenn 
der Anschluß an einen geeigneten Vorfluter möglich und in aesundheitS- 
polizeilicher Hinsicht zulässig ist, oder, wenn eine Riesel- oder Sickeranlage 
angeschlossen wird.

5. Riesel- oder Sickeranlagen""> sind nur zulässig, wo der Boden durch-

UU) Vergl. Anm. S2 S. <3.
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lässig ist, das Grundwasser niemals höher als 50 cm unterhalb der An­
lage steigt nnd nicht die Möglichkeit besteht, daß der Inhalt der Anlage 
sich unterirdischen Bauteilen oder Brunnen oder Trinklcitunqen oder 
Wasserläufen mitteilt.

6. Innerhalb der Umfassungswände liegende Tonnenränme müssen mit 
undurchlässigen Decken, Wänden und wasserdichten Fußböden versehen 
und durch Dunstrohre bis über die obersten Wohnraumfenster entlüftet 
sein, Donnenräume sind von außen unmittelbar zugänglich zu machen.

7. Düngerstätten und Iauchegruben sind ebenfalls wasserdicht herzustellen. 
In rein landwirtschaftlicher Umgebung genügt für Düngerstätten eine 
mit Feldsteinen auf Lehm- oder Donunterlage abgepflasterte Vertiefung 
mit erhöhtem gepflastertem Rande. Die Ortspolizei kann das Anlegen 
von Düngerstätten zur Aufnahme von Stallabfällen verlangen.

Alle Anlagen zur Sammlung oder Fortleitung von Abgangsstoffen 
müssen von Gebäuden und Grundstücksgrenzen mindestens 5,0 m, von 
der Straße mindestens 7,0 m und von Brunnen um die bei tz 21 Ziffer 5 
und 6 angegebenen Abstände entfernt bleiben.

8. Aborträume und Baderäume"') müssen Luft und Licht unmittelbar von 
außen erhalten.

9. Aborträume müssen eine Grundfläche von mindestens 1 qm haben, bei 
0,80 m geringster Abmessung. Aborträume dürfen nicht unmittelbar 
von Wohnräumcn oder Küchen zugänglich sein. Von allen Aufenthalts­
räumen sind Aborträume durch einen lüftbaren Dorraum zu trennen.

10. Nach Möglichkeit soll jede Familie einen besonderen Abort erhalten. 
Mehr als zwei Familien dürfen auf einen Abort nicht angewiesen sein.

11. Jede selbständige Betriebsstätte muß einen besonderen Abort erhalten. 
Für größer gewerbliche Anlagen vergleiche tz 30.

L. Behälter für sonstige Abgangsstoffe. l

12. Für die Aufbewahrung sonstiger Absallstoffe kann die Ortspolizei, wo 
Belästigungen, Nachteile oder Gefahren zu befürchten sind, Anordnungen 
treffen.

13. Aschenbehälter sind in allen Teilen unverbrennbar herzustellen.

H 23. Lichtschächte. 2
1. Die Lichtschachtwände müssen über die Dacheindeckung geführt werden. 

Die Sohle des Lichtschachtes muß für die Reinigung zugänglich, wasser­
dicht und genügend entwässert sein.

2. Für Lichtschächte ist eine Mindestgrundfläche von 4 qm bei 2,00 m 
kleinster Abmessung erforderlich.

3. Öffnungen nach dem Dachraum müssen einen rauchsicheren und feuer- 
hemmendcn Verschluß haben; Öffnungen, die lediglich der Lichtzufuhr 
zum Dachraum dienen, können aus Drahtglas hergestellt werden, das 
fest in die Lichtschachtwände eingefügt wird.

§ 24. Außere Gestaltung der baulichen Anlagen. z
1. Das Außere der baulichen Anlagen (tz 1) muß in bezug auf Stellung 

zur Straße, Bauart, Dauform, Baustoff und Farbe so beschaffen sein, 

>") Vergl. Anm. 78/7S S. SS u. S7.
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daß es die einheitliche Gestaltung des Straßen- oder Ortsbildes nicht 
stört; insbesondere sind Eindeckungen, die nach Farbe, Musterung und 
Stoff die einheitliche Gestaltung des Straßenbildes stören, nicht zulässig.

2. Auch ist auf etwa vorhandene Dau- und Naturdenkmäler und auf die 
heimische Bauweise Rücksicht zu nehmen.

3. Die von Straßen, Plätzen oder anderen öffentlichen Freiflächen, insbe­
sondere auch von Wasserstraßen und Eisenbahnen aus sichtbaren äußeren 
Umfassungswände sind dauernd in gutem Zustande zu erhalten.

I tz 25. Einfriedigung der Grundstücke, Vorgärten.

1. Alle bebauten Grundstücke sind auf der Straßcnfluchtlinie — wo eine 
solche nicht besteht, auf der Straßengrenze —, soweit diese nicht mit Ge­
bäuden besetzt ist, sowie auf den seitlichen, zwischen der Stcaßenflucht- 
linie oder Straßengrenze und der Gebäudevorderseite liegenden Grund­
stücksgrenzen einzufriedigcn. Die Einfriedigung muß durchsichtig sein. 
Die Ortspolizei kann für die ganze Ortschaft oder einzelne Teile eine 
einheitliche Art der Umfriedigung (Holz- oder Eisenzäune mit oder ohne 
Sockel, Hecken) vorschreiben.

2. Wege, die durch die Vorgartenflächen nach den HauSeingängen und nach 
den Zugängen und Zufahrten zum Hofe führen, können teilweise oder 
ganz von der Einfriedigung freibleiben. Türen oder Türflügel dürfen 
nicht über die Straßenfluchtlinie hinausschlagen.

3. Die Flächen zwischen Straße und Vorderhaus sind unbebaut zu lassen 
und entweder als Vorgarten oder als einfache Grünfläche anzulegcn und 
dementsprechend zu bepflanzen und zu unterhalten.

2 H 26. Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen.
— Aufenthaltsräume. —

1. Als Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen gelten ohn^ Rück­
sicht auf die Dauer der tatsächlichen Benutzung außer Wohn-, Schlaf-, 
Arbeits- und Geschäftsräumen auch Wohndielcn, Küchen, Gesindestubcn, 
Werkstätten, Arbeiterkantinen, Büros, Verkaufüläden, Versammlungs­
räume.

2. Als Räume, die nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt 
sind, gelten insbesondere Gänge, Flure, Dielen, Vorplätze, Treppen, 
Treppenflure, Kleiderablagen, Aborte, für den Hausbedarf bestimmte 
Dadestuben, Rollkammern, Speisekammern, DorratSräume, Keller- und 
Bvdengelasse, Räucherkammern, Trockenböden, Wintergärten, Gewächs­
häuser, Kegelbahnen, Heizräume, Kessel- und Maschincnräumc für 
HeizungS-, LüftungS-, BeleuchtungS- und Aufzugseinrichtungen, Lager­
keller, auch wenn in ihnen die mit der Lagerung und Aufbewahrung not­
wendig verbundenen Arbeiten verrichtet werden, und dergleichen, ferner 
in Einfamilienhäusern und Kleinhäusern (H 28) Waschküchen, Spül- 
küchcn und für den Hausbedarf bestimmte Werkstätten.

3. Alle Aufenthaltsräume müssen von feuerhemmenden oder feuerbestän­
digen Wänden umschlossen sein und mit dem freien Erdboden in sicherer, 
jederzeit gangbarer Verbindung stehen (H 17). Sie müssen ferner gegen 
Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse in ausreichendem Maße geschützt 
sein; sie müssen mit unmittelbar ins Freie führenden Fenstern von 
solcher Zahl, Lage, Größe und Beschaffenheit versehen sein, daß hin­
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reichende Tagesbeleuchtung erzielt und genügende Lüftung möglich wird. 
Wo es möglich ist, ist für Querlüftung zu sorgen.

Jede Wohnung muß mindestens eine» durchsonnten Naum haben.
Flure und Gänge zu Aufenthaltsräumen müssen ausreichendes Tages­

licht haben und lüftbar sein.
4. Aufenthaltsräume müssen eine lichte Höhe von mindestens 2,50 m in 

Wohnungen nnd von 3,00 m in gewerblichen Anlagen haben. Für Auf­
enthaltsräume im Dachgeschoß kann die Ortspolizei eine lichte Mindest­
höhe von 2,20 m zulasten. Bei ungleicher Höhenlage der Decken oder 
der Fußböden hat Durchschnittsberechnung stattzufindcn.

5. Der Fußboden jedes Aufenthaltsraumes muß mindestens 0,40 m über 
dem höchsten Grundwasserstande liegen, darf aber nicht tiefer als 80 cm 
im Durchschnitt unter Gelände reichen (vergl. tz 27 Ziffer 2).

In Kleinhäusern sind Aufenthaltsräume im Keller verboten.
6. Die Fußböden von Aufenthaltsräumen müssen gedielt oder mit einem 

entsprechend dichten und abwaschbaren Belage versehen werden.
7. Die Wände zwischen Aufenthaltsräumen und Stallräumen dürfen keine 

Öffnungen enthalten und müssen mindestens 25 cm stark sein (vergl. 
tz 32 Abs. 3).

8. Aufenthaltsräume dürfen über Stallungen, Fabrik- und Lagerräumen 
nur eingerichtet werden, wenn die Decken unter den Aufenthaltsräumen 
feuerhemmend und dunstsichec hergestellt sind und der Zugang in einem 
besonderen Treppenraume mit Wänden und Decke aus feuerhemmendem 
Baustoff liegt.

9. Zu beachten ist endlich tz 32 Absatz 3.

tz 27. Dach- und Kellerräume. 1

1. Über Aufenthaltsräume im Dachgeschoß siehe tz 17 Absatz 2 und tz 26 
Absatz 3.

2. Über Aufenthaltsräume im Keller siehe tz 26 Absatz 5.
Die Einrichtung selbständiger Wohnungen im Kellergeschoß ist verboten.

3. Für jede selbständige Wohnung muß außer dem Trockenboden ein gut 
begehbarer Dachbodenraum von mindestens 2X3 m Grundfläche und 
ein gleich großer Kellerraum als Nebengelaß vorhanden sein.

tz 28. Einfamilienhäuser, Kleinhänser. 2

1. Als Einfamilienhaus gilt ein Haus, das für das Wohnen nur einer 
Familie bestimmt ist.

2. Seine Eigenschaft als Einfamilienhaus erfährt keine Änderung durch 
die Unterbringung von Wohnungen für Bedienstete im Hause oder in 
den Nebenanlagcn.

3. Jede Veränderung der Zweckbestimmung, insbesondere die Unterbringung 
von PensionS- oder Krankenanstalten, beseitigt die Eigenart als Ein­
familienhaus. Ein solches HanS unterliegt den allgemeinen gültigen 
Vorschriften dieser Polizeiverordnung.

4. Wegen der Kleinhäuser wird auf die Polizeiverordnung vom 25. No­
vember 1924 (Amtsblatt 1924 Seite 102) verwiesen."")

»»> Vergl. Anm. 17« zu 8 7 (S. ISS).
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H 29. Holzhäuser, Blockhäuser, Wohnlaube«.

1. Im Gebiet der nicht geschlossenen Bauweise sind Holz- oder Blockhäuser 
und Schrotholzbautcn gestaltet, wenn sie über die sonstigen Vorschriften 
hinaus folgende Bedingungen erfüllen:
a) sie dürfen nicht mehr als zwei selbständige Wohnungen enthalten;
d) ihre Entfernung von den Nachbargrenzcn muß mindestens 6 m, 

diejenige von gleichartigen Gebäuden mindestens 12 m betragen.
2. Für Wohnlauben gelten die vom Regierungspräsidenten erlassenen be­

sonderen Vorschriften."")

H 39. Anforderungen für besondere Arten von Gebäuden.

1. Abgesehen von solchen Gebäudeartcn, für die durch besondere Polizei- 
verordnungen bestimmte Anforderungen vorgeschriebcn sind, bleibt der 
Ortspolizei Vorbehalten, für Gebäude von feuergefährlicher Art oder 
größerer Ausdehnung und für gewerbliche Anlagen aller Art (vergl. 
R.G.O.) im Einzelfalle baupolizeiliche Anforderungen zu stellen, die 
über die Bestimmungen dieser Bauordnung hinauögehen.

2. Als solche Anforderungen kommen vornehmlich in Betracht: Bestim­
mungen über die Lage einzelner Gebäudeteile zur Straße oder zu 
anderen Gebäuden, über die Öffnungen nach der Straße und nach den 
Nachbargrundstücken, über die Entfernung von den Nachbargrenzcn, 
über die Größe der Höfe und Freiflächen, über die Stärke und Bauart 
der Wände, Decken und Fußböden, über die Anlage von Feuerstätten, 
Schornsteinen, Brandmauern, Feuerlöscheinrichtungen, über die Um­
mantelung eiserner Träger und Stützen, über die Anordnung, Zahl, 
Breite und Steigung der Treppen, über Zahl und Beschaffenheit der 
Ausgänge, über die Anlage der Luft-, Dunst- und Abwässerabzüge, 
über die Zuführung frischer Luft, über die Einrichtung der Aborte, 
Brunnen, Wasserbehälter, Heizungsanlagen, über die Aufbewahrung 
und Beseitigung von brennbaren Abfällen oder unreinen Abgängen und 
dergleichen.

Bei Festsetzung dieser Anforderungen darf die Ortspolizeibehörde nicht 
hinauögehen über die Forderungen, die für Anlagen gleicher Gefahren­
stufe im Folgenden oder in anderen Verordnungen vorgesehen sind.

3. Maschinelle und sonstige Einrichtungen, deren Betrieb Geräusche oder 
Erschütterungen hervorruft, dürfen nicht so aufgestellt oder angebracht 
werden, daß derartige Störungen auf Aufenthaltsräume übertragen 
werden.

Vergleiche auch tz 31.
4. Schmieden ohne ausreichende Funkenfänger, Kalk-, Gips-, Zement- und 

Ziegrlöfen mästen von feuerhemmend gedeckten Gebäuden, an die sie 
nicht unmittelbar mittels Brandmauer angebaut werden, 10 m, von 
nicht feuerhemmcnd gedeckten Gebäuden und von öffentlichen Derkehrö- 
flächcn mindestens 20 m, von Nachbargrenzcn mindestens 10 m ab- 
bleibcn. Der Schornstein muß den Dachfirst um mindestens 2,00 m 
überragen.

Wegen der Eindeckung siehe tz 16.

>s«) Vergl. Verordn, v. 20. «. 33 tAmtSbl. Stück 2«), hier abgcdr. T. 233.
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5. Wohnräume können neben Werkstätten angelegt werden, wenn sie von 
ihr durch eine Brandmauer (h 14) getrennt sind. Die Anlage von Auf- 
enthaltSräumcn über einer Schmiede und ähnlichen Werkstätten ist nur 
zulässig, wenn die Wcrkstätte mit einer feuerbeständigen Decke versehen 
wird (H 15 Ziffer 7).

6. Feldziegeleien dürfen nur in einer Entfernung von 100 m von anderen 
Gebäuden und 20 m von den Mitten öffentlicher Wege errichtet werden.

7. Neu anzulegende, vom Winde bewegte Triebwerke müssen mindestens 
25 m von Nachbargrenzcn, 100 m von Wohngebäuden und 75 m von 
öffentlichen Wegen abbleiben. Die Flügelbahn darf sich dem Erdboden 
höchstens auf 2,50 m nähern. Auf Windräder, deren Flügel mehr als 
5 m von Erdgleiche Abstand haben, findet diese Vorschrift keine An­
wendung. Für diese Anlagen bleibt es der Ortspolizeibehörde überlassen, 
die im Interesse der öffentlichen Sicherheit nötige Entfernung von 
Straßen und Nachbargrenzcn in jedem Einzelfalle festzusehcn. Die zu 
Windmühlen führenden Treppen sind bis über den Mühlenschwanz 
hinauszuführen und in ihrer ganzen Ausdehnung mit Geländern zu ver­
sehen. Feuerungen dürfen in hölzernen Windmühlen nicht angelegt 
werden.

8. Die Feuerungsräume der Backhäuser mästen feuerbeständige Wände und 
Decken haben. Einzelnstehende Backhäuser müssen feuerbeständige Vor­
gelege und unverbrennliche Türen haben.

9. Backöfen dürfen nicht an Gebäude mit leichtentzündlichem Inhalt 
(Scheunen, Ställe und dergl.) angebaut oder in solche Gebäude einge­
baut werden.

10. Bei Backöfen in pder an anderen Gebäuden muß
a) das Mauerwerk des Backofens von dem Mauerwerk des Backraumes 

durch einen 10 cm breiten Luftraum getrennt,
d) der Backraum selbst feuerbeständig überdeckt sein;
v) über dem Ofenmauerwerk bis zur Decke ein Raum von mindestens 

70 cm frei bleiben;
ck ) der Fußbodenbelag vor der Ofentür in mindestens 1,50 m Breite 

feuerbeständig hergestellt werden;
v) sofern sie zum Flachsdörrcn benutzt werden:

die llberpflasterung des Backofengewölbes von den darunterliegenden 
Feuerzügen des Backofens durch eine unverbrennliche Zwischen­
schicht von mindestens 10 cm Stärke getrennt;

der Dörraum mit einer in unverbrennlichem Falz liegenden eisernen 
Tür verschließbar gemacht und

die zur Ableitung der feuchten Dünste aus dem Dörraum erforderliche 
Öffnung entweder unmittelbar mit einem Dunstrohr oder mit dem 
feuerbeständig ausgeführten Vorgelege des Backofens verbunden 
werden.

11. Sind Umfassungswände und Decke des Backraumes nicht aus Stein, 
so darf in einer Entfernung von mindestens 1 m vom Backofen kein 
Holzwerk vorhanden sein. Uber Räume mit Backöfen größeren Umfangs 
vergl. H 15 Ziffer 7.

12. Im Freien errichtete Backöfen müssen von Gebäuden unter feuerhem­
mender Bedachung mindestens 10 m, von solchen unter Stroh-, Nohr-, 
Reth- oder Schindeldach mindestens 30 m, von den Straßen mindestens 
10 m, entfernt bleiben.
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13. Scheunen dürfen innerhalb eines Abstandes von 10 m von der Nach­
bargrenze, der Straßengrenze oder anderen Baulichkeiten keinerlei 
Öffnungen aufweiscn (siehe ferner H 14 Abs. 2).

14. Den Scheunen gleichzuachten sind Baulichkeiten zur Lagerung leicht 
entzündlicher Stoffe.

15. Über Räucherkammern siehe H 20 Ziffer 16.
16. Bauliche Anlagen, die zur Lagerung leicht entzündlicher Stoffe oder 

Gegenstände dienen, müssen in der Regel die gleichen Entfernungen von 
Bahnen (tz 8 ä) >vie bauliche Anlagen mit Stroh-, Rohr-, Reth- oder 
Schindeldach einhaltcn (h 16).

Abgesehen von der der Bahn abgekehrten Seite sind an den Außen­
wänden Öffnungen nur zulässig, falls diese durch ein mindestens 1 cm 
starkes, nach allen Seiten festeingemauertes Glas abgeschlossen sind. 
Bei Verwendung von Drahtglas oder einem anderen gleichwertigen 
feuerbeständigen Glase kann eine geringere Glasstärke zugelassen werden. 
Als abgekehrte Außenwand ist eine solche anzusehen, deren Richtungs­
linie mit der Bahnachse einen Winkel von mehr als 90 Grad bildet. 
Ausnahmen sind nur nach Benehmen mit der Bahnverwaltung zulässig.

1 8 31- Fabrikbauten und Speicher.
1. Für Grundstücke, auf denen die Errichtung gewerblicher Detriebsstättcn 

größeren Umfangs (Fabriken und Speicher) zugelasscn ist, kann die 
Ortspolizei — sofern die Betriebsweise oder die Warenerzeugung eü 
erforderlich macht — im Einzelfalle die bauliche Ausnutzbarkeit anstatt 
nach H 7 wie folgt begrenzen:
a) Die gesamte den Erdboden überragende Baumasse darf höchstens 

5 chm für den <^m der Grundstücksfläche betragen.
b) Dabei müssen aber Hofgrößen verbleiben, die den Eintritt von Luft 

und Licht in angemessenem Umfange ermöglichen und eine unbehin­
derte Löscharbeit beim Ausbruch von Feuer sichern. (H 7 Ziffer 1.) 

v) Werden Baulichkeiten auf demselben Grundstücke nicht unmittelbar 
aneinander gebaut, so ist zwischen ihnen — abweichend von h 8 — 
ein Abstand von mindestens 5 m einzuhaltcn. Wenn eine der gegen­
überliegenden Unifassungswände Öffnungen, die zu Aufenthalts­
räumcn gehören, enthält, muß — abweichend von H 8 — dcr 
Abstand dem arithmetischen Mittel aus den Höhen der beiden Bau­
lichkeiten entsprechen.

ä) die Höhe der an Straßen errichteten Fabrikgebäude darf — ab­
weichend von § 9 — den Abstand zwischen ihnen und der gegenüber­
liegenden Baufluchtlinie erreichen. Wo eine solche nicht besteht, tritt 
an ihre Stelle die gegenüberliegende Straßengrenze. Keinesfalls 
darf die Höhe der Gebäude aber das Maß von 16 m überschreiten.

s) Wohnräume dürfen höchstens 9 m, sonstige Aufenthaltsräume dürfen 
höchstens 12 m über Gelände liegen.

2. Im übrigen bleiben die Bestimmungen in den 6, 7,8 und 9 unberührt.

2 § 32. Viehställe."«-,
1. In Ställen auf Wohngrundstücken muß der Fußboden undurchlässig sein. 

Zur Aufnahme der Stallabgänge müssen in den Ställen oder in ihrer 
nächsten Nähe undurchlässige Gruben angelegt werden (vergl. tz 22 6. 7).

>»«»> Vergl. Anm. 127 S. 63.
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2. Die vorstehenden Bestimmungen finden auf Ställe für kleine Tier- 
gattungen (Kaninchen usw.) und für Federvieh keine Anwendung.

3. Aufenthaltsräume sind gegen die Ausdünstungen und die Feuchtigkeit 
von Ställen hinreichend zu schützen.

Abschnitt lll.

§ 33. Schuhmaßregeln bei der Ausführung von .Gebäuden 1
und Arbeiterfürsorge.

1. Die Bauausführenden (Bauunternehmer oder Bauleiter) haben alle 
Vorkehrungen zu treffen, um Unglücksfällcn dec auf dem Baugrundstücke 
beschäftigten und dort sonst verkehrenden Personen sowie Verkehrs­
stockungen auf der Baustelle und in ihrer Nähe vorzubeugen.

2. Im einzelnen wird auf die Polizeioerordnung vom 29. September 1925 
(Amtsblatt Seite 367) verwiesen."?)

Abschnitt IV.

K 34. Abbruch von Gebäuden. 2

1. Zu dem beabsichtigten Abbruch eines Gebäudes oder von Teilen des­
selben ist die Erlaubnis (Abbruchschein) spätestens 2 Wochen vorher bei 
der Ortspolizei schriftlich zu beantragen. Der Antrag muß enthalten: 
g.) die genaue Bezeichnung des Gebäudes;
b) die Angabe, ob darin eiserne Fachwerkskonstruktionen oder mit Eisen 

bewehrte Bauteile aus Stein oder Beton vorhanden sind;
v) Name, Stand und Wohnung des Abbruchunternehmers.

2. Vor Behändigung des Abbruchscheins darf mit dem Abbruche nicht be­
gonnen werden.

3. Zur Verhinderung von Staubentwicklung ist durch ausgiebiges Bespren­
gen der Abbrucharbeiten, der Schuttmassen und der Abfuhrwege inner­
halb des Abbruchgrundstücks Sorge zu tragen. Der Bauschutt darf 
nicht hinabgeworfen werden, sondern muß nach ordnungsmäßiger Be­
sprengung in Schloten oder anderen Behältern hinabgelassen oder ge­
tragen werden.

4. Bei Zuwiderhandlungen können die weiteren Abbruchsarbeiten und das 
Ausladen des Schuttes untersagt werden, bis nachgewiesen ist, daß die 
Vorschriften unter 3 erfüllt sind.

5. Bei Abbruchsarbeiten ist es verboten, Arbeiter so zu beschäftigen, daß 
sie übereinander stehen. Beim Abbruche freitragender Bauteile, wie 
Treppen, Erker usw. ist vor dem Abbruche der ganze freitragende Bau­
teil sicher abzusteifen.

6. Das bei Abbrüchen von Gebäuden oder Rüstungen gewonnene Holz muß 
sofort von allen vorstehenden Nägeln, Haken und Holzsplittern befreit 
werden.

7. Für Abbrüche von Bauten des Reiches, des Staates, der Gemeinde und 
der weiteren Kommunalverbände gilt sinngemäß H 1 Ziffer 19.

Hier abgedruckt S. 307.
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Abschnitt V. Allgemeine Bestimmungen.

1 § 35. Vorhandene bauliche Anlagen.
1. Auf bauliche Anlagen, die zur Zeit ihrer Errichtung den damals gültigen 

baupolizeilichen Bestimmungen entsprachen, und auf Bauten, die auf 
Grund genehmigter Bauentwürfe bereits begonnen sind, finden die etwa 
weitergehenden Bestimmungen dieser Bauordnung nur dann Anwendung, 
wenn polizeiliche Gründe, insbesondere solche der öffentlichen Sicherheit, 
es dringend erheischen.

2. Für bauliche Arbeiten, welche einzeln oder zusammengenommen eine er­
hebliche Veränderung eines Gebäudes oder Gebäudeteiles darstellen, 
kann die Baugenehmigung auch davon abhängig gemacht werden, daß 
gleichzeitig die durch den Entwurf nicht berührten Gebäude und Gebäude­
teile desselben Grundstücks, soweit sie den Vorschriften dieser Bauord­
nung widersprechen, mit dieser in Übereinstimmung gebracht werden.

2 H 36. Veränderungen der Grundstücksgrenzen.

Werden durch Veränderungen der Grenzen bebauter Grundstücke Verhält­
nisse geschaffen, die den Vorschriften dieser Bauordnung zuwiderlaufen, so 
sind die Gebäude oder Gebäudeteile der betroffenen Grundstücke entsprechend 
umzugestalten oder zu beseitigen.

H 37. Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen.

1. Diese Baupolizeiverordnung tritt am 1. Oktober 1932 in Kraft und gilt 
bis zum 1. Oktober 1942.

2. Die auf Grund der bisher gültigen Bauordnung bereits erteilten Bau­
scheine verlieren die Gültigkeit nach Ablauf von 3 Monaten vom Dage 
der Veröffentlichung dieser Verordnung ab, wenn nicht inzwischen der 
Bau begonnen ist, und bei Neubauten, wenn nicht inzwischen die Grund­
mauern gelegt sind.

tz 38. Strafen.
Für jeden Fall der Nichtbefolgung dieser Polizeiverordnung wird hiermit 

die Festsetzung eines Zwangsgeldes in Höhe bis zu 150 NM., im Nichtbei­
treibungsfalle die Fesssetzung von Zwangshast bis zu 3 Wochen angedroht. 
Soweit es sich um Übertretungen der Vorschriften des H 330, § 367 Ziffer 
12 bis 15, h 368 Ziffer 3 und 4 und h 369 Ziffer 3 des NeichsstrafgesetzbucheS 
vom 15. Mai 1871 handelt, tritt Bestrafung nach Maßgabe dieser Vor­
schriften ein.

z h 39. Geltungsbereich.

Die Polizeiverordnung gilt für die nachbenannten Orte:
1. im Kreise Breslau: Althvfnaß, Benkwitz, Brockau, Drachcnbrunn, Groß- 

Mochbern, Herrmannsdorf, Klettcndorf, Kundschütz, Lanisch, Leipe, 
Oltaschin, Opperau, Petersdorf, Pleischwitz, Pohlanowitz, Protsch-Weide, 
Radwam'tz, Ransern, Klein-Sägewih, Schmolz, Schottwitz, Steine, 
Strachwitz, Ströbel, Dreschen und Woischwitz;

2. im Kreise Frankenstein: Heinrichau, Kamenz und Frankenberg, Reindörfel.
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3. im Kreise Glatz: Albcndorf, Altheide Dad, Buchau, Ebersdorf, Eckers­
dorf, Falkenberg, Hausdorf, Königswalde, Kohlendorf, Kudoiva, Kun­
zendorf, Ludwigsdorf, Mittelsteine, Nieder-Nathen, Ober-Rathen, 
Rückers, Schlegel, Straußency, Tscherbeney, Ullersdorf, DolperSdorf, 
Walditz und Werdeck;

4. im Kreise Habclschwerdt: Ober- und Niederlangenau, Wölfelsgrund;
6. im Kreise Neumarkt: Maltsch und Marschwitz;
6. im Kreise Oels: Domatschine, Görlitz, Langewiese, Mirkau, Peuke, 

Sacrau, Stein, Sibyllenort, Groß-Weigelsdorf, Klein-Weigelsdorf und 
Wildschütz;

7. im Kreise Schweidnitz: Saarau.
8. Kreis Trebnitz: Dischwitz, Glvckschütz, Obernigk, Pawelwitz, Groß-Leipc 

und Hünern;
9. im Kreise Waldenburg: Charlottenbrunn, Görbersdorf, Neuhain. 

Breslau, 6. 9. 1932. Der Regierungspräsident.
20. 6. 1933.

Zur ?erLonen, La5ten, Oktett, FpeiLen «xvv.

->//s F/s/»S^StFAS
M/« Ffeanon/sson 

/^/ase/»sn^üFs .^a/,
Sauiv/nctsn

^//s
füec/srüAnckse 
/?O//ÜS/7N»N

-lnte/süsmotoesF»
üe/ert neu, eepurteet, überu-ae/it unck nEt nae/i beLte/iencken Vo/sc/iri/ten

-Vsi/tse^S/ ° °» 0ess/s» 16
An </en Z-incken Z, Ku/ 4kS7k
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10. Bauordnung für das platte Land
Polizeiverordnung des Oberpräsidenten vom 12. 8. 32 (Amtsbl. Seite 39) 

in der Fassung der Verordnung vom 21. 12. 1933 (Amtsbl. 1934, S. 6).

Auf Grund der pp. wird hiermit für das platte Land der Provinz Nieder­
schlesien mit Ausnahme der im h 39 aufgeführtcn Gemeindebezirke folgende 
Polizeiverordnung erlassen:

Abschn. 1. Geschäftliche Bestimmungen.

§ 1. Gegenstand der Baugenehmigung und Dauanzeige.

Zuständig zur Erteilung der baupolizeilichen Erlaubnis — Baugenehmi­
gung — ist die Ortspolizeibehörde."^)

1 Oer Baugenehmigung bedürfen:

a) alle neuen baulichen Anlagen über und unter der Erde: hierzu gehören 
auch Einfriedigungen an Straßen, Blitzableiter, Brunnen, Dungstätten, 
Aborte, Abort- und Jauchegruben, Landungsstege, Leitungsmasten, so­
weit letztere auf massivem Sockel aufgestellt sind, sowie freistehende Ne- 
klametafeln von mehr als 1 Größe, freistehende Schaukästen, Tank­
stellen und dergl.;

b) bei bestehenden baulichen Anlagen die Herstellung oder Veränderung von 
tragenden oder unterstützenden Bauteilen (Wänden, Pfeilern, Decken, 
Eisenkonstruktionen, Eisenbetonkonstruktionen), von Dächern, von Bau­
teilen, die über die Umfassungswände vortreten, von Fenster- und Tür­
öffnungen in den Außenwänden, von Treppen, Aufzugsschächten, Feuer­
stätten, Schornsteinen, Gasöfen, elektrischen Starkstromanlagen,E) 
ferner die Veränderungen von Brunnen, Dungstätten, Aborten;

v) bei geiverblichen Zwecken dienenden Räumen jede Veränderung der inne­
ren baulichen Einrichtung;

(1 ) Veränderungen in der Benutzungsart baulicher Anlagen, soweit für die 
Räume in ihrer neuen Zweckbestimmung besondere baupolizeiliche Vor­
schriften bestehen. Dies gilt namentlich für die Einrichtung von Räu­
men zum dauernden Aufenthalt von Menschen, für die Einrichtung von 
gewerblichen, nicht unter den h 16 der Neichsgewerbeordnung fallenden 
Betriebsstättcn, für die Einrichtung von Versammlungsräumen, für die 
Einrichtung von Lagerräumen für leicht entzündliche Stoffe usw.

2 8. Der Baugenehmigung bedürfen nicht:

a) die Herstellung und Entfernung von unbelasteten Wänden, abgesehen 
von den Fällen unter v;

b) gewöhnliche Unterhaltungsarbeiten an baulichen Anlagen;
o) die Errichtung von freistehenden Reklametafeln bis zu 1 om Größe, von 

kleinen Bauten wie Schuppen, Lauben, Garten- und Feldhäuschen, Bau­
buden, Kleinviehställe und ähnliche Bauten, sofern ihre Grundfläche 

»7») Eiehe Anm. 2 Seite t.
"7pj Siehe Abs. 28 S. 281.
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15 qm und ihre Höhe bis zur Traufe 3 m nicht übersteigt und in ihnen 
Feuerungsanlagen nicht enthalten sind;'")

6) Gewächshäuser und andere leicht gebaute Räume für Kulturen zu gärt­
nerischen Zwecken, wenn ihre Umfassungsmauern nicht mehr als 1,20 m 
über die Erdoberfläche cmporragen und wenn sie keine FeuerungS- 
anlagcn enthalten und nicht zu Wohnzwecken dienen;

e) gärtnerische und landwirtschaftliche Bauten, die keine festen Grund, 
mauern besitzen und vorübergehendem Gebrauch zum Schutze von Pflan­
zen dienen, unabhängig von ihrer Flächcnausdehnung, sofern ihre Höhe 
bis zur Traufe 3 m nicht übersteigt;

k) zerlegbare und bewegliche Geflügelställe ohne feste Grundmauern bis zu 
einer Größe von 50 qm und einer Höhe von 3 m bis zur Traufe;

x) Drücken über Wasserläufe III. Ordnung, die entweder eine geringere 
Spannweite als 3 m haben oder im Zuge von Wegen liegen, die nicht 
dem allgemeinen Verkehr dienen;

h) Zu- und Abflußleitungen. '
Zu a—k:

Auch die von der Baugenehmigungspflicht befreiten baulichen Anlagen 
müssen den Vorschriften der Bauordnung entsprechen.

6. Bauanzeige. 1

Die Ortspolizeibehörde ist befugt, auf Antrag des Bauherrn bei weiteren 
als den unter L 6 vorgesehenen geringfügigen baulichen Anlagen von der For­
derung der Einholung der Baugenehmigung abzusehen und sich mit einer 
Bauanzeigc zu b^nügen; andererseits ist sie auch befugt, bei nicht genehmi­
gungspflichtigen Bauten und Vorarbeiten (vgl. R) Bauanzeige oder Ein­
holung der Baugenehmigung zu verlangen, sobald das öffentliche Interesse eS 
erfordert. Mit der Ausführung eines Baues, von dem Bauanzeige erstattet 
ist, darf angefangen werden, wenn binnen einer Woche die OrtSpolizeibehörde 
nicht widersprochen hat.

uw) Wegen Silos zur Grünsustereinsäuerung bestimmt der Erlab vom 23. S. 35 2 
(MIn.-Vl. 1. V., S. 1188) folgendes:

(1) Die Rcichsregierung hat durch Bereitstellung von Beihilfen zur Errichiung von 
EtnsüuerungSanlagcn angeregt. Die Bautätigkeit Hal daraufhin auch in erhöhtem Mabe 
eingesetzt.

(2) Es sind Zweifel daritber entstanden, inwieweit derartige Anlagen der baupolizetl. 
Genehmigung bedürfen. In den Einhcttsbauordnungcn für die Städte und für das Platte 
Land, i. d. Fass, der Erlasse v. 18. 7. 1S33 — III 18. 2100 -/5 und b/3i), ist vorgesehen, 
dak kleine Bauten ohne Fcucrungsanlage von nicht mehr als 1V am Grundfläche und 3 n> 
Höhe der Baugenehmigung nicht bedürfen. Insoweit die örtlichen Bauordnungen diese 
Borschrist übernommen haben, sind also Silos in diesen Abmessungen von der Baugcnehmi- 
gungspslicht besrcil. Infolgedessen bedarf es bei ihnen auch nicht der Einreichung der im 
8 2 vorgesehenen Bauvorlagen.

(3) Soweit die einzelnen Bauordnungen eine derartige BesretungSvorschrtst nicht 
enthalten, ersuche Ich darauf htnzuwtrkcn, datz stc ungesäumt etngefllhrt wird, da dte 
Grünsutleretnsäuerungsbehüllcr der Förderung der Erzeugung und der möglichst verlust­
losen Erhaltung wirtschaflsetgener Etwetbsullermittel dienen und somit ctn wesentlicher 
Bestandteil der Dnrchsührung des Festprogramms der ReichSrcgtcrung sind.

M Im Bezirk der Landesbauernschasl Sachsen-Anhalt werden für dte Er­
richtung von solchen Silos Bauanzeigen erstattet, in denen der gewühlte Stlothp angegeben 
und denen ctn Lagcplan betgcsllgl wird. Dadurch wird es den Baupol.-Behördcn möglich, 
die Errichtung Ler StloS an den Stellen zu verhindern, an denen sic GesundheitSschädt- 
gungen durch zu nahcS Heranrückcn an Brunnen usw. oder sonstige Nachteile verursachen 
können. Es erscheint zweckmähtg, wenn auch tn den übrigen Landeslctlen eine gleiche 
Regelung mii den LandeSbauernschasien vereinbart wird.
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1 O. Bauten des Reiches/") des Staates, der Gemeinden
und der weiteren Kommunalverbände.

Bei Bauten, welche für Rechnung des Reiches, des Staates, der Gemein­
den oder der weiteren Kommunalverbände unter Leitung von Daubeamten 
dieser Behörden ausgeführt werden, müssen die Bauentwürfe mit den nach 
tz 2 erforderlichen Unterlagen — in einfacher Ausfertigung — vor Beginn 
der Bauausführung der Ortspolizeibehörde zur baupolizeilichen Prüfung und 
Genehmigung vorgelegt werden. Eines rechnungsmäßigen Nachweises der 
Tragfähigkeit der Konstruktion bedarf es bei diesen Bauten nicht.

2 L. Nach der Reichsgewerbeordnung (tztz 16, 24 und 25) genehmigungs­
pflichtige Anlagen.

Die in den tztz 16, 24 und 2b der Reichsgewerbeordnung bezeichneten An­
lagen bedürfen einer besonderen ortspolizeilichen Baugenehmigung nicht.

Z b Neben der Baugenehmigung gesetzlich für Bauten vorgeschriebene 
polizeiliche Genehmigungen.

Bei Gründung neuer Ansiedlungen ist dem Anträge auf Baugenehmigung 
die Ansiedlungsgenehmigung (tztz 13 bis 20 des Gesetzes vom 10. 8. 1904 
— G.-S. S. 227) —), bei Errichtung einer Feuerstätte in der Nähe einer 
Waldung, welche mehr als 5 ha im räumlichen Zusammenhänge umfaßt, ist 
die hierfür nötige besondere Genehmigung (tz 43 des Feld- und Forstpolizei­
gesetzes vom 1. April 1880/15. Januar 1926 — G.-S. S. 83 —), bei Bau­
ten im Überschwemmungsgebiet von Wasserläufen ist die nach dem Wasser­
gesetze vom 7. April 1913 (G.-S. S. 53) vorgeschriebene Genehmigung bei- 
zufügen.

4 tz 2. Bauantrag und Bauvorlagen.
1. Der Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung ist schriftlich bei der 

Ortspolizeibehörde einzureichen. Mit dem Anträge ist vorzulegen:
a) ein Lageplan, welcher im Maßstabe von nicht unter 1 : 500 — auf Er­

fordern der Ortspvlizeibehörde in größerem Maßstabe —, bei Klein­
häusern nicht unter 1 : 1000, die Lage des Grundstücks zur Himmelsrich­
tung, zu den angrenzenden Grundstücken, Straßen, Plätzen und anderen 
öffentlichen Derkehrsflächen (Wasserstraßen, Eisenbahnen usw.) und 
gegebenenfalls auch zu Waldungen erkennen läßt. Dabei sind die etwa 
festgesetzten Straßen- und Baufluchtlinien und Höhenmarken einzu­
zeichnen; ferner ist die Entfernung des Baues von anderen baulichen 
Anlagen desselben Grundstücks, von Straßen, Plätzen und anderen 
öffentlichen Derkehrsflächen, von Nachbargrenzen und den Gebäuden 
auf Nachbargrundstücken unter Angabe der Bauart und Bedachung der 
benachbarten Gebäude sowie die Lage von Brunnen und Dungstätten 
einzutragen. Die Übereinstimmung der eingetragenen Fluchtlinien und 
Höhenmarken mit dem Bebauungsplan ist vom Gemeindevorstand zu 
bescheinigen. Die Ortspolizeibehörde kann verlangen, daß der Lageplan 
durch einen vereideten Landmesser beglaubigt wird und eine prüfungs­
fähige Berechnung der zulässigen und der beanspruchten Bebauungs­
fläche enthält, wenn ihm eine besondere Bedeutung zuzumessen ist oder 
Zweifel an seiner Richtigkeit bestehen.

IS») Vergl. Anm. t»9 S. ttl.
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Der Einreichung des Lageplanes bedarf es nicht bei Umbauten, bei 
denen die Lage der äußeren UmfassungSlvände nicht verändert wird.

b) Bauzeichnungen. In den Bauzeichnungen sind bei Gebäuden darzustellen:
1. die Grundriste sämtlicher Geschosse mit Angabe der Maße und der 
BenutzungSart der Räume, ferner die Feuerstätten und in Wohnräumen 
und in (Ställen die BelichtungS-(Fenster-)Flächen; 2. die Querschnitte, 
von denen mindestens einer den Verlauf der Treppen zeigen muß, mit 
Angabe der Geschoßhöhen; 3. die Ansichten der Gebäudeseiten, die von 
Straßen, Plätzen oder anderen öffentlichen Verkehrsflächen sichtbar 
werden, einschließlich der Straßeneinfriedigungen, in besonderen Fällen 
auf Verlangen der Ortspolizeibehörde auch schaubildliche Darstellungen, 
die das Einpassen des Neubaues in die vorhandene Umgebung zeigen; 
ferner 4. die Konstruktion und die Abmessungen des Baues im ganzen 
und in seinen Teilen mit Angabe der Art und der Stärke der zu ver­
wendenden Baustoffe; b. die Höhenlage des Baues zu dem umgebenden 
Gelände, der Straße und der Hoffläche nebst Angabe des Grundwasser­
standes; 6. bei Wohngebäuden die Ansichten aller Außenflächen; 7. bei 
Versammlungsräumen die lichten Breiten der Flure, Türen usw.

Soweit es zur Baupolizeilichen Prüfung erforderlich ist, sind wichtige 
Teile des Bauplans durch Sonderzeichnungen zu erläutern.

Bauzeichnungen sind im Maßstabe von nicht unter 1 : 100 vorzulegen, 
o) Festigkeitsberechnungen, durch welche die Tragfähigkeit der Konstruk­

tionen, besonders der aus Eisen und Eisenbeton, aber auch ungewöhn­
licher Holzverbände und besonders beanspruchter Teile des Mauerwerks 
oder Baugrundes rechnungsmäßig nachgewiesen wird;

ä) eine Baubeschreibung, in der das beabsichtigte Bauvorhaben näher dar­
gestellt wird.

2. Zu 1a, bis ä. Bei geringfügigen baulichen Anlagen genügen kurze schrift­
liche Darlegungen und Handzeichnungen. Aus ihnen muß mindestens die Art 
und der Zweck der baulichen Anlage hervorgehen.

3. Bei gleichzeitig auf Grund feststehender Typen in gleichartiger Wieder­
holung auszuführenden ländlichen Gebäuden (z. D. Kleinhäusern und Sied­
lungsgehöften) bedarf es der Einreichung der Unterlagen zu b bis <1 nur für 
eins der Gebäude und statt der einzelnen Lagepläne nur eines geineinsamen 
Lageplanes. Auf Verlangen der Ortspolizeibehörde sind Abzeichnungen der 
genehmigten Dauvvrlagen für jedes Einzelgrundstück nachzureichen.

4. Die Einreichung der Unterlagen unter v kann mit Genehmigung der 
Ortspolizeibehörde auch zu einem späteren von dieser zu bestimmenden Zeit­
punkte erfolgen.

5. Das Grundstück, auf welchem gebaut werden soll, ist möglichst nach 
Straße, Hausnummer und Grundsteuerkatasternummer zu bezeichnen.

6. Der Bauantrag muß ferner bei Wohngebäuden, Ställen und gewerb­
lichen Anlagen eine Angabe über die Art der Entwässerung enthalten.

7. Die Bauzeichnungen sind in einer das betreffende Material kennzeich­
nenden Darstellung auszuführen, anzulegen und auf dauerhaftem Papier oder 
auf Pausleinwand anzufertigen. Bei Umbauten müssen alle, neue, sowie zu 
beseitigende Bauteile durch verschiedenfarbige Darstellung kenntlich gemacht 
werden (Abbruchsteile gelb, Neubauteile rot, zu erhaltende Bauteile grau).

8. Sämtliche Bauvorlagen sind je in zwei Stücken — auf Erfordern der 
Ortspolizeibehörde in drei Stücken — einzureichen und müssen die Unter­
schriften des Bauherrn und des Planverfassers tragen. Die Namen des 
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Bauleiters und des Bauunternehmers sowie der Wechsel dieser Personen, 
gegebenenfalls auch des Bauherrn, sind der Ortspolizeibehörde rechtzeitig 
schriftlich anzuzeigen.

9. Der Bauherr ist berechtigt, vor Einreichung des Bauantrages über ein­
zelne den Bau betreffende Fragen die Entscheidung der Ortspolizeibehörde 
einzuholen.

10. Ergibt sich im Laufe der Bauausführung die Notwendigkeit einer Ab­
weichung von dem genehmigten Bauplan, so ist die Abweichung sofort anzu­
zeigen und für sie nachträglich die Baugenehmigung einzuholen.

t § 3. Erteilung der Baugenehmigung
(Bauschen,)."")

1. Uber die Baugenehmigung wird von der Ortspolizeibehörde ein Bau- 
schein ausgestellt. Die Dauvorlagen werden von der Ortspolizeibehörde mit 
Genehmigungsvermerk versehen. Don den Dauvorlagcn ist je ein Stück zu­
sammen mit dem Dauschein dem Bauherrn auszuhändigen. Bauschein und 
genehmigte Dauvorlagen sind nicht mehr zu trennen und müssen vom Beginn 
der Arbeiten an zur Einsicht bereitgehalten werden.

2. Dor Aushändigung des Dauschcines darf mit dem Bau, abgesehen von 
der Anlage von Kalkgruben und der Dornahme gewöhnlicher Ausschachtun­
gen, nicht begonnen werden. Ausnahmsweise kann die Ortspolizeibehörde in 
besonderen Fällen auch vor Aushändigung des Bauscheines den Beginn der 
eigentlichen Bauarbeiten gestatten.

3. Der Dauschein verliert seine Gültigkeit, wenn innerhalb Jahresfrist nach 
seiner Aushändigung mit dem Bau nicht begonnen oder wenn der begonnene 
Bau ein Jahr lang unterbrochen wird; doch kann die Gültigkeit auf Antrag 
verlängert werden.

4. Die Erteilung des DauschcinS erfolgt unbeschadet der Rechte Dritter.

2 H 4. Baupolizeiliche Abnahmen.

1. Der Bauherr hat der Ortspolizeibehörde anzuzeigen, wann er mit dem 
Bau beginnen will; er muß den von ihr mit der Überwachung betrauten Per­
sonen — Beamten, Sachverständigen — jederzeit Zutritt zur Baustelle und 
Einblick in den Dauschein und die Dauvorlagen gewähren.

2. Alle Bauten, die der Baugenehmigung bedürfen, unterliegen baupoli­
zeilichen Abnahmen.

rr) Die Rohbauabnahme hat zu erfolgen, sobald der Dau in seinen Mauern, 
Gewölben, Eisenkonstruktionen (einschließlich derjenigen der notwendigen 
Treppen) sowie in Balkenlagen und Oacheindeckung vollendet ist. Die 
Dacheindeckung darf hierbei eine vorläufige sein. Eine Teilabnahme ein­
zelner Teile, insbesondere der Eisenkvnstruktioncn der Treppen, ist zu­
lässig. Die Nohbauabnahme ist schriftlich bei der Ortspolizeibehörde zu 
beantragen. Bei der Rohbauabnahme müssen alle Teile des Baues 
sicher zugänglich sein und alle für die Standsicherheit wesentlichen Kon­
struktionen so weit offen liegen, daß die Abmessungen geprüft werden 
können. Über die Nohbauabnahme wird eine Bescheinigung — Roh- 
bauabnahmeschcin — erteilt. In dem Rohbauabnahmeschein kann der 
Zeitpunkt bestimmt werden, wann mit den inneren und äußeren Putz­
arbeiten begonnen werden darf.

i»«, Nergl. Ges. über ZuII«nd>gkeil E. 2K«.
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Auf die Rohbauabnahme kann die Ortspolizeibehörde bei geringfügi­
gen baulichen Anlagen verzichten. Ein solcher Verzicht ist im Bauschein 
ausdrücklich zu vermerken.

In besonderen Fällen kann auch eine Grundmauerabnahme oder die 
Abnahme anderer einzelner Bauarbeiten und Bauteile von der Ortspoli­
zeibehörde im Dauschein ausdrücklich vorgeschrieben werden.

d) Der Gebrauchsabnahme unterliegen Gebäude, welche zum dauernden l 
Aufenthalt von Menschen bestimmte Räume (tz 26) enthalten. Sie darf 
nicht früher als drei Monate nach Aushändigung des Rohbauabnahme­
scheins erfolgen. Die Frist kann von der Ortspolizeibehörde ermäßigt 
werden, wenn der Nachweis erbracht wird, daß infolge günstiger Bau­
zeit, Witterung und Bauart der Dau genügend ausgetrocknet ist. Die 
Ortspolizeibehörde kann die Frist ferner bei Umbauten, bei Fabrikgebäu­
den und Geschäftsgebäuden ermäßigen, wenn keine Nachteile zu erwarten 
sind. Zum Gebrauchsabnahmetermin hat der Bauherr eine Bescheini­
gung des Bezirksschornstcinfegermeisters über die Benutzbarkeit der 
Schornsteine und Feuerungsanlagen beizubringen. Uber die Gebrauchs­
abnahme wird eine Bescheinigung — Gcbrauchsabnahmeschein — erteilt. 
Dor Aushändigung des Gebrauchsabnahmescheins darf das Gebäude 
nicht in Benutzung genommen werden. Bei Kleinhäusern und Siedlungs­
gehöften kann die Ortspolizcibehörde auch vor Aushändigung des Ge­
brauchsabnahmescheins die Ingebrauchnahme von Räumen zulasten, 
wenn bei der Abnahmebesichtigung die Räume trocken befunden und 
Nachteile für die Bewohner nicht zu befürchten sind. Bei geringfügigen 
baulichen Anlagen kann die Ortspolizeibehörde auf die Gebrauchs­
abnahme verzichten. Der Verzicht muß im Bauschein ausdrücklich ver­
merkt sein.

3. Bauten des Reiches, des Staates, der Gemeinden und der weiteren 2 
Kommunalverbände:

Bei Bauten, die für Rechnung des Reiches, des Staates, der Gemeinden 
oder der weiteren Kommunalverbändc unter Leitung von Daubeamtcn auS- 
geführt werden, bedarf es der baupolizeilichen Rohbau- und Gebrauchs­
abnahme nicht.

tz 5. Ausnahmen und Befreiungen (Dispense)."') 3

Alle Bestimmungen dieser Bauordnung gelten als zwingende, soweit 
nicht eine Ausnahme ausdrücklich zugelasten ist. Über letztere hat die Orts­
polizeibehörde zu befinden. Auch von den zwingenden Vorschriften kann 
Befreiung (Dispens) erteilt werden, aber nur dann, wenn die Durchführung 
der Vorschrift im Einzclfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte 
führen würde und die Abweichung von den Vorschriften mit dem öffentlichen 
Interesse nicht unvereinbar ist, oder wenn das öffentliche Interesse eine 
Änderung erfordert. Zuständig für die Erteilung der Dispense ist der Landrat."-)

Abschnitt II. Bauvorschriften.
tz 6. Zugänglichkeit der Grundstücke und Lage der Gebäude. 4

1. Es dürfen nur solche Grundstücke bebaut werden, die von einer fahr-

n») s. auch Zuständigkctlsgcscd vom 18. 12. 33, Sier abgedruckt S. 284.
gllr die Amtsbezirke Brockau, Hermsdorf und Wettzstein ist der AmtsvorsteSer als 

DispenSbehörde bestimmt.
Grieger, Baupolizeiliche Vorschriften. 1g 
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baren Straße oder einem fahrbaren Weg auü zugänglich sind oder für die 
die Beschaffung eines solchen Zuganges gesichert ist.

2. 2" KleinhauSsiedlungcn können Bauten auch an Gehwegen errichtet 
werden, wenn die Bauten für die Feuerwehr mit Feuerlöschgerätcn erreichbar 
sind. Für Gebäude auf freiliegenden Feldgrundstücken sind weitere Ausnahmen 
zulässig.

3. Für die Errichtung von Wohngebäuden an Straßen oder Straßen­
teilen, die nach den polizeilichen Bestimmungen des Orts für den öffentlichen 
Verkehr und den Anbau noch nicht fertiggestellt sind^ gellen die hierfür auf 
Grund des BaufluchtliniengcsetzcS vom 2. 7.1875 (GS. S. 561)"') erlassenen 
ortsstatutarischcn und polizeilichen Bestimmungen.

4. Wo Fluchtlinien nicht bestehen, dürfen an öffentlichen Wegen die Ge­
bäude die Wegegrenze nicht überschreiten und müssen mindestens 8 m von 
der Wegemitte entfernt bleiben. Die Ortspolizeibehörde ist jedoch im Einzel­
falle befugt, eine geringere Entfernung zuzulassen.

5. Gebäude an kunstmäßig ausgebauten Straßen dürfen nicht unter 5 m 
von der äußeren Grabenkante und beim Fehlen von Gräben in der Regel 
nicht unter 6 m von der Straßenkante (Wegegrenze) entfernt errichtet 
werden. Ausnahmen kann die Ortspolizeibehörde zulasscn.

6. Für Gebäude mit gewerblichen Anlagen, deren Betrieb einen größeren 
Abstand von dcr Straße erforderlich macht (z. B. Gasthäuser, Schmieden), 
sowie bei Hauptdurchgangsstraßen kann ein größerer Abstand als zu vor­
stehend 4 und 5 vvrgeschrieben werden.

7. Jedes Grundstück, auf dem sich Hintergebäude (Seiten-, Mittel- oder 
Ouergebäude) befinden, muß eine genügend breite Zufahrt nach dem Hofe 
haben, um die Durchfahrt der Feuerspritze und der sonstigen Geräte dcr OrtS- 
feucrwehr zu ermöglichen. Ist diese Zufahrt überbaut und ist nur durch sie 
die Zuführung von Feuerlöschgerätcn und die Erreichbarkeit der Höfe und 
Hintergebäude möglich, so müssen ihre Wände und Decken feuerhemmend 
fein. In besonderen Fällen kann die Ortüpolizeibehörde die feuerbeständige 
Ausgestaltung der Decke verlangen.

8. Auf und an Höfen sind bauliche Anlagen jeder Art nur insoweit zu­
lässig, als sic die Zugänglichkeit zu den Gebäuden, die Durchfahrt und die 
für den Brandfall erforderliche Bewegungsfreiheit, insbesondere der Feuer- 
löschgeräte, nicht beschränken.

tz 7. Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundstücke.

1 a.) Bebaubare Grundstücksfläche.
1. Auf jedem Baugrundstück müssen unbebaute Grundstücksflächen (Höfe, 

Gärten) in dem Umfange verbleiben, daß den Räumen zum dauernden Auf­
enthalt von Menschen die nötige Luftzufuhr und ausreichender Lichteinfa» 
gesichert ist und für Feuerlösch- und Rettungsdienst der erforderliche Raum 
vorhanden ist.

2. Innerhalb der im Zusammenhang gebauten Ortslage dürfen die 
Grundstücke nur bis drei Zehntel ihrer Fläche bebaut werden. Wo die Orts­
lage geschlossene Bauweise aufweist, ist eine Bebauung bis zu vier Zehntel 
der Grundstücksfläche zulässig. Die Ortspolizeibehörde kann eine um ein 
Zehntel weitergehendc Bebauung zulassen,

u») abgedruckt Sette 2SS.
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a) wenn es sich um Grundstücke handelt, die landwirtschaftlichen oder 
gärtnerischen Betrieben dienen und neben Wohngebäuden nur oder in 
überwiegendem Maße Wirtschaftsgebäude enthalten.

d) bei anderen Grundstücken nur, wenn es sich um den Wiederaufbau von 
Gebäuden handelt, jedoch darf der Umfang der früheren Bebauung 
nicht überschritten werden.

3. Für die Ermittlung der bebaubaren Grundsiücksflächcn kommt der 
hinter der Straßenfluchtlinie und, wo eine solche nicht vorhanden ist, der 
hinter der Straßengrenze (Wegegrenze) liegende Teil des Grundstücks in 
Betracht.

4. Bei Anlegung neuer geschlossener Siedlungen außerhalb der im Zu­
sammenhang gebauten Ortschaft dürfen die Grundstücke nur bis zwei Zehntel 
ihrer Fläche bebaut werden.

5. Auf Grund eines einheitlichen Bau- und AufteilungSplaneS für einen 
Baublock oder eine Siedlung kann für einzelne Grundstücke eine stärkere 
Bebauung der Grundsiücksflächcn, als vorstehend vorgesehen ist, zugelasscn 
werden, wenn im ganzen Block keine größere Fläche bebaut wird, als ins­
gesamt für den Baublock zulässig ist.

b) G e s ch o ß z a h l. 1

1. Es werden unterschieden:
a) Dollgeschosse. Sie liegen oberhalb der Erdoberfläche — höchstens bis 

zu 50 cm unter ihr — und sind von senkrechten Umfassungswänden 
umschlossen;

d) Kellergeschosse. Als Kellergeschoß gilt das Geschoß, das unterhalb deü 
ersten Dollgeschosses (des Erdgeschosses) sich befindet;

o) Dachgeschosse. Als Dachgeschoß ist ein Geschoß anzusehen, in das die 
KonstruktionSteilc des Dachverbandes und der geneigten Dachfläche 
hinemreichcn.

2. Gebäude mit Räumen zum dauernden Aufenthalt von Menschen dürfen 
nicht mehr als zwei Dollgeschosse erhalten (vgl. auch tz 27).

3. Enthalten Hintergebäude (Seiten-, Mittelflügel, Quer- und Seitcn- 
flügel) selbständige Wohnungen, so dürfen diese Gebäude, falls auch im Vor­
dergebäude Wohnungen vorhanden sind, nur ein Dvllgeschoß erhalten.

§ 8. Gebäudeabstand.

u.) Abstand von der Nachbargrenze. 2

1. Wohngebäude müssen von den seitlichen Nachbargrenzcn einen Abstand 
(Bauwich) von mindestens 3 m (offene Bauweise), Holzhäuser, Scheune» 
und Wirtschaftsgebäude mit Futterböden einen Abstand von mindestens 5 m 
halten.

2. Stehen auf der Nachbargrenze in derselben Bautiefe schon Gebäude, 
so kann die Ortspolizeibehörde fordern, daß der Neubau hart an der Grenze 
errichtet wird, anderenfalls muß der Abstand von den seitlichen Nachbar­
grenzen mindestens 5 m betragen.

3. Werden Nachbargebäude annähernd gleicher Größe gleichzeitig errichtet, 
so dürfen sie an der gemeinsamen Grenze ancinandergebaut werden.

4. Bei Anlegung neuer geschlossener Siedlungen oder bei Erweiterung 
solcher sind weitere Ausnahmen von der Vorschrift des Abs. 1 zulässig.
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b. In die Bauwiche dürfen nur Freitreppen oder ähnliche als Eingang 
dienende Anlagen (freie Vorplätze, Windfänge und dergl.) bis zu I m über 
die Seitenfront vorspringen.

6. Für rückwärtige Gebäude find Ausnahmen von Abs. 1 zulässig, wenn 
notwendige Brandmauern oder Dachformen nicht störend wirken und die 
Feuersgefahr für die Nachbargrundstücke nicht erhöht wird.

7. Innerhalb der im Zusammenhänge gebaute» Ortsteile ist dort, wo die 
offene Bauweise üblich oder wirtschaftlich durchgeführt ist, die Errichtung 
von Wohngebäuden mit freistehenden Brandgiebeln verboten.

I b) Abstand der Gebäude auf demselben Grundstück.

1. Zwischen allen Baulichkeiten und Bauteilen auf demselben Grundstück 
muß, wenn sie nicht unmittelbar aneinandergebaut werden, ein Abstand von 
mindestens 2,50 m bleiben. Bestehen beide gegenüberliegenden Umfassungs­
wände überwiegend aus Holz, so müssen sie mindestens 5 rn voneinander 
entfernt sein.

2. Befinden sich in einer oder beiden gegenüberliegenden UmfassungS- 
wändcn Lichtöffnungcn, die die einzigen Lichtquellen für Räume zum 
dauernden Aufenthalt von Menschen bilden, so muß der Abstand so ver­
größert werden, daß er gleich der Gebäudehöhe ist, mindestens aber 5 m 
beträgt. Für Scheunen von mehr als 1000 cbm Fassungsraum regelt sich 
der Abstand nach tz 29.

2 v) Abstand der Gebäude in Siedlungen.
Bei Anlegung neuer geschlossener Siedlungen oder bei Erweiterung solcher 

außerhalb der im Zusammenhang gebauten Ortschaft müssen die Wände 
gegenüberliegender Wohngebäude, sosern eine von ihnen Lichtöffnungcn ent­
hält, untereinander einen Abstand haben, der mindestens gleich der doppelten 
Gebäudehöhe ist. Diese Vorschrift findet auf den seitlichen Bauabstand 
(Bauwich) nicht Anwendung.

z ä) Abstände der Gebäude von Hauptbahnen,
Nebenbahnen, nebenbahnähnlichen Kleinbahnen 

und Privatanschlußgeleise n.'">

1. Bauliche Anlagen müssen von vorgenannten Bahnen, von Privat- 
anschlußgeleiscn jedoch nur, wenn sie mit Dampflokomotiven betrieben werden, 
mindestens 4 m und, falls sic unterhalb der Unterkante der Schienen liegen, 
mindestens 5 m entfernt — die Entfernung von der Mitte des nächsten 
SchiencngcleiseS berechnet — errichtet werden. Diese Vorschrift gilt nicht für 
bauliche Anlagen, die in allen wesentlichen Teilen feuerbeständig hergestellt 
sind oder durch Nohrputz oder in anderer gleich wirksamer Weise gegen 
Entzündung durch Funken gesichert sind.

2. Öffnungen in den nach der Dahn zugewandtcn Seiten sind in baulichen 
Anlagen bis zu einer Entfernung von 4 bezw. 5 m nur zulässig, wenn sie 
durch ein nach allen Seiten hin fest eingemauertcS, mindestens 1 cm starkes 
Glas abgeschlossen sind. Bei Verwendung von Drahtglas oder einem anderen 
gleichwertigen feuerbeständigen Glase kann eine geringere Glasstärkc zuge- 
lasscn werden. Als eine der Bahn zugewandte Seite ist eine solche anzuschen,

>9«) Für Bauten an Eisenbahnen vcrgl. Vers. v. 28. l. 83 l. 12. 1l3 » B. 5/83. 
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deren Richtungslinie mit der Bahnachse einen Winkel von weniger als 90 " 
bildet.

3. Bauliche Anlagen und Öffnungen in ihnen, die mehr als 7 m oberhalb 
der Oberkante der Schienen liegen,, sind de» vorstehenden Bestimmungen nicht 
unterworfen.

4. Ausnahmen von den Vorschriften des Abschnitts ä sind nach Benehmen 
mit der Bahnverwaltung zulässig, insbesondere für bauliche Anlagen, die 
ihrer Zweckbestimmung nach in nächster Nähe von Bahnen errichtet werden 
müssen, wie Verlade- und Verpackungsräume auf Bahnhöfen, an Anschluß­
geleise» vo» Fabriken, Lagerhäusern, Hafengebieten, Anlagen auf Lager­
plätzen usw.

5. Bei baulichen Anlagen an Wegeübergängen in Schiencnhöhe können 
die in Absatz 1 dieses Abschnitts vorgesehenen Abstände, soweit es zur Er­
haltung der Übersicht für den Verkehr nötig ist, vergrößert werden.

6. Wegen des Gebäudeabstandes der baulichen Anlagen mit weicher Be­
dachung und solcher, die zur Lagerung leicht entzündlicher Stoffe und Gegen­
stände dienen, vergl. HH 16 und 30.

§ 9. Gebäudehöhe. 1
1. Als Gebäudehöhe ist das Maß von der Erdoberfläche des Außen­

geländes vor den UmfassungSwändcn bis zur Schnittlinie der Umfassungs­
wände mit der Dachfläche zu verstehen. Ist eine Dachbrüstung (Attika) 
vorhanden, so ist ihre Höhe mitzurechnen. Bei Giebelhäusern wird die Höhe 
des Giebeldreiecks nicht mitgerechnet. Ist die Erdoberfläche in der Längs­
richtung der Frontwand geneigt, so ist das mittlere Höhenmaß in Rechnung 
zu stellen.

2. Die Höhe der Vorderhäuser darf die Straßenbreite nm 1,50 m über­
schreiten, aber nicht über 8 m betragen. Als Straßenbreite gilt, wo Bau­
fluchtlinien festgesetzt sind, die Entfernung zwischen diesen; sonst gilt die tat­
sächliche mittlere Breite des Straßendammes einschließlich des Vorlandes 
vor dem Grundstück.

3. Don dem höchsten Punkte der zulässigen Fronthöhe dürfen die Dächer 
— abgesehen von den Hauptgiebeln — über eine im Winkel von 60 " gegen 
die waagerechte ansteigende Linie nicht hinausgehen. Bei geringerer Fronthöhe 
dürfen steilere Dächer ausgeführt werden, wenn sie innerhalb der Umgren­
zungslinie bleiben, die durch die zulässige Fronthöhe und die ansteigende Linie 
gegeben ist. Gehen Aufbauten auf den Fronten, Türme, Luken nnd andere 
Bauteile über vorstehende Umgrenzungen hinaus, so sind die überschießenden 
Teile der Aufbauten auf die zulässigen Frvnkflächen anzurechnen.

4. Seiten- und Hintergebäude dürfen so hoch sein wie der mittlere Abstand 
des vor ihnen liegenden Gebäudes, aber nicht über 8 m hoch.

5. Bei Häusern, die an einer Straßenecke mit einem Winkel unter 135 ° 
liegen, ist die an der breiteren Straße erlaubte Höhe auch an der schmäleren 
Straße auf 15 m Länge zulässig.

§ 19. Feuerbeständige nnd feuerhemmende Bauweise. "°> 2

1. Bauliche Anlagen sind in allen wesentlichen Teilen feuerbeständig her­
zustellen, sofern nicht in den Vorschriften dieser Bauordnung ein geringerer

l»°) Vcrgl. Erl. v. SO. 8. 34, abgcdrurkt S. 296.
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Feuerschutz — feuerhemmende Bauweise — zugestandcn oder überhaupt kein 
besonderer Feuerschutz gefordert wird.

2. Die Anforderungen, die an die feuerbeständige oder seuerhemmende 
Bauweise zu stellen sind, müssen denjenigen entsprechen, die im Regierungs­
amtsblatte öffentlich bckanntgegeben werden. (Vergl. den Erlaß vom 12. 3. 
1925 — II. 9. 161 — (VMDl. S. 130 —.)

1 tz 11. Standsicherheit.
1. Bauliche Anlagen sind in allen Teilen nach den Erfahrungen der Bau­

kunst aus guten, zweckentsprechenden Baustoffen hcrzustcllen. Die Anfor­
derungen, welche an die Festigkeit der Baustoffe zu stellen, die Zahlen, die 
den Festigkeitsbercchnungcn zugrunde zu legen, und die Belastungen, die für 
den Baugrund und die einzelnen Gebäudeteile zulässig sind, sowie sonstige 
Konstruklionsvorschriften müssen denjenigen entsprechen, die im NegierungS- 
amtsblatte öffentlich bekanntgemacht werden.

2. Tragende Teile von Stein oder Metall dürfen nicht auf Holz gelagert 
werden, Ausnahmen kann die Ortspolizei zulasten.

3. Verzierungen, Gesimse nnd sonstige Bauteile am Äußeren eines Ge­
bäudes dürfen nur in solchen Baustoffen hergeftellt werden, die sich in dauer­
hafter Weise an dem Daukörper befestigen lassen.

2 tz 12. Grund- und Kellermauern.
1. Tragende Mauern und Pfeiler müssen auf festem, natürlichem oder 

künstlich befestigtem Boden unter Frosttiefe gegründet sein.
2. Zur Verhütung des AufstcigenS und des seitlichen Eindringens der 

Bodenfeuchtigkeit sind Grund- und Kellermanern in Gebäuden mit Räumen 
zum dauernden Aufenthalt von Menschen (H 26) durch Isolierung zu schützen.

§ 13. Aufgehende Wände.

Z a) U m f a s s u n g S w ä n d e allgemein.

Für Umfassungüwändc der Gebäude ist jede den örtlichen Verhältnissen ent­
sprechende Bauweise zulässig, wenn sie den Anforderungen des FeuerfchutzeS, 
der Standsicherheit und der Gesundheitspflege entspricht.

4 b) Feuerbeständige UmfassungS wände.

1. Feuerbeständige Umfassnngswände müssen mindestens 25 cm stark sein. 
Wände mit Eiseneinlagen können schwächer hergestellt werden.

2. Werden die Umfassungswände aus Feld- oder Bruchsteinen errichtet, so 
muß die Stärke mindestens 40 cm betragen.

3. Außere Umfassungswände von Wohnräumen müssen mindestens den 
gleichen Schutz gegen Witterungseinflüsse bieten wie eine 38 cm starke Nor­
malziegelsteinwand mit innerem Wandputz.

4. Werden Luftisolierschichten angelegt, so ist ihre Stärke den Mindest­
mauerstärken zuzurechnen. Für Außenwände feuerbeständiger Kleinhäuser 
ist bei Ziegelsteinbanten mit Luftschichten an Stelle des Maßes von 38 cm 
eine geringere Mauerstärke (bis etwa 30 cm) zulässig; auch können 1 Stein 
starke Außenwände gestattet werden, die in gesundheitlicher und statischer Hin­
sicht den Schwemmsteinen gleichwertig sind. Ziegelhohlwände müssen einen 
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dichten Alißenputz erhalten. An den Wetterseiten ist darüber hinaus ein be­
sonderer Schutz, z. B. wasserdichter Putz, wasserabweisender Anstrich oder 
Verkleidung erforderlich. Brettverklcidung gilt hierbei nicht als Veränderung 
der feuerbeständigen Bauweise.

5. Bei Scheunen sind in gerader Richtung durch die Mauern hindurch­
gehende Schlitze unzulässig.

v) Hölzerne Umfassungswände. 1

1. Häuser mit hölzernen Umfassnngswänden, insbesondere Blockhäuser, 
dürfen für Wohnzwecke unter folgenden Bedingungen hergestellt werden:
a) sie dürfen nicht mehr als zwei Wohngeschosse mit höchstens je zwei Woh­

nungen enthalten,
b) die Entfernung der Gebäude von gleichartigen Wohngebäuden muß min­

destens 10 m betragen.
2. Hölzerne Umfassungswände dürfen im übrigen nur Schuppen, Schutz­

dächer, Buden, Badehäuschen, Gartenhäuschen, Veranden, Kegelbahnen, 
Aborte, provisorische Bauten und solche Bauten erhalten, die lediglich zum 
landwirtschaftlichen, gärtnerischen oder gewerblichen Betriebe bestimmt sind.

3. Werden in Obergeschossen landwirtschaftlicher Gebäude Drempelwände 
aus Holz hcrgestellt, so müssen, falls das Obergeschoß zur Aufbewahrung 
von Erntevorräten dienen soll, die Umfassungswände des Erdgeschosses, wenn 
es Wohnzwecken dient, feuerbeständig oder aus ansgemauertem Fachwerk 
hergestellt und die Decken des Erdgeschosses fcnerhemmcnd sein. Öffnungen 
in diesen Decken sind mit feuerhemmenden Abschlüssen und Zufallvorrichtung 
zu versehen.

ä) Scheidewände. z

1. Scheidewände, die verschiedene Wohnungen desselben Geschosses vonein­
ander trennen, müssen mindestens Stein stark und in der Regel feuer­
beständig hergestellt sein; jedoch sind auch Wände auü doppelten Gips- oder 
Zementdielen, doppelten Schlackenbetonplattcn und dergl. mit auSgefülltcm 
Zwischenraum (Koksaschc, Torfmull) in gleicher Stärke zulässig.

2. Balkentrageude Zwischenwände dürfen in Einfamilienhäusern und Klein­
häusern auch von ausgemauertem, geputztem Fachwerk oder als Stein 
starke Ziegclwand hergestcllt werden, wenn für Verteilung des Balkendruckes 
durch gemeinsame Unterlage gesorgt ist und genügend tragfähige Fundamente 
vorhanden sind.

3. Werden Hohlräume in hölzernen Scheidewänden ausgefüllt, so dürfen 
dazu nicht feuergefährliche oder gesundheitsschädliche, insbesondere verwesende 
oder fäulnisfähige Bestandteile verwendet werden.

tz 14. Brandmauern. z
1. Brandmauern sind Mauern, die bestimmt sind, die Verbreitung eines 

Brandes zu verhindern. Sie müssen von Grund ans feuerbeständig ohne 
Öffnungen und Hohlränme in der Stärke von mindestens einem Stein her- 
gestellt werden. Hölzerne Träger, Balken und Nahmstücke dürfen in Brand­
mauern nur eingelegt werden, wenn die Mauer noch mindestens 13 cm stark 
verbleibt und auf der anderen Seite verputzt wird.

2. Brandmauern sind herzustellen:
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a) zum Abschluß von Gebäuden, die unmittelbar an der Nachbargrenze 
errichtet werden. Gemeinsame Brandmauern sind zulässig. (Wegen der 
Doppel-, Gruppen- und Reihenhäuser vgl. den vorletzten Absatz dieses 
Paragraphen.)

b) zur Trennung von Räumen mit Feuerstätten von anderen Räumen auf 
demselben Grundstück, die infolge ihrer Bauart oder Benutzung der 
Feuersgefahr besonders ausgesetzt sind,

o) in ausgedehnten Gebäuden mindestens in Abständen von 40 m.
3. Die Ortspolizeibchörde kann zulasten, daß Brandmauern zwecks einheit­

licher Benutzung der Räume durch Öffnungen durchbrochen werden. Diese 
sind im Dachgeschoß stets, in den übrigen Geschossen in der Regel mit feuer­
hemmenden und rauchsicheren Türen zu versehen (H 10).

4. Die Ortspolizeibehörde kann zulassen, daß außerhalb der im Zusammen­
hang gebauten Ortschaften auf der Nachbargrenze stehende Umfastungü- 
wände nicht als Brandmauern aufgeführt werden, sofern nach den örtlichen 
Verhältnissen nicht damit zu rechnen ist, daß auf dem Nachbargrundstück 
Gebäude in weniger als 5 m Abstand von dcr Grenze errichtet werden, und 
der Nachbar einverstanden ist.

5. In Doppel-, Gruppen- und Reihenhäusern kann zugelasten werden, daß 
die Trennungowand zwischen zwei Gebäuden 14 Stein stark oder als Fach­
werkwand hergestellt wird. In Abständen von ungefähr 40 m sind aber die 
Trcnmmgswände feuerbeständig ohne Öffnungen in der Stärke der Brand­
mauern herzustellen.

6. Enthält ein Gehöft oder ein Kleinhaus Wohn- und Wirtschaftsräume 
unter einem Dach, so kann die Trennungswand ebenfalls 14 Stein stark oder 
als Fachwerkwand hergestcllt werden, wenn sie durch beiderseitigen Verputz 
auch im Dachraum feuerhemmcnd und die Eindeckung feuerbeständig ist.

7. Bei landwirtschaftliche» Gebäuden kleineren Umfanges mit weniger als 
500 cbm FastungSraum sowie in Fällen nachträglicher Unterteilung von 
feuerhemmend gedeckten Gebäuden mit feuerbeständigen UmfastungSwänd^cn 
sind Brandmauern von 14 Stein mit den notwendigen DerstärkunaSpfeilern 
und beiderseitigem Putz oder einer gleichwertigen feuerbeständigen Bauweise 
zuzulasten, sofern die Standsicherheit gewährleistet ist.

l § 15. Decken.
1. Holzbalkendecken über und unter Räumen, die zum dauernden Aufent­

halt von Menschen dienen, müssen Zwischendecken mit Auffüllung erhalten.
2. Zur Verfüllung von Decken, insbesondere von Holzbalkendecken, darf 

kein Stoff verivendet werde», der feuergefährliche oder gesundheitsschädliche, 
insbesondere verwesende oder fäulnisfähige Bestandteile enthält. Es ist des­
halb namentlich die Verwendung von Bauschutt, Gipsabfällen, Kehricht, 
Papierstückcn oder Lumpen verboten.

3. Dor der regensicheren Eindeckung eines Gebäudes darf nicht mit der Ver­
füllung der Decken vorgegangen werden.

4. Holzbalkendecken in Räumen zum dauernden Aufenthalt von Menschen 
(H 26) müssen verputzt werden; doch kann die Ortspolizeibehörde Ausnahmen 
zulassen. In Einfamilienhäusern und Kleinhäusern (H 28) sind Holzbalken­
decken auch ohne Verputz oder Verschalung zulässig.

5. Bildet die Decke von Wohnräumen ganz oder zum Teil zugleich das 
Dach, so ist sic so auszubilden, daß sie mindestens den gleichen Schutz gegen 
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WitterungSeinflüssc bietet wie eine 38 cm starke Normalziegelsteinwand mit 
innerem Wandputz. Don der Forderung eines Luftraumes zwischen Decke 
und Dach kann bei genügender Isolierung der Decke abgesehen werden. Eine 
Ausstakung der Balken- oder (Sparrenfelder bei Decken mit Strohlehm, 
darüber die Dachhaut und darunter Schalung und Nohrputz ist als aus­
reichend anzuschen.

6. Die Decken, über welchen sich Waschküchen, Badestuben, Räucherkam­
mern und andere der Schädigung durch Wasser oder Feuer besonders aus­
gesetzte Räume befinden, müssen feuerbeständig und wasserundurchlässig her­
gestellt werden. Ausnahmen hiervon kann die OrtSpolizcibehörde zulassen, 
wenn es sich um nachträgliche Einrichtungen handelt.

7. Kellerdecken in Wohngebäuden, die für mehr als eine Familie bestimmt 
sind, und in Kellercäumen, die zur Lagerung feuergefährlicher oder fäulnis- 
fähiger Stoffe dienen, müssen feuerbeständig sein. Ausnahmen können von 
der Ortspolizeibehörde zugelassen werden. Kellerdccken in Kleinhäusern (H 28) 
brauchen nicht feuerbeständig hergestellt zu werden.

8. Holzdecken sind gegen Feuchtigkeit wirksam zu schützen.

tz 1«. Dächer."--» 1
1. Dächer und Dachteile müssen feuerhemmend (H 10) eingedeckt sein. Weiche 

Bedachung Ivie Stroh-, Nohr- und Rcthdächcr sowie Holzschindeldächcr dür­
fen von der OrtSpolizcibehörde in Gebieten der offenen Bauweise und für 
landwirtschaftliche Bauten zugelassen werden. Solche Dächer müssen aber 
von der Nachbargrenze und von anderen Gebäuden desselben Grundstücks 
mindestens 15 m, von Gebäuden mit Bedachung der gleichen Art und von 
Bahnen (H 8 ä) mindestens 25 m entfernt bleiben. Eü darf zur Befestigung 
des nicht fcuerhemmenden EindeckungöstvffeS nur unverbrennliches Material 
verwendet werden. Holzhäuser (H 13«) müssen stets ein feuerhemmendes 
Dach erhalten, doch kann die Ortspolizeibehörde Ausnahmen für Holzschindel­
dächer zulassen in Gegenden, in denen diese Dächer ortsüblich sind.

2. Lehmschindeldächer, die den amtlichen Richtlinien entsprechen, sind dort, 
wo die offene Bauweise üblich ist, zulässig. Die Abstände solcher Dächer 
müssen das anderthalbfache derjenigen von Gebäuden mit feuerhemmender 
Bedachung tragen. Enthalten Gebäude mit Lehmschindeldächern keine Feuer­
stellen, so sind sie den feuerhemmend eingedeckten Gebäuden gleichzustellen.

3. Bei steilen Dächern kann die Ortspolizeibehörde Schutzmaßregeln gegen 
das Herabfallen von Schnee, Eis und Teilen der Dachdeckung, ferner die An­
bringung von Standflächen für Ausbesserungsarbeiten und für Schornstein­
reinigung, von Aussteigeluken, Leiterhaken und dergl. fordern.

4. Gegen das Herabfallen von Glasstücken bei Glasdächern und Oberlich­
tern sind Schutzvorrichtungen anzubringen, sofern nicht Drahtglas verwendet 
wird. '

5. Wo Dächer unmittelbar ans die Straße oder auf die Nachbargrenze 
entwässern, müssen Vorkehrungen zum Abfangen und Ableiten des Dach- 
wasserS getroffen werden. Das auf die Straße geleitete Wasser muß mit der 
Straßenentwässerung in Verbindung gebracht werden.

6. Liegt eine bauliche Anlage mit Stroh-, Rohr-, Reth- oder Schindeldach 
oder mit Dachpfannendach mit Strohdecken tiefer als die Bahn (H 8 6), so 
tritt zu der Entfernung von 25 m (Abs. 1) noch die anderthalbfache Höhe 
des Dammes oder der Futtermauer hinzu, so daß beispielsweise, wenn die

losa) s. Anm. SS Seite l».
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Höhe des Dammes oder der Futtermauer 10 m beträgt, für die baulichen 
Anlagen eine Entfernung von mindestens 25 ch 15 — 40 m innegehalten wer­
den muß. Wegen der Berechnung der Entfernung vgl. § 8 ä.

1 tz 17. Trepptn.'"b)

1. Jede Treppe einschließlich der Treppenabsätze muß sicher gangbar sein. 
Treppen müssen mit Handläuser versehen sein. Bei Wendelstufcn darf der 
Auftritt in einer Entfernung von 15 cm von der schmälsten Stelle nicht 
geringer als 10 cm sein. Treppen müssen überall mindestens 1,80 m Kopf­
höhe aufweisen.

2. Jedes nicht zu ebener Erde liegende Wohngeschoß muß durch eine Treppe 
zugänglich sein, von der der Ausgang ins Freie jederzeit gesichert ist (not­
wendige Treppe). Ausnahmen bezüglich des Dachgeschosses können von der 
Ortspolizeibehörde mit Rücksicht auf die besondere Benutzungsart zugelassen 
werden (vgl. hierzu H 28 zu Abs, 3). Don jedem zum dauernden Aufenthalt 
von Menschen bestimmten Raume muß eine Treppe ans höchstens 25 m Ent­
fernung erreichbar sein, wobei der Abstand von der Mitte des betreffenden 
Raumes bis zur Treppenhaustür gemessen wird.

3. Alle notwendigen Treppen müssen feuerhemmend sein und vom Tages­
licht genügend erhellt werden. Die Treppenräume notwendiger Treppen 
müssen feuerhemmende Decke, feuerbeständige Wände und unmittelbaren Aus­
gang ins Freie haben.

4. Das SteigernngSverhältniS der notwendigen Treppen darf nicht steiler 
als 20/25 cm sein.

5. Die notwendige Treppe muß mindestens 0,90 m Laufbreite haben, wo­
bei aber die Treppenabsätze mindestens 1 m Breite erhalten müssen.

6. Die Treppen in Kleinhäusern, die nur von einer Familie benutzt werden, 
und in Gebäuden auf landwirtschaftlichen Zwecken dienenden Grundstücken, 
auch wenn Wohn- und Wirtschaftsgebäude unter einem Dach vereinigt sind 
und wenn eine zweite Familie (Einliegerwohnung) auf die Treppe angewiesen 
ist, dürfen beliebige sein, d. h. cs werden keine besonderen Anforderungen über 
Ausmqß und Anlage gestellt.

7. Als Kellertreppen in Kleinhänsern genügen auch hölzerne Leiterstufen, 
die von Küchen und Nebenräumen unmittelbar zugänglich sein dürfen.

2 H 18. Feuerstätten.'")

») A l l g e m e i n.

1. Feuerstätten in Gebäuden müssen in allen Teilen aus »»verbrennlichen 
Baustoffen hergestellt werden und dürfen nur in solchen Räumen angelegt 
werden, die vermöge ihrer baulichen Beschaffenheit und Lage zu Bedenken 
wegen Feuersgefahr nicht Anlaß geben.

2. Kesselfeuerungen und andere größere Feuerungen dürfen nur unmittel­
bar auf Fundamenten oder auf feuerbeständiger Unterlage errichtet werden.

3. Nicht feuerbeständiger Fußboden unter Feuerstätten muß gegen Feuers­
gefahr gesichert sein.

4. Eiserne Feuerstätten müssen mindestens 25 cm, Feuerstätten aus Stein 
oder Kacheln und Gasöfen mindestens 15 cm von verputztem oder feuerhem­
mend umkleidetem Holzwerk entfernt sein. Don freiem Holzwerk (Konstruk-

>Wd) Bergt. Anm. Seile 33.
IW) Vcrgl. RIchlUnlen v. t». 8. 32, AmlSbl. Slü-k 33.
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lionshölzern) müssen diese Entfernungen 50 bezw. 25 cm betrugen; Tür­
bekleidungen, Fußleisten usw. werden dem verputzten Holzwerk gleichgeachtet.

5. Eiserne Feuerstätten in Räumen, in denen feuergefährliche Arbeiten vor­
genommen oder leicht entzündliche Stoffe gelagert werden, sind mit einem 
Schuhmantel aus Eisenblech zu umgeben oder in einer anderen gleichwertigen 
Weise zu isolieren.

d) D a ck ö f e n. 1
1. Backöfen im Freien, mit Ausnahme der aus Lehm hergestellten Feld­

backöfen, müssen feuerbeständige Abdeckung, genügend hohen Schornstein und 
ein überwölbtes, wenigstens 1 m tiefes Dorgelage haben, das zur Aufnahme 
von glühenden Kohlen mit einer gemauerten Vertiefung zu versehen ist. Sie 
müssen entfernt sein

von feuerhemmcnd gedeckten Gebäuden mindestens 10 m,
von weich gedeckten Gebäuden mindestens 30 m.

Für die aus Lehm hergestellten Feldbacköfcn können größere Entfernungen 
vorgeschrieben werden.

2. Werden Backöfen im Innern von Gebäuden angelegt, so muß der Raum, 
in dem der Backofen steht, feuerhemmendc Wände und Decken haben. Zwi­
schen dem Mauerwerk des Backofens und den Umfassnngswänden muß ein 
Naum von 0,08 m frei bleiben. Zwischen der Oberkante des Backofen­
mauerwerks und der Decke des Backranmes muß ein Luftraum von mindestens 
1,25 m bleiben. Kann dieser Abstand nicht gehalten werden, so muß die 
Decke des Raumes, in dem der Ofen steht, feuerbeständig sein. Vor dem 
Backofen ist der Fußboden bis auf eine Entfernung von 1,50 m feuerbestän­
dig herzustcllen.

3. Dersetzbare eiserne Backöfen gelten als Feuerstätten und dürfen nur 
in solchen Räumen aufgestellt werden, die allseitig feuerhemmend ausgestaltet 
sind.

4. Wird ein Backofen frei an ein Gebäude angebaut, so muß er feuer­
beständig abgcdeckt und der Schornstein über Dachfirst geführt werden.

H 19. Rauchrohre. 2

1. Rauchrohre und AbgaSrohre müssen aus unverbrennlichem, dichtem Stoff 
hergestellt werden. Sie müssen auf kürzestem Wege mit Steigung und ohne 
fcharfe Krümmung in den Schornstein geleitet werden. Bei Anschluß meh­
rerer Rauchrohre an denselben Schornstein müssen die Einmündungen in ver­
schiedener Höhe liegen. Eiserne Rauchrohre müssen von verputztem Holz­
werk mindestens 25 cm, von freiem Holzwerk (Kvnstruktionshölzcrn) min­
destens 50 cm entfernt bleiben. Sind die Rohre unverbrennlich ummantelt, 
so genügt eine Entfernung von 12 cm.

2. In Rauchrohren von Heizöfen und in letzteren selbst dürfen Absperrvor­
richtungen, die das Entweichen der Feuergase in den Schornstein vollständig 
verhindern, nicht angebracht werden. Absperrvorrichtungen müssen leicht zu­
gänglich und zu reinigen, ihre Stellung aus dem Handgriff erkennbar sein; 
die Klappe muß herausnehmbar sein.

3. Nauchschieber und Drosselklappen von Nauchkanälcn an gewerblichen 
Feuerstätten müssen in ihrem oberen Teil mit Abzugsöffnungen gleich 3 v. H. 
des Kanalquerschnittes, jedoch nicht unter 20 qcm versehen sein.
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4. Der Anschluß der Rauch- und Abgasrohre an die Schornsteine muß 
dicht hergestellt tverden z. B. durch Einlegen von Asbestzöpfen oder ähnlichen 
unverbrennlichen Materialien.

5. Wenn Rauchrohre nicht gradlinig geführt tverden, müssen sie an den 
Brechpunkten mit Reinigungsschiebern versehen sein.

6. Der mittelbare Anschluß von Eisenöfen oder Gasfeuerstätten durch 
Kachelöfen an die Schornsteine ist unzulässig.

l § 2Ü. Schornsteine.

1. Schornsteine müssen feuerbeständig mit vollen Fugen gemauert sein und 
gleichbleibenden lichten Querschnitt erhalten. Vor Holzfachwerktvänden muß 
das Schornsteinmauerwerk ohne Verband mit der Fachwandausmauerung 
aufgeführt tverden, wobei der Zwischenraum zwischen Fachwand und Schorn­
stein voll anszumauern ist. Auf Holz oder andere brennbare Bauteile dür­
fen Schornsteine weder mittelbar noch unmittelbar aufgesetzt oder gestützt 
werden.

2. Gemauerte Schornsteine müssen auf den Außenseiten geputzt und auf 
den Innenseiten ausgestrichen werden. Die Schornsteine müssen so weit über 
die Dachfläche hinauSgcführt werden, daß eine gute Absaugung und Ablei­
tung des Rauches stattfindct und eine Gefährdung der Umgebung durch 
Funken, Ruß und Rauch vermieden wird.

3. Die Seitenwändc (Wangen) von gemauerten Schornsteinen müssen min­
destens Stein stark, an der Außenseite von Umfassungswändcn min­
destens 4 Stein stark sein. Wenn zwei Brandmauern nebeneinander in glei­
cher Höhe vorhanden sind, so genügt >6 Stein Stärke für die Grenzwangen. 
Als Wangcnstärke zwischen schrägliegenden (gezogenen) Schornsteinen genügt 
gleichfalls Stein, wenn die Fugen senkrecht zur Echornsteinachse angelegt 
und behauene Steine vermieden werden. An den Kniikstellen gezogener 
Schornsteine sind zur Vermeidung des AusschlcifenS der Wangen Rundeisen 
als Schutz einzubauen, die den Schornsteinquerschnitt nicht verengen.

4. Der Einbau von GaS-, Master-, Heizungs- oder elektrischen Leitungen 
in die Schornsteinwangcn ist unzulässig.

6. Im Kellergeschoß dürfen Schornsteine aus Beton hergestcllt iverden, 
wenn dort Feuerungen nicht eingeleitet werden.

6. Gemauerte Schornsteine von größeren Zentralheizungen (über 3,5 qm 
Kesselheizfläche) und größeren Feuerstätten, wie Backöfen, Schmieden, Dar­
ren und dergl., müssen Wangenstärken von mindestens 1 Stein erhalten.

7. Die Innenflächen der Schornsteine mästen von Balken und Dachhölzern 
mindestens 20 cm entfernt bleiben.

8. Die Schornsteine sind so einzurichten, daß sie in allen Teilen ordnungs­
gemäß gereinigt werden können. Die Neinigungsöffnungen müssen min­
destens die Größe des lichten Schornsteinquerschnitts haben und mit feuer- 
hemmendcn und rauchsicheren Derschlußvvrrichtungen versehen werden. Un­
geschütztes Holzwerk muß mindestens 50 cm, feuerhemmend verkleidetes min­
destens 30 cm von den Neinigungsöffnungen entfernt bleiben. Soll die 
Reinigung eines Schornsteins vom Dach aus geschehen, müssen Aussteigeluken 
und bei steilen Dächern Laufbretter angebracht werden.

9. In Räumen, in denen leicht entzündliche Stoffe lagern oder verarbeitet 
iverden, dürfen Neinigungsöffnungen für Schornsteine nicht angelegt werden. 
Schornsteine in solchen Räumen müssen fugendichte feuerbeständige Umman­
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telung erhalten (z. B. Stein starke Dorsatzschicht mit Puh oder fuqen- 
dichtem Plattcnbelag).

10. Aufsätze auf Schornsteinen sind zulässig, wenn sie die ordnungsmäßige 
Reinigung nicht verhindern.

11. Es werden weite — besteigbare — und enge — unbesteigbare — 
Schornsteinrohre unterschieden.

12. Die besteigbaren Schornsteine mästen eine Lichtweite von mindestens 
43/43 cm haben und dürfen außer den Raucheinmündungen und einer Ein- 
steigösfnung am Fuße, die durch eine eiserne, mindestens 40/50 cm große 
Doppeltür zu verschließen ist, keine weiteren Öffnungen in den Wänden erhal­
ten. Bei größeren Abmessungen lichter Weite sind Steigeeisen in Abständen 
von nicht über 50 cm anzubringen. Jedes unbesteigbare Schornstcinrohr ist 
mit einem überall gleichen Querschnitte aufzuführen.

13. Der lichte Querschnitt unbesteigbarer Schornsteine für kleinere Dfen 
muß mindestens betragen:

für 1 bis 2 Qfen oder Gasfeuerungen 196 cm? (14 . 14 cm).
für 3 üfen oder Gasfeuerungen 280 cm? (14 . 20 cm).

14. Unbesteigbare Schornsteine der Gebäude mit nicht feucrhemmendcr 
Bedachung müssen mit Funkenfängern versehen sein. Die Dachdeckung muß 
25 cm von der Innenseite solcher Schornsteine entfernt bleiben.

15. In der Regel sind für Koch- und Waschherde sowie für Stockwerks­
heizungen einige Schornsteine von mindestens 14/14 cm anzulegen. AuS- 
nahmen"") sind zulässig bei 14/20 cm weiten Schornsteinen, sofern eine zweite 
angeschlossene Feuerstätte (Hausbackvfen, Waschküchenherde, Futterküchen­
herde) nur selten benutzt wird und vorgesorgt ist, daß im Falle der Nicht­
benutzung dieser Feuerstätte keine Zugstörungen durch Cinströmen kalter Luft 
entstehen können.

16. Einzelne Feuerstätten in Dach- und Kellergeschossen dürfen, wenn ihre 
Benutzung seltener zu erwarten steht, auch au Schornsteine der Vvllgeschosse 
angeschlossen iverden. Für jedes weiter einzuführende Rauchrohr ist die 
Weite des Schornsteinrohres um 75 cjcm zu vergrößern. Ein Kochherd mit 
mehr als einer Feuerung wird bei der Berechnung der Zahl und Weite der 
Schornsteinrohre zwei Zimmeröfcn gleichgestellt.

17. Anders als senkrecht dürfen Schornstcinrohre nur geführt werden, wenn 
sie in feuerbeständigen Wänden liegen oder durch feuerbeständige Konstruk­
tionen unterstützt sind. Hierbei darf die Neigung für besteigbare Schorn­
steine nicht weniger als 60", für unbesteigbare Schvrnsteinrohre nicht weniger 
als 45" betragen.

18. In Wasch-, Futterküchen und Werkstätten müssen Wrascnrohre ange­
bracht werden, wenn eine größere Dampfentwicklung stattfindet. Die Mit­
benutzung der Wrascnrohre zu FeuerungS- und Lüftungszwecken ist verboten. 
Auspuffrohre von Verbrennungskraftmaschinen (GaS-, Benzin-, Petroleum- 
motoren u. a.) sind in besondere Abzugsrohre cinzuführen.

19. Kohlen- und Gasfeuerstätten dürfen keine gemeinsamen Schornstein­
rohre haben. AbgaSrohre sind an der Ausmündung durch Wahl eines ande­
ren Querschnittes oder durch Anbringung eines Eisens über der Mündung 
oder dergl. zu kennzeichnen. Die GaSabzugörohre sind mwerbrennlich herzu­
stellen. (Vergl. hierzu RdErl. des MfV. vom 24. 11. 1930 — II 0 91/30

u») Vor Gewährung von Ausnahmen empfiehlt sich die Anhörung des Bezirtsschorn- 
stcinfcgcrmcistcrs.
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— DMBL. Sp. 1013.) Bei vorhandenen Gebäuden können Ausnahmen 
zugelassen werden.

1 H 21. Wasserversorgung.
1. Für jedes Grundstück, das zu Wohn- und Arbeitszwecken bebaut werden 

soll, muß gesundheitlich einwandsreieS Trinkwassec und die zu Feuerlösch­
zwecken ausreichende Menge an Wasser in einer den örtlichen Verhältnissen 
entsprechenden Weise sichergestellt sein.

2. Soweit nicht durch Anschluß an eine öffentliche Wasserleitung, durch 
die Nähe eines öffentlichen Brunnens, durch das Recht zur Mitbenutzung von 
Privatbrunnen oder in sonstiger, den örtlichen Verhältnissen entsprechender 
Weise für den Bedarf an Wasser zum Trinken und zu Feuerlöschzwecken 
ausreichend gesorgt ist, muß jedes Grundstück, welches znm dauernden Auf­
enthalt von Menschen bestimmt ist, eine eigene Wasserversorgungsanlage 
(Brunnen, Quelle, Wasserleitung oder dergl.) haben.

3. Bei Siedlungen kann je nach ihrem Umfang und dem Wasserbedarf an 
Stelle einer besonderen WasserversvrgungSanlage für jedes Grundstück die 
Anlage einer oder mehrerer gemeinsam benutzbarer WasserversorgungSanla- 
gen für die gesamte Siedlung zugelassen werden.

4. Die lichte Weite von Kesselbrnnnen muß 1 m betragen. Ausnahmen 
können zugelassen werden bis zu 80 cm Weite bei hohem Wasserstand und 
einer Gesamttiefe des Brunnens von weniger als 8 m.

5. Kessel- oder Schachtbrunnen müssen von Abortgruben, Dungstätten, 
Stallungen, Jauchen-, Senk- und Sammelgruben und dergl. einen Abstand 
von mindestens 10 m haben. Wird von dem Bauherrn nachgewiesen, daß der 
Untergrund hinreichend undurchlässig ist, kann eine Ermäßigung der Entfer­
nung durch die Ortspolizeibehörde im Einzelfalle bis 5 m vorgesehen werden.

6. Die Herstellung offener Zieh- oder Schöpfbrunnen für die Dersorgnng 
init Trink- und Hausgebrauchswasser ist unzulässig. Die Entnahme des 
Wassers darf nicht die Möglichkeit zu einer gesundheitlich bedenklichen Ver­
unreinigung des Wassers bieten. Der Brunnen ist also mit Pumpe zu ver­
sehen, wasserdicht abzudecken und zu umpflastern. Das Piaster muß so weit 
über dem Erdboden liegen, daß reichliches Gefälle zur Ableitung des Auslauf- 
wasserü vorhanden ist. Wo noch offene Zieh- oder Schöpfbrunnen vorhan­
den sind, muß der Brunnenkcssel mit mindestens 1 m hoher Einfassung ver­
sehen und mit starkem Gefälle umpflastert sein.

7. Eiserne Röhrenbrunnen müssen mindestens 10 m Abstand von Gruben 
nnd dergl. halten, sofern die Wasserentnahmeschicht in weniger als 4 m Tiefe 
liegt. Das Maß von 10 m kann bis auf 5 m ermäßigt werden, wenn das 
Brunnenrohr durch undurchlässige Bodenschichten bis 10 m Tiefe geführt 
werden mußte, um die wasserführende Schicht zu erreichen. Bei größerer 
Brunnentiefe kann das Abstandsmaß auch weniger als 5 m betragen.

2 H 22. Entwässerung und Beseitigung der AbfallstvfseM»)

1. Jedes bebaute Grundstück muß mit Einrichtungen zur ordnungsmäßigen 
Entwässerung, soweit diese sich nicht oberirdisch in natürlichem Gefälle voll­
zieht, versehen werden. Gesundheitsschädliche oder ekelerregende Flüssigkeiten 
sind so abzuleiten oder so zu sammeln, daß keine Schädigung oder Belästigung 
der Menschen eintritt.

»7«) Wegen Versickerungsanlagen s. Anm. 82 Seite IS.
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2. Für jede selbständige Wohnung und für jede selbständige Betriebs- oder 
Arbeitsstätte mnß ein Abort vorhanden sein. Ist auf bereits bebauten Grund­
stücken die Anlage der erforderlichen Anzahl von Aborten nicht möglich, so 
kann die Ortspolizeibehörde Ausnahmen zulassen. Mehr als zwei Familie» 
dürfen jedoch auf einen Abort nicht angewiesen sein.

3. Aborte müssen in der Regel unmittelbar von außen Lust und Licht in 
ausreichender Menge erhalten. Innerhalb von Wohnungen sind sie nur zu­
lässig, wenn sie mit Wasserspülung oder Einrichtungen zur Geruchsverringe­
rung (Geruchsbeseitigung), besonders als TorfstreuklvsettS, versehen werden. 
In Wohngebäuden von nicht mehr als zwei Vollgeschossen könne» sie auch 
ohne Wasserspülung bezw. Geruchsbcseitigung zugelassen werden, wenn sie 
außerhalb der Wohnungen von einen, gutgelüfteten Dorraum zugänglich sind. 
Die etwaige Ansammlung der Abfallstosfe muß stets in undurchlässigen, dicht­
schließenden, rechtzeitig zu räumenden Behältern (Donnen, Gruben) in hin­
reichendem Abstande von Wassergewinnungsanlagen (siehe h 21) erfolgen; 
Abvrtgruben, die aus zwingenden Gründen entgegen den Anforderungen der 
Gesundheitspflege innerhalb der Grundmauern von Wohngebäuden zugelas­
sen werden, müssen EntleerungS- bezw. Rcinigungsöffnungen haben, die 
außerhalb der Umfassungsmauern liegen, und müssen gut entlüftet sein.

4. Statt der ordnungsmäßigen Tonnen oder Abortgruben kann die Orts- 
pvlizeibehörde dort, wo zu dem HauSgrundstück eine für die Verwertung der 
Abfallstoffc dauernd ausreichende Garten- oder Ackerfläche zur Verfügung 
steht, auch einfachere Einrichtungen nach dem Tonnen- oder Kastensystem zu­
lassen. Aber auch bei dieser Art der Speicherung der Auswurfstoffe müssen 
die Behälter undurchlässig und gegen den Zutritt von Haustieren und Unge­
ziefer unzugänglich sein.

5. Auf Grundstücken mit Ställen sind znr Aufnahme von Stallabgängen 
Dünger- und Jauchegruben anzulegen. Die Ortspolizeibehörde kann für die 
Anlegung der Düngergruben eine Frist bis zu zwei Jahren nach Jnbenutzung- 
nahme der Ställe gewähren, sofern nicht gesundheitspolizeiliche Bedenken 
entgegenstehen; auch kann sie unter der gleichen Voraussetzung von der For­
derung der Anlage einer besonderen Düngergrube absehen, wenn eine regel­
mäßige Abfuhr des Düngers unmittelbar vom Stall erfolgt. Dungstätten 
müssen einen undurchlässigen Boden erhalten und mit ausreichend erhöhter 
Nandeinfassung versehen werden, so daß eine Verschmutzung der Umgebung 
der Düngerstätte verhindert wird. Jauchegruben sind wasserdicht herzustellen 
und abzudecken. Der Zufluß zu solchen Gruben aus den Ställen und Dünger- 
stätten darf nur mittels wasserdichter Rinnen oder Döhren erfolgen.

6. Dungstätten und Jauchegruben müssen mindestens 5 m von Wohn­
gebäuden und Straßen und 2 m von der Nachbargrenze entfernt bleiben. 
Ausnahmen sind zulässig, wenn gesundheitspolizeiliche Bedenken nicht bestehen. 
Bei Dungstätten, die näher als 5 m an einer Straße liegen, kann die Orts­
polizeibehörde, wenn das öffentliche Interesse es erfordert, einen undurch­
lässigen Abschluß von etwa 1 m Höhe verlangen.

§ 23. Räucherkammern. 1

1. Räucherkammern müssen von Eisen sein oder feuerbeständige Wände, 
Fußboden und Decken haben; ihre Türen müssen aus Eisen oder mit Eisen­
blech bekleidet sein.
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2. Räucherkammern, die nicht gewerblich, sondern nur für die Hauswirt­
schaft oder nur vorübergehend benutzt werden, wüsten, wenn sic über Holz­
balkendecken errichtet werden, einen mindestens 10 cm starken, fugendichten, 
feuerbeständigen Fußbodenbelag, z. D. einen solchen mit einer Lehmschicht auf 
Eisenblechunterlage, haben.

3. Wird der Rauch vom Küchenherd der Räucherkammer zugefuhrt, so 
müssen die Absperrschieber in den Rauchkanälen zwangsläufig so eingerichtet 
werden, daß stets ein Rauchabzug srci bleibt. Die Räucherkammer muß 
einen stets offenen Nauchabzug haben.

4. Versetzbare eiserne Räucherkammern mit eigener Feuerung gelten als 
Feuerstätten (H 18).

tz 24. Äußere Gestaltung der banlichen Anlagen.
1. Gemauerte und betonierte Bauteile müssen ordnungsmäßig verputzt 

oder gefugt werden.
2. Das Äußere der baulichen Anlagen (H 1) muß in bezug auf Bauart, 

Bauform, Baustoff und Farbe so beschaffen sein, daß es die einheitliche Ge­
staltung des Straßenbildes nicht stört; insbesondere sind Eindeckungen und 
Anstriche, die nach Farbe, Musterung und Stoff die einheitliche Gestaltung 
des Straßenbildes stören, nicht zulässig. Dasselbe gilt für Firmenschilder 
und Reklameanlagcn, die als Bauwerke oder Bauteile anzusehcn sind.

3. Bei der Errichtung und Veränderung baulicher Anlagen ist auf den 
Schutz der Bau- und Naturdenkmäler gegen Verunstaltung und auf die 
heimische Bauweise Rücksicht zu nehmen. ,

4. Die von Straßen, Plätzen oder anderen öffentlichen Verkehrsflachen, 
insbesondere Wasserstraßen, Eisenbahnen, aus sichtbaren äußeren Umsastungö- 
wändc sind in dauernd gutem Zustande zu erhalten.

H 2ö. Einfriedigung der Grundstücke, Vorgärten.
1. Die Ortüpvlizeibehördc kann fordern, daß bebaute Grundstücke an der 

Straße in ortsüblicher Weise eingefriedigt werden. Dies gilt nicht für Grund­
stücke, die keine Wohngebäude enthalten, sondern ausschließlich gärtnerischen, 
land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken dienen. c.a.

2. Liegen die Gebäude hinter einer nach dem Gesetz vom 2. 7. 187 o fest­
gesetzten Etraßenfluchtlinie, so kann die Ortüpolizeibehörde fordern, daß das 
Vorland, soweit es nicht gartenmäßig angelegt und eingefriedigt wird, in 
angemessener Weise eingeebnct und befestigt wird.

3. Zu Einfriedigungen dürfen auch lebende Hecken verwendet und an 
Stelle von Vorgärten Grünstreifen vor den Häusern angelegt werden.

4. In den Lvrgärtcn kann die Ortspolizeibehörde die Errichtung von 
Lauben und Gartenhäuöchen zulasten, ivenn sich ihre Größe und Bauart 
dem Charakter der Umgebung anpaßt.

z h 2K. Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen.

1. Es werden unterschieden Räume, die zum dauernden, und solche, die 
nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.
a) Als Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen ohne Rücksicht 

auf die Dauer der tatsächlichen Benutzung gelten außer Wohn-, Schlaf-, 
Arbeits- und Geschäftsräumen auch Küchen, Gesindestuben, Werkstätten, 
Arbeiterkantincn, Büros, Derkaufslädcn, Versammlungsräume;
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d) als Räume, die nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt 
sind, gelten insbesondere Gänge, Flure, Dielen, Vorplätze, Treppen, 
Treppenflure, Kleiderablagen, Aborte, für den Hausbedarf bestimmte 
Dadestubcn, Rollkammcrn, Speisekammern, Vorratsräume, Keller- und 
Bodengelasse, Räucherkammern, Trockenböden, Wintergärten, Gewächs­
häuser, Kegelbahnen, Heizräume, Kessel- und Maschinenräume für 
Hcizungs-, Lüftungs-, BeleuchtungS- und Aufzugseinrichtungen, Lager­
keller, auch wenn in ihnen die mit der Lagerung und Aufbewahrung 
notwendig verbundenen Arbeiten verrichtet werden, und dergl., ferner 
in Einfamilienhäusern, Kleinhäusern und auf bäuerlichen (gärtnerischen, 
forstlichen) Gehöften Wasch-, Spül- und Futterküchen und für den 
Hausbedarf bestimmte Werkstätten.

2. Alle Räume, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt 
sind, müssen gegen Feuchtigkeit und WitterungSeinslüsse in ausreichendem 
Maße geschützt sein; sie müssen mit unmittelbar ins Freie führenden Fenstern 
von solcher Zahl, Lage, Größe und Beschaffenheit versehen sein, daß hin­
reichende Tagcsbeleuchtung erzielt und genügende Lüftung möglich wird. Die 
Belichtung von Räumen zum dauernden Aufenthalt von Menschen ist als 
ausreichend zu betrachten, wenn die Fensteröffnung mindestens ein Zehntel 
der Fußbodenflächc beträgt.

3. Jede Wohnung muß wenigstens einen durchsonnten Wvhnraum haben. 
Nordlage einer Wohnung in allen ihren Teilen ist verboten. Die Ortspolizei­
behörde kann eine Ausnahme von der letzteren Vorschrift zulasten, falls die 
Durchführung der Vorschrift im Einzelfalle zu einer Härte führen würde 
und die sonstigen Licht- und Luftverhältnisse für die fragliche Wohnung 
günstig sind.

4. Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen müssen eine lichte 
Höhe von mindestens 2,50 m haben. Zubehörräume im Dachgeschoß, die 
zum dauernden Aufenthalt von Menschen zugelassen sind, dürfen nicht 
weniger als 2,20 m lichte Höhe auswciscn. Bei ungleichen Höhenlagen der 
Decken oder der Fußböden hat Durchschnittsberechnung stattzufindcn. Die 
vorgeschriebene Höhe muß mindestens für die halbe Grundfläche des Raumes 
vorhanden sein. Der unter der Dachschräge liegende Naumteil, der weniger 
als 1,50 m Höhe aufweist, bleibt bei der Berechnung außer Ansatz.

5. Für Waschküchen ist eine lichte Höhe von 2,20 m zulässig. Die Fenster­
öffnung muß wenigstens ein Zwölftel der Grundfläche betragen.

6. Selbständige Wohnungen sind solche Wohnungen, die für einen Haus­
stand bestimmt sind und in ihrem Hauptteil selbständig abgeschlossen werden 
können.

7. Auf eine Treppe dürfen in jedem Geschoß im allgemeinen nicht mehr 
als zwei Wohnungen angewiesen sein. Die Zahl kann erhöht werden, wenn 
die Grundrißgcstaltung eine Ouerlüstung jeder der Wohnungen gestattet.

8. Der Fußboden jedes zum dauernden Aufenthalt von Menschen be­
stimmten Raumes muß mindestens 0,40 m über dem höchsten Grundwasscr- 
stande liegen.

9. Die Fußböden der Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen 
müssen gedielt oder mit einem anderweitigen dichten und abwaschbaren Belag 
vcrfehen werden.

10. Flure und Gänge, welche den Zugang zu Räumen zum dauernden 
Aufenthalt von Menschen bilden, müssen ausreichend belichtet und genügend 
zu lüften sein.

Grieger, Baupolizeiliche Vorlchrigen. 14
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11. Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen dürfen über Stal­
lungen, Fabrik- und Lagerräumen nur eingerichtet werden, wenn die Decken 
der Räume darunter feuerhemmend und dunstsicher hergestellt sind und der 
Zugang in einem besonderen Treppenraume mit feuerbeständigen Wänden 
und feuerhemmender Decke liegt.

1 § 27. Dach- und Kellerwohnungen.

1. Im Kellergeschoß dürfen Räume zum dauernden Aufenthalt von Men­
schen nicht eingerichtet werden. Bei der Lage an Bergabhängcn gelten nur 
die Räume als zum Kellergeschoß gehörig, deren Fußboden durchschnittlich 
unterhalb des Außengeländes liegt. Waschküchen im Kellergeschoß sind allge­
mein zulässig, wenn sie ausreichend durch Tageslicht belichtet werden.

2. In Wohngebäuden mit zwei Dollgeschossen darf das Dachgeschoß zur 
Hälfte, in Wohngebäuden mit nicht mehr als einem Dollgeschoß ganz zu 
Wohnzwecken ausgebaut werden.

3. Im Dachgeschoß dürfen Räume zum dauernden Aufenthalt von Men­
schen nur unmittelbar über dem obersten Dollgeschoß angelegt werden.

4. Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen, die dazugehörigen 
Nebenräume und für den Hausbedarf bestimmte Waschküchen müssen im 
Dachgeschoß fcuerhemmende Wände erhalten nnd durch feuerhemmend um­
schlossene Flure oder unmittelbar mit dem Treppenhause in Verbindung 
stehen. Die Decken mästen Zwischenböden mit Auffüllung (§ 1b Ziffer 1) 
erhalten; sie sind ebenso wie die Wände zu putzen.

ü. Don der Dachkonstruktion gebildete schräge Decken- und Wandflächcn 
sind wie die Deckcnflächcn mit Zwischcnböden, Auffüllung, Schalung und 
Derputz oder einer von der Ortspolizeibehörde als gleichwertig anerkannten 
Isolierung zu versehen.

6. In Räumen zum dauernden Aufenthalt von Menschen im Dachgeschoß 
müssen die Fenster auch bei schrägen Decken senkrecht stehen und leicht zu 
öffnen sein.

tz 28. Einfamilienhäuser, Kleinhäuser.

2 Begriffe.

1. Als Einfamilienhaus gilt ein Haus, das für das Wohnen nur einer 
Familie bestimmt ist.

Seine Eigenart als Einfamilienhaus erfährt keine Änderung durch die 
Unterbringung von Wohnungen für Bedienstete im Hause oder in den Nebcn- 
anlagen.

Jede Veränderung der Zweckbestimmung, insbesondere die Unterbringung 
von PensionS- oder Krankenanstalten, beseitigt die Eigenart als Einfamilien­
haus. Ein solches Haus unterliegt den allgemein gültigen Vorschriften dieser 
Bauordnung.

2. Kleinhäuser sind Wohngebäude, die folgenden Anforderungen entsprechen:
a) sie dürfen nicht mehr als zwei Dollgeschoste haben,
b) sic dürfen in jedem Geschoß nur eine geringe Anzahl von Kleinwohnungen 

enthalten, d. h. von solchen Wohnungen, die nach Größe, Anordnung, 
Raumzahl, Raumhöhe und Ausstattung den ortsüblichen Bedürfnissen 
der minderbemittelten Bevölkerung entsprechen,

o) sie dürfen keine Nebenwohngebäude (Seitenflügel, Mittelflügel, Ouer- 
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gebäude) haben, während andere Nebengebäude (Ställe, Schuppen, 
kleine Werkstätten, Aborte usw.) zulässig sind,

ä) sie müssen mit einer zur Garten- oder landwirtschaftlichen Nutzung ge­
eigneten Freifläche von mindestens 50 qm je Wohnung, im ganzen aber 
mindestens 200 qm dauernd ausgestattet sein.

8. Vorschriften.
Zu 1. Einfamilienhäuser.
Im Kellergeschoß dürfen Küchen und Räume für Bedienstete eingerichtet 

werden, letztere jedoch nur ausnahmsweise und auf der Sonnenseite. Der 
Fußboden solcher Räume darf nicht tiefer als 1 m unter der Erdoberfläche 
liegen. Die Wände und der Fußboden sind gegen Erdfeuchtigkeit in geeigneter 
Weise zu sichern.

Zu 2. Kleinhäuser.
Dachgeschosse, die in der Hauptsache für Wohnzwecke ausgebaut sind, 

gelten als Vvllgeschosse. In Kleinhäusern mit zwei Dollgeschosscn darf nur 
die Hälfte der Fläche des Dachraumes zu Wohnräumcn ausgebaut werden; 
auch dürfen diese nur als Zubehör der Geschoßwohnungen, nicht als selbstän­
dige Wohnungen dienen.

In eingeschossigen Einfamilien- und Kleinhäusern sind Ausnahmen von 
der Forderung feuerhemmender Zugänge zu Dachgeschoßräumen zulässig, 
wenn dcr Fußboden dieser Räume nicht mehr als 4,50 m über Gelände liegt 
und stehende Fenster in ihnen vorhanden sind, die bei Feuersgefahr als Ret­
tungsweg dienen können.

Vgl. hierzu ferner tztz 4 b, 15, 17.

§ 29. Scheunen und andere Gebäude 1
zur Lagerung leicht entzündlicher Stoffe oder Gegenstände.

1. Scheunen und ähnliche zur Lagerung leicht brennender Vorräte be- 
stimmte Gebäude,"°) die mehr als 1000 cbm Fassungsraum enthalten, müssen 
von Nachbargrenzcn und anderen Gebäuden folgende Abstände halten:
a) bei feuerhemmender Bedachung:

von 1000 bis 1500 cbm Fassungsraum 6 m,
für je angefangene weitere 500 cbm 1 m mehr,

b) bei nicht feuerhemmender Bedachung:
die doppelte Entfernung wie unter a).

2. Außerhalb der geschlossenen Ortschaften kann der Abstand von der 
Nachbargrenze ausnahmsweise bis auf 5 m herabgesetzt werden, wenn die 
Errichtung von Gebäuden auf dem Nachbargrundstück in einem Abstand von 
10 m von der Grenze nach Lage der Verhältnisse nicht zu erwarten ist.

3. Scheunen und bauliche Anlagen, die zur Lagerung leicht entzündlicher 
Stoffe oder Gegenstände dienen, müssen in der Regel die gleichen Ent­
fernungen von Bahnen (h 8 ä) wie bauliche Anlagen mit nicht feuerhem­
mender Bedachung (H 16 Abs. 6) cinhalten. Abgesehen von der der Bahn 
abgekehrtcn Seite sind in den Außenwänden Öffnungen nur zulässig, falls 
diese durch ein mindestens 1 cm starkes, nach allen Seiten fest eingemauertes 
Glas abgeschlossen sind. Bei Verwendung von Drahtglas oder einem anderen 
gleichwertigen feuerbeständigen Glase kann eine geringere Glasstärke zuge­
lassen werden. Als abgekehrte Außenwand ist eine solche anzusehen, deren

>»») also auch Scheunen ohne Umwandung.
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Richtungslinie mit der Bahnachsc einen Winkel von mehr als 90 ° bildet. 
Ausnahmen sind nach Benehmen mit der Dahnverwaltung zulässig.

H 30. Anforderungen für besondere Arten von Gebäuden.

1 a) A I l g e m e i n.

1. Abgesehen von solchen Gebäudcartcn, über die durch besondere Polizei­
verordnung bestimmte Anforderungen vorgeschriebcn sind, bleibt der Orts­
polizeibehörde Vorbehalten, für Gebäude von größerer Ausdehnung und 
Fcuerügefahr im Einzelfall weitergehende baupolizeiliche Anforderungen zu 
stellen.

2. Als solche Anforderungen kommen vornehmlich in Betracht: Bestim­
mungen über die Lage einzelner Gebäudeteile zur Straße oder zu anderen 
Gebäuden, über die Öffnungen nach der Straße und nach den Nachbar- 
grundstücken, über die Entfernung von den Nachbargrenzcn, über die Größe 
der Höfe und Freiflächen, über die Stärke und Bauart der Wände, Decken, 
Fußböden, über die Anlage von Feuerstätten, Schornsteinen, Brandmauern, 
Feuerlöscheinrichtungcn, über die Ummantelung eiserner Träger und Stützen, 
über die Anordnung, Zahl, Breite und Steigung der Treppen und Ausgänge, 
über die Anlage der Luft-, Dunst- und Abwässerabrüge, über die Zuführung 
frischer Luft, über die Einrichtung der Aborte, Brunnen, Wasserbehälter, 
HeizungSvorkehrungcn, über die Aufbewahrung und Beseitigung von brenn­
baren Abfällen oder unreinen Abgängen und dergl.

2 d) Schmieden, Schlossereien usw.

1. Werkstätten mit offenen Schmiedcfeuern dürfen nur in harteingcdecktcn 
Gebäuden mit feuerbeständigen Umfassungswänden eingerichtet werden.

2. Die Schmiedeefsen müssen entfernt sein
»,) von hartgedecktc» Gebäuden, mit Ausnahme der Scheunen 5 m, 
b) von hartgedeckten Scheunen 15 m,
v) von allen weichgedeckten Gebäuden 30 m.

3. Die Schmicderäume müsse» mit Wänden aus Stein, Kalkpisee oder 
Lehm und mit feuerfesten Decken versehen sein.

4. Die Schornsteine müssen besteigbar sein und mindestens 0,25 m starke 
Wangen erhalten. Die Rauchauümündung der Schornsteine muß den Dach­
first um mindestens 1 m überragen.

3 v) Windmühlen.

1. Windmühlen müssen von den Nachbargrenzcn 25 m und von öffent­
lichen Wegen 75 m, von den Umfassungswändcn des Mühlengebäudes ab 
gerechnet, entfernt bleiben. Die Flügelbahn darf sich dem Erdboden höchstens 
auf 2,50 m nähern.

2. Auf Windräder und Windmotore finden die vorstehenden Bestimmungen 
keine Anwendung. Für diese Anlagen bleibt cs der Ortspolizeibehörde über­
lassen, die im Interesse der öffentlichen Sicherheit notwendige Entfernung 
von Straßen und Nachbargrenzcn in jcdem einzelne» Falle vorzuschreibcn.

4 § 31. Fabrikbaute».

1. Auf Grundstücken, die zur Errichtung gewerblicher Betriebsstättcn 
größeren Umfanges (Fabriken) bestimmt sind, kann die Ortspolizeibehörde 
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— sofern die Betriebsweise oder die Fabrikation der herzustellenden Gegen­
stände es erforderlich erscheinen läßt — für die Fabrikgebäude eine Bebauung 
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Paragraphen gestatten.

2. Für die Ermittlung der Bebauung eines Grundstückes kommt die Bau- 
masse der Gebäude in Betracht. Die zulässige Baumasse beträgt 8 ctrm für 
jedes Quadratmeter.

3. Werden Baulichkeiten auf demselben Grundstücke nicht unmittelbar 
aneinandergebaut, so ist zwischen ihnen ein Abstand von mindestens 5 m 
einznhalten. Wenn eine oder beide der gegenüberliegenden UmfafsungSwände 
Öffnungen, die zu Räumen zum dauernden Aufenthalt von Menschen gehören, 
enthalten, muß der Abstand mindestens gleich der Höhe des höchsten Gebäudes 
sein. Zwischen Wohngebäuden und anderen Gebäuden können größere Ab­
stände vvrgeschrieben werden. An Straßen errichtete Fabrikgebäude dürfen 
nicht höher sein, als der Abstand zwischen ihnen und der gegenüberliegenden 
Baufluchtlinie beträgt. Wo eine solche nicht besteht, tritt an ihre Stelle die 
gegenüberliegende Straßengrenze. Die Höhe der Gebäude an der Straße 
darf das Maß von 8 m nicht überschreiten.

tz 32. Viehställe.'"-» 1
1. Mehställe sind ausreichend zu belichten und zu belüften. Fehlen bei 

kleineren Stallanlagen besondere LüftungSeinrichtungcn, so müssen die Fenster 
mit Lüftungsflügeln versehen sein. Die Fensterfläche soll in der Regel '/»° 
bis muß aber mindestens '/»» der Stallgrnndfläche betragen.

2. Der Stallfußboden ist mit ausreichendem Gefälle herzustellen und so 
zu befestigen, daß eine Verjauchung des Untergrundes verhindert wird und 
die flüssigen Stallabgänge in undurchlässige Gruben abfließen. Für Kleintier­
ställe, Schafställe, Jungviehlaufställe und Tiefställe sind Ausnahmen zulässig.

3. Stallumfassungswände auf der Nachbargrenze und die Trennungs­
wände bei zusammengebauten Wohn- und Stallräumen mästen wenigstens in 
1 m Höhe gegen durchdringende Feuchtigkeit besonders gesichert sein.

4. Schweineställe müssen von Räumen zum dauernden Aufenthalt von 
Menschen durch einen lüftbaren Raum getrennt sein. Innerhalb der ge­
schlossenen Ortslage müssen größere selbständige Schweinestallanlagen min­
destens 10 m von Wohngebäuden entfernt bleiben.

5. In der im Zusammenhang gebauten Ortslage kann die Anlage von 
Stallöffnungcn nach der Straße zu verboten werden.

Abschnitt III.

tz 33. Schutzmaßregeln bei der Ausführung von Gebäuden 2
und Arbeiterfürsorge.

1. Die Bauausführenden (Bauunternehmer oder Bauleiter) haben die 
Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind, um Unglücksfälle der auf dem 
Baugrundstück beschäftigten und dort sonst verkehrenden Personen zu verhüten 
sowie Verkehrsstockungen auf der Baustelle und in ihrer Nähe vorzubeugen.

2. Die Baustellen sind, soweit es zur Verhütung von Unglücksfällen 
erforderlich ist, während der Dunkelheit zu beleuchten.

3. Bei der Ausführung von Bauten in der Nähe vorhandener sind die zur 
Sicherheit der letzteren notwendigen Vorkehrungen (Ausführung der Grund­
mauern in kurzen Strecken, Absteifen oder Unterführen der Mauern ansto­
ßender Gebäude und dergl.) zu treffen.

>»«»> Vergl. Anm. 187 Selle 83.
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Abschnitt IV.
1 K 34. Abbruch von Gebäuden.

Spätestens eine Woche vor dem Abbruch eines Gebäudes ist der Orts­
polizeibehörde zur Erteilung der Abbruchserlaubnis (Abbruchsschein) schrift­
lich Anzeige in zwei Stücken zu erstatten. Die Anzeige muß enthalten:

1. die genaue Bezeichnung des Gebäudes;
2. die Angabe, ob darin

a) eiserne Fachwerkskonstruktioncn,
d) mit Eisen bewehrte Bauteile aus Stein oder Beton vorhanden sind;

3. Name, Stand und Wohnung des Abbruchsunternehmers.

Abschnitt V.
Allgemeine Bestimmungen.

2 H 35. Vorhandene bauliche Anlagen.

1. Auf bauliche Anlagen, die zur Zeit ihrer Errichtung den damals 
gültigen baupolizeilichen Bestimmungen entsprachen, und auf Bauten, die 
auf Grund genehmigter Bauentwürfe bereits begonnen sind, findet die nach­
trägliche Durchführung etwa nicht beobachteter Bestimmungen dieser Bau­
ordnung nur dann statt, wenn polizeiliche Gründe, insbesondere solche der 
öffentlichen Sicherheit, es notwendig machen.

2. Für bauliche Arbeiten, welche einzeln oder zusammengenvmmcn eine 
erhebliche Veränderung eines Gebäudes oder Gebäudeteils darstellen, kann 
die Baugenehmigung auch davon abhängig gemacht werden, daß gleichzeitig 
die durch den Entwurf an sich nicht berührten Gebäude und Gebäudeteile, 
soweit sie den Vorschriften dieser Bauordnung widersprechen, mit dieser in 
Übereinstimmung gebracht werden.

3 § 36. Veränderungen der Grnndstücksgrcnzen.
Werden durch Veränderungen der Grenzen bebauter Grundstücke Verhält­

niße geschaffen, welche den Vorschriften dieser Bauordnung zuwiderlaufen, 
so sind die betreffenden Gebäude oder Gebäudeteile entsprechend umzugestaltcn 
oder zu beseitigen, soweit es polizeiliche Gründe, insbesondere der Feuer­
sicherheit oder Zugänglichkeit, gebieten.

K 37. Inkrafttreten nnd Übergangsbestimmungen.

1. Diese Polizriverordnung tritt am 1. Oktober 1932 in Kraft, sie tritt 
am 31. Dezember 1960 außer Kraft.

2. Die auf Grund der bisher gültigen Bauordnungen bereits erteilten 
Dauscheine verlieren die Gültigkeit nach Ablauf von drei Monaten vom Tage 
des Inkrafttretens dieser Verordnung ab, wenn nicht inzwischen der Bau 
begonnen ist, und bei Neubauten, wenn nicht inzwischen die Grundmauern 
gelegt sind.

tz 38. Zwangsmittel und Strafen.

Für jeden Fall der Nichtbefolgung dieser Polizeiverordnung wird hiermit 
die Festsetzung eines ZwangSgeldeS in Höhe bis zu 150 RM., im Nichtbei- 
treibungöfalle die Festsetzung von Zwangshaft bis zu drei Wochen angedroht. 
Soweit es sich um Übertretungen der Vorschriften des H 330, § 367 Ziffer 
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12—15, tz 368 Ziffer 3 und 4 und tz 369 Ziffer 3 des Rcichsstrafgesetzbucheü 
handelt, tritt Bestrafung nach Maßgabe dieser Vorschrift ein.

tz 3S.
Diese Bauordnung gilt nicht für folgende Landgemeinden:

1. Regierungsbezirk Breslau.
Landkreis Breslau: die Gemeinden Althofnaß, Denkwitz, Brockau, Drachen­

brunn, Groß-Mochbern, Herrmannsdvrf, Klettendorf, Kundschütz, Lanisch, 
Leipe, Oltaschin, Opperau, Petersdorf, Pleischwitz, Pohlanowitz, Protsch- 
Weide, Radwanitz, Ransern, Kl.-Sägewitz, Schmolz, Schottwitz, Steine, 
Strachwitz, Ströbel, Dreschen, Woischwitz.

Landkreis Frankenstein: Heinrichau, Frankenberg, Kamenz, Neindörfel.
Landkreis Glatz: Albendorf, Altheide-Dad, Buchau, Ebersdorf, Eckersdorf, 

Falkenberg, Hausdorf, Königswalde, Kohlendorf, Kudowa, Kunzendorf, 
Ludwigüdorf, Mittelsteine, Nieder-Rathen, Ober-Rathen, Rückers, Schlegel, 
Straußeney, Tscherbeney, Ullersdorf, Vvlpcrsdorf, Walditz und Werdeck.

Landkreis Habelschwerdt: Ober- und Nieder-Langenau, Wölfelügrund.
Landkreis Neumarkt: Maltsch und Marschwitz.
Landkreis Üls: Domatschine, Görlitz, Langewiese, Mickau, Pcukc, Sacrau, 

Stein, Sibyllenort, Groß-Weigelsdorf, Klein-Weigelsdvrf, Wildschütz.
Landkreis Schweidnitz: Saarau?^)
Landkreis Trebnitz: Bischwitz, Glockschütz, Groß-Leipe, Hünern, Obcrnigk, 

Pawelwitz.
Landkreis Waldenburg: Blumenau, Charlottcnbrunn, Dittersbach, Fell­

hammer, Görbersdorf, Ober- und Nieder-Hermsdorf, Neuhain, Neu-Salz- 
brunn, Nieder- und Ober-Salzbrunn, Polsnitz, Tannhausen, Ober-Walden- 
burg, Weißstein, Wüstegiersdorf, WüstewalterSdorf."°>

Breslau, den 12. September 1932.

Oer Oberpräsident der Provinz Niederschlesien.

Verordnung über die Regelung der Bebauung.
Dom 15. Februar 1936. Neichsgesetzbl. I, S. 104.

Auf Grund des Gesetzes über einstweilige Maßnahmen zur Ordnung des 
deutschen SicdlungSwesenü vom 3. Juli 1934 (Neichsgesetzbl. I, S. 568) wird 
verordnet:

tz 1-
1. Zur Regelung der Bebauung können durch Vaupolizeiverordnung i 

Kleinsiedlungögebicte, Wohngebiete, Geschäftsgebiete und Gewerbegebiete als 
Daugebicte ausgewiesen werden.

2. Für das einzelne Daugebiet ist vorzuschreibcn, welche Arten von An­
lagen in ihm errichtet oder nicht errichtet werden dürfen; jedoch sind in Klein­
siedlungsgebieten, Wohngebieten und GeschäftSgcbietcn Anlagen, die beim Be­
triebe erhebliche Nachteile oder Belästigungen für die Bewohner oder die 
Allgemeinheit zur Folge haben können, nicht zuzulassen.

I»«) Fcllbammcr, Hermsdorf, Bad Salzbrunn, Nlcdcr-Salzbrunn, Polsnih, WeMetn, 
WültegicrSdorf und WüsicwalierSdorf sowie »dnigszell unterliegen der Bauordn. für die 
Eiädlc vom 0. 4. 30 (s. E. N2).
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§ 2.

1. Für Gemeinden oder Teile von ihnen kann durch Baupolizeiverordnung 
vorgeschrieben werden, daß Gebäude mit mehr als einem Vollgeschoß und 
ausgebautem Dachgeschoß nicht errichtet werden dürfen.

2. Ferner kann vorgeschricbcn werden, daß die Errichtung von Gebäuden, 
die dem dauernden Aufenthalt von Menschen oder bestimmten wirtschaftlichen 
Zwecken dienen sollen, nur auf Grundstücken mit einer Mindestgröße zu­
lässig ist.

tz 3.

1. Für bauliche Anlagen, die außerhalb von Baugebieten oder, soweit 
solche nicht ausgewiesen sind, außerhalb eines im Zusammenhang gebauten 
Ortsteils ausgeführt werden sollen, soll die baupolizeiliche Genehmigung ver­
sagt werden, wenn ihre Ausführung der geordneten Entwicklung des Ge­
meindegebietes oder einer ordnungsgemäßen Bebauung zuwiderlaufen würde.

2. Dies gilt namentlich für bauliche Anlagen, deren Ausführung unwirt­
schaftliche Aufwendungen für Straßen und andere Derkehrseinrichtungen, 
Versorgungsleitungen, Entwässerungsanlagen, Schulvcrsorgung, Polizei- und 
Feuerschutz oder sonstige öffentliche Aufgaben erfordern oder deren Benutzung 
besondere wirtschaftliche Schwierigkeiten für die Bewohner ergeben würde.

§ 4.

Für die Zuständigkeit und das Verfahren gelten die landesrechtlichen Vor­
schriften. Soweit nach diesen die Ausweisung von Daugebieten oder die 
Abstufung der Bebauung durch gemeindliche Vorschriften (Ortsgesetze, Orts- 
satzunqen usw.) erfolge» kann, können nach diesem Verfahren bis auf wei­
teres Vorschriften zur Ausführung der 1 und 2 erlassen werden.

§ 5.

Weitergehende landesrcchtliche Vorschriften, besonders solche, nach denen 
auch andere als die im tz I vorgesehenen Gebiete als Baugebiete ausgewiesen 
werden können, bleiben unberührt.

§ 6.

Diese Verordnung tritt am 1. März 1936 in Kraft.

Berlin, den 15. Februar 1936.

Der Neichsarbeits minister.

t^086^ ^81 83ug63clMt u.Isctim'scbss 
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12. Polizeiverordnung
des Ministers für Dolkswohlfahrt über die Errichtung und den Umbau 

vor, landwirtschaftlichen Siedlnngsbauten vom 15. 12. 1931?°°) l

Abschnitt l.
Auf Grund der pp.

§ 1. Geschäftliche Bestimmungen.
Der Einholung einer Baugenehmigung bei der Ortspolizeibehörde und 

der Erteilung eines Bauscheines durch diese bedarf es nicht, wenn die Bau­
anträge und Bauvorlagen durch einen Bausachverständigen geprüft worden 
sind, der durch den zuständigen Regierungspräsidenten als zur bautechnischen 
Prüfung der unter Aufsicht der Landesknlturbehörde zu errichtenden Bauten 
geeignet anerkannt ist.

§ 2. Bauantrag und Dauvorlagen. 2
Der Bauantrag und die Dauvorlagen sind dem zuständigen Vorsteher 

des Kulturamts einzureichen. Mit dem Antrag ist vorzulegen:
a) ein Lageplan, der die Lage des Grundstücks zur Himmelsrichtung, zu 

den angrenzenden Grundstücken, Straßen, Plätzen und anderen 
öffentlichen Derkehrsflächen (Wasserstraßen, Eisenbahnen usw.) und 
gegebenenfalls auch zu Waldungen einwandfrei erkennen läßt. Aus 
den Bauvorlagen muß ferner hervorgehen die Entfernung des Baues 
von anderen baulichen Anlagen desselben Grundstücks, von Straßen, 
Plätzen und anderen öffentlichen Derkehrsflächen von Nachbargren­
zen und den Gebäuden auf Nachbargrundstücken unter Angabe der 
Bauart und der Bedachung der benachbarten Gebäude, sowie die 
Lage von Brunnen und Dungstätten.

Der Einreichung des Lagcplanes bedarf es nicht bei Umbauten, 
bei denen die Lage der äußeren Umfassungswände nicht geändert 
wird. Der Bauantrag muß ferner Angaben über den Verbleib der 
Abwässer enthalten.

b) Bauzeichnungen. 3
In den Bauzeichnungen sind bei Gebäuden darzustellen:

1. die Grundrisse sämtlicher Geschosse mit Angabe der Maße und der Be- 
nutzungSart der Räume und die Feuerstätten,

2. die Querschnitte, von denen mindestens einer den Verlauf der Treppe 
zeigen muß, mit Angabe der Geschoßhöhen.

3. die Ansichten der Gebäudeseiten,
r»oj Die Bauordnung gilt nur für landwtrischaftltche Stedlungsbauten, die tn AuS- 

ftihrung des 8 1 des RcichSsiedlungSgesehcS unter AuMcht dcr Vorsteher der »ulturämter 
auSgosllhrl werden: sie Hal Geltungsdauer nur bis 3l. Dezember lü30. Ste soll für Städte 
und plallcS Land gellen. Der sjwerk dcr Bauordnung ist, in formalrcchlltchcr Hinsicht das 
Wesentliche, dast sitr die unier Aufsicht der Vorsteher dcr »ullurämlcr auSaesührten land- 
wirtschasllichcn SiedlungSbaulen aus ctne formelle Baugenehmigung <8 l) und eine Roh< 
bauabnahme (8 4) verzichtet wird und ctne Bauanzetge an die OrtSpoltzetbehorde (8 3) und 
eine Gcbrauchäabnahme durch die Orlspolizeibehvrde (8 »> genügen soll. Vorausschung für 
dtesc Erleichterungen des Verfahrens tst aber, das! die Bauanträge und Vauvorlagen durch 
einen Bausachverständigen geprüft werden, der durch den NegierungSprästdenten al« zur 
bautechiilfchcn Prüfung geeignet anerkannt worden tst <8 t).
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4. die Konstruktion und die Abmessungen des Baues im ganzen und in sei­
nen Teilen mit Angabe der Art und der Stärke der zu verwendenden 
Baustoffe,

5. die Höhenlage der Fußböden des Keller- und Erdgeschosses zu dem um­
gebenden Gelände der Straße und der Hoffläche.

Bauzeichnungen sind im Maßstabe von nicht unter 1 : 100 vorzulegen. 
I o)Festigkeitsbcrechnungcn, durch welche die Tragfähigkeit 

der Konstruktionen, besonders der aus Eisen und Eisenbeton, nach- 
gcwicsen wird;

6) eine Baubcschrcibung, in der das beabsichtigte Bauvorhaben näher 
dargestellt wird.

Zu a) bis ä). Bei geringfügigen baulichen Anlagen genügen kurze schrift­
liche Darstellungen und Handzeichnungen. Aus ihnen muß mindestens die 
Art nnd der Zweck der baulichen Anlagen hcrvorgehcn.

Bei gleichzeitig auf Grund feststehender Typen in gleichartiger Wieder­
holung auszuführenden Gebäuden bedarf cS der Einreichung der Unterlagen 
zu b) bis ä) nur für eins der Gebäude und statt der einzelnen Lagepläne nur 
eines gemeinsamen Lageplanes.

Die Bauzeichnungen sind auf dauerhaftem Papier anzufertigcn. Bei Um­
bauten müssen alte, neue, sowie zu beseitigende Bauteile durch verschiedenfarbige 
Darstellung kenntlich gemacht werden. (Abbruchsteile gelb, Neubauteile rot, 
zu erhaltende Bauteile grau.)

Sämtliche Bauvorlagen sind dem Kulturamtsvorsteher je in drei Stücken 
einzurcichen (je ein Stück für den Kulturamtsvorstehcr, die Ortöpolizeibehörde 
und den Antrasteller) und müssen die Unterschrift des Bauherrn und des 
Planverfassers tragen.

2 § 3. Dauanzeige bei der Ortspolizeibehörde.

Ein Stück des Bauantrags und der Bauvorlagen ist mit den Prüfungs­
bemerkungen des Bausachverständigen versehen der Ortspolizeibehörde zur 
Kenntnis mit dem Bemerken vorzulcgcn, etwaige Bedenken polizeilicher Art 
binnen einer Woche geltend zu machen.

Z §4. Baupolizeiliche Abnahme.

Der Bauherr muß allen amtlich mit der Überwachung der Bauausfüh­
rung und der Wahrung der UnfallverhütungSvorschriftcn betrauten Personen 
jederzeit Zutritt zur Baustelle und, soweit erforderlich, Einblick in die Bau- 
vorlagen gewähren.

Einer Nohbauabnahme durch die OrtSpolizeibchörde bedarf es nicht.
Der Gebrauchsabnahme unterliegen Gebäude, welche zum dauernden Auf­

enthalt von Menschen bestimmte Räume (tz 26) enthalten. Zum Gebrauchs­
abnahmetermin ist eine Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters 
über die Benutzbarkeit der Schornsteine und Feuerungsanlagen und ein Ab­
nahmebericht des Bausachverständigen vorzulcgen. Über die Gebrauchüab- 
nahme wird eine Bescheinigung — Gebrauchsabnahmeschein — durch die 
Ortspolizeibehörde erteilt. Die Ingebrauchnahme von Räumen kann vor 
Aushändigung des Gebrauchsabnahmescheins vom Kulturamtsvorsteher zu­
gelasscn werden, wenn bei der Abnahmebesichtigung die Räume trocken be­
funden und Nachteile für die Bewohner nicht zu befürchten sind.
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H 5. Befreiungen.

Alle Bestimmungen dieser Verordnung gelten als zwingende, soweit nicht 
eine Ausnahme ausdrücklich zugelasten ist. Von den zwingenden Vorschrif­
ten kann Befreiung erteilt werden, jedoch nur dann, wenn die Durchführung 
der Vorschrift im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte füh­
ren würde und die Abweichung von den Vorschriften mit dem öffentlichen 
Intereste nicht unvereinbar ist, oder wenn das öffentliche Interesse eine 
Änderung erfordert. Zuständig für die Erteilung von Befreiungen ist der 
Landrat, in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde.

Abschnitt II. Bauvorschriften.

§ 0. Zugänglichkeit der Grundstücke und Lage der Gebäude. I

Es dürfen nur solche Grundstücke bebaut werden, die von einer fahrbaren 
Straße, einem fahrbaren Weg oder einem schiffbaren Kanal aus zugänglich 
sind oder für die die Beschaffung eines solchen Zuganges gesichert ist.

Bauten dürfen auch an Gehwegen errichtet werden, wenn die Bauten 
für die Feuerwehr mit Feuerlöschgeräten erreichbar sind. Für Gebäude auf 
freiliegenden Feldgrundstücken sind weitere Ausnahmen zulässig.

Wo Fluchtlinien nicht bestehen, dürfen an öffentlichen Wegen die Ge­
bäude die Wegegrenze nicht überschreiten und müssen mindestens 4 m von 
der Wegemitte entfernt bleiben. Eine geringere Entfernung als 4 m ist zu- 
lässig, wenn auch auf Nachbargrundstücken Gebäude näher an die Wegemitte 
herangerückt sind.

Gebäude an kunstmäßig ausgebauten Straßen dürfen nicht unter 3 m 
von der äußeren Grabenkante und beim Fehlen von Gräben nicht unter 4 m 
von der Straßenkante (Wegegrenze) entfernt errichtet werden. Ausnahmen 
sind zulässig.

Auf und an Höfen sind bauliche Anlagen jeder Art nur insoweit zulässig, 
als sie die Zugänglichkeit zu den Gebäuden, die Durchfahrt und die für den 
Brandfall erforderliche Bewegungsfreiheit, insbesondere der Feuerlöschgeräte, 
nicht beschränken.

tz 7. Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundstücke.

») Bebau bare Grundstücksflächc. 2

Auf jedem Daugrundstück müssen unbebaute Grundstücksflächen (Höfe, 
Gärten) in dem Umfange verbleiben, daß den Räumen zum dauernden Auf­
enthalt von Menschen die nötige Luftzufuhr und ausreichender Lichteinfall 
gesichert und für Feuerlösch- und Rettungsdienst der erforderliche Raum vor­
handen ist.

d) Geschoßzahl. A

Gebäude mit Räumen zum dauernden Aufenthalt von Menschen dürfen 
nicht mehr als zwei Dollgcschosse erhalten (vgl. auch tz 27).

H 8. Gebäudeabstand.

L) Abstand von der Nachbargrenzc. 4
Wohngebäude müssen von den seitlichen Nachbargrenzen einen Abstand 

(Dauwich) von mindestens 3 m (offene Bauweise), Holzhäuser, Scheunen 
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und Wirtschaftsgebäude mit Futterböden einen Abstand von mindestens 5 m 
halten.

Stehen auf der Nachbargrenze in derselben Bautiefe schon Gebäude, so 
kann gefordert werden, daß der Neubau hart an der Grenze errichtet wird, 
andernfalls muß der Abstand von den seitlichen Nachbargrenzen mindestens 
5 m betragen.

Werden Nachbargebäude annähernd gleicher Größe gleichzeitig errichtet, 
so dürfen sic an der gemeinsamen Grenze aneinandergebaut werden.

Bei Anlegung neuer geschlossener Siedlungen oder bei Erweiterung sol­
cher sowie beim Ausbau alter Gehöfte sind weitere Ausnahmen von der Vor­
schrift des Abs. 1 zulässig.

In die Bauwiche dürfen nur Freitreppen oder ähnliche als Eingang die­
nende Anlagen (freie Vorplätze, Windfänge und dergl.) bis zu 1 m über die 
Seitenfront vorspringen.

Für rückwärtige Gebäude sind Ausnahmen von Abs. 1 zulässig, ivenn 
die Feuersgefahr für die Nachbargrundstücke nicht erhöht wird.

Innerhalb der im Zusammenhänge gebauten Ortsteile ist dort, wo die 
offene Bauweise üblich oder wirtschaftlich durchführbar ist, die Errichtung 
von Wohngebäuden mit freistehenden Drandgiebeln verboten.

1 t>) Abstand der Gebäude auf demselben Grundstück.

Zwischen allen Baulichkeiten und Bauteilen auf demselben Grundstück 
muß, wenn sie nicht unmittelbar aneinandergebaut werden, ein Abstand von 
mindestens 2,50 m bleiben. Bestehen beide gegenüberliegenden Umfassungs­
wände überwiegend aus Holz, so müssen sie mindestens 5 m voneinander ent­
fernt sein.

Befinden sich in gegenüberliegenden Umfassungswänden Lichtöffnungen, 
die die einzigen Lichtquellen für Räume zum dauernden Aufenthalt von 
Menschen bilden, so muß der Abstand so vergrößert werden, daß er gleich 
der Gebäudehöhe ist, mindestens aber 5 m beträgt. Für Scheunen von mehr 
als 1000 ckm Fassungsraum regelt sich der Abstand nach H 28.

2 o) Abstand der Gebäude in geschlossenen Siedlungen.

Bei Anlegung neuer geschlossener Siedlungen oder bei Erweiterung sol­
cher außerhalb dec im Zusammenhang gebauten Ortschaft müssen die Wände 
gegenüberliegender Wohngebäude, sofern eine von ihnen Lichtöffnungen ent­
hält, untereinander einen Abstand haben, der mindestens gleich der doppelten 
Gebäudehöhe ist. Diese Vorschrift findet auf den seitlichen Bauabstand 
(Bauwich) nicht Anwendung.

Z ä) Abstände der Gebäude von Hauptbahnen, Neben­
bahnen, nebenbahnähnlichen Kleinbahnen und Privat­

anschlußgeleisen.

Bauliche Anlagen müssen von vorgenannten Bahnen, von Privatanschluß­
geleisen jedoch nur, wenn sie mit Dampflokomotiven betrieben werden, min­
destens 4 m und, falls sie unterhalb der Unterkante der Schienen liegen, 
mindestens 5 m entfernt — die Entfernung von der Mitte des nächsten 
Schienengeleises berechnet — errichtet werden. Diese Vorschrift gilt nicht 
für bauliche Anlagen, die in allen wesentlichen Teilen feuerbeständig her­
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gestellt sind oder durch Rohrputz oder in anderer gleich wirksamer Weise ge­
gen Entzündung durch Funken gesichert sind.

Öffnungen in den nach der Bahn zugewandten Seiten sind in baulichen 
Anlagen bis zu einer Entfernung von 4 bzw. 5 m nur zulässig, wenn sie 
durch ein nach allen Seiten hin fest cingemauertes, mindestens 1 cm starkes 
Glas abgeschlossen sind. Bei Verwendung von Drahtglas oder einem an­
deren gleichwertigen feuerbeständigen Glase kann eine geringere Glasstärke 
zugelasscn werden. Als eine der Bahn zugcwandte Seite ist eine solche an­
zusehen, deren Richtungülinie mit der Dahnachsc einen Winkel von weniger 
als 90 " bildet.

Bauliche Anlagen und Öffnungen in ihnen, die mehr als 7 m oberhalb 
der Oberkante der Schienen liegen, sind vorstehenden Bestimmungen nicht 
unterworfen.

Ausnahmen von den Vorschriften des Abschnitts ä) sind nur nach Be­
nehmen mit der Dahnverwaltung zulässig.

Bei baulichen Anlagen an Wegeübergängen in Schiencnhöhc können die 
im Abs. 1 dieses Abschnitts vorgesehenen Abstände, soweit eS zur Erhaltung 
der Übersicht für den Verkehr nötig ist, vergrößert werden.

Wegen des GebäudcabstandcS der baulichen Anlagen mit weicher Be­
dachung und solcher, die zur Lagerung leicht entzündlicher Stoffe und Ge­
genstände dienen, vgl. tzh 16 und 28.

§ 9. Gebäudchöhe. 1
Die Gebäudchöhe darf bei Neubauten nicht mehr als 8 m betragen.

ß 10. Feuerbeständige und feucrhemmende Bauweise.
Bauliche Anlagen sind in allen wesentlichen Teilen feuerbeständig herzu­

stellen, sofern nicht in den Vorschriften dieser Bauordnung ein geringerer 
Feuerschutz — feuerhemmende Bauweise — zugestandcn oder überhaupt kein 
besonderer Feuerschutz gefordert wird.

Die Anforderungen, die an die feuerbeständige oder feucrhemmende Bau­
weise zu stellen sind, müssen denjenigen entsprechen, die im RegierungSamtS- 
blatte öffentlich bekanntgegeben werden?"')

K 11. Standsichcrhcit. 2
Bauliche Anlagen sind in allen Teilen nach den Erfahrungen der Bau­

kunst aus guten, zweckentsprechenden Baustoffen herzustellcn. Die Anforde­
rungen, welche an die Festigkeit der Baustoffe zu stellen, die Zahlen, die den 
Festigkeitsberechnungen zugrunde zu legen, und die Belastungen, die für den 
Baugrund und die einzelnen Gebäudeteile zulässig sind, sowie sonstige Kon­
struktionsvorschriften müssen denjenigen entsprechen, die im RegierungSamtS- 
blatte öffentlich bekanntgemacht werden.

Tragende Teile von Stein oder Metall dürfen nicht auf Holz gelagert 
werden. Ausnahmen können zugelassen werden, namentlich für Massivdeckcn 
über Holzbalkenlagen.

§ 12. Grund- und Kcllermaucrn. A
Tragende Mauern und Pfeiler müssen auf festem, natürlichem oder 

künstlich befestigten« Boden unter Frosttiefe gegründet sein.

-<>Y Ncrgl. Len Erlab vom 80. 8. 81 — II S. 161 —, S. 296.
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Zur Verhütung des Aufsleigens und des seitlichen Eindringens der Boden­
feuchtigkeit sind Grund- und Kellermauern in Gebäuden mit Räumen zum 
Lauernden Aufenthalt von Menschen (H 26) durch Isolierung zu schützen.

§ 13. Aufgehende Wände.

1 a) Umfassungswände allgemein.

Für Umfassungswände der Gebäude ist jede den örtlichen Verhältnissen 
entsprechende Bauweise zulässig, wenn sie den Anforderungen des Feuer­
schutzes, der Standsicherheit und der Gesundheitspflege entspricht.

2 d) Feuerbeständige Umfassungswände.

Feuerbestäiidige Umfassungswände ohne Holz- oder Stahlskelett müssen 
mindestens 1 Stein stark sein. Wände mit Eiseneinlagen können schwächer 
hergestellt werden.

Werden die Umfassungöwände aus Feld- oder Bruchsteinen errichtet, so 
muß die Stärke mindestens 40 cm betragen.

Außere Umfaffungswände von Wohnräumen müssen mindestens den glei­
chen Schutz gegen Wittcrungseinflüsse bieten wie eine 38 cm starke Nor- 
malzicgelsteinwand mit innerem Wandputz. Schwächere Massivwände müs­
sen daher in der Regel einen Außenputz erhalten, für dessen Anbringung eine 
Frist bis zu drei Jahren gewährt wird. Die Wetterseiten müssen jedoch 
gegen seitlich eindringende Feuchtigkeit geschützt sein.

3 o) Hölzerne Umfassungöwände.

Häuser mit hölzernen Umfassungswänden dürfen für Wohnwecke herge­
stellt werden, wenn sie den Bedingungen unter a) entsprechen.

Die Entfernung der Gebäude von gleichartigen Wohngebäuden muß min­
destens 10 m betragen.

Hölzerne Umfassungswände dürfen im übrigen nur Schuppen, Schutz­
dächer, Aborte, provisorische Bauten und solche Bauten erhalten, die ledig­
lich zum landwirtschaftlichen, gärtnerischen oder gewerblichen Betriebe be­
stimmt sind.

Für die Anbringung der seitlichen Verbretterung hölzerner Scheunen und 
Schuppen kann eine Frist bis zu drei Jahren gewährt werden.

4 ä) Scheidewände.

Scheidewände, die verschiedene Wohnungen desselben Geschosses vonein­
ander trennen, müssen mindestens Stein stark und in der Regel feuer­
beständig hergestellt sein; jedoch sind auch Wände aus doppelten Gips- oder 
Zementdielen, doppelten Schlackenbetonplatten und dergl. mit ausgcfülltem 
Zwischenraum (Koküasche, Torfmull) in gleicher Stärke zulässig.

Balkentragende Zwischenwände dürfen von ausgemauertem, geputztem 
Fachwerk oder als Stein starke Ziegelwand hergestellt werden, wenn für 
Verteilung des BalkendruckcS durch gemeinsame Unterlage gesorgt ist und 
genügend tragfähige Fundamente vorhanden sind.

Werden Hohlräumc in hölzernen Scheidewänden auügefüllt, so dürfen 
dazu nicht feuergefährliche oder gesundheitsschädliche, insbesondere verwesende 
oder fäulnisfähige Bestandteile verwendet werden.
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H 14. Brandmauern. I
Brandmauern sind Mauern, die bestimmt sind, die Verbreitung eines 

Brandes zu verhindern. Sie mästen von Grund aus feuerbeständig ohne 
Öffnungen und Hohlräume in der Stärke von mindestens 56 Stein mit bei­
derseitigem Verputz hergestellt werden.

Brandmauern sind herzustellen:
a) zum Abschluß von Gebäuden, die unmittelbar an der Nachbargrenze 

errichtet werden. Gemeinsame Brandmauern sind zulässig,
b) zur Trennung von Räumen mit Feuerstätten, von anderen Räumen auf 

demselben Grundstück, die infolge ihrer Bauart oder Benutzung der 
Feuersgefahr besonders ausgesetzt sind,

o) in ausgedehnten Gebäuden mindestens in Abständen von 40 m.
Es kann zugelasten werden, daß Brandmauern zwecks einheitlicher Be­

nutzung der Räume durch Öffnungen durchbrochen werden. Diese sind im 
Dachgeschoß stets, in den übrigen Geschossen in der Regel mit feuerhemmen­
den und rauchsicheren Türen zu versehen (H 10).

Außerhalb der im Zusammenhang gebauten Ortschaften brauchen auf 
der Nachbargrenze stehende Umfassungswände dann nicht als Brandmauern 
aufgeführt zu werden, wenn nach den örtlichen Verhältnissen nicht damit zu 
rechnen ist, daß auf dem Nachbargrundstück Gebäude in weniger als 5 m 
Abstand von der Grenze errichtet werden, und der Nachbar einverstanden ist.

Beim Ausbau vorhandener Gebäude kann auf eine Unterteilung durch 
Brandmauern verzichtet werden. Sollen jedoch darin Räume zum dauernden 
Aufenthalt von Menschen oder mit Feuerstätten eingerichtet werden, so - 
müssen diese mit fcuerhemmenden Wänden und Decken umschlossen sein.

§ 15. Decken. 2
Holzbalkcndecken über und unter Räumen, die zum dauernden Aufenthalt 

von Menschen dienen, müssen Zwischendecken mit Auffüllung erhalten. Aus­
nahmen sind zulässig, wenn der Wärmeschutz in anderer Weise gesichert ist. 
Zur Verfüllung von Decken, insbesondere von Holzbalkendecken, dürfen feuer­
gefährliche oder gesundheitsschädliche, insbesondere verwesende oder fäulnis­
fähige Stoffe nicht verwendet werden.

Bildet die Decke von Wohnräumen ganz oder zum Teil zugleich das Dach, 
so ist sie auszubilden, daß sie mindestens den gleichen Schutz gegen Witte- 
rungseinflüssc bietet wie eine 38 cm starke Normalziegelsteinwand mit inne­
rem Wandputz.

Sollen in Obergeschossen landwirtschaftlicher Gebäude Erntevvrräte ge­
lagert werden, so müssen, gleichviel ob die Umfassungswände aus Holz oder 
massiv ausgeführt sind, die Decken des Erdgeschosses, wenn es Wohnzwecken 
dient, feucrhemmend hergestellt werden.

§ 16. Dächer. Z
Dächer und Dachteile müssen feuerhemmend (H 10) eingedeckt sein. Weiche 

Bedachung, wie Stroh-, Nohr- und Nethdächer sowie Holzschindeldächer 
dürfen zugelasscn werden. Solche Dächer müssen aber von der Nachbar- 
grenze und von anderen Gebäuden desselben Grundstücks mindestens 15 m, 
von Gebäuden mit Bedachung der gleichen Art und von Bahnen (H 8 6) 
mindestens 25 m entfernt bleiben. Es darf zur Befestigung des nicht feuer­
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hemmende» Eindeckungsstoffeo nur unverbrennliches Material verwendet 
werden. Holzhäuser (H 13 e) müssen ein feuerhemmendes Dach erhalten. 
Ausnahmen sind zulässig.

Lehmschindeldächcr sind dort, wo die offene Bauweise üblich isi, zulässig. 
Die Absiände solcher Dächer müssen das anderthalbfache derjenigen von Ge­
bäuden mit feuerhemmender Bedachung betragen. Enthalten Gebäude mit 
Lehmschindeldächern keine Feuersiellen, so sind sie den feucrhemmend einge­
deckten Gebäuden gleichzustellen.

Liegt eine bauliche Anlage mit Stroh-, Rohr-, Reth- oder Lehm- oder 
Holzschindeldach oder mit Psannendach mit Strohdocken tiefer als die Dahn 
(§ 8 ä), so tritt zu der Entfernung von 25 m (Abs. 1) noch die anderthalb­
fache Höhe des Dammes oder der Futtermauer hinzu. Wegen der Berech­
nung der Entfernung vgl. §86.

1 § 17. Treppen.

Jede Treppe einschließlich der Treppenabsätze muß sicher gangbar sein. 
Treppen müssen mit Handläufer versehen sein, überall mindestens 1,80 m 
Kopfhöhe aufweisen und von Tageslicht genügend erhellt sein.

Jedes nicht zu ebener Erde liegende Wohngeschoß muß durch eine Treppe 
zugänglich sein, von der der Ausgang ins Freie jederzeit gesichert ist (not­
wendige Treppe). Ausnahmen bezüglich des Dachgeschosses können zuge­
lassen werden.

Als Kellertreppen in Kleinhäusern genügen hölzerne Leitcrstufen, die von 
Küchen und Nebenräumen unmittelbar zugänglich sein dürfen.

§ 18. Feuerstätten.

2 a) Allgemein.

Feuerstätten in Gebäuden mästen in allen Teilen aus unverbrennlichen 
Baustoffen hergestellt und dürfen nur in solchen Räumen angelegt werden, 
die vermöge ihrer baulichen Beschaffenheit und Lage zu Bedenken ivegen 
Feuersgefahr nicht Anlaß geben.

Eiserne Feuerstätten müssen mindestens 25 cm, Feuerstätten aus Stein 
oder Kacheln mindestens 15 cm von verputztem oder feucrhemmend umklei­
detem Holzwerk entfernt sein. Don freiem Holzwerk (KonstruktivnShölzern) 
mästen diese Entfernungen 50 bzw. 25 cm betragen; Türbekleidungen, Fuß­
leisten usw. werden dem verputzten Holzwerk gleichgeachtet.

3 b) Backöfen.

Backöfen im Freien, mit Ausnahme der auü Lehm hergestellten Feldback­
öfen, müssen feuerbeständige Abdeckung, genügend hohen Schornstein und ein 
überwölbtes, wenigstens 1 m tiefes Dorgelage haben, das zur Aufnahme der 
glühenden Kohlen mit einer gemauerten Vertiefung zu versehen ist. Sie 
müssen entfernt sein

von feucrhemmend gedeckten Gebäuden mindestens 10 m,
von weich gedeckten Gebäuden mindestens 30 m.

Für die aus Lehm hergestellten Fcldbacköfcn können größere Entfernungen 
vorgeschrieben werden.

Werden Backöfen im Innern von Gebäuden angelegt, so muß der Raum, 
in dem der Backofen steht, feucrhemmende Wände und Decken haben. Zwi­
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schen dem Mauerwerk des Backofens und den Umfassungswänden muß ein 
Raum von 0,08 m frei bleiben. Zwischen der Oberkante des Dackofen- 
mauerwerks und der Decke des Dackraumes muß ein Luftraum von minde­
stens 1,25 m bleiben. Kann dieser Abstand nicht gehalten werden, so muß 
die Decke des Raumes, in dem der Ofen steht, feuerbeständig sein. Dor dem 
Backofen ist der Fußboden bis auf eine Entfernung von 1,50 m feuerbestän­
dig herzustellen.

Versetzbare eiserne Backöfen gelten als Feuerstätten und dürfen nur in 
solchen Räumen aufgestellt werden, die allseitig feuerhemmend ausgestaltet 
sind.

Wird ein Backofen frei an ein Gebäude angebaut, so muß er feuerbestän­
dig abgedeckt und der Schornstein über Dachfirst geführt werden.

H 19. Rauchrohre. 1
Rauchrohre müssen aus unverbrennlichem, dichtem Stoff hergestellt wer­

den. Sie müssen auf kürzestem Wege mit Steigung und ohne scharfe Krüm­
mung in den Schornsiein geleitet werden. Bei Anschluß mehrerer Rauch­
rohre an denselben Schornstein müssen die Einmündungen in verschiedener 
Höhe liegen. Eiserne Rauchrohre müssen von verputztem Holzwerk minde­
stens 25 cm, von freiem Holzwerk (Konstruktionshölzern) mindestens 
50 cm entfernt bleiben. Sind die Rohre unverbrennlich ummantelt, so 
genügt eine Entfernung von 12 cm.

In Rauchrohren von Heizöfen und in letzteren selbst dürfen Absperr­
vorrichtungen, die das Entweichen der Feuergase in den Schornstein voll­
ständig verhindern, nicht angebracht werden. Absperrvorrichtungen müssen 
leicht zugänglich und zu reinigen, ihre Stellung muß aus dem Handgriff er­
kennbar sein; die Klappe muß herausnehmbar sein.

Der Anschluß der Rauchrohre an die Schornsteine muß dicht hergestellt 
werden.

Wenn Rauchrohre nicht geradlinig geführt werden, müssen sie an den 
Brechpunkten mit Reinigungsöffnungen und diese mit Reinigungsschiebern 
versehen sein.

H 20. Schornsteine. 2
Schornsteine müssen feuerbeständig mit vollen Fugen gemauert sein und 

gleichbleibenden lichten Querschnitt erhalten. Verwendung von Beton- und 
sonstigen gleichwertigen Formsteinen ist zulässig. Dor Holzfachwerkwänden 
muß das Schornsteinmauerwerk ohne Verband mit der Fachwandaus­
mauerung aufgeführt werden, wobei der Zwischenraum zwischen Fachwand 
und Schornstein voll auszumauern ist. Auf Holz oder andere brennbare 
Bauteile dürfen Schornsteine weder mittelbar noch unmittelbar aufgesetzt 
oder gestützt werden.

Gemauerte Schornsteine müssen innerhalb des Gebäudes auf den Außen­
seiten geputzt und auf den Innenseiten anSgestrichen werden. Die Schorn­
steine müssen so weit über die Dachfläche hinausgeführt werden, daß eine 
gute Absaugung und Ableitung des Rauches stattsindet und eine Gefährdung 
der Umgebung durch Funken, Ruß und Rauch vermieden wird.

Die Seitcnwände (Wangen) von gemauerten Schornsteinen müssen min­
destens Stein stark, an der Außenseite von Umfassungöwänden mindestens 
1 Stein stark sein. Wenn zwei Brandmauern nebeneinander in gleicher 
Höhe vorhanden sind, so genügt Stein Stärke für die Grenzwangen. Als

Grieger, DaupoNzeiltche Vorschriften. 15



226 LandwtrlschasiUche SledlungSbaulen

Wangenstärkc zwischen schrägliegenden (gezogenen) Schornsteinen genügt 
gleichfalls H Stein, wenn die Fugen senkrecht zur Schornsteinachse angelegt 
und behauene Steine vermieden werden. An den Knickstellen gezogener 
Schornsteine sind zur Vermeidung des Ausschleifens der Wangen Rnndeisen 
als Schutz einzubauen, die den Schornsteinquerschnitt nicht verengen.

Gemauerte Schornsteine von größeren Feuerstätten, wie Backöfen, Schmie­
den und dergl. müssen Wangenstärken von mindestens 1 Stein erhalten.

Die Innenflächen der Schornsteine müssen von Balken und Dachhölzern 
mindestens 20 cm entfernt bleibe».

Die Schornsteine sind so einzurichten, daß sie in allen Teilen ordnungs­
mäßig gereinigt werden können. Die Reinigungsöffnungen müssen mindestens 
die Größe deü lichten Schornsteinquerschnitts haben und mit feuerhemmendcn 
und rauchsicheren Verschlußvorrichtungcn versehen werden. Ungeschütztes 
Holzwerk muß mindestens 50 cm, feuerhemmend verkleidetes mindestens 
30 cm von den NeinigungSöffnungen entfernt bleiben. Soll die Reinigung 
eines Schornsteins vom Dach aus geschehen, müssen Aussteigeluken und bei 
steilen Dächern Laufbretter angebracht werden.

In Räumen, in denen leicht entzündliche Stoffe lagern oder verarbeitet 
werden, dürfen Reinigungsöffnungen für Schornsteine nicht angelegt werden. 
Schornsteine in solchen Räumen müssen 1 Stein starke Wangen, bei Wangen­
stärke von nur Stein fugendichte feuerbeständige Ummantelung erhalten 
(z. D. N Stein starke Dorsatzschicht mit Putz oder fugendichtem Plattenbelag).

Aufsätze auf Schornsteine sind zulässig, wenn sie die ordnungsmäßige 
Reinigung nicht verhindern.

Besteigbare Schornsteine müssen eine Lichtweite von mindestens 43/43 cm 
haben und dürfen außer den Raucheinmündungen und einer Einsteigöffnung 
am Fuße, die durch eine eiserne, mindestens 40/50 cm große Doppeltür zu 
verschließen ist, keine weiteren Öffnungen in den Wänden erhalten. Bei 
größeren Abmessungen lichter Weite sind Steigeisen in Abständen von nicht 
über 50 cm anzubringen. Jedes unbesteigbare Schornsteinrohr ist mit einem 
überall gleichen Querschnitte aufzuführen.

Der lichte Querschnitt unbesteigbarer Schornsteine für kleinere Ofen 
muß mindestens betragen:

für 1 bis 2 Ofen.................................196 cm' (14 . 14 cm),
für 3 Ofen....................................... 280 cm' (14 . 20 cm).

Mehr als 3 Ofen dürfen in einen unbesteigbaren Schornstein in der Regel 
nicht eingeführt werden.

Unbesteigbare Schornsteine der Gebäude mit nicht feuerhemmender Be­
dachung müssen mit Funkenfängern versehen sein. Die Dachdeckung muß 
25 cm von der Innenseite solcher Schornsteine entfernt bleiben.

In der Regel sind für Koch- und Waschherde eigene Schornsteine von 
mindestens 14/14 cm anzulegen. Ausnahmen sind zulässig bei 14/20 cm 
weiten Schornsteinen, sofern eine zweite angeschlossene Feuerstätte (Haus- 
backofen, Waschküchenherde, Futterküchenherde) nur selten benutzt wird und 
vorgesorgt ist, daß im Falle der Nichtbemchung dieser Feuerstätte keine Zug­
störungen durch Einströmen kalter Luft entstehen können.

Einzelne Feuerstätten in Dach- und Kellergeschossen dürfen, wenn ihre 
Benutzung seltener zu erwarten steht, auch an Schornsteine der Vollgeschosse 
angeschlossen werden. Für jedes weiter einzuführende Rauchrohr ist die 
Weite des Schornsteinrohrs um 75 qcm zu vergrößern. Ein Kochherd mit 
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mehr als einer Feuerung wird bei der Berechnung der Zahl und Weite der 
Schornsteinrohre zwei Zimmeröfen gleichgestellt.

Anders als senkrecht dürfen Schornsteinrohre nur geführt werden, wenn 
sie in feuerbeständigen Wänden liegen oder durch feuerbeständige Konstruk­
tionen unterstützt sind. Hierbei darf die Neigung für besteigbare Schornsteine 
nicht weniger als 60 °, für unbesteigbare Schornsteinrohre nicht weniger 
als 45 ° betragen.

In Koch-, Wasch- und Futterküchen müssen Wrasenrohre angebracht wer­
den. Die Mitbenutzung der Wrasenrohre zu Feuerungszwecken ist verboten.

H 21. Wasserversorgung. 1

Für jedes Grundstück, das zu Wohn- und Arbeitszwecken bebaut werden 
soll, muß gesundheitlich einwandfreies Trinkwasscr sichcrgestellt sein.

Soweit nicht durch Anschluß an eine öffentliche Wasserleitung, durch die 
Nähe eines öffentlichen Brunnens, durch das Recht zur Mitbenutzung von 
Privatbrunnen oder in sonstiger Weise für den Bedarf an Wasser zum 
Trinken ausreichend gesorgt ist, muß jedes Grundstück, welches zum dauern­
den Aufenthalt von Menschen bestimmt ist, eine eigene Wasserversorgungs­
anlage (Brunnen, Quelle, Wasserleitung oder dergl.) haben.

Anstelle einer besonderen Wasserversorgungöanlage für jedes Grundstück 
kann die Anlage einer gemeinsamen oder mehrerer gemeinsamer Wasser- 
versvrgungsanlagen für die gesamte Siedlung zugelassen werden.

Die lichte Weite von Kesselbrunncn muß 1 m betragen. Ausnahmen 
können zugelassen werden bis zu 80 cm Weite bei hohem Wasserstand.

Kessel- oder Schachtbrunnen müssen von Abortgrubcn, Dungstätten, 
Stallungen, Jauchen-, Senk- und Sanimelgruben und dergl. einen Abstand 
von mindestens 10 m haben. Wird von dem Bauherrn nachgewiesen, daß 
der Untergrund hinreichend durchlässig ist oder die Wände und die Sohle 
der vorhandenen Gruben sowie deren Anschlüsse vollkommen wasserdicht sind, 
kann eine Ermäßigung der Entfernung bis zu 5 m zugelasscn werden.

Die Herstellung offener Zieh- oder Schöpfbrunnen für die Versorgung 
mit Trink- und Hausgebrauchswasser ist unzulässig. Die Entnahme des 
Wassers darf nicht die Möglichkeit zu einer gesundheitlich bedenklichen Ver­
unreinigung des Wassers bieten. Der Brunnen ist also mit Pumpe zu ver­
sehen, wasserdicht abzudecken und zu umpflastern. Für die Herstellung des 
Pflasters kann eine Frist bis zu 3 Jahren gewährt werden. Wo noch offene 
Zieh- oder Schöpfbrunnen vorhanden sind, muß der Drunnenkestel mit min­
destens 1 m hoher Einfassung versehen und mit starkem Gefälle umpflastert 
sein.

Eiserne Röhrenbrunnen müssen mindestens 10 m Abstand von Gruben 
und dergl. halten, sofern die Wasserentnahmeschicht in weniger als 4 m Tiefe 
liegt. DaS Maß von 10 m kann bis auf 5 m ermäßigt werden, wenn das 
Brunnenrohr durch undurchlässige Bodenschichten bis 10 m Tiefe geführt 
werde» mußte, um die wasserführende Schicht zu erreichen. Bei größerer 
Drunncntiefe kann das Abstandmaß auch weniger als 5 m betragen.

H 22. Entwässerung und Beseitigung der Abfallstoffe. 2

Für jedes selbständige Wohnhaus und für jede selbständige Betriebs- oder 
Arbeitsstätte muß ein Abort vorhanden sein. Ist auf bereits bebauten
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Grundstücken die Anlage der erforderlichen Anzahl von Aborten nicht möglich, 
so sind Ausnahmen zulässig.

Aborte müssen in der Regel unmittelbar von außen Luft und Licht in 
ausreichender Menge erhalten. Die etwaige Ansammlung der Abfallstoffe 
muß stets in undurchlässigen, dichtschließenden, rechtzeitig zu räumenden Be­
hältern (Tonnen, Gruben) in hinreichendem Abstande von Wassergewin­
nungsanlagen (siehe tz 21) erfolgen.

Auf Grundstücken mit Ställen sind zur Aufnahme von Stallabgängcn 
Dünger- und Iauchegrubcn vorzusehcn, für deren Anlage eine Frist bis zu 
zwei Jahren nach Jnbenutzungnahme der Ställe gewährt werden kann; auch 
kann von der Forderung der Anlage einer besonderen Düngerstätte abgesehen 
werden, wenn eine regelmäßige Abfuhr des Düngers unmittelbar vom Stall 
erfolgt. Dungstättcn müssen einen undurchlässigen Boden erhalten und mit 
ausreichend erhöhter Randeinfassung versehen werden, so daß eine Ver­
schmutzung der Umgebung der Düngerstätte verhindert wird. Jauchegruben 
sind wasserdicht herzustcllcn nnd abzndcckcn. Der Zufluß zu solchen Gruben 
aus den Ställen und Düngerstättcn darf nur mittels wasserdichter Rinnen 
oder Röhren erfolgen.

Dungstätten und Iauchegrubcn müssen mindestens 5 m von Wohn­
gebäuden und Straßen und 2 m von der Nachbargrenze entfernt bleiben. 
Ausnahmen sind zulässig, wenn gesundheitspolizeiliche Bedenken nicht bestehen. 
Bei Dungstättcn, dic näher als 5 m an einer Straße liegen, kann, wenn 
das öffentliche Interesse es erfordert, ein undurchlässiger Abschluß von etwa 
1 m Höhe verlangt werden.

1 tz 23. Räucherkammern.
Räucherkammern müssen von Eisen sein oder feuerbeständige Wände, 

Fußboden und Decke haben; ihre Türen müssen aus Eisen oder mit Eisenblech 
bekleidet sein.

Räucherkammern, die nicht gewerblich, sondern nur für die Hauswirt­
schaft oder nur vorübergehend benutzt werden, müssen, wenn sie über Holz- 
balkendecken errichtet werden, einen mindestens 10 cm starken, fugendichten, 
feuerbeständigen Fußbodenbelag, z. D. einen solchen mit einer Lehmschicht 
auf Eisenblechunterlagc, haben.

Wird der Rauch vom Küchenherd der Räucherkammer zugcsührt, so 
mästen die Absperrschieber in den Rauchkanälen zwangsläufig so eingerichtet 
werden, daß stets ein Rauchabzug frei bleibt. Die Räucherkammer muß 
einen stets offenen Rauchabzug haben.

Versetzbare eiserne Räucherkammern mit eigener Feuerung gelten als 
Feuerstätten (tz 18).

2 tz 24. Außere Gestaltung der baulichen Anlagen.
Das Außere der baulichen Anlagen muß in bezug auf Bauart, Bauform, 

Baustoff und Farbe so beschaffen sein, daß eS die einheitliche Gestaltung des 
Straßenbildes nicht stört. ,

Auf den Schuh der Bau- und Naturdenkmäler gegen Verunstaltung und 
auf die heimische Bauweise ist Rücksicht zu nehmen.

Die von Straßen, Plätzen oder anderen öffentlichen Verkehrsflächen, ins­
besondere Wasserstraßen, Eisenbahnen, aus sichtbaren äußeren UmfastungS- 
wände sind in dauernd gutem Zustande zu erhalten.
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h 25. Einfriedigung der Grundstücke. l

Es kann in besonderen Fällen gefordert werden, daß bebaute Grundstücke 
an der Straße in ortsüblicher Weise eingefriedigt werden.

Zu Einfriedigungen dürfen lebende Hecken verwendet und an Stelle von 
Vorgärten Grünstreifen vor den Häusern angelegt werden.

§ 26. Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen. 2

Es werden unterschieden Räume, die zum dauernden, und solche, die nicht 
zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.

a) Als Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen ohne Rücksicht 
auf die Dauer der tatsächlichen Benutzung gelten Wohn-, Schlaf-, ArbeitS- 
und Geschäftsräume, Küchen, Gesindestuben, Werkstätten, Derkaufsläden, 
Versammlungsräume.

d) Als Räume, die nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen be­
stimmt sind, gelten insbesondere Gänge, Flure, Vorplätze, Treppen, Treppen­
flure, Aborte, Badestuben, Vorratsräume, Keller- und Dodengelasse, 
Räucherkammern, Wasch- und Futterküchen und für den Hausbedarf 
bestimmte Werkstätten.

Alle Räume, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, 
müssen gegen Feuchtigkeit und WitterungSeinflüfsc in ausreichendem Maße 
geschützt sein; sie müssen mit unmittelbar ins Freie führenden Fenstern von 
solcher Zahl, Lage, Große und Beschaffenheit versehen sein, daß hinreichende 
Tagesbeleuchtung erzielt und genügende Lüftung möglich wird. Die Be­
lichtung von Räumen zum dauernden Aufenthalt von Menschen ist als 
ausreichend zu betrachten, wenn die Fensteröffnung mindestens ein Zwölftel 
der Fußbodenflächc beträgt.

Jede Wohnung muß wenigstens einen durchsonntcn Wohnraum haben. 
Nordlage einer Wohnung in allen ihren Teilen ist verboten. Eine Ausnahme 
von der letzteren Vorschrift ist zulässig, falls die Durchführung der Vor­
schrift im Einzelfalle zu einer Härte führen würde und die sonstigen Licht- 
und Luftverhältnisse für die fragliche Wohnung günstig sind.

Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen inüssen eine lichte Höhe 
von mindestens 2,50 m haben. Zubchörräume im Dachgeschoß, die zum 
dauernden Aufenthalt von Mensche» zugelasscn sind, dürfen nicht weniger 
als 2,20 m lichte Höhe aufweiscn. Bei ungleichen Höhenlagen der Decken 
oder der Fußböden hat Durchschnittsberechnung stattzufinden. Die vorge­
schriebene Höhe muß mindestens für die halbe Grundfläche des Raumes vor­
handen sein. Der unter der Dachschräge liegende Ranmteil, der weniger als 
1,50 m Höhe aufweist, bleibt bei der Berechnung außer Ansatz. Bei Um­
bauten können auch geringere Abmessungen zugelassen werden.

Der Fußboden jedes zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten 
Raumes muß mindestens 0,40 m über dem höchsten Grundwasserstande 
liege»-

Die Fußböden der Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen 
müssen gedielt oder mit einem anderweitigen dichten und abwaschbaren Belag 
versehen werden. Bei Werkstätten braucht der Fußboden nicht abwaschbar 
zu sein.

Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen dürfen über Stallungen 
und Lagerräumen nur eingerichtet werden, wenn die Decken der Räume 
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darunter feuerhemmcnd und dunstsicher hergesiellt sind und der Zugang in 
einem Raume mit feuerhemmenden Wänden und feuerhemmender Decke liegt.

1 H 27. Dach- und Kellerwohnungen.
Im Kellergeschoß dürfen Räume zum dauernden Aufenthalt von Men­

schen nicht eingerichtet werden.
In Wohngebäuden mit zwei Vollgeschosscn darf das Dachgeschoß zur 

Hälfte, in Wohngebäuden mit nicht mehr als einem Dollgeschoß ganz zu 
Wohnzwecken ausgcbaut werden. Dachgeschosse, die in der Hauptsache für 
Wohnzwecke ausgebaut sind, gelten als Dollgeschosse.

Im Dachgeschoß dürfen Räume zum dauernden Aufenthalt von Men­
schen nur unmittelbar über dem obersten Dollgeschoß angelegt werden. Aus­
nahmen sind bei Umbauten zulässig.

Don der Dachkonstruktion gebildete Decken- und Wandflächen sind mit 
Zwischenböden, Auffüllung, Schalung und Verputz oder einer gleichwertigen 
Isolierung zu versehen.

Im Dachboden über dem Kehlgebälk (Spitzboden) dürfen Trocken- und 
Schüttböden untergebracht werden. Die Ausnutzung solcher Räume für 
Wohnzwecke darf nur ausnahmsweise bei Umbauten gestattet werden.

2 h 28. Scheunen nnd andere Gebäude zur Lagerung leicht entzündlicher Stoffe 
oder Gegenstände.

Scheunen und ähnliche zur Lagerung leicht brennender Vorräte bestimmte 
Gebäude, die mehr als 1000 cdm Fassungsraum enthalten, mästen von 
Nachbargrenzen und anderen Gebäuden folgende Abstände halten:
a) bei feuerhemmender Bedachung:

von 1000 bis 1500 ckm FastungSraum 6 m, für je angefangenc 
weitere 500 cbm 1 m mehr,

d) bei nicht feuerhemmender Bedachung: 
die doppelte Entfernung wie unter L).

Außerhalb der geschlossenen Ortschaften und bei Ergänzungsbauten zu vor­
handenen Gebäuden, auch innerhalb derselben, kann der Abstand von der 
Nachbargrenze ausnahmsweise bis auf 5 m herabgesetzt werden, wenn Ge­
bäude auf dem Nachbargrundstück in einem Abstand von 10 m von der 
Grenze nicht vorhanden sind. Aus zwingenden Gründen können weitere 
Erleichterungen zugelasten werden.

Scheunen und bauliche Anlagen, die zur Lagerung leicht entzündlicher 
Stoffe oder Gegenstände dienen,-"*) mästen in der Regel die gleichen Entfer­
nungen von Bahnen (H 8 ä) wie bauliche Anlagen mit nicht feuerhemmender 
Bedachung (H 16 Abs. 3) cinhaltcn. Abgesehen von der der Bahn abgekehrtcn 
Seite sind in den Außenwänden Öffnungen nur zulässig, falls diese durch 
ein mindestens 1 cm starkes, nach allen Seiten sest eingemauerteü Glas 
abgeschlossen sind. Bei Verwendung von Drahtglas oder einem anderen 
gleichwertigen feuerbeständigen Glase kann eine geringere Glasstärke zuge- 
lastcn werden. Als abgekehrte Außenwand ist eine solche anzusehen, deren 
Nichtungsliuie mit der Bahnachse einen Winkel von mehr als 90" bildet. 
Ausnahmen sind nach Benehmen mit der Bahnverwaltung zulässig.

ror) also auch Scheunen ohne Umwandung.

t
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h 29. Schmieden, Schlossereien usw. 1
Werkstätten mit offenen Schmiedefeuern dürfen nur in feuerhemmend 

eingedeckten Gebäude» mit feuerbeständigen Umfassungswänden eingerichtet 
werden.

Die Schmiedeesscn müssen entfernt sein
a) von seuerhemmend eingedecklen Gebäuden, mit Ausnahme der Scheunen,

5 m,
d) von feuerhemmend eingedecktcn Scheunen 15 m,
v) von allen weichgedecktcn Gebäuden 30 m.

Die Schmiederänme müssen mit Wänden aus Stein, Beton oder einer gleich­
wertigen massiven Bauart oder auch aus Lehm mit feuerhemmendcn Decken 
versehen sein.

tz 30. Bichställe. 2

Viehställe sind ausreichend zu belichten und zu belüften. Fehlen bei 
kleineren Stallanlagen besondere LüftungSeinrichtungcn, so muß ein Teil 
Fenster mit Lüftungöflügeln versehen sein. Die Fensterfläche soll in der 
Regel bis 1/2», muß aber mindestens '/-o der Skallgrundfläche betragen.

Der Stallfnßboden ist mit ausreichendem Gefälle herzustellcn und soweit 
zu befestigen, daß eine Verjauchung des Untergrundes verhindert wird und 
die flüssigen Stallabgänge in undurchlässige Gruben abfließen. Für die Be­
festigung des Fußbodens kann eine Frist bis zu zwei Jahren gewährt werden. 
Für Kleintierställe, Schafställe, Jungviehlaufställe und Tiefställe sind weitere 
Ausnahmen zulässig.

Stallumfassungswände auf der Nachbargrenze und die Trennungswände 
bei zusanunengebautcn Wohn- und Stallräumen müssen wenigstens in 1 m 
Höhe gegen durchdringende Feuchtigkeit besonders gesichert sein.

Schweineställe, die aus Strohballcn oder ähnlichen Baustoffen hergestellt 
werden, müssen von Gebäuden mit Feuerungsanlagen einen Abstand von 
mindestens 5 m haben. Die Außenwand des Schweinestalles, die dem Ge­
bäude mit Feuerstelle zugekehrt ist, muß seuerhemmend umkleidet werden.

Abschnitt III.

h 31. Schntzmaßregeln bei der Ausführung von Gebäuden Z 
und Arbciterfürsorgc.

Die Bauausführenden (Bauunternehmer oder Bauleiter) haben die Vor­
kehrungen zu treffen, die geeignet sind, um Unglücksfälle der auf dem Bau­
grundstück beschäftigten und dort sonst verkehrenden Personen zu verhüten 
sowie Verkehrsstockungen auf der Baustelle und in ihrer Nähe vorzubeugcn.

Die Baustellen sind, soweit es zur Verhütung von Unglücksfällen erfor­
derlich ist, während der Dunkelheit zu beleuchten.

Bei der Ausführung von Bauten in der Nähe vorhandener Gebäude und 
baulichen Anlagen sind die zur Sicherheit dcr letzteren notwendigen Vor­
kehrungen (Ausführung der Grundmauern in kurzen Strecken, Absteifen 
oder Unterführen der Manern anstoßender Gebäude und dergl. zu treffen.
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Abschnitt IV.
l tz 32. Abbruch von Gebäuden.

Sollen Gebäude abgebrochen werden, so ist der Ortspolizeibehörde und 
dem Kulturamtsvorsteher vor Beginn des Abbruchs schriftlich Anzeige zu 
erstatten. Die Anzeige muß enthalten:

1. die genaue Bezeichnung des Gebäudes;
2. Name, Stand und Wohnung des AbbruchgunternehmerS.

Abschnitt V.
Übergangs- und Schlußbestimmungen.

§ 33. Inkrafttreten und Geltungsdauer.

Diese Polizeiverordnung tritt am Tage der Veröffentlichung in Kraft; 
sie tritt am 31. Dezember 1936 außer Kraft.

tz 34.

Für jeden Fall der Nichtbefolgung der Vorschriften dieser Polizei- 
verordnung wird, soweit nicht gesetzliche Strafbestimmungen Anwendung 
finden, hiermit die Festsetzung eines ZwangSgeldeü bis zu 150 RM., im 
Nichtbeitreibungsfalle die Festsetzung von Zwangshaft bis zwei Wochen 
angedroht.

Berlin, den 15. Dezember 1931.
Der Minister für Dolkswohlfahrt.

13. polizeiverordnung über die Errichtung 
vorstadtischer Kleinsiedlerstellen

2 Vom 4. Dezember 1931 (Preuß. Gcs.-S. S. 255).

Auf Grund des § 25 des PolizeiverwaltungSgesetzeS vom 1. Juni 1931 
(Gesetzsamml. S. 77) wird in Ausführung von Teil 4 Kapitel 2 der Dritten 
Verordnung des Reichspräsidenten vom 6. Oktober 1931 (Neichsgesetzbl. I 
S. 551) im Benehmen mit dem Minister des Innern für den Umfang des 
preußischen Staatsgebiets folgende Polizeiverordnung erlassen:

tz 1. Geltungsbereich.
Diese Polizeiverordnung gilt für den Dau vorstädtischer Kleinsiedlerstellen, 

die nach Maßgabe der Richtlinien des Neichskommissars für die vorstädtische 
Kleinsiedlung vom 10. November 1931 errichtet werden.

tz 2."">

tz 3. Gebranchsabnahme.
Z Die Gebäude dürfen vor Erteilung des Gebrauchsabnahmescheins in 

Benutzung genommen werden, wenn die Gebrauchsabnahme Beanstandungen 
nicht ergeben hat.

-°») 88 2 u. 4 sind durch Polizewerordn. v. 18. 7. 34 ausgehoben.
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8 5. Versorgungsleitungen. l
Ein Anschluß der Kleinsiedlerstellcn an Versorgungsleitungen (Wasser­

leitung, Lichtleitung, Entwässerungsanlage) darf nicht gefordert werden.

§ 6. Einfriedigung der Grundstücke. 2
Einer Einfriedigung der einzelnen Siedlungsgrundstücke bedarf es nicht.

§ 7. Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen. Z

Für Räume zum dauernden Aufenthalte von Menschen genügt eine lichte 
Höhe von 2,20 m.

§ 8-
Die den vorstehenden Vorschriften widersprechenden Vorschriften in den 

Bauordnungen der Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten, des Derbands- 
präsidenten in Essen, der Landräte und Ortspvlizeibehörden werden für den 
Geltungsbereich dieser Polizeiverordnung aufgehoben.

Diese Pvlizeiverordnung tritt am 31. Dezember 1934 außer Kraft.'"»

Berlin, den 4. Dezember 1931.

Oer Preußische Minister für Volkswohlfahrt.

14. Wohnlauben <
Pollzeiverordnung betr. Errichten von Wohnlauben 

vom 20. 6. 33. (Amtsblatt St. 26)

Auf Grund der Htz 14, 24, 25 pp. wird für den Umfang des Regierungs­
bezirks Breslau, jedoch mit Ausschluß der Stadt Breslau'"» und der Gemein­
den Radvanitz und Klein-Sägewitz, beide im Kreise Breslau-Land, nach­
stehende Polizeiverordnung über Wohnlauben erlassen:

§ 1. Wohnlauben sind als Wohnhäuser (Wohngebäude) im Sinne der
18 ll- Gesetzes betreffend Gründung neuer Ansiedlungen in den 

Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Posen, 
Schlesien, Sachsen und Westfalen vom 10. August 1904 (GS. S. 227) 
und des H 12 des Gesetzes betreffend die Anlegung und Veränderung von 
Straße» und Plätzen in Städten und ländlichen Ürtschaftcn vom 2. Juli 
1875 (GS. S. 561) nicht anzusehen, wenn sie nur vorübergehend, und zwar 
höchstens für die Zeit vom 15. April bis 15. Oktober jedes Jahres zum 
Aufenthalt von INenschcn dienen und wenn die Bewohner anderwärts eine 
feste Wohnung haben.

r»«> Durch Poltzeivcrordn. v. 7. 5. SS, Ges.-S. S. 2S5, um 2 Jahre, bis 3t. 12. 36 
verlängert.
Sette Stadt VreSlau tst dte Verordnung vom 2l. 6. 32 ergangen. (Vgl. 8 29
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§ 2. 1. Sie dürfen eine Grundfläche bis zu 30 ym und außerdem eine 
Veranda von höchstens 10 ym erhalten.

2. Die Entfernung der Wohnlauben von den Nachbargrenzen muß 
mindestens 5 m betragen. Wohnlauben dürfen auch unmittelbar an den 
Nachbargrenzcn gebaut werden. Für aneinandergebaute Wohnlauben gilt 
folgende Bestimmung: Die Trennunaswand kann Stein stark oder als 
Fachwerkwand hergestellt werden. Von ihrer Überdachführung kann abge­
sehen werden, wenn sie durch beiderseitigen Verputz auch im Dachraume 
feuerhemmend und die Eindeckung des Daches feuerbeständig hergestellt ist.

Don der Vorschrift der Mindestentfernung von den Nachbargrenzcn 
kann die Ortspolizeibehörde Ausnahmen zulasten.

3. Sie dürfen nur ein Geschoß haben; jedoch ist die Anlage eines Dor- 
ratskellers in solchen Abmessungen zulässig, daß er nicht für Wohnzwecke 
benutzt werden kann.

4. Die UmfastungSwände der Wohnlauben dürfen aus Holzfachwerk, 
Holz, Eisenblech, Drahtputz, Gipsdielen und ähnlichen Stoffen hergestellt 
werden,

5. Wohnlauben müssen mit feuerhemmenden Stoffen gedeckt werden.
6. Die Einrichtung einer Feuerstätte ist zulässig; doch muß sie in allen 

Teilen aus unverbrennlichcn Baustoffen hergestellt werden. Unter Herden 
und Ofen ist der Fußboden, wenn er nicht aus unverbrennlichem Stoffe her­
gestellt ist, durch eine feuerhemmende Bekleidung und darüber durch einen 
mindestens 0,05 m hohen, den Durchzug der Luft gestattenden Hohlraum 
mit mindestens 2 Luftöffnungen zu schützen und vor den Heizöffnungcn in 
einem Vorsprunge von 0,50 m und in einer über die Feucröffnung nach 
beiden Seiten hin vortretenden Breite von 0,30 m feuerhemmend zu be­
kleiden. Die Wand, an der die Feuerstätte steht, muß in einer Ausdehnung 
der Feuerstätte und mindestens 20 cm ringsherum darüber hinaus aus feuer- 
hemmeudem Stoffe bestehen oder in der angegebenen Ausdehnung feuer­
hemmend bekleidet werden. Eiserne Feuerstätten wüsten von freiem Holzwerk 
(Konstruktionshölzcrn) mindestens 0,50 m entfernt sein.

7. Der Rauch ist von Feuerstätten durch dichte, feuerhemmende Rohre 
unmittelbar durch das Dach ins Freie zu leiten. Hinsichtlich des Abstandes 
der Rauchrohre von Wänden und von freiem Holzwerk gelten dieselben 
Bestimmungen wie für Feuerstätten.

8. Als Nebenanlagen der Wohnlauben sind außer Abortbuden Ställe 
für Kleinvieh bis« zu 10 HM Fläche zulässig. Menschliche Auswurfstoffe 
dürfen nur in wastcrdichten Behältern oder Gruben gesammelt und auf­
bewahrt werden.

9. Wohnlauben müssen einen Abort haben.
tz 3. In Ortschaften, wo Wohnungsnot herrscht, kann die ausschließliche 

Benutzung einer Wohnlaube zum Wohnen von der der Ortöpolizei vorge­
setzten Behörde nach Anhören des Gemeindevorstandes ausnahmsweise zuge- 
lastcn werden, ohne daß der Benutzer eine andcrweite feste Wohnung hat, 
jedoch nur solange, als ein unbedingtes Bedürfnis besteht, und in der Regel 
nicht länger als 3 Jahre.

Die Wohnlaube darf grundsätzlich nur einer Familie Unterkunft bieten.
In Wohnlauben, die zum dauernden Bewohnen, auch während des 

Winters, zugelasscn sind, dürfen außer der in H 2 Abs. 6 erwähnten Feuer­
stelle (Kochstelle) weitere Feuerstätten angelegt werden.
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h 4. Weitere Erleichterungen oder Befreiungen kann der Regierungs­
präsident gewähren.

H 5. Unbeschadet des Rechtes der Gemeinde auf Erhebung der Anlieger­
beiträge und der Verpflichtung der Grundstückseigentümer zu AnsiedlungS- 
leistungen für den Fall der endgültigen Bebauung der Grundstücke, ist eine 
Befestigung, Beleuchtung und Kanalisation der Straßen, an denen Wohn­
lauben errichtet werden, im allgemeinen nicht erforderlich.

H 6. Für den Fall der Nichtbefolgung dieser Polizeiverordnung wird 
hiermit die Festsetzung eines Zwangsgeldes in Höhe bis zu 150 NM., im 
Nichtbeitreibungsfalle die Festsetzung von Zwangshaft bis zu 3 Wochen 
angedroht. Soweit es sich um Übertretungen der Vorschriften des H 330, 
h 367 Ziffer 12 bis 15, § 368 Ziffer 3 und 4 und H 369 Ziffer 3 des Neichs- 
strafgesetzbuches handelt, tritt Bestrafung nach Maßgabe dieser Vorschrift 
ein.

§ 7. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung 
in Kraft, sie tritt am 31. Dezember 1960 außer Kraft.

Die Polizeiverordnung vom 10. Juli 1919 (Amtsblatt S. 232) wird 
hierdurch aufgehoben.

Breslau, den 20. Juni 1933.

Der komm. Regierungspräsident.

13. Kolizeiverordnung über den Bau und die , 
Einrichtung von Waren- und Geschäftshäusern

vom 8. Dezember 1931. (G. S. S. 277 ff.)
Auf Grund der Hh 14, 25 und 33 des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 

1. Juni 1931 (Gesetzsammlung Seite 77) wird im Benehmen mit dem 
Minister des Innern für den Ilmfang des Staatsgebiets folgende Polizei­
verordnung erlassen:

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Geltungsbereich?"") ""0 "°")
1 . Die nachstehenden Bestimmungen gelten unbeschadet der allgemeinen 

baupolizeilichen Bestimmungen für Warenhäuser und für solche Gebäude, in 
denen sich Verkaufsräume eines Geschäfts des Einzelhandels über mehr als

- °°) Die Verordnung findet nicht allgemein auf bestehende Gebäude Anwendung (vgl. 
8 25) — Eri. v. 8. 2. 32 — II. 2300/2». 12. ,

- oy Hinsichtlich der Überwachung der Warenhäuser durch die Ortspolizoibchörden und 
durch ctne für ieden Regierungsbezirk eingesetzte Überwachungsrommission, verbleib! es bei 
den Anordnungen des Ruudcrlasse« vom lt. März IV2» — II 0 »56/2» MfV./II v 1235/28 
MdJ./III 1551 M. f. H. u. G. (Erl. v. 8. 2. 32 — 23W/2». 12.)

- °«) Der Begrtsf „Warenhaus" sctzl Vorau«, daß es sich um einen Betrieb handelt, der 
ein „H a u s" mit seinen gesamten fllr den Verkauf und die Lagerung zweckmäßigen Räu­
men umfasst. - . . .

Maßgebend sind die taisächlichc Art und der Umfang des Betriebes, nicht sein Name. 
Auch ein al« «aushaus bezeichneter Betrieb kann ein Warenhaus in typischem Sinne sein 
und umgekehrt. (Erl. v. 8. 7. 32 — II. 2300/14. 4.) 
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zwei Geschosse erstrecken (Geschäftshäuser).""^ Nicht unter diese Bestimmun­
gen fallen diejenigen Waren- und Geschäftshäuser, deren Nutzfläche weniger 
als 1200 beträgt. Die Nußfläche wird errechnet durch Zusammenzählen 
der Flächen der Geschosse und Geschoßteile, in denen sich Verkaufs- oder Ar­
beitnehmerräume (tz 2) befinden.

2. Don den allgemeinen baupolizeilichen Bestimmungen treten für das 
Anwendungsgebiet dieser Verordnung, soweit in ihr nicht ausdrücklich an­
deres bestimmt ist, diejenigen Vorschriften außer Kraft, die mit dieser Ver­
ordnung in Widerspruch stehen oder durch die gegenwärtigen Bestimmungen 
überholt oder sonst gegenstandslos werden.

§ 2. Unterscheidung der Räume.

Es werden unterschieden:
g,) Verkaufsräume: Dazu gehören alle für den Verkehr der Käu­

fer bestimmten Räume einschließlich der Erfrischungsräume für Käufer, 
der Kinderwarteräume sowie einschließlich der photographischen Ateliers, 
Friseurräume; den Verkaufsräumen sind gleichzustellc» die für die Käu­
fer bestimmten Treppen und Flure, Paketablagen, Fernsprechräume, 
Wasch- und Abortränme, Fahrradräume und dergleichen.

h) R ä u m e für Arbeitnehmer (A r b e i t n e h m e r r ä u m e): 
Dazu gehören die Erfrischungs- und sonstigen Wohlfahrtsräume für 
die Arbeitnehmer, die Küchen der Erfrischungsräume für Käufer und 
Arbeitnehmer, die Treppen, Flure, Wasch- und Aborträume für Arbeit­
nehmer, die Büros, Schreibstuben, ExpeditionS- und Packräume, die 
Werkstätten, in welchen Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, Reklame- 
oder Auöschmückungsanlagen bearbeitet iverden, Fleischerei- und Bäckerei- 
räume, Schneider- und Konfektionsateliers und dergl.

e) Sonstige Räume: Dazu gehören: Maschinen- und Heizungü- 
räume, Flure, soweit diese nicht etwa noch zu anderen Zwecken als zuin 
Verkehr der Arbeitnehmer und zum Warentransport dienen, ferner 
Akkumulatoren- und Hochspannungsräume, Triebwerksräume für Auf­
züge und dergl.

II. Geschäftliche Bestimmungen.

§ 3. Baugenehmigung.
Jede neue Anlage bedarf der Baugenehmigung. Desgleichen bedarf jede 

Änderung einer vorhandenen Anlage, auch wenn in der örtlichen Bauordnung 
für diese eine Baugenehmigung nicht vorgesehen ist, einer solchen, sofern in 
den nachfolgenden Bauvorschriften für den zu ändernden oder neu zu schaf­
fenden Bauteil Bestimmungen gegeben sind.

tz 4. Dauvorlagen.

1. In den Bauvorlagcn ist die Zweckbestimmung aller Räume anzugeben 
und auf Erfordern der Baupolizeibehörde schriftlich zu erläutern.

2. Aus den Zeichnungen müssen, abgesehen von den in den örtlichen Bau­
ordnungen vorgesehenen Angaben, die Feuerlösch- und Feuermeldeeinrichtun-

-o»> Für Geschäftshäuser, In deren Verkaufsräumen leine gröberen Mengen brennbarer 
Stosse settgehalten werden oder tn denen ketn starker Menschcnandrang zu erwarten ist, 
kann die Vauvolizelbchürde von den Vorschriften dieser Polizeiverordnung Ausnahmen zu- 
lassen. Vgl. 8 24 Abs. 2.
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gen, die Notbeleuchtungüanlage sowie die Be- und Entlüftungsanlage erkenn­
bar sein.

3. Dem Bauantrag ist eine Berechnung der Ausgänge, der Treppen und 
der Nutzfläche beizufügen.

4. In die Grundriste der Geschosse, die dem Verkehr der Käufer dienen 
sollen, sind die Breitenzahlen der Hauptverkehrswege einzutragen. Hierzu 
sind Zeichnungen nicht unter 1 : 100 vorzulegen.

5. Die in Abs. 1, 2 und 4 geforderten Angaben brauchen erst nach Ertei­
lung des Bauscheins gemacht zu werden. Über sie ist ein Nachtragsgenehmi­
gungsschein auszustellen.

§ 6. Abnahmen.
Außer den in den örtlichen Bauordnungen vorgesehenen Abnahmen be- 

dürscn die Änderungen der Anlagen, für die in 3 und 4 Abs. 5 eine Bau­
genehmigung vorgeschrieben ist, dcr Abnahme.

§ k. Ausnahmen und Befreiungen (Dispense).

1. Alle Bauvorschriften (Abschnitt III ^) gelten als zwingende, soweit 
nicht eine Ausnahme ausdrücklich zugelasten ist. Über letztere, insbesondere 
über die Erleichterungen im Falle des § 24 Abs. 2, hat die Baupolizeibehörde 
zu befinden. Auch von den zwingenden Vorschriften kann Befreiung (Dis­
pens) erteilt werden, aber nur dann, wenn die Durchführung der Vorschrift 
im Einzelfall zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Ab­
weichung von den Vorschriften mit dem öffentlichen Interesse nicht unverein­
bar ist.

2. Zuständig für die Erteilung der Dispense ist der Regierungspräsident 
(im Gebiet des SiedlungSverbanöeS Ruhrkohlenbezirk der Derbandspräsi- 
dent, in Berlin der Oberbürgermeister — Zentrale der Baupolizei —).

III. Bauvorschriften.

-4. Neue Anlagen?'")
H 7. Zugänglichkeit der Grundstücke und Lage der Gebände.

Waren- und Geschäftshäuser dürfen nur an Straßen errichtet werden, 
welche für die Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr sicher befahrbar sind, die unge­
hinderte Verwendung der Feuerwehrgerätschaften ermöglichen und mit 
Wasserleitungen ausreichenden Querschnitts versehen sind.

H 8. Ausnutzung der Geschosse.
1. In Waren- und Geschäftshäusern sind höchstens vier Geschosse mit 

Verkaufsräumen zulässig; in Gebieten, in denen die Bauordnungen mehr 
als vier Dollgeschosse zulassen, dürfen in Waren- und Geschäftshäusern 
höchstens fünf Geschosse als Verkaufsräume eingerichtet werden. Geschosse, 
die im wesentlichen als Dachgärten anSgestattet sind, rechnen in diesem 
Sinne nicht als besondere Geschosse; dagegen werden sie bei der Berechnung 
der Treppen- nnd Ausgangsbreiten als besondere Geschosse gezählt. Über 
dem vierten (oder fünften) Geschosse sind Verkaufs- und Arbcitnehmerräume,

r>°> Hierzu gehört auch die Einrichtung von Warenhaus- und Geschäftsbetrieben von 
mehr als I2vo qm Nutzfische <8 l) in bestehenden Gebäuden oder die Erweiterung be­
stehender Anlagen über dieses Matz hinaus.
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soweit sie nach den Bauordnungen und nach dieser Polizeiverordnung über­
haupt zulässig sind, nur dann zuzulassen, wenn sie über mindestens eine 
Sicherhcitstreppe (tz 1k) verfügen und das Haus gesprinklert ist.

2. An Dachgärten sind bezüglich der Rettungswege die gleichen Anfor­
derungen wie an Verkaufsräume zu stellen.

3. In Kellergeschossen ist die Einrichtung von Verkaufsräumen unzulässig; 
die den Verkaufsräumen glcichzustellenden Paketablagcn, Fernsprecher-, 
Wasch- und Abvrträume sowie Arbeitnehmerräume dürfen nur untergebracht 
werden, sofern sie ausreichend belichtet und ausreichend zu be- und entlüften 
sind und für sie mindestens eine Sicherheitstreppe (tz 15) verfügbar ist. 
Diese Räume bleiben bei der Berechnung der zulässigen Geschoßzahl unbe­
rücksichtigt.

4. Tiefkeller, d. h. Keller unter dem ersten Keller unter der Erdoberfläche, 
sind nur für technische Anlagen und für die Lagerung von Warenvorräten 
zügelnsten. Tiefkeller dürfen innerhalb des Gebäudes in keiner unmittelbaren 
Verbindung mit den darüberliegenden Kellern und Geschossen stehen, auch 
nicht durch Aufzüge, feuerbeständige Türen, Warenrutschcn oder dgl. Eine 
mittelbare Verbindung durch entlüftbare Sicherheitsschleusen ist zulässig.

H!). Durchfahrten und Höfe.

1. Ein- und Durchfahrten zu solchen Höfen, die nach den Bauordnungs­
vorschriften erforderlich sind, müssen eine Breite und Höhe von mindestens 
je 3,50 in und zwischen Radabweisern und Bordschwellen eine freie Sohlcn- 
breite von mindestens 2,30 m haben; in einer Höhe von 25 cm über der 
Sohle muß eine lichte Breite von 2,5 m voll vorhanden sein. Soweit die 
Durchfahrten nicht als Ausgang für Käufer oder Arbeitnehmer in Frage 
kommen, genügen Abmessungen, die eine Benutzung für die Fahrzeuge der 
Feuerwehr gestatten. Wenn in der Ausgangsbreitenberechnung berücksichtigte 
Ausgänge (H 16 Abs. 1) nach dem Hofe führen, so müssen die aus diesen 
Höfen führende» Durch- und Zufahrten mindestens auf einer Seite mit einem 
Fußsteige von 80 cm Breite versehen sein.

2. Bei Waren- und Geschäftshäusern mit mehr als 15 000 am Nutz­
fläche (H 1) ist jeder nach der Bauordnung als befahrbar notwendige Hof, 
zu welchem Verkaufs- oder Arbeitnehmerräume Zugang haben, mit Ein- und 
Ausfahrt zu versehen; Ein- und Ausfahrten sollen sich an möglichst entfernt 
voneinander liegenden Stellen befinden?")

3. Anbauten, Hofüberdachungen und dgl., sofern sie an Außenwänden 
mit Öffnungen liegen, sind bis auf 5 m vom Gebäude entfernt feuerbeständig 
herzustelleu und an den Hausfronten mindestens 1 m breit begehbar abzu­
decken. Die begehbaren Teile sind durch Treppen oder Leitern vom Hofe 
zugänglich zu machen. Diese Vorschrift gilt nicht für Gerüste an Außen­
aufzügen.

4. Das Parken von Kraftwagen auf den zu Waren- und Geschäfts­
häusern gehörenden Höfen ist nur an den hierfür von dec Baupolizei aus­
drücklich vorgeschriebencn Stellen zulässig?")

">) Die Vorschrift besagt nicht, dab bestimmte Durchsahrtcn nur als Einfahrt, andere 
nur als Ausfahrt benutzt werden dürfen. Erl. v. 8. 7. 32.
v 8 *7^32^2 Entladen von Fahrzeugen ist nicht als Parken anzuschen. Erl. 
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tz 1V. Bauart einzelner Teile.

1. Alle Geschosse sind, soweit nicht ausdrücklich in dieser Polizeiverordnung 
Ausnahmen zugelasscn sind, ohne Öffnungen feuerbeständig voneinander zu 
trennen,"')

2. Die zur Standsicherheit und Tragfähigkeit erforderlichen Teile sind 
feuerbeständig herzustellen.

3. Höhenunterschiede innerhalb der Verkehrswege in den Verkaufsräumen 
sind, sofern sie weniger als drei Stufen betragen, durch Rampen auszu- 
gleichcn, deren Steigung höchstens 1 : 10 betragen darf.

4. Zwischen Unterkante Sturz eines Fensters und Oberkante Fenster­
brüstung des darüberliegenden Geschosses muß sich ein mindestens 1 m breiter 
feuerbeständiger Streifen befinden.

5. Fensterflächen in Obergeschossen sind derartig unterzuteilen, daß die 
einzelnen Scheiben höchstens 2 qm groß sind. In den Geschossen über dem 
Erdgeschoß ist etwa ein Drittel der Fenster jedes Arbeitnehmerraums mit 
leicht zu öffnenden Flügeln von mindestens 60 cm Breite und 1,60 m Höhe 
zu versehen.

6. Zwischenwände zwischen Arbeitnehmerräumen sowie zwischen Arbeit- 
nehmerräumen und kleinen Lagerräumen für nicht leicht brennbare Gegen­
stände müssen mindestens feuerhemmend sein. Die Unterteilung von Düro- 
räumcn darf auch in Holz und einfachen« Glas erfolgen.

§ 11. Drandabschm'tte.
1. Waren- und Geschäftshäuser von mehr als 2500 qm Nutzfläche in 

einem Geschosse sind in Brandabschnitte einzuteilen, die durch Brandmauern 
in Abständen von 50 m zu trennen sind. Öffnungen zwischen den einzelnen 
Drandabschnittcn sind zulässig; doch sind Einrichtungen zu schaffen, die die 
Brandabschnitte durch feuerbeständige Türen oder durch Stahlplattenrollädcn 
im Abstand von 50 m zu trennen vermögen. Die Öffnungen müssen in den 
Hauptverkehrswegen liegen und dürfen höchstens 2,50 m breit und hoch sein.

2. Lagerräume und Werkstätten sind in Brandabschnitte von nicht über 
800 qm, in Kellern nicht über 500 qm Größe zu teilen.

3. In Geschäftsräumen von mehr als 1000 qm Nutzfläche kann an 
hierfür besonders geeigneten Stellen die Anbringung von Trenmmgsstreifcn 
(sogenannte Feuerschürzen), die 1 m bis unter die Decke herabreichcn, 
gefordert werden.

§ 12. Offene Verbindung zwischen den Geschossen.
1. Lichthöfe: Räume, die durch zwei oder mehrere Geschosse reichen 

— wie überdeckte Lichthöfe, Eingangs- und Ausstellungshallen —, dürfen 
unter folgenden Bedingungen in offener Verbindung mit seitlich anschlie­
ßenden Verkaufsräumen stehen:
a) die Fläche dec offen zusammenhängenden Geschosse darf innerhalb eines 

Brandabschnitts nicht mehr als 5000 qm betragen;
b) die Höhe der Lichthofwände darf die Breite nur um die Hälfte über- 

b
schreiten (h-b -s-^-))

o) in der Decke des Lichthofs ist mindestens ein Rauchabzug anzulegen.

Vergl. Anin, zu 8 12 Abs. 2.
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Die NauchabzugSöffnung muß mindestens 5 A der Grundfläche groß 
und von gesicherter Stelle im Erdgeschoß aus bedienbar sein; sie muß 
von den Lichthofwändcn allseitig mindestens 3 m entfernt sein;

ä) die Brüstungen der Galerien in den mehrgeschossigen Räumen sind 
unverbrennlich augzuführcn. Öffnungen in ihnen sind nur an den Frei- 
lreppenanschlußstellcn zulässig;

6) offene Auszüge,*") Zwischentreppen und Rolltreppen sind in oder an 
Lichthöfen zulässig.

2. Sonstige Verbindungen zwischen Geschossen, wie Warcn- 
rutschen, Müllschächlc und dgl., sind mit feuerbeständigen Wänden zu ver­
sehen, desgleichen innere Derbindungülreppcn, Fahrschächte von Aufzügen 
und Rolltreppen, wenn sie sich in Drandabschnitten befinden, in denen keine 
Lichthöfe vorhanden sind. Für die Zugangstüren zu Fahrschächtcn von Auf­
zügen gilt § 6 der Aufzugsverordnung.*")

3. Einzelne Räume bis zu 200 Fläche dürfen unabhängig von vor­
stehenden Bestimmungen in offener Verbindung mit dem darüber oder 
darunter liegenden Geschosse stehen, wenn diese Räume mit öffnungsloscn 
feuerbeständigen Wänden umgeben sind und zwei feuerbeständige Treppen 
von je mindestens 1 m Breite oder eine feuerbeständige Treppe von 1,50 m 
Breite zur Verbindung der beiden Geschosse vorhanden sind. Es kommen 
hierbei in Frage Handgepäckablagen, Fernsprechzellen und dgl., nicht aber 
Aborte und Waschräume.

H 13. Ausgänge im Erdgeschoß und Kellergeschoß. 
Erdgeschoß.

1. Aus dem Erdgeschosse müssen mindestens zwei Ausgänge auf die 
Straße oder auf einen Hof führen, der mit der Straße in gesicherter Ver­
bindung steht.

2. Die Ausgänge müssen so verteilt sein, daß jeder Punkt des Erd­
geschosses höchstens 25 m von einem Ausgange entfernt liegt.

3. Notwendige Ausgänge müssen mindestens 1,50 m breit sein und 
dürfen nicht durch Treppenhäuser führen.

4. Nicht notwendige Ausgänge dürfen nur so in Treppenhäuser münden, 
daß durch sic der Abstrom von der Treppe nicht behindert wird.

5. In Wänden, welche Durchgänge oder Durchfahrten von Geschäfts­
räumen trennen, dürfen Fenster oder andere Durchbrechungen nicht angelegt 
werden. Einzelne Türen sind zulässig,
a) wenn sie feuerbeständig auSgcführt werden,
d) wenn bei Aufschlagen die vorgeschriebene lichte Breite der Durchfahrt 

oder des Durchganges nicht vermindert wird,
o) wenn die Durchfahrt an ihren Enden nicht oder nur durch Gittertore 

abgeschlossen ist.

ri«) Bcrgl. hierzu 8 5 II der AufzugSvcrordnung.
rw) Da nach den Bestimmungen Mr Lie Türvcrschlllsse von Fahrschachtlüren stets nur 

die Tür offen sein kann, vor Ler sich der Fahrstuhl gerade befindet, so Ist die Übertragung 
eines Brande« durch einen feuersicher umwehrtcn Fahrschacht von einem abgeschlossenen 
Geschah in das andere ohne weiteres nicht möglich. Nur wenn mehrere Fahrstühle in 
einem Schacht ncbencinanderlausen, ist diese Möglichkeit gegeben. In einem solchen Falle 
wären feuersichere Trennungswändc zwischen den einzelnen Fahrstühlen oder tn federn 
Gefchos, Feucrschlcuscn oder selbsttätig schlickende Fahrschachttüren zu sordcrn.

Auch wenn Fahrstühle von geschlossenen Geschossen nach Geschossen führen, in denen 
die Fahrstühle nicht ui einem feuersicher umwebrten Schachi, sondern offen lausen, ist in 
den geschlossenen Geschossen eine Fcuerschleuse mit selbsttätig zuschlagcndcr Zuganaistür oder 
eine selbsttätig schlickende Fahrschachtlllr zu fordern. <ErI. v. 8. 2. 32.)
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6. Die Anlegung von Ausgängen in einen Hof ist nur zulässig, wenn 
der Hof mit der Straße in gesicherter Verbindung sieht.

7. Die Ausgangstüren müssen nach außen aufschlage». Schiebetüren in 
Ausgängen sind verboten. Türvcrschlüsse müsse» durch einen einzigen Griff 
in Höhe von etwa 1,50 m über dem Fußboden von innen leicht zu offnen 
sein. Kanten- und Schubriegcl sind verboten.

8. Drehtüren sind als notwendige AuSganaStüren unzulässig. Sie dürfen 
jedoch im Erdgeschoß über die notwendigen Düren hinaus unter folgenden 
Voraussetzungen eingebaut werden:
n) sie dürfen den Weg zu den notwendigen AuSgangStüren nicht behindern; 
h) sie müssen mit einem Griffe in ganzer Breite öffenbar eingerichtet sein. 

Kellergeschoß.
9. Für die Zahl, Entfernung und Breite der Ausgänge gelten die gleichen 

Vorschriften wie für das Erdgeschoß. Für die Breite der Ausgänge genügt 
ein Maß von 1,10 m.

10. Jeder Drandabschnitt mnß in sich zwei jederzeit erreichbare feuer­
beständig abgeschlossene Nettungswege haben. Diese müssen unmittelbar 
ins Freie führen. Gemeinsam zwischen zwei Brandabschnittcn liegende AuS- 
stiegtrcppen ins Freie sind zulässig.

11. Liegen Kellerauügänge unmittelbar neben Geschoßtreppcn oder Ein- 
gangSfluren, so darf eine selbstschließende, rauchdichte Tür für den Verkehr 
der Arbeitnehmer zwischen Keller und den darüberliegendcn Geschossen in der 
Zwischenwand ausgeführt werden.

§ 14. Hauptverkehrswege.
Wege, die in den Verkaufsräumen zu Treppenhäusern nnd Ausgängen 

führen oder dem Hauptverkehr der Käufer dienen sollen, müssen mindestens 
2 m breit sein. In besonders ungünstigen Fällen kann die Baupolizei größere 
Gangbreiten fordern?")

§ 15. Treppen.
1. Die notwendigen Treppen müssen an Außenwänden liegen und 

unmittelbar ins Freie führen.
2. Treppenläufe für die Käufer dürfen nicht unter 1,5 m und, falls sie 

nicht durch Zwischenteilung mit Handlänfern versehen werde», nicht «über 
2 m breit sein. Beiderseits sind Handläufer anzubringcn. Treppenpodeste 
dürfen breiter als 2 m sein. Die Laufbreite der Treppen wird in Höhe des 
Handläufers gemessen. Wandhandläufer bleiben für das Breitenmaß außer 
Ansatz?")

3. Das Steigungsverhältnis aller notwendigen Treppen darf nicht steiler 
sein als 17/28 cm. Die Stufen geschwungener Treppen müssen auch an der 
schmälsten Stelle noch eine Anftrittsbrcite von mindestens 23 cm haben.

4. Don jedem Punkte eines Obergeschosses müssen zwei notwendige 
Treppen — davon eine in höchstens 25 m Entfernung (gemessen bis zur 
Türmitte) — erreichbar sein.

5. Die Treppenhauütüren sind feuerbeständig anSzuführen. Der Ver­
schluß muß leicht öffenbar sein, Kanten- und Schubriegcl sind unzulässig. 
- rio) Nicht notwendige Treppen und Notausgänae fallen nicht unter den 8 l4. Die 
Forderung gröberer Gangbrciten als 2 m wird in der Regel nur in Frage lammen, wenn 
die Breite der anjchltebendcn Ausgänge und Treppen gleichfalls breiter als 2 m sind. 
(Erl. v. 8. 7. 32.)

-") Die Vorschrift über die Mindest- und Höchslbrette der Treppen bezieht sich nur aus 
nolwcndigc Treppen: sie findet also aus Treppen, die nicht notwendig sind (z. B. Licht- 
hostreppen) keine Anwendung.

Grieger, Baupolizeiliche Vorschriften. 16 
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Feuerbeständige Verglasung der Türen kann zugelassen werden, soweit sie 
erst 0,80 m über Fußboden beginnt.

6. Treppenhäuser sind mit Vorrichtungen zu versehen, die eine wirksame 
Entlüftung sicherstcllen, von gesicherter Stelle im Erdgeschoß bedienbar und 
durch Aufschrift an diesen Stellen leicht auffindbar sind. Diese Vorrichtung 
muß die Cntgualmung nicht nur an der Decke des Treppenhauses, sondern 
in der Regel auch in jeder Geschoßhöhe durch Offnen der Fenster ermöglichen. 
Die NauchabzugSfläche an der Decke muß mindestens 5 A der Treppenhaus- 
grundfläche betragen?^)

7. Verschlüge unter Treppen sind verboten.

Sicher heitstreppe n?">
8. Für alle Geschosse, die infolge ihrer Höhenlage mit den Leitern der 

Feuerwehr nicht erreichbar sind, sind außer den notwendigen Treppen Sicher­
heitstreppen anzulegen. Das gleiche gilt für Kellergeschosse, die keine 
unmittelbar ins Freie führenden Fenster besitzen.

9. Sicherheitstreppen müssen hinsichtlich ihrer Bauart und Lage so be­
schaffen sein, daß sie im Falle eines Brandes von Feuer und Rauch nicht 
beeinträchtigt werden können?-")

rm) Es sieht nichts tm Wego, die Rauchabzitge in den Scttenwändcn anzulegen.
el») Die Sichcrheitstreppcn, dte über dte Zahi der notwendigen Treppen hinaus an- 

zulegen sind, stellen gewissermaßen clne Verlängerung der Feuerwehrleiter dar. Sie 
sollen, wie diese, eine Rctinngsmöglichkett schassen, wenn alle anderen Treppen nicht mehr 
benutzbar sind. Ihre Lage und Brette Ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen 
Verhältnisse und der vorstehend angegebenen Zweckbestimmung scstzulegcn.

rro) Die tm 8 16 Abs. 9 gestellten Vorbedingungen für SichcrhettStreppen können 
unter folgenden Bedingungen als erfüllt betrachtet werden:

») StchcrhcttSlreppen aus den Obergeschossen. Dte StcherhcttS- 
Ireppc mutz so gestaltet sein, das! das StchcrhcilStreppcnhauS keine unmUlelbare Verbindung 
mit den einzelnen Stockwerken hat, sondern der Zugang zu thm erst durch das Freie ersolgi, 
z. W. über offene Laufgänge, Balkons oder Loggien: diese sollen keine gröbere Tiefe als 
4 m und mindesten» 4 »> Frontlänge aufwetscn.

Ist an ein SichcrheilslrcppcnhauS nur ein Stockwerk angcschlossen, das über der von 
ter Feuerwehr erreichbaren Höhe liegt, so ist dte unmittelbare Verbindung dieses einen 
Stockwerkes mit dem StcherhcltSlreppcuhaus zulässig, sofern eine unmittelbare Verbindung 
mit den darunterltcgcnden Stockwerken nicht besieht, d. h. das Treppenhaus entweder ohne 
jede Verbindung mit dem tleserltcgendcn Stockwerke durchgesührt wird oder bei Bestehen 
eines Anschlusses dieser nur über osfene Lausgängc, Ballone oder Loggten erfolgt.

Dte unicrhalb der Laufgänge, Balköne oder Loggten, die den Zugang zu einem 
SicherbeitstrcppenhauS bilden, befindlichen Fenster müssen, um eine Gefährdung durch 
hcraMschlagendc Flammen zu vermeiden, feuerbeständig auSgeführt sein. Auf die Lauf­
gänge, Balköne oder Loggten mündende Türen müssen ebenfalls scucrbcständtg und sclbsi- 
schltetzend sein.

Auch Außentreppen können als Sicherhcttstreppen gerechnet werden, sofern ste an 
Brandgtcbeln hcrabsllhren oder die Fenster, an denen ste vorbctslthren, gegen HcrauS- 
schlagen von Flammen scucrbeständtg verglast sind. Auch dte aus dte Aubcnlrcppcn mün­
denden Türen sind feuerbeständig und selbstschltebend hcrzustcllcn.

Allgemein können alle Etcherhetlsireppcn und die Zugänge zu ihnen nur dann als 
gesichert angesehen werden, wenn ste von Frontwänden, die mit Fenstern und Türöffnun­
gen versehen sind, mtndestenS 15 m entfernt liegen. Ein Hcrabgehen unler diese Ent­
fernung ist nur zulässig, wenn dte StcherhellStreppcn selbst in völlig seucrbesiändig um­
schlossenen Treppenhäusern liegen, also auch die Fenster dieser Treppenhäuser seucrbcständig 
auSgcsllhrt sind.

Alle von Wänden umschlossenen SichcrhcitSlrcppcnhäuser müssen an höchster Stelle 
eine Enttllstungsössnuna von mindestens v,K gm besitzen, deren Bedienbarkeit von einer 
gesicherten Stelle des Erdgeschosses aus gewährleistet ist.

Beim Vorltcgen besonders günstiger Verhältnisse kann in Ausnahmefällen davon ab­
gesehen werden, die SichcrhettStreppen btS zum Erdboden hcrabzusührcn, sosern eS sich 
ermöglichen lässt, die dte SichcrhettStreppen benutzenden Personen aus Dächer oder Galerien 
zu leiten, dte bereits wieder tm Bereich der Feuerwehrleitern liegen und ihrer Lago und 
Ausführung nach eine Gewähr dafür bieten, dab dorthin gerettete Personen im Brandfalle 
sür längere Zeit als gesichert angesehen werden können.

K) StcherheilStrcppcn aus Kellergeschossen. Dte SicherhetiStreppcn 
aus Räumen, dte unter dem Erdgeschoß liegen, müssen unmittelbar ins Freie geleitet wer­
den. An dcrarilgc Treppen darf immer nur ein Geschoß angeschlosscn werden.

Die Zahl der Stchcrhettslrcppen richtet sich nach der Ausdehnung des Gebäudes sowie 
nach der Anordnung und AuSnutzungSarl der einzelnen Räume.
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K 1k. Berechnung der Ausgangstüren, Treppen und Flure. 

Türen.
1. Die Breite der für die Entleerung erforderlichen Türen wird zwischen 

den geöffneten Türflügeln gemessen. Ausgänge nach Höfen zählen bei Be- 
rechnung der AuSgangsbreitcn nur mit, wenn der betreffende Hof entweder 
eine Zu- oder Durchfahrt von mindestens 4 m Breite oder zwei Durchfahrten 
oder Zufahrten von je mindestens 3,5 in Breite aufweist. Jeder in der 
Berechnung der Ausgangsbreiten berücksichtigte Ausgang muß mindestens 
1 m breit sein.

2° Die Gesamtbreitc der für die Entleerung erforderlichen Türen im 
Erdgeschoß wird derart ermittelt, daß auf jede angefangenen 100 nm Grund­
fläche 30 cm lichte Weite entfallen. In den Obergeschossen muß die Tür­
breite mindestens gleich der Trcppcnlaufbreite sein?-') 
Treppen.

3. Die Laufbreite der Treppen muß betragen,
falls 1 Obergeschoß an der Treppe liegt.......................................1,50 m,

„ 2 Obergeschosse an der Treppe liegen................................. 1,60 m,

" " » " » „ ..................................1,70 m,
"4 " »» » /, ..................................1,80 m.

Die Baupolizeibehörde kann zulassen, daß die Laufbreite der einzelnen 
Treppen unter Vermehrung der Treppcnzahl bis auf 1,50 m herabgesetzt 
wird, sofern die nach obiger Berechnung erforderliche Gesamtbreite aller 
Treppen vorhanden ist.
c» Arbeitnehmcrräume genügen Treppen von je mindestens 1,20 m
Breite, alls nicht mehr als etwa 200 Personen auf die Treppen zusammen 
angewiesen sind. Bei einer größeren Zahl als 200 tritt Berechnung nach 
Absatz 3 ein.

5' Für Kcllergcschoßtreppen sind für jede angesangene 100 cim Grund­
fläche, wenn in den Kellergeschossen Räume der im tz 8 Abs. 3 erwähnten 
Art liegen, 20 cm Treppenbreite anzusetzen.
Betracht"^ Treppen bleiben bei Berechnung der Treppen außer

Flure.
7. Die nach den Treppen führenden Flure unterliegen den gleichen Be­

stimmungen wie die Treppen.

§ 17. Schaufenster.
1. An oder in den Ausgängen liegende Schaufenster sind gegen die Der- 

kaufsraume feuerbeständig zu trennen.
2. Wenn in Schaufenstern leicht brennbare Stoffe anügelcgt und die 

gegen die Verkaufsräume abgeschlossen werden, so muß der 
Abschluß feuerbeständig erfolgen; im übrigen ist ein Abschluß gegen die 
-Verkaufsräume so auszuführen, daß eine ausreichende De- und Entlüftung 
und ausreichende Belichtung dieser Räume sichergestellt ist.

3. Schaufenster, die durch zwei Geschosse reichen, sind in einem Geschosse 
feuerbeständig gegen die übrigen Räume abzuschließen.

AU Grundfläche ist bei der Berechnung der TUrbreiten im Erdgeschob nur die 
Flüche der Vorlaussrüumc zugrunde zu legen. " nur me
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§ 18. Licht- und Kraftanlagen?")

Elektrische Anlagen.
1. Ein Schaltungsschema für die elektrischen Licht- und Kraftanlagen ist 

in unmittelbarer Nähe der Hauptschalttasel deutlich sichtbar unterzubringen. 
Der Zugang zur Hauptschalttafel darf bei Feuer oder Verqualmung in an­
deren Räumen des Hauses nicht gefährdet sein. Er muß auf kürzestem Wege 
von außen jederzeit gesichert erreichbar sein. Die elektrischen Zuleitungen für 
Aufzüge dürfen nur vom Triebwerk aus unmittelbar abschaltbar sein?")

2. Frcihängende Beleuchtungskörper müssen sorgfältig und, wenn sie 
schwer sind oder so hoch hängen, daß sie nicht ohne Hilfsmittel erreichbar 
sind, wie z. B. die großen Beleuchtungskörper in Lichthöfen, an unverbrenn­
lichen Bauteilen doppelt befestigt sein, von denen die eine Befestigung unver­
brennlich sein muß. Stromleitungcn dürfen nicht zum Aufhängen benutzt 
werden. Die in Verkehrswegen der Käufer und der Arbeitnehmer befind­
lichen Beleuchtungskörper müssen mit ihren Unterkanten mindestens 2 m 
hoch liegen.

3. Die Anlage von Umformern mit Olschaltern und sonstigen größeren 
Ölbehältern, z. D. für Dieselmotore unter Waren- und Geschäftshäusern, ist 
unzulässig. Derartige Anlagen dürfen nur in besonderen, vom Hofe unmit­
telbar zugänglichen Räumen auf oder unter dem Hofe errichtet werden?")

4. Provisorische Starkstromanlagen sind nur mit Zustimmung der Bau- 
polizeibehörde zulässig. Sie sind in der Regel in gleicher Weise gesichert 
auözuführen wie endgültige Anlagen.
G a S.

5. GaS darf z» Beleuchtungszwecken nicht verwendet werden.
6. Jeder Gasbrenner muß einen eigenen Absperrhahn haben. Bewegliche 

Gasarme und Schlauchanschlüsse sind unzulässig.
7. Ein Abspcrrverschluß muß die jederzeitige Absperrung der Gesamtgas­

leitung ermöglichen; er ist von der Straße aus leicht auffindbar anzulegcn 
und außen kenntlich zu machen.

8. Gasmesser dürfen nur in Räumen aufgestellt werden, die ausreichend 
hell und nach außen entlüftbar sind. Hinter dem Gasmesser auf dem Grund­
stück ist ein Absperrhahn anzulegen, welcher auch bei Feuer stets ungefährdet 
erreichbar ist.
Notbeleuchtung.

9. Die Verkaufs-, Arbeits- und Wohlfahrtsräume für die Arbeitnehmer 
sind mit einer Notbeleuchtungsanlage in ausreichender Lichtstärke zu versehen, 
die beim Versagen der Hauptbeleuchtung ein sicheres Zurechtfinden in sämt-

---) Vcrgl. Polizeiverordn. über Errichtung u. Betrieb clektr. Anlagen vom 15. 2. 35 
(Gcs.-S. S. 21).

reo) Diese Bestimmung weicht von den Vorschrislen des Verbandes Deutscher Elektro­
techniker ab, nach denen lebe Leitung an der Hauptschalttasel abschaltbar und gesichert sein 
muh. Sie Hal ihre Begründung tn der Tatsache, dab in der Regel von der Hauptschalttasel 
aus nicht cinwandsrci sestgeslellt werden kann, ob die Aufzugsanlage in Benutzung ist. 
Beim Abschatten der elektrischen Zuleitung sllr Auszüge von der Hauptschalttasel aus wäre 
cs möglich, das, ein mit Personen besetzter Auszug stillgelegt wird, wenn er sich zwischen 
zwei Stockwerken befindet, so dab dtc Personen den Fahrstuhl nicht verlassen können. Diese 
Im Falle eines Brandes äußerst bedenkliche Möglichkeit wird durch die Unterbringung der 
Schaltanlage im Trtebwerksraum im allgemeinen ausgeschlossen sein, da hier leicht fest« 
zustellen tst, ob die Aufzüge benutzt werden.

Andererseits ist die Abschaltungsmögltchkctt dcS elektrischen Stromes für Aufzüge im 
Falle eines Brandes nicht so unbedingt dringlich, wie die Abschaltung der übrigen elek­
trischen Leitungen, weil dtc hier in erster Linie in Frage kommenden Aufzüge mit feuer­
beständigen Wänden und Türen umschlossen sind.

rr<) Als „Umformer" im Sinne dieser Bestimmung gelten „Umspanner". 
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lichen Räumen, vor allem in den RückzugSwcgen, gewährleistet. An den 
Kreuzungspunkten der Hauptverkehrswege ist auf die Ausgangtüren und die 
Treppenhäuser durch beleuchtete Schriften besonders hinzuweisen. Derartige 
beleuchtete Schriften sind an die Haupt- und Notbeleuchtung anzuschließen."«)

16. Die Ausgänge und Türen zu Treppenhäusern sind durch Leuchtschrif­
ten, die an die Notbeleuchtung angeschlosscn sind, besonders kenntlich zu 
machen. Alle Lampen, die an die Notbeleuchtung angeschlossen sind, sind 
durch rote Farbstreifen an der Fassung kenntlich zu machen?")

11. Die Notbeleuchtung muß völlig unabhängig von der Hauptbeleuch­
tung sein. Für sie sind mindestens zwei Stromkreise derart anzulegen, daß 
auch beim Versagen eines Stromkreises der Notbeleuchtung die Lampen des 
zweiten Stromkreises noch als Wegweiser genügen.

12. Die Kraftquellen und die Schaltanlage der Haupt- und Notbeleuch­
tung müssen feuerbeständig und getrennt voneinander untergebracht werden. 
Die Kabel beider Leitungen dürfen nicht zusammenliegen.

13. Als Stromquellen für die Notbeleuchtung können Verwendung finden:
a) eine Zentralbatterie — Aufstellung in einem feuerbeständig ab­

geschlossenen Raume. Die Zuleitungen der einzelnen Stromkreise 
sind voneinander unabhängig bis zur Batterie zu führen, so daß 
jeder Stromkreis einen Teil der Batterie als besondere Stromquelle 
erhält — oder

b) eine öffentliche Stromlieferungszentrale, sofern ihr Leitungsnetz 
unabhängig von der Zentrale der allgemeinen Beleuchtung ist.

8 19. Heizung.
1. Es ist Zentralheizung anzulegen. Umluftheizung ist — außer für 

die Portale — unzulässig.
2. Die Aufstellung von Feuerstätten mit offener Feuerung in Derkaufs- 

und Arbeitnehmerräume» ist verboten.
3. In Büroräumcn können, falls sie von den übrigen Räumen feuer­

beständig getrennt sind, ausnahmsweise Gasöfen, Kachelöfen oder eiserne 
Dauerbrenner auf Antrag von der Baupolizeibehörde zugelassen werden. 
Vor eisernen Ofen sind starke, unverrückbare Ofenschirme anzubringen. Die 
Rohrverbindungen mit dem Schornsteine sind feuerbeständig herzustellen.

4. Elektrische Heizvorrichtungen müssen unverrückbar auf feuerbeständi­
gen Unterlagen stehen.

5. Heizkörper und Rohrleitungen, mit deren Erwärmung auf mehr als 
100 Grad zu rechnen ist, sind dort, wo Berührung mit leicht brennbaren 
Stoffen möglich ist, mit Drahtgeflecht oder dergl. so zu umgeben, daß die 
Berührung mit Gegenständen nicht möglich ist. Die Reinigungsmöglichkeit 
der Heizkörper und Rohre darf durch derartige Schutzmittel nicht beein­
trächtigt werden.

225) Bet der Forderung der Anbringung von Hinweisschildern an den Kreuzungs- 
dunklen der Hauptverkehrswcge haben sich dte Baupolizetbchllrdcn auf das sachlich Not­
wendige zu beschranken. Es genitgt u. U., dab die Hinweisschilder sich in der Nähe der 
Kreuzungspunkle befinden. Sind die Ausgänge oder die AusgangSschlider von der Kreu- 
sungsstclle ohne weiteres leicht erkennbar, so kann von der Anbringung besonderer Htn- 
wetüschildcr Überhaupt abgesehen werden. . „ , ,

Macht die Art des Betriebes eine häusigc Verlegung der Verkehrswege notwendig, 
so ist nicht jedesmal eine Verlegung der Hinweisschilder zu fordern. ES wird von den 
Bauposizcibehörden eine verständnisvolle Beurteilung des Einzelfalles erwartet.

--°) Dte Anwendung der Vorschrift darf nicht dazu fuhren, das; tn bestehenden Häusern 
Leuchlschrtsten, die den örtlichen Verhältnissen billtgerwctse entsprechen, etwa abgeändert 
werden mllsicn.
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6. Die Räume, in welchen ZentralhcizungSanlagen und die zugehörigen 
Brennstoffe untergebracht sind, müssen feuerbeständige Wände und Decken 
erhalten. Sie sind mit dauernd ausreichender Entlüftung zu versehen. Für 
das Bedienungspersonal müssen zwei voneinander unabhängige NektungS- 
wege verfügbar sein.

tz 20. De- und Entlüftung.

1. Alle Verkaufs- und Arbeitnchmerräume sind, falls sie nicht ausreichend 
durch Fenster natürliche Lüftung erhalten können, mit künstlicher Be- und 
Entlüftung zu versehen.

2. Abgesehen von den in Treppenhäusern, Lichthöfen, Hallen usw. zu 
fordernden Rauchabzugsöffnungen können für Räume, aus denen die Qualm­
beseitigung im Brandfall besondere Schwierigkeiten macht, wie z. B. für 
Kellcrräume, welche keine oder unzureichende Fenster haben, von der Bau- 
polizeibehörde unvcrbrennliche Rauchabzugsschächte oder Kanäle gefordert 
werden, deren Saugekraft gegebenenfalls durch mechanische Einrichtungen 
zu erhöhen und nachzuweisen ist,

3. Für Räume, in welchen mit Ansammlung brennbarer oder gesund­
heitsschädlicher Gase zu rechnen ist, sind, auch wenn für derartige träume 
Sondervorschriften nicht vorhanden sind, natürliche oder künstliche Lüftungs­
möglichkeiten zu schaffen. Die Entlüftungskanäle dieser Räume dürfen keine 
Verbindung mit anderen Räumen oder deren Entlüftungökanälen besitzen.

§ 21. Feuerlöscheinrichtungen.

1. Jedes Waren- oder Geschäftshaus muß eine Einrichtung haben, die 
jederzeit eine unmittelbare Benachrichtigung der Ortsfeuerwchr gewährleistet.

2. Außerdem ist in Waren- und Geschäftshäusern von mehr als 10 000 
Nutzfläche (H 1) eine Jnnenmeldeanlage und eine Alarmvorrichtung anzu­
legen.

3. In jedem Waren- oder Geschäftshause sind in ausreichender Zahl 
Jnnenhydranten, die mit Schlauch und Strahlrohr ausgerüstet sind, anzu­
legen. Außerdem ist auf die Räume verteilt kleines Löschgerät in aus­
reichender Zahl zu halten.^)

§ 22. Werbczeichen.

1. Die Genehmigungspflicht dcr Werbezeichen richtet sich nach den ört­
lichen baupolizeilichen Vorschriften.

2. Die zu Werbungszwecken benutzten Stoffe sind, auch wenn sie nur 
aus besonderen Anlässen, wie Ausverkäufen usw., angebracht sind, feucr- 
hemmend zu imprägnieren. Sie dürfen die Fensterflächen nicht wesentlich 
verdecken.

8 23. Wohnungen und fremde Betriebe in Waren- oder Geschäftshäusern.

1. Wohnungen in beschränkter Zahl für Aufsichtspersonal sind zulässig, 
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

r») Als kleines Löschgerät kommen In erster Linie Handfeuerlöschcr in Frage. Ein 
Verzeichnis Ler vom Preußischen Feuerwehrbeirat geprüften und anerkannten Handseuer« 
lüscher ist im Preußischen Besoldungsblatl 1931 S. ll2 vcrössenlltcht.
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a) die Wohnungen müssen mindestens ztvei Rcttungswege haben, von 
denen einer von den Räumen des Waren- oder Geschäftshauses 
feuerbeständig abgeschlossen ist;

b) die Wohnungen müssen Fenster haben, die von der Straße oder 
Höfen aus mit den Leitern der Feuerwehr erreichbar sind;

o) liegen die Wohnungen in gleicher Höhe wie die Räume des Waren­
oder Geschäftshauses, so sind sie von letzteren durch Brandmauern 
zu trennen.

2. Bei der Einrichtung von Wohnungen und Detriebsstätten fremder Be­
triebe auf Waren- und Geschäftshausgrundstücken sind die erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen von der Baupolizeibehörde vorzuschreiben.

§ 24. Erleichterungen.

1. Erleichterungen für Häuser mit selbsttätiger Be­
rieselung (Sprinkler). Bei Einrichtung einer von der Behörde an­
erkannten selbsttätigen BerieselungS-(Sprinkler-)Anlage ist es zulässig, daß 

a) die Zahl der Geschosse für Verkaufsräume (tz 8 Abs. 1) in Gebie­
ten, in denen die Bauordnungen diese Geschoßzahl zulassen, auf 
sechs erhöht wird; alsdann ist die Laufbreite der Treppen (H 16 
Abs. 3) um 10 cm für jedes Geschoß zu erhöhen,

d) die Breite der Feuerschutzstreifen (H 10 Abs. 4) herabgesetzt wird, 
o) die Entfernung der Brandmauern in den Drandabschnitten (H 11 

Abs. 1) auf 150 m erhöht wird,
ä) das Maß der offen zusammenhängenden Geschoßflächen (H 12 

Abs. 1) auf 15 000 hm erhöht wird,
b) die Treppenhauötüren feuerhcmmend statt feuerbeständig (8 15 

Abs. 5) auügeführt werden,
k) von der Anlage von Jnnenhydranten (H 21 Abs. 3) abgesehen wird, 

sofern trockene Steigerohre und Schlauchkästen in genügender Zahl 
bereitqehalten werden.

Die selbsttätige Berieselung muß sich auf das ganze Warenhaus erstrecken 
mit Ausnahme folgender Räume: Treppen, Ausgänge, Aufzugsschächte, 
Wasch- und Aborträume, Maschincnräume sowie Verkaufsräume, in denen 
keine leicht brennbaren Stoffe gelagert werden (z. D. Räume zum Verkauf 
von Lebensmitteln, Glas oder Porzellan).

2. Sonstige Erleichterungen: Für Geschäftshäuser des Ein­
zelhandels, bei denen weder stärkerer Menschenandrang noch Anhäufung 
größerer Mengen leicht brennbarer Stoffe zu erwarten ist, können Erleichte­
rungen zugestandcn werden.^

8. Bestehende Anlagen.
H 25. Waren- und Geschäftshäuser, die beim Inkrafttreten dieser Poli­

zeiverordnung vorhanden sind, unterliegen folgenden Bestimmungen:
n) Erneuerungen, Veränderungen, Ergänzungen und Umbauten sind 

nach den Anforderungen an neue Anlagen (Abschnitt ^) auszufüh­
ren. Abweichungen kann die Baupolizeibehörde zulassen.

d) Sind die Erneuerungen, Veränderungen, Ergänzungen oder Umbau­
ten erheblicher Art, kann die Baupolizeibehörde fordern, daß auch

-iS) Zu den Räumen, in denen eine Sprintlcrung nicht notwendig ist, gehören auch 
die Fcrnlprechzcniralcn.
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die von dem Bauvorhaben nicht berührten Teile des Waren- oder 
Geschäftshauses, soweit sie den Anforderungen des Abschnitts 
nicht entsprechen, mit diesen in Übereinstimmung gebracht werden.

o) Auch unabhängig von den Voraussetzungen unter w und d kann die 
Baupolizeibehörde verlangen, daß bestehende Anlagen mit den An­
forderungen des Abschnitts in Übereinstimmung gebracht wer­
den,^") sofern diese Maßnahmen zur Beseitigung einer Störung der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung oder zur Abwehr^ einer im ein­
zelnen Falle bevorstehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung erforderlich sind (P. V. G. h 41).

IV. Sondervorschriften.

H 26. Hauoscnerwehr?'»)

1. Für jedes Waren- oder Geschäftshaus muß während der Detriebs- 
stunden eine im Verhältnis zur Zahl der in den Verkaufsräumen tätigen 
Arbeitnehmer stehende Hausfeuerwehr auf dem Grundstück anwesend sein.

2. Die Hausfeuerwehr setzt sich zusammen aus:
g,) uniformierten mit dem Feuerschlitzdienste beauftragten Feuerwehr­

leuten. Diese müssen von der Ortsfeuerwehr schriftlich als genü­
gend im Feuerschutzdienst ausgebildet und zum Feuerschutzdienst ge­
eignet anerkannt sein. In Häusern mit über 1000 Arbeitnehmern 
sollen sie im allgemeinen ausschließlich im Feuerschutzdienst beschäftigt 
iverden;

d) nicht uniformierten sonstigen Arbeitnehmern des Hauses, welche als 
Hilfsfcuerwehrleute durch wiederholte Übungen und Unterweisung 
von den Feuerwehrleuten zu schulen sind. Hilfsfeuerwehrleute dür­
fen nicht aus dcr Zahl der Arbeitnehmer genommen werden, die bei 
der Bedienung der Wasser- und GaSversorgungSvorrichtungcn oder 
der elektrischen Licht- oder Kraftanlagen unabkömmlich sind.

I. Mindestens einmal im Jahre ist die Ortofeuerwehr von beabsichtigten 
Übungen rechtzeitig zu benachrichtigen.

4. Die Baupolizeibehörde setzt die Zahl der Feuerwehrleute und Hilfs­
feuerwehrleute im Benehmen mit der Artsfeuerwehr fest. Im allgemeinen 
sind bei Häusern von 600 bis 1000 Arbeitnehmern 2 Feuerwehrleute und 
10 Hilfsfeuerwehrleute zu rechnen. Für jedes weitere 1000 Arbeitnehmer 
sollen dabei 2 weitere Feuerwehrleute in Ansatz gebracht werden. Hinsicht­
lich der Hilfsfeuerwehrlcute genügt es bei Häusern von mehr als 1000 Ar­
beitnehmern, wenn ihre Zahl im ganzen 20 beträgt.

--») ES genügt nicht, das, ctn beabsichtigter Umbau eine gtinsligc Gclcgcnhett zur 
Vornahme von Änderungen bietet, sondern diese Änderungen müssen zu dcr Zeti, wo sie 
verlangt werden — einerlei, ob der Besitzer einen Umbau beabsichtigt oder ntcht —, Im 
Etnnc des 8 14 P. V. Ä. notwendig sein, um einen polizeilich unhaltbaren Zustand zu 
beseitigen.

Durch dtc Poltzcivcrordnung sind die Bestimmungen dcr Sonderanforderungen an 
Warenhäuser vom 2. November 1W7 überholt. Auch der Rundcrlast vom 2S. Juni 1929 
— Uv 1610 MsV. — II v 127 VII M. d. I. III o I28S M. s. H. — wird damit hinfällig. 
Ein polizeiliches Einschreiten gegen Mtbständc tm Betriebe ist nur bei Verstost gegen stras- 
oesctzitche Vorschriften oder beim Vorliegen des Tatbestandes des Z 41 P. V. G. gegeben. 
tLrl. V. 8. 2. 82 — II. 23V0/2Ü. 12.)

2»o) Unter „Hausseuerwehr" tst ctn Sicherheitsdienst, ntcht etwa bcrufSmästtgcr Feuer- 
wehrdienst, zu verstehen. Dio verwendeten Arbeitnehmer sind nicht mit den Mannschaften 
der Lrtlchen Feuerwehr begrifflich glctchzusicllen.

Die Vermehrung dcr Zahl der Feuerwehrleute um wettere zwei tritt immer erst dann 
ein, wenn volle Utl> erreicht sind.
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5. Bei Waren- und Geschäftshäusern mit weniger als 500 Arbeitnehmern 
genügen 1 Feuerwehrmann und 10 Hilfsfeuerwehrleute.

6. Bei Häusern mit weniger als 250 Arbeitnehmern genügt es, wenn 
10 Arbeitnehmer als Hilfsfeuerwehrleute ausgebildet sind, sofern von diesen 
1 Arbeitnehmer als geeignet zum Feuerschutzdiensi von der Ortsfeuertvehr 
schriftlich anerkannt isi.

7. Bei Festsetzung der Stärke der Hausfeuerwehr im Verhältnis zur Zahl 
der Arbeitnehmer sind nur die Arbeitnehmer zugrunde zu legen, die in den 
Verkaufsräumen tätig sind.

8. Die Hausfeuerwehr muß während des Betriebs im allgemeinen in 
voller Stärke anwesend sein. Bei vorübergehender Abwesenheit zum Zwecke 
des Einnehmens der Mahlzeiten muß dafür gesorgt werden, daß während 
dieser Zeit mindestens die Hälfte der vorgeschriebenen Zahl von Feuerwehr­
leuten im Hause anwesend ist. In Häusern, in denen mehr als ein unifor­
mierter Feuerwehrmann vorgeschricbcn ist, darf hierbei auch von den unifor­
mierten Feuerwehrleuten im Höchstfall die Hälfte vorübergehend abwesend 
sein.

9. Im Erdgeschoß ist an einem jederzeit für die Ortsfeuerwchr erreich­
baren Raume ein ständig beleuchteter Grundriß auszuhängen im Maßstab 
von mindestens 1 :250 der natürlichen Größe, aus welchem die Lage der 
Hydranten auf dem Grundstücke, die Lage der Steigerohre mit Angabe der 
lichten Weiten, die Treppen und Brandmauern leicht und deutlich zu er­
sehen sind.

10. Für jedes Waren- oder Geschäftshaus ist im Einvernehmen mit der 
Ortsfeuerwchr eine Hausfeuerlöschordnung aufzustellen. Mehrere Abdrucke 
von ihr sind in den Verkaufs- und Arbeitnehmerräumen auszuhängen, z. B. 
auch in den Treppenhäusern und in den Erfrischungsräumen. Jedem Ange­
stellten ist bei Einstellung ein Abdruck auszuhändigen?")

K 27. Rauchverbot.

1. Das Rauchen oder das Mitnehmer« brennender Zigarren, Pfeifen oder 
Zigaretten und das Anzünden von Streichhölzern oder Taschenfeuerzeug ist 
in Waren- und Geschäftshäusern verboten.

2. Ausnahmen können auf Widerruf von der Daupolizeibchörde für Zi­
garren- und Friscurläden im Erdgeschoß zugelasten werden, wenn sic unmit­
telbar von der Straße aus zugänglich und feuerbeständig eingebaut sind.

3. Das Rauchverbot ist durch deutliche und dauerhafte Anschrift an allen 
Zugängen und an den von der Baupolizeibehörde weiterhin angegebenen 
Stellen jedermann ersichtlich zu machen. In den Räumen, in denen das 
Rauchen ausdrücklich zugelasscn ist, sind an den Zugängen zu den Räumen, 
für die das Rauchverbot gilt, Einrichtungen und Anordnungen für Ablegen 
und Ablöschen der Zigarren usw. zu treffen.

§ 28. Verwendung von Räumen für besondere Zwecke.

Größere Dekorationscinbauten für besondere Veranstaltungen, wie Mo­
denschauen, WeihnachtSauöstellungen, bedürfen besonderer Genehmigung der 
Baupolizei. Die Genehmigung kann auf eine Reihe von Jahren erteilt 
«verden.

Das Aushängen der Fcucrlüschordnung und der Schilder über das Rauchverbot 
ist nicht in tcdcm der genannten Raume notwendig, sondern je nach den örtlichen Ver­
hältnissen an geeigneter Stelle. Der Unternehmer ist vorher zu hören.
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§ 29. Jnstandsetzungöarbeiten und Umbauten während des Betriebs.

1. Werden für JnstandsetzungSarbeitcn Löt-, Schweiß- oder Schmiede­
feuer oder die vorübergehende Aufstellung nicht funkensichcrer Motvre oder 
dergl. erforderlich, so sind vorher — insbesondere auch auf den Höfen — 
alle brennbaren Gegenstände auf mindestens 5 m Entfernung zu beseitigen 
oder entsprechend zu schützen.

2. Durch Um- oder Erweiterungsbauten dürfen Rettungsweae, Verkehrs­
wege im Innern und Äußern, insbesondere Hofflächen und Durchfahrten, 
nur insoweit in Anspruch genommen werden, als ausreichender Ersatz für 
die Dauer der Bauarbeiten vorher der Baupolizeibehörde nachgewiesen wird.

3. Bei Bauarbeiten kann ein die Feuerübertragung verhindernder Ab­
schluß der Neubauteile gegen das Warcn-(GeschäftS-)hauS gefordert werden.

V. Strafvorschriften.

§ 3«.
1. Für jeden Fall der Nichtbefolgung der Vorschriften der Atz 3 bis 5, 

26 bis 29 wird, soweit nicht Strafbestimmungen Anwendung finden, hier­
mit die Festsetzung eines Zwangsgeldes bis zu 150 RM., im Nichtbeitrei­
bungsfall die Festsetzung von Zwangshaft bis zu zwei Wochen angedroht.

2. Daneben bleibt die Daupolizeibchorde befugt, gemäß H 41 des Polizei- 
verwaltungSgesetzeS vom 1. Juli 1931 vorzugchen.

3. Unberührt bleibt die Befugnis der zuständigen Behörden, im Wege 
polizeilicher Verfügungen für einzelne Waren- nnd Geschäftshäuser nach

120 a—ä und 139 x der Neichsgewerbeordnung weltergehende Anordnun­
gen zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter zu treffen.

Berlin, den 8. Dezember 1931.

Zugleich flir den Preußischen Minister des Innern.

Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt.

1.6. Ärgerliches Gesetzbuch '
h 906. Der Eigentümer eines Grundstücks kann die Zuführung von 

Gasen, Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Nuß, Wärme, Geräusch, Erschütterun­
gen und ähnliche von einem anderen Grundstück ausgehende Einwirkungen 
insoweit nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstücks 
nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt oder durch eine Benutzung des an­
deren Grundstücks herbeigeführt wird, die nach den örtlichen Verhältnissen 
bei Grundstücken dieser Lage gewöhnlich ist. Die Zuführung durch eine be­
sondere Leitung ist unzulässig.

H 907. Der Eigentümer eines Grundstücks kann verlangen, daß auf 
den Nachbargrundstücken nicht Anlagen hergestellt oder gehalten werden, 
von denen mit Sicherheit vorauszusehen ist, daß ihr Bestand oder ihre Be­
nutzung eine unzulässige Einwirkung auf sein Grundstück zur Folge hat. 
Genügt eine Anlage den landesgesetzlichen Vorschriften, die einen bestimmten

es-» Diese Bestimmungen begründen nur privatrcchtliche Ansprüche. Die Polizeibe­
hörden sind weder berechtigt noch verpsltchtet, derartige Ansprüche zu schützen.
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Abstand von der Grenze oder sonstige Schutzmaßrcgeln vorschreiben, so kann 
die Beseitigung der Anlage erst verlangt werden, wenn die unzulässige Ein­
wirkung tatsächlich hervortritt.

Bäume und Sträucher gehören nicht zu den Anlagen im Sinne dieser 
Vorschriften.

§ 008. Droht einem Grundstücke die Gefahr, daß es durch den Einsturz 
eines Gebäudes oder eines anderen Werkes, das mit einem Nachbargrund- 
stückc verbunden ist, oder durch die Ablösung von Teilen des Gebäudes oder 
des Werkes beschädigt wird, so kann der Eigentümer von demjenigen, welcher 
nach dem § 836 Abs. 1 oder den 837, 838 für den eintretenden Schaden 
verantwortlich fein würde, verlangen, daß er die zur Abwendung der Gefahr 
erforderliche Vorkehrung trifft.

§ 909. Ein Grundstück darf nicht in der Weise vertieft werden, daß der 
Boden des Nachbargrundstücks die erforderliche Stütze verliert, es sei denn, 
daß für eine genügende anderweitige Befestigung gesorgt ist.

H 912. Hat der Eigentümer eines Grundstücks bei der Errichtung eines 
Gebäudes über die Grenze gebaut, ohne daß ihm Vorsatz oder grobe Fahr- 
läsPo^üt Zur Last fällt, fo hat der Nachbar den Überbau zu dulden, es sei 
denn, daß er vor oder sofort nach der Grcnzüberschreitung Widerspruch 
erhoben hat.

Der Nachbar ist durch eine Geldrente zu entschädigen. Für die Höhe 
der Rente ist die Zeit der Grenzüberschreitung maßgebend.

17. Auszug aus dem Kolizeiverwaliungsgesetz 
vom 1. Juni 19Z1 lGS. S. 77)

H 14 M) 1 Die Polizeibehörden haben im Nahmen der geltenden Gesetze 
die nach pflichtmäßigem Ermessen notwendigen Maßnahmen zu treffen, um 
von der Allgemeinheit oder dem einzelnen Gefahren abzuwehren, durch die 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung bedroht wird.

2. Daneben haben die Polizeibehörden diejenigen Aufgaben zu erfüllen,, 
die ihnen durch Gesetz besonders übertragen sind.

§ 40. 1. Polizeiliche Verfügungen sind Anordnungen der Polizeibehörden, 
die an bestimmte Personen oder an einen bestimmten Pcrsoncnkreiü ergehen 
und ein Gebot oder Verbot oder die Versagung, Einschränkung oder Zurück­
nahme einer rechtlich vorgesehenen polizeilichen Erlaubnis oder Bescheinigung 
enthalten.

2. Die Anordnungen oder sonstigen Maßnahmen, welche die Polizei­
behörden oder die Polizeibeamten ans Ersuchen einer Behörde, die nicht 
Polizei- oder Polizeiaufsichtsbehörde ist, treffen, oder welche Polizeibcamte 
nur in ihrer Eigenschaft als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft treffen 
können, sind keine polizeilichen Verfügungen im Sinne dieses Gesetzes. Das 
gilt nicht für die Fälle des H 17.

H 42. 1. Die Zurücknahme oder nachträgliche Einschränkung einer poli­
zeilichen Erlaubnis oder Bescheinigung (H 40) ist vorbehaltlich abweichender 
gesetzlicher Bestimmung nur zulässig,

r»») Diese Bestimmung ist an Stelle des 8 10 II. 17 des Allgcm. Landrechts getreten.
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L) wenn die Erteilung dem bestehenden Rechte widersprach;
b) wenn die Erteilung auf Grund von Angaben des Antragsiellers erfolgt 

ist, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren;
v) wenn und soweit im Falle der Änderung des bestehenden Rechts von der 

Erlaubnis oder Bescheinigung noch nicht Gebrauch gemacht worden ist 
und Tatsachen vorliegcn, die nach dem neuen Rechte deren Versagung 
rechtfertigen würden;

ä) wenn Tatsachen nachträglich eintretcn oder, abgesehen von b), der 
Polizeibehörde nachträglich bekannt werden, die die Polizeibehörden zur 
Versagung dcr erteilten Erlaubnis oder Bescheinigung berechtigt haben 
würden, sofern ohne die Zurücknahme der Erlaubnis oder Bescheinigung 
im einzelnen Falle eine Gefährdung polizeilich zu schützender Interessen 
eintreten würde.

2. Die Zurücknahme oder nachträgliche Beschränkung einer polizeilichen 
Erlaubnis oder Bescheinigung kann im polizeilichen Interesse jederzeit 
erfolgen, wenn die Erteilung unter dem ausdrücklichen Vorbehalte des 
Widerrufs erfolgt oder die Widerruflichkeit gesetzlich ausdrücklich vorge- 
schriebcn ist.

H 44. 1. Polizeiliche Verfügungen können mündlich, schriftlich oder durch 
Zeichen erlassen werden. Die unmittelbare Ausführung einer polizeilichen 
Maßnahme steht dem Erlaß einer polizeilichen Verfügung gleich.

2. Schriftlich erlassene polizeiliche Verfügungen sind bei ihrem Erlasse 
schriftlich zu begründen.

§ 45. 1. Gegen eine polizeiliche Verfügung steht demjenigen, in dessen 
Rechte sie unmittelbar eingreift, innerhalb von zwei Wochen,-^) nachdem die 
polizeiliche Verfügung ihm zugestellt, zugegangen oder zu seiner Kenntnis 
gekommen ist, die Beschwerde zu. Die Beschwerde ist schriftlich oder zu 
Protokoll bei derjenigen Stelle einzulegen, welche die Verfügung erlassen 
hat«°)

2. I st die Verfügung von einem Beamten der staatlichen Landjägerei 
oder einem andern auf Grund des § 7 einer Polizeibehörde zugcteilten staat­
lichen Polizeibeamtcn erlassen worden, so ist die Beschwerde bei dem Leiter 
der zuständigen Polizeibehörde einzulegen.

3. D ie Deschwcrdefrist gilt als gewahrt, wenn die Beschwerde-) rechtzeitig 
bei einer unzuständigen Polizeibehörde eingelegt ist. In diesen Fällen ist die 
Beschwerde unverzüglich an die zuständige Polizeibehörde weiterzuleitcn.

§ 46. Mit der Beschwerde kann sowohl die Rechtsmäßigkeit als auch 
die Zweckmäßigkeit dcr polizeilichen Verfügung angefochten werden.

§ 47. 1. Die nach § 45 zur Entgegennahme zuständige Behörde hat, 
falls sie nicht selbst für Abhilfe sorgt und einen entsprechenden Bescheid 
erteilt, die Beschwerde der zur Entscheidung zuständigen Behörde vorzulegen.

2. Zur Entscheidung über die Beschwerde ist zuständig:
a) g egen Verfügungen der OrtSpvlizeibehörden in kreisangehörigen Städten 

und Landgemeinden der Landrat, sofern er nicht selbst Ortspolizei­
behörde ist;

Die Beschwerde Ist In dcr Frist nicht nur anzumcldcn, sondern auch zu begründen. 
(Erl. v. 3». 9. 35 Min.-Bl. 1. V„ S. Il73.)

Beschwerdcbcschcidc find von der Verwaltungsgebühr befreit. (Erlab v. 15. 8. 25. 
Besold.-Bl. S. 181.) Tiefer Erlab bat auch nach Erlab der Gebührenordnung vom 
30. 12. 2ii Gültigkeit. (Eri. v. 8. 1. 27. Besold.-Bl. S. 3.)
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d) g egen Verfügungen der OrtSpolizeibehördcn in Stadtkreisen, gegen Ver­
fügungen der Landräte als OrtSpolizeibchördcn und gegen Verfügungen 
der staatlichen Polizeibehörden der Regierungspräsident;

o) g egen Verfügungen der KrciSpolizeibchördcn der Regierungspräsident;
6) g egen Verfügungen des Oberbürgermeisters in Berlin und gegen Ver­

fügungen des Polizeipräsidenten in Berlin als Orts- und Kreiüpolizci- 
behörde der Obcrpräsident von Berlin;

6) g egen Verfügungen der Regierungspräsidenten und des Polizeipräsidenten 
in Berlin als Landespolizeibehörde der Obcrprästdent.

§ 48. Ein abweisender Beschwerdebeschcid in den Fällen des tz 47 ist 
schriftlich zu erteilen. Er soll mit Gründen versehen sein und eine den Vor- 
schristen des H 49 entsprechende RcchtSmittclbclehrung enthalten. Entspricht 
ein abweichender Deschwerdebcscheid diesen Vorschriften nicht, so ist die Ein­
legung eines weiteren Rechtsmittels an eine Frist nicht gebunden.

tz 49. Gegen einen abweisenden Beschwerdebeschcid ist binnen zwei 
Wochen-»») die Klage im Verwaltungsstrcitverfahren in den Fällen des tz 47 
Abs. 3 zu a) bis ä) bei dem Bezirksverwaltungögericht, im Falle des tz 47 
Abs. 3 zu 6) beim ObcrverwaltungSgericht gegeben.-»') Sofern ein Mitglied 
des Bezirksverwaltungsgerichts bei der Bearbeitung der anhängigen Ange­
legenheit beteiligt gewesen ist, gilt es als behindert. Die Klage ist gegen 
diejenige Behörde zu richten, die den Beschwerdebeschcid erlassen'hat.

§ 50. 1. Die Klage kann nur darauf gestützt werden, daß der ange­
fochtene Bescheid den Kläger in seinen Rechten beeinträchtige, weil der 
Bescheid das geltende Recht verletze.

O' Anwendung der geltenden Gesetze liegt auch dann vor,
wenn die Tatsachen nicht gegeben sind, die ein Einschreiten der Behörde 
gerechtfertigt haben würden.

§ 51. Gegen die Entscheidung des Bezirksausschusses findet das Rechts­
mittel der Revision beim ObcrverwaltungSgericht statt.

H 52. Die Entscheidung im Beschwerde- und Verwaltnngsstreitvcrfahrcn 
erfolgt unbeschadet aller privatrcchtlichcn Verhältnisse.

§ 53. Die Einlegung eines Rechtsmittels hat aufschiebende Wirkung, 
soweit nicht das Gesetz ausdrücklich etwas anderes bestimmt oder diejenige 

ehörde, welche die Verfügung erlassen hat, aus überwiegenden Gründen 
des öffentlichen Interesses die sofortige Ausführung verlangt.

-»») Vcrgl. Anm. zu 8 45.
7»') «egen ctnen abweisenden Bescheid steht gcmäf; 88 4g, 5g des Pol.-Bcrw.-Ges.

lWI - G. S. S. 77 - binnen 2 Wochen vom Tage der Zustellung ab 
streit^ offenem Beztrksverwaltungsgertcht elnzurcichcnde Klage tm Verwaltungs-

Die Klage hat den Ersordcrnlsscn des 8 
»u entsprechen, d. h. cs ist in ihr ein vesth 
nagten, Datum uNd «csLäflszeichcn 
Beschwerdebescheidcs, der Gegenstand

Klage Hal den Ersordcrntsscn des 8 «3 L. V. G. vom 30. Jult >883 G. S. S. IS5 
cs ist in ihr cin vestimmicr Antrag zu stellen, dle Person des Bc- 

">ld Geschäslszclchcn de,.- nngcgrifscnen poltzetlichen Verfügung und des 
^cichwcrdcbcschctdcS, der Gegenstand des Anspruch» sowie die den Antrag begrltndcndcn 
<8 08^" bezeichnen: die Klage ist in doppellcr AuSscriigung einzureichen

„ . .Die Klage kann sachlich nur Erfolg haben, wenn nachgewiescn wird, das; der an- 
N"wtcne Bescheid den Klüger in seinen Siechten beeinträchtigt, well der Bescheid das 
gellende Ncchl verleb! (8 50 Abs. 1 Pol.-Verw.-Gcs.).

Klageabweisung ohne sachliche Prllsung wegen FrtslverfäumniS mus; erfolgen, wenn 
innerhalb der Klagcsrist eine diesen Erfordernissen entsprechende vollständige Klage bei der 
»gndigcn Stelle nicht etngchl, Insbesondere, wenn die Klagcbcgrtindung sehlt. ES genügt 

zunächst eine kurze Begründung lBezugnahme auf dte Bcschwcrdegrtlnde usw.): nur zur 
w d Begründung kann Nachfrist durch das Verwaltungsgericht auf Antrag gewährt
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18. Gesetz über baupolizeiliche Zuständigkeiten 
vom 18. Dezember 1933 sG. S. S. 431)

Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1.'>

(1) Für die baupolizeiliche Erlaubnis (Baugenehmigung^. °) und die bau­
polizeilichen Abnahmen sind

a) in Landkreisen die KreiSpolizeibehvrdcn,
d) in Stadtkreisen die OrtSpolizeibehvrden

zusiändig.b)

(2) Der zuständige Minister kann für einzelne Verwaltungsbezirke eine 
abweichende Regelung treffen.

Zu 8 l.
a) Landkreise.

I. Zuständig slir die Erteilung der Baugenehmigung und für die baupolizeilichen Ab­
nahmen ist in den Landkreisen die KreiSpolizcibehörde,ü) soscrn nicht gcmäst 8 1 Abs. 2 
eine abweichende Regelung sür einzelne Verwaltungsbezirke (kreisangehörige Städte, Ämter 
usw.) getrosten ist.

2. Mit dem Inkrafttreten des Ges. (l. 4. 1934) gehen in den Landkreisen die bisher 
von den Ortspoltzetbehörden wahrgenommcnen Angelegenheiten:

Erteilung der Baugenehmigung und baupolizeiliche Rohbau- und Gebrauchs- 
abnahmen

auf die KrctSpolizetbehörde über. Das gleiche gilt, wenn im Bauschein Sonderbauabnahmen 
(Grundmaucrabnahmcn u. dgl.) vorgcschrtcben sind. Solange eine abweichende Regelung 
gemäß 8 1 Abs. 2 nicht ausdrücklich durch den Finanzmtntster getroffen worden tst, gilt die 
gesetzliche Zuständigkeit.

3. Alle Baupolizeigeschälte. die das Ges. nicht ausdrücklich der Kreispolizcibehörde 
Überträgt, verbleiben der OrtLpoltzcibehördc: insbesondere bleibt die Ortspolizeibehörde 
für dte laufende (sogenannte austcrlerminlichc) Überwachung baulicher Anlagen während 
ihres Entstehens (Bauausführungen), für das Einschreiten gegen Mißstände an bestehenden 
baulichen Anlagen sowie zur Erteilung des Abbruchsscheines (8 31 EtnhcilSSauordnung) 
zuständig.

Für die Erteilung der Baugenehmigung und die Erteilung von Aus­
nahmen (Dispensen) sind zuständig:

Die Oberbürgermeister (Baupolizei) in Breslau, Brieg, 
Schweidnitz, Waldenburg,

die Landrätc des Bezirks,
die Bürgermeister in Bernstadt, Frankenstein, Freiburg, Glatz, 

Gottesberg, Habelschwerdt, Landeck, Langenbielau, Münsterberg, Namslau, 
Neurode, Oels, Ohlau, Reichenbach, Reinerz, Steinau, Strehlen, Striegau, 
Trebnitz, die Amtsvorsteher in Brockau, Hermsdorf, Weißstein.

») AuSf.-Bcst. d. FM. v. 10. 2. 1934 — V 18. 2400/14 — zum Ges. über baupoli- 
»etliche Zustäudtgletlen v. IS. 12. 1933 (GS. S. 49t).

b, e) „In jedem Falle ist eine vollständige Ausscrtigung des VauschcineS für die Bau- 
polizeiaktcn herzustellen. Die Aufstellung und Ausfertigung des WauscheincS ist allein 
Sache der Bau genehmig ungsbehörde". (Erl. v. 8. 7. 3S. Sonderdr. aus 
Zentralbl. d. Bauverord. SV. Jahrg. Hcst 28. Vergl. auch Abs. 1S u. 17 der AuSf.-Dest.) 

ä) D. t. der Landrat.
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4- Soweit die Dauordnüngcn versehen, dab auf Antrag bei geringfügigen baulichen 
der Einholung der Baugenehmigung abgesehen und eine Bauanzcigc sür 

ausreichend erachtet worden kann, liegt die Entscheidung über den Antrag der KrctSpolizet- 
behürde ob. Diese ist andererseits befugt, bet nicht gcnchmigungspsltchligcn Bauicii und

°"».° "° Bauanzcigc oder Einholung der Baugenehmigung zu verlangen. Ist 
durch Bauordnung in gewissen Fällen lediglich Dauanzoigc vorgeschrteben, so ist sic bet der 
Ortspoltzetbchürde zu erstatten: hält diese die Einholung der Baugenehmigung sür ersor- 
derlich, so ist dte Angelegenheit an die KrciSpollzetbehürdc abzugeben.

52'° Übertragung der Wcnehmigung von Bauanlrägen aus unterstellte Polizei, 
dehorden durch b'° üreispoUzcibehördc ist unzulässig: sie lann auch nicht durch dte über- 
geordnete PoltzeiausstchtSbchördo erfolgen.

, b- D'e technische Bearbeitung der den Kroispolizeibehürden zugewiesencn Baupoltzet- 
geschälte obliegt grundsätzlich den Staalshochbauämtern. e) Sie sind hierfür von den NretS- 
poltzetbehördcn unmiitelbar in Anspruch zu nehmen.
- ^^hl der Krcispoltzetbchörde ein von dem KrcISkommunalveröande eingerichtetes 
KrciSbauaml zur Verfügung, so taun der Regierungspräsident (VerbandsprästdenI) aus

A Icderzctligem Widerruf genehmigen, das, dte technische Beratung der Kreis- 
Polizeibehörde ganz oder teilweise durch das kommunale KrclSbauamt wahrgenommen 
Wird, e) Voraussetzung tst, das; der Letter des KretSbauamtS eine ausreichende Hochbau- 

^orblldung besitzt, die baupolizeilichen und tn Frage kommenden technischen 
Vorschriften beherrscht, mit den einschlägigen Fragen der WohnungShvgicne, dos Slädte-

Denkmal- und Hetmatschutzes durchaus vertraut und auch imstande ist, 
ästhetische Forderungen durchzusühren.
in.». Dje KretSpolizetbehörden sind berechtigt, die baupolizeilichen Abnahmen den . 
^rer Aussicht unterstellten Poltzeibehürden zu übertragen (Z It Pol.-Verw.-Gcs. v. 1. 0.

solche Übertragung wird Im allgemeinen zu beschränken sein aus kleinere 
Wohngebäude, einfache landwlrllchaslltchc Bauten (Ställe, Scheunen, Speicher usw.) tn

Zu- und Abslublcilungen, sltcgcnde Bauten (Karussels, Schaukclräder, 
Nulschbahnen, Schaubuden usw.) und auf gertngsügige bauliche Anlagen, bet denen eine 
Rohbau- oder Gcbrauchsabnahme für erforderlich erachtet wtrd.g)

-i, Z"' Lalle eines Bedürfnisses haben bei der Wahrnehmung derjenigen bau-
polizetlichcn Ausgaben, die den örtlichen Polizeibehörden in den Landkreisen verbleiben, 
oder die ihnen von den Polizciaussichisbehörden übertragen werden, die StaatShochbau- 
^1"°!»^!!^ Ersuchen der Ortspolizetbchörde amtlich mtlzuwtrlcn, sosern das beweisende

Beratung der Kretspolizeibehörde tn den 
Baupoltzeigeschäftcn ausUbt.e) Ein Bcdürsnts wird dann als vorliegend zu erachten sein, 

.Wohngebäude handelt oder technische Gesichtspunkts hervorlreten, sür 
deren ^ouUeilung der Ortspol,zoibchürde nach Lage der Dingo dio erforderliche Sachkunde 
M- »wischen StaalSbochbauamt und OrlSpolizetbchürde

übcr dio Notwendiglcit der Mitwirkung entscheidet der Landrat.
(2) Die Mitwirkung des StaalShochbauamles erfolgt unentgeltlich.

- Erteilung der Baugenehmigung find grundsätzlich durch die
OrtSpoltzeibehürde etnzurcichen und von dieser zusammen mit den Unterlagen ungesäumt 
an dte KreiSpoltzctbohürde k) wetlcrzuletlcn. Auch dte Anträge sür dte vorgeschriebencn 
Abnahmen sind bei der Orlspolizoibehürdc zu stellen und von dieser, sallS sie nicht selbst 
mit den Abnahmen betraut worden tst, an die Kreispoltzetbebördc wciterzuleiten. Das 
Nähere regelt der Regierungspräsident.
, Ergänzung der Ztsf. 10 der AusführungSbeslimmungcn vom 10. Februar
IS34 weise ich noch auf folgendes hin:

Anträge auf Erteilung der Baugenehmigung sind grundsätzlich al» Eilsachcn 
zu behandeln. Das vordringlichste Ziel der NeichSregicrung, Arbeit und Vordtenstmögltch- 
keilen sitr die Volksgenossen zu fchafsen, verträgt keine Verzögerungen bei der Prttsung 
der Bauanträge und deren Genehmigung. Die büromäsiigo Bearbeitung der Bauanträge 
must sich bot aller Sorgfalt der Behandlung von bürokratischer Umständlichkeit unter allen 
Umständen srethattcn. Ich empfehle u. a. eine allgemeine Regelung sür den dortigen Bezirk 
dahin zu treffen, daß —soweit für die Kretspolizctbchörden dio technische Vcarbcstung der Bau- 
polizotgeschäslo durch die ElaatShochbauämIcr vorgesehen tst — dte Orlspoltzeibehördcn so­
gleich sc cln Stück der mit dem Bauanirage eingehenden Bauvorlagcn (Zeichnungen, Be­
rechnungen usw.) unmittelbar an das zuständige StaalSbochbauamt mit 
einem kurzen Anschreiben (ggs. Zwcilausserligung des BauanlragoS) weiterleiten. 
Das Original des BauanlragcS selbst nebst den übrigen Unterlagen tst gleichzeitig an die 
Kreispolizeibehörde mit einer kurzen Angabe darüber, wieweit dem StaalSbochbauamt dte 
Unterlagen bereits zugcgangen sind, cinzuretchcn. — Wetter werden die Orispolizctbchürdcn 
su veranlassen sein, das, sie beim Fehlen der nach 8 2 der Einhcitsbauordnungen ggs. 

. e) In den Kreisen Breslau, Militsch und Waldenburg ist die technische Beratung 
den Krotsbauämlern, tn Breslau-Stadt der Baupolisct, in den Städten Frankenstein, Glatz, 
Habclschwcrdt, Namslau, OclS, Ohlau, Reichenbach, Schweidnitz, Strehlen, Trebnitz, Wat- 
dcnburg und Wohlau den Sladlbauämtern, tn Hermsdorf und Weitzftctn den Gemeinde- 
bauämlcrn übertragen.

k) vgl. Ges.-S. S. 77, hier abgedruckt S. 25l. ,
. g) Rach dem Erl. v. 20. n. 34 sind die baupolizeilichen Abnahmen den Ortspolizei- 

bchördcn bis zur Grenze der Ermächtigung tn ZIff. 8 der AuSführungsbesttmmungen 
su übertragen.

d) Hierzu ist tn dem Erlab vom IO. 2. 34 (Sonderdruck aus „Zentralbl. der Bau- 
verw.) bestimmt:
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erforderlichen Bescheinigung des Gemeindevorstehers über die Übereinstimmung der ein­
getragenen Fluchtlinien und Höhenmarken mit dem Bebauungsplan diese von sich aus 
ungesäumt nachsordcrn.

SchliotzUch mache Ich eS allen beteiligten Dienststellen zur Pslicht, insbesondere in der 
Zeit des Überganges, unter Anspannung aller Kräfte sür eine beschleunigte und reibungs­
lose Bearbeitung der Baupoltzciangelegenhesten besorgt zu sein. Ausgabe der Herren Re- 
gtcrungSpräsiLcntcn wird es weiterhin sein, zwischen den Krctspoltzeibchörden und Slaals- 
hochbauämlcrn in jedem Falle eine verständnisvolle Zusammenarbeit hcrbeizusührcn.

11. Alle Bauvorlagcn sind (abgesehen von dem Bauantrag) künftig in je drei Stücken 
einzurcichcn: soweit die Bauordnung Abweichendes bestimmt, ist sie zu ändern. Von den 
Bauvorlagcn ist je ein Stück zusammen mit dem Bauschetn dem Bauherrn auSzuhändtgcn, 
eine Abschrift des BauschcincS und je ein Stück der genehmigten Bauvorlagen erhält die 
zuständige Ortspoltzcibchürde zum Zwecke der lausenden Überwachung der Bauausführung 
usw. Wo der Laudrat gleichzeitig Orlspolizelbchürde (Provinz Hannover) ist, und 
wo Orlsvolizeibchörden gemüst 8 1 Abs. 2 die Zuständigkeiten aus Abs. 1 aaO. übertragen 
sind, sind zwei Stücke ausreichend.

12. (1> Für die Genehmigung der Vauanlrägc cinschl. der Rohbau- und Gcbrauchs- 
abnahmcn sind von den Krcispoltzcibchürdcn VerwaltungSgcbührcn nach Matz- 
gabe der Verwallnngsgebllhrcnordnung (VGO.) v. 30. 12. IV2S (GS. S. 327 ss.) und 
der dazu ergangenen oder noch ergehenden Anderungsbestimmungen zur Slaatskastc zu 
erheben.

(2 ) Wirkt ein kommunales Krcisbauaml in den der Krcispoltzelbehörde zugcwicscncn 
Daupolizcigcschäslcn mii, so wird dem Krciskommunalvcrbandc ein Anlctl an den aufkom- 
mcnden staatlichen VerwallungSgebühren überwiesen, über dessen Höhe der Jinanzmtntstcr 
allgemeine Bestimmungen ertasten wird.

b) Stadtkreise.
13. In den Stadtkreisen tritt gegenüber dem vor diesem Ges. geltenden Zustande 

keine Veränderung ein. Dein Oberbürgermeister obliegt wte bisher als Ortspolizetbchürde 
die Baupolizei in ihrer Gcsamlheil.

§ 2.

(1) Über Befreiungen (Dispense) von Bestimmungen der Baupolizeivcr- 
ordnungcn (Bauordnungen) beschließen die Baugenehmigungsbehördcn (H 1).

(2) Für Befreiungen von Bestimmungen hinsichtlich der baulichen Aus- 
nutzbarkeit der Grundstücke in der Fläche, Höhe und Geschoßzahl, der 
BenuhungSart (Wohngebiet, Industriegebiet u. dgl.) und der Bauweise 
(geschlossene, offene Bauweise) sowie beim Bau von Theatern, öffentlichen 
Versammlungsräumen, Waren- und Geschäftshäusern bedarf die Bau­
genehmigungsbehörde der Zustimmung des Regierungspräsidenten. Das 
gleiche gilt in allen Fällen bei Befreiungen für Bauten, die ganz oder teilweise 
für Rechnung von Gemeinden (Gemeindeverbänden) ausgeführt werden.

(3) Die nach Abs. 2 erteilte Zustimmung bindet die zustimmende Behörde 
nicht im Beschwerdcverfahren.

(4) Gegen die Beschlüsse der Kreispolizeibehörde und des Bürgermeisters 
als Ortspolizeibehörde, durch die eine Befreiung versagt oder nur bedingt 
erteilt wird, steht dem Bauherrn innerhalb zweier Wochen die Beschwerde 
an den Regierungspräsidenten zu. Die Beschwerdecntschcidung ist endgültig.

Zu 8 2.
14. Dio Bewilligung von Beseelungen (Dispensen) von zwingenden baupolizeilichen 

Vorschriften ist in Zukunft zusammen mit der Erteilung der Baugenehmigung einheitlich 
in die Hand der BauacnehmigungSbehördo gelegt. Solche Bcsreiungcn kommen nur tn 
Frage, wenn die Durchsührung dieser Vorschriften im Einzelfalle zu einer offenbar nicht 
bcabstchiiglcn Härte führen würde lind die Abweichung mit den öffentlichen Belangen ver­
einbar ist, oder wenn Gründe des allgemeinen Wohles eine Änderung erfordern (vgl. 
8 3 EinhcitSbauordnung).«) Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Befreiung besteht nicht.

16. Soweit gewisse Verwaltungsbczirle (Städte, Ämter u. dgl.) gcmätz 8 1 Abs. 2 
des Ges. durch den Finanzmtnftler ermächligl worden sind, die Befugnisse aus 8 1 Abs. 1 
aaO. auSzutibcn, steht auch ihnen die DispcnSbesugnts zu.

18. (1) Liegt ein Antrag auf Erteilung einer Befreiung im Zusammenhang mit einem 
Bauantragc vor, so hat die Baunenchmigungsbehürde in tedem Falle ihre Entscheidung 
in Form eines Beschlusses zu liessen. Das gleiche gilt, wenn ctn Bauantrag aus Grün­
den des össcnlltchcn Wohles eine Abweichung ersordcrt.

(2 ) Ans dem Beschlusse mutz Hcrvorgcheu, von welchen Vorschriften der Bauordnung 
und gcgcbenensalls unlcr welchen Bedingungen die Besretung erteilt wird.
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§ 3-

(1) Der zuständige Minister kann auch von anderen als den im H 2 Abs. 2 
genannten Bestimmungen der Bauordnungen die Befreiung von der Zustim­
mung des Regierungspräsidenten abhängig machen.

(2) Der Regierungspräsident kann seine Zustimmung gemäß H 2 Abs. 2 
Satz 1 für genau umgrenzte Fälle allgemein geben.

17. Wird die Befreiung erlctll, so ist auch in dem Bauschein anzugcbcn, aus weiche 
Vorschriften sich die Befreiung erstreckt.

18. Wird die Befreiung versag!, oder wird sic unter Bedingungen erteil!, so ha! die 
BaugenshmignngSbehördc den DiSp.-nSbeschlust dem Bauherrn zuzuslellcn. ES emvstchN 
sich, den Beschluß zu begründen. Aus das gegebene Rechtsmittel (8 2 Abs. 4) ist hin- 
zuweilen.

iS. <1) Eine Beschwerde dcr DaugcncbmionngSbchördc Iommi nicht mchr in Frage, 
nachdem Baugenehmigung und Bcsrciung bet derselben Behürdc zusammengcsabl sind.

(2) Dcr Gesehgeber Hal auch davon abgesehen, dem Nachbar ein Beschwerderecht 
gegen die DiSpcnSericilung zn geben. Die DiSpenSbchördc ist indessen verpsltchtel, zu 
prüscn, ob durch eine Bcsrciung bcrcchitglc Jnlcresscn dcr Nachbargrundstlickc berührt 
werden. In diesem Falle ist dem Nachbar vor dcr Entscheidung Gelegenheit zur Stellung­
nahme zu geben.

(3) Die Beschwerde im Aussichtswegc bleibt unberührt.
20. Bestimmte Dtspenssällc von besonderer Bedeutung Hal dcr Gesehgeber an da« 

vorhergehende Elnvcrslündnts de« Rcgicrungsprästdcnlcn gebunden (8 2 Abs. 2). Es 
handell «ich dabei im wcscnlttchcn um Bcsrctungcn von den Bestimmungen dcr 88 7—9 
der EtnhcilSbauordnung),<) den Bestimmungen dcr Sonderpoltzciverordnungcn für dcn 
Bau von Theatern, vfscntttchcn Versammlungsräumen und Ztrkusanlagcn, i) Ltchlsptcl- 
lhcalcrn,!) Waren- und Geschäftshäusern b) sowie um Besreiungcn bei Baulcn, die ganz 
oder leilwetse silr Rechnung von Gemeinden (Gemeindeverbänden) ausgestlhrl werden.

21. Dcr Regtctungspräsidcnt kann seine Zustimmung auch an Bedingungen knüpfen. 
Tiefe sind von dcr Baugenchmigunasbchürd- zu berücksichtigen.

22. (I) Die Zustimmung dcS RcaicrungSprüsidenten ist zwingend vorgcschricbcn. 
Fehl! die Zustimmung, so ist der Dispens ntchiig.

(2) Die BaugenchmigungSbchürde Hai sorgsäliig zu prüfen, ob ein Zustimmungssall 
gegeben ist: stc ist dcr vorgesetzten Dienstbehörde gegenüber insoweit — unbeschadet 
etwaiger zivilrechtlicher Haftung — voll Vcranlwvrlltch.

23. Dtc Zuständigkeit des Regierungspräsidenten >m ZusttmmungSverfahrcn kann 
nicht dadurch eingeschränkt werden, daß Orts- und NrctSpolizeibcyördcn ohne Genehmigung 
des Rcgierungsprästdcnlcn die einschlägigen Lauordnungsvorschristcn ändern.

24. Weil dcr RegicrungSpräsideni schon bci bestimmten DiSpcnSsällcn im Zuslim- 
mungsvcrsabrcn mittvtrkl, war cs notwendig, vorzuschreibcn, das, dtc zustimmende Be­
hörde nicht silr das Beschwcrdevcrsahrcn gebunden ist. Tie Bcschwcrdeinsianz wird gegen­
über einer srühcren Zustimmung insbesondere dann ohne wcilercS abwcichcn können, 
wenn ihr neue Gcstchispnnkie im Beschwcrdcvcrsahrcn vorgclragen werden. Das im Zu- 
IttmmuttgSvcrsahren tätig gewesene Mitglied dcr Negierung gilt für das Vcschwcrdcvcr- 
sahrcn nicht als behindert.

25. Die Gebühren für Befreiungen richten sich nach der VcrwallungSgebührcnord- 
nnng v. 30. 12. 1028 (GS. C. 327 ff.) und der dazu ergangenen oder noch zu ergehen­
den AnderungSbesltminungcn.

Zu 8 3-
26. Mit der Vorschrift des 8 3 Abs. 2 ist an Fälle gedacht, die nur eine geringsügige 

Änderung gegenüber dcn gellenden baupolizeilichen Vorschriften bedeuten und deren Er­
ledigung ohne Beeinträchtigung eines ötlenlltchcn Interesses dcn Baugenehmtgungsbehür- 
dcn zur selbständigen Entscheidung überlassen werden kann. Beseelungen von erheblicher 
Tragweite und von grundsählichcr Bedeutung lallen nicht darunter.

27. Beseelungen für Bauten, die ganz oder tcilwetfc aus Rechnung von Gemeinden 
(Gcmcindcvcrbändcn) ausgcsiihrl werden, bedürfen in jedem Falle dcr Zustimmung dcS 
Regierungspräsidenten.

28. Die Entscheidung im Falle des 8 3 Abs. 2 unterliegt dem pflichtgemästen Ermessen 
des Regierungspräsidenten. Die Fälle sind genau zu umgrenzen. VcrfügungScnlwürse 
und von dem Regierungspräsidenten persönlich oder von seinem Vcrlrcier zu zeichnen.

>) Vcrgl. Poltzcwcrordnung über die bauliche Anlage usw. von Theaiorn usw. (vergl. 
Grieger, Lichtspielhaus u. Thealcr 2. Ausl. 1030).

K) Polizeivcrordn. über Bau u. Einrichiung von Waren- und Geschäftshäusern vom 
8. 12. 31 (Gcs.-S. S. 277), hier abgcdrucki S. 235.

Griegcr, Baupolizeiliche Vorschriften. 17
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§4.

Soweit in diesem Gesetze die Zuständigkeit des Regierungspräsidenten 
vorgesehen ist, tritt an seine Stelle im Verwaltungsbereich der Stadt Berlin 
der Oberpräsident und im Derwaltungsbereich des Siedlungsverbandes 
Ruhrkohlenbezirk der Verbandspräsident.

§ 5.
Die Ausführungsbestimmungen erläßt der zuständige Minister.

§ «-
(1 ) Dieses Gesetz tritt am 1. April 1934 in Kraft.
(2 ) Mit dem Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Gesetzes treten ent- 

geqenstehende Bestimmungen, insbesondere die hö 143 bis 145 des Gesetzes 
über die Zuständigkeit der Verwaltungs- und VerwaltungSgerichtsbehöcdcn 
vom 1. August 1883 (Gesehsamml. (2. 237), außer Kraft.

Berlin, den 15. Dezember 1933.

Das Preußische Staatsministerium.

Eonsttgc Vorschriften.
29. Soweit bet den Gemeinden (Gemeindeverbändcn) Beamte verbanden sind, die 

infolge der Überführung der Baupolizeigeschäfle von den OrlSpoltzcibehürdcn aus die KretS- 
polizcibehördo bet den Gemeinde» (Gemcindcverbändcn) entbehrlich werden, wird für diese 
im Etnzclsall eine Regelung durch den Ftnanzmintsier im Benehmen mit dem Minister 
des Innern getroffen. Die Vorschriften des Kap. V des Retchsges. v. 30. 8. 1933 (RGBl. I 
S. 433) finden Anwendung. Etwaige Berichte find auf dem Dienstwege den beiden be- 
tetligten Mtntflern vorzulegen.

38. Die Angcstclllcn von Gemeinden (Gemetndcverbünden), die infolge der Über­
führung der Daupoltzeigeschüste von den OrtSpoUzetbehörden auf die Kretspoltzetbehbrde 
bei ihren bisherigen BeschäftigungSstcllen entbehrlich werden, sollen, soweit wie möglich, 
bei den unterstellten Behörden im Bereich der preutztschen StaaiShochbauverwallung im 
VcrtragSvcrhültnis weiter beschäftigt werden. DaS Nähere regelt der Finanzminlster.

1.9. Bestimmungen der Reichsgewerbeordnung
1. Anlagen, welche einer besonderen Genehmigung 

bedürfen.
§ 16. Zur Errichtung von Anlagen, welche durch die örtliche Lage oder 

die Beschaffenheit der Detriebsstätte für die Besitzer oder Bewohner der 
benachbarten Grundstücke oder für das Publikum überhaupt erhebliche Nach­
teile, Gefahren oder Belästigungen herbeiführen können, ist die Genehmigung 
der nach den LandeSgesehcn zuständigen Behörde erforderlich.

Es gehören dahin:
Schießpulvcrfabriken, Anlagen zur Feuerwerkerei und zur Bereitung von 

Zündstoffen aller Art, GaSbereitungS- und GasbewahrnngSanstaltcn, 
Anstalten zur Destillation von Erdöl, Anlagen zur Bereitung von Braun- 
kohlenteer, Steinkohlenteer und Koks, sofern sie außerhalb der Gewinnungs­
orte des Materials errichtet werden, Glas- und Rußhüttcn, Kalk-, Ziegel­
und Gipsöfcn, Anlagen zur Gewinnung roher Metalle, Röstöfen, Metall­
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gießereien, sofern sie nicht bloße Tiegelgießereien sind, Hammerwerke, 
chemische Fabriken aller Art, Schnellbleichen, Firnissiedereien, Stärkefabriken 
mit Ausnahme der Fabriken zur Bereitung von Kartoffelstärke, Stärkesirup- 
fabriken, Wachstuch-, Darmsaiten-, Dachpappen- und Dachfilzfabriken, 
Leim-, Tran- und Seifensiedereien, Knochenbrennereien, Knochendürren, 
Knochcnkochereien und Knochenbleichen, Zubereitungsanstalten für Tierhaare, 
Talgschmelze», Schlächtereien, Gerbereien, Abdeckereien, Poudretten- und 
Düngpulverfabriken, Stauanlagen für Wasfertriebwerke (H 23), Hopfcn- 
Schwefeldörrcn, Asphaltkochereien und Pechsiedereien, soweit sie außerhalb 
der Gewinnungsorte des Materials errichtet werden, Strvhpapierstoff- 
fabriken, DarmzubereitungSanstaltcn, Fabriken, in welchen Dampfkessel oder 
andere Blechgefäße durch Vernieten hergestellt werden, Kalifabrikcn und 
Anstalten zum Imprägnieren von Holz mit erhitzten Teerölen, Kunstwolle­
fabriken, Anlagen zur Herstellung von Zelluloid und Dögrasfabrikcn, 
Fabriken, in welchen Röhren aus Blech durch Vernieten hergestellt werden, 
sowie die Anlagen zur Erbauung eiserner Schiffe, zur Herstellung eiserner 
Brücken oder sonstiger eiserner Vaukonstruktionen, die Anlagen zur Destil­
lation oder zur Verarbeitung von Teer und von Teerwasser, die Anlagen, 
in welchen aus Holz oder ähnlichem Fasermaterial auf chemischem Wege 
Papierstoff hcrgestellt wird (Zellulosefabriken), die Anlagen, in welchen 
Albuminpapier hergestellt wird, die Anstalten zum Trocknen und Einsätzen 
ungegerbter Tierfelle, sowie die DerbleiungS-, DerzinnungS- und DerzinkungS- 
anstaltcn, die Anlagen zur Herstellung von Gußstahlkugeln mittels Kugel­
schrotmühlen (Kugelfräsmaschinen), die Anlagen zur Herstellung von Zünd­
schnüren und elektrischen Zündern.

Das vorstehende Verzeichnis kann, je nach Eintritt oder Wegfall der 
im Eingang gedachten Voraussetzung, durch Beschluß des Bundesrates, 
vorbehaltlich der Genehmigung des nächstfolgenden Reichstages, abgeändert 
werden.

20. Feld- und Jochpolizeigesetz 
vom 1. April 1880 iS. S. G. Z20j

in der Fassung des Gesetzes vom 21. Januar 1926 (GS. S. 83).

§ 43. Wer in der Umgebung einer Waldung, welche mehr als fünf 
Hektar in räumlichem Zusammenhang umfaßt, innerhalb einer Entfernung 
von fünfundsiebzig Meter eine Feuerstelle errichten will, bedarf einer Ge­
nehmigung derjenigen Behörde, welche für die Erteilung der Genehmigung 
Zur Errichtung von Feuerstellcn zuständig ist. Dor der Aushändigung der 
Genehmigung darf die polizeiliche Bauerlaubnis nicht erteilt werden.

§ 44. 1. Die Genehmigung der Behörde (H 43) darf versagt oder an 
Bedingungen, welche die Verhütung von Feuersgefahr bezwecken, geknüpft 
werden, wenn aus der Errichtung der Feuerstellc eine Feuersgefahr für die 
Waldung zu besorgen ist.

2. Die Genehmigung darf nicht versagt werden, wenn die Feuerstclle 
innerhalb einer im Zusammenhänge gebauten Ortschaft, oder vom Wald­
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eigentümer, oder in der Ausführung eines EntcignungSrcchtü errichtet werden 
soll; jedoch darf die Genehmigung an Bedingungen geknüpft werden, welche 
die Verhütung von Feuersgefahr bezwecken.

H 45. 1. Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung isi dem Wald­
eigentümer, falls dieser nicht der Bauherr ist, mit dem Bemerken bekannt 
zu machen, daß er innerhalb einer Frist von einundzwanzig Dagen bei der 
Behörde (§ 43) Einspruch erheben könne.

2. Der erhobene Einspruch ist von der Behörde (H 43), geeigneten falls 
nach Anhörung des Antragstellers und des WaldeigentümcrS, sowie nach 
Aufnahme des Beweises zu prüfen.

H 46. 1. Die Versagung der Genehmigung, die Erteilung der Geneh­
migung unter Bedingungen, sowie die Zurückweisung des erhobenen Ein­
spruchs erfolgt durch einen Bescheid der Behörde, welcher mit Gründen zu 
versehen und dem Antragsteller, sowie dem Waldeigcntümer zu eröffnen ist.

2. Gegen den Bescheid steht dem Antragsteller, sowie dem Waldeigen­
tümer innerhalb einer Frist von zwei Wochen die Klage im Verwaltungs­
streitverfahren offen.

Zuständig ist:
a) das Kreisverwaltungsgericht, wenn dcr Bescheid von der Ortspolizei­

behörde eines Landkreises erteilt worden ist;
b) das DczirkSverwaltungSgericht, wenn der Bescheid voni Landrate oder 

von der Ortspolizeibehördc eines Stadtkreises erteilt worden ist.
H 47. Wer vor Erteilung der vorgeschriebencn Genehmigung mit der 

Errichtung einer Feuerstelle beginnt, wird mit Geldstrafe bis zu 150 RM. 
oder mit Haft bestraft. Auch kann die Behörde (H 43) die Wetterführung 
der Anlage verhindern und die Wegschaffung der errichteten Anlage anordnen.

§ 48. Die Bestimmungen der Gesetze vom 10. August 1904 (GS. S. 227), 
1. Nlärz 1923 (GS. S. 49) über die Gründung neuer Ansiedlungen werden 
durch dieses Gesetz nicht berührt.

21. Gesetz betreffend Gründung neuer Ansiedlungen 
in den Provinzen Ostpreußen, Wcstprcußen, Brandenburg, Pommern, Pose», 

Schlesien, Sachsen und Westfalen.
Vom 10. August 1904 (GS. S. 227).

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw. verordnen 
mit Zustimmung beider Häuser des Landtags Unserer Monarchie für die 
Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Posen, 
Schlesien, Sachsen und Westfalen, was folgt:

Artikel I.
Der Abschnitt II des Gesetzes, betreffend die Verteilung der öffentlichen 

Lasten bei Grundstücksteilungen und die Gründung neuer Ansiedlungen in den 
Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und 
Westfalen, vom 25. August 1876 — GS. E. 405 — (Gründung neuer 
Ansiedlungen) erhält unter Berücksichtigung des Ergänzungsgesetzes vom 
16. September 1899 (GS. S. 497) nachstehende Fassung:

pp.
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§ 13. Wer außerhalb einer im Zusammenhänge gebauten Ortschaft ein 
-Wohnhaus errichten oder ein vorhandenes Gebäude zum Wohnhaus einrichtcn 
will, bedarf einer vom Kreisverwaltungsgericht, in Stadtkreisen von der 
1->rtspolizeibehvrde zu erteilenden Ansiedlungsgenehmigung. Dor deren Aus­
händigung darf die polizeiliche Bauerlaubnis nicht erteilt werden.

Die Ansiedlungsgenehmigung isi nicht erforderlich für Wohnhäuser, die 
m den Grenzen eines nach dem Gesetze, betreffend die Anlegung und Ver­
änderung von Straßen und Plätzen in Städten und in ländlichen Ortschaften, 
vom 2. Juli 1875 (GS. S. 561) festgefügten Bebauungsplans oder die 
auf einem bereits bebauten Grundstück im Zusammenhänge mit bewohnten 
Gebäuden errichtet oder eingerichtet werden sollen.

§ 13 a) Oie Ansicdlungogenehmigung ist ferner erforderlich, wenn infolge 
oder zum Zwecke der Umwandlung eines Landgutes oder eines Teils eines 
svlchcn in mehrere ländliche Stellen innerhalb einer im Zusammenhanae 
gebauten Ortschaft oder in den Fällen des h 13 Abs. 2 ein Wohnhaus 
svll oder ei" vorhandenes Gebäude zuni Wohnhaus eingerichtet werden 

13 b) pp.
Ansiedlungsgenehmigung ist zu versagen, wenn nicht nach- 

gewiescn ist, daß der Platz, auf welchem die Ansiedlung gegründet werden 
joU, durch einen jederzeit offenen fahrbaren Weg zugänglich oder daß die 
Beschaffung eines solchen Weges gesichert ist. Kann nur der letzte Nachweis 
erbracht werden, so ist bei Erteilung der AnsiedlungSgenehmigunq für die 
Beschaffung des Weges eine Frist zu bestimmen, nach deren fruchtlosem 
UVIaufe das polizeiliche Zwangsverfahren eintritt.
i , Bedingung der Fahrbarkeit des Weges kann unter besonderen
Umstanden abgesehen werden.

Auch zur Erhaltung der ununterbrochenen Zugänglichkeit der Ansiedlung 
'st du- Anwendung des polizeilichen Zwangsverfahrens zulässig.
x Moorgegenden ist die Ansiedlungsgenehmigung zu versagen, solange 
sie Entwässerung des Bodens, auf dem die Ansiedlung gegründet werden soll 
nicht geregelt ist. '
.. Die Ansiedlnngsgenehmigung kann versagt werde,,, wenn gegen 
oie Ansiedlung von dem Eigentümer, dem Nutzungs- oder Gebrauchsberech­
tigten oder dein Pächter eines benachbarten Grundstücks oder dem Vorsteher 
0es Gemeinde-(GutS-)BezirkeS, zu welchem das zu besiedelnde Grundstück 
gehört, oder von einem Vorsteher derjenigen Gemeinde-(GutS-)Bezirke, an 
0'e es grenzt, Einspruch erhoben und der Einspruch durch Tatsachen 
begründet wird, welche die Annahme rechtfertigen, daß die Ansiedlung den 
Schutz der Nutzungen benachbarter Grundstücke aus der Land- oder Forst- 
wutschaft, a,w den, Gartenbaue, dec Jagd oder der Fischerei gefährden werde.

1o u) Oie Ansiedlungsgenehmigung kann ferner versagt werden, wenn 
ie gegen die Ansiedlung von dem Besitzer eines Bergwerkes, welches unter 

oem z„ besiedelnden Grundstück oder in dessen Nähe belegen ist, Einspruch 
erhoben und durch Tatsachen begründet wird, welche die Annahme recht­
fertigen:
2 ) daß durch den Betrieb des Bergwerkes in absehbarer Zeit Beschädi­

gungen der Oberfläche des zu besiedelnden Grundstückes eintreten können 
denen im Interesse der persönlichen Sicherheit und des öffentlichen Ver­
kehrs durch bergpolizeilich anzuordnendes Stehenlassen von Sicherheits­
pfeilern vorzubeugcn sein würde,
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b) d aß die wirtschaftliche Bedeutung des uneingeschränkten Abbaues der 
Mineralien die der Ansiedlung überwiegt.

§ 16. Dor Erteilung der Ansiedlungsgenehmigung sind die beteiligten 
Gemeinde-(GutS-)Dorsieher (tz 15) von dem Antrag in Kenntnis zu setzen. 
Diese haben zu prüfen, ob für sie Anlaß vorliegt, Einspruch gemäß tz 15 
zu erheben, wofür die im nächsten Satze vorgesehene Auüschlußfrist gilt. Sic 
haben ferner den Antrag alsbald innerhalb ihrer Gemeinden (Gutsbezirke) 
auf ortsübliche Art mit dem Bemerken bekannt zu machen, daß gegen den 
Antrag von den Eigentümern, NutzungS-, Gebrauchsberechtigtcn und 
Pächtern der benachbarten Grundstücke innerhalb einer Ausschlußfrist von 
21 Tagen bei der besonders zu bezeichnenden Genehmigungsbehörde Einspruch 
erhoben werden könne, wenn der Einspruch sich durch Tatsachen der im § 15 
bezeichneten Art begründen lasse.

Geht Bergbau unter dem zu besiedelnden Grundstück oder in dessen Nähe 
um, so ist von dem Antrag auch der zuständige Bcrgrevierbeamte in Kenntnis 
zu setzen. Dieser hat den beteiligten Bergwerksbesitzern eine Mitteilung von 
dem Anträge zuzustellen, unter Hinweis auf die Befugnis, innerhalb einer 
Frist von einundzwanzig Tagen vom Tage der Zustellung ab Einspruch auf 
Grund des tz 15 L bei der besonders zu bezeichnenden Genehmigungsbehörde 
zu erheben.

Die Einsprüche sind von der Genehmigungöbehördc, geeignetenfalls nach 
Anhörung des Antragstellers und derjenigen, welche Einspruch erhoben haben, 
sowie nach Aufnahme deü Beweises zu prüfen.

Wenn der Einspruch auf Grund des H 15 L erhoben wird, so ist die 
Genehmigungsbehörde zur Einholung einer gutachtlichen Äußerung der zu­
ständigen Bergpolizeibehörde verpflichtet.

H 17. Ist anzunehmcn, daß infolge der Ansiedlung eine Änderung oder 
Neuordnung der Gemeinde-, Kirchen- oder Schulverhältnisse erforderlich wird, 
so sind die beteiligten Gemcinde-(GutS-)Dorsteher und die Vorstände der 
beteiligten Kirchen- und Schulgemeinden (Schulverbände, Schulsozietäten 
usw.) von dem Anträge mit dem Eröffnen in Kenntnis zu setzen, daß sie 
binnen einer Ausschlußfrist von einundzwanzig Tagen bei der GenehmigungS- 
behördc die Festsetzung besonderer Leistungen des Antragstellers für den Zweck 
dieser Änderung oder Neuordnung beantragen können.

Erachtet die Genehmigungsbehörde eine solche Leistung für erforderlich, 
so hat sie diese in dem Bescheide festzusetzcn oder ihre Festsetzung einem 
weiteren Bescheide vorzubehaltcn. Sie ist hierbei an die etwa gestellten 
Anträge nicht gebunden.

Die Ansiedlungsgenehmigung kann von dem Nachweise, daß die Leistung 
erfüllt ist, oder von der Bestellung einer Sicherheit, die für die Erfüllung 
haftet, abhängig gemacht werden.

Macht der Antragsteller von der AnsiedlungSgenchmigung Gebrauch, so 
ist er zu den Leistungen verpflichtet.

§ 17 a) Sind für die Ansiedlung im öffentlichen Interesse Anlagen 
erforderlich, so kann die Ansiedlungsgenehmigung versagt werden, solange 
der Antragsteller nicht diese Anlagen nach Umfang und Art ihrer Ausführung, 
gegebenenfalls unter Beifügung einer Zeichnung, darlcgt und nachweist, daß 
die zu ihrer ordnungsmäßigen Ausführung nötigen Mittel vorhanden sind, 
und daß ihre künftige Unterhaltung dem öffentlichen Interesse entsprechend 
geregelt ist.
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In dem Bescheide sind die dem Antragsteller zu diesem Zwecke auf- 
zuerlegendcn Leistungen festzusetzcn.

Bei Anlagen, die dem Landeskulturinteresse erforderlich sind, ist in 
geeigneten Fällen vor Erteilung des Bescheids die Auseinandersehunasbehördc 
gutachtlich zu hören.

Die Ansiedlungsgenehmigung kann von der Bestellung einer Sicherheit, 
die für die Erfüllung der Leistungen des Antragstellers haftet, abhängig 
gemacht werden.

Macht der Antragsteller von der Ansiedlungsgenehmigung Gebrauch, 
so ist er zu diesen Leistungen verpflichtet.

8 17 b) Wird eine Sicherheit nach Maßgabe vorstehender Vorschriften 
bestellt, so ist die Genehmigungsbehörde zuständig für die Entscheidung über 
Anträge auf gänzliche oder teilweise Freigabe der Sicherheit.

§ 18. Wird die AnsiedlungSgenchmigung versagt oder nicht schlechthin 
erteilt oder werden Einsprüche (htz 15, 15 u, 16) zurückgewiesen, so ist der 
Bescheid mit Gründen zu versehen und dem Antragsteller sowie denjenigen, 
die Einspruch erhoben haben, zu eröffnen.

Oiefen steht innerhalb zwei Wochen gegen den Bescheid des KreiSauS- 
schusscS der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitver­
fahren, gegen den Bescheid der Ortspolizeibehörde eines Stadtkreises die 
Klage bei dem Bezirksverwaltungsgericht offen. Im ersteren Falle hat der 
Vorsitzende des Krcisausschusses einen Vertreter des öffentlichen Interesses 
zu bestellen.

Insoweit der Bescheid Festsetzungen nach den tztz 17 nnd 17 :r enthält, 
steht dem Antragsteller innerhalb zwei Wochen nur die Beschwerde an das 
BezirkoverwaltungSgericht und gegen dessen Bescheid innerhalb gleicher Frist 
die weitere Beschwerde an den Provinzialrat offen.

Oie Beschwerde steht aus Gründen des ösfentlichen Interesses auch dem 
Vorsitzenden des Kreisverwaltungsgerichts zu, sofern er die Festsetzungen 
für unzureichend erachtet oder die AnsicdlungSgenehmigung ohne solche 
erteilt ist.

Wird nach den vorstehenden Vorschriften ein Bescheid gleichzeitig im 
Beschwerde- und im Verwaltungsstreitverfahren angefochten, so ist das 
Befchwerdeverfahrcn vorab durchzuführcn.

Eine Nachprüfung der nach den tztz 17 und 17 L getroffenen Festsetzungen 
findet im Derwaltungsstreitverfahren nicht statt.

Erfolgt die Zurückweisung des Einspruchs im Falle des H 15 a aus dem 
Grunde, weil die Bergpolizeibehörde das Stehcnlasscn von Sicherheitspfei­
lern nicht für notwendig erachtet, so unterliegt der Bescheid keiner weiteren 
Anfechtung.

§ 19. Auf den dem Grundeigentume durch die Versagung der Ansied- 
lungsgenehmigung zugefügten Schaden finden, sofern sich diese Versagung 
auf einen Einspruch des tz 15 a dieses Gesetzes stützt, die Vorschriften der 
§ 148—151 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 (GS. S. 705) 
in der Fassung des Gesetzes vom 7. Juli 1902 (GS. S. 255) Anwendung.

Die Verjährung des Anspruchs auf Schadenersatz beginnt mit Ablauf des 
Tages, an welchem der DcrsagungSbescheid endgültig wird.

Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, auf Verlangen des Berg­
werksbesitzers die Eintragung eines Vermerkes in das Grundbuch dahin zu 
bewilligen:
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daß und für welche Grundfläche die AnsiedlungSgenehmigung auf Ein­
spruch des Dergwerksbesitzers versagt und welche Entschädigung ge­

zahlt worden ist.
§ 20. Wer vor Erteilung der AnsiedlungSgenehmigung mit einer An­

siedlung beginnt, wird mit Geldstrafe bis ISO RM. oder Haft bestraft. Auch 
kann die Ortspolizeibehörde die IWeiterführung der Ansiedlung verhindern 
und die Wegschaffung der errichteten Anlagen anordnen.

Artikel II.
Der zweite Absatz des H 52 des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 

1880 (GS. S. 280) wird aufgehoben.

Artikel III.
Auf Ansiedlungen, die durch Nentengutsbildung unter Vermittlung der 

Generalkommission nach dem Gesetze, betreffend die Beförderung der Er­
richtung von Nentengütern, vom 7. Juli 1891 (GS. S. 297) entstehen, 
finden die 13 bis 16, 17 b, 19, 20 in der durch Artikel I vorgeschriebenen 
Fassung mit dec Maßgabe Anwendung, daß Genehmigungsbehörde die Ge­
neralkommission ist.

In diesem Falle treten an die Stelle der 17, 17 a, 18 des Artikels I 
folgende Vorschriften:

H 17. Die beteiligten Gemeinde-(GutS-)Dorsteher und die Verbände der 
beteiligten Kirchen- und Schulgemeinden (Schulverbände, Schulsozietäten 
usw.) sind von dem Anträge mit dem Eröffnen in Kenntnis zu setzen, daß sie, 
falls infolge der Ansiedlung eine Änderung oder Neuordnung der Gemeinde-, 

, Kirchen- oder Schulverhältnisse erforderlich werden sollte, binnen einer Aus­
schlußfrist von einundzwanzig Tagen bei der Genehmigungsbehörde die Fest- 
fetzung besonderer Leistungen des Antragstellers für den Zweck dieser Ände­
rung oder Neuordnung beantragen können.

Die Genehmigungsbehörde hat das Ergebnis der Bekanntmachung dem 
Kreisausschuß, in Stadtkreisen der Ortspolizeibehörde, unter Beifügung der 
Akten mitzuteilen.

Erachtet das KreioverwaltungSgericht oder die Ortspolizeibehörde eine 
solche Leistung für erforderlich, so haben sie diese in einem Bescheide festzu­
setzen oder ihre Festsetzung einem weiteren Bescheide vorzubehalten. Sie sind 
hierbei in die etwa gestellten Anträge nicht gebunden.

Gegen den Bescheid steht dem Antragsteller innerhalb zwei Wochen nur 
die Beschwerde an das BezirköverwaltungSgericht und gegen dessen Bescheid 
innerhalb gleicher Frist die weitere Beschwerde an den Arovinzialrat offen.

Aus Gründen des öffentlichen Interestes ist auch dein Vorsitzenden des 
KreisauSschusteS die Beschwerde gegeben, wenn er die Festsetzung für unzu­
reichend hält oder wenn eine Leistung nicht für erforderlich erachtet wor­
den ist.

Die Generalkommission kann die AnsiedlungSgenehmigung von dem Nach­
weise, daß die Leistung erfüllt ist, oder von der Bestellung einer Sicherheit, 
die für die Erfüllung haftet, abhängig machen.

Macht der Antragsteller von der AnsiedlungSgenehmigung Gebrauch, so 
ist er zu der Leistung verpflichtet.

H 17». Sind für die Ansiedlung im öffentlichen Intereste Anlagen erfor­
derlich, so kann die AnsiedlungSgenehmigung versagt werden, solange der An­
tragsteller nicht diese Anlagen nach Umfang und Art ihrer Ausführung, ge­
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gebenenfalls linker Beifügung einer Zeichnung, darlegt und nachwcist, daß 
die zu ihrer ordnungsmäßigen Ausführung nötigen Mittel vorhanden sind, 
und daß ihre künftige Unterhaltung dem öffentlichen Interesse entsprechend 
geregelt ist.

Die zu diesem Zwecke dem Antragsteller aufzucrlegendcn Leistungen sind 
von der Generalkommission durch Bescheid festzusetzen.

Dor Erlaß des Bescheides ist das Kreisverwaltungsgericht, in Stadt­
kreisen die Ortspolizeibehörde, zu hören. Der Bescheid ist diesen Behörden 
zuzustellen.

Die Generalkommission kann die Ansiedlungsgenehmigung von der Be­
stellung einer Sicherheit, die für die Erfüllung der Leistungen des Antrag­
stellers haftet, abhängig machen.

Macht der Antragsteller von der Ansiedlungsgenehmigung Gebrauch, so 
ist er zu diesen Leistungen verpflichtet.

H 18. Bis zur Neuordnung der Einrichtung und des Verfahrens der 
Auseinandersetzungsbehörden greifen die folgenden Bestimmungen Platz:

Soll die AnsiedlnngSgenehmigung auf Grund der tzh 14—16 versagt 
oder soll sie nicht schlechthin erteilt, oder sollen Einsprüche 15, 15 a, 16) 
zurückgewiesen werden, so ist dem Antragsteller sowie denjenigen, die Ein­
spruch erhoben haben, von der Generalkommission durch den zuständigen 
Epezialkommistar ein Vorbescheid mit Gründen zu erteilen.

Vor Erteilung des Vorbescheides ist über die Einsprüche der Kreisaus­
schuß, in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde, zu hören.

Gegen den Vorbescheid steht dem Antragsteller sowie denjenigen, die Ein­
spruch erhoben haben, die Klage beim DezirkoverwaltungSgericht zu. Sie ist 
innerhalb zwei Wochen nach Erteilung des Vorbescheides anzubringen. f)m 
Verwaltungsstreitverfahren ist das öffentliche Interesse von der Generalkvm- 
Mission als Partei wahrzunehmen.

Gegen den Bescheid des H 17 rr steht dem Antragsteller innerhalb zwei 
Wochen die Beschwerde an den Minister für Landwirtschaft, Domänen und 
Forsten zu. Aus Gründen des öffentlichen Interesses ist auch dem Vorsitzen­
den des Kreisausschusses, in Stadtkreisen der OrtSpolizcibehörde, binnen 
gleicher Frist die Beschwerde gegeben, wenn die Festsetzung für unzureichend 
erachtet wird oder wenn eine Leistung nicht für erforderlich erachtet worden ist.

Eine Nachprüfung der nach den tztz 17, 17 a getroffenen Festsetzungen fin­
det im Derwaltungsstreitverfahren nicht statt.

Erfolgt die Zurückweisung des Einspruchs im Falle des tz 15 rr aus dem 
(drund, weil die Berpolizeibehörde das Stehenlassen von Sicherheitspfeilern 
uicht für notwendig erachtet, so unterliegt der Bescheid keiner weiteren An­
fechtung.
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22. Fluchiliniengesetz
Gesetz, bete, die Anlegung nnd Veränderung von Straßen und Plätzen in 

Städten und ländliche» Ortschaften vom 2. 7. 1875 (GS. S. 561)."°)
In der Fassung des Art. I des Wohnungsgesctzcs vom 28. März 1918 

(GS. 23).

Wir Wilhelm usw. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Land­
tages, für den ganzen Umfang der Monarchie, was folgt:

§ 1. Für die Anlegung oder Veränderung von Straßen und Plätzen 
(auch Gartcnanlagen, Spiel- und ErholungSplätzcn) in Städten und länd­
lichen Ortschaften sind die Straßen- und Baufluchtlinien vom Gemeindevor­
stande im Einverständnisse mit der Gemeinde, bezüglich deren Vertretung, dem 
öffentlichen Bedürfnisse entsprechend unter Zustimmung der Ortspolizei­
behörde festzusetzen.

Die Ortspolizeibehörde kann die Festsetzung von Fluchtlinien verlangen, 
wenn die von ihr wahrzunehmenden polizeilichen Rücksichten oder ein hervor- 
getreteneS Bedürfnis nach Klein- oder Mittelwohnungen die Festsetzungen for­
dern, in letzterem Falle bedarf sie jedoch der Einverständniserklärung der Kom- 
munalaufstchtsbehörde. v

Zu einer Straße im Sinne dieses Gesetzes gehört der Straßcndamm und 
der Bürgersteig.

Die Straßenfluchtlinien bilden regelmäßig zugleich die Baufluchtlinien, 
das heißt die Grenzen, über welche hinaus die Bebauung ausgeschlossen ist. 
Aus besonderen Gründen kann aber eine hinter die Straßenfluchtlinie zurück­
weichende Baufluchtlinie festgesetzt werden.

H 2. Die Festsetzung von Fluchtlinien (H 1) kann für einzelne Straßen, 
Straßenteile und Plätze (auch Gartenanlagen, Spiel- und Erholungsplätze) 
oder, nach dem voraussichtlichen Bedürfnisse der näheren Zukunft, durch Auf­
stellung von Bebauungsplänen für größere Grundflächen erfolgen.

Handelt eö sich infolge von umfassenden Zerstörungen durch Brand oder 
andere Ereignisse um die Wiederbebauung ganzer Ortstcile, so ist die Ge­
meinde verpflichtet, schleunigst darüber zu beschließen, ob und inwiefern für 
den betreffenden Ortsteil ein neuer Bebauungsplan aufzustellen ist und ein­
tretendenfalls die unverzügliche Feststellung des neuen Bebauungsplanes zu 
bewirken.

H 3. Bei Festsetzung der Fluchtlinien ist auf das Wohnbedürfnis sowie die 
Förderung des Verkehrs, der Fcuersicherheit und der öffentlichen Gesundheit 
Bedacht zu nehmen, auch darauf zu halten, daß eine Verunstaltung der Stra­
ßen und Plätze sowie des Orts- nnd Landschastsbildes nicht eintritt.

Es ist deshalb für die Herstellung einer genügenden Breite der Straßen 
und einer guten Verbindung der neuen Bauanlagen mit den bereits bestehen­
den Sorge zu tragen. Im Interesse des Wohnungsbedürfnisses ist ferner 
darauf Bedacht zu nehmen, daß in ausgiebiger Zahl und Größe Plätze (auch 
Gartenanlagen, Spiel- und Erholungsplätze) vorhanden sind, daß die Mög­
lichkeit gegeben ist, an geeigneter Stelle Kirchen- und Schulbauten zu errich-

Dtc hierzu ergangenen „Vorschriften sür die Ausstellung von Fluchtlinien und 
Vebauunggplüncn" v. üv. S. 1878 sind abgedruikt Ministerialblatt Seite 17l.

Vgl. dtc Kommentare von Straub-Torney.
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lcn, daß für Wohnzwecke Daublöcke von angemessener Tiefe und Straßen 
von geringerer Breite entsprechend dem verschiedenartigen Wohnungsbedürf­
nisse geschaffen werden, und daß durch die Festsetzung Baugelände ent­
sprechend dem Wohnungsbedürfnisse der Bebauung erschlossen wird.

§ 4. Jede Festsetzung von Fluchtlinien (tz 1) muß eine genaue Bezeich­
nung der davon betroffenen Grundstücke und Grundstücksteile und eine Be­
stimmung der Höhenlage, sowie der beabsichtigten Entwässerung der betref­
fenden Straßen und Plätze enthalten.

§ 5. Die Zustimmung der Ortspolizeibchörde (H 1) darf nur versagt 
werden, wenn die von ihr wahrzunehmcnden polizeilichen Rücksichten oder ein 
hervorgetretcnes Bedürfnis nach Klein- oder Mittelwohnungcn (h 3 Abs. 3) 
die Vcrsagung fordern. Soweit die^sustimmung wegen eines hervorgetre- 
lcnen Bedürfnisses nach Klein- oder Mittelwohnungcn versagt wird, bedarf 
es des Einverständnisses der Kommunalaufsichtsbehörde.

Will sich der Gemeindevorstand bei der Versagung nicht beruhigen, so 
beschließt auf sein Ansuchen der Krcisausschuß?")

Derselbe beschließt auf Ansuchen der Ortspolizeibehörde über die Dcdürf- 
nisfrage, wenn der Gemeindevorstand die von der Ortspolizeibehörde ver­
langte Festsetzung (tz I Abs. 2) ablehnt. Soweit ein solches Ansuchen auf ein 
hcrvorgetretencs Bedürfnis nach Klein- oder Mittelwohnungen gestützt wird, 
darf cs nur im Einverständnisse mit der Kommunalaufsichtsbehörde ergehen.

§ 6. Betrifft der Plan der beabsichtigten Festsetzungen (tz 4) eine Festung, 
oder fallen in denselben öffentliche Flüsse, Chausseen, Eisenbahnen oder Bahn­
höfe, so hat die Ortspolizeibehörde dafür zu sorgen, daß den beteiligten Be­
hörden rechtzeitig zur Wahrung ihrer Interessen Gelegenheit gegeben wird.

8 7. Nach erfolgter Zustimmung der Ortspolizeibehörde, beziehentlich des 
Kreisausschusses (H 5), hat der Gemeindevorstand den Plan zu jedermanns 
Einsicht offen zu legen. Wie letzteres geschehen soll, wird in der ortsüblichen 
Art mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen den Plan 
innerhalb einer bestimmt zu bezeichnenden präklusivischen Arist von mindestens 
vier Wochen bei dem Gemeindevorstande anzubringen sind.

Handelt es sich um Festsetzungen, welche nur einzelne Grundstücke bctref- 
fen, so genügt statt der Offenlegung und Bekanntmachung eine Mitteilung 
an die beteiligten Grundeigentümer.

§8. Über die erhobenen Einwendungen (H 7) hat, soweit dieselben nicht 
durch Verhandlung zwischen dem Gemeindevorstande und den Beschwerde­
führern zur Erledigung gekommen, der KreiSauSschuß zu beschließen. Sind 
Einwendungen nicht erhoben, oder ist über dieselben endgültig (tz 16) be­
schlossen, so hat der Gemeindevorstand den Plan förmlich festzustellen, zu 
jedermanns Einsicht offen zu legen und, wie dies geschehen soll, ortsüblich 
bekannt zu machen.

H 9. Sind bei Festsetzung von Fluchtlinien mehrere Ortschaften beteiligt, 
so hat eine Verhandlung darüber zwischen den betreffenden Gemeindevorstän- 
dcn stattzufinden.

Über die Punkte, hinsichtlich deren eine Einigung nicht zu erzielen ist, be­
schließt das Bezirksverwaltungsgericht.

§ 10. Jede, sowohl vor als nach Erlaß dieses Gesetzes getroffene Fest- 
sehung von Fluchtlinien kann nur nach Maßgabe der vorstehenden Bestim- 
siwngen aufgehoben oder abgeandert werden.

8 V Abs. 2, «» 7. 8, v. In Stadttrciscn der BczlrkSausschub iio Abs. 2
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Zur Festsetzung neuer oder Abänderung schon bestehender Bebauungs­
pläne in den (Städten Berlin, Potsdam, Charlottenburg und deren nächster 
Umgebung bedarf cs königlicher Genehmigung.

tz 11. Mit dem Tage, an welchem die im tz 8 vorgeschriebene Offen­
legung beginnt, tritt die Beschränkung des Grundeigentümers, daß Neubau­
ten, Um- und Ausbauten über die Fluchtlinie hinaus versagt werden können, 
endgültig ein. Gleichzeitig erhält die Gemeinde das Recht, die durch die fest­
gesetzten Straßenfluchtlinien für Straßen und Plätze (auch Gartcnanlagen, 
Spiel- und Erholungsplätze) bestimmte Grundfläche dem Eigentümer zu ent­
ziehen."")

tz 12. Durch Ortsstatut kann festgestellt werden, daß an Straßen oder 
Straßenteilcn, welche noch nicht gemäß der baupolizeilichen Bestimmungen 
des Orts für den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig hergestellt sind, 
Wohngebäude, die nach diesen Straßen einen Ausgang haben, nicht errichtet 
werden dürfen.

Das Ortsstatut hat die näheren Bestimmungen innerhalb der Grenze vor­
stehender Vorschriften festzusetzen und bedarf der Bestätigung des Bezirksvcr- 
waltungSgerichtS. Gegen den Beschluß des Bezirksverwaltungsgerichts ist 
innerhalb einer Ausschlußfrist von zwei Wochen die Beschwerde bei dem Pro­
vinzialrate zulässig.

Nach erfolgter Bestätigung ist das Statut in ortsüblicher Art bekannt 
zu machen.

Von dem Verbote kann Dispens erteilt werden, falls ein Bedürfnis für 
Klein- oder Mittelwohnungen besteht, begründete Aussicht vorhanden ist, daß 
der Eigentümer diesem Bedürfnisse durch den Bau entsprechender, gesunder 
und zweckmäßig eingerichteter Wohnungen Rechnung trägt, und falls kein 
überwiegendes berechtigtes Gemeindeinteresse entgegensteht. Weist die Ge­
meinde nach, daß geeignete Maßnahmen ergriffen sind, um dem Bedürfnisse 
für Klein- oder Mittelwohnungen durch Errichtung von Häusern mit höch­
stens einem Obergeschoß über dem Erdgeschoß ausreichend Rechnung zu tra­
gen, und ist die Gewähr gegeben, daß diese Maßnahmen auch zur Durch­
führung gelangen werden, so darf der DiSpenS zur Errichtung von Gebäuden 
mit mehr Stockwerken nicht erteilt werden.

Ist durch Gemeindcbeschluß bestimmt, daß erst nach Zahlung oder Sicher­
stellung der gemäß tz 15 dieses Gesetzes oder gemäß tz 9 des Kommunal­
abgabengesetzes vom 14. Juli 1893 (GS. S. 152) von der Gemeinde fest­
gesetzten Beiträge Wohngebäude errichtet werden dürfen, so darf der DiSpenS 
vor erfolgter Zahlung oder Sicherstellung nicht erteilt werden.

Über die Erteilung des Dispenses beschließt im Streitfälle der Bezirks­
ausschuß.

Unter den gleichen Voraussetzungen kann der Bezirksausschuß beschließen, 
daß die Gemeinde, soweit sie eine öffentliche Wasserleitung, Ableitung der 
Schmutzwässer oder Beleuchtung als Gemeindeanstalt unterhält, den Eigen­
tümern nach Maßgabe der allgemeinen örtlichen Bestimmungen die Benutzung 
dieser Anstalt gewährt.

«) Ob.-Verw.-Ger.-Entsch. Bd. VIII S. 2S4. Unter Reparaturbau ist der Ersatz cin- 
zclncr abgängig gewordener Bauteile zu verliehen: bet einem Umbau handelt cs 
sich um eine das Bauwerl teilweise umgellallende Änderung der Substanz im 
Austern oder Innern:

b) Ob.-Verw.-Ger.-Entsch. Bd. XV S. 37«. Umzäunungen, auch wenn sie sich ihrer 
Nonstrullion nach als Bauten darstellen, fallen nicht unter 8 II.
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§ 13. Eine Entschädigung kann wegen der nach den Bestimmungen des 
h 12 eintretenden Beschränkung der Baufreiheit überhaupt nicht, und wegen 
Entziehung oder Beschränkung des von der Festsetzung neuer Fluchtlinien be­
troffenen Grundeigentums nur in folgenden Fällen gefordert werden:

1. wenn die zu Straßen und Plätzen (auch Gartenanlagcn, Spiel- und 
Erholungsplätzen) bestimmten Grundflächen auf Verlangen der Ge­
meinde für den öffentlichen Verkehr abgetreten werden;

2. wenn die Straßen- oder Baufluchtlinie vorhandene Gebäude trifft und 
das Grundstück bis zur neuen Fluchtlinie von Gebäuden sreigelegt wird;

3. wenn die Straßenfluchtlinie einer neu anzulegenden Straße ein unbe­
bautes, aber zur Bebauung geeignetes Grundstück trifft, welches zur 
Zeit der Feststellung dieser Fluchtlinie an einer bereits bestehenden 
und für den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertiggestellten an­
deren Straße belegen ist und die Bebauung in der Fluchtlinie der neuen 
Straße erfolgt.

Die Entschädigung wird in allen Fällen wegen der zu Straßen und 
Plätzen (auch Gartenanlagen, Spiel- und Erholungsplätzen) bestimmten 
Grundfläche für Entziehung des Grundeigentums gewährt. Außerdem wird 
in denjenigen Fällen der Nr. 2, in welche» es sich um eine Beschränkung des 
Grundeigentums infolge der Festsetzung einer von der Straßcnfluchtlinie ver­
schiedenen Baufluchtlinie handelt, für die Beschränkung des bebaut gewese­
nen Teiles des Grundeigentums (h 12 des Gesetzes über Enteignung von 
Grundeigentum vom 11. Juni 1874) Entschädigung gewährt,

In allen oben gedachten Fällen kann der Eigentümer die Übernahme des 
ganzen Grundstücks verlangen, wenn dasselbe durch die Fluchtlinie entweder 
ganz oder so weit in Anspruch genommen wird, daß das Restgrundstück nach 
den baupolizeilichen Vorschriften des Ortes nicht mehr zur Bebauung ge­
eignet ist.

Bei den Vorschriften dieses Paragraphen ist unter der Bezeichnung 
Grundstück jeder im Zusammenhänge stehende Grundbesitz des nämlichen 
Eigentümers begriffen.

§ 13 rr. Mit dem Zeitpunkt, an dem für eine Straße, einen Straßcnteil 
oder Platz die Fluchtlinien förmlich festgestellt sind, erhält die Gemeinde das 
Recht, ein an die Fluchtlinie der Straße, des Straßenteilö oder des Platzes 
angrenzendes Grundstück, soweit es nach den baupolizeilichen Vorschriften des 
Ortes nicht zur Bebauung geeignet ist, dem Eigentümer gegen Entschädigung 
zu entziehen. Bei Straßen, Straßenteilen oder Plätzen, für die Fluchtlinien 
nicht förmlich festgestellt sind, entsteht das Recht der Gemeinde mit dem Zeit­
punkt, an dem die Straße, der Straßenteil oder der Platz gemäß den bau­
polizeilichen Vorschriften des Ortes für den öffentlichen Verkehr und für den 
Anbau fertig hergestellt ist. Will die Gemeinde dieses Recht auüüben, so hat 
sie dies unter genauer Bezeichnung der zu enteignenden Fläche dem Eigen­
tümer mitzuteilen mit dem Hinweise, daß Einwendungen gegen die Entziehung 
binnen einer Auoschlußfrist von vier Wochen bei dem Gcmeindevorstand an­
zubringen sind. Über Einwendungen beschließen die im § 8 dieses Gesetzes 
und im H 146 des Gesetzes über die Zuständigkeit der Verwaltungs- und Vcr- 
tvaltungSgerichtsbchörden vom 1. August 1883 (GS. S. 237) berufenen Be­
hörden.

Sind die nach Abs. 1 entzogenen Grundflächen weder zusammen noch in 
Verbindung mit anderen der Gemeinde gehörigen Grundstücken zur Bebauung 
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geeignet, so ist die Gemeinde verpflichtet, die entzogenen Grundflächen den 
Eigentümern der angrenzenden Grundstücke auf ihr Verlangen gegen Erstat­
tung der Aufwendungen nebst Zinsen zu übereignen. Sie hat, wenn mehrere 
Grundstücke angrenzen und eine Vereinbarung mit den Eigentümern nicht er­
zielt wird, einen Plan für die zweckmäßige Zuteilung der entzogenen Grund­
flächen sowie eine Kostenverteilung aufzustellen. Der Plan und die Kosten­
verteilung sind zur Einsicht der Beteiligten offenzulegen. Die Offenlegung ist 
ortsüblich bekannt zu machen mit dem Hinweise, daß Einwendungen binnen 
einer Auöschlußfrist von vier Wochen seit dem Tage dec Bekanntmachung bei 
dem Gemeindevorstand anzubringen sind. Den aus dem Grundbuch ersicht­
lichen Eigentümern ist, soweit tunlich, besondere Mitteilung zu machen. Über 
die Einwendungen beschließen die im Abs. 1 bezeichneten Behörden.

Die im Abs. 2 Sah I der Gemeinde auferlegte Verpflichtung erlischt 
gegenüber denjenigen Eigentümern, welche sich nicht binnen drei Monaten seit 
Aufforderung der Gemeinde zur Übernahme der Grundfläche verpflichten.

Der § 13 Abs. 4 findet bei den Vorschriften dieses Paragraphen gleich­
falls Anwendung.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung, wenn für eine 
Straße, einen Straßenteil oder Platz vor Inkrafttreten dieser Vorschrift die 
Fluchtlinien förmlich fcstgestellt sind.

Das gleiche gilt, wenn bei Straßen, Straßenteilen oder Plätzen, für die 
Fluchtlinien nicht förmlich festgestellt sind, die Straße, der Straßenteil oder 
der Platz vor Inkrafttreten dieser Vorschrift gemäß den baupolizeilichen Vor­
schriften des Ortes für den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig her­
gestellt ist.

§ 14. Für die Feststellung der nach H 13 und § 13 a Abs. 1 zu gewähren­
den Entschädigungen und die Vollziehung der Enteignung kommen die HH 24 ff. 
des Gesetzes über Enteignung von Grundeigentum vom 11. Juni 1874 zur An­
wendung.

Streitigkeiten über Fälligkeit des Anspruchs auf Entschädigung gehören 
zur gerichtlichen Entscheidung.

Die Entschädigungen sind, soweit nicht ein aus besonderen NechtStiteln 
Verpflichteter dafür aufzukommen hat, von der Gemeinde aufzubringen, in­
nerhalb deren Bezirk das betreffende Grundstück belegen ist.

§ 14 a. Das Gesetz, betreffend die Umlegung von Grundstücken in Frank­
furt a. M., vom 28. Juli 1902 (GS. S. 273) und das Gesetz wegen Ab­
änderung des H 13 des vorbenannten Gesetzes vom 8. Juli 1907 (GS. S. 
259) können für den Bezirk einer Gemeinde durch Ortsstatut eingeführt wer­
den. DaS Ortsstatut bedarf der Bestätigung durch das Bezirksverwaltungs­
gericht.

§ 15. Durch Ortsstatut kann festgesetzt werden, daß bei der Anlegung 
einer neuen oder bei der Verlängerung einer schon bestehenden Straße, wenn 
solche zur Bebauung bestimmt ist, sowie bei dem Anbau an schon vorhande­
nen, bisher unbebauten Straßen und Straßenteilen von dem Unternehmer 
der neuen Anlage oder von den angrenzenden Eigentümern — von letzteren, 
sobald sie Gebäude an der neuen Straße errichten — die Freilegung, erste 
Einrichtung, Entwässerung und Beleuchtungsvorrichtung der Straße in der 
dem Bedürfnisse entsprechenden Weise beschafft, sowie deren zeitweise, höch­
stens jedoch fünfjährige Unterhaltung, bzw. ein verhältnismäßiger Beitrag 
oder der Ersatz der zu allen diesen Maßnahmen erforderlichen Kosten ge­
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leistet werde. Zu diesen Verpflichtungen können die angrenzenden Eigentü­
mer nicht für mehr als die Hälfte der Straßenbreite, und wenn die Straße 
breiter als 26 Meter ist, nicht für mehr als 13 Meter der Straßenbreite 
herangezogen werden.

Bei Berechnung der Kosten sind die Kosten der gesamten Straßenanlage 
und beziehungsweise deren Unterhaltung zusammenzurechnen und den Eigen­
tümern nach Verhältnis der Länge ihrer die Straße berührenden Grenze zur 
Last zu legen. Wird die Straßengrenze eines Grundstücks, dessen Eigentümer 
zu Straßenkosten herangezogen ist, später dadurch verlängert, daß mit dem 
Grundstuck eine Grundfläche wirtschaftlich vereinigt wird, für welche die 
Straßenkosten noch nicht bezahlt sind, so sind dem Eigentümer die auf die 
Verlängerung entfallenden Straßenkosten nachträglich zur Last zu legen.

Das Ortsstatut hat die näheren Bestimmungen innerhalb der Grenze vor­
stehender Vorschrift festzusetzen. Bezüglich seiner Bestätigung, Anfechtbar­
keit und Bekanntmachung gelten die im H 12 gegebenen Vorschriften.

Für die Haupt- und Residenzstadt Berlin bewendet es bei dem Zustande­
kommen eines solchen Status bei den Bestimmungen des Regulativs vom 
31. Dezember 1838.

§ 15 a. Durch Ortsstatut kann bestimmt werden, daß die im vorstehen­
den Paragraphen und im § 9 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 
1893 (GS. S. 152) geregelten Beiträge sowie die im H 6 daselbst bezeich­
neten Gebühren für Gebäude an Straßen, die ihrer Lage und Ausstattung 
nach für Wohnungen der Minderbemittelten besonders geeignet erscheinen und 
für den Ausbau mit Häusern mit höchstens einem Obergeschoß über dem 
Erdgeschosse bestimmt sind (Kleinwohnungsstraßen), ganz oder teilweise er­
lassen oder gestundet werden können, sofern die Gebäude hauptsächlich für 
Wohnungen der bezeichneten Art oder für gemeinnützige Einrichtungen zu­
gunsten der Minderbemittelten (Kinderfürsorge, Fortbildung, Erholung und 
dergl.) bestimmt sind. Wird die Zweckbestimmung der Gebäude später ge­
ändert, so können von dem jeweiligen Eigentümer des Grundstücks die Bei­
träge und Gebühren nachträglich verlangt werden, soweit sie erlassen oder 
noch gestundet sind.

Das Ortsstatut kann hinsichtlich der Straßen, der Gebäude und der 
Wohnungen die Voraussetzungen näher festsetzen, unter denen die Dergünsti- 
gunH eintritt.

tz 16. Gegen die Beschlüsse des KrciSverwaltungSgerichtS steht dem Be­
teiligten in den Fällen der HH 5, 8, 9 die Beschwerde bei dem Bezirksrate 
innerhalb einer Präklusivfrist von einundzwanzig Tagen zu.

In den Fällen, in denen es sich um Wiederbebauung ganzer durch Brand 
oder andere Ereignisse zerstörter Ortsteile handelt, tritt an die Stelle dieser 
Präklusivfrist eine solche von einer Woche.

17 und 18 sind aufgehoben durch 8 146 des Zust.-GesetzeS vom 
1. August 1883.

§ 19. Alle den Bestimmungen dieses Gesetzes entgegenstehenden allge­
meinen und besonderen gesetzlichen Vorschriften werden hierdurch aufgehoben.

Alle Bestimmungen der im Verwaltungswege erlassenen Bauordnungen, 
sonstigen polizeilichen Anordnungen und Ortsstatutcn, welche mit den Vor­
schriften dieses Gesetzes im Widerspruch stehen, treten außer Kraft.

H 20. Der Minister der öffentlichen Arbeiten wird mit der Ausführung 
dieses Gesetzes beauftragt.

Urkundlich, den 2. Juli 1875.
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23. Statische Berechnungen
Erlaß, betreffend Prüfungoverfahren für schwierige statische Berechnungen 

vom 3. Dezember 1926.
(Zentralbl. dcr Bauverwaltung Nr. 7 für 1927.)

I. Soweit die städtischen und ländlichen Daupolizeibehördcn nicht in der 
Lage sind, selbst schwierige statische Berechnungen zu prüfen, haben sie diese 
dem für ihren Bezirk zuständigen, von mir für die Prüfung statischer Be­
rechnungen zugelassencn kommunalen statischen Büro zur Prüfung zugehen 
zu lasten.

Es sind bisher folgende von den Gemeinden eingerichtete statische Büros 
zur baupolizeilichen Prüfung statischer Berechnungen eingerichtet, die sich zur 
Übernahme dieser Arbeiten mit meinem Einvernehmen auch für die Dau­
polizeibehördcn anderer Gemeinden bereiterklärt haben: Königsberg, Berlin, 
Frankfurt a. d. Oder, Kottbus, Stettin, Breslau, Oppeln, Dcuthen, Hildes­
heim, Kiel, Dortmund, Bielefeld, Esten, Köln, Frankfurt a. Main.

Die Zulassung weiterer statischer Büros für den gedachten Zweck bedarf 
meiner Genehmigung.

II. Die Regierungspräsidenten können für ihre Bezirke zulasten, daß 
Bauherren oder deren Beauftragte (auöführcnde Firmen oder beratende 
Ingenieure) schon mit dcr Vorlage des Bauentwurfes an die Baupolizei- 
behörde eine von Prüfungsingenieuren (Ziffer VI) geprüfte statische Be­
rechnung vvrlegcn. Voraussetzung für eine derartige Zulassung ist, daß die 
Stadtgemeinde, die das statische Büro für die Daupolizeibehördcn der Provinz 
oder des Regierungsbezirks eingerichtet hat, hiermit einverstanden ist. Die 
von den Prüfingenieuren vorgeprüften statischen Berechnungen sind von den 
Baupolizcibehörden den für den Bezirk bestehenden kommunalen statischen 
Büros zur Nachprüfung zuzuleiten; jedoch können die Regierungspräsidenten 
an Stelle der kommunalen statischen Büros solche Baupolizcibehörden des 
Bezirks, die eigene zur Nachprüfung geeignete Statiker angcstellt haben, mit 
dieser Nachprüfung betrauen.

III. Für Dauanträge auf Errichtung der nach den 16 ff. dcr Reichs­
gewerbeordnung genehmigungspflichtigen gewerblichen Anlagen sowie für 
Bauanträge, für welche die Baugenehmigung durch staatliche Organe (Land­
räte, Distriktskommistare) erteilt wird, können Bauherren oder ihre Beauf­
tragte (ausführende Firmen oder beratende Ingenieure) stets mit der Vor­
lage an die Baupolizeibehörde eine von Prüfingenieuren (Ziffer VI) geprüfte 
statische Berechnung vorlegen.

In diesem Falle sind die statischen Berechnungen von den Hochbauämtern 
bzw. Landrätcn (Distriktskommissaren) der bei dcr Dau- und Finanzdirektion 
in Berlin 40, Jnvalidenstraße 52, eingerichteten staatlichen Prüfungs­
stelle für statische Berechnungen zur Nachprüfung (Ziffer IV) zuzulcitcn.

IV. Für die Nachprüfung wird folgendes bestimmt:
1. Es ist zu prüfen,

a) ob bei der Vorprüfung die amtlichen Bestimmungen beachtet sind;
b) ob die angewandten RechnungS- und Prüfungümethodcn den 

allgemein anerkannten Regeln der Statik entsprechen;
c) ob die statischen Berechnungen mit den AnSführungSzeichnungcn 

übereinstimmcn;
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ä) ob ferner alle in Betracht kommenden Bauteile statisch untersucht 
sind.

2. Erforderlichenfalls ist die rechnerische Vorprüfung durch Stichproben 
zu kontrollieren.

8. Bei erheblichen Unrichtigkeiten oder Unstimmigkeiten sind die Unter­
lagen dem Bauherrn oder dem Dorprüfer zurückzugebcn, die Mängel 
oder sonstige erhebliche Unzuträglichkeitcn sind der Aufsichtsbehörde 

bekannt zu geben, damit sie rechtzeitig ein Vorgehen gegen den Dor­
prüfer erwägen kann.

V. Für die Nachprüfung werden im allgemeinen den staatlichen und 
kommunalen statischen Prüfungsstellen 33'/» v. H. der bisher nach den 
geltenden Gebührenordnungen zulässigen Prüfungsgebühren vorzubehaltcn 
sein, während 66 ?/> v. H. an die Prüfingenieure abzuführcn sind.

Uber die Erfahrungen, die mit den Prüfungen der statischen Berechnungen 
durch Prüfingenieure gemacht sind, ersuche ich um Bericht binnen zwei Jahren. 
U. 9. Nr. 486.

Der Preußische Minister für Dolkswohlfahrt.

Hierzu ist durch RdErl. d. FM. vom 22. 2. 1934, betreffend schwierige 
statische Berechnungen (V 19. 2420. I) (Zentralbl. der Bauverw.) weiter 
angeordnet:

Das Gesetz über baupolizeiliche Zuständigkeiten vom 15. 12. 1933 
(GS. S. 491; Zentralbl. d. Bauverw. S. 671 u. 674) hat in den Land­
kreisen die Erteilung der Bauerlaubnis und die baupolizeilichen Abnahmen 
vom 1. 4. 1934 ab den Kreispolizeibehörden übertragen. Soweit die preu­
ßischen Staatshochbauämter oder die kommunalen Kreiöbauämter, die den 
Kreispolizeibehörden bei der technischen Bearbeitung der genannten Baupoli­
zeigeschäfte zur Seite stehen, nicht in der Lage sind, die anfallenden schwierigen 
statischen Berechnungen selbst verantwortlich nachzuprüfen, sind diese Stand- 
sicherheitsnachweise der Vorschrift in Ziff. III des Runderlasses des Ministers 
für Dolkswohlfahrt vom 3.12.1926 — II 9 Nr. 486 — (DMDl. Ep. 1129; 
Zentralbl. d. Bauverw. 1927, S. 63) entsprechend der Staatlichen PrüfungS- 
stelle für statische Berechnungen bei der Preußischen Bau- und Finanzdirektion, 
Berlin 40, Jnvalidenstr. 52, vorzulegcn.

Ebenso ist zu verfahren
rr) wenn die Bauanträge dem Genehmigungsverfahren nach h 16 der 

Neichsgewerbeordnung unterliegen und
d) wenn eine Ortspolizeibehörde auf Grund der Ermächtigung aus § 1 

Abs. 2 obengenannten Ges. Baugenehmigungsbehörde ist und ihr ein 
Preußisches Staatshochbauamt bei der technischen Bearbeitung zur 
Seite steht.

Die Vorstände der Preußischen Staatshochbauämter und der kommunalen 
Kreisbauämter müssen in jedem Einzclfalle selbst entscheiden, ob sie sich die 
Prüfung der „schwierigen" statischen Berechnungen zutrauen oder nicht. Eine 
statische Berechnung wird nicht schon dadurch zu einer „schwierigen", daß sie 
auf eigene Verantwortung durch einen Prüfingenieur nach der Anweisung 
vom 3. 12. 1926 geprüft worden ist. Die Staatliche Prüfungsstelle wird 
deshalb solche StandsestigkeitSnachweise zur Eigenbearbeitung an die ein- 
sendendcn Amtsstellen zurückgeben, wenn es sich tatsächlich um einfache und 
in konstruktiver Beziehung leicht zu übersehende Berechnungen handelt. 
Sollen dagegen bei Bauten neuere Konstruktionen in Stahl, Eisenbeton,

Brieger, Baupolizeiliche Vorschriften. 18 
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Holz und dergl. ausgeführt werden, zu deren Beurteilung große Erfahrungen 
und weitgehende Kenntnisse auf dem Gebiete der Bautechnik Voraussetzung 
sind, wird die Staatliche Prüfungsstelle einzufchalten sein.

Die Prüfungsgebühren der Staatlichen Prüfungsstelle sind, soweit Der- 
waltungSgebühren nach Tarifstelle 2 oder 13 der DerwaltungSaebührcn- 
ordnung erhoben werden, neben diesen als bare Auslagen unter Beachtung 
der Bestimmungen in Tarifstelle 2 v und 13 II, 8 einzuziehen. In den Fällen 
des zweiten Absatzes Buchstabe b dieser Verfügung sind die Vorschriften 
der hh 3 und 4 der Gebührenordnung für die Inanspruchnahme der Staat­
lichen Prüfungsstelle vom 13. 11. 1923 — II 9 Nr. 675 — (Zentralbl. d. 
Bauverw. S. 563) zu beachten.

24. Bestimmungen über die bei Hochbauten 
anzunehmenden Belastungen und Beanspruchungen

(Stahl, Holz, Mauerwerk.)

Erl. des Preuß. Fmanzmin. vom 3V. 8. 34 — V. 19. 6200 f.

1. Für die Festsetzung der zulässigen Belastung des Baugrundes sind die 
örtlichen Erfahrungen über die Beschaffenheit und Tragfähigkeit der verschie­
denen Bodenarten (nach örtlicher Bezeichnung) maßgebend. Für die üblichen 
Hochbauten und für einen gleichmäßigen Boden von ausreichender, d. h. in 
der Regel von mindestens 2 m Mächtigkeit sind als Erfahrungswerte an ver­
schiedenen Stellen in frostfreier, d. h. in der Regel 80 cm, Tiefe folgende Zah­
len anzunehmen:

nicht gewachsener Boden: je nach seiner Beschaffenheit 0,2—1,5 lc^/cm*; 
L. gewachsener (offensichtlich unberührter) Boden:

a) Feinsand 1,5 k^/cm?;
d) Mittelsand, festgelagerter trockener Ton, Lehm sowie Kies mit Schich­

ten von geringem Sandgehalt 3,0 lc^/cm?;
o) Grobsand, Kies, fester trockener Mergel 4,5 k^/cm-;
cl) fester Fels, "/» der für das betreffende Gestein festgesetzten zulässigen 

Druckspannung (siehe OM 1053 — Beanspruchungen von Bau­
teilen aus natürlichen und künstlichen Steinen —).

Wenn bei der Berechnung der Kantenpressung alle DelastungSeinflüsse 
berücksichtigt worden sind, dürfen die vorstehenden Werte bei gewachsenem 
Boden (6) um '/, erhöht werden.

2. Liegt die Gründungssohle tiefer als 2 m unter Gelände (z. B. bei Pfei­
ler-, Brunnen- oder Kastengründungen), dann darf die zulässige Belastung um 
die Pressung erhöht werden, die durch die dauernd über der Bausohle lagern­
den Dodenmassen ausgeübt wird.

3. In Zweifelsfällen entscheiden Probebelastungen oder bodenphysikalische 
Untersuchungen (siehe Vorschläge und Richtlinien für Probebelastungen des 
Deutschen Baugrundausschusses), falls besondere Begründungen sie nicht ent­
behrlich erscheinen lassen.

4. Bei Pfahlgründungen ist stets die Tragfähigkeit der Pfähle an Hand 
von Erfahrungswerten für den anstehenden Baugrund (Fußwiderstand, 
Mantelreibung) oder, wenn solche nicht vorliegen, durch Probebelastungen 
nachzuprüfen.
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Brlastungaammhmen im Hochbau.

Erl. des Preuß. Finanzmin. v. 30. 8. 34 — V. 19. 6200 o/9.
(Für Schneelast, Winddruck und Mauerwerk s. Erl. v. 24. 12. 1919. S. 16.)

Raumgewichte von Bau- und Lagerstoffen.
Für die Berechnung sind die Gewichte nach Spalte 4 maßgebend. Abweichun­
gen vom Berechnungsgewicht sind nur auf Grund befand. Nachweise zulässig.

1 2 3 4 5

Be-

Nr. Gegenstand Gewichts-
rech- 

nnngs- Bemerkungen
grenzen gewicht

a> Füllstoffe ln geschüttetem Zustand.
1 Erde, Sand, Lehm

naß........................................................... 1700 biS 2500 2l00
grubenfeucht (etwa 5°/« Wasser enth.) 1200 bis 2000 1800

2 trocken....................................................... 1400 biS 1800 1600
3 Kies, naß.................................................. 1900 biö 2100 2«)00
4 KteS, trocken.............................................. 1500 bis 1!>00 1700
5 Koksasche .................................................. 600 bis 850 700
8 Kohlenschlacke.............................................. 700 biS 1000 1000 Zu Nr.«
7 Hochofenschlacke, Stückschlacke in der 

Körnung von Eisenbahnschotter . . 1250 bis 1700 1500

Spalte 4: 
Die Zahl gilt sür 

eingestampsle 
Schlacke.8 Hochofenschlacke,granulierter Schlacken-

sand ....................................................... 500 biö 1400 1000
9

10
Hochofenschaumschlacke............................
BtmSstetnsand..........................................

350 biS 750
400 bis 900

700
700

b) Werkstücke und Mauerwerk aus nalür-
Ischen Steinen.

11 Granit, Gneis, Syenit Porphyr . . 2400 biö 2800 2600
12 Ba alt ....................................................... 2700 biö 330«) 8000
13 Ba altlava.................................................. 1800 biö 3000 2800
14 Ba altlava, stark porig........................... 1500 btö 2000 1800
15, Marmor....................................................... 2600 biö 2800 2700
16 Kalksteine, dicht......................................... 2500 bis 2700 2600
17 Kalksteine, porig ..................................... 1800 biö 2400 2200
18 Muschelkalk................................................... 2500 bis 2800 2600
19 Grauwacke und Kohlensandsteine . . 2500 btö 2800 2700
20 Sandsteine................................................... 2000 biö 2600 2400
21 Schiefer ....................................................... 2500 btö 2800 2700
22 Tuffstein, Porphyr- und dichter Kalktuff 1600 biS 2200 2000
23 Nagelfluhe...................................................

Bimsstein, Leuzit- und lockerer Kalktuff
2300 biS 2600 2400

24 900 btö 1400 1200

cs Mauerwerk aus künstlichen Steinen
in Normalsormat.

25 Klinker........................................................ 1800 biö 2000 1900
26 uerziegel.............................................. 1700 btö 1900 1800
27 Hohlziegel...................................................

Bollziegel, porige.....................................
1350 biS 1550 1450

28 1000 biS 1200 NlD
29 Hohlziegel, porige..................................... 900 biS 1100 1000
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1 2 3 4 5

Be-

Nr. Gegenstand Gewichts-
rech- 

nungs- Bemerkungen
grenzen gewicht

30 Schwemmsteine u. Hochofenschwemmst. 900 bis 1100 1000 Zu Nr.2ü und SS:
31 Korkstetne................................................... 500 bis 700 600 Ast »a« Gewicht
32 Kalksandsteine.............................................. 1700 bis 1900 1800

der Ziegelsteine 
normalen ffor-

33 Kunstsanditetne......................................... 2000 biS 2200 2100 mat« nachwci«-
34 Schlackensteine......................................... 1200 bis 1500 1400 ltch geringer al«
35 Hochofenschlackenmauersteine .... 

cks MSrlel.
1600 biS 2100 1800

3,3 be, so kann 
daS Gewicht de« 
Mauerwerk« ent­
sprechend niedri­
ger, jedoch nicht36 Zementmörtel und Zementtraßmürtel 2000 biS 2200 2l00

37 Kalkzementmörtel und Kalktraßmörtel 1800 bis 2000 1900 unter isou bem»,
38 Kalkmörtel und Kalkgipsmörtel . . . 1650 biS 1800 1700

angesetzl werden.

39 Gipsmörtel...................................................

«s Delon aus:
900 bis 1500 1200

40 Kies, Granitschotter u. dgl...................... 1800 biS 2400 2200 Zue): Die Bau-
41 desgl. mit Stahleinlagen....................... — 2400 Polizei ist berech­

tig». den genauen 
GcwichtSnach- 

wci« de« Beton«
42
43

Ziegelschotter..............................................
Kohlenschlacke mit Sandzusatz....

1500 biS 2000
1200 bis 1900

1800
16M

44 Bimsktes mit Sandzusatz.................. 1450 bis 1750 1600 zu verlange».
45
46

deSal. mit Stahleinlagen.......................
Hochofenschlacke.........................................

1650 bis 1950
1800 biS 2400

1800
2200

st Bauhölzer, lufttrocken (Feuchligheits-
gehalt: etwa is°ch).

47
48

Kieser (Föhre).........................................
Fichte (Rottanne)..................................... __

600
550

Zu I): Bei Hist 
zcrn^dic nicht

49 Laune (Wcißtanne)................................ — 550 u^stcuchtigkrill-
50 Lärche............................................................ — 600 einflüsse geschützt 

sind ist da« Ge­
wicht um d0 kg/m 
höher anjusepen.

51 Pechkteser (Pitchpine)........................... — 800
52 Gelbkiefer (Nellowptne)....................... — 800
53 Eiche........................................................ — 800
54 Rotbuche . . . .'.................................... — 7M
55 Ausländische Harthölzer.......................

gs Metalle.
— 1000

56 Gußeisen...................................................... — 7250
57 Schwcißetsen und Schweißstahl . . . — 7800
58 Flußstahl und Stahlguß....................... — 7850
59 Aluminium.................................................. — 2750
60 Blei................................................................ — 11400
61 Kupfer, gewalzt......................................... — 8900
62 Bronze....................................................... — 8500
63 Zink, gegossen . . ................................ — 6900
64 Zink, gewalzt.............................................. — 7200
65 Zinn, gewalzt.......................................... — 7400
66

67

Messing.......................................................
6) Lagerstosse.
1. Brennstoffe.

— 8500

Holz, in Scheiten..................................... 330 biS 420 400
68 Braunkohle.................................................. 700 bis 800 750
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1 2 3 4 5

Be-
Nr. Gegenstand Gewichts-

rech- 
nungs- Bemerkungen

grenzen gewicht

kü/m'

69 Kohle (Steinkohle) ................................ 800 bis 950 900
70 Koks, Zechenkoks..................................... 380 bis 530 500
71 Koks, Gaskoks...................................... 360 bis 470 450
72 Preßkohlen.................................................. 750 bis 1250 1000
73 Torf............................................................

2. Feld- und Gartenfrüchte.

300 bis 900 600

74 Gerste............................................................ __ 690
75 Gras und Klee......................................... — 350
76 Hafer........................................................... 550
77 Heu, lose....................................................... __ 70 Zu Nr. 77!

Btb zu etwa s m78 Heu, gepreßt.............................................. __ 280
79 Hopfen, in Säcken ................................ — 170

PÄkhVhe.

80
81

Hopsen, in zylindrischen Hopsenbüchsen
Hopfen, in zylindrischer Form in

— 470

82
83

Hopfenluch eingenäht oder gepreßt 
Hülsensrüchte (Erbsen, Bohnen) . . . 
Kartoffeln................................. ...

—
290
850
750

84 Malz ....................................................... __ 530
85 Malzkeime................................................... — 200
86 Obst............................................................ __ 350
87 Roggen....................................................... _ 680
88 Rüben............................................................ __ 650
89 Zuckerrübenschnitzel................................ — 300
90 Stroh, lose............................................... __ 45 Zu Nr. «>: 

Bis zu etwa z w 
PackhShe.

91 Stroh, gepreßt......................................... 280
92 Weizen.......................................................

3. Verschiedene Lagerstoffe.

— 760

93 Aklengcrüstc u. -schränke mit Inhalt in 
Registratur., Büchereien, Archiv, usw. 

Asche (Schlacke).........................................

Zu Nr. SS: 
Einschließlich 

der Hohlrliumr.94
— 600

900
95 Eiö . ....................................................... — 920
96 HauSmüll................................................... _ . 660
97 Kaffee............................................................ — 700
98 Kalk, gebrannt, in Stücken.................. — 1000
99 Kalk, in Säcken......................................... — 1000

100 Mehl, lose . .......................................... — 500
101 Mehl, in Säcken..................................... —— 500 Zu Nr. ION 

« Vagen — I m 
Hühc.

102
103

Papier............................................................
Salz............................................................
Tors, lose (Torfstreu, Torfmull) . . .

— 1100
1250

104 — 230 Zu Nr. i01:
105
106

Torf, gepreßt..............................................
Wolle, lose..................................................

— 300
450

Auch al« 
Mllstoff.

107 Wolle, gepreßt......................................... — 1300
108 Zement, lose.............................................. 1000 bis 1300 1200
109 Zement, eingerüttelt................................ 1800 bis 2000 1900
110 Zucker..................................... .... — 750
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L. Eigengewichte von Bauteilen.
Für die Berechnung sind die Gewichte nach Spalte 3 maßgebend. Abweichungen 

von diesen Gewichten sind nur auf Grund besonderer Nachweise zulässig.

I 2

Nr. Gegenstand

3 
Ge­

wicht 
IlL/m?

4

Bemerkungen

1
2
3

v
6
7
8
9

10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26

27

28

«) Fuhbodenbelüge und «striche aus: 
Kieiernholz.......................................... 
Eichenholz.......................................... 
Buchenholz.........................................  
Gips.......................................................  
Glas.......................................................
Gußasphalt und Stampfasphalt...................
Steinholz.................................................................
Terrazzo.................................................................
Tonfliesen.................................................................
Zement oder Zementfliesen............................
Korkplatten und Torfplatten (als Unterlage) 
Korkestrich 
Linoleum

je cm 
Dicke

je mm Dicke

b) Puh, Draht- und Rohrpuh.
Rohrdeckenpuy oder Spalierdeckenputz üblicher Dicke 

einschließlich Rohr........................................................
Putz auö:

Gipsmörtel........................................................
Kalkmörtel und Kalkgipsmürtel . . . . 
Kalkzementmörtel und Kalktraßmörtel. . 
Zementmörtel und Zementtraßmörtel . . 
Rabitz- oder Drahtputz................................  
Monier- oder Zementdrahtputz...................

cj Deckensüllslosse.
Kohlenschlacke oder Hochosenschlackensand . 
Koblenschlackenbelon mit Sandzusatz . . . 
Koksasche oder Hochofenschaumschlacke . . . 
Lehm ...................................................................... 
Sand .....................................................................

je cm 
Dicke

je cm
Dicke

ch Zwischendecken von Solzdalkendecken (ohne Backen).
Stülpdecke

Bretter 3 cm dick . .
Lehmschlag 8 cm dick

Gesireckier Windelboden (15 cm dick) 
Schleetslangen 7 cm Durchmesser . . 
Lehm und Siroh dazu........................

Halber Windelboden (15 cm dick) 
Siakhvlzer 3 cm dick........................ 
Latten 4/6 cm.....................................
Lehmschlag mir Stroh 12 cm dick. ..

18 Kz/m^ 
128 „ 
146 leg/m'^

25 IlL/m- 
160 „ 
185 lcg/m-

13 IlL/m'
3 ,, 

192 „ 
208 ste/m^

6
8
7

16
26
22
18
20
20
22

3
5
1^

20

12
17
19
21
15
24

10 
Ul
7 

Ui 
16

ISO

185

210

Zu Nr. l bis s: 
wercchnet mil 
einem Raum- 
gewicht für luft­
trockenes Holz, 
vgl. Bemerkung 
in Abschnitt k 
zu t.

Zu Nr.l«: Vgl. 
Bemerkung zu 
Nr. »S und St.
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1 2 3 4

Str. Gegenstand
Ge­

wicht 
Icü/m^

Bemerkungen

29 Ganzer Wtndelbodcn (24 cm dick) 
Stakhölzer 4 cm dick........................ 
Latten 4/6 cm ................................. 
Lehmschlag mit Stroh 2V cm dick .

17 Kg/m?

320 „

30 Stakung mit KokSaschenschüttung 
Stakhölzer 3 cm dick.......................  
Latten 4/6 cm.....................................
Lehmverstrich 2 cm dick........................
Aschenschüttung 8 cm dick...................

340 ks/m"-

13 hZ/m'^
3 ,

32 „
56 „

340

31 Stakung mit Lehmschüttung 
Stakhölzer 3 cm dick.......................  
Latten 4/6 cm.....................................
Lehmschüttung 10 cm dick...................

104 ü^/m^

13
3 „

160 „

105

32 Einschubdecke
Latten 4/6 cm..........................................
Schwartcncinschub......................................
Lehmverstrich...............................................
Auffüllung (Lehm oder Sand 10 cm dick)

176 kg/m^

3 i<g/m^
13 „
10 „

160 „

180

33
«) Lolzdalkendecken, Leispiele:

für Stakung mit Lehmschüttung

Kieferner Bretterfußboden 2F cm dick .
Balken 18/24 cm bei 0,9 m Abstand von

Mitte bis Mitte -0,24-600-^9

Stakung mit Lehmschüttung
<Nr. 31) 0,72 180-^9

Rohrdeckenputz einschltcßl. Rohr ....

186 leg/m-i

15 li^/m^

29 ,

144 ,

20 „

190

Zu Nr. 33 u. 3«: 
9 Vgl. Bemer­
kung zu Nr. l 
bi« s.
») Da» Gewicht 
erhöht sich um 
io Kg/m" bei 
Rohrdeckenpuh 
aus Schalung.

34

208

für Stakung mit Koksaschenschüttung

Kieferner Bretterfußboden 2F cm dick . 15 Kg/n?
Balken 16/20 cm bet 0,9 m Abstand von

Mitte biS Mitte v^g.g,20-600-^9 22 ,

Stakung mit Koksaschenschüttung
Nr (30) 0,74-105-^9 87 „

Rohrdeckenpuh einschließlich Rohr ... 20 „

210

144 Kz/m^ 145
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1

Nr.

35
36
37
38
39

40

41
42
43
44

45

46
47
48
49
50

51

52

53
54
55
56
57
58

59

60
61
62
63
64

2 3 4

Gegenstand
Ge­

wicht Bemerkungen

k> «ewölble Decken (ohne Trägergewtchl). 
Kappengewölbe bis 2 m Stützweite, einschließl. Htnter- 
mauerung, aus:

Mauerziegeln und Kalksandsteinen. . Stein dick

Hohlziegeln '/r Stein dick
Schwemmsteinen u. porigen Hohlziegeln '/g Stein dick

Decke aus Rabitz in Gewölbeform 5 cm dick (in der 
Grundfläche gemessen) bet Verwendung leichter Zu­
schlagstoffe ..........................................................................

Für 1 cm Mehrdicke............................................................

Ebene Eisenbeton-, Stein- und Steineisendecken (ohne 
Trägergewicht).

Betondecke, einschließlich Stahleinlagen 10 cm dick 
Ebene Sieindecken ohne Stahleinlagen (Bauart Kleine 

und ähnliche) aus: 
porigen Hohlziegeln und Zementmörtel 10 cm dick

vollen Hartbrandziegcln tn Zementmörtel 12 , „
Schwemmsteinen tn Zementmörtel 12 , ,

Ebene Stelndecken mit Stahleinlagen (Bauart Kleine 
und ähnliche) auS: 
porigen Hohlziegeln in Zementmörtel, einschließlich 
Stahleinlagen >0 cm dick

12 „ „ 
15 „ „ 
18 „ „ 
20 ,, „

vollen Hartbrandziegeln tn Zementmörtel, elnschlteßl.
Stahletnlagen 12 cm dick

Schwemmsteinen in Zementmörtel, einschliehl. Stahl­
einlagen 12 cm dick

Leichtsteindachdecken tn Zementmörtel, elnschlteßl. Stahl­
einlagen 6 cm dick

7 „ » 
8 „ „ 

10 „ „
Stegzementdielen mit Stahletnlagen 5 cm dick

8 » // 
10 , „

h) Dächer.
Einfaches Ziegeldach aus Biberschwänzen (365 -155 mm,

OItt 453) einschließlich Latten ............................  
desgl., in voller Mörtetbettung gedeckt............................ 
Doppeldach aus Biberschwänzen, wie Nr. 59 ... . 
deSgl., tn voller Mörtetbettung gedeckt............................  
Kronendach, einschlteßltch Latten.......................................... 
deSgl. tn voller Mörtetbettung gedeckt............................

275 
540
200 
155

100
20

240

125
150
220 
120

130
156
195
234 
260

225

125

55
65
70
80
90

120 
155

75
85
95

115 
105
130

Zu Nr.»» bi« s«: 
DadMcwtchtvon 
Schlügen oder 
Achten sür Per 
Narkungen an 
den Auflagern, 
von Bctonstel- 
zungen bcl ae- 
stclztcn Decken 
und von Beton- 
druckschichten 
bet Slctndccken 
oder Steineisen- 
deckcn mutz tn 
jedem stalle be­
sonder« ermit­
telt werden. 
jRaumgcwicht 
»WO Ilg/m'-j
Zu g- stllr alle 
hier nicht beson­
der« ausgesuhr- 
ten Deckenarten 
ist da» Wewicht 
nachzuwetsen.

Zu k- Die «c- 
wichte gelten sür 
l m- geneigte 
Dachflüche ohne 
Pfetten u. Dach­
binder, jedoch 
einschlieblich der 

Sparren, 
lr/tk cm, in t m 
Abstand ange­
nommen.
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1

Nr

65

66
67
68
69

70
71

72
73

74
75
76

77

78

79
80

81

82
83
84
85

86
87
88
89

90

91
92

2

Gegenstand

Pfannendach aus Lattung, kleine holländische Pfannen 
(360 -230 mm, Old! 454> in voller Mörtelbeitung 
gedeckt, einschließlich Latten..........................................

Falzziegeldach (15 Zlegel je m^, einschließlich Latten. 
Mönch- und Nonnendach, einschließlich Latten.... 

desgl., in voller Mörtelbeitung gedeckt.......................  
Deutsches Schieferdach auf Schalung, etnschlteßl. Papp- 

unierlage und Schalung 
mit großen Steinen (etwa 350-250 mm) .... 
mit kleinen Steinen (etwa 200-150 mm) ....

Englisches Schieferdach 
auf Lattung, einschließlich Latten............................ 
aus Schalung, einschließlich Schalung...................

Asbestzementplaticndach 
auf Lattung, einschließlich Latten............................  
auf Schalung, einschließlich Schalung...................

Asbestzementwelldach, einschließlich Sparren .... 
Zinkdach in Leistendeckung, einschließl. Schalung (Zink­

blech Nr. 13)........................ . . ....
Kupferdach, mit doppelter Falzung, einschl. Schalung 

(Kupserblech 0,6 mm dick) ... . 7 . . .
Wellblechdach aus verzinktem Stahlblech auf Winkel­

stahlprofilen, einschließlich Winkel............................
Verzinktes Stahlpsannendach auf Lattung, einschl. Latten 
Verzinktes Stahlpsannendach aus Schalung, einschließl.

Pappunterlage und Schalung................................  
Stehfalzdach aus verzinkten Doppelfalzblechen (0,63 mm 

dick), einschließlich Pappunterlage und Schalung . .
Einfaches Teerpappdach, einschließlich Schalung . . . 
Doppelleerpappdach, einschließlich Schalung................... 
desgl., mit Bekiesung............................................................
Holzzementdach, einschließlich Schalung (3,5 cm dick), 

Klesschicht (7 cm dick), Sparren (14/18 cm) . . .
Schindeldach, einschließlich Latten.....................................  
Rohrdach, einschließlich Latten.......................................... 
Strohdach, einschließlich Latten..........................................
Glasdach auf Slahlsprosscn, einschließlich Sprossen und

RohglaS 5 mm dick
Rohglas 6 „ „
Drahtglas 5 „ „
Drahtglas 6 „ „

Für jedes wettere mm Roh- und Drahtglasdicke Mehr­
gewicht ...............................................................................

Zeltleinenwanddächer............................................................

3 4
Ge­
wicht Bemerkungen
ke/m«__________

80
65

100
115

65
60

45
55

35
45
35

40

40

25
25

40

40
40
50
55

180
35
80
75

25
30
30
35

3
3

>) Jsolierplallen.
Platten aus Holzschliff und ähnlichen Stoffen ) 3
Platten aus imprägnierter Holzwolle, ge- l

Preßten. Stroh, Tors usw. . ..... j Dicke

Zu Nr. ftü u.8Z: 
Bet teersrcier 
Pappe ermäßigt 
sich da« Gewicht 
um je s kg/m-.

Zu Nr. SN: 
Ohne Tragkon- 
struktian.
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L Derkehrslasten.

1 Vorbemerkung.

Ständige Last ist die Summe der unveränderlichen Lasten, also das 
Gewicht der tragenden oder stützenden Bauteile und die unveränderlichen, 
von den tragenden Bauteilen dauernd aufzunehmenden Lasten (z. B. Auf­
füllungen, Fußbodenbeläge, Putz u. dergl.).

Verkehrs la st ist die veränderliche oder bewegliche Belastung des 
Bauteiles (z. D. Personen, Einrichtungsstücke, Laaerstoffe, Riemenantriebe, 
Kranlasten, Wind, Schnee).

I. Allgemeine Bestimmungen.

8 1- Bekanntgabe der zulässigen Verkehrslast.

In Werkstätten, Fabriken, Lagerräumen u. dergl. ist die der Berechnung 
zugrunde gelegte Derkehrslast, in Räumen zur Unterbringung von Kraft­
wagen (Garagen), in Durchfahrten und für befahrbare Hofkellerdecken sind 
die zulässigen Gewichte der Fahrzeuge nach der Tafel tz 3, 9 in jedem Einzel- 
falle an Ört und Stelle durch eine leicht erkennbare und dauerhafte Auf­
schrift für jede Decke den Benutzern bekanntzugeben.

§ 2. Berücksichtigung leichter Teilungswände.
Statt eines genauen Nachweises des Einflusses der Gewichte leichter 

Teilungswände (z. B. geputzter Holzwände, Gipsdielen- und Drahtputz­
wände und ähnlicher Wandanordnungen) kann ein gleichmäßig verteilter 
Zuschlag zur Derkehrslast eingeführt werden. Er muß bei Wänden bis 
6,5 cm Dicke mindestens 75 l<NM*, bei Wänden über 6,5 cm bis 10 cm 
Dicke mindestens 125 k^/m? und bei Wänden über 10 cm bis 13 cm Dicke 
mindestens 150 Icx/m? betragen. Bei Dcrkehrslastcn von 500 Ic^/m° und 
darüber ist ein solcher Zuschlag nicht nölig.

II. Derkehrslasten, Stoßzuschläge, 
Verkehrslastverminderung.

K 3. Derkehrslasten.
Die der Berechnung eines Bauteiles zugrunde zu legenden Verkehrslasten 

werden durch die Nutzungsart der baulichen Anlagen bestimmt; bei ihrer 
Ermittlung sind mindestens die folgenden Annahmen zu machen. Die Angaben 
unter 2 und 3 gelten für Belastung durch Menschen, Möbel, Geräte, unbe­
trächtliche Warenmengen u. dgl.; bei in einzelnen Räumen etwa vor­
kommenden besonderen Belastungen durch Akten, Bücher, Warenvorräte, 
leichte Maschinen usw. ist ein genauer Nachweis für diese Belastungen nicht 
erforderlich, wenn zu den für diese Räume angenommenen Derkehrslasten 
ein Zuschlag von 300 k^/m- eingeführt wird.

1. Waagerechte oder bis 1 :20 geneigte Dächer, wenn zeit­
weiliger Aufenthalt von Menschen, z. B. zu Spiel-, Be- 
obachtungs- oder Erholungszwecken nicht ausgeschlossen ist 
(Wind- oder Schneelast sind außerdem zu berücksichtigen) . 200 k^/m'

2. Wohnungen, Büro- und Diensträume einschließlich der Flure;
Dachbodenräume;
AuüstellungS- und Verkaufsräume (Läden) bis 50 m' 
Grundfläche;
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Kleinviehstallungcn........................................................, . . 200 kx/m'
(siehe auch tz 2)

3. Räume in Krankenhäusern und ähnlichen Anstalten ein­
schließlich der Flure............................................................. 300

(siehe auch tz 2)
4. Treppen einschließlich der Treppenabsätze und Treppen­

zugänge in Wohnhäusern;
Hörsäle und Klassenzimmer........................................................ 350 k^/m?

5. Versammlungsräume, Kirchen, Theater- und Lichtspielsäle,
Tanzsäle, Turnhallen;
Tribünen mit festen Sitzplätzen;
Flure zu Hörsälen und Klassenzimmern;
Balköne und offene, gegen die Jnnenräume abgeschloffene
Hauslauben (Loggien);
AusstellungS- und Verkaufsräume (Läden) von mehr als
50 Grundfläche;
Geschäftshäuser, Warenhäuser (Kaufhäuser);
Büchereien, Archive, Aktenräume, soweit nicht Ermittlung 
nach Abschnitt Naumgcwichte von Bau- und Lager­
stoffen, einen höheren Wert ergibt;
Gastwirtschaften, Schlächtereien, Bäckereien;
Fabriken und Werkstätten mit leichtem Betrieb;
Nicht befahrbare Hofkellerdeckcn;
Treppen, Treppenabsätze, Treppenzugänge und Vorplätze 
jeglicher Art mit Ausnahme der unter Ziffer 4 bezeichneten;
Großviehstallungen......................................................................... 500 kx/m?

6. Tribünen ohne feste Sitzplätze.................................................. 750k^/m^
7. Waagerechte Seitenkraft an Brüstungen und Geländern in 

Holmhöhe:
a) bei Treppen mit Ausnahme der unter b) bezeichneten, 

sowie bei Balkönen und offenen Hauslaubcn .... 50
d) in Versammlungsräumen, Kirchen, Schulen, Theater- 

und Lichtspielsälen, Vergnügungsstätten, Sportbautcn 
und Tribünen...................................................................100 k^/m

8. Bei Dächern ist in der Mitte der einzelnen Pfetten, Sparren oder 
Stahlsproffen, sofern die auf sie entfallende Wind- und Schneelast 
weniger als 200 beträgt, unter Außerachtlassung dieses Schnee- und 
Winddruckes eine Einzellast von 100 IcA anzunehmen für Personen, die 
das Dach bei ReinigungS- und WicderherstellungSarbeiten betreten.
Gleiches gilt für die Dachhaut, soweit sie überhaupt begangen werden 
kann. Hierbei ist die DerteilungSbreite bei Eisenbetonplattcn und Stein- 
eisendccken nach dem Erlaß vom 27. 3. 1933 — III 19. 6201 a/8 —

Bestimmungen für Ausführung von Bauwerken aus Eisenbeton — 
ö. Bestimmuimen für Ausführung von Steineisendecken, bei fabrikmäßig 
hcrgestellten Platten, Dielen usw. zu 2 Plattenbreiten, jedoch nicht 
breiter als 1 m anzunehmen.
Leichte Stahlsprossen dürfen mit einer Einzellast von 50 kß berechnet 
werden, wenn die Dächer nur mit Hilfe von Dohlen oder Leitern 
begehbar sind.

">) L°ntralbl. d. Bauverw. ISS», S. 20«.



284 Belastungen im Hochbau

Für Gewächshäuser, die der Aufzucht dienen und nicht zum Aufenthalt 
von Menschen bestimmt sind, ist die Einführung der Schneelast und 
der Einzellast von 100 IrA nicht erforderlich.

9. Räume zur Unterbringung von Kraftwagen (Garagen): je nach dem 
Gesamtgewicht (Gewicht des Wagens, der Ausrüstung, dcr Betriebs­
stoffe und der Ladung) der unterzubringenden Wagen sind die in der 
folgenden Tafel aufgeführten Regelfahrzeuge in ungünstigster Stellung 
neben- und hintereinander (wenn notig auch in verschiedener Fahrt­
richtung) anzuordncn. Hierbei sind entlastend wirkende Rad- oder Achs­
lasten unberücksichtigt zu lasten. Soweit in Räume für leichtere Kraft­
fahrzeuge Feuerwehrfahrzeuge einfahrcn können, ist hierfür ein einzelner 
9 t-Wagcn in Rechnung zu stellen.

Gesamt­
gewicht 

des 
Wagens 

t

Raddrücke 
t

Maße des Wagens in m

Vorderrad 

je

Hinterrad 

j-
L b e ä e t L

2,5 0.5 0,75 5 2 3 l 1,4 0,08 0,18
6 0.75 2,25 6 2.5 3 l.5 1.5 0,08 0,18
9 1,5 3 6 2,5 3 1,5 1.6 0,l2 0.24

12^) 2 4 6 2,5 3 1.5 1.6 0,12 0,24

10. Durchfahrten und befahrbare Hofkellerdecken sind für Belastungen 
gemäß Ziffer 9, jedoch mindestens für 6 t-Wagen in ungünstigster Stel­
lung zu berechnen.

11. Für Werkstätten und Fabriken mit schwerem Betrieb, für stark belastete 
Lagerräume usw. ist die Berkehrslast in jedem Einzelfalle zu bestimmen. 
Bremskraft von Kranen ist mindesten» zu '/? des größten Gesamtdruckes 
der abgebremstcn Näder anzunchmen.

12. Schrägzug von Kranen ist mindestens zu Vc« des größten Gesamtdruckes 
der abgebremstcn Räder anzunehmcn; bei mehreren übereinanderliegcnden 
Kranbahnen ist nur der Schrägzug eines Kranes, und zwar desjenigen, 
der die ungünstigste Belastung hervorruft, zu berücksichtigen.

H 4. Stoßzuschläge.

Bei stoßweise wirkenden Erschütterungen, z. B. durch Maschinen, ist von 
!all zu Fall ein Stoßzuschlag"^> festzusetzcn. Es empfiehlt sich, die Höhe des 
vtoßzuschlages mit der Baupolizei vorher zu vereinbaren.

»««> Das 12 t-Regelsahrzeug vertritt tn ungünstigster Ausstellung bei Stützweiten bst» 
zu IO m auch schwerere Fahrzeuge, soweit diese der Netchs-StrabenverlchrSordnung vom 
28. 5. >234 (RADI. I S. «57) entsprechen. Kommen ausnahmsweise gröbere Stützweiten 
in Betracht, so sind die tatsächlich zu erwartenden schwereren Fahrzeuge der Berechnung 
zugrunde zu legen.

"') Bisher ist mit Siobzuschlägen von 25—100«/. gerechnet worden.
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Bei den in tz 3, Ziff. 1 bis 9 angegebenen Nutzlasten sind Stoßzuschläae 
nicht mehr zu berücksichtigen.

Bei Durchfahrten und befahrbaren Hofkellerdccken (H 3, Ziff. 10) ist ein 
^koßzuschlag von 40 AL der Derkehrslast zu berücksichtigen. Für das Ein­
fahren von Feuerivehrfahrzcugcn (siehe H 3, Ziff. 9) braucht kein Stoß, 
zuschlag berücksichtigt zu werden.

§ b. Verminderung der Derkehrslasten.

Bei der Bemessung von Bauteilen, die die Lasten von mehr als drei Ge­
schossen aufnehmen, wie Stützen, Unterzöge, Wandpfeiler, Grundmauern 
u. dgl. und bei der Ermittlung der entsprechenden Bodenpressungcn braucht 
die durch Zusammenzählcn der Derkehrslasten der einzelnen Geschosse sich 
ergebende Gesamtvcrkehrslast im allgemeinen nicht mit dem vollen Betrage 
in Rechnung gestellt zu werden; sie darf vielmehr nach Maßgabe der nach­
stehenden Regeln ermäßigt werden.

Die Lasten der drei den Bauteil am stärksten belastenden Geschosse sind 
mit dem vollen Betrage einzusetzen, dagegen darf von den auf diesen Bauteil 
wirkenden Derkehrslasten der anderen Geschosse, bei ungleichen Lasten 
geordnet nach deren Größe in absteigender Folge, ein um einen bestimmten 
Bruchteil wachsender Betrag in Abzug gebracht werden. Dieser Bruchteil 
beträgt:
a) bei Wohngebäuden, Büro- und Geschäftshäusern 20 A bis rum Höchst­

betrage von 80 A, °
d) bei Werkstätten mit leichtem Betrieb und Warenhäusern (Kaufhäusern) 

sowie bei Gebäuden, die zum Teil als Werkstätten oder Warenhäuser 
dienen, 10 A bis zum Höchstbetrage von 40

Die Verminderung der gcsaintcn auf einem solchen Bauteil ruhenden 
Derkehrslast darf aber bei den unter a) genannten Gebäuden 40 A, bei den 
unter b) genannten 20 A nicht überschreiten.

Sind die von den einzelnen Geschossen hcrrührenden Derkehrslasten 
einander gleich, so ergeben sich daraus die nachstehend in den Zeilen 1 und 3 
in A angegebenen Abzüge und für die auf die Gesamtverkehrslast bezogene 
Minderungszahl u (d. i. das Verhältnis der in Rechnung zu stellenden Dcr- 
kehrslast zur Gesamtverkehrslast) die in den Zeilen 2 und 4 angegebenen

Geschosse l 2 Z 4 5 L 7 9 10 11 128

Wohngebäude usw. nach a)
1. Abzüge in °/o . . 0 0 0 20 40 60 80 80 80 40 40 40

1 l 0,95 0,88 0,80 0,74 0,65 0,60 0,60 0,60 0,60

Werkstätten usw. nacb b)

2. Minderungszahl a l

3. Abzüge in °/» . . 0 0 o 10 20 30 40 40 40 20 20 20
4. Minderungszahl a 1 I 1 0,975 0,94 0,90 0,857 0,825 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bel Speichern, Lagerräumen und Werkstätten mit schwerem Betrieb ist 
eine solche Lastverminderung unzulässig.

Berlin, den 30. August 1934.

Der preußische Finanzminister.

Im Auftrage

V 19. 6200 o/9. Dr. Schindowski.

Bestimmungen
vom 24. 12. 1919 — St. 6. 588 — betr. die bei Hochbauten anzunehmenden 

Belastungen und die zulässigen Beanspruchungen der Baustoffe 
(gültig nur noch für Winddruck, Schneelast und Mauerwerk).

Die Abschnitte 8 und 6, Abs. rr, sind durch Erlaß vom 30. August 1934 
ersetzt (S. 4).

6. Belastungen.

d) Schneelast.
1. Die Schneebelastung einer wagerechten Fläche ist zu mindestens 

75 lc§/qm anzunehmen.
2. Bei Dachflächen mit erheblicher Neigung kann die Schneelast, sofern 

nicht etwa einzelne Dachteile Schneesäcke bilden, geringer angenommen, bei 
einer Neigung von mehr als 45 ° ganz außer acht gelasten werden.

3. Die auf das qm der waagerechten Projektion einer Dachfläche ent­
fallende Schneelast § ist dabei mindestens nach Maßgabe der nachfolgenden 
Zusammenstellung zu beniesten, in der a den Neigungswinkel der Dachfläche 
gegen die Waagerechte bedeutet.

»---20° 25° 30° 35° 40° 45° >45°
§--75 70 65 60 55 50 0 lcL/gm.

Zwischenwerte sind geradlinig einzuschalten.
4. Die Möglichkeit einer Bildung von Schneesäcken ist zu prüfen und 

gegebenenfalls bei erheblichem Gewicht zu berücksichtigen.
5. Die Möglichkeit einer vollen oder einer einseitigen Schneebelastung 

ist zu berücksichtigen.
6. Bei Bauten im Gebirge ist die Schneelast den örtlichen Verhältnissen 

entsprechend höher anzunehmen.
7. Wegen der bei Gewächshausbauten zu gewährenden Erleichterungen 

siehe Bemerkung zu Ziffer 9 des Abschnittes 6. a.

o) W i n d d r u ck.

1. Die Windrichtung kann im allgemeinen wagerecht angenommen 
werden. m,.

2. Bezeichnet w, den Winddruck auf das qm einer zur Windrichtung 
senkrechten ebenen Fläche ?, so ist bei beliebigem Anfallswinkel a der auf ? 
entfallende, senkrecht zu ihr wirkende Winddruck mit —. bin-a in 
Rechnung zu stellen.

3. Für gelten folgende Werte:
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1

Nr. Bom Winde getroffene 
Fläche

wo
Bemerkungen

1 2 z . , ___________ 4 ______

100
2

Wandteile bis zu einer Höhe 
von 15 m ...............................

Wandtetle in der Höhe von 15 
bis 25 m und Dächer in weni­
ger als 25 m Höhe..............

Ober 25 m hoch liegende Wand­
teile und Dächer................

Eisengitterwerk, Holzgerüste 
und Masten.........................

Für Schornsteine gelten beson­
dere Bestimmungen (vgl. den 
Runderlaß vom30.4.1902 — 
Zentralblatt der Bauverwal­
tung 1902, S. 2972««).

125

150

150

Zu 1. Bei Bauwerken In geschützter 9aac kann 
der unter Nr. l angegebene Wert de« Wtnd- 
drulk« dem dauernd vorhandenen 
Windschutz entsprechend ermäßigt werden, 
jedoch nicht unter 75 ügqm.

L" i Bet Dachnetaungcn unter «5° genügt in 
der Regel unter Vernachlässigung der wage- 
rechten Settenkraft ein Zuschlag ,ur senk­
rechten Belastung.

3" ,Wr bie Berechnung elektrischer 
st r e i le i t u n g c »sind die Normalien de« Ber- 
banbcs deutscher Elektrotechniker maßgebend.

Zu». Bei hohen Bauwerken mit 
kleiner <j> rundsl« che kann die sinn­
gemäße Anwendung der unter Nr. k ange­
führten Bestimmungen verlangt werden.

Z

4

5

4. In Gegenden mit besonders großen Windstärken, namentlich an der 
Küste oder im Gebirge, sind die Winddruckrahlen um 25 bis 50 v. H. ru 
erhöhen. °

5. Gebäude, die durch Wände und Decken hinreichend auöqesteift sind, 
brauchen in der Regel nicht auf Winddruck untersucht zu werden.

6. Bei offcnen Hallen ist ein auf Dach und Wände von innen nach 
außen wirkender, bei freistehenden Dächern ein von unten nach oben wirkender 
Winddruck von 60 kßs für 1 qm rechtwinklig getroffener Fläche zu berück- 
sichtigen.

o Zulässige Beanspruchung der Baustoffe.

Die Abschnitte ID I Ziff. 1 bis 7 und II b sind durch Erlaß vom 10 ^suli 
3 ersetzt (S. 20); s. S. 291. '1933 ersetzt (S. 20); s'

>1. Einzelbestimmungen.
v) Mauerwerk aus natürlichen Steinen.

1. Bestimmte Mittelwerte für die Druckfestigkeit lassen sich bei der 
-Verschiedenheit der Gesteine in den einzelnen Brüchen und dort 
wieder in den einzelnen Schichten und Lagen — namentlich für Sandstein — 
nicht angeben.

2. Für Auflagersteine ist eine ... 10 bis 16 fache Sicherheit 
„ Pfeiler und Gewölbe ist eine 15 „ 20 „
„ schlanke Pfeiler u. Säulen 

ist eine..............................................25 , 30 ,
anzunehmen. Als schlank gelten Pfeiler und Säulen, deren geringste Stärke 
kleiner ist als >/w der Höhe. - v m -

3. Wenn keine Festigkeitsnachweise erbracht werden, sind folgende Werte 
nicht zu überschreiten:

"0 Inzwischen durch Erlaß vom 2g. März lggo ersetzt.
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Nr. GestelnSart

zulässige Druckspannung 
in lc^/gom

Bemerkungen
Aus- 
lager- 
steme

Pscilcr 
und 

Gewölbe

Schlanke
Psciler u.
Säulen

1 2 z 4 5 6

1 
2

Basalt...................
Granit...................

65 
üO

45
40

30
25

Die unter Ziffer 1 bi» 8 angegebenen 
BeanspruchungSzahlcn gelten iür 
Quadern und beste» Quadcrmauer-

3 Syenit................... 55 40 25 werk bei Beanspruchung annähernd
4 Porphyr.................. 40 30 20 rechtwinklig zur Lagcrflächc.
5 Marmor.................. ZV 20 15 Zu ». Buntgcaderlcr Marmor hat in

6 Basalilava . . . 20 15 10 der Nähe der SPallrichlung keine 
in Betracht kommende Festigkeit.

7 Sandstein .... 20 15 10 Zu 7. Bei dcrVerwcndunavonSand- 
stein ist besondere Vorsicht geboten.8 Tuffstein .... —— 10 7

y Bruchsteine . . . —- 5-7 — Zu S. Je nach Beschaffenheit.

ä) Mauerwerk aus künstlichen Steine n?">
Unter der Voraussetzung kunstgerechter und sorgfältiger Ausführung 

sowie ausreichender Erhärtung des Mörtels gelten für die zulässige Druck­
beanspruchung des Mauerwerks nachstehende Werte.

Die Baupolizei kann den Nachweis verlangen, daß die in Spalte 3 ge­
forderten Mindcstdruckfestigkeiten tatsächlich vorhanden sind.

-"> Vcrgl. Erlab vom 30. Juni 1925. II. 22. 484. S. 6, und Erlab vom 14. August 
1924. II. 9. Nr. »11.
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Grieger, Baupolizeiliche Borschrifien. IS



200 Freistehende Schornsteine

25. Grundlagen für die Berechnung 
der Standfestigkeit hoher frei stehender Schornsteine 

aus Mauerwerk und Eisenbeton
vom 26. März 193». — II. 6. 57K/3» —.

Im Anschluß an den Erlaß vom 9. September 1929 — III o 2473, 
III b — II. 0. 2708/29.

Der Deutsche Normenausschuß hat im Benehmen mit Wissenschaft, In­
dustrie und Behörden neue Grundlagen für die Berechnung der Standfestig­
keit hoher frei stehender Schornsteine (Din 1056) nebst Ausführungsbestim­
mungen (Din 1058) aufgestellt. Unter Aufhebung aller bisher für die Be­
rechnung von Schornsteinen ergangener Anweisungen bestimmen wir, daß 
diese neuen Berechnungsgrundlagen (Din 1056) bei der Prüfung von Bau- 
gesuchen allgemeiner Art sowie von Gesuchen auf Erteilung der besonderen 
Genehmigungen, welcher die in den 16, 24 und 25 der Reichsgewerbeord­
nung bezeichneten Anlagen bedürfen, ab 1. Mai d. I. in jedem Falle anzu­
wenden sind, ferner daß bei dcr Abnahme der danach ausgeführten Anlagen 
die Erfüllung der Ausführungsbestimmungen nach Din 1058 unter Berück­
sichtigung der nachstehend zu tz 5 a. a. O. gemachten Einschränkungen nach­
zuprüfen ist. Dabei ist dcr Beachtung folgender Punkte besondere Aufmerk­
samkeit zu widmen:

1. Der Nachweis der ausreichenden Festigkeit der verwendeten Baustoffe 
gemäß Din 1056, tzh 3 bis 5 ist als erbracht anzusehen, wenn die 
entsprechenden Zeugnisse vom Lieferer dcr Baustoffe in glaubwürdiger 
Form vorgelegt werden. Besonderer Wert ist auf diesen Nachweis 
bei Verwendung von Kalksandsteinen zu legen.

2. Kalksandsteine sollten da nicht verwendet werden, wo eine baldige 
Zerstörung durch die Rauchgase zu erwarten ist.

3. Die durch Fuchsöffnungen u. dergl, bedingten Querschnittschwächun­
gen des Sockels und Schaftes sind gemäß Din 1056, § 9 besonders 
zu berücksichtigen.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß in den Din-Blättern 
nur die BcrcchnungSgrundlagen, nicht aber die Derechnungsart geregelt wor­
den sind. Es muß daher den Bauherren bzw. Bauunternehmern überlassen 
bleiben, eine den anerkannten Regeln dcr Wissenschaft und Technik ent­
sprechende Berechnungsart zu wählen. In gleicher Weise steht denselben 
auch die Wahl der zu verwendenden BcrechnungSvordrucke frei. Zu fordern 
ist jedoch in jedem Falle, daß aus den eingereichten Unterlagen alle zur Prü­
fung der Berechnung erforderlichen Angaben eindeutig zu entnehmen sind.

Die Entscheidung darüber, in welchem Umfange gemäß § 5 dcr AuS- 
führungsbestimmungcn (Din 1058) eine Überwachung des Baues und eine 
Abnahme der Schornsteine durch besondere Sachverständige vorzunch- 
men ist, wird nach dem Inhalte der auf unsern (nicht veröffentlichten) Er­
laß vom 9. September v. I. erstatteten Berichte vorläufig in Anlehnung an 
die bisherige Übung und nach Maßgabe der örtlichen Bedürfnisse dem Er­
messen der für die Bauabnahme zuständigen Stellen überlassen. Gegebenen­
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falls sind von den Abnahmestellen im Besteigen der Schornsteine geübte Per­
sonen hinzuzuziehen, deren Eignung und Unparteilichkeit außer Frage steht. 
Wir behalten uns jedoch vor, noch besondere Anweisung bezüglich Durch­
führung des tz 5 der Ausführungsbestimmungen ergehen zu lassen, wenn dies 
erforderlich werden sollte.

26. Erhöhung alter Schornsteine »
Erlaß vom 17. Dezember 1939. — III. 19. 9299 a/19.

Im Anschluß an meinen Erlaß voin 26. März 1930 — I. 6. 398/30 — 
(HMBl. S. 73).

In Ergänzung des vorbezeichneten Erlasses bestimmen wir, daß auch bei 
Anträgen aus Erhöhung alter, vor dem Inkrafttreten dec jetzt geltenden Be­
stimmungen, also vor dem 1. Mai 1930, errichteter Schornsteine das Der- 
sahrcn nach Ntaßgabe der mit diesem Erlaß bekannntgegebencn Grundlagen 
für die Berechnung der Standfestigkeit hoher frei stehender Schornsteine (Din 
1056) nebst Ausführungsbestimmungen (Din 1058) durchzuführen ist. Wir 
sind aber damit einverstanden, daß die Prüfung der vorbezeichneten Schorn­
steine nach den Bestimmungen erfolgen kann, die vor dem 1. Mai 1930 zu 
beachten waren, sofern die bereits bestehende Schornsteinanlage den jetzt gel­
tenden Bestimmungen nicht genügt und infolgedessen auch die geplante Er­
höhung nur unter Zugrundelegung der früheren Bestimmungen durchgeführt 
werden kann.

27. Bestimmungen für die Ausführung 2 
von Bauten in Holz

vom 19. 7. 1933 — III. 19. 6299 s/19.
Nachdem der Ausschuß für Einheitliche technische Baupolizeibestimmungcn 

im Deutschen Normenausschuß die „Bestimmungen über d ie Aus­
führung von Bauwerken aus Holz im Hochbau" endgültig 
herausgegeben hat, werden diese hiermit für Preußen mit Wirkung vom 
1. September 1933 förmlich in Kraf gesetzt, Die erforderlichen Abdrucke 
der Bestimmungen werden demnächst den AmtöblattsteUen dec Regierungen 
und des Polizeipräsidiums Berlin zugehen. Die Herren Regierungspräsi­
denten und den Herrn Polizeipräsidenten in Berlin ersuche ich, zu veranlassen, 
daß die Abdrucke den Amtsblättern als Sonderdrucke beigefügt werden.

Die neuen Bestimmungen, die durch die Bekanntgabe im Amtsblatt maß­
gebende Konstruktionsvorschriften im Sinne des tz 11 der nach der Einheits­
bauordnung aufgestellten Bauordnungen enthalten, treten an die Stelle der 
Abschnitte L I Ziff. 1 bis 7 und 10 (vergl. Runderlaß vom 25. Mai 1925 
— II. 9. 156^ —) „nd uz, her Bestimmungen über die bei Hochbauten 
anzunehmenden Belastungen und über die zulässigen Beanspruchungen der 
Baustoffe vom 24. Dezember 1919 — St. 6. 588 —, die hiermit ebenso 
wie die Runderlasse vom 10. August 1924 — II. 9. 542 —, betreffend Aus­



292 Fliegende Baulen

legung der Hochbaubelastungsbestimmungen, zum 1. September 1933 außer 
Kraft gesetzt werden. Der Erlaß wird im Zentralblatt der Bauverwaltung 
veröffentlicht,

l 28. Standfestigkeit für fliegende Bauten
Erlaß vvm 13. 5. 29 — II. L. 1640/29.

(Geniäß H 1 dec Bestimmungen für die Ausführung von Bauwerken aus 
Holz im Hochbau gelten diese u. a. auch für fliegende Bauten.)

Mit Rücksicht auf die Eigenart der fliegenden Bauten wird in Ergänzung 
der Bestimmungen über die bei Hochbauten anzunehmenden Belastungen vom 
24. Dezember 1919 und über zulässige Beanspruchungen von Flußstahl usw. 
vom 25. Februar 1925 für die Berechnung der Standsicherheit fliegender 
Bauwerke, wie Karussells, Schaukeln, Schaubuden, Zirkusanlagen u. dgl., 
bezüglich der Eigengewichte, der DelastungSannahmen und der Beanspruchun­
gen der Bauteile folgendes bestimmt:

1. Eigengewichte.
Für lufttrockene Hölzer, wie Kiefer, Fichte und Tanne, die durch geeigne­

ten Anstrich gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt sind, ist, wenn 
nicht besonderer Nachweis geführt wird, als Durchschnittsgewicht 550 lc^/mb 
einzusetzen.

2. Belastungen.
a) Nutzlasten.
Für Treppen, Podeste, Fußböden ist, falls eine Ansammlung von Schau­

lustigen ohne weiteres möglich ist, eine Belastung von 400 zugrunde 
zu legen.

In den Fällen (z. B. bei Schaukeln), wo die Belastung nur durch Einzel­
personen erfolgen kann, sind 75 pro Person anzunehmen.

Bei abgegrenzten Zu- und Abgängen ist eine Belastung von mindestens 
zwei Personen, also 150 lc^ für das laufende Meter, einzusetzen.

Diese zulässigen Belastungen sind an sichtbarer Stelle und in dauerhafter 
Schrift durch Aushang bekanntzugebcn.

b) W i n d d r u ck.
Bei niedrigen Bauwerken kann ausnahmsweise bei geschützter Lage bei 

der Untersuchung der einzelnen Bauteile ein Winddruck (li^) von 75 
angenommen werden. Bei größeren Bauwerken, wie Zirkusanlagen, sind die 
Bestimmungen unter 0 o 3 der Belastungsbestimmungen zu beachten.

Für die Berechnung der Standsicherheit gegen Kippen, die je nach ört­
lichen Verhältnissen 1,5- bis 2 fach betragen muß, und der Verankerung, die 
umfastend zu untersuchen ist, wird stets ein Winddruck von 125 an­
zunehmen sein.

3. Zulässige Beanspruchungen.
(Dgl. hierzu Erlaß, betr. Bestimmungen für die Ausführungen von Bauten 

in Holz vom 10. Juli 1933.)
a) auf Zug und Biegung.
Für Holz (Kiefer, Tanne, Eiche) gelten bei ruhender Belastung die zu­

lässigen Beanspruchungen entsprechend Hb Ziffer 1 der Belastungsbestim­
mungen. Bei Stoßwirkung und starker Abnutzung ermäßigen sich diese 
Werte um 20 v. H.
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. »nd hochwertigen Stahl (St. 48) gelten bei ruhen-
oer Belastung die Beanspruchungen entsprechend L Ziffer 1 und 2 der Be­
stimmungen vom 25. Februar 1925. Bei Stoßwirkung und starker Ab­
nutzung ermäßigen sich diese Werte ebenfalls um 20 v. H.

Die Beanspruchung für St. 37 und St. 48 kann entsprechend L Ziffer 3 
der vorgenannten Bestimmungen bei der Berechnung der Aufhängung der 
t2itze an das Traggcrüst der Schaukel, Karussell u. dgl. gesteigert werden, 

doppelter Befestigung im Falle eines Bruches eine von diesen 
selbständig wirken kann.

b) aufDruck.
Für Holz ist bei ruhender Belastung nach Euler die siebenfache, bei Stoß- 
rrL "nd Parker Abnutzung die zehnfache Sicherheit nachzuweisen. Sonst 

Ziffer "elastungsbestimmungen sinngemäß der vorstehenden

Für St. 37 »nd St. 48 gelten sinngemäß ebenfalls die Höchstbean- 
spruchungen gemäß Ziffer 3a.

Der Schlankheitsgrad ). kann abweichend von 61 Ziffer 3 der Bestim­
mungen vom 25. Februar 1925 bei ruhender Belastung oder bei schwacher 
tstoßwirkung bis 250 gewählt werden. Bei ausgesprochener Stoßwirkunq 
dagegen verbleibt es beim Höchstwert X --- 150.

Lie Tabelle unter 6 II erfährt in lfd. Nr. 1, 3 und 4 folgende Ergänzung:

Schlankheitsgrad 
X

Knickzahl 
co a x

160 6,05 0,073
170 6,83 0,078
180 7,66 0,083
190 8)13 0,087
200 9,16 0,093
210 10,43 0,097
220 11,44 0,101
230 12^1 0,107
240 13,62 0,111
250 14,78 0,116

o) Wechselbcanspruchung auf Zug und Druck.

i . - -Hol?' St. 37 und St. 48 sind die Beanspruchungen sinngemäß wie 
bei Stoßwirkung usw. maßgebend.
r« Lie vorstehenden Erleichterungen sind nur zulässig, wenn die verwendeten 

austoffe einwandfrei beschaffen sind, die statische Berechnung für die un- 
gunstigste Belastung unter Berücksichtigung eines etwa vorhandenen außer­
mittigen Kraftangriffs durchgeführt ist und die einzelnen Bauteile vor jeder 
Neuaufstellung daraufhin untersucht werden, ob sie infolge des Transportes 
oder der Abnutzung nicht auügewecheselt werden müssen. Bei Neuanlaaen 
>st die doppelte Befestigung (siehe Ziffer 3 a), deren DerbindungSmittel ge­
gen Lockerung zweckmäßig zu sichern sind, stets zu fordern.

Binnen Jahresfrist ersuche ich, mir über die Erfahrungen bei der Durch­
führung der Vorschriften zu berichten.
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i 29. Starkstrom-Freileitungen
Erlaß vom 22. 1. 31 — II. 6296/9. 12 —.

Die vom Verband Deutscher Elektrotechniker ausgestellten Vorschriften 
für den Dau von Starkstrom-Freileitungen (V. S. F. 1930) werden hiermit 
unter Aufhebung meines Erlasses vom 21. April 1922 — II. 9. 267 — in 
baupolizeilicher Hinsicht anerkannt und haben künftig für die statische Berech­
nung der Masten für elektrische Starkstrom-Freileitungen als Richtlinien 
zu gelten.

2 Z0. Rabitzdecken
Erlaß vom 15. 12. 1930 — II. U. 2494 —.

Unfälle, die durch Einsturz von Rabitzdecken entstanden sind, veranlassen 
mich, den Baupolizeibehörden eine besonders sorgfältige Beobachtung der 
Ausführung von Nabitzdeckcn zur Pflicht zu machen.

Die Baupolizei der Stadt Berlin hat allgemeine baupolizeiliche Vor­
schriften für die Ausführung von Rabitzdecken bekanntgegeben, die sich in 
Berlin bereits bewährt haben.

Da die Ausführung von Rabitzdecken heute verhältnismäßig selten vor- 
kvmmt, ist von der Einführung der beiliegenden Vorschriften als Polizeiver­
ordnung abzusehen. Um die Durchführung der Vorschriften zu erreichen, 
sind sie in gegebenen Fällen in den Bauschein als Baubedingung aufzunehmen.

Allgemeine baupolizeiliche Vorschriften für die Ausführung von Rabitzdecken.

/t. Ebene Rabitzdecken.

1. Unter Holzbalkendeckcn.
In Abständen von etwa 35 cm werden gewöhnlich 7 mm starke Rund- 

eisen als Trageisen an den Dalken mittels kurzer Hängeciscn von 5 mm 
Durchmesser an 2 zölligen Haken oder Krammen angehängt. Um beim 
Trocknen und Schwinden des Holzes ein Herauüreißen zu verhüten, sind die 
Haken oder Krammen an den Seitenflächen der Holzbalken einzu­
schlagen. Rechtwinklig zu den Trageiscn werden 5 mm starke Quereisen, 
im Abstande von etwa 35 cm, mit geglühtem Draht befestigt, so daß ein 
Gitterwerk gebildet wird. An diesem Gitterwerk wird das Rabitzgcwebe 
mit Draht angebunden und mit Gipsmörtel unter Zusatz von Kälberhaaren 
und Leim ausgedrückt. Um an den Umfassungswänden des Raumes sicheren 
Anschluß zu erhalten, müssen die Nundeisen etwa 2 cm in die Wände ein- 
greifcn.

Da, wo die Haken oder Krammen an den Seitenflächen der Holzbalken 
nicht befestigt werden können (vorhandene Balkenlage mit Deckenputz), sind 
mindestens 7 mm starke Haken mit mindestens 5 cm langem Holzschrauben­
gewinde an der Unterfläche der Holzbalken zulässig. Die Schrauben müssen 
mindestens 5 cm tief eingeschraubt — nicht cingeschlagen — werden.
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2. Unter Steineisendccken.
Das Anhängen der 7-mm-Nundcisen erfolgt hier an den Trägern durch 

Schellen aus Flacheisen von 25/4 mm Querschnitt oder Rundeisen von 
8 mm Durchmesser. Unter den Hohlsteinen werden die 5-mm-Hängeeisen, 
falls das möglich ist, um die Bewehrungseisen der Massivdecke herumgehakt 
oder an 10 bis 15 cm langen und 10 mm starken Knebeln befestigt; die 
Knebel sind nach vorsichtigem Einschlagen der unteren Steinwandung in die 
Hohlräume der Steine hineinzustecken und durch Zementmörtel festzulegen.

Auf 1 m? Deckenfläche müssen mindestens 3 bis 4 Hängeciscn vorgesehen 
werden.

Im übrigen wird die Nabitzdecke, wie unter 1 beschrieben, hergestellt.

3. Unter Eisenbetondccken.
Hier müssen die 5 mm starken Hängeeisen beim Herstellen der Beton­

decke um deren BewehrungScisen herumgehakt und mit einbetoniert werden. 
Die Anzahl der Abhänglingen soll wie oben mindestens 3 bis 4 auf 1 m* 
Fläche betragen.

Der weitere Arbeitsvorgang ist derselbe wir vorher.

Zu 1 bis 3:
Die Stärke dcr Rabitzdecken läßt sich nicht einheitlich festlegen, sie wird 

etwa 3,5 bis 4 cm betragen.
Bei der Abmessung des Tragwerks ist für 1 cm Rabitz- oder Drahtputz 

ein Gewicht von 15 bis 22 !<§/m^ einzusetzen, je nach dem Zusatz von Sand 
und Zement für den Mörtel.

Unter Massivdecken (Ziff. 2 und 3) müssen die Hängeeisen aus verzink­
tem Draht hergcstellt werden, wenn die Möglichkeit besteht, daß sich Feuch­
tigkeit niederschlägt.
Zu 2 und 3:

Wenn die Steineisen- und Eisenbetondecken den unmittelbaren Abschluß 
gegen die Außenluft bilden, was z. B. im Dachgeschoß gewöhnlich der Fall 
sein wird, so ist statt des Deckenputzes eine besondere angehängte Rabitzdecke 
anzuordncn, denn durch das sich bildende Kondenswasser würde eine bloße 
Putzschicht von der Decke sich bald ablösen.

8. Gewölbeartige Rabitzdecken.

1. Hat eine Rabitzdecke die Form eines Gewölbes, so wird sic nach Er­
härten einen Teil ihres Gewichtes selbst tragen und die Aufhängestellen ent­
lasten, alsdann aber einen Schub auf die Umfassunngöwände ausübcn. Die­
ser Horizontalschub muß bei den Konstruktionen berücksichtigt werden.

2. Die Ausführung erfolgt ähnlich wie unter

Mit Hilfe eines LehrbogcnS werden die Rundesten in die vorgeschriebene 
Gewölbeform gebogen und alle 40 cm aufgehängt.

Das Aufhängen an der tragenden Hauptkonstruktion mittels dcr Hänge­
drähte, das Bespannen des Gitterwerkes mit Drahtnetz, das Ausdrücken und 
Putzen geschieht wie oben beschrieben. Die Hängedrähte sind zu verzinken, 
sobald Hlostgefahr besteht. Für genügende Versteifung in wagerechtcr Rich­
tung durch besondere schräge Verspannungen ist Sorge zu tragen.
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i 31. Baupolizeiliche Bestimmungen über Feuerschutz 
Erlaß vom 30. August 1934 — V. 18. 2130/17.

Uber die Widerstandsfähigkeit von Baustoffen und Bauteilen gegen Feuer 
und Wärme sind neue Bestimmungen ausgestellt worden. Sie entsprechen im 
allgemeinen den vom Deutschen Normenausschuß (Ausschuß für einheitliche 
technische Baupolizeibestimmungen) ausgearbeiteten gleichbezeichneten Vor­
schriften (Oin 4102 Blatt 1—3).

Die neuen Bestimmungen werden in den Amtsblättern bekanntgeaebcn 
und gelten damit unter Aufhebung des RdErl. des ehem. Ministers für Volks­
wohlfahrt vom 12. März 1925 — II 9 Nr. 161 — Volkswohlfahrt Spalte 
130 — mit Wirkung vom 1. Oktober d. I. als Vorschriften im Sinne des 
H 10 der nach der Einheitöbauordnung aufgestellten Bauordnungen.

Bei Neuaufstellung, Ergänzung oder Änderung von Bauordnungen sind 
die für Baustoffe und Bauteile eingeführten neuen Begriffsbezeichnungcn, 
soweit sic eine Änderung erfahren haben bzw. neu eingeführt sind, anzuwenden.

Widerstandsfähigkeit von Baustoffen und Bauteilen gegen Feuer und Wärme.

Die Anforderungen 
Bauteilen gegen Feuer 
kennzeichnet: 

Baustoff e?"> 
I. brennbar
II. schwer brennbar 

III. nicht brennbar.
B

I. Brennbar.

Begriffe.
an die Widerstandsfähigkeit von Baustoffen und 
und Wärme werden durch folgende Begriffe ge-

Bauteile.
IV. feuerhcmmend

V. feuerbeständig
VI. hochfeuerbeständig, 

egriffsbestimmungcn.
Baustoffe.

Als brennbar gelten Baustoffe, die auf ihre Entzündungstemperatur ge­
bracht, bei atmosphärischer Luft von selbst weiterbrcnnen.

II. Schwer brennbar.
Als schwer brennbar gelten Baustoffe, die unter Einwirkung von Feuer 

und Wärme zwar zur Entzündung gebracht werden können, so daß sie ver­
kohlen, aber bei atmosphärischer Luft nicht von selbst weiterbrennen; dabei 
ist vorausgesetzt, daß die der Erhitzung ausgesetzten Teile des Baustoffes nach 
Fortnahme oer Wärmequelle nur kurze Zeit Nachglühen und etwa entstan­
dene Flammen von selbst erlöschen, so daß die Verbrennung im Baustoff 
nicht fortschreitet.

III. Nicht brennbar.
Als nicht brennbar gelten Baustoffe, die bei atmosphärischer Luft infolge 

ihrer natürlichen Eigenschaften nicht zur Entzündung gebracht werden können.
Bauteile.

IV. Feuerhcmmend.
Als feuerhemmend gelten Bauteile, die beim Drandversuch (siehe Abschnitt 

„B r a n d v e r s u ch e") während einer Prüszeit von 14 Stunde nicht selbst 
in Brand geraten, ihren Zusammenhang nicht verlieren und den Durchgang 
des Feuers verhindern, derart, daß tragende Bauteile dabei ihre Tragfähig­
keit nicht verlieren.

r«») Etnschl. Gewebe, Papier und dergleichen.
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Einseitig dem Feuer ausgesetzte Bauteile dürfen auf der dem Feuer abge- 
kehrtcn Seite während des Brandvcrsuches nicht wärmer als 130 " werden.

V. Feuerbeständig.
Als feuerbeständig gelten Bauteile aus nicht brennbaren Baustoffen, die 

bei einem Brandversuch (siehe Abschnitt „B r a n d v e r s u ch e") während 
einer Prüfzeit von 1^ Stunden unter der Einwirkung des Feuers und des 
Löschwasiers ihr Gefüge nicht wesentlich ändern, ihre Standfestigkeit und 
Tragfähigkeit nicht verlieren und den Durchgang des Feuers verhindern.

Einseitig dem Feuer ausgesetzte Bauteile dürfen ans der dem Feuer abge­
kehrten Seite während des Brandversuches nicht wärmer als 130" werden.

Allseitig feuerbeständig ummantelte Bauteile dürfen sich während des 
Brandversuches auf höchstens 250" erwärmen.

VI. H o ch f e u e r b e st ä n d ig.
Als hochfeuerbeständig gelten Bauteile, die den Anforderungen an feuer­

beständige Bauteile (Absatz V) während einer Prüfzeit von 3 Stunden 
genügen.

Einreihung in die Begriffe.
Für Baustoffe und Bauteile, die im folgenden nicht besonders genannt 

sind, ist der Grad des Widerstandes gegen Feuer und Wärme durch Brand­
versuche (siehe Abschnitt «B randversuch e") nachzuweiscn. Der Nach­
weis erübrigt sich, wenn die Einreihung ohne weiteres durch die Begriffs­
bestimmungen gegeben ist.

I. Als brennbar gelten z. B. Holz, Magnesium, Papier, Pflanzcn- 
faserstoffe, Stroh, Torf, Zellhorn u. dgl.

II. Als schwer brennbar gelten ohne besonderen Nachweis 
reine Wolle.

III. Als nicht brennbar gelten ohne besonderen Nachweis Sand, 
Lehm, Kies, Schlacke, 
natürliche und künstliche Steine, Mörtel und Beton, Glas, Asbest, 
chemisch reine Seide, 
Metalle in nicht fein verteilter Form, wie Blei, Gußeisen, Kupfer, 
Stahl, Zink, Zinn.

IV. Als fcuerhemmend gelten ohne besonderen Nachweis
L) Bekleidungen aus 1)-L cm dickem, sachgemäß ausgeführtem Putz 

und 2)-^ cm dicken Estrichen aus Zement oder Gips.
b) Wände

1. aus vollfugig gemauerten Steinen, auch mit Hohlräumen (Mauer­
ziegel, Kalksandsteine, Schwemmsteine, kohlefreie Schlackensteine) von 
mindestens 6 cm Dicke,

2. aus mindestens 5 cm dickem Kiessand- oder Schlackenbeton oder aus 
gleich dicken Gipsdielen,

3. aus Holz, beiderseits feucrhemmend bekleidet.
e) Decken

1. Decken aus gleichen Baustoffen und in denselben Mindestabmessungen 
wie bei d) 1 und 2,

2. Holzbalkendecken in normaler Ausführung mit unterer feuerhemmender 
Bekleidung und Zwischendecke mit nicht brennbarer Ausfüllung.

<I) Dachkonstruktivnen
1. aus mindestens 5 cm dickem Beton oder Eisenbeton,
2. aus Stahl oder Holz mit feuerhemmender Bekleidung.
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Stahlkonstruktioncn können bei besonderen baulichen Anordnungen auch 
ohne fcuerhenunende Bekleidung zugclassen werden, wenn sic aus Profilen 
bestehen, bei denen das Verhältnis von Umfang zu Querschnitt kleiner 
als 1,5 cm/cm^ ist. Ausreichenden Schutz gegen Flugfeuer und strah. 
lende Wärme bieten Dachdeckungen aus: Betonplattcn, Asbest- 
zcmentplatten, Deckstvffen aus natürlichen und künstlichen Steinen sowie 
Mctalldächer und Pappdächer (harte Bedachungen).

o) Stützen
aus Stahl oder Holz mit fcuerhemmender Bekleidung.
Stahlkvnstruktionen können bei besonderen baulichen Anordnungen auch 
ohne feuerhemmende Bekleidung zugelasten werden, wenn sie aus 
Profilen bestehen, bei denen das Verhältnis von Umfang zu Querschnitt 
kleiner als 1,5 cm/cm- ist.

k) Treppen
1. Treppen aus Sandstein, Stahl oder Hartholz (z. B. Eiche),
2. sonstige Holztreppe» und nicht feuerbeständige Steintreppcn, wenn 

beide unterscitig fcuerhemmend bekleidet sind.
x) Türen

1. aus 4 cm dickem Hartholz (z. B. Eiche),
2. aus 214 cm dicken, gespundeten Brettern mit aufgeschraubter oder 

aufgenieteter, allseitig dicht umhüllender Bekleidung von mindestens 
mm dickem Stahlblech,

wenn sie selbständig zufallcn, in Rahmen und Schwelle aus nicht brenn­
baren Stoffen mit mindestens 1)4 cm — bei der Schwelle 1 cm — 
Falz schlagen und rauchdicht schließen.

V. Als feuerbeständig gelten ohne besonderen Nachweis
a) Wände

1. aus vollfugig in Kalkzementmörtel gemauerten Steinen ohne Hohl­
räume (Ziegelsteine, Kalksandsteine, Schwemmsteine, kohlefreie 
Schlackensteine) von mindestens 12 cm Dicke,

2. aus mindestens 10 cm dickem unbewehrtcm oder bewehrtem Beton.
d) Decken

aus den unter a) aufgeführtcn Steinen oder Baustoffen bei Innehaltung 
einer Mindestdicke von 12 cm bei Steindecken und von 10 cm bei Beton­
decken.

o) Unterzüge und Träger
1. aus Eisenbeton,
2. aus Stahl nur mit feuerbeständiger Ummantelung.
Die feuerbeständige Ummantelung wird durch allseitiges Ausmauern 
oder Ausbetonieren der Profile erreicht. Die Flanschflächen müssen dabei 
wenigstens 3 cm dicke Deckung von Beton mit eingelegtem Drahtgewebe 
oder von gebranntem Ton oder anderen gleichwertigen Stoffen erhalten. 
Bei freiliegenden Flanschaußenflächen der Stahlprofile in feuerbestän­
digen Decken und in Stahlfachwerkswänden kann besonderer Feuerschutz 
im allgemeinen fehlen.

ä) Stützen und Pfeiler
wenn sie aus den unter a) aufgcführten Steinen oder Baustoffen bei 
Innehaltung einer Mindestdicke von 20 cm hergestellt werden. Stützen 
aus Granit, Kalkstein, Sandstein und ähnlichen Natursteinen gelten nicht 
als feuerbeständig. Stützen aus Stahl und Säulen aus Gußeisen müssen 
allseitig feuerbeständig ummantelt sein (siehe o).
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6) Dachkonstruktionen
1. aus mindestens 10 cm dickem Beton oder Eisenbeton;
2. aus Stahl nur mit feuerbeständiger Ummantelung (siehe o).

k) Treppen
1. die nach d) hergestellt sind,
2. aus Betonwerksteinen.
Freitragende Treppenstufen aus Natursteinen gelten nicht als feuer­
beständig.
Türen
bedürfen grundsätzlich eines besonderen Nachweises nach Abschnitt 
„D r a n d v e r s u ch e".
Verglasungen.
Gestatten die örtlichen Verhältnisse die Verwendung von Verglasungen 
in feuerbeständigen Bauteilen, so müssen diese Verglasungen in den 
vorgesehenen Abmessungen der Prüfung nach Abschnitt „Brand- 
versuche" entsprechen.

VI. Als hochfeuerbeständig gelten ohne besonderen Nachweis 
Beispiele liegen zur Zeit noch nicht vor.

Brandversuche. Vorbemerkung.
Für Baustoffe und Bauteile, die nicht ohne besonderen Nachweis als 

schwer brennbar, feucrhcmmend, feuerbeständig oder hochfeuerbeständig nach 
Abschnitt „Einreihung in die Begriffe" gelten, kann der Nach­
weis der geforderten Eigenschaften durch die nachstehenden Brandversuche 
erbracht werden. Die anzuwcndenden Prüfverfahren unterscheiden sich im 
wesentlichen nur durch die Zeitdauer und die verschiedene Temperatur bei 
den Drandversuchen.

Allgemeines.
1. Temperaturen im Brandrau m.
Der Temperaturanstieg im Brandversuchsraum soll nach der Einheits­

temperaturkurve verlaufen. Im Brandraum müssen danach ungefähr die 
aus folgenden. Bild ersichtlichen Temperaturen cingehaltcn werden:
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Dabei sind anfangs 5 später 3 A Temperaturabweichungcn von der 
mittleren Teuiperaturkurve zulässig.

2. Tempcraturmessungen.
Im Brandraum ist die Temperatur an mindestens drei Stellen möglichst 

nahe am Dersuchskörpcr zu messen und hieraus das Mittel zu bestimmen. 
An der dem Feuer abgekehrtcn Seite des Dersuchskörpers sind mindestens 
drei Meßstelle» annähernd gleichmäßig über die Oberfläche zu verteilen. 
Gemessen wird am zweckmäßigsten mit Thermoelementen (Platin-Platin­
rhodium oder Nickel-Nickelchrom).

Um das Eimvirkcn der Außcnluft zu vermeiden, sind nach Möglichkeit 
abgeschlossene Beobachtungsräume anzuordncn, mindestens aber Maßnahmen 
zu treffen, die diese» Einfluß cinschränkcn und besonders den Windeinfall 
verhindern.

3. Art der Feuerung.
Gebrannt wird mit Holz, Gas oder Ol; dabei muß die Einheitstemperatur­

kurve cingehalten werden.
4. Größe der Versuch skörper.
Die Versuchskörper müssen der beabsichtigten Ausführung entsprechen 

und in möglichst großen Abmessungen geprüft werden, z. B.
a) tragende Wände und Zwischenwände in einer Fläche von mindestens 

2 m X 2 m,
d) Decken und Dächer in einer Fläche von mindestens 2 m X 2 m,
o) Unterzüge und Balken in einer Länge von mindestens 3 m,
ä) Stützen und Pfeiler in einer Höhe von mindestens 3 m,
s) Leichtbauplatten u. dgl. in einer Fläche von mindestens 1 m X 2 m,
k) Treppen, Mindestlänge des Laufes 3 m,
A) Türen und Klappen in natürlicher Größe,
k) Schornsteine in 4 m Höhe,
j) Verglasungen in voller beabsichtigter Größe.

5. B e l a ft u n g en während des Brandversuchcs.
Alle tragenden Bauteile sind unter Last zu prüfen. Die Größe der Be­

lastung ist möglichst der Wirklichkeit anzupassen.

8. Prüfverfahren.

1. Prüfverfahren zum Nachweis der Schwerbrenn­
barkeit von Stoffen.

Die Schwerbrennbarkeit von Stoffen wird in der Regel durch Feuer- 
schutzmittel erzielt, die auf ihre Eignung, Stoffe schwer brennbar zu machen, 
geprüft werden. Dabei ist festzustellcn, ob die Schutzmittel giftige Bestand­
teile enthalten, beim Aufbringen oder beim Brandversuch belästigende Gase 
entwickeln und Metalle angreifen.
a) Prüfung von Geweben, Papier u. dgl.

Die Feuerschuhniittcl, die zum Schutz von Geweben, Papier u. dgl. 
gegen Feuer angewendet werden, werden möglichst an folgenden Stoffen 
geprüft: Kattun, Nestel, Rupfen, Theaterleinen, Voile, Tüll, Papier, 
Pappe und Strohhülscn.
Die Abmessungen der Gewebeprobcn sollen 1,5 m X 0,6 bis 0,8 m 
je nach der Stückbreite des Stoffes betragen.
Für die Versuche sind aus jedem zur Prüfung gelangendem Stoff je 
zwei Proben glatt und je zwei Proben mit einer Längsfalte von 5 bis
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10 cm zu verwenden. Die Längsfalte soll dem Feuer eine größere 
Angriffsmöglichkeit bieten. Die erste Prüfung soll frühestens 14 Tage 
nach beendeter Behandlung der Stoffe stattfindcu. Zur Feststellung der 
Dauerwirkung des Schutzmittels ist die Prüfung nach N und 1 Jahr 
und möglichst auch nach 3 Jahren zu wiederholen.
Behandlung der Proben: Die Stoffe werden möglichst von 
der Prüfanstalt aus dem Handel gekauft und vom Antragsteller unter 
Aufsicht der Prüfanstalt im Tauch- oder Spritzverfahren behandelt. 
Die getrockneten Proben werden vor und nach der Behandlung gewogen 
und die aufgenommcne Menge des Schutzmittels festgcstellt. Für die 
Dauerprüfung müssen sie in einem Raum von Zimmertemperatur (etwa 
18 bis 20 ") ausbewahrt und mindestens einmal im Neonat ausgerollt 
und geschüttelt werden. Die Proben dürfen dem Lagerraum erst un­
mittelbar vor der Prüfuna entnommen werden. Sollen sie auch auf 
Wetterbeständigkeit geprüft werden, so müssen sie im Freien aufbewahrt 
und der Witterung ausgesetzt werden.
Ausführung der Prüfung: Die Prüfung findet in einem 
geschlossenen Raum statt. Die Proben werden zweckmäßig frei aufge­
hängt. Am unteren Ende wird eine abgewogene Menge Holzwolle von 
etwa 1g A Feuchtigkeitsgehalt (bei 60 ° getrocknet) ausgcbrcitet und 
angezündet. Verwendet werden bei
Papier, Strohhülsen, Voile und Tüll...................... 100 x Holzwolle,
Theaterleinen, Nestel, Kattun....................................... 200 ss Holzwolle,
Rupfen, Pappe..............................................................300 x Holzwolle.
Die halbe Menge Holzwolle wird angezündet und der Nest nach und 
nach zugegeben. Während des Versuches wird die Feuerquelle 1 bis 2 mal 
für kurze Zeit entfernt, nm fcstzustellcn, ob an dem Stoff selbst Flammen 
auftretcn, wann sie erlöschen, ob sie weiter um sich greifen oder ob der 
Stoff nachglüht. Nach Beendigung des Versuches dars dec Stoss weder 
brennen noch nachglühen.

d) Prüfung von Holz.
Das Holz wird aus dem Handel beschafft und auf 8 bis 10 A relativen 
Feuchtigkeitsgehalt vorgetrocknet. Aus 2,4 cm dicken, rauh gespundeten 
Fichten- oder Kiefernholzbrettern werden Tafeln von etwa 1 m X 2 m 
Fläche gezimmert. Diese werden unter Aussicht der Prüfanstalt vom 
Antragsteller durch Spritzen, Streichen oder Tauchen (hierbei die Bretter 
einzeln) mit dem Feuerschutzmittel behandelt. In gleicher Weise werden 
Kanthölzer von 10 cm X 10 cm Duerschnitt und 2 m Länge behandelt. 
Die Tafeln werden in die Türleibung des Brandraumes, die Kanthölzer 
als Stiele freistehend in den Raum eingebaut.
Ausführung der Prüfung: Nach 5 und nach 10 Minuten 
Brenndauer wird das Feuer für Minute unterbrochen und nach 
15 Minuten Brenndauer entfernt. In weiteren 5 Minuten müssen die 
Flammen erloschen sein. Dann werden Tafeln und Stiele heraug- 
genommen. Etwa noch glimmende Teile müssen nach weiteren 15 Mi­
nuten ebenfalls erloschen sein. Eine Dergleichsprüfung mit nicht behan­
deltem Holz ist erwünscht.

2. Prüfung zum Nachweis dcr feuerhemmenden 
Eigenschaften.

Bauteile, deren feuerhemmende Eigenschaften nachgewiesen werden sollen, 
müssen während einer halben Stunde der Einwirkung des Feuers und der
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Warme widerstehen. Die Bauteile dürfen auf der dem Feuer abgekehrtcn 
Seite während des Brandversuches nicht wärmer als 130° werden.
s) Prüfung von Wänden, Decken, Stützen, Treppe,. 

Die zu prüfenden Bauteile werden in der Art der praktischen Anwendung 
in einen Drandraum eingesetzt. Bei der Prüfung unter Belastung sind 
Sonderkonstruktioncn erforderlich.

d)PrüfungvonTüren.
In das Brandhaus wird die Tür in der der Praxis entsprechenden 
Ausführung eingesetzt. Vor dem Versuch wird durch Abbrenncn einer 
Nebelbombe festgcstellt, ob die Tür rauchdichl schließt. Nach der 
Prüfung wird fcstgestellk, ob die Tür noch rauchdicht und gangbar ist. 
Anmerkung: Prüfung von Dachdeckungen gegen Flug­
feuer. Die Versuche sind an der fertig eingcdeckten Bedachung vorzu- 
nehmcn. Verwendet werden mindestens 1,5 m° große Dachtafeln, die 
der Bedachungsart entsprechend unter bestimmten Neigungswinkeln zu 
lagern sind und zwar Ziegel, Schiefer und ähnliche Dcdachungsteile 
unter etwa 25 °, Dachpappdächer unter 15 bis 20 °, Strohdächer unter 
40 bis 45°. Die Prüfung durch die Stichflamme einer Lötlampe oder 
eines GaSgebläseS kann nur als Vorvcrsuch dienen. Die Widerstands­
fähigkeit gegen Einwirkung eines Flugfeuers ist wie folgt zu prüfen:
1. Ein Bündel aus 200 ss mit Petroleum getränkter Putzwolle wird am

First brennend auf das Dach gelegt und rollen gelassen.
2. Ein Drahtkorb von 30 cm X 30 cm X 20 cm wird mit 800 8 Holz­

wolle gefüllt, auf das Dersuchsdach gestülpt und angezündet. Die 
Drennzeit beträgt etwa 8 Minuten; der Windcinfall ist zu berück­
sichtigen.

3. Prüfung zum Nachweis der feuerbeständigen 
Eigenschaften.

Bauteile, deren feuerbeständige Eigenschaften nachgewiescn werden sollen, 
müssen während 114 Stunden der Einwirkung des Feuers und der Wärme 
widerstehen. Die Bauteile dürfen auf der dem Feuer abgekehrtcn Seite 
während des Drandversuches nicht wärmer als 130 ° werden. Allseitig 
feuerbeständig ummantelte Bauteile dürfen sich während des Brandversuches 
auf höchstens 250 ° erwärmen.

Unmittelbar nach der Feuerbeanspruchung ist das Dersuchsstück einem 
Wasserstrahl von mindestens 2 kx-/cm° aus 3 m Entfernung etwa 3 Minuten 
lang auSzusctzen. Der Durchmesser des Mundstückes beträgt 12 mm.

g,) Prüfung von Wänden, Decken, Unterzügen, Trä­
gern, Stützen, Pfeilern, D a ch k o n st r u k t i o n c n und 
Treppen vgl. L 2 a.

d) Prüfung von Türen vgl. L 2 b.
c) Prüfung von Schornsteinen.

Die Schornsteine werden in ein Versuchshaus eingebaut, und zwar 
einmal freistehend und einmal von zwei Seiten eingefaßt; beheizt werden 
kann auch durch einen vorgesetzten Ofen mit Steinkohlenfeuerung. Die 
Heizdauer umfaßt drei Tage — hintereinander je 6 Stunden, und zwar am
1. Tag bis etwa 300" (davon mindestens 2 Stunden 300 °),

Das Glas wird in den für die Praxis gewünschten Abmessungen in 
den Brandraum eingebaut. Die Prüfdauer beträgt eine Stunde. 
Bei der Prüfung müssen die Verglasungen den Einwirkungen des 
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Feuers und denen des Löschwassers soviel Widerstand bieten, daß 
während des Brandversuches die Scheiben nicht auöbrechen oder der 
Zusammenhang nicht verlorengeht.

4. Prüfung zum Nachweis der hochfeuerbeständigen 
Eigenschaften.

Zu prüfen ist in gleicher Weise wie beim Nachweis der feuerbeständigen 
Eigenschaften, jedoch mit einer Prüfdauer von 3 Stunden.

2. Tag bis etwa 600 ° (davon mindestens 2 Stunden 600 °),
3. Tag bis etwa 1000 " (davon mindestens 2 Stunden 1000 °).
Anmerkung: Prüfung von Verglasungen.

32. Baupolizeiliche Vorschriften für Gasanlagen'
vom 3». 7. 32 (Amtsbl. S. 242 ff.)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. 1. 34 (Amtsbl. S. 18).
Oer Herr Minister für Dolküwohlfahrt hat durch Erlaß vom 24. 11. 

1932 II. 0. 91/30 für die Aufstellung von GaS-Feuerstätten und -Geräten 
Richtlinien ausgestellt. Diese Richtlinien werden nachstehend veröffentlicht. 
Sie sollen den Baupolizeibehörden bei der Prüfung der Bauvorhaben und 
bei ihren Nevistvnögängen (Bauabnahmen, Drandschau-Kontrollgängcn usw.) 
als Richtschnur dienen. Diesen Richtlinien etwa entgegenstchendc ältere Be­
stimmungen werden durch die Richtlinien außer Kraft gesetzt.

Richtlinien für die Aufstellung von Gao-Feuerstätten und -Geräten.

I. Anschluß an die Gaszuleitnng.
1. GaS-Feuerstätten und -Geräte wie Heizöfen, Herde, Warmwasser­

bereiter und gewerbliche GaSfeuerstättcn, die ihren Standort nicht zu wechseln 
brauchen, sind fest- und gasdicht an die Gasleitung anzuschließen.

2. Bei kleinen versetzbaren Kochern, Bratöfcn, Bügeleisen im Haushalt 
und bei gasbeheizten Werkzeugen wie Lötkolben, Lötpistolcn, Schweiß- und 
Schneidbrennern usw. können Schläuche verwendet werden, wenn vor ihnen 
in der festen Leitung ein Abschlußhahn, der bei Abstellung der Gasfeuerung 
geschlossen werden muß, angebracht ist und die Enden der Schläuche auf den 
Schlauchtüllcn durch Schellen, Klammern oder ähnliche Vorrichtunacn acaen 
Abrutschen gesichert sind.

3. GaSfeuerstättcn mit besonderer Zündflamme müssen eine Verriegelung 
zwischen Brennerhahn und Zündflammenhahn besitzen.

II. Rohre für die Ableitung der Abgase (Abgasrohre).

1. Als Abgasrohre eignen sich Rohre aus verbleiten: Blech,"0 Aluminium 
sowie aus Fvrmstücken von Asbestzement, Holzzcment oder Ton, die durch 
Falze einwandfrei gedichtet sind. Am unteren Ende der Rohre aus Ton und 
aus Holzzement ist eine Vorrichtung zur Entnahme sich etwa ansammelndcn 
Niederschlagwassers vorzusehcn. Die Weiten der Abgaürohrc sind der fol­
genden Zahlentafel zu entnehmen:

"0 Nach dem Biegen verbletl.
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Minütliche Leistung 
in W. L.

Weiten der Abgasrohre:
Erfordert Querschnitt gewählter 1. Durchmesser 

cm- cm
120 63 9,0
240 98 11,0
320 135 13,0
650 176 15,0

2. Bei quadratischem Querschnitt der Rohre muß die Seitenlange gleich 
dem oben angegebenen Durchmesser sein.

3. Die AbgaSrohre sind ohne genügende Isolierung nicht an oder in 
Außenwänden oder in kalten Dachböden zu verlegen.

III. Abführung der Abgase.
1. Die Verbindung zwischen GaSgerät und Schornstein muß möglichst 

kurz sein. ,
2. Cs ist darauf hinzuwirkcn, daß für je 2 Gasfcuerstätten ein Schorn­

stein von rd. 200 qcm 1. Querschnitt (14X14) angelegt wird.
3. Die Abführung der Abgase von geschlossenen Gasherden, Brat- und 

Backschränken, Suppenkesseln, Wurst- und Schinkenkcsseln, Lackier- und 
Trockenofen, Brot- und Konditorbacköfen, Dampfkesseln usw. in gewerblichen 
Betrieben in Schornsteine ist anzustreben. Ist dies unmöglich, so ist für eine 
ausreichende Belüftung und Entlüftung der Arbeitsräume zu sorgen.

4. Badeöfen und alle größeren Wassererhitzer, wozu auch die Warm­
wasserautomaten für ganze Gebäude oder einzelne Stockwerke gehören, sind 
ausnahmslos an Schornsteine anzuschließen.

5. Bei sehr kleinen Badezimmern empfiehlt sich die Aufstellung der Gas­
badeöfen oder der Stromautomaten in einem Nebenraum, z. B. der Küche 
oder dem Flur, sofern dadurch die Warmwasserleitung nicht übermäßig ver­
längert wird.

6. Werden Badeöfen oder überhaupt Warmwasserbereiter in Badezim­
mern aufgestellt, so ist nicht nur für die Abführung der DerbrennungSgase, 
sondern auch für die Zuführung frischer Luft zum Daderaum zu sorgen. 
Da ein Gasbadeofen zur Verbrennung des für ein Vollbad notwendigen 
Gases in 15 bis 20 Minuten mindestens 6 cbm Luft braucht, sind minde­
stens unten an der Tür Schlitze oder Löcher anzubringen, die so gelegen sein 
müssen, daß sie nicht verstopft werden.

7. Keines Abzugs bedürfen wegen ihres geringen und vorübergehenden 
Gasverbrauchs die unter I- aufgeführten Gasfeuerstätten und -Geräte. 
Ebenso bedürfen keines Abzugs DorratSerwärmer bis zu 10 Liter Wasser 
Wasserinhalt, sowie kleinere Durchflußerwärmer bis zu 130 ^V. T. minüt­
licher Leistung, sofern sie nur minutenweise betrieben werden und in gut 
entlüftbaren Räumen untergebracht sind.

8. Die Gasschornsteine sind über Dach zu führen. Ausnahmsweise kann 
ihre Entlüftung in einen unbenutzten, gut entlüfteten Dachraum zugelassen 
werden, wenn dafür gesorgt ist, daß die Ausmündungen der Schornsteine 
nicht verstopft werden können. Bei Zulassung von Ausnahmen ersuche ich 
darauf zu achten, daß

1. das Volumen des Dachbodens mindestens 20 mal so groß wie das 
Volumen der stündlich im Höchstfall verbrauchten GaSmenge der 
Geräte sein muß,
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2. der Dachboden für andere Zwecke nicht benutzt wird,
3. die Entlüftung bei allen Witterungsverhältnisscn und Windrichtun­

gen gleichmäßig ist, so daß stets ein Druckausgleich stattfindet,
4. die Lüftungüöffnungen möglichst feststehend mit Jalousien versehen 

und so groß sind, wie der zwanzigfache Querschnitt des GaSabzugS- 
rohres,

5. die Mündungen der AbgaSrohre mit Rücksicht auf etwaige nach­
trägliche bauliche Veränderungen mindestens 2,50 m über dem Fuß­
boden des Dachraumcs liegen und gegen Verstopfung gesichert sind.

9. In Ergänzung des Rundcrlasses des Ministers für Volkswohlfahrt 
von, 26. Januar 1929 — II 0 1064 — (Vvlkswohlfahrt S. 139) wird 
für bestehende Gebäude folgendes bemerkt:

Ist bei bestehenden Gebäuden ein freies Schornsteinrohr nicht vorhan­
den und kann nach Angabe des Bezirksschornsteinfegcrmeisters durch Ver­
legen der Anschlüsse ein Schornsteinrohr nicht freigemacht werden, so kann 
die Einführung der Abgase dieser Gaofeuerstättcn in Schornsteine, an die 
schon Kohlcnfcuerstätten — jedoch höchstens 2 — angeschlossen sind, aus­
nahmsweise und auf Widerruf zugelassen werden. Befinden sich die Kohlen- 
fcuerstättcn im unmittelbar darunter- oder darüberliegcnden Stockwerk, so 
ist der Anschluß der Gaofeuerstätten nur zulässig, wenn eine örtliche Unter­
suchung dies unbedenklich erscheinen läßt. Der Anschluß von Gas- und 
Kohlenfeuerstätten des gleichen Stockwerks an einen gemeinsamen Schorn­
stein ist unzulässig.

An einen von keiner Kohlcnfeucrstätte beanspruchten Schornstein dür­
fen in der Regel nicht mehr als 2 Gasheizöfen oder 3 Badeöfen usw., und 
wenn in den Schornstein bereits eine Kohlenfeuerung eingefuhrt ist, nicht 
mehr als 1 Gasheizofen oder 2 Badeöfen usw. angeschlossen werden.

Die Abführung der Abgase von geschlossenen Gasherden usw. (III 
Ziff. 3) ist in bestehenden Gebäuden auch an ein von einer Kvhlcnfeuer- 
stätte beanspruchtes Schornsteinrohr zulässig.

Besteigbare Schornsteine dürfen für die Gaüableitung nicht benutzt werden.

IV. Rückstromsicherung.
Auümündungcn der AbgaSrohre durch die Außenwand ins Freie sind 

tunlichst zu vermeiden. Erfolgt diese Ausführung, so sind zur Unschädlich­
machung der Windstöße in der senkrechten Strecke des inneren Abgasrohrea 
Rückstromsichcrungen anzubringen, sofern die Gasscuerstätten (Heizöfen, 
Badeöfen usw.) sie nicht bereits besitzen. Sie können bei Abgasrohren und 
Schornsteinen, die über Dach führen, gefordert werden, wenn infolge der 
Lage des Hauses zu Nachbargebäuden, Anhöhen, hohen Bäumen usw. durch 
Windstöße die Flammen zum Erlöschen gebracht werden könnten. Anstelle 
der Rückstromsicherungen sind auch sicher wirkende Windschutzhauben (Schorn­
steinaufsätze), die nicht im Gebiet des ruhenden Winddruckü liegen dürfen, 
zulässig.

V. Weitrrgehende Bestimmungen.
Für Theater, öffentliche Versammlungsräume, Zirkusanlagen, Lichtspiel­

theater, Waren- und Geschäftshäuser sowie feuergefährliche Betriebe sind 
außerdem die hierfür geltenden Einzelvorschriften zu beachten.

An sämtliche Ortspolizeibehörden (Baupolizei).
Breslau, 30. 7. 1932. (11. 1. 34. I. 41/34. 122. T. 1002/427.)

Der Regierungspräsident.
ütricgcr, Dan-oltzeiliche Vorschriften. 20
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33. RdErl. d. FM. (Kommd^) vom 27.3.7933 
beir. Eisenbeionbauten und Gtemeisendecken,

(IN 1g. 2601 a 8. l. Ang.).
Nachdem der deutsche Ausschuß für Eisenbeton die Bestimmungen über
-V. Ausführung von Bauwerken aus Eisenbeton,
L. Ausführung von Steineisendccken,
6. Ausführung von Bauwerken aus Beton,
D. Steifeprüfungen und für Druckversuche an Würfeln bei Ausführung 

von Bauwerken aus Beton und Eisenbeton
neu bearbeitet und im vergangenen Jahre fertiagestellt hat, werden diese hier­
mit für Preußen förmlich in Kraft gesetzt. Die erforderlichen Abdrucke der 
Bestimmungen werden demnächst den Amtsblattstellen der Regierungen und 
des Polizeipräsidiums Berlin zugehen. Die Herren Regierungspräsidenten 
und den Herrn Polizeipräsidenten in Berlin ersuche ich, zu veranlassen, daß 
die Abdrucke den Amtsblättern als Sonderdrucke beigefügt werden.""»

Die neuen Bestimmungen, die durch die Bekanntgabe im Regierungs­
blatt maßgebende Konstruktionövorschriften im Sinne des § 11 der nach 
der Einheitsbauordnung aufgestellten Bauordnungen werden, treten an die 
Stelle der vom Preußischen Minister für Dolkswohlfahrt am 9. 9. 1926 
— 11 9. 653 — veröffentlichten gleichartigen Vorschriften, die mit Aus­
nahme der Bestimmungen unter v (Ausführung ebener Steindecken) hier­
mit außer Kraft gesetzt werden. Die Bestimmungen unter L vom 9. 9. 1925 
können auch weiterhin verwendet werden; dem Bauherrn ist es also frei- 
gestellt, ob er die Steineisendecken nach den alten oder den neuen Bestimmun­
gen berechnen will.

Der Erlaß des Herrn Ministers für Volkswohlfahrt vom 9. 9. 1925 
— 11 9. 653 — selbst (also ohne seine Anlagen) findet auch auf die neuen 
Vorschriften sinngemäß Anwendung.

Zu h 7 Ziff. 1 der Eisenbetonbestimmungen bemerke ich noch, daß der 
Herr Reichsverkehrsminister durch Erlaß vom 2. 5. 1932 — 1. 3. 58.
2. Ang. — für die Verwendung von Zement die ebenfalls neu bearbeiteten 
„Deutschen Normen für Portlandzement, Eisenportlandzement und Hoch­
ofenzement" von 1932 anerkannt hat. Sie treten nunmehr an die Stelle 
der mit Erlaß des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 16. 3. 1910 
— III 295 — übersandten „Deutschen Normen für einheitliche Lie­
ferung und Prüfung von Portlandzement Dezember 1909". Abdrucke der 
neuen Normenvorschriften gehen den Amtöblattstcllen der Regierungen und 
des Polizeipräsidiums Berlin gleichfalls zur Beifügung bei den Amtsblät­
tern zu. Hinsichtlich der Verwendung von „Naturzementen" behalten die 
Erlasse des Ministers für Dolkswohlfahrt vom 11. 4. 1929 — II 6 742 — 
und vom 7. 4. 1932 — II 6202/12. 3. — vorläufig ihre Gültigkeit.

Nach den neuen Bestimmungen werden unter gewissen Voraussetzungen 
„höhere Spannungen" zügelnsten (vgl. § 29, 2 nnd ö H 13 letzter Absatz). 
Bei der Anwendung dieser Bestimmungen ist besondere Sorgfalt geboten. 
Ich verkenne nicht, daß die einschränkende Vorschrift hinsichtlich der Unter­
nehmer bei der Durchführung zu Schwierigkeiten Anlaß geben kann. Ich

-«»> Beilage »um Amtsblatt l933. 
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ersuche daher, mir über die Erfahrungen bis zum 1. Oktober 1934 zu be­
richten und gegebenenfalls Vorschläge für die Änderung dieser Bestimmung 
zu machen.

Der Kommissar des Reiches.

34. Kolizeiverordnung über Abbruch von Gebäuden '
vom 25. 10. 1« (Amtsbl. S. 450).

Auf Grund der pp. wird für den Regierungsbezirk Breslau mit Zu­
stimmung des Bezirksausschusses folgende Polizeiverordnung erlassen:

§ 1. Spätestens eine Woche vor dem Beginn des Abbruchs eines Ge­
bäudes ist der Baupolizcibehörde behufs Erteilung der Abbruchserlaubnis 
(Abbruchscheins) schriftlich Anzeige in zwei Stücken zu erstatten. Die An­
zeige muß enthalten:

1. die genaue Bezeichnung des Gebäudes,
2. die Angabe, ob darin

a) eiserne Fachwcrkskonstruktionen,
d) mit Eisen bewehrte Bauteile aus Stein oder Beton 

vorhanden sind,
3. Name, Stand und Wohnung des Abbruchunternehmers.
tz 2. Vor Behändigung des Abbruchscheins darf mit dem Abbruch nicht 

begonnen werden.
In den Abbruchschein sind als Bedingungen die zum Schutz der Arbeiter 

bei Abbrüchen erforderlichen Unfallverhütungövorschriften aufzunehmen.
§ 3. Übertretungen der Vorschriften dieser Polizeiverordnung und der 

Bestimmungen des Abbruchscheines werden, soweit nicht weitergehende 
Strafbestimmungen Anwendung finden, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder 
1m Unvermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.

Breslau, den 25. Oktober 1916.
Der Regierungspräsident.

33. polizeiverordnung betr. Schutzvorrichtungen - 
bei Bauten

vom 29. 9. 25 (Amtobl. S. 367).
Auf Grund der pp. wird mit Zustimmung des Bezirksausschusses für den 

"gesamten Regierungsbezirk Breslau folgendes verordnet:
1. Das Uber-die-Hand-mauern (Mauern von Innengerüsten aus) 

bei Gebäuden von mehr als 6 m Höhe bis zum Dachgcsims oder von mehr 
als 10 m bis zum Dachfirst ist verboten.

Ausgenommen hiervon ist das Mauern von hohen Schornsteinen. Aus­
nahmen sind ferner zulässig, falls die Ortspolizeibehörde glaubt, in Gemäß­
heit des H 2 Absatz 4 von der Forderung eines festen Standgerüstes Abstand 
nehmen zu können.

H 2. Bei der Errichtung von Gebäuden von mehr als 6 m Höhe — ge» 
rechnet bis zum Dachgesims —siyd an den Außenseiten je »ach dem Fort- 
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schreiten des Baues feste Standgerüste (Mauergerüste) bis zur Höhe des 
OachgesimseS anzubringen. In jeder Stockwerkshöhe ist ein Gerüstboden 
herzustellen. Vor Beginn dcr Dacharbeiten ist auf dem Standgerüst eine 
Schutzrüsiung für die Dacharbeiten herzustellen.

Das Standgerüst ist tragfähig auszuführen und muß dcn Arbeiter gegen 
Absturz sichern.

Die gleichen Vorschriften gelten auch bei dcr Ausführung von Umbauten 
und baulichen Veränderungen an den Außenseiten der im Absatz 1 bereich- 
neten Gebäude.

Bei außergewöhnlichen Verhältnissen, insbesondere aus VerkehrSrücksich- 
ten, kann die Ortspolizeibehörde von der Forderung der Anbringung eines 
festen Standgerüstes Abstand nehmen und anderweitige Maßnahmen an­
ordnen, die sie nach Lage der Sache zur Sicherung der Arbeiter und des 
Verkehrs auf der Baustelle und in ihrer Nähe für notwendig erachtet.

§ 3. Die Standgerüste müßen bis zur Fertigstellung sämtlicher Arbeiten 
an und auf dem Dache stehenbleiben. Wo infolge besonderer Umstände 
das feste Standgerüst früher entfernt werden muß, muß durch ein leichtes 
Stangen- oder Leitergerüst Ersatz geboten werden.

tz 4. Bei Bauten von mehr als 6 m Höhe, in denen das Dach un­
mittelbar die Raumdeckc bildet (Hallen, Säle usw.), müssen auch im In­
nern fortlaufend mit der Höherführung dcr Außenwände zum mindesten 
einfache Gerüste angebracht werden. Vor dem Aufbringen der Dachkon­
struktion und der Ausführung sonstiger Dacharbeiten ist ein bis an die 
Arbeitsstellen reichendes feststehendes Gerüst im Innern des Gebäudes zu 
errichten und mit einer vollständigen oberen Abdeckung zu versehen. Ist die 
Errichtung eines solchen Gerüstes nach Lage der Verhältnisse nicht angängig, 
so sind die beim Dachaufbau und an der Decke beschäftigten Personen auf 
andere Weise gegen Absturzgefahren zu schützen. Unberührt bleiben die 
Vorschriften der Provinzial-Polizeiverordnung vom 2. Juli 1917, betref­
fend den Schutz der Arbeiter bei Eisenbautcn mit über 6 m hohen Räumen.

§ 5. Der Bauherr ist dafür verantwortlich, daß die in den 2—4 vor­
gesehenen Gerüste angebracht werden. Zur Herstellung der Gerüste ist der 
Unternehmer, der vom Bauherrn den Auftrag zur Bauausfühung oder 
zur Herstellung der Gerüste erhalten hat, verpflichtet.

Dieser hat auch die Höherführung und dcn Ausbau der Schuhgerüste 
(Fanaaerüst) für Dacharbeiten auszuführen. Hierdurch werden aber die 
Unternehmer für die Nacharbeiten nicht von der Verpflichtung befreit, für 
die zum Schuhe ihrer Arbeiter notwendigen anderweitigen Schutzmittel 
(Dachhaken, EicherhcitSgürtcl mit Leine, Schneefänge usw.) zu sorgen.

§ 6. Unberührt bleiben im übrigen die weitergehenden Unfallver­
hütungsvorschriften der Berufsgenvssenschasten.

§ 7. Übertretungen dcr Vorschriften dieser Polizeiverordnung werden, so­
weit nicht weitcrgehende Strafbestimmungen Anwendung finden, mit Geld­
strafe bis zu 60 Mark, bei deren Unbeitrciblichkeit mit entsprechender Haft 
geahndet.

h 8. Diese Polizeivcrordnung tritt 3 Monate nach dem Tage ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. — I. 41. 34. XXU. 1436.

Dreslan, 29. 9. 1925.

Oer Regierungspräsident.
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Z6. Schutz des Arbeiter bei Eisenbauten
Polizeiverordnung vom 2. 7. 1917 (Amtsbl. S. 388) 

betreffend den Schutz der Arbeiter bei Eisenbauten mit über 6 m hohen 
Räumen.

Auf Grund der pp. wird nach Anhörung der Vorstände der Schlesisch- 
Posenschen Baugewerks- und der Schlesischen Eisen- und Stahl-Berufs- 
genossenschaft und mit Zuimmung des Provinzialrats für den Umfang 
der Provinz Schlesien verordnet:

Artikel I.
Bei der Errichtung von Eisenbauten mit über 6 m hohen Räumen sind 

»eben den berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften, die für 
die am Bau beteiligten Betriebe massgebend sind — folgende Svndervvr- 
schriften zu beachten.

Allgemeine Bestimmungen.
H 1. Dor der Aufstellung und dem Zusammensetzen (Vernieten oder 

Verschrauben) der Cisenteile auf der Baustelle sind die Richt-(Montage-) 
pläne und die Bauzeichnungen der zu verwendenden Arbeits- und Schutz­
rüstungen der zuständigen Baupolizeibehörde zur Prüfung vorzulegen. Die 
Anordnung und die im Verlaufe der Aufrichtung etwa notwendigen Um­
stellungen oder baulichen Veränderungen der Gerüste sind schriftlich zu 
erläutern. Hierbei ist auch anzugcbcn, in welcher Weise bzw. mit welchen 
Hilfsmitteln die eisernen Dachbinder und Pfetten zusammengesetzt und 
welche Vorkehrungen bei diesen besonders gefährlichen Arbeiten zum Schutze 
der Arbeiter gegen Absturzgefahr getroffen werden sollen. Hält die Polizei­
behörde die vom Unternehmer beabsichtigten Gerüste und sonstigen Unfall- 
verhütungömaßnahmen — insbesondere auch zur Verhütung eines Absturzes 
nach den Außenseiten des Baues zu — nicht für ausreichend, so hat sie 
weitergehende Anforderungen zu stellen.

§ 2. Die Standsicherheit und Tragfähigkeit der Rüstungen, insbesondere 
solcher Gerüste, auf denen Krane, Winden, Kraft- und Arbeitömaschinen 
und dgl. aufgestellt werden sollen oder die zur Lagerung und zur Beför­
derung schwerer Baustoffe dienen, ist durch eine Festigkeitsberechnung unter 
Berücksichtigung der für die Beanspruchung der Baustoffe maßgebenden 
Bestimmungen nachzuweisen.

§ 3. Alle Gerüste dürfen erst nach erfolgter Genehmigung und Abnahme 
durch die Polizeibehörde in Benutzung genommen werden.

§ 4. Die an der Bauausführung beteiligten Unternehmer sind für die 
gute Ausführung und Sicherheit der von ihnen oder in ihrem Auftrage her­
gestellten Arbeits- und Schutzgerüste verantwortlich und haben den in dieser 
Beziehung an sie ergehenden Anforderungen und Weisungen der Polizei­
behörde Folge zu leisten (s. Abschn. 0.).

Der Name des verantwortlichen Bauleiters und seines für die betref­
fende Baustelle zu bestimmenden örtlichen Vertreters ist der Baupolizeibehörde 
bei Beginn der Bauarbeiten schriftlich anzuzcigen; ein Wechsel ist sogleich mit­
zuteilen. Während der ganzen Dauer der Bauausfübrung muß entweder dec 
verantwortliche Bauleiter oder sein Vertreter auf der Baustelle anwesend sein.
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Die Polizeibehörde ist im übrigen berechtigt, eine Probebelastung des 
erstmalig sertiggestelltcn oder des unigestellten Gerüstes anzuordnen. Hierbei 
werden die in der Festigkcitsbercchnung angenommenen Belastungen ange­
wendet; es bleibt aber der abnehmenden Behörde Vorbehalten, einen ent­
sprechenden Zuschlag für die Höchstbelastung und Beanspruchung des Ge­
rüstes durch Winddruck zu machen.

h 5. Alle an der Leitung oder Ausführung von Eisenbautcn beteiligten 
Personen (Unternehmer, Bauführer, Monteure, Poliere, Vorarbeiter und 
Arbeiter) sind verpflichtet, die nachstehenden Vorschriften zu befolgen und 
auch, soweit in den Vorschriften besondere Bestimmungen nicht getroffen 
sind, ihre Aufmerksamkeit darauf zu richten, daß Unglücksfällc auf der Ar­
beitsstätte und in deren Gefahrenbereich vermieden werden.

h 6. Der BetricbSunternehmer oder dessen Vertreter hat dafür zu 
sorgen, daß jeder am Dau beschäftigte Arbeiter bei seiner Jndienstnahme 
von den drohenden Gefahren und den Vorschriften dieser Verordnung Kennt­
nis erhält und daß der für die Einhaltung der Arbeiterschutzbestimmungen 
verantwortliche Bauleiter allen auf der Baustelle beschäftigten Personen 
durch Anschlag oder Aushändigung eines Schriftstücks bekanntgegeben wird. 
Erfolgt die Bekanntgabe nicht, so haftet der Unternehmer, in dessen Auftrage 
die Arbeiten geleistet werden, nach Maßgabe der geltenden Strafbestimmun­
gen allein für die Befolgung der Vorschriften.

h 7. Die Beschäftigung aller an der Bauausführung beteiligten Per­
sonen darf nur in einer ihrer körperlichen Beschaffenheit entsprechenden 
Weise erfolgen. Angetrunkene Arbeiter dürfen auf der Baustelle nicht ge­
duldet werden.

Das Mitbringen alkoholhaltiger Getränke zur Baustelle und das Feil- 
Halten solcher Getränke ist verboten.

H 8. Gefährliche Arbeiten, bei denen zur Verhütung von Unfällen eine 
besondere Vorsicht des Arbeiters notwendig ist, wie z. B. die Zusammen­
setzung der Eiscnteile, falls sie nicht am Boden oder auf einer festen Ar­
beitsbühne vorgenommcn wird, ferner Dacharbeitc» jeder Art, Arbeiten auf 
Leitern und Leitergerüsten, Arbeiten an oder in unmittelbarer Nähe von 
Starkstromleitungen und dgl., sowie Arbeiten, die bei künstlicher Beleuch­
tung verrichtet werden, dürfen nicht in Stückverding (Akkord) ausgeführt 
werden. Es ist auch verboten, bei solchen Arbeiten Personen zu beschäftigen, 

g.) die unter 17 Jahre alt sind, 
d) die nicht schwindelfrei oder geistig geschwächt sind oder an körperlichen

Schwächen, wie Fallsucht, Schwerhörigkeit, Kurzsichtigkeit oder anderen 
Gebrechen leiden, wodurch sie ständig oder zeitweise an der freien Be­
nutzung aller oder einzelner Sinne und Gliedmaßen behindert sind. Ar­
beiter, die an derartigen krankhaften Zuständen leiden, haben bei be­
züglichem Auftrage eine dahingehende Erklärung abzugeben;

v) die nicht imstande sind, die Unfallverhütungsvorschriften oder gegebene 
Befehle, Zurufe und Zeichen zu verstehen.

L. V erkehrs- und Beförderungswege, Zufahrten und 
Arbeitsstellen.

h 9. Die Verkehrs- und Beförderungswege, Zufahrten und Zugänge 
zu den Arbeitsstellen, sowie die Arbeitsstellen selbst sind in gutem Zustande 
zu erhalten und dürfen weder durch Anhäufung von Baustoffen noch in 
anderer Weise versperrt werden. Gegen herabfallende Gegenstände müssen 
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die Arbeitsstellen und Verkehrswege durch sichere Abdeckung oder durch 
Schutzdächer gesichert werden. Räume unter ArbeitSgerüstcn, Leitern, Lauf­
gängen usw., die nicht durch besondere Schutzgerüste gesichert sind, dürfen 
weder zur Beförderung, noch zum Verkehr, noch zu irgendeinem anderen 
Zweck betreten werden. Sie sind in zweckmäßiger Weise abzusperren.

§ 10. Arbeitsstellen und Verkehrswege sind ausreichend zu beleuchten, 
solange sie nachts oder bei ungenügendem Tageslichte benutzt werden.

§ 11. Bei Beförderungen mittels Hand-, Schienen- oder sonstiger Wa­
gen ist auf ordnungsmäßige Verladung der Stücke zu achten. Diese muß 
so erfolgen, daß die Stücke möglichst im Gleichgewicht liegen, daß sic ferner 
beim Fahren nicht gegen feste Gegenstände anstoßen können und auch gegen 
Kippen, Rollen, Rutschen usw. gesichert sind.

Auf abschüssigen Wegen sind die Wagen zu bremsen.
Das Auf- und Absteigen auf Wagen jeder Art während der Fahrt ist 

verboten.
§ 12. Werden Transporte durch das Zusammenwirken mehrerer Per­

sonen ausgcführt, so ist ein geeigneter Arbeiter als Rottenführer zu ernen­
nen, dessen Anordnungen und Befehlen die anderen Folge zu leisten haben.

0. Gerüst e.
tz 13. Die Arbeitsstellen müssen den auf ihnen beschäftigten Personen 

einen solchen Stand bieten, daß die Arbeiten mit Sicherheit ausgcführt 
werden können.

Sofern das Dach zugleich die Decke des Raumes bildet, ist vor dem Auf­
bringen der Dachkonstruktion ein geeignetes, bis an die Arbeitsstellen reichen­
des feststehendes Gerüst im Innern des Gebäudes zu errichten und so weit 
mit einer oberen Abdeckung zu versehen, daß die Zusammensetzung der Dach­
teile ohne allzu große Gefahr bewirkt werden kann.

Ist die Errichtung eines solchen Gerüstes nach Lage der Verhältnisse 
nicht angängig, fo sind die beim Dachaufbau beschäftigten Personen auf 
andere Weise gegen Absturzgefahr zu schützen. In solchen Fällen müssen zur 
Anwendung kommen:
a) fahrbare Gerüste, die dem Fortschreiten der Arbeit entsprechend 

vorrücken und eine vollständige Abdeckung erhalten müssen, um unten 
beschäftigte Personen gegen das Herabfallen von Baustoffen u. dgl. zu 
schützen oder

d) Leiter- und Stangengerüste (für leichtere Arbeiten). Sie 
müssen unfallsicher gebaut sein und dürfen nicht mit Baustoffen belastet 
werden. Ihre Benutzung zur Baustoffbeförderung ist unzulässig, oder 

o) H ä ngegerüstc — erforderlichenfalls mit stufenförmigen, aber nicht 
mit ansteigenden Arbeitsböden —, die an genügend starken und nach 
ihrer Form geeigneten Tragteilen des Daches aufgehängt und gegen 
Schwankungen und Abgleiten gut gesichert sind. Sie bestehen im all­
gemeinen aus Traghaken, hölzernen Tragbäumcn, darauf verlegten und 
sicher befestigten hölzernen Unterzögen und Nüstböden aus Brettern mit 
Geländerschutz. Verbrennbare Aufhängevorrichtungen dürfen nicht an­
gewendet werden. Die Bretter müssen so verlegt und befestigt sein, daß sie 
nicht aufkippcn oder bei stärkerer Einzelbelastung infolge Durchbiegenü 
nicht abgleiten. Hängegerüste kommen im allgemeinen nur in Betracht 
bei nachträglichen kleineren Arbeiten und Ausbesserungen. Sie dürfen 
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ebensowenig wie die Leitergerüste mit Baustoffen belastet oder zu deren 
Beförderung benutzt werden. Zur Aufrichtung und Zusammensetzung 
schwerer Eisenteile sind sie nicht zulässig.

Für die Beschaffenheit der Gerüste und die bei ihrer Aufführung zu 
beobachtenden Vorsichtsmaßnahmen gelten im übrigen die entsprechenden 
Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Baugewerks- 
berufSgenossenschaften.

§ 14. Unter solchen Arbeitsstellen, unter denen aus betriebstechnischen 
oder anderen Gründen die Herstellung von feststehenden, fahrbaren Leiter- 
oder hängenden Gerüsten nicht möglich ist, sind Fangnetze oder 
Sprungtücher augzuspannen, die von genügender Größe und so stark 
und dichtmaschig sein müssen, daß abstürzende Arbeiter sicher aufgenommen 
werden.

§ 15. Geringfügige Arbeiten und Ausbesserungen, die nur kurze Zeit in 
Anspruch nehmen, dürfen auch mit Hilfe verstellbarer Feuerwehrleitern aus- 
aeführt werden, sofern die Leitern oben mit einer festen, durch Bordwand und 
Brustwehr gesicherten Plattform versehen sind.

H 16. Bei Arbeiten an und auf Dächern mit einer Dachneigung von mehr 
als 1 zu 3 und mehr als 3 m Traufhöhe über dem Erdboden sowie bei 
sonstigen Arbeiten auf erhöhten Standorten, auf denen ein Verlieren des 
Gleichgewichts oder des Haltepunktes einen Absturz zur Folge haben kann, 
müssen sich die Arbeiter durch Anseilen schützen. Die Detriebsunternehmer 
haben zu diesem Zwecke die erforderliche Anzahl von (mindestens 1 cm starken) 
Fangleine» mit Leibgurt und Sicherheitshaken auf der Baustelle bcreitzuhaltcn.

Zur Sicherung der Dacharbeiter bei Instandsetzungen ist am Fuße des 
Daches eine Vorkehrung anzubringen, die die Befestigung eines mindestens 
0,30 m breiten Brettes oder Eisengitters (sogen. Schneefang) ermöglicht, 
um das Abrutschen von Menschen und Gegenständen zu verhindern.

An den oberen Teilen des Daches mästen zum Anhängen der Dachleitern 
oder zum Befestigen von Sicherheitsleinen in Abständen von höchstens 2,00 m 
gut verzinkte und nicht unter 20 mm starke Dachhakcn aus Schmiedeeisen 
sicher angebracht werden. Die Dachhaken mästen von einer von innen leicht 
zugänglichen Ausstcigöffmmg (Dachfenster) erreichbar sein.

§ 17. Die zur Herstellung der Arbeits- und Schutzgerüste erforderlichen 
Baustoffe sind vom Betriebsunternchmcr in genügender Menge und in gutem 
Zustande zu liefern. Träger, Dohlen, Dielen nsw. müssen aus gesundem und 
kernigem Holze bestehen und müssen frei sein von vorstehenden Nägeln. 
Seile, Taue, Ketten, Schrauben, Haken u. dgl. mästen, wenn sie zum Gerüst­
bau verwendet werden sollen, in einwandfreiem, gebrauchsfähigem Zustande 
sein.

Die Gerüste dürfen nur unter der Leitung von fachkundigen Personen 
hergestellt und verändert werden. Sie sind, dem jeweiligen Zweck entsprechend, 
in genügender Festigkeit und Breite auszuführen und wüsten während des 
Baues in gutem Zustande erhalten werden. Das eigenmächtige Entfernen 
von Gerüstteilcn oder Schutzvorrichtungen durch Arbeiter ist verboten.

Alle Gerüstgeschosse, auf denen gearbeitet wird oder die dem Verkehr 
dienen, mästen an den freien, nicht von festen Wänden begrenzten Seiten mit 
dichtschließendcn Bordbrettern von mindestens 0,20 m Höhe, vom Gerüstboden 
gemessen, versehen sein. Außerdem sind ausreichend kräftige Brustwehren in 
1,00 m Höhe über dem Rüstbelag an den Gerüstbäumen zu festigen. Die 
Zugänge zum Gerüst und seinen einzelnen Geschossen sowie Aufzugsöffnungen 



Leitern pp. 313

für die Baustoffbeförderung muffen in derselben Weise gegen Absturzgefahren 
gesichert werden. Soweit das bei den Aufzugsöffnungcn nicht möglich ist, 
sind diese während der Zeit der Nichtbenuhung abzudecken.

h 18. Zum Schuhe gegen Auügleiten sind die Arbeits^erüste, die DcrkehrS- 
und Beförderungswege bei Frost- und Regenwetter mit Sand, Asche oder dgl. 
zu bestreuen. Bei starkem Sturm ist das Arbeiten auf den Gerüsten verboten.

H 19. An besonders in die Augen fallenden Stellen der zur Aufrichtung 
der Eisenteile dienenden Gerüste sind vom Unternehmer Schilder mit deutlicher 
Schrift anzubringcn, welche die höchste zulässige Gesamtbelastung eines jeden 
Nüstbodens und die Höchstzahl der Personen, die dort beisammen stehen 
dürfen, angebcn sowie nicht zulässige Belastungen und DenutzungSartcn unter­
sagen. Auf keinem Gerüstbvden dürfen mehr Personen stehen, wie hiernach 
zugclaffen sind. Springen auf den Gerüstbödcn ist verboten. Soweit Bau­
stoffe auf den Rüstungen gelagert werden, sind sie vorsichtig abzusehcn. Sie 
dürfen unter keinen Umständen abgeworfcn werden.

§ 20. Bockgerüste dürfen nur zu Rüstungen bis zu 3 rn Höhe benutzt 
werden, müssen mit genügenden Kreuzvcrstrebungcn versehen und gegen Um­
kippen ausreichend gesichert sein.

v. Leitern, Hebezeuge, Aufzüge usw.
§ 21. Das Auf- und Absteigen zu und von den Arbeitsgerüstcn darf nur 

mittels Leitern oder Treppen erfolgen, die in Höhenabschnittcn von nicht mehr 
als 5 m durch Absätze (Podeste) unterbrochen sein müssen. Baustoffaufzüge 
dürfen zum Auf- und Niederfahrcn von Personen nicht benutzt werden.

H 22. Es dürfen nur solche Leitern benutzt werden, die sich in gutem 
Zustande befinden und genügend stark und lang sind. Gegen Schwanken und 
Kippen sind sie durch Streben, Stützen, Anbinden u. dgl. zu sichern. Sie 
müssen so aufgestellt werden, daß sie nicht abrutschen können, und über den 
Gerüstbödcn, zu dem sie führen, mindestens 1,00 m hinausragrn, falls nicht 
eine andere Vorrichtung genügende Sicherheit für das Hinauf- und Hinab­
steigen bietet.

H 23. Die bei der Zusammensetzung der Eisenteile zur Verwendung 
kommenden Beförderungsmittel, Kraft- und Arbeitsmaschincn, Aufzüge mit 
Motorbetrieb, Hebezeuge, Krane, Winden, Flaschenzüge, Nollen, Fahrstühle 
usw. sowie die dazu gebräuchlichen Hilfsmittel, wie Ketten, Seile, Taue, 
Haken, Klauen usw., müssen stets in genügender Menge auf der Baustelle 
vorhanden sein, sich in gutem, gebrauchsfähigem Zustande befinden und mit 
den allgemein üblichen und vorgeschriebenen Sicherheitsvorrichkungen ver­
sehen sein.

H 24. Alle Aufzüge und Hebezeuge müssen eine Bremsvorrichtung besitzen, 
Wagen müssen gebremst werden können. Alle Beförderungsgeräte mit Aus­
nahme der Seilflaschcnzüge (Kloben) müssen mit einer deutlich sichtbaren 
Aufschrift versehen sein, die das Höchstmaß ihrer Tragfähigkeit angibt, und 
dürfen niemals über diese höchstzulässige Belastung hinaus in Anspruch 
genommen werden.

h 2b. Für die an Aufzügen zum Abnehmen der Baustoffe beschäftigten 
Arbeiter muß ein genügend breiter und sicherer Stand vorhanden sein. Der 
Stand muß mit Bordbrett und Brustwehr, wie sie bei den Gerüsten vorge­
schrieben sind, versehen sein.
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§ 26. Die Beschäftigung von Arbeitern oder der Aufenthalt unter Aus­
zügen oder sonstigen Hebezeugcn während ihres Betriebes ist verboten. Sind 
Arbeiten unterhalb der Last erforderlich, so muß diese vorher sicher unter­
fangen werden.

§ 27. Das Anhängen der zu hebenden Gegenstände hat in sicherer Weise 
zu erfolgen; insbesondere ist darauf zu achten, daß sie in Ketten oder Seilen 
nicht rutschen können. Stücke von großer Länge (Balken, Träger, zusammen­
gesetzte Teile der Dachbinder u. dgl.) sind mit Leitseilcn zu versehen.

§ 28. Die Auszugwinden müssen in einem solchen Abstande von den Auf- 
zugstellcn stehen, daß eine abstürzende Last die Winde nicht treffen kann.

H 29. Vor jeder neuen Inbetriebnahme von Hebevorrichtungen haben 
sich die mit ihrer Bedienung und Beaufsichtigung betrauten Personen zu über­
zeugen, daß alle in Anspruch genommenen beweglichen Teile (Ketten, Seile, 
Haken, Sperräder und Sperrklinken, Bremsen, Zahnräder, Kurbeln) sich in 
gutem Zustande befinden. Wenn Fehler nicht alsbald beseitigt werden können, 
so ist dem Vorgesetzten sofort Meldung zu machen.

Elektrische Hochspannungsleitungen sind sachgemäß gegen die Berührung 
in sicherer Weise durch Umkleiden usw. zu schützen.

Art. U. Die OrlSpolizcibehörden sind berechtigt, von der Erfüllung der 
Vorschriften, die für den einzelnen Fall nicht geeignet sind oder zu weit 
gehende Anforderungen stellen, Abstand zu nehmen, im übrigen verpflichtet, 
weitergehende Maßnahmen anzuordnen, die sic nach Lage der Sache zur 
Sicherung der Gesundheit und des Lebens der Arbeiter für notwendig erachten.

Art. III. Die Ortspolizeibehörden sind verpflichtet, sich vor Beginn der 
Bauausführung den Nachweis führen zu lassen, daß für Leben und Gesund­
heit aller zu beschäftigenden Arbeiter, insbesondere aucy der in einem späteren 
Stadium tätigen (namentlich der Dacharbeitcr), in angemessener Weise ge­
sorgt ist. Gegebenenfalls ist der Nachweis zu verlangen, daß sich die ver­
schiedenen Arbeitgeber über die Vorhaltung und Belassung der Gerüste 
untereinander geeinigt haben.

Soweit eine ausreichende Gewähr für den Schutz der Arbeiter von vorn­
herein nicht gegeben ist, sind die Ortspolizeibehördcn berechtigt, nötigenfalls 
den Beginn der Bauausführung zu untersagen. Ebenso kann die Weiterarbeit 
an den Bauausführungen untersagt werden, wenn sich nachträglich ergibt, 
daß die Sicherheit für Leben und Gesundheit der Arbeiter gefährdet ist.

Art. IV. Übertretungen dieser Polizeiverordnung durch Arbeitgeber oder 
Arbeitnehmer werden, soweit nicht nach den Strafgesetzen eine höhere Strafe 
eintritt, mit Geldbuße von 30 bis 60 RM., im Unvermögensfalle mit ent. 
sprechender Haft, bestraft.

Dreslau, den 2. Juli 1917.

Der Oberpräsident der Provinz Schlesien.

Demnächst erscheint vom Verfasser dieses Buche» in gleichem Berlage 

Lichtspielhaus und Theatev 
Baupolizeiliche Vorschriften über Lichtspielhäuser und Theater. 

2. vermehrte und verbesserte Auflage.
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Z7. Vorschriften über die Bestellung 
von Baukontrolleuren

Sobald die Bautätigkeit wieder in verstärktem Maße einseht, ist es 
geboten, daß der Überwachung der Bauten in bezug auf die Einhaltung der 
bestehenden Arbeiterschuhbestimmungen (UnfallverhütungSvorschriftcn, Poli- 
zeiverordnungcn über die Arbeiterfürsorge auf Bauten, Gerüstordnungen, 
Arbeiterschuhbestimmungen in den Bauordnungen) erneut eine erhöhte Auf­
merksamkeit zugewcndct wird. Es gilt, mit allen Kräften darauf hinzuwirkcn, 
daß den zahlreichen Menschenverlustcn und körperlichen Beschädigungen, die 
der Krieg mit sich gebracht hat, nicht neue durch Unfälle auf Bauten hinzu- 
gefügt werden. Diese auf eine Mindestzahl zu beschränken, muß das Ziel 
jeder für die Sicherheit auf Bauten verantwortlichen Behörde sein.

Die mehrfachen Erlasse des Ministers der öffentlichen Arbeiten, die diesen 
Gegenstand betrafen (zu vergl. Erlasse vom 27. Februar 1903 — II11910 —, 
24. Juli 1903 — III L 290 —, 15. April 1907 — III L 8. 128 —, 
22. März 1910 — III II 121 —, 14. Oktober 1910 — III v 599 v —), 
haben bereits erfreuliche Fortschritte hinsichtlich der Zunahme der 
außerterminlichen Kontrollen in räumlicher und zahlenmäßiger Hinsicht, 
sowie Erfolge in der Abnahme der Unfälle gezeitigt; sie sind erneut den 
unteren Behörden in Erinnerung zu bringen. Wo, wie wohl fast überall, 
die Bautenkontrolle während des Krieges geruht hat, ist ihre alsbaldige 
Wiedereinführung in die Wege zu leiten. Gleichzeitig wird erneut auf die 
Einrichtung von Unterrichtskursen für die Baupolizeiorgane Bedacht zu 
nehmen sein. Sodann wird den wiederholten Anregungen auf eine Aus­
dehnung der Kontrolle auf örtliche Gebiete, in denen sie bisher noch nicht 
eingcführt war, auf eine Zunahme der Zahl der Kontrollen dort, wo bereits 
Kontrollbeamte vorhanden sind, sowie auf die Hinzuziehung von Bauarbeitern 
zur Kontrolle stattzugebcn sein.

Zu letzterem Zwecke ersuche ich, die Ortüpolizeibchördcn zu veranlassen, 
daß sie in Orten, in denen bereits amtlich bestelltes Daupolizeipersonal für 

Bautenkvntrvlle vorhanden ist, neben diesem — gegebenenfalls auch unter 
Einschränkung der Personenzahl dieses — ein oder mehrere aus dem Bau­
arbeiterstande hcrvorgegangene Personen als Baukontrolleure anstellen, deren 
Aufgabe cs sein soll, die den Dau kontrollierenden Baubeamtcn zu unter­
stützen. Daneben sollen sie befugt sein, auch selbständig Revisionen vorzu­
nehmen. Hierbei haben sie die Abstellung der wahrgenommencn Zuwider­
handlungen gegen die bestehenden Arbeiterschuhbestimmungen durch Benehmen 
mit den Bauleitern und gegebenenfalls durch Anzeige bei der OrtSpolizei- 
bchörde herbeizuführcn.

Für die Tätigkeit eines Daukontrolleurü aus dem Arbeiterstunde würden 
in erster Linie Bauarbeiter, die ihren Beruf nicht mehr ausüben können, 
insbesondere Kriegsbeschädigte, heranzuziehen sein. Für ihre Auswahl soll 
in der Regel die Vermittlung der gewerkschaftlichen Organisationen in An­
spruch genommen werden. Die Vorschläge dieser sind tunlichst zu berück­
sichtigen. Voraussetzung für die Auswahl der Kontrolleure muß sein, daß 
es sich um Arbeiter handelt, die eine Lehrlingszeit im Baugewerbe durch­
gemacht und mindestens fünf Jahre auf Bauten praktisch gearbeitet haben.
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Die Baukontrvlleure sind amtlich zu verpflichten und mit einem amtlichen 
Ausweis darüber zu versehen, daß sie zur Vornahme von Revisionen auf 
den Bauten berechtigt sind. Die Ortspolizeibehörden werden ihre Dienst­
obliegenheiten durch besondere Vorschriften näher zu regeln haben.-"! In 
diesen ist eine Bestimmung aufzunehmcn, daß sie für die Dauer ihres Amtes 
das Bauhandwerk nicht ausüben dürfen, und Vorsorge zu treffen, daß ihnen 
eine von den Arbeitgebern und Arbeitern unabhängige Stellung gesichert 
bleibt.

Aber auch in Bezirken, wo eine außerterminliche Bautenkontrolle mangels 
nicht vollständiger Ausnutzung einer Arbeitskraft bisher nur gelegentlich 
gehandhabt wurde oder überhaupt nicht eingeführt war, ist eine Heranziehung 
von Vertrauensleuten aus dem Arbeiterstande anzustreben. Auch in diesen 
Fällen werden die Dienstobliegenheiten dieser durch besondere Vorschriften, 
die inhaltlich den obengenannten Vorschriften entsprechen, näher zu regeln 
sein.

Für ihre Tätigkeit sind den Baukontrolleuren Tagegelder und bei aus­
wärtigen Dienstgeschäftcn Reisekosten und erhöhte Tagegelder zu gewähren. 
Wo eine erhebliche Zeitinanspruchnahme des Arbeiters, insbesondere aber 
eine berufsmäßige, ständige Heranziehung erfolgt, kann eine feste jährliche 
Vergütung vereinbart werden.

Ich ersuche, den Ausbau der Bautenkontrolle im Sinne vorstehender 
Ausführungen alsbald in Ihrem Bezirke durchzuführen und mir über die 
mit den Bauarbeitern als Baukontrolleurcn gemachten Erfahrungen binnen 
einem Jahr zu berichten.

Berlin W 66, den 13. Dezember 1918.
Der Staatskommissar für das Wohnungswesen.

38. Muster einer Dienstanweisung
für Baupvlizeiorgane, die zur Durchführung des Arbeiterschutzes 

mit der Überwachung der Bauten betraut sind (Baukontrolleure).

tz 1. Oie Daukontrolleure sind Organe der Baupolizeibehörde. Ihre 
Vorgesetzten sind:
1..........................................(Der Oberbürgermeister, Landrat, Bürgermeister),
2.......................................... (Dezernent für Baupolizeisachen),
3.......................................... (Der Leiter der Daupolizeibehörde).

Sie haben die von diesen gegebenen Anweisungen zu beachten und sind 
zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet.

H 2. Die Baukontrolleure habe» die Aufgabe, die Bauarbeiten jeder Art 
im Gcmeinde-(Stadt-, KrciS-)Gebiek, gleichviel in westen Auftrage und von 
wem sie ausgeführt werden, ob sie nach den Gesetzen oder der Bauordnung 
Ler Genehmigung bedürfen oder nicht, nach den in tz 3 genannten Gesichts­
punkten zu überwachen.

Zu diesen Bauten gehören u. a.: die Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 
über und unter der Erde (Hoch- und Tiefbautcn), InstandsetzunaSarbeitcn, 
Abbruchsarbeiten, Bodenbewegungcn, Straßenbauarbeitcn, die Herstellung 
von Bauzäunen, Buden, Schutzdächern, Gerüsten, Schalungen, Absteifungen 
und dgl.

"°! Muster für eine Dtenstanwetfung stehe folgenden Abschnitt.
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§ 3. Die Überwachung der in tz 2 bezeichneten Bauarbeitcn hat sich in 
erster Linie darauf zu erstrecken, daß
I. die im Interesse der Unfallverhütung und dcr Gesundheit und Sittlich­

keit der Arbeiter und zum Schutze des Publikums erlassenen Vorschriften 
auf den Baustellen durchgeführt werden und sic sonst zum Schutze der 
Arbeiter und des Publikums notwendigen Maßnahmen getroffen werden,

2. die zur Verwendung kommenden Baustoffe, wie natürliche und künstliche 
Steine, die verschiedenen Mörtelartc» und die hierzu verwendeten Bau­
stoffe, ferner Holz, Eisen usw. von solcher Beschaffenheit sind, daß sie 
eine sichere Bauausführung gewährleisten,

3. Gerüste und Geräte, Rampe», Böcke, Bolzen, Leitern, Bindczeug, Tau- 
werk, Flaschenzüge, Rollen, Winden, Aufzüge, kurz alle Hilfskonstruk­
tionen und Baumaschinen in solchem Zustande sind und derart benutzt 
werden, daß eine Unfallgefahr möglichst ausgeschlossen ist,

4. die Gerüste vorschriftsmäßig hergestellt und vor allem gut verbunden, 
Überlastungen von Bauteilen, Gerüsten, Hebczeugcn usw. vermieden 
werden,

b. bei Abbruchsarbeiten mit besonderer Vorsicht verfahren wird.
H 4. Die Daukontrvllcure haben sich vor jeder Besichtigung mit dem 

verantwortlichen Bauleiter oder dessen Stellvertreter ins Benehme» zu setzen; 
sie sind berechtigt, die nötigen Auskünfte zu fordern.

Ist bei dcr Baustelle eine Betriebsvertretung (Daudelegierter) vorhanden, 
so hat sich der Baukontrolleur auch mit dieser in Verbindung zu setzen und 
sie an geeigneter Stelle zur Besichtigung heranzuziehcn und von den Vorge­
fundenen Mängeln und den zu ihrer Beseitigung geforderten Maßnahmen 
der Betriebsvertretung Mitteilung zu machen.

§ 5. Nach Feststellung von Mängeln sollen die Bäukontrolleure zunächst 
versuchen, durch gütliche persönliche Einwirkung auf den verantwortlichen 
Bauleiter oder seinen Stellvertreter, die Abstellung der Mängel zu veran­
lassen. Wenn dies nicht gelingt, haben sie dem Leiter der Baupolizeibehörde 
über die Mängel und die Weigerung des Bauleiters pp., sie zu beseitigen, 
Bericht zu erstatten und gleichzeitig den verantwortlichen Bauleiter von 
ihre», Vorhaben zu verständigen.

Bei allen dienstlichen Meldungen haben die Baukontrolleure sorgfältig 
darauf zu achten, daß sie dem tatsächlichen Befund genau entsprechen, da sie 
die Unterlagen zu polizeilichem, u. U. gerichtlichem Einschreiten bilden.

§ 6. Bei Bauten deü Reichs, des Staates, der Gemeinde und der weiteren 
Kommunalverbände sind Verstöße, sofern deren Abstellung nicht sofort auf 
der Baustelle zu erreichen ist, zunächst unmittelbar der örtlichen Bauleitung 
der betreffenden Behörde bekanntzugebcn.

H 7. Bei augenscheinlicher und unmittelbarer Gefahr sind die Bau­
kontrolleure befugt, selbst Anordnungen zur Beseitigung der Gefahr zu treffen 
oder die Dauarbeiten ganz oder teilweise einzustellen. In diesem Falle ist 
dem Leiter der Baupolizeibehörde und im Falle des § 6 der Bauleitung auf 
dem kürzesten Wege (gegebenenfalls fernmündlich) Mitteilung zu machen.

Die aus der Einstellung der Arbeiten entstehende finanzielle und persönliche 
Verantwortung muß die Baukontrolleure zur gewissenhaften Prüfung ver­
anlassen, ob ihnen nicht der Zustand auf dem Bau noch Zeit zur vorherigen 
sofortigen Benachrichtigung ihrer vorgesetzten Dienststelle läßt. Dürfen sic 
dies bejahen, habe» sic für ihre Anordnung deren Zustimmung zu erbitten.
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tz Z. Die Daukontrolleure sind verpflichtet, alle die Sicherheit gefährden­
den Baumängel, welche ihnen in Neu- und Umbauten und bestehenden Bau, 
werken bei Besichtigung ihrer Bezirke oder sonstwie bekannt werden, sowie 
Dauarbeitcn, welche ohne Erlaubnis oder Anzeige vorgenommen werden oder 
bereits auSqeführt sind, zur Kenntnis der Behörde zu bringen.

tz 9. Die Baukontrolleure sollen sich in ihrer Tätigkeit nicht auf die 
Überwachung der Arbeitsstellen und die Abstellung von Mängeln beschränken 
(H 3 und H 8), sondern in steter Fühlungnahme mit den Bauarbeitern ihre 
Erfahrungen zu deren Aufklärung über die Berufsgefahren verwerten.

Bei der Erkenntnis von Lücken in den Schutzbestimmungcn haben die 
Kontrolleure ihrer Dienststelle ihre Beobachtungen schriftlich mitzuteilcn.

H 10. Die Baukontrolleure haben ein Tagebuch zu führen, in welches 
die besichtigten Bauten, Tag und Stunde der Besichtigung, die Beanstan­
dungen und Anordnungen einzutragen sind.

tz 11. Die Tätigkeit der Baukontrolleure besteht in der Hauptsache im 
Außendienst. Die reine Arbeitszeit beträgt .... Stunden. Die Baukon­
trolleure haben sich wöchentlich .... mal bei ihrer vorgesetzten Dienststelle 
zwischen . . . und . . . Uhr zur Berichterstattung über ihre Tätigkeit und 
zur Entgegennahme von Aufträgen und Anweisungen cinzufindcn.

h 12. Das Tagebuch ist am Ende jeder Woche dem Leiter der Baupolizei 
vorzulegcn.

H 13. Die Besichtigung aller wichtigen Baustellen hat mindestens einmal 
wöchentlich zu erfolgen, besonders gefahrvolle oder raschen Veränderungen 
unterliegende Baustellen sind in kürzeren Zeiträumen zu besichtigen.

H 14. Die Baukontrolleure haben sich eine genaue Kenntnis der ein­
schlägigen Gesetze, Verordnungen und Unfallverhütungsvorschriften anzu­
eignen. Sie haben sich ferner mit der Fortentwicklung der für ihren Arbeits­
bereich in Frage kommenden Bauweisen stets vertraut zu machen. Wegen 
der Beschaffung der für den Dienstgebrauch erforderlichen Gesetze und 
sonstigen Vorschriften haben sie sich an ihre vorgesetzte Dienstbehörde zu 
wenden.

h 15. Die Baukontrolleure haben stets einen amtlichen, mit dem Stempel 
der Daupolizeibehörde versehenen Ausweis bei sich zu führen.

§ 16. Im Innen- und Außendienst haben sich die Baukontrolleure eines 
Verhaltens zu befleißigen, welches geeignet ist, das Vertrauen in eine streng 
sachliche Handhabung ihrer Obliegenheiten zu erwecken. Alles, was geeignet 
ist, dieses Vertrauen zu beeinträchtigen, ist sorgfältig zu vermeiden. Insbe­
sondere haben sie alle Anordnungen in maßvoller aber bestimmter Form zu 
treffen. Sie sind zur Verschwiegenheit in allen dienstlichen Angelegenheiten 
verpflichtet.

Es ist ihnen verboten, sich im Baugewerbe zu betätigen. Zur Übernahme 
sonstiger Nebenarbeiten bedürfen sie der Genehmigung, die nur in begründeten 
Ausnahmefällen erteilt wird. Bei Zuwiderhandlungen werden die Bau- 
kontrolleure zur Verantwortung gezogen.
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39. Derunstaliungsgesetz
Gesetz gegen die Verunstaltung landschaftlich hervorragender Gegenden. 

Dom 2. Juni 1902 (GS. E. 159).
Wir Wilhelm pp. verordnen unter Zustimmung beider Häuser des Land­

tages Unserer Monarchie, was folgt:
Die Landespolizeibehörden sind befugt, zur Verhinderung der Verunstal­

tung landschaftlich hervorragender Gegenden solche Neklameschilder und 
sonstige Aufschriften und Abbildungen, welche das Landschaftsbild verun­
zieren, außerhalb der geschlossenen Ortschaften durch Polizeiverordnung auf 
Grund des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 
(GS. S. 195) zu verbieten, und zwar auch für einzelne Kreise oder Teile 
derselben.

Urkundlich pp., den 2. Juni 1902.

40. Derunstaltungsgesetz
Gesetz gegen die Verunstaltung von Ortschaften imd landschaftlich 

hervorragenden Gegenden. Dom 15. Jnli 1997 (GS. E. 299).

Wir Wilhelm pp. verordnen, mit Zustimmung der beiden Häuser des 
Landtages der Monarchie, was folgt:

H 1. Die baupolizeiliche Genehmigung zur Ausführung von Bauten und 
baulichen Änderungen ist zu versagen, wenn dadurch Straßen oder Plätze der 
Ortschaft oder das Ortsbild gröblich verunstaltet würden?"")

§ 2. Durch Ortsstatut kann für bestimmte Straßen und Plätze von 
geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung vorgeschrieben werden, daß die 
baupolizeiliche Genehmigung zur Ausführung von Bauten und baulichen 
Änderungen zu versagen ist, wenn dadurch die Eigenart des Orts- oder Stra­
ßenbildes beeinträchtigt werden würde. Ferner kann durch Ortsstatut vor­
geschrieben werden, daß die baupolizeiliche Genehmigung zur Ausführung 
baulicher Änderungen an einzelnen Bauwerken von geschichtlicher oder künst­
lerischer Bedeutung und zur Ausführung von Bauten und baulichen Ände­
rungen in der Umgebung solcher Bauwerke-"')"°") zu versagen ist, wenn ihre 
Eigenart oder der Eindruck, den sie Hervorrufen, durch die Bauausführung 
beeinträchtigt werden würde.

Wenn die Bauausführung nach dem Bauentwürfe deni Gepräge der 
Umgebung der Baustelle im wesentlichen entsprechen würde und die Kosten 
der trotzdem auf Grund des Ortsstatutü geforderten Änderungen in keinem 
angemessenen Verhältnisse zu den dem Bauherrn zur Last fallenden Kosten der 
Bauausführung stehen würden, so ist von der Anwendung des Ortsstatuts 
abzusehen.

Wegen der Unzulüsstgletl von Reklamen an Telcgraphenstangcn vgl. Erl. d. M k 
Voirsw. v. 11. g. 28 — II, 8. »7«. ''
, „ "') Wegen AusllcllenS von Schildern an Naturschünhctten oder hervorragenden Bauten 
s. Erl. v. 31. i. 2» — II 0 I24N. '

Verunstaltung von Baudenkmktlcrn durch Fabrlkschornstctne und Etarkslromanlagen 
-)l^8v«^' 3- 30 - II 6 1510 und d. M. f. H. u. G. v. 2g 1 31
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H 3. Durch Ortsstatut kann vorgeschrieben werden, daß die Anbringung 
von Reklameschildcrn, Schaukästen, Aufschriften und Abbildungen der Ge­
nehmigung der Daupolizeibehörde bedarf. Die Genehmigung ist unter den 
gleichen Boraussetzungen zu versagen, unter denen nach den tzH 1 und 2 die 
Genehmigung zu Bauausführungen zu versagen ist.

8 4. Durch Ortsstatut können für die Bebauung bestimmter Flächen, wie 
Landhausvicrtel, Badeorte, Prachtstraßen, besondere, über das sonst bau­
polizeilich zulässige Maß hinausgehende Anforderungen gestellt werden.

tz 5. Der Beschlußfassung über das Ortostalul hat in den Fällen der
2 und 4 eine Anhörung Sachverständiger vorauszugehen.
tz 6. Sofern in dem auf Grund des H 2 erlassenen Ortsstatutc keine 

anderen Bestimmungen getroffen werden, sind vor Erteilung oder Versagung 
der Genehmigung Sachverständige und dcr Gememdevorstand zu hören. Will 
die Daupolizeibehörde die Genehmigung gegen de» Antrag des Gemeindevor­
standes erteilen, so hat sie ihm dieses durch Bescheid mitzuteilen. Gegen den 
Bescheid steht dem Gemeindevorstand innerhalb zwei Wochen die Beschwerde 
an die Aufsichtsbehörde zu. In Gemeinden, in denen der Gemeindevvrstand 
nicht aus einer Mehrheit von Personen besteht und der Gemeindevorsteher 
(Bürgermeister) zugleich OrtSpolizeiverwaltcr ist, tritt an die Stelle des 
Gemeindevorstandeö, sosern nicht in dem Ortsstatut etwas anderes bestimmt 
wird, der Gcmeindebeamte, welcher den Gemeindevorsteher in BchinderungS- 
fällen zu vertreten hat.

§ 7. Für selbständige Gutsbezirke können die dem Ortsstatute vorbehal- 
tcncn Vorschriften nach Anhörung des Gutsvorstehers von dem Kreiöaus- 
schuß erlassen werden. Der Beschluß des Kreiüauoschusses bedarf der Be­
stätigung des Bezirksausschusses. Die Bestimmungen des H 2 Abs. 2, H 5 
und H 6 finden sinngemäß Anwendung.

h 8. Der Regierungspräsident ist befugt, mit Zustimmung des Bezirks­
ausschusses für landschaftlich hervorragende Teile des Regierungsbezirkes 
vorzuschreiben, daß die baupolizeiliche Genehmigung zur Ausführung von 
Bauten und baulichen Änderungen außerhalb der Ortschaften versagt wer­
den kann, lvenn dadurch das ^andschaftsbild gröblich verunstaltet werden 
würde und dies durch die Wahl eines anderen Bauplatzes oder eine andere 
Daugestaltung oder die Verwendung anderen Baumaterials vermieden Iver­
den kann.

Dor Versagung der Genehmigung sind Sachverständige und der Gc- 
nicindevorstand zu hören. In Gemeinden, in denen der Gemeindevvrstand 
nicht aus einer Mehrheit von Personen besteht und der Gemeindevorsteher 
(Bürgermeister) zugleich OrtSpolizeiverwaltcr ist, tritt an dic Stelle des Ge- 
mcindevorstandeö, sofern nicht durch Ortsstatut etwas anderes bestimmt wird, 
der Gcmeindebeamte, welcher den Gemeindevorsteher in Behinderungsfällcn 
zu vertreten hat.

Urkundlich pp., den 15. Juli 1907.

Zur Besorgung von antiquarischen Büchern empfiehlt sich die Buchhandlung

Srsslsu 1 k?uk SS3S4 k^irig 6
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41. Baupolizeiliche Genehmigung 
von Straßenzapfstellen

Erl. d. Mm. f. Dvlkoiv. vom 8. 10. 20 — II. 9. 136

Infolge des immer mehr zunehmenden Automobilverkehrs sind viele 
Straßcnzapfstellen für Detriebsstoffentnahme angelegt.

Wen» auch Aufstellungsort und Anstrich der sichtbaren Zapskörpcr ge­
wissen verkehrstechnischen Bedingungen unterworfen sind, so lehrt die Er­
fahrung, daß trotzdem durch verfehlte Anlage und Farbgebung unliebsame 
Beeinträchtigungen des Orts- oder Landschaftsbildes entstehen. Erhöhte Auf­
merksamkeit der nach dem Gesetze vom 15. Juli 1907 dazu berufenen Bau. 
Polizeibehörden ist daher geboten, um weiteren Verunstaltungen in Stadt 
und Land durch derartige schmucklose Anlagen rechtzeitig vorzubeugcn.

Insbesondere ist zu befürchten, daß durch die Anlage von Tankstellen in 
der Nähe von Bau- und Kunstdenkmälern deren pietätvoll zu wahrender 
Eindruck ost in untragbarer Weise geschädigt wird, wenn die zur Wahrneh­
mung der Denkmalpflege berufenen Konservatoren von den Baupolizeibehör­
den nicht rechtzeitg zugezogen werden.

Bei dieser Gelegenheit mache ich darauf aufmerksam, daß Straßenzapf- 
stcllen als bauliche Ankagen im Sinne der örtlichen Bauordnungen anzu­
sehen sind. Sie bedürfen — neben der gcwerbepolizeilichen Genehmigung nach 
Maßgabe des Runderlasses der Minister für Handel und Gewerbe, des 
Innern und für Volkswohlfahrt vom 19. August d. I. einer Baugeneh­
migung.

Beide Genehmigungen (die gewerbepolizeiliche und die baupolizeiliche) sind 
gemeinsam in einem Bauschein zu erteilen.

Dieses Verfahren ist dort ohne Schwierigkeiten, wo die Gewerbepolizei 
nnd die Baupolizei in einer Hand liegen.

Wo dies nicht der Fall ist, die Gcwerbepvlizei vielmehr einem staatlichen 
Polizeipräsidenten obliegt, überlasse ich Ihnen die Regelung des Verfahrens 
bei Genehmigung und Abnahme solcher Tankanlagen.

In Berlin haben der Herr Minister für Handel und Gewerbe und ich, 
wie ich nachdrücklich bemerke, folgendem Verfahren zugestimml:
- iOrtspolizeibehörde für die Genehmigung von Mineralöllagerungen 

ist die städtische Baupolizei bestimmt. Alle GenehmignngSgesuche, auch die 
landespvlizeilicher Art, werden vom Antragsteller an die städtische Baupolizei 
eingcreicht, die vor der Genehmigung eine Äußerung der noch in Frage kom­
menden Dienststellen (Gewerbeaufsichtsamt, Feuerwehr, Straßen- und Ver­
kehrspolizei) einzuholen und, falls die landespolizeiliche Genehmigung erfor­
derlich ist, die Unterlagen der Landespolizeibehörde einzureichen hat. Da der 
Gewerberat in allen Fällen entscheidend mitzuwirken hat, empfiehlt es sich, 
daß die Baupvlizeibehördc den Antragstellern je nach Lage der Falles im In­
teresse der beschleunigten Erledigung der Angelegenheit nahelegt, sich sogleich 
auch unmittelbar persönlich mit dem Gewerberat ins Benehmen zu setzen.

Brieger, Baupottzclltche Vorschriften
21
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42. Grundsätze für die Errichtung 
von Straßenzapfstellen

Mitgeteilt vom Min. f. Volkow. durch Erl. v. 3. 8. 28 — II. 8. 1067 —.

I. Mit dem steigenden Kraftwagcnbetrieb müssen die damit untrennbar 
verbundenen Begleiterscheinungen in Kauf genommen werden. Eine notwen­
dige, zugleich aber auch zweckmäßige Begleiterscheinung ist die Aufstellung 
von Zapfstellen.

II. Soweit Zapfständer einzelner Firmen typische Form und Farbe haben, 
kann den Firmen nicht zugemutet werden, diese Ständer jeweils der örtlichen 
Geschmacksrichtung anzupassen. Derartige Ständer sind unverändert zu­
zulassen. Sie wirken dann an sich als Reklame, und es bedarf dann dafür 
regelmäßig keiner weiteren örtlichen Reklame mehr.

Nur an Orten, an denen die angebrachten Ständer von Derkehrsstraßcn 
aus infolge ihrer Lage nicht ins Auge fallen, wird die Anbringung je einer 
Hinweistafel zugelasten. Auch die Hinweistafel soll das typische Zeichen der 
Firma enthalten. Fahnenschilder sollen nur angebracht werden, wo sie nicht 
zu vermeiden sind.

III. Zapfstellen, Hinweistafeln und -schilder dürfen nicht in unmittelbarer 
Umgebung von Bauwerken von geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung 
angeordnet werden. Das Anbringen von Tafeln und Schildern an derarti­
gen Bauwerken und an Bäumen ist nicht gestattet. Bei der Aufstellung von 
Zapfstellen und der Anbringung von Schildern sind die jeweiligen auf Grund 
der Verunstaltungsgesetze von 1902 und 1907 erlassenen örtlichen Vorschrif­
ten und die Bestimmungen der Bauordnung zu beachten.

IV. Die Großfirmen machen sich verbindlich, ihre Reklameeinrichtungen 
(an der Zapfstelle und auf der Hinweistafel) grundsätzlich geschmacklich gut 
zu gestalten und bei ihrer Anbringung im Einzelfalle die erforderliche Rücksicht 
auf das Straßen-, Platz-, Orts- und Landschaftsbild zu nehmen.

V. Gegen eine Beleuchtung des Zapfständers ist nichts zu erinnern. Sie 
kann sogar erwünscht sein. Doch soll die Beleuchtung geschmackvoll sein. 
Blinklicht ist unter allen Umständen auszuschließen.

43. Srl. des Min. f. Dolksw v. 8. 8. 32 -
II. 2323/29. «.

Zwischen dem Erdöl-Reichsverband und mir haben zur Verminderung der 
Reklame Verhandlungen stattgefunden, die zu einer Einigung über die in der 
Anlage beigefügten Richtlinien geführt haben. Von besonderer Bedeutung 
sind die Ziffern I und II, die auf eine völlige Beseitigung der Reklameschilder 
der Mineralöl- und Betriebsstoffe in der freien Landschaft Hinzielen und die 
Anbringung von Hinweisschildern gegenüber den bisherigen Anbringungs­
möglichkeiten abweichend von II Abs. I Sah 3 und Abs. 2 Satz I der Grund­
sätze für die Errichtung von Straßcnzapfstellcn vom 3. August 1928 — II 
8. 1067 — (Dolkswohlfahrt Sp. 840) anderweit regeln. Durch die neuen 
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Richtlinien wird nicht nur der Absatz von Treibstoffen, sondern auch der 
Absatz von Autoölen, wie er sich normalerweise bei jeder Tankstelle vollzieht, 
getroffen.

Den Richtlinien haben folgende Gesellschaften zugestimmt: 
Deutsch-Amerikanische Petroleum-Gesellschaft in Hamburg, 
Nhenania Ossag. Mineralölwerke A.-G. in Hamburg, 
Allgemeine Dl-Handels-Gesellschaft m. b. H. in Hamburg, 
Deutsche Vacuum-Ol-Aktiengesellschaft in Hamburg, 
„Olex" Deutsche Benzin- und Petroleum-Gesellschaft in Berlin- 

Schöneberg,
Deutsche Gasolin-Aktiengesellschaft, Berlin-Charlottenburg, 
Benzol-Vereinigung des Ostens G. m. b. H. in Berlin KW 6, 
Benzol-Verband G. m. b. H. in Bochum, 
Reichskraftsprit-G. m. b. H. in Berlin W 9.

Unter den Beteiligten bestand Übereinstimmung, daß es zweckmäßig wäre, 
den von den Heimatschutzverbänden wiederholt vorgetragenen Wünschen nach 
einer Einschränkung des Reklamewesens auf und neben dec Landstraße in 
irgendeiner Form Rechnung zu tragen.

Die Richtlinien sind, soweit nicht etwa abweichende polizeiliche oder orts- 
statutarischc Vorschriften bestehen, dem Vorgehen der Polizeibehörden gegen­
über der Anbringung und Entfernung von Schildern über Mineralöle und 
Betriebsstoffe nunmehr zugrunde zu legen, wobei der Abs. 1 meines Rund- 
erlasses vom 16. Januar 1930 — HO 4033/29 — zu beachten bleibt.

Mit Vertretern des Bundes für Heimatschutz ist vor Herausgabe der 
Richtlinien Fühlung genommen. Eine Erfüllung aller Forderungen der Hei­
matschutzverbände war in den Verhandlungen mit den Vertretern der vorge­
nannten Firmen nicht zu erreichen. Halten die Firmen die Richtlinien ein 
und stehen polizeiliche oder vrtsstatutarische Vorschriften der Aufstellung und 
Anbringung ihrer Schilder nicht entgegen, bedarf es in Abweichung von den 
Bestimmungen des Erlasses des Herrn Ministers für Wissenschaft, Kunst 
und Volksbildung vom 1. Juni 1932 — Ol IV 5973 — (ZDl. U. V. S. 178 
Nr. 219) einer Anhörung der Organisationen des Heimatschutzes nicht mehr. 
Die Richtlinien sind nicht engherzig gegenüber den Mineralöl- oder Betriebs­
stoffirmen zu handhaben; vielmehr bleibt dabei zu beachten, daß die Firmen 
von sich aus aus freien Stücken das ganze Vorhaben eingeleitet haben.

Richtlinien für die Aufstellung und Anbringung von Schildern über 
Mineralöle und Betriebsstoffe.

I. Reklameschilder sür Mineralöle und Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge 
(d. h. solche Schilder, die keinen Hinweis auf eine bestimmte Verkaufsstelle 
für Mineralöle und Betriebsstoffe enthalten, die vielmehr der allgemeinen 
Werbung von Kunden für Mineralöle und Betriebsstoffe einer Firma dienen) 
sollen außerhalb im Zusammenhang gebauter Ortschaften grundsätzlich nicht 
aufgestellt werden.

Eine Neuaufstellung oder Neuanbringung derartiger Schilder findet 
künftig nicht mehr statt; vorhandene sind innerhalb von 3 Jahren zu ent­
fernen. Eine Erneuerung bestehender Schilder ist während der Dauer zweier 
Jahre zulässig.

II. Für Hinweisschilder für Mineralöle und Betriebsstoffe (d. h. für 
solche Schilder, die auf eine Verkaufsstelle einer Firma für Mineralöle und 
Betriebsstoffe aufmerksam machen) gelten folgende Bestimmungen:
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I. Außerhalb der Ortschaften — also noch auf oder neben der Land­
straße — kann, sofern Verkaufsstellen für Mineralöle und Betriebs­
stoffe sich innerhalb der Ortschaften befinden, ein Hinweisschild von 
bescheidener Größe in eckiger, ovaler oder runder Form unmittelbar 
an oder in einer Entfernung — etwa bis zu 300 m vor dem Ortseingang 
ausgestellt werden.

2. Liegen Verkaufsstellen für Mineralöle und Betriebsstoffe außerhalb 
im Zusammenhang gebauter Ortschaften im freien unbebauten Ge­
lände, sind sie aber von angemessener Entfernung aus (etwa bis zu 
300 m) schwer sichtbar, so kann durch Aufstellung oder Anbringung 
eines Hinweisschildes von besonderer Größe^) in der Richtung, von 
der aus die Verkaufsstellen schwer sichtbar sind, auf ihr Vorhanden­
sein aufmerksam gemacht werden.

3. Transparente Nachtbelcuchtung ist in jeder Verkaufsstelle für Mineral­
öle und Betriebsstoffe zulässig.

4. Hinweisschilder, die den Bestimmungen unter 1. und 2. nicht ent­
sprechen, sind innerhalb von 3 Jahren zu entfernen. Bis zur Dauer 
von 2 Jahren könne» bestehende Schilder dieser Art erneuert werden.

III. Im Innern der Ortschaften sind die Betriebsstoff- und Mineral- 
Olgesellschaften bei der Aufstellung von Reklame- und Hinweisschildern für 
Mineralöle und Betriebsstoffe nicht behindert, soweit nicht etwa besondere 
Bestimmungen entgegenstehen. Jedenfalls soll eine Schlechtcrstellung der 
Mineralöl- und Betriebsstoff-Firmen gegenüber anderen Reklametreibenden 
nicht statlfinden, insbesondere kann, wenn Verkaufsstellen für Mineralöle 
und Betriebsstoffe im Innern der Ortschaft versteckt liegen, durch Anbringung 
und Aufstellung von Hinweisschildern auf sie aufmerksam gemacht werden.

44. polizeiverordnung betr. Schuh landschaftlich 
hervorragender Gegenden des Zobtengebirges

vom 21. Septbr. 1027 (Amtsbl. S. 371)
in der Fassung der Verordn, v. 26. 7. 1928 (Amtsbl. S. 324).

H I. Für das nachstehend näher bezeichnete, in den Kreisen Schweidnitz, 
Reichenbach nnd Nimptsch gelegene Gebiet des Zobtengebirges kann die bau­
polizeiliche Genehmigung zur Ausführung von Bauten nnd baulichen Ab­
änderungen außerhalb der Ortschaften versagt weiden, wenn dadurch das 
Landschaftsbild gröblich verunstaltet werden würde nnd dies durch die Wahl 
eines anderen Bauplatzes oder einer anderen Baugestaltung oder die Ver­
wendung anderen Baumaterials vermieden werden kann.

Die Grenzen dieses Gebietes verlaufen:
1. Jin Kreise Schweidnitz:
An der Kreuzung der Kreisgrenze Nimptsch—Schweidnitz mit der 

Prschiedrowitz—Zobtener Kunststraße beginnend, verläuft die Grenze längs 
der Kunststraße bis zur Grenze der Stadt Zvbten, folgt der Grenze der Stadt 
Zobten nach dem Bahndamm zu bis zur Kreuzung mit diesem, folgt dem

Zwischen dem Erdül-Reichsvcrband und dem Ministerium für Bolkswohlsahrl ist 
e n Einvernehmen dahin erzielt worden, das! unter einem Schild von bescheidener Brüste 
ein Schild bi« zu I au, Brüste zu verstehen ist und dast, sofern Firmen Schilder von nicht 
mehr al« 1,5 qm bereits in Gebrauch haben, diese Schilder sernerhln verwandt werden 
können.
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Bahndamm bis zu dessen Schnittpunkt mit der Westgrenze der Gemeinde 
Ströbel und folgt dieser Grenze bis zu ihrem Schnittpunkt mit der Land­
straße Rosalienthal—Qualkau. Don hier deckt sie sich mit der von Qualkau 
nach Klem-Bielau führenden Kunststraße und geht in den von Klein-Bielau 
über Kaltenbrunn nach Groß-Wierau führenden Kommunikationsweg über. 
Dom Westausgange des Dorfes Groß-Wierau an deckt sie sich mit der von 
Tampadcl nach Klein-Wierau führenden Kunststraße. Dom Südausgange 
des Dorfes Klein-Wierau ab wird die Grenze von dem nach Goglau füh­
renden Kommunikationswege gebildet und tritt südlich des Ortes Goglau in 
den Kreis Reichenbach über.

2. Jin Kreise Reichenbach:
Don Goglau an bildet der nach dem Westausgange von Pfaffendorf 

führende KommunikationSweg die Grenze. Don Pfaffendorf aus deckt sie 
sich mit der nach Költschen führenden Kunststraße und läuft von Költschen 
auf der Kunststraße Költschen—Endersdorf bis zur Einmündung des südlich 
des Langseifersdorfer Forstes entlangführenden Kommunikationsweges hin. 
Don hier an deckt sie sich mit dem genannten Kommunikationsweg bis Kolonie 
Straßenhäuser und wird dann von der Einmündung dieses Weges an von 
der nach Schlaupitz führenden Kreiskunststraße gebildet und tritt bei Kolonie 
Grundhäuser in den Kreis Nimptsch über.

3. Im Kreise Nimptsch:
Bei der Kreuzung der Kreisgrenze Nimptsch—Reichenbach, mit der Lan­

genöls—Mellendorfer Kunststraße, an der entlang die Grenze bis zum west­
lichen Dorfausgange von Langenöls führt, beginnend, folgt sie dem in nord­
östlicher Richtung zur Salzmühle führenden Gemeindeweg, tritt hinter der 
ersten Brücke über das „Langenölser Wasser" und führt mit diesem bis an 
die Kunststraße Ober-Panthenau—Gleinitz. Dieser folgt sie bis zur Ab­
zweigung des nach Karlsdorf führenden Gemeindeweges, läuft auf diesem 
bis zu seiner Einmündung in die Kunststraße Petersdorf—Karlsdorf, an der 
sie erst westlich, dann nördlich bis in die Ortslage Karlsdorf führt. Aus 
Karlsdorf verläuft die Grenze auf dem über Weinberg bis Schwentnig füh- 
redcn Gemeindeweg, folgt diesem nach Schwentnig bis zu seiner Einmündung 
in die Kunststraße Jordansmühl—Zobten und läuft au dieser über Prschiedro- 
witz bis an die Kreisgrenze des Kreises Schweidnitz.

§ 2. Dor einer etwaigen Versagung der Baugenehmigung sind Sach­
verständige nach Maßgabe des H 8 Absatz 2 des angezogenen Gesetzes vom 
15. Juli 1907 zu hören.

h 3. Reklameschilder und sonstige Aufschriften und Abbildungen, die das 
Landschaftsbild verunzieren, sind außerhalb der geschlossenen Ortschaften 
verboten.

8 4?"»
tz 5. Änderung gemäß tz 76 PDG. vom 1. 6. 31:

Für den Fall der Nichtbefolgung dieser Polizeiverordnung wird 
hiermit die Festsetzung eines ZwangSgeldeü in Höhe bis zu 
150 RM., im Nichtbeitreibungsfalle die Festsetzung von Zwangs­
haft bis zu zwei Wochen angedrvht.

8 6. Diese Pvlizeiverordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung 
im Regierungsamtsblatt in Kraft.

Breslau, den 21. September 1927.
_____  Der Regierungspräsident.

8 « Ist aufgehoben durch Pol.-Verordn. v. 27. S. W2S (Amtsbl. Stück 18).
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45. Schutz des Gebietes der Grafschaft Glatz 
Polizeiverordnung über den Schutz landschaftlich hervorragender Gegenden 

vom 10. März 1928 (Amtsbl. S. 113).

§ 1. Für das Gebiet der Kreise Glatz, Habelschwerdt und Neurode kann 
die baupolizeiliche Genehmigung zur Ausführung von Bauten und baulichen 
Abänderungen außerhalb der Ortschaften versagt werden, wenn dadurch das 
Landschaftsbild gröblich verunstaltet werden würde und dies durch die Wahl 
eines anderen Bauplatzes oder einer anderen Bangestaltung oder die Ver­
wendung anderen Baumaterials vermieden werden kann.

§ 2. Dor einer etwaigen Dcrsagung der Baugenehmigung sind Sachver­
ständige nach Maßgabe des H 8 Absatz 2 des angezogenen Gesetzes vom 
16. Juli 1907 zu hören.

§ 3. Die Anbringung solcher Reklanieschilder und sonstiger Aufschriften 
und Abbildungen, die das Landschaftsbild verunzieren, ist außerhalb der ge­
schlossenen Ortschaften in dem angegebenen Schutzgebiet verboten.

H 4. Änderung gemäß § 76 PVG. vom 1. 6. 31: Für den Fall der 
Nichtbefolgung dieser Polizeiverordnuna wird hiermit die Festsetzung eines 
ZwangSgeldcS in Höhe bis zu 150 RM., im Nichtbcitreibungsfalle die Fest­
setzung von Zwangshaft bis zu zwei Wochen angcdroht.

§ 6. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung 
im Regierungsamtsblatt in Kraft.

Brcslan, den 10. März 1928.
Der Regierungspräsident.

46. Kolizeiverordnung betr. Reklamen an Eisen­
bahnen, der Oder und Durchfahrtstraßen

vom 28. Oktober 1927 (Amtsbl. S. 447).

H 1. Die Anbringung solcher Reklanieschilder und sonstiger Aufschriften 
und Abbildungen, die das Landschaftsbild verunzieren,^) ist außerhalb der 
geschlossenen Ortschaften verboten:

1. auf beiden Seiten von Eisenbahnstreckcn, bis auf eine Entfernung von
300 Meter vom Bahnkörper ab gerechnet, in folgenden Kreisen:

Breslau-Land, Breslau-Stadt, Brieg-Land, Brieg-Stadt, Franken­
stein, Glatz, Habelschwerdt, Neumarkk, Reichenbach, Schweidnitz-Land, 
Schweidnitz-Stadt, Strehlen, Trebnitz und Waldenburg;

2. auf beiden Seiten des Oderstrvms, bis auf eine Entfernung von 300 m 
von den Ufern ab gerechnet, im Regierungsbezirk Breslau;

8. auf beiden Seiten der Landstraßen, bis auf eine Entfernung von 300 m 
vom Straßenrande ab gerechnet, in den unter 1 aufgcführtc» Kreisen.

Auch die Anbringung von Schildern, die auf die Naiurschünheiicn pp. Hinweisen, 
ist — sofern sie mtl Rcklameeinrtchiungcn verbunden werden — zu verhindern. Erl. d. 
Pr. Min. s. VolkSW. v. 3l. l. LV — ll. 0. I24S.



Außcnantennen 827

h 2. Bereits bestehende Anlagen der in § 1 genannten Art sind binnen 
drei Monaten zu beseitigen.

H 3. Änderung gemäß h 76 P. D. G. v. 1. 6. 31:
Für den Fall der Nichtbefolgung dieser Polizeiverordnung wird 
hiermit die Festsetzung eines Zwangsgeldes in Höhe bis zu 
150 RM., im Nichtbeitreibungsfalle die Festsetzung von 
Zwangöhaft bis zu zwei Wochen angedroht.

§ 4. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung 
in Kraft. Die Polizeiverordnung vom 5. Oktober 1912 (Amtsbl. S. 397) 
wird aufgehoben.

Breslau, den 28. Oktober 1927.

Der Regierungspräsident.

47. polizeiverordnung betr. Außenaniennen
vom 4. Februar 1981 (Amtsbl. S. 55).

§ 1. Außenantennen, d. h. im Freien angeordnete Luftleiter, die zum 
Empfang der von einem Sender auögesirahltcn elektrischen Wellen dienen, 
gehören zu denjenigen baulichen Anlagen im Sinne der Bauordnung, die einer 
polizeilichen Genehmigung (Baugenehmigung) nicht bedürfen. Ihre Anlage 
unterliegt jedoch der Dauanzeige, wenn sie öffentliche Verkehröflächcn, (Wege, 
Plätze, Grünanlagen, Wasserstraßen) sowie Eisenbahnkörper, Straßen­
bahnen, Freileitungen von Stark- oder Schwachstromanlagen, die öffent­
lichen Interessen dienen, kreuzen, oder wenn sie in einem gegen Beeinträchti­
gung auf Grund des DerunstaltungSgesetzeS vom 1b. Juli 1907 geschützten 
Gebiete liegen.

§ 2. Die Dauanzeige ist mindestens b Tage vor Beginn der Ausführung 
schriftlich bei der Baupolizeibehörde cinzureichen. Aus ihr müsse» die Lage 
des Grundstücks und der Antenne sowie die ausreichende Beschreibung der 
für die Antenne benutzten Baustoffe und Konstruktionsteile hervorgehen.

tz 3. Die Baupolizeibehördc ist befugt, im Einzelfalle die Einholung der 
Baugenehmigung zu verlangen, sobald das öffentliche Interesse es erfordert. 
In diesem Falle darf mit dem Bau der Anlage erst nach erteilter Genehmi­
gung begonnen werden. Die Fertigstellung der Anlage ist binnen acht Tagen 
der Baupolizeibehörde zur Abnahmeprüfung schriftlich anzuzeigen. Mängel 
sind innerhalb der von der Baupolizeibehörde vvrgcschriebenen Frist zu 
beseitigen.

tz 4. Die Außenantenncn sind so anzulegcn, daß sie die Sicherheit der 
Allgemeinheit nicht gefährden und in einem gegen Beeinträchtigung auf Grund 
des DerunstaltungSgesetzeS vom 1b. Juli 1907 geschützten Gebiet das 
Straßen-, Platz- oder Ortsbild nicht beeinträchtigen.

§ 5. Die Anlagen sind durch ihre Inhaber ordnungsgemäß insiand zu 
halten.

§ 6. Änderung gemäß h 76 P. D. G. v. 1. 6. 31:
Für den Fall der Nichtbefvlgung dieser Polizeiverordnung wird 
hiermit die Festsetzung eines ZwangSgeldeS in Höhe bis zu 
1b0 RM., im Nichtbeitreibungöfalle die Festsetzung von 
Zwangöhaft bis zu zwei Wochen angedroht.
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§ 7. Diese Polizeiverordnung tritt vom Tage ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. Dom gleichen Tage wird die Polizeiverordnung vom 1. März 1927 
(Amtsblatt S. 76) außer Kraft gesetzt.

Breslau, den 4. Februar 1931.

Der Regierungspräsident.

48. Einrichtung von Backereien und Konditoreien
Polizeiverordnung vom 23. Oktober 1907, betr. die Einrichtung und den 

Betrieb von Bäckereien und Konditoreien (Amtobl. 1907, S. 369).

Auf Grund pp. wird für den Umfang der Provinz Schlesien folgende 
Polizeiverordnung erlassen.

H 1. Der Fußboden der Arbeitsräume darf nicht tiefer als einen halben 
Meter unter dem ihn umgebenden Erdboden liegen.

Das Maß von 0,50 rn kann auf 1 m erhöht werden, wenn an der zuge­
hörigen Außenwand ein durchgehender Licht- und Lüftungsgraben hergesiellt 
wird. Der Graben muß mindestens 1 m breit sein und mit seiner gut zu 
entwässernden Sohle mindestens 0,15 m tiefer als der Fußboden der 
anstoßenden Räume liegen.

Durch den Regierungspräsidenten können auf Antrag Ausnahmen zuge- 
lasscn werden, wenn auf andere Weise durch zweckmäßige Isolierung des 
Bodens und ausreichende Licht- und Luftzufuhr den gesundheitlichen Anfor­
derungen entsprochen ist.

§ 2. Die Arbeitsräume müssen mindestens 3 m hoch und mit Fenstern 
versehen sein, welche nach Zahl und Größe genügen, um für alle Teile der 
Räume Lust und Licht in ausreichendem Maße zu gewähren.

Die Fenster müssen unmittelbar ins Freie führen und so eingerichtet sein, 
daß sie zum Zwecke der Lüftung ausreichend geöffnet werden können.

Der Regierungspräsident kann auf Antrag, abweichend von den vor­
stehenden Vorschriften, ausnahmsweise die Benutzung von Arbeitsräumen 
bis zu einer Mindesthöhe von 2,50 in gestatten, soweit nicht das örtliche 
Baurccht an Räume, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt 
sind, höhere Anforderungen stellt.

H 3. Die Räume müssen mit einem dichten und festen Fußboden versehen 
und gegen das Eindringen von Erdfcuchtigkcit hinreichend geschützt sein.

Die Wände und Decken müssen, soweit sie nicht mit einer glatten, ab­
waschbaren Bekleidung oder mit einem wasserdichten Anstriche versehen sind, 
jährlich mindestens einmal mit Kalk frisch angestrichen werden. Der wasser­
dichte Anstrich muß mindestens alle 5 Jahre erneuert werden.

H 4. Die Arbeitsräume dürfen nicht in unmittelbarer Verbindung mit 
den Bedürfnisanstalten, Dungstättcn oder Viehställen stehen.

Die Abfallröhren der Ausgüsse und Klosetts dürfen nicht durch die 
Arbeitsräume geführt werden.

§ 5. In Arbeitsräumen, in denen die Herstellung von Backwaren erfolgt, 
muß die Zahl der darin beschäftigten Personen so bemessen sein, daß auf jede 
wenigstens 15 cbm Luftraum entfallen. Zur Befriedigung eines bei Festen 
oder sonstigen besonderen Gelegenheiten hervortretenden Bedürfnisses ist eine 
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dichtere Belegung der Arbeitsräume gestattet, jedoch mit der Maßgabe, daß 
wenigstens 10 cbm Luftraum auf die Person entfallen müssen.

§ 6. Den Arbeitern muß Gelegenheit gegeben werden, ihre Kleider sauber 
zu verwahren und sich an einem ausreichend erwärmten Orte zu waschen und 
umzukleiden.

§ 7. Vor dem Zurichten und Teigmachen haben die dabei beschäftigten 
Personen Hände und Arme mit reinem Wasser gründlich zu reinigen.

Zu diesem Zwecke sind ausreichende und mit Seife ausgestattete Wasch­
einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Für jeden Arbeiter sind mindestens 
wöchentlich zwei reine Handtücher zu liefern. Soweit nicht Wascheinrichtungen 
mit fließendem Master vorhanden sind, muß für höchstens je drei Arbeiter 
eine Waschgelegenheit eingerichtet werden. Ls muß ferner dafür gesorgt 
werden, daß bei der Wascheinrichtung stets reines Wasser in ausreichender 
Menge vorhanden ist und daß das gebrauchte Wasser an Ort und Stelle 
oder von einem Nebenraum aus abgeleitet oder, wo das nicht angängig ist, 
sonst entfernt werden kann.

H 8. Die Mehlvvrräte sind an trockenen, vor Verunreinigungen geschützte» 
Orten aufzubewahren. Die Aufbewahrung in Schlafräumen ist verboten.

Das Bearbeiten des Teiges mit den Füßen ist verboten.
Das zum Streichen des Brotes benutzte Wasser muß sauber sein und 

bei jedem vorkommenden Schuß Brot, mindestens aber täglich einmal erneuert 
werden. Die Backware darf nicht auf dem bloßen Fußboden gelagert werden. 
Das Auslegcn des Teiges zum Garen im Freien darf nur auf Garböcken 
erfolgen, welche mit Schutzdächern versehen sind.

H 9. Das Sitzen und Liegen auf den zur Herstellung und Lagerung von 
Backwaren bestimmten Tischen und dergleichen und auf den Mehlvorrätcn 
ist untersagt. Die Betriebsunternehmer haben für ausreichende Sitzgelegenheit 
in den Arbeitsräumen zu sorgen.

H 10. In den Arbeitsräumen sind täglich zu reinigende Spucknäpfe, 
und zwar in jedem Arbeitsraume mindestens einer, aufzustellen. Die Spuck­
näpfe müssen in einer Höhe von etwa 80 cm über dem Fußboden und so 
angebracht sein, daß sie nicht umgestoßen werden können.

Das Auöspucken auf den Fußboden ist verboten.
Dao Rauchen, Schnupfe» und Kauen von Tabak ist in den Arbeits­

räumen und während der Arbeit verboten.
§ 11. Die Arbeitsräume dürfen zu anderen mit dem ordnungsmäßigen 

Betriebe nicht zu vereinbarenden Zwecken, insbesondere als Wasch-, Schlaf­
oder Wohnräume, nicht benutzt werden, sie dürfen auch nicht mit Schlaf­
räumen in offener Verbindung stehen. Etwa vorhandene DerbindungStüren 
sind stets verschlossen zu halten.

§ 12. Die Inhaber von Bäckereien und Konditoreien sind verpflichtet, 
regelmäßig alle diejenigen Vorkehrungen und Maßnahmen zu treffen, welche 
zur Vertilgung des in der Bäckerei sich vorfindenden Ungeziefers erforderlich 
sind. Die Bäckereien und Konditoreien sind dauernd in reinlichem Zustande 
zu halten und täglich mindestens einmal gründlich zu lüften. Die Fußböden 
der Arbeitsräume, welche nur aus festem, abwaschbarem Material (Zement, 
Beton oder harten, festgefügten Dielen) bestehen dürken, mästen täglich, 
die Wände, soweit sie nicht mit Kalk gestrichen sind (h 3), vierteljährlich 
mindestens einmal abgewaschen und danach gut abgetrocknet werden.
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Die im Betriebe verwendeten Tische, Geräte, Gefäße, Tücher nnd der­
gleichen dürfen nicht zu anderen als zu BetriebSzweckcn benutzt und müssen 
in reinlichem Zustand erhalten werden.

§ 13. Die im Betriebe tätigen Personen müsse» während der Arbeit 
mindestens mit einem Beinkleid und einem Hemde bekleidet sein.

§ 14. Personen mit ansteckenden oder ekelerregenden Krankheiten dürfen 
nicht beschäftigt werden.

§ 15. In jedem Arbeitsraum, in welchem die Herstellung von Backwaren 
erfolgt, ist ein Abdruck dieser Verordnung und ein von der Ortspolizeibehörde 
zur Bestätigung der Richtigkeit seines Inhalts unterzeichneter Aushang anzu- 
bringcn, aus dem ersichtlich ist
a) die Länge, Breite und Höhe des Raumes,
b) der Inhalt des Luftraumes in Kubikmetern,
o) d ie Zahl der Personen, die nach § 5 oder nach tz 16 in den Arbeits­

räumen regelmäßig beschäftigt werden darf.
§ 16. Der Regierungspräsident ist befugt, auf Antrag für bestehende 

Anlagen, solange sie nicht eine wesentliche Erweiterung oder einen Umbau 
erfahren, Ausnahmen von 2, 4 und 5 zuzulasscn, wenn darin die Arbeiter 
in anderer Weise gegen Gefahren für ihre Gesundheit so weit geschützt sind, 
wie es die Natur des Betriebes gestattet.

H 17. Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen werden mit Geld­
strafe bis zu 60 Mark und im Falle des Unvermögens mit entsprechender 
Haft bestraft, soweit nicht nach anderen Bestimmungen schwerere Strafen 
verwirkt sind.

§ 18. Diese Polizeiverordnung tritt am 1. Januar 1908 in Kraft. Mit 
diesem Zeitpunkte treten alle ihre etwa entgegenstehendcn Verordnungen 
außer Wirksamkeit.

Breslau, den 23. Oktober 1907.

Der Oberpräsident.

49. Anlage von öffentlichen Krankenanstalten
Polizeiverordnung vom 19. August 1920 (Amtobl. S. 301), in der Fassung 

der Verordnung vom 23. März 1923 (Amtsbl. S. 195) 
über Anlage, Bau und Einrichtung von öffentlichen Kranken-, Heil- 
und Pflegeanstalten, sowie von öffentlichen Entbindungsanstalten und 

Säuglingsheimen,

d. h. solcher Anstalten und Heime, welche den Charakter von Wohltätigkeits- 
anstaltcn tragen oder von öffentlichen Korporationen (Kommunalverbändcn, 
Kreisen, Gemeinden usw.) errichtet werden und einer Konzessionspflicht im 
Sinne des H 30 der Neichsgewerbeordnung nicht unterliegen und zwar auch 
dann nicht, wenn sie gewerbsmäßig betrieben werden.

Auf Grund der pp. wird für den Umfang der Provinz Niederschlesien 
folgendes verordnet:

H 1. Als kleine Krankenanstalten im Sinne der nachstehenden Vorschriften 
sind Anstalten mit einer Höchstzahl von 50 Betten, als mittlere solche init 
einer Zahl von mehr als 50 bis 150 Betten, als große Anstalten diejenigen 
mit mehr als 150 Betten anzusehen.
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I. Allgemeine Vorschriften.
H 2. 1. Die Krankenanstalt muß frei und entfernt von Betrieben liegen, 

die geeignet sind, den Zweck der Anstalt zu beeinträchtigen. Der Bauplatz 
muß eine Durchschnittsgröße von 7b czm — auf ein Bett berechnet — haben. 
Der Baugrund soll in gesundheitlicher Beziehung einwandfrei sein.

2. Die Fensterwändc derjenigen Krankenräume, die zum dauernden Auf­
enthalt von Kranken bestimmt sind, mästen von anderen Gebäuden mindestens 
14 m, die übrigen wenigstens 9 m entfernt sein.

3. Alle Krankenräume müssen durch unmittelbares Himmelslicht genügend 
erhellt sein. Diese Bedingung gilt als erfüllt, wenn auf jeden Punkt des 
Fußbodens ein LichteinfaUswinkel von mindestens b Grad Hohe einwirken 
kann.

Die Scheitel der kleinsten LichteinfaUswinkel liegen in den vom 
Fensterlicht am weitesten entfernten Punkten des Fußbodens, während 
der obere Schenkel durch den Fenstersturz, der untere durch die den 
Lichtcinfall behindernde Kante des gegenüberliegenden Hindernisses 
(Haus, Berg oder dgl.) bestimmt wird.

Sind die Nachbargrundstücke noch nicht so weit bebaut, als es die Bau­
ordnung zuläßt, so ist bei Neubauten von Krankenhäusern vorzusorgen, daß 
obige Bedingung erfüllt bleibt.

4. Die Anlage von rings durch Gebäude umschlossenen Höfen ist im 
allgemeinen unzulässig,

5. Jedes Stockwerk, das für mehr als 40 Betten bestimmt ist, muß zwei 
Treppen mit Ausgängen ins Freie haben.

6. In mittleren und großen Krankenanstalten muß für die Aufnahme 
von Kranken eine Beobachtungsabteilung mit besonderem Eingang von 
außen vorhanden sein.

H 3. 1. Flure und Gänge mästen bei mehr als 5 m Länge mindestens 
1,8 m breit, im übrigen immer gut belichtet, lüft- und heizbar sein.

2 . Flure und Gänge, an denen Krankenräume liegen, sind bei mehr als 
25 m Länge einseitig anzulegen. Jedoch können an der den Krankenräumen 
gegenüberliegenden Seite Nebenräume (Anrichteküche, Bade-, Aborträume, 
Zimmer für Pflegepersonal usw.) bis zur Hälfte der Länge des Ganges 
angebracht werden.

§ 4. 1. Die für Kranke bestimmten Räume müssen in der ganzen Grund­
fläche gegen das Eindringen von Bodenfeuchtigkeit gesichert sein.

2. Räume, deren Fußboden nicht mindestens 30 cm über der anschlie­
ßenden Erdoberfläche liegt, dürfe» mit Kranken nicht belegt werden.

3. Krankenzimmer, die das Tageslicht nur von einer Seite erhalten, 
dürfen nicht nach Norden liegen.

4. Die Wände in allen Krankenzimmern sollen glatt, in Operations­
und Entbindungszimmern sowie in solchen Räumen, in denen Personen mit 
übertragbaren Krankheiten untergebracht werden, abwaschbar und mit a»S- 
gerundeten Ecken hcrgestellt sein.

5. Die Türen und Fenster sollen mit einfacher, abgerundeter Profilierung 
sowie abwaschbar hergerichtet sein.

§ 5. 1. Die Haupttreppen für Stockwerke mit mehr als 25 Betten sollen 
feuerfest im Sinne der Bauordnung sein. Für Stockwerke bis zu 25 Betten 
genügen Treppen, die feuersicher im Sinne der Bauordnung sind.
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2. Die Haupttreppen sollen ohne Wendelstufen und mit geraden, ihnen 
au Breite gleichen Podesten angelegt und mindestens 1,3 m breit sein, die 
Stufen sollen wenigstens 28 cm Anftrittsbreite und höchstens 18 cm Steigung 
haben. Die Treppenhäuser müssen Licht und Luft unmittelbar von außen 
erhalten.

3. Die Fußböden aller von Kranken benutzten Räume stnd »täglichst 
wasserdicht und so herzustellen, daß die Kranken vor Abkühlung geschützt sind.

tz 6. 1. Die Krankenzimmer, alle von den Kranken benutzten Nebcnräume, 
Anrichteküchcn, Flure, Gänge und Treppenhäuser müssen mit Fenstern ver­
sehen werden, die unmittelbar ins Freie führen, die Fensterfläche soll in mehr- 
bettigen Krankenzimmern mindestens '/? der Bodenfläche, in einbettigen Zim­
mern (Einzelzimmern) mindestens 2 qm betragen.

2. Für Räume, in denen Kranke mit übertragbaren Krankheiten oder 
bettlägerige Sieche untergebracht werden, kann eine größere Fensterfläche 
vorgeschrieben werden.

3. Die Fenster müssen mit geeigneten Einrichtungen zum Schutz gegen 
Sonnenstrahlen versehen sein.

tz 7. 1. In mehrbettigen Zimmern muß für jedes Bett ein Luftraum von 
wenigstens 25 chm auf 7,5 qm Bodenfläche nnd in einbettigen Zimmern 
ein Luftraum von wenigstens 35 cdm auf 10 qm Bodenfläche vorhanden 
sein; für Kinder unter 14 Jahren genügt in mehrbettigen Zimmern ein Luft­
raum von 15 ckm auf 5 qm Bodenfläche für jedes Bett.

2. Mehr als 30 Betten dürfen in einem Krankenraum nicht ausgestellt 
werden.

tz 8. 1. In jeder Krankenanstalt muß für jede Abteilung oder für jedes 
Geschoß mindestens ein geeigneter Tagcraum für zeitweise nicht bettlägerige, 
in gemeinsamer Pflege befindliche Kranke eingerichtet werden, dessen Größe 
auf etwa 2 qm für jeden Kranken, mindestens aber auf 20 qm zu bemessen 
ist. Veranden, die geschlossen und ausreichend erwärmt werden können, 
können als Tageräume angerechnet werden.

2. Außerdem muß ein mit Gartenanlagen versehener Erholungsplatz von 
angemessener Größe, in der Regel von 10 qm Fläche sür jedes Krankenbett, 
vorgesehen werden.

tz 9. 1. Alle Krankenzimmer und von Kranken benutzten Räume müssen 
in einwandfreier Weise geheizt, gelüftet und beleuchtet werden können.

2. Die Fenster der von den Kranken benutzten Räume, der Flure, Gänge 
nnd Treppen sollen leicht zu öffnen und mit Lüftungseinrichtungen versehen 
sein.

3. Für alle von Kranken benutzten Räume, Flure und Gänge muß eine 
ausreichende Erwärmung vorgesehen sein. Hierbei ist der Belästigung durch 
strahlende Wärme vorzubeugen, Staubentwicklung von der Heizeinrichtung 
aus und Überhitzung der Luft au den Heizflächen zu vermeiden, jede Bei­
mengung von Rauchgasen auszuschließcn.

tz 10. Zur Versorgung der Anstalt mit gesundheitlich einwandfreiem 
Wasser müssen täglich für ein Krankenbett durchschnittlich 150 Liter Wasser 
geliefert werden können.

tz 11. 1. Die Entwässerung und die Entfernung der Abfallstoffe muß in 
gesundheitlich unschädlicher Weise erfolgen.

2. Auswurfs- und Abfallftoffe, für die der Verdacht besteht, daß sie 
Krankheitserreger enthalten, müssen sofort unschädlich gemacht werden.



Ncbcnrüumc 833

§ 12. 1. Die Aborträume sind in ausreichendem Umfang mit wenigstens 
einem Abort für je 1b Bette» der Männer- und je einem für 10 Betten der 
Frauenabteilnng in der erforderlichen Ausstattung und von den Kranken­
zimmern genügend getrennt anzulegen. Der Abort ist mit einem Dorraum 
zu versehen, der, wie der Abort selbst, mindestens ein i»S Freie führendes 
Fenster haben muß, ausreichend hell, ständig gelüftet und heizbar sein soll. 
Für Männer sind Pissoire in einem besonderen Abteil des Abortraumes 
anzubringen.

2. Für das Pflegepersonal sind besondere Aborträume, und zwar tunlichst 
getrennt von den für die Kranken bestimmten Aborten, einzurichtcn.

tz 13. 1. In jeder Krankenanstalt müssen geeignete Räume und Ein­
richtungen sür Dollbäder vorhanden sein.

2. In mittleren und großen Anstalten soll auf jeder Abteilung mindestens 
ein Raum mit der erforderlichen Einrichtung für Dollbäder zur Reinigung 
der Kranken sowie eine fahrbare Wanne vorhanden sein. Ferner ist min­
destens je ein Baderaum für das Pflegepersonal und einer für ansteckende 
Kranke vorzusehcn, falls hierfür nicht in anderen Teilen der Anstalt aus­
reichend gesorgt ist.

tz 14. 1. In jeder Krankenanstalt sind je ein Naum für ärztliche Unter­
suchungen, ein Raum für die Gewährung der „Ersten Hilfe", der zugleich 
als Behandlungszimmer dienen kann, sowie Einzelzimmer vvrzusehen, in 
denen Kranke untergebracht werden können, deren Absonderung — abgesehen 
von den Fällen des tz 19 — erforderlich wird. Auch ist in jeder Anstalt ein 
Raum zum Abstellen und Erwärmen der Speisen mit den erforderlichen 
Wärmevorrichtungen einzurichtcn.

2. In mittleren und großen Krankenanstalten müssen derartige Räume 
etwa in einer den Abteilungen entsprechenden Zahl vorhanden sein.

tz 15. In Krankenanstalten, in denen Operationen ausgeführt zu werden 
pflegen, sind OperativnSzimmer mit der notwendigen Ausstattung cinzu- 
richten, in denen auch aseptische Operationen unbedenklich vorgenommen 
werden können.

tz 16. 1. Die Wirtschaftsräume sind so anzulegen, daß Dünste und 
Geräusche aus ihnen nicht in die Krankenräume dringen können.

2. Für große Krankenanstalten sind die Wirtschaftsrämne in einem 
besonderen Gebäude oder Gebäudeteil unterzubringen.

tz 17. 1. Jede Krankenanstalt muß eine ausschließlich für deren Insassen 
bestimmte Waschküche haben. Infizierte Wäsche darf ohne vorherige Des­
infektion nicht gereinigt werden.

2. Für jede Krankenanstalt ist in einem ausreichend abgesonderten Ge­
bäude oder Gebäudeteile eine geeignete DesinfektionSeinrichtnng vvrzusehen, 
sofern nicht am Orte eine öffentliche Desinfektionsanstalt zur Verfügung 
steht.

3. Zur Unterbringung von Leichen ist in jeder Krankenanstalt ein beson­
derer Naum einzurichtcn, der nur diesem Zwecke dient und dem Anblick der 
Kranken möglichst entzogen ist; für große Anstalten ist ein besonderes Leichen- 
haus mit einem Raum für die Dornahmc von Leichenöffnungen erforderlich.

4. Waschküche, Leichenhaus und Desinfektionshaus dürfen unter einem 
Dach angeordnet werden, ivenn diese Anlagen durch massive Wände voll­
ständig voneinander getrennt werden. Nur die reine Seite der Desinfektions­
einrichtung darf mit der Waschküche in Verbindung stehen.
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§ 18. In allen Krankenanstalten müssen sämtliche männliche und weib­
liche Kranke, abgesehen van Kindern bis zu zehn Jahren, in getrennten 
Räumen, in mittleren und großen Anstalten in getrennten Abteilungen unter­
gebracht werden.

§ 19. 1. Für die Unterbringung von Kranken, die an übertragbaren 
Krankheiten leiden, sind die zur Verhütung einer Weiterverbreitung dieser 
Krankheiten erforderlichen AbsonderungSräume nebst Abort und Baderaum 
einzurichtcn.

2. Diese Räume sind für jede große Krankenanstalt in einem besonderen 
Gebäude unterzubringen, während in kleinen und mittleren Anstalten die 
Einrichtung dieser Räume wenigstens in einer abgesonderten Abteilung des 
Gebäudes mit besonderem Eingang von außen geschehen inuß. Soll die 
letztere Art der Unterbringung in einem Obergeschoß erfolgen, so ist hierfür, 
ivenn möglich, noch eine besondere, mit keinem anderen Geschoß in Verbin­
dung stehende, direkt von außen zugängliche Treppe vorzusehcn.

H. Vorschriften über besondere Anstalten.

rr) Anstalten für Geisteskranke, Epileptische und Schwachsinnige.
H 20. Abteilungen und Räume für dauernd oder zeitweise auch am Tage 

bettlägerige, ferner für erregte oder unruhige oder einer besonderen Pflege 
bedürftige, für hilflose oder unsaubere Kranke (Aufnahmehäuser, Wachsäle, 
Lazarette, Siechenabteilungen, Säle für Bettruhe, (Stationen für Unsaubere 
usw.) fallen unter die Bestimmungen der hh 1—19. Doch sind Abweichungen 
von den Vorschriften in den Fällen zulässig, wo durch ihre Befolgung eine 
sichere Bewahrung der Kranken oder die Übersichtlichkeit der Räume ver­
hindert wird oder wo die besonderen Verhältnisse dieser Anstalten solche 
Abweichungen bedingen. Dies gilt im besonderen von den Vorschriften des 
^2 Abs. 2, § 4 Abs. 3, § 9 Abs. 2, § 12 und § 13 Abs. 2. Auf genügende 
Belichtung und Heizung, namentlich aber auf sorgfältige Entlüftung ist in 
diesen Ausnahmefällcn besonders zu achten.

8 21. 1. Für Kranke, die am Tage den Schlafräumen ganz fernbleiben, 
körperlich rüstig, nicht störend und völlig sauber sind, ist unter der Voraus­
setzung genügender Lüftung und Belichtung eine Verminderung des Luft­
raumes in den Schlafräumen auf 15 cbm und der Grundfläche im Tages- 
ramn auf etwa 1 cjw für den Kranken zulässig (htz 7 und 8). Auch können 
mit Bezug auf die Größe der Fensterfläche (tz 6) Ausnahmen zugelassen 
werden.

2. Die im H 20 aufgeführten Abweichungen von den allgemeinen Vor­
schriften finden auch für diese Art Kranken sinngemäße Anwendung.

3. Arbeitsräume für diese Kranken können auch in Hellen, trockenen und 
luftigen Kellerräumen untergebracht werden.

8 22. Bei allen nicht nnter den H 20 fallenden Abteilungen, besonders 
bei kolonialen Gebäuden, Landhäusern und Villen für ruhige, körperlich 
rüstige und regelmäßig beschäftigte Kranke, bleiben die Vorschriften der 
88 2—19 außer Anwendung. Heizung, Lüftung, Belichtung, Wasserversor­
gung und Beseitigung der Abfälle müssen jedoch sowohl für die eigentlichen 
Krankenräume als auch für die Beschäftigungöräume, Arbeitsstätten und 
Nebengclaffe ausreichend und derart eingerichtet werden, daß jede ungünstige 
Einwirkung auf die Gesundheit ausgeschlossen bleibt.
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H 23. Die Vorschriften des tz 22 gelten auch für Nervenheilanstalten, 
Ncrvenheilstätten, für Erholungsheime für Nervenkranke, Anstalten für 
Alkoholkranke und ähnliche Anlagen. In jeder Nervenheilanstalt usw. müssen 
jedoch Räume für dauernd bettlägerige, körperlich hilflose und geschwächte 
Kranke zur Verfügung stehen, für welche die Vorschriften des H 20 gelten.

H 24. Bei allen in den 22 und 23 erwähnten Anstalten und Abteilungen 
sind ausreichende Badeemrichtungen, die Möglichkeit der Beschäftigung und 
eine genügende Fläche zur Bewegung im Freien vorzusehen.

§ 25. In den kleinen Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker oder 
Eichwachsinnige (Hh 20 bis 23) must wenigstens ein passend gelegener und 
eingerichteter Raum von 40 Lhrn Luftgehalt für die Absonderung von 
Kranken vorhanden sein; in mittleren Anstalten sind tveniaslenö rlvei solcher 
Räume vorzusehen.

3" großen Anstalten dieser Art sind entsprechend erweiterte Anlagen, 
namentlich auch zur Absonderung von Personen mit übertragbare» Krank­
heiten, einzurichten.

b) Lungenheilstätten.
§ 26. Lungenheilstätten und Abteilungen für Lungenkranke in allgemeinen 

Krankenanstalten fallen unter die Vorschriften der 1—19. In solchen 
Anstalten und Abteilungen sind Gesellschafts- und Beschäftigungsräume, 
ferner überdachte Einrichtungen für die Liegekur im Freien in einer der Größe 
der Anstalt oder Abteilung entsprechenden Art und Zahl vvrzusehen. Auf die 
im tz 8 Abs. 1 vorgeschriebenen Tageräume können diese Räume und Ein­
richtungen in Anrechnung gebracht werden.

§ 27. Für Kranke, die am Tage den Schlafräumcn fernbleiben, ist unter 
der Voraussetzung genügender Lüftung, Belichtung und des Bestehens aus­
reichender Tageräume eine Verminderung des Luftraums in den Schlaf­
zimmern für mehrere Kranke auf 20 clzm, bei Kindern unter 14 Jahren 
auf 12 cbm zulässig.

§ 28. Für Erholungsstätten, Walderholungsstätten, Heime für Ferien­
kolonisten und ähnliche Anstalten gelten die Vorschriften der 22 bis 25.

v) Entbindungsanstalten und Säuglingsheime.

§ 29. In Entbindungsanstalten, Wöchnerinnenasylen, Wöchnerinnen- 
heimcn, Säuglingsheimen, Kinderkrippen und ähnlichen Anstalten oder Ab­
teilungen dieser Art in allgemeinen Krankenhäusern gelten für diejenigen 
Räume, in denen Kreißende, Wöchnerinnen und erkrankte Pfleglinge unter­
gebracht iverden, die Bestimmungen der 1—19 mit der Maßgabe, daß
in Zimmern für mehrere Wöchnerinnen für je eine Wöchnerin mit ihrem Kind 
wenigstens 30 cdm und in Zimmern für nur eine Wöchnerin mit Kind 
wenigstens 40 ckm in Ansatz zu bringen sind.

H 30. In Entbindungsanstalten mit mehr als 4 Betten ist ein besonderes 
Entbindungszimmer mit der nötigen Einrichtung vorzuschen. In Entbin­
dungsanstalten, die auch frauenärztlichen Zwecken dienen und nicht mehr als 
10 Betten haben, kann das EntbindungSzimmer zugleich als Operations­
zimmer benutzt werden.

H 31. Für die übrigen Räume, namentlich für diejenigen der Schwan­
geren, gelten die Bestimmungen des § 22.
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§ 32. 1. In Räumen für gesunde Säuglinge und Kleinkinder soll auf 
ein Bett wenigstens ein Luftraum von 10 cbm vorhanden sein.

2. Für erkrankte Säuglinge und Kleinkinder ist auf ein Bett wenigstens 
ein Luftraum von 15 cbm in Ansatz zu bringen.

d) Sonstige Bestimmungen.

H 33. In besonders gearteten Fällen kann bei Anstalten für bestimmte 
Kranke, z. D. bei den Augenheilanstalten, von den Vorschriften des H 17 
abgesehen werden.

§ 34. Für die Krüppelheilanstalten, Heime und orthopädische Anstalten 
gelten sinngemäß die Vorschriften der 8§ 22 bis 25.

§ 35. Von den Bestimmungen des 2 Abs. 1—6, § 3, § 4 Abs. 2 und 3, 
§ 6, § 7 Abs. 2, 8 8 Abs. 2, § 12 und § 16 Abs. 2 kann der Regierungs­
präsident, für die Provinzialanstalten der Oberpräsident Ausnahmen znlassen. 
Diese Behörden sind auch zur Genehmigung der nach den Vorschriften der

20 bis 33 zulässigen Abänderungen befugt.
In besonders schwierig liegenden Einzelfällcn kann der Minister für 

Dolkswohlsahrt nach vorausgegangener Prüfung der Angelegenheit durch 
die unteren Verwaltungsbehörden (tz 35) noch weitere Abweichungen von 
den vorstehenden Bestimmungen zulassen, wenn dadurch eine besonders ins 
Gewicht fallende Kostenersparnis beim Bau einer Krankenanstalt zu erzielen 
ist und die beantragte Abweichung nicht erheblichen gesundheitlichen Bedenken 
begegnet.

H 36. Die vorstehenden Vorschriften finden auf ErweiterungS- und Um­
bauten entsprechende Anwendung. Bei Umbauten können die in H 35 Abs. 1 
bezeichneten Behörden von allen Vorschriften Dispense erteilen. Die im H 36 
Abs. 2 angegebenen Voraussetzungen brauchen dabei nicht vorzuliegcn.

h 37. Die Vorschriften der Bauordnungen bleiben insoweit in Krast, 
als sie nicht durch die vorstehenden Bestimmungen verschärft werden.

§ 38. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, sofern 
nach den bestehenden Gesetzen keine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe 
bis zu 150 Mark oder mit entsprechender Haftstrafe geahndet.

Daneben bleibt die Polizeibehörde befugt, die Herstellung vorschrifts­
mäßiger Zustände herbeizuführcn.

Breslau, den 19. August 1920/23. März 1923.

Der Oberpräsident der Provinz Niederschlesien.

Erich Birkner
IkistallLtSunmsisisr

Sss-, 8s- unö 
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LO. pollzeiverordnung
beir. Einstellung von Kraftfahrzeugen fGaragen)

vom 2. November 1931 (Amtobl. S. 351 ff.).
(Derm.: Die Anmerkungen entsprechen dem Erl. d. Min.

f. Volkswohlf. vom 22. 11. 31 — II. 2322/11. 11.)
Vorbemerkung: Für die Herstellung solcher Räume sind tunlichste 

Erleichterungen zu gewähren. Es ist hierzu von dem Preuß. Finanzmin. u. 
dem Min. des Innern sowie dem Minister s. Wirtschaft und Arbeit in dem 
Erlaß vom 28. 11. 33 (Zentralbl. d. Bauverw. 1933) folgendes bestimmt 
worden:

1. Es liegt im volkswirtschaftlichen Interesse, die Aufwendungen 4ür die 
Kraftfahrzeughaltung von entbehrlichen Kosten zu entlasten. In Verfolg 
dieses Zieles soll versucht werden, die Ausgaben für die Einstellung der Kraft­
fahrzeuge möglichst zu ermäßigen. Ihre Bemessung wird u. a. durch die 
Höhe der Kosten bedingt, die durch Erfüllung der baupolizeilichen Anfor­
derungen an die Einstellräume erwachsen. Ob die Forderungen der Polizei­
verordnungen über die Einstellung von Kraftfahrzeugen (vgl. den Muster- 
entwurf des derzeitigen Ministers für Volkswohlfahrt vom 9. 5. 1931 — 
11 2322/2. 1. —) allgemein gemildert werden können, wird in einem beson­
deren Verfahren gegenwärtig geprüft.

2. Für kleiner Einstellräume bietet den Daupvlizeibehördcn der § 20 der 
genannten Polizeiverordnungen schon jetzt die Handhabe, Erleichterungen zu­
zulassen. Daß sie sich dabei nicht über die baupolizeilichen Bestimmungen 
hinwegsetzcn dürfen, ist bereits im Runderlaß des derzeitigen Min. f. Volksw. 
vom 20.^11. 1931 — II 2322/11. — gesagt worden. Bei der Ausübung 
ihres Rechtes sollen sie aber „vertretbare" Erleichterungen zulassen, also nicht 
etwa kleinlich verfahren. Für Einstellräume bis zu 100 czm Grundfläche 
werden sie solche Abweichungen genehmigen können, die weder in Nachbar­
rechte eingreifen noch den Feuerschutz gefährden oder die allgemeine Sicher­
heit beeinträchtigen. Auf eine entsprechende Handhabung des Ausnahme­
rechts wird seitens der Aufsichtsbehörden zu achten sein.

3. Durch tz 29 Abs. 2 der gen. Polizciverordnungcn ist daü Aufbewahren 
von brennbaren Stoffen in Einstellräume« und feuergefährdeten Neben- 
raumen verboten worden. Eine Erleichterung ließ der vorerwähnte Rund- 
erlaß vom 20. 11. 1931 für Autoöl in kleineren Mengen zu. Anstatt der 
damals auf 2 Liter begrenzten Menge dürfen jetzt in den Einstellräumcn 
bis zu 2b Liter Autvöl gelagert werden, wenn die Aufbewahrung in gnt ver­
schlossenen Gefäßen erfolgt.

4. Für einzelne Krafträder genügen nach § 36 der gen. Polizeiverordnun- 
gen Einstellräume, die sonst gemäß H 4 nur zur „vorübergehenden" Einstel- 
lung benutzt werden dürfen, denen u. a. feuerbeständige ilmfassungswände 
fehlen. Diese Erleichterung gewinnt dadurch weitere Bedeutung, daß nach 

. Auffassung des Ausschusses für den Verkehr mit brennbaren Flüssigkeiten 
einzelne Krafträder auch mit gefüllten Betriebsstoffbehältern nicht etwa 

"u^er h 7 der Polizcivcrordnungen über den Verkehr mit brennbaren 
Flüssigkeiten (vgl. Musterentwurf der Minister für Handel und Gewerbe, 
des Znnern und für Dolkswohlfahrt vom 26. 11. 1920 — Ille 8271/MfHuG.

Brieger, Baupolizeiliche Vorschriften. 22 
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II L 356 X. 29 MdI., II 6 2558 MfD.) fallend anzusehen sind. Diese Aus­
legung wird bei der Anwendung der Bestimmungen zu berücksichtigen sein.

Ferner hat der Preuß. Finanzmin. in seinem Erlasse vom 29. 8. 34 (Min.
i. V. Nr. 38) noch bestimmt:

I. Die von der Rcichsregierung angestrebte weite Verbreitung billiger 
Kraftwagen, wofür allseitig Verständnis besteht, bedingt die vermehrte Her­
stellung von Unterstellräumen mit einein möglichst geringen Aufwande an 
Kosten. Bei Schaffung neuer Siedlungen und Wohnhausgruppen wird die 
Anlage von Garagen bei der Planung der Gebäude zu berücksichtigen sein. 
Dagegen wird bei der nachträglichen Einrichtung von Unterstellräumcn in 
vorhandenen Gebäuden vielfach, soweit technisch durchführbar, auf verfüg­
baren Raum in den Untergeschossen zurückgegriffen werden müssen.

2. Die Anlage von Garagen im Untergeschoß setzt in der Regel eine 
Einsenkung im Vorgarten voraus, die nach den geltenden Baupolizeiverord­
nungen nicht ohne weiteres zulässig ist. Die an die Ausgestaltung von Vor­
gärten gestellten Forderungen sind zwar zur Erzielung eines einheitlichen 
Straßen- oder PlatzbildcS von nicht zu unterschätzender Bedeutung; angesichts 
der Bestrebungen der Neichsregierung wird bei der Einrichtung von Garagen 
weitgehendes Entgegenkommen zu zeigen sein. Auch an sich berechtigte Be­
denken ästhetischer Art werden hier und da zurücktreten müssen.

3. Von einer, den vorstehenden Ausführungen Rechnung tragenden Än­
derung des tz 25 der Musterbauordnung habe ich abgesehen. Zunächst wer­
den Erfahrungen gewonnen werden müssen, die für eine etwaige spätere 
Änderung des DorgartenrechteS die Grundlage bilden können.

Aus Grund der tztz 26, 33 des PolizeiverwaltungSgescheü vom 1. Juni 
1931 (GS. S. 77) wird mit Zustimmung des Bezirksausschusses für den 
Regierungsbezirk Breslau folgende Polizeiverordnung über die Einstellung 
von Kraftfahrzeugen erlassen:

ß I. Anwendungsbereich.
Diese Polizeiverordnung gilt für alle Kraftfahrzeuge mit Antrieb durch 

Derbrennungümaschine, nicht aber in AuüstcllungS- oder Lagerräumen für 
solche, deren Betriebsstoffbehälter ungefüllt sind. Die allgemeinen Dau- 
ordnungövorschriften behalten, soweit diese Polizeiverordnung nicht anders 
bestimmt, ihre Gültigkeit.

H 2. Begriffsbestimmungen."')
1. Ein stell räume sind Räume, wo ständig oder vorübergehend 

betriebsbereite'") Kraftfahrzeuge untergebracht werden sollen, auch 
die überdeckten Zu- und Abfahrten.

"UBaupollzeibeamlen haben der Einstellung von Kraftfahrzeugen in Nüumeu, 
Vie zur Einstellung nicht geeignet oder in denen die Einstellung ausdrücklich verboten ist, 
ihr besondere« Augenmerk zuzuwendcn. Wenn sich auch die Durchführung einer reget- 
mükigcn Kontrolle mit Nü-kstcM aus da« fehlende Mcamtenpersonal vcrbtclct, so unterliegt 
c« keinem Zweifel, dab bei oiwaigen Anzeigen — von welcher Seile sie auch kommen 
mögen — die Vaupolizetbehürden umgehend und mit der nötigen Tatkraft und Umstcht 
pslichlgcinüst cingreifen müssen. Sind die Einstcllrltume ohne Genehmigung angelegt oder 
ohne Genehmigung in Benutzung genommen, obgleich eine Genehmigung hierzu erforder­
lich war, tst gegen den Eigentümer Les EtnftellraumeS mit polizeilicher Verfügung vor- 
zugchen. ES stnd aber bet bereits vorhandenen Etnstcllräumcn nur solche Forderungen 
zu stellen, die zur Beseitigung einer Störung der üsscnlltchcn Sicherheit oder Ordnung 
oder zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Kcsahr für die öffentliche Sicher­
heit oder Ordnung erforderlich find (K tl P. V. G.). Dabei ist auf die zeitige, besonders 
schwierige, wirtschaftliche Lage Mickstcht zu nehmen. (Erlast vom 22. ll. 31.)

es?) Bei dem Begriff „betriebsbereite" kommt cs nicht darauf an, ob das Kraftfahrzeug 
polizeilich angemeldct tst, auch nicht, ob alle technischen Voraussetzungen für den Betrieb 
de« Kraslsahrzcugcö erfüllt stnd, sondern mastgebend tst, ob die beim Betrieb de« Kraft-



 8 6. Nachbarschaft ggg

2' Einstellräume (Ziff. 1) und etwa dazugehörcnde
Werkstätten, Waschräume, sonstige Nebenräume und Hofplätze.

8 3. Genehmigungspflicht.
Wer Einsiellräume oder Anlagen (tz 2) errichten, verändern oder Räume 

dazu benutzen will, bedarf der Baugenehmigung der Baupolizeibehördc (ver- 
glciche sedoch tz 4 letzter Satz). <

§ 4. Vorübergehende Einstellung?")
Räume, die den Bestimmungen dieser Polizeivcrordnung nicht entsprechen, 

Surfen zur regelmäßigen Einstellung von Kraftfahrzeugen nicht benutzt wer- 
Sen und zur vorübergehenden nur dann, wenn die Räume keine brennbaren 
Stoffe enthalten und nicht den einzigen Zugang zu Räumen bilden, die zum 
Säuernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Das Füllen oder Ent­
leeren der Trcibstoffbchälter, das Ausproben und Waschen der Motoren 
»nd die Vornahme von Ausbesserungen ist in diesen Räumen verboten. Die 
vorübergehende Benutzung von Räumen zur Einstellung von Kraftfahrzeugen 
bedarf, wenn sie überhaupt zulässig ist, keine Genehmigung oder Anzeige.

§ 5. Rücksicht ailf Nachbarschaft?")
Anlagen für mehr als fünf Kraftfahrzeuge sind nur zulässig, wenn die 

-Untvohner gegen Abgase, Geräusche usw. ausreichend geschützt werden.
Sollen Anlagen in der Nähe von Kirchen, Schulen, anderen öffentlichen 

Sebauden, Krankenhäusern oder Heilanstalten errichtet werden, so ist die 
Entscheidung der Behörde nach tz 27 der Neichsgewerbeordnung darüber cr- 
gest tl-t^st die Ausübung des Kraftfahrzeugbctriebes auf dem Grundstück

Anlagen in den durch die Bauordnung nach Art. 4 tz 1 Ziff. 3 des Woh- 
nungsgesetzeS vom 28. März 1918 (GS. S. 23) ausgewiesenen Wohngebie­
ten sind nur insoweit zulässig, als sic dem Bedürfnis der Bewohner des 
Wohngebietes dienen.

H k. Einstellräume in oder bei verkehrsreiche» Gebäuden.
Die Errichtung von Einstellräumen in oder bei Theatern, VersammlungS- 

gebauden oder Warenhäusern kann verboten werden.
Wird sie zugelassen, so muß für ausreichend Schutz der Besucher und 

Angestellten bei Feuersgefahr gesorgt werden.

durch die notwendige Benutzung von Brennstoff entstehenden Gefahren besetttgt 
desm^^s?'!^ .und ErplostonSgcsahren sind durch den fortwährenden Ein- und Ausbau 
Uber »n keineswegs beseitigt, eher erhöht. Auch ist eine Kontrolle dar-
Vers' v 28 L ^32^1 2llßn« ^cSmal ausgebaut wird, praktisch nicht durchsllhrbar. 

Monn^, « ttt» „vorübergehend" gilt die Einstellung nur, wenn stc Innerhalb eine« 
wcrbn^"^'^'^ sUr nicht länger als 4-S Tage crsolgt. Einsiellräume, die zu ge- 
,ch„,,"Ä°n Zwecke,' angelegt oder benutzt werden <z. B. Kraslwagenschuppen fltr Gastwirt- 

A u.S zur vorübergehenden Etnsiellnng benutzt angesehen werden.
Bezirksausschuß' ° ? «nannte Behörde ist gcmäs; 8 Nl ZuständigkeiiSgesetz der
Bezua^n„^'.^?u''g > Abs. 3 nimmt auf Art. 4 8 l Ziffer 3 des WohnungSgcsetzeS 
nannten die sogenannten Wohngebiete, nicht aber aus die sogc-
anlagcn ! lZlcr 2 daselbst). Die Kraslwnnenrüumc mllsscu also Neben-
nntagcn tWohnhansaruppen) sciui selbständige grützere Schuppen­
dle durchs?« Wcrkslällcn, Unterbringung von Lastkrastwagcn sind mithin in Gebieten, 
hin ausgcsqws^ Wohngebiete auSgewtesc» sind, wtc bisher, so auch seiner-
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H 7. Aufstellung auf unbebauten Flächen von Grundstücken?"")

Auf unbebauten Flächen von Grundstücken oder unter Schutzdächern dür­
fen Kraftfahrzeuge nur dann aufgestellt werden, wenn sie den Zugang zu den 
Gebäuden nicht erschweren und die Benutzung der Löschgeräte nicht behindern.

Die Baupolizeibehörde kann die Zahl der Fahrzeuge beschränken, ihren 
Mindrstabstand von den Gebäuden bestimmen und andere Bedingungen stellen.

§ 8. Zu- und Abfahrt.

Die Ausfahrten sind baulich so einzurichten, daß die Führer der ausfah­
renden Kraftfahrzeuge den Verkehr auf der Straße rechtzeitig übersehen 
können.

Für mehr als 20 Kraftfahrzeuge, die auf einem Grundstück ein- oder 
aufgestellt werden sollen, kann eine Zufahrt gefordert werden, die von den 
Zugängen zu den übrigen Baulichkeiten getrennt ist. Bei Anlagen für mehr 
als 50 Kraftfahrzeuge können getrennte Zu- und Abfahrten gefordert werden.

§ 9. Derkehropolizeilichc Rücksichten?"')

Die DerkehrSpolizeibchörde darf im Benehmen mit der Baupolizeibehörde 
aus verkehrspolizeilichen Gründen besondere Bedingungen stellen und unter 
Umständen die Errichtung, Veränderung oder Benutzung der Anlage oder 
die Aufstellung nach tz 7 untersagen.

B. Bauvorschriften.

tz 10. Wände?"")

Die Umfassungswände der Einstellräume müssen feuerbeständig""") sein. 
Sie dürfen keine Öffnungen nach anderen, nicht den Zwecken der Anlage die­
nenden Räumen haben.

§ 11. Fenster und Düren?"")

Für die Fenster und Düren jedes CinstellraumeS, über denen sich Öff­
nungen von AufenthaltSräumcn oder Lagerräumen für brennbare Stoffe 
befinden, können einen Meter unter die Decke reichende Schutzstreifen oder

""") 3» 8 7. Inwieweit die Errichtung von Schutzdächern der Baugenehmigung bedarf 
und welche Forderungen z. B. ltbcr Abstände von Gebäuden und Fenstern zu stellen sind, 
richtet sich nach allgemeinen BauordnungSvorschrlstcn. Schutzdächer im Sinne der Vor- 
schrislcn sür Krawvaac»lchupvcn sind solche, die leine Seitenwände besitzen.

AIS Mlndcstabsland im Sinne des Abs. 2 werden gegenüber Fenstern und Türen 
und sonstigen nicht mindestens scuerhcmmcndc» Teilen von AusenthaltSräumen L Meter 
cinzuhalten sein.

rm) Wegen der Degrisse feuerbeständig und fcuerhemmend vgl. Bestimmungen über 
Feuerschutz — hier abgedrucli Seile 2W.

""") Zu 8 10. Ta Wellblech kein scucrbeständigcr Baustoff Ist, ist die Herstellung von 
gröberen Etnstcllräumcn aus Wellblech nicht angängig. Bei der Herstellung von kleineren 
Etnslellräumen zum eigenen Bedars auf Grundstücken für Etnsamtlienhäuser Wellblech zu 
verwenden, würden, wenn der Etnstellraum von dem EtnsamtltcnhauS scuerbesländig ab­
geschlossen wird, und die Vorschrtslen über den Schutz des Straben-, OrtS- und Land- 
schaflSbtldeS beachtet werden, Bedenken nicht bestehen lvgl. auch Runderlab vom 12. Ja­
nuar 1929 — Volkswohls. S. 190 —).

«»»> Wegen der Begriffe feuerbeständig und scuerhcmmcnd vergl. Seite 29g.
"") Zu 8 11- Schutzstreifen und Feucrschürzcn verfolgen den Zweck, das UmstchgroNen 

eines Feuers nach den oberen Stockwerken zu verhindern. Dieser Zweckbestimmung ge­
nügen Aubenmaucrn des Gebäudes nur dann, wenn im Innern des Kraslwagcnraumes 
die Decke mindestens 1 Meter höher als dte Oberkante der Tür liegt. Wo dieses Mab 
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Feucrschürzcn aus unverbrennbarcn Baustoffen gefordert iverden; bewegliche 
Feuerschürzen können zugelassen werden, wenn sie nach außen schlagen. 
Fenfier unterhalb von Traufen weichgedeckter Gebäude sind feuerbeständig 
herzustellen.-"» Über Türen unterhalb der Traufen weichgedeckter Gebäude 
sind feuerabweisende Schutzdächer anzubringcn.

tz 12. Decken.-"»

Anlagen, die unter venutzten Räumen liegen, müssen feuerbeständige 
Decken ohne Öffnungen haben. Dies kann auch von Anlagen, die von an­
liegenden Gebäuden oder der Nachbargrenze noch nicht fünf Meter entfernt 
sind, gefordert werden, bei umfangreicheren Anlagen auch auf größere Ent­
fernungen.

Auch die tragenden Teile der feuerbeständigen Decken (Unterzüge, Stützen) 
müssen feuerbeständig oder feuerbeständig umkleidet sein.

§ 13. Fußböden.

Die Fußböden der Einstellräume müssen undurchlässig und, wenn sich 
andere Räume darunter befinden, auch feuerbeständig sein.

§ 14. Entwässerung.

Die Ortspolizeibehörde kann fordern, daß aus Abwässern, die in die 
öffentlichen Entwässerungsleitungen gelangen können, vorher Betriebsstoffe 
abgeschieden werden.

8 15- Rückzugswege.-"'»

(sc nach Größe und Anordnung der Emstellräumc können Nückzugöwege 
für Personen gefordert werden.

V ns -»"llehallen »vcrden kann, kann der gleiche Zweck dadurch erreicht werden, das! diese 
' -vieler breiten Schutzstretsen nach ausicn beweglich um eine horizontale Achse sObcrkanle) 
?"/»ebrach, werden können. Sic können beim Betrieb der Anlage hochgcklappt werden, so 
vag sie das Ein- und AuSsahrcn der Wagen nicht behindern; im Falle eines Brandes kann 
°'- Feuerwehr sic hcrunlerllappcn, so dak sie die RcllungSarbclicn nicht erschweren. Nach 
.,v'wn ausgehende scslc Schutzdächer wllrdcn die Rcttungsarbetlcn der Feuerwehr namcnl- 
Fn "" Verwendung des Sprungtuches behindern können. Auch nach innen aufklappbar 
!vs»"en dio Fcuerschllrzcn angebracht werden: dann mub tedoch die Fejlslellvorrichiung aus 
'eich» verbrennlichem Stoss (Schmelzsicherung) bestehen.

Wtrlschast Hal bis heule noch keine Konstruktion silr bewegliche FcucrschUrzcn 
siebrochl, die seuerbesländtg im Sinne des Nunderlasse« vom 12. März 1S2S — Volks- 
wohlsahrt S. 130 — ist. Eine solche wird sich auch schwer sinken lassen. Nach den Er- 

der Berliner Feuerwehr gewähren Fcuerschllrzcn aus DrahlglaS mlt Eisen-
"der auch ans 3 MiMmclcr slarkcm Elsen schon einen sllr den borllcgcnden Zweck 

ausreichenden Brandschutz.
Zu 8 ll Satz 2. Unicr scuerbcständig hergcstcllicn Fenstern sind Berglasungcn 

>m Sinne der Bestimmungen unter l K der Anlage zu dem Runöcrlab vom 12. März 1925 
„...^»"swohlsahrt S. I3ll — Uber scuerbeständtge und scuerhemmende Bauweise zu der- 

v-n- Forderung der scuerbcständigcn Herstellung Hal ferner zur Folge, datz die 
"°"Ucr ntch, zum Lssncn eingcrichlet sein dllrscn. (S. Anm. zu 8 10.)
bä»>^» l 8u i» 12. Bet kleineren eingeschossigen Anlagen, die mehr als 3 Meter von Gc> 
bäu^» "der Nachbargrcnzcn enlsernl sind, erscheint cS unbedenklich, unverputzte Holz- 
zuün»,, "" sowie seucrhenimcndc Dachdeckung (Ziegel, Schieler, Metall, Dachpappe u. dgl.) 

loser,i eine solche Ausführung nach den allgemelnen BauordnungSvorschrlsicn 
Innerhalb clnc» Abstande« von 5 Meler sind Dächer wlc Rohr-, Stroh, oder 

nicht zuzulassen.
',ckoU^ 8 Im allgemeinen wird zu verlangen fein, das, von jedem Punkto der 

mobrao^»«, hvchslcnS t>5 Meter Entfernung ein unmittelbarer Ausgang ins Freie, bet 
lonc,!>„1! 8?" Anlagen in ein feuerbeständige» Treppenhaus, als RitckzugSwog sllr Per- 
tmiaaon sein musi. TUrcn aus den NUckzugswcgen müsse» nach ausicn aus.
twiagcn und sich lelch, vf,nen lassen.
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§ 1k. Werkstätten und andere AufenthaltSräume?°°>

Werkstätten und andere Aufenthaltsräume müssen mindestens einen ge­
sicherten AuSgang ins Freie haben, sind feuerbeständig von den Einstellräumcn 
zu trennen und dürfen mit ihnen nicht unmittelbar verbunden sein.

H 17. Löscheinrichtungeu?")

In jeder Anlage ist geeignetes^ Löschgerät, und zwar bis zu sechs Kraft­
fahrzeugen je eins, an leicht zugänglicher Stelle bereitzuhalten. Sind die 
Anlagen besonders groß, oder Großgeräte vorhanden, so kann die Baupoli­
zeibehörde je nach den örtlichen Verhältnissen die Zahl der Löschgeräte 
herabsetzcn?")

Sie kann je nach Lage und Art der Anlage weitere Maßnahmen zur 
wirksamen Bekämpfung von Bränden anordnen und eine besondere Feuer­
meldeeinrichtung verlangen.

Alle Feuerlöscheinrichtungcn müssen dauernd gebrauchsfähig sein.

§ 18. Größere Einstellräume.
Größere Einstellräume müssen durch Brandmauern in einzelne Abschnitte 

von höchstens 1000 Ouadretmeter geteilt werden. Öffnungen in den Tei- 
lungSwänden der Brandmauern müssen feuerbeständig verschließbar sein.

Don solchen Drandabschnittcn kann die Baupolizeibehörde absehen, wenn 
durch besondere Sicherheitseinrichtungen, z. B. unbebaute Schutzstreifen,

ro») Zu 8 16. Aus der Forderung, dal! Werkstätten feuerbeständig von Einstell­
räumcn zu lrcnncn find, folgt, dab in dieser Bestimmung in erster Linie an nicht zu einem 
Einsicllraum gehörige Wcrlstäilen, sondern an solche Werkstätten gedacht Ist, die unab­
hängig von dem Einsicllraum einen selbständigen Belrtcb darsicllen, in denen insbesondere 
mil offenem Feuer gearbetlet wird. ES erschein! deshalb unbedenklich, wenn die Bau- 
polizetbchörden bei Heineren Anlagen gcmäst 8 L0 für Werkstätten, m denen nicht mit 
offenem Feuer gearbetlet wird, und sonstige Bedenken nicht vorllcgcn, Erleichterungen 
znlasscn.

Etwaige ArbeiiSgruben bedeuten eine Befahr und sind tunlichst zu verbieten. Dort, 
wo sie zugclasscn werden, miisscn sic, auch wenn Wagen über ihnen stehen, leicht verlassen 
worden können. Sie sind deshalb beiderseitig mit Treppen zu versehen. Bei tieferen 
Gruben sind Bclüslungsetnrichlungen anzubrtnacn.

-«») Zu 8 17. Die Unlcrbrtngung des Feuerlöschgerätes ist nicht in den „Einstell- 
räumcn vorgeschrtcbcn, sondern in den „Anlagen" <8 2). Die Feucrlöschgeräte können 
deshalb — wie bisher — auch auberhalb der Etnstellräumo an einer für die Brand- 
bckämpsung zwcckmüktgcn Slclle untergcbracht werden.

Die Voraussetzungen, unter denen Löschgerät als geeignet anzusehcn tst, sind in den 
Rundcrlasscn vom 22. Februar und 7. November 1828 — Bolkswohlsahrl S. 227 und 
1883 —, die auch wcilerhtti maßgebend bleiben, ausgesllhrt.

rw) Die Entscheidung darüber, welche Lüschgeräie als geeignet anzusehcn sind, steht 
allein der OriSpolizcibehürde zu. Erl. d. M. f. BolkSwohlf. v. 18. «. 32 — II. 2322/IS. 3.

-ri) Für KraMahrzeuge, die «über Betrieb sind, komm! die Beschaffung von Feuer- 
löschgerät nicht tn Betracht.

Nach 8 17 der Polizciverordnung über die Einstellung von Kraslsahrzeugen vom 
2. 11. 1831 (AmISbl. S. 331) wird sllr iede Anlage ein gectgneles Löschgerät »csorderl, 
und zwar bis zu sechs Kraftfahrzeugen ic ein Gerät. Danach tst grundsätzlich für jeden 
Raum, tn dem bis zu sechs Kraftfahrzeuge unlcrgebracht sind, etn Feuerlöscher beretl- 
zuhatten. Erhöht sich die Zahl der Fahrzeuge, so ist entsprechend auch dte Anzahl der 
Feuerlöscher zu vermehren. Sind die Kraftsahrzeuge nicht in ein und demselben Raum, 
sondern in ncbcnetnanderlicgcnden Einstellräumen untergcbracht, so ist siir jeden Raum 
ein Lüscher zu beschossen oder ein Lüscher für sechs Fahrzeuge, wenn dieser nicht tn den 
Einstellräumcn selbst, sondern in unmittelbarer Nähe vor den Hallen angcbrachi wird, so 
datz er für alle Räume gleich zugänglich ist.

Liegen die Etnstellräumo aber auf dem Brundstück vertctll und in Weiler Entfer- 
nung voneinander, so mitblcn stnngemäb Lüscher sllr jeden einzelnen Einsicllraum bcrctt- 
gchatten werden.

Sind die Kraftfahrzeuge in einem oder tn zusammenhängend nebeneinandcrltcgenden 
Räumen unlcrgebracht, so genllgt für vier Fahrzeuge etn Lüscher, wenn er so angebracht 
tst, dab er sllr allo Fahrer zugänglich und srostsret ist. (Vers, vom 3. 11. 32 — 
I. 3«. 122. I. 018.)
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Sprinklcranlagen oder feuerbeständige Unterteilungen, die Feuersgefahr ver­
mindert wird.

Bei Anlagen in Kellern können nach den örtlichen Verhältnissen weitere 
Forderungen gestellt werden.

§ 19. Mehrgeschossige Anlagen.
Bei mehrgeschossigen Anlagen sind die Geschosse voneinander feuerbestän­

dig abzutrennen. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn andere ge­
nügende Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind.

§ 20. Kleinere Einstcllräume?")

Für Einstellräume bis zu 50 Quadratmeter, in besonderen Fällen bis zu 
100 Quadratmeter Grundfläche kann die Baupolizeibehörde die nach dcn ört­
lichen Verhältnissen vertretbaren Erleichterungen von diesen Bauvorschriften

0 Heizung, Entlüftung, Beleuchtung, elektrische Einrichtungen.

§ 21. Heizung.

Die Heizung der Einstellräumc muß so beschaffen sein, daß sich die 
Dämpfe der Betriebsstoffe nicht daran entzünden können. Zulässig sind:

1. Sammelhcizungen (Dampf,*") Warmwasser- und Warmluft­
heizung), wenn die Feuerungsanlage in Räumen liegt, die mit Einstellräu- 
Men keinerlei Verbindung haben.

Bei Warmluftheizung darf die Luft aus dcn Einstellräumcn nur dann 
wieder entnommen werden, wenn sie nicht durch Ofen, sondern durch Warm- 
wasser- oder Dampfheizkörper erwärmt wird. Die Luft darf aus dem Dor- 
wärmeraum nur an die zu beheizenden Einstellräume gelangen können.

2. Ofenheizung, wenn die Heizöffnungen der Ofen in Räumen 
liegen, die mit dcn Einstellräumen in keinerlei Verbindung stehen.

8 20. Selbstverständlich- Voraussetzung silr die Zulassung von Ausnahmen 
bei iÄ„ , ne Bedenken wegen FeuerSgefahr bestehen. Sie sind daher in der Regel nur 
«riebe Anlagen, nicht dagegen tn Gebäuden, in denen sich feuergefährliche Be­
in "der leicht entzündliche Stosse gelagert oder verarbeitet werden, wtc z. B.
durm äoo^Eudcn, Scheunen, Ställen, Lennen usw. zuzulassen. Wenn Durchfahrten 
nolwenkw-» den BauordnungSvorschrtstcn ersordcrllch sind oder dcn Zugang zu
acltcNi "der Kellertreppen bilden, dllrscn in ihnen Kraslsahrzcugc nicht aus.
den Bonn-b» ' l°fcrn dadurch dcr Zugang versperrt oder behtndcrt wird. Auch die tn 
arenzc mUNe»""?*" vorgcschrtcbencn Abstände von anderen Gebäuden oder der Nachbar, 
die Nnrilbr«,!!... gehalten werden. Neben den Vorschrtstcn dieser Pottzetverordnung bleiben 
vowcibetUirb- Bauordnungen unverändert bestehen. Dcr 8 2V ermächtigt die Bau.

stch ttbcr dtc Bestimmungen dcr Bauordnungen hlnwcgzusctzcn.
aus Ianbwt'rUni»n<>V"°Ä"l' zu den bisherigen Bestimmungen lull sich dtc Ncrordnung auch 
dcr Garaaenordn erstrecken. Etnc völlige Hcrauslassung dieser Trecker aus
ntwi öno?.-n, ng erschien mit Ritchstcht auf die erhöhte Brandgefahr tn GuISbetrlebcn 
Itnd in b-,, b'i an » .lllr die Unterbringung von Treckern notwendigen Erleichterungen 
gefchntucn so doü -"d 37 8 2» ist besonders aus ländliche Bcrhällnlsse zu-
Tr^ce in ^»nnn-n^<?' der Lrtllchcn Baupoltzcibchörde zugclassen werden kann, 
e-rcacr n Schuppen mit nur scucrhemmcndc» Wänden unwrzubringcn.
geben b,.Ar e'üstcrungcn dttrfcn aber zu Bedenken wegen FeuerSgefahr keinen Anlab 
stünde n,n-,nN-n l», Etnzclsallc unter Berllckstchllgung dcr besonderen Ilm-tn tbm ^bennÄbn-i^°«? b'- ^iegt z. B. dcr »rasiwagenraum so günstig, dab ein Brand 
lwrlico'cu ^ gesührdcn kann, so kann, sallS sonstige Bedenken nicht
Einzellauf uibi b^- mAr Überhaupt verzichtet werden. Dtc Entscheidung hierüber im 
232L/lv 6./ h der Baupoltzetbchürdc zu. (Erl. d. M. ,. Vwf. v. 18. ü. S2 - II. 

nicht bübe^al« o,?,"tiipshelzuiin Ist anzustrcbcn, dab Heizrohre und Heizkörper, dtc 
lochte Schutzbleche Ächert^werden.^d°d°n angebracht sind, durch Schutzgitter oder durch-



344 Einstellung von Kraftfahrzeugen

Kachelöfen oder gemauerte Ofen müssen fugendicht, ohne Durchsichten 
oder Nischen sein und dürfen an den Heizflächen innerhalb der Einslellräume 
keine Metallteile haben.

Ofen anderer Bauart müssen gegen die Einslellräume so dicht und feuer­
beständig abgetrennt sein, daß die erwärmte Luft erst in einer Höhe von 
1,5 Meter in die Einstellräume eintreten kann. Die Räume dürfen also nicht 
durch Umluft, sondern nur durch Frischluft aus Räumen erwärmt werden, 
wo keine entzündlichen Dämpfe auftreten können.

Schornsteinreinigungsöffnungen dürfen nicht innerhalb der Einstellräume 
liegen.

3. Gasheizung. GaüheizungSkörper, Frischluft- und Abzugsleitung 
müssen in dem zu beheizenden Naum vollkommen gasdicht sein. Wenn für 
die Frischluft- und Abzugsleitungen Blechrohre ineinandergestcckt werden, so 
müssen sie verbleit und die Längsnähte gefalzt sein. Längönähte und Duer- 
verbindungsstellen sind zu verlöten. Das Anzünden der Gasflamme darf 
nur außerhalb des zu beheizenden Raumes möglich sein. Die Mauerbüchse 
für die Zündöffnung der Gasrohre muß in einem Stück vom Heizkörper bis 
an die Außenseite der Wand des zu beheizenden Raumes durchgeführt sein. 
Heizkörper und Frischluftzuleitungen müssen mindestens 1,5 Meter über dem 
Fußboden liegen. Hiervon kann abgesehen werden, wenn die Heizflächen­
temperatur 200 Grad Celsius nicht übersteigen kann.

4. Elektrische Heizung. Elektrische Heizungsgeräte müssen in 
mindestens 1,5 Meter Höhe über dem Fußboden angebracht sein. Hiervon 
kann abgesehen werden, wenn die Heizflächentemperatur 200 Grad Celsius 
nicht übersteigen kann.

Strahlungööfen mit offenen Glühkörpern sind unzulässig.
5. Heizvorrichtungen anderer Art, wenn es die Baupolizei­

behörde besonders genehmigt.

tz 22. Entlüftung.-"»

Die Einstellräume müssen ausreichend entlüftet werden. Bei ungünstigen 
Verhältnissen, besonders für Keller, kann die Baupolizeibehörde künstliche 
Entlüftung fordern.

Bei elektrisch angetriebenen Bodenentlüftern müssen funkenbildende Teile 
außerhalb der Einstellräume und der Entlüftungsschächte liegen oder schlag­
wettersicher gekapselt sein.

Entlüftungsschächte müssen gegen andere Räume feuerbeständig abge­
schlossen sein.

Schornsteine oder funkenführende Rohre und Entlüftungsschächke anderer 
Räume dürfen nicht zur Entlüftung benutzt werden.

tz 23. Beleuchtung.

Zur Beleuchtung sind nur elektrische Glühlampen in ortsfesten Beleuch­
tungskörpern oder in Handleuchtern zulässig. Handleuchter müssen den Vor­
schriften der Anlage 1 entsprechen.-")

»») Zu 8 22. Dte EnllüsUmg muh auch bet geschlossenen Türen ausreichend sein: 
daher muh aus sicherheltspoltzciltchen Gründen bet gröberen Anlagen eine ausreichende 
Aubbodenentlllstung und eine Entlüslung über Dach gcsordcrt werden.

»re) Anlage 1 (zu 8 23). Handleuchtrr.
l. Körper und Griff der Handlcuchtcr müssen aus Isolierstoff bestehen, der den tm 

Betriebe auslreiendcn Beanspruchungen standhült. Metallene Grtssausklctdungcn sind 
verboten.

2. Handleuchlsr müssen so gebaut sein, dab die Anschiubliellen der Leitungen von
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§ 24. Elektrische Einrichtungen.

Einstellräume gelten als feuergefährdete Detriebsstätten. Alle elektrischen
Einrichtungen mästen daher den Vorschriften der Anlage 2 entsprechen.«'»

O Betriebsvorschriften, 

tz 25. Feuer«'»
Das .Aauchen sowie die Benutzung von Feuer ist in den Einstellräumen 

und feuergefährdeten Vcbenräumen verboten. Auf dieses Verbot ist durch 
augenfälligen dauerhaften Anschlag hinzuweisen.«'»

§ 28. Treibstoffe.
^sn den Einstellräumen und feuergefährdeten Nebenräumen dürfen weder 

Treibstoffe noch leere Treibstoffbehälter aufbewahrt werden. Ein zcrkimll- 
sicheres Ersatzgefäß (Kanister) bis zu 15 Liter Fassungsvermögen darf an 
jedem Fahrzeug angebracht werden.

A"r drehe!" gÄcherl Segen Abstrusen und die LcitungSadcrn gegen

die Lcllungcn müssen derart ausgebildet sein, das, eine 
Beschädigung der biegsamen Leitungen auch del rauher Behandlung nicht zu bcsitrchtcn tli Urmw m^ Werkstatt,chnüren sowie von «ummisch,°7chw.,ung°^mN

Lsn lind Verboten: jedoch sind Schalter bis höchstens
und Diese Schaller mlisscn Momentschaltcrblelk/n das, sic mechanischen Beschädigungen entzogen
reiben. Ihr Belätigungslcll darf nicht spannungslihrend sein.

Hllndleuchler mus; ie nach dem Verwendungszweck mit Schuvkorb oder -glas 
? beiden Vorrichtungen versehen sein. Schuhgehüusc, Schuhkorb, Reflektor, Aushänge- 
felUai' 0bss'SsWcn)aus Metall milssen auf dem Isolierenden Körper be<
täb sic ftch^ dergleichen müssen so am Körper bcsesUgt sein,

Unket?' "d haben, durch die das Eindringen von »euch,
bindertest Etnlübruiigsstelle der Leitungen sowie eine Verletzung dcr Leitungen vcr- 

f"» 8 2z) N,ettAsche EtnrtchUuigcn In feiiergefährdettii BetriebSstättcn.
>. Elektrtfche Maschinen, Transsormatorcn und Wtdcrsiandsgeräte, ferner Schalter 

unwrv^'H'' '"'d^ ähnliche Apparate, in denen bclrlcbsmäblg Strom-
IdrK oder Erhihung stattftndet, dürfen nur insoweit verwendet werden, al- durch

"der durch andere geeignete Massnahmen d e entzündlichen Stosse von den die
«elahr bringenden Teilen abgehalten werden. " »»»

" Oil» eine Ausführung, bet dcr das Eindringen von
Fremdkörpern zu blanken, spannuugsUhrcnden oder umlaufenden Teile» erschwert 
M- " vollständiger Schutz gegen Staub, Fcuchttgkctt oder Gasgehalt dcr Lust wird 
"A härgeschrtebcn, und eS darf bei Motoren das Zuströmen von KÜHIlusl aus dem 
"lebenden öaumnchi behindert werden. Vct Motoren mit Kurzschlubläufcr gc- 
!!"SI offene AnsfUhrung. ^ Bei Wtdcrstandsgcrälcn, Schaltern, Sicherungen, Swll- 
vorrtchtungcn und ähnlichen Apparaten sollen alle Teile ohne auSgcfprochenc Ofsnun- 
gen vollständig abgcdeat sein.

' Lullen ist in Drehslromanlagcn die Verwendung von Motoren mit Kurz-
schlustläuser zu empfehlen.

als Leitungen sind nicht zulässig. Isolierte Lcstungcn müssen in Rohren oder
?bel oder kabclähnliche Leitungen verlegt werden.

U M'?*uv gegen mechanische Beschädigung soll besonders gcachlet werden.
"°" entzündlichen Stossen sollen mtt Vorrichtungen der-

-?»f"->'e>n, die eine Berührung dcr Lampen mtt solchen Stossen verhindern.
bestimmt werden^' Ncbenräumc seucrgcsährdcl sind, kann nur von Fall zu Fall

«°> Für das Verbot wird nachstehender Wortlaut empfohlen:
, „Rauchen 

und jeder Gebrauch von Feuer 
polizeilich verboten."
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tz 27. Zapfstellen."») "')
Zapfstellen in Kellergeschossen und auf Rampen zu Kellern sind ver­

boten. In den übrigen Stockwerken kann sic die Baupolireibehörde zu­
lasten, vorbehaltlich geeigneter Sicherheitsmaßnahmen, wie z. B. selbsttätige 
Abstellvorrichtungen und im Benehmen mit dem zuständigen Gewerberat 
unter genauer Beachtung der Vorschriften der Polizciverordnung über den 
Verkehr mit brennbaren Flüssigkeiten.

Fahrbare Zapfstellen dürfen innerhalb der Anlagen nicht verwendet 
lvcrden.

H 28. Undichte Treibstvffbehälter.

Undichte Treibstoffbehälter mästen erst völlig entleert werden, bevor die 
Kraftfahrzeuge in den Einstellräumen und feuergefährdeten Nebenräumcn 
untergebracht werden.

tz 29. Putzwolle und andere brennbare Stoffe.

Gebrauchte Putzwolle und Putzlappen sind in dichtschließendcn Blech- 
gefäßen aufzubewahren.

Ändere brennbare Stoffe dürfen in Einstellräumen und feuergefährdeten 
Nebenräumen nicht aufbewahrt werden."-)

tz 30. Karbid."»)
Karbid darf in dichtschließenden Gefäßen bis zu einer Menge von 10 Kilo­

gramm in Einstellungsräumen aufbewahrt werden, wenn jede Einwirkung 
von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Im übrigen gilt für die Lagerung von 
Karbid die Polizeiverordnung über die Herstellung, Aufbewahrung und Ver­
wendung von Azetylen sowie die Lagerung von Kalciumkarbid.

§ 31. Verkehr innerhalb der Anlage.
Die Zu- und Abfahrten und alle Nückzugswege müssen ständig freigehal- 

tcn werden.

§ 32. Lärmvcrhütung.
In den offenen Teilen der Anlagen ist das Hupen, das Ausproben und 

geräuschvolle Laufenlasten der Motoren und das Verursachen sonstigen 
!ärms verboten.

K 33. Giftschutz.
Das Ausproben und Lacstenlastcn der Motoren ist nur in Räumen zu­

lässig, wo für ausreichende Entlüftung gesorgt ist. In jedem Einstellraum

-8°) Zu 8 27. Unter Zapfstellen sind selbstverständlich nur Zapfstellen für Treibstoffe, 
nicht auch für Wasserentnahme usw. zu verstehen.

Wenn Rohrleitungen der Zapfstellen durch andere Geschosse führen, ist als Slcher- 
hcUSmasinahme gegen Beschädigungen und Feuer eine geeignete Ummantelung zu fordern.

Im übrigen ist die Polizeiverordnung über den Verkehr mit brennbaren Flüssig­
keiten zu beachten.

sm) Vgl. auch Vorschriften über Strasienzapsstcllcn Seite 821, 322.
sey Zulässig erscheint dte Ausbewahrung von Autoöl in kleinen Mengen (etwa bis 

2 Liter) tn den Einslellräumen.
r«o) Bst der Lagerung von Karbid in Einstellräumcn ist — gemäft 8 12 der Azetylen- 

Verordnung — daraus zu achten, das; die Gefäsic die Ausschrist tragen: „Karbid I Vor 
Nässe schützen I", das; die Anwendung von EnIlölungSgcrätcn oder von funkenretsicnden 
Werkzeugen zum vssncn der Gcfäsie unterbleibt, dasi im allgemeinen in iedem Lagerraum 
nur ein Karbidgcsäsi geöffnet sein darf, und daß geöffnete Gcfäsie mit wasserdicht schliesien- 
dcn oder übergreifenden, wasserundurchlässigen Deckeln verdeckt zu halten sind.
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ist durch augenfälligen, dauerhaften Anschlag auf die DergiftungSgefahr 
hinzuweisen.

§ 34. Akkumulatorenbatterien.
Akkumulatorenbatterien dürfen in Cinsicllräumen nicht aufgeladen werden.

L. Ausnahmen?")
§ 35. Ausnahmen. Staatliche Einstellränme usw.

In besonderen Fällen kann die Baupolizeibehörde Ausnahmen von den 
Vorschriften dieser Verordnung bewilligen, von den zwingenden Vorschrif­
ten des tz 5 Absatz 1 und 3 und des Abschnittes R jedoch nur der Regierungs­
präsident.

Ausnahmen sind insbesondere für die im Eigentum des Reiches, der Län­
der, der Reichsbahn und der öffentlichen Feuerwehren stehenden Anlagen 
zulässig.

tz 36. Krafträder.
Für einzelne Krafträder gilt nur tz 4 über vorübergehende Einstellung. Im 

übrigen werden je 5 Krafträder als ein Kraftfahrzeug im Sinne dieser Ver­
ordnung angesehen.

tz 37. Kraftfahrzeuge mit Antrieb durch Schwerölmaschine.

Kraftfahrzeuge mit DerbrennungSmaschine für Treibstoffe, die einen 
Flammpunkt über 55 Grad Celsius haben, fallen im allgemeinen nicht unter 
diese Verordnung, jedoch ist ihre Einstellung der Baupolizeibehörde anzu­
zeigen. Für Treibstoffe mit einem solchen Flammpunkt gelten nicht die Ver­
bote und Beschränkungen der tztz 26 und 27.

b Strafbestimmungen?")
tz 38. Für den Fall der Nichtbefolgung dieser Polizciverordnung wird 

hiermit die Festsetzung eines ZwangSgeldeü bis zu 150 RM., im Nichtbei- 
lreibungüfalle die Festsetzung von Zwangshaft bis zu zwei Wochen angedroht.

6. Inkrafttreten.
tz 39. Diese Polizeivcrvrdnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung 

im Regierungsamtsblatt in Kraft. Mit dem gleichen Tage wird die Regie- 
rungspolizeiocrordnung vom 23. Juni 1926 (Sonderbeilagc zu Stück 27 des 
Amtsblatt für 1926 mit ihren Nachträgen vom 7. März 1928 (Amtsblatt 
Seite 113) und vom 20. Dezember 1928 (Amtsblatt für 1929, Seite 2), 
aufgehoben.

Breslau, den 2. November 1931,

Der Regierungspräsident.

. esc) Zwingende Vorschriften, stlr die ein DiSpcnS durch den Regierungspräsidenten 
in Frage kommt, bestehen nur für Etnslellräumc von mehr als IVO Quadratmeter und in 
den Fallen des tz b Abs. 1 und 3. «ei Heineren EmUcllräumcn ist gcmäs, tz 2N auch flir 
Befreiung von den zwingenden Vorschriften dcS Abschnitt« v allein Lie örtliche Baupolizei- 
bchorde zuständig.

-") Diese Vorschrift ist durch 8 70 des P. V. G. vom l. Juni lgg1 erseht (vgl. hierzu 
lusl An. vom l. Oktober 1031 zum P. V. <». vom I. Juni IS3l (MDI. t. V. S. 023)
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Z1. Kolizeiverosdnung
über Geländer an Wohnhaustreppen pp.

vom 22. 7. 28 (Amtsbl. S. 338).
Auf Grund der pp. wird für die Städte und diejenigen Landgemeinden 

des Regierungsbezirks Breslau, die der Bauordnung für die Städte des Re­
gierungsbezirks Breslau vom 6. Oktober 1926 unterworfen sind, folgendes 
verordnet:^")

§ 1. Unbeschadet weitergehcnder baupolizeilicher Bestimmungen müssen 
Geländer von Wohnhauötreppen, die durch mehrere Geschosse führen und 
eine Durchsicht von mehr als 30 cm haben, auf Podesten mindestens 100 cm 
und sonst so hoch sein, daß der Zwischenraum zwischen Stufe und Geländer- 
oberkante nirgends kleiner als 80 cm ist. Gewendelte Treppen, die breiter 
als 1,40 m sind und durch mehrere Geschosse führen, müssen in Wohnhäusern 
außerdem beiderseits Handläufer haben.

Der Zwischenraum zwischen Stufe und Geländcroberkante ist zu messen 
an dem Lot von Stufcnvorderkante auf die Geländerlinie.

Die Ortspolizei ist befugt, diese Forderungen in ungünstig liegenden Son­
derfällen auch auf vorhandene Bauten sowie auch auf andere Bauten als 
Wohnhäuser anzuwendcn.

Für Befreiungen ist innerhalb der Stadt Breslau die städtische Bau- 
polheiverwaltuna, sonst der Regierungspräsident zuständig.

tz 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung im 
Negierungsamtsblatt in Kraft. Sie hebt alle Bestimmungen auf, über die 
sie hinausgeht.

tz 3. Übertretungen der vorstehenden Bestimmungen werden, soweit nicht 
sonstige weitergehende Strafbestimmungen, insbesondere des tz 330, tz 367, 
Ziffer 12—1b, tz 368, Ziffer 3 und 4, und tz 369, Ziffer 3 des Neichsstraf- 
gesetzbucheS vom 15. Mai 1871 Platz greifen, mit einer Geldstrafe bis zu 
150 RM. oder im Unvermögensfalle mit verhältnismäßiger Haft geahndet. 
Daneben bleibt die Ortspolizeibehörde befugt, die Herstellung vorschrifts­
mäßiger Zustände herbeizuführen. (41. XXII. Nr. 1445/28.)

Breslau, 22. 7. 28. Der Regierungspräsident.

52. polizewerordnung über die Anbringung von Oachhaken, 
Schneefangeisen,SchneefanggltternundHinneisenzumS 

deraufOachflächenbeschäftigtenpersonenundderOeffentÜ
vom 15. 5. 31 (Amtsbl. S. 186) in der Fassung der Verordnung 

vom 2». 1. 33 (Amtsbl. E. 37).
Auf Grund der pp. wird für den Umfang der Provinz Niederschlesien 

folgende Polizeiverordnung erlassen:

tz 1. Dachhaken.
1. Auf allen Dachflächen, deren Traufkante mehr als 5 m über der 

Erde liegt und deren Neigung mehr als 30 Grad beträgt, sind an folgenden 
rs») Vgl. 8 17 der Bauordnung.
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(stellen Dachhakcn aus verzinktem, bei Kupferdächcrn ans verkupfertem 
^chmicdceifcu gleichzeitig mit der Ausführung dcr Nacharbeiten anzubringen 
a) in der Nähe des Firstes und auf den Dachflächen, 
d) an beiden Seiten der Grate, 
e) auf Mansardenflächen unterhalb des Mansardenknickü.

2. Die Dachhakcn sind in waagerechter Richtung nicht über 1,50 m, in 
Richtung der Dachneigung gemessen nicht über 4 m voneinander anzubringcn; 
an den Graten darf ihre Entfernung voneinander nicht mehr als 3 m 
betragen.

3. Die Dachhakcn müssen bei gewöhnlichen Dächern einen Querschnitt 
von mindestens 210 qmm bei mindestens 7 mm Stärke haben; bei Türmen 
muß der Haken einen entsprechend stärkeren Querschnitt besitzen.

4. Um zu dem Dachhakcn gelangen zu können, müssen Aussteigeöffnunqcn 
angebracht werden.

§ 2. Schneefangeisen und Schneefanggitter.

Uni durch Herabfallcn von Schnee, Eis und Teilen dcr Dachdeckung 
Menschen nicht zu gefährden, sind an allen Dachflächen mit einer Neigung 
von mehr als 20 Grad bei an Straßen und Zugangswegen liegenden Ge­
bäuden und Gebäudeteilen am Dachfuß Schneefanqeiscn mit t^chneefang- 
gittern oder ähnliche Vorrichtungen anzubringen. An geknickten Dächern 
(Mansardendächern) müssen an jedem Dachknick Schneefangvorrichtungen 
vorhanden sein. Die Stützen der Schncefangvorrichtungcn (Schneesangeiscn) 
dürfen seitlich nicht mehr als 0,8 m auSeinanderliegcn und müssen einen 
Querschnitt von mindestens 7 mal 30 mm haben.

§ 3. Ausnahmebestimmungen.
Don dcr Anbringung dcr Dachhakcn, Schncefangeiscn und Schnccfang- 

gitter kann abgesehen werden:
a) bei ungeknickten Dächern (Sattel-Pultdächern usw.), deren Traufkantc 

nicht mehr als 5 m und deren First nicht mehr als 10 m,
b) bei Mansardendächern, deren Mansardcnknick nicht mehr als 7 m und 

deren First nicht mehr als 10 m über der Erde liegt.
Don der Anbringung von Schneefangvorrichtungen kann ferner in allen 

Fällen abgesehen werden, in denen nach Lage der Gebäude oder durch beson­
dere Vorkehrungen (genügend tiefe Vorgärten oder Grünflächen, Form der 
Rinne, Gestaltung des Hauptgesimses o. dgl.) die Gewähr dafür gegeben ist, 
daß die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet ist.

§ 4. Rinneisen.

Für «»fliegende oder vorhängende Dachrinnen von mehr als 28 cm 
Zuschnittbreite müssen die Rinneisen gut verzinkt und mindestens so wider­
standsfähig Ivie ein solches von 40 mal 5 mm Querschnitt sein. Bel Kupfer- 
rinnen sind die Rinncnhalter (Ninneisen) so herzustellcn, daß zwischen der 
Kupferrinne und den Rinneisen galvanische Ströme nicht entstehen können.

§ 5.

Bei Umdeckungen sind schadhafte oder unvorschriftsmäßige Dachhaken, 
Echneefangeisen, Schneefanggitter und Rinneisen durch vorschriftsmäßige zu 
ersetzen, sowie fehlende zu ergänzen.
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§6.

Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden mit Geldstrafe 
bis zu 150 RM., im UnvermögenSfalle mit entsprechender Haft bestraft.

§ 7.

Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung in Kraft.
Breslau, 15. 5. 1931. (0. ?. I. 6. 6. 1099—15.)

Oer Oberpräsident der Provinz Niederschlesicn.

53. Verzeichnis weiterer für die Handhabung 
der Baupolizei wichtiger Bestimmungen

l Abbruchsarbeiten: Erl. v. 7. 11. 1921, Abbruch größerer Eiscnkonstruk- 
tioncn (DMBl. S. 502); Erl. v. 12. 3. 1927, Polizeiliche Beaufsichtigung 
der Abbruchsarbeiten an TageSanlagen stillgelegter Bergwerke (DMBl. 
S. 345).

2 Abnahme von Bauten: Anw. v. 12. 2. 1901 (Amtöbl. S. 45, Stück 8).
3 Arbeiterschutz auf Bauten: Erl. v. 13. 12. 1918, betr. Überwachung der

Bauten (MBliV. 1919, S. 39); Erl. v. 14. 11. 1925, (DMBl. S. 445); 
Erl. v. 22. 2. 1926 (DMBl. S. 254); Erl. v. 7. 7. 1926 (DMBl. S. 779); 
Erl. v. 26. 2. 1930 — II. 2502/30 —, Betriebsvertretung ist zu beteiligen; 
Ges. v. 13.12.34 (R.G.Bl. 1234), Ausf. v. 10. 1. 35 (N.G.Bl. 10), 1S. 2. 35 
(RB. 289).

4 Aussetzung neuer Geschosse: Erl. v. 7. 2. 1923 (DMBl. S. 116).
5 Aufzüge: Erl. v. 6. 12. 1918.
6 Außenreklame: Erl. v. 13. 10. 1925 (DMBl. S. 413).
7 Badeanstalten: Erl. v. 30. 12. 1924 (DMBl. 1925, S. 37).
8 Bauanträge: Erl. v. 7. 1. 1926, Berücksichtigung ästhetischer Gesichts­

punkte bei der Prüfung von Dauanträgen (DMBl. S. 153); Erl. v. 28. 8. 
1930 — II 0 1940 —, Beschleunigung, entgegenkommende Behandlung, 
Bauberatung.

9 Bauentwürfe: Erl. v. 28. 1. 1921, Normenblatt für Bauentwürfe 
(DMBl. S. 82). — Luftschutz. Erl. v. 16. 3. 35 (FMB. 57).

lü Baugenehmigung: Erl. v. 4. 5. 1923, Mitteilung der Baugenehmigungen 
an die Baugewerks-Berufsgenossenschaftcn (DMBl. S. 284).

1l Baukontrolleure, Ausbildungskurse: Erl. v. 6. 12. 1930 — II 6 2257.
12 Bauliche Schäden: Erl. v. 11. 11. 1924, Richtlinien (DMBl. S. 458).
13 Baulücken: Erl. v. 24. 1. 1924 (DMBl. S. 66).
14 Banpolizeigebührcn: Erl. v. 6. 7. 1926, staatliche Baupolizeigebühren,

Prüfungsgebühren der staatl. Prüfungsstelle für statische Berechnungen 
(DMBl. S. 749); Erl. v. 30. 9. 1927, kommunale Baupolizeigebühren 
(DMBl. S. 967); Erl. v. 1. 3. 1928, Baupolizcigebühren (DMBl. S. 300) 
bei Siedlungen.

15 Bauten geschichtlicher oder kulturhistorischer Bedeutung: Erl. v. 3. 7.1930 
— II 0 1540/30.

16 Bauweisen: Erl. v. 4. 7. 1930 — II 0 6200. 31. 5. — und Erl. v. 16. 5. 
1929.
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Bedachungömatcrial: Erl. v. 4. 3. 1931 — II 6205/22. 1.; Erl. v. 3. 10. 
1929 — II 6 2264/29.

Belastung pp. von Baustoffen: Erl. v. 24. 12. 19 (Amtsbl. 1920, Nr. 9).
Benutzungsart: Erl. v. 24. 4. 1929 — II 6 853, Veränderungen in der 

DenutzungSart gewerblicher Räume sind von den staatlichen Polizeibehörden 
und Gewcrbeaufsichtsämtern den Baupolizeibehördcn mitzuteilen.

Dergbauschäden: Vgl. M. Reuß: Das preuß. Berggesetz h 196.
Berufsgenossenschaften: Erl. v. 11. 5. 1923 — II. 9. 273 —, Mitteilung 

der Baugenehmigungen an die B.

I

2
3

4
5

Beton- nnd Eisenbetonbauten: Erl. v. 30. 4. 1924, Verwendung von 
Hochofenschlacke (VMDl. S. 221); Erl. v. 9. 9. 1925, Bestimmungen über 
Eisenbetonbauten (VMBl. 398, Sonderbeilage zu Stück 4 RABl. 1926); 
Erl. v. 25. 3. 1926, Änderung der Bestimmungen über Eisenbetonbauten 
(RABl. S. 169); Erl. v. 24. 12. 1927 — II. 8. 2095 —, hochwertiger 
Zement; Erl. v. 28. 1. 1928, Leitsätze für die Baukontrvlle; Erl. v. 30. 8. 
1928, Normenzement; Erl. v. 9. 5. 30 — II 0 989/30 —, Verhütung von 
Unfällen; Erl. v. 20. 4. 1931 — II 2200/ 5. 3. 0 —, freitragende eiscn- 
bewehrte Betontreppcn in Theatern, Versammlungsräumen pp.; Erl. v. 6. 5. 
1931, Ausführung von Bauwerken aus Beton im Moor.

b

-, freitragende eifert­
en pp.; Erl. v. 6. 5.

Bczirksschornstcinfcgermeister bei Bauabnahme: Erl. v. 29. 11. 1921 
(VMDl. S. 517).

Brandmauern: Erl. v. 18. 11. 1923, Zulassung von Hohlsteinen (VMDl. 
S. 522); Erl. v. 21. 2. 35 (Mbl. 325), 10. 4. 35 (Mbl. 629).

Drennbare Flüssigkeiten: Siehe Mineralöl.
Dürohänscr: Erl. v. 27. 7. 21 — II 9 Nr. 750 — Erl. v. 29. 9. 21 — 

II 9 Nr. 928 —, Hochhäuser und Aufstockungen.
Dachgeschoßwohnungen: Erl. v. 5. 3. 1923, Freigabe von Dachgeschoß- 

wohnungen (VMDl. S. 160); Erl. v. 2. 6. 30 — II 0 1290 —, Zulassung 
von Wohnräumcn im Dachgeschoß für die Zeit der Wohnungsnot.

Denkmäler: Ges. v. 2. 7. 1875, L 10 (GS. S. 561) und v. 17. 6. 1897 
(MBliD. S. 107).

Drosselklappen: Erl. v. 18. 9. 1930 — II 6303. ä/10. 9. —, in Kachel­
ofen und Ofenrohren.

Elektrische Freileitungen: Erl. v. 30. 1. 1929 (VMDl. S. 140).
Festigkeitoberechnungen: Erl. v. 25. 2. 1925, betr. allgemeine Bezeich­

nungen in den baupolizeilichen Festigkeitsberechnungen und Zeichnungen 
(Sonderbeilage zum Amtsbl.).

Feuerbestattungsanlagcn: 1—5, Ges. v. 14. 9. 1911 (GS. S. 193),
Äusführ.-Anw. v. 29. 9. 1911 (MDliV. S. 263).
E Erl' v' 12' b' 1925, baupolizeiliche Bestimmungen (VMBl.

Fluchtlinicnwesen: Vollständige Sammlung aller Erlasse mit kurzer 
Inhaltsangabe hat der LandeSplanungSverband Düsseldorf (Düsseldorf, 
- cgiernngsgebäude) heransgcgebcn. (Bezugspreis 0,50 NM.)

Flußstahl: Erl. v. 25. 2. 1925, Bestimmungen über zulässige Dean- 
»priichnng von Flußstahl usw. und v. 30. 6. 1925 (VMBl. S. 279).

Gasofen: Erl. v. 26. 1. 1929 — II 6 209 —, Abstand von verputzten: 
Er feuerhemmend verkleidetem Holzwerk; Erl. v. 26. 1. 1929 — II 0 

' Ableitung der Abgase von Gasöfen.
, Gärtnerische Behelfsbauten: Erl. v. 7. 11. 1929 — II 0 2743/29 —, 

ohne feste Grundmauern.

7

8

9
10

11

12

13

11
15

1b

17

18

14

20

21
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I Gebühren: Erl. v. 1. 3. 1928 — II 8. 1492/27 —, betr. Baupolizei- 
gebühren bei Reichsheimslätten und Neichssiedlungcn.

2 " Geflügclstallungcn: Erl. v. 10. 3. 1930 — II 0 2113 —.
3 Getvächöhauotypcn: Erl. v. 28. 6. 1927, baupolizeiliche Zulassung von G. 

des Neichsverbandeü des deutschen Gartenbaues (DMBl. E. 717).
4 Gewerbliche Räume: Erl. v. 16. 4. 1929 — II 6 853 X, veränderte 

Benutzungsart ist anzeigepflichtig.
5 Gruppcnhausbau: Erl. v. 19. 8. 1920 (MDliV. S. 354).
b Heeresverwaltung: Erl. v. 14. 11. 1919, baupolizeiliche Genehmigung 

von Bauten der Heeresverwaltung (MDliV. S. 497).
7 Herabstürzen von Bauteilen: Erl. v. 8. 6. 1923, Schutzmaßnahmen gegen 

das H. v. B. (MDliV. S. 711).
8 Hochhäuser: Erl. v. 20. 2. 1927 — II 8. Nr. 306/27. —, Vorlage der 

Anträge für Hochhäuser mit mehr als 6 DoUgeschossen bei dem Minister.
9 Hochofenschlacke: Erl. v. 30. 4. 1924, betr. Verwendung von H. zur 

Betonbercitung (VMDl. S. 221).
10 Hochspannungsleitungen: Erl. v. 3. 12. 1923, Baugenehmigung für die 

Errichtung von Gebäuden unter H. (DMBl. S. 522, ^IlDliD. S. 1211); 
Erl. v. 27. 11. 1929, VMBl. S. 1042, Befugnisse gegenüber----

ll Hohlsteine: Erl. v. 18. 11. 1923, Erl. v. 20. 10. 1924 — II 9. Nr. 635, 
Zulassung von H. für Brandmauern (VMBl. S. 522).

12 Kalksteine: Erl. v. 19. 4.1920, Kennzeichnung der Kalksandsteine (VMBl. 
S. 73); Erl. v. 11. 11. 1924, Schornsteine aus K. und Ersatzbaustoffcn 
(VMBl. S. 458).

13 Kellergeschoßwohmmgen: Siehe Dachgeschoßwohnungen.
14 Krematorien: Siehe Feuerbestattung.
15 Kunststeine: Erl. v. 30. 6. 1925, baupolizeiliche Zulassung von Schlack­

steinen und ähnlichen Kunststeinen (VMBl. S. 280).
1b Lehmbau: Erl. v. 23. 12. 1919, Merkblatt für die Lehmbauweise 

(MBliD. 1920, S. 41); Erl. v. 2. 2. 1921, betr. Errichtung von Hohl­
wänden im gewöhnlichen Lehmbau (VMBl. S. 101).

17 Leichenhallen: Erl. v. 12. 8. 91. (M. i. D. 139.)
18 Lichtreklamen: Erl. v. 6. 10. 1930 — II 0 1891 —, Gefährdung von

Eisenbahnsignaleinrichtungen.
19 Lichtspielanlagen: Siehe Buch „Lichtspielhaus und Theater" von Grieger.
2o Luftschutz: Erl. v. 16. 3. 35 (MBl. 534).
21 Mahlmühlcn: Siehe Amtsbl. 1918 S. 140 ff.
22 Masten für elektrische Freileitungen: Erl. v. 22. 1. 1931 — II 6206/9.

12 . — statische Berechnung der Masten für elektr. Fr.
23 Mineralölverordnung v. 24. 12, 30 (Amtsbl. 1931 S. 5).
24 MunitionSaufbewahrungoräume: Erl. v. 5. 4. 1922, Einrichtung von 

baulichen Anlagen in der Nähe von M. (MBliD. S. 421), gilt auch für M. 
der Schutzpolizei; (Erl. v. 14. 7. 1925 und v. 21. 1. 1929).

25 Nebcnhof: Erl. v. 19. 8. 1920, Begriffsbestimmungen über Gruppcn­
hausbau, ReihenhauSbau und N.

2b Prüfung der Baugesuche: Anweisung v. 12. 2. 1901 (Amtsbl. Stück 8).
27 Ranchschieber: Erl. v. 5. 12. 1921, baupolizeiliche Zulassung von R. 

(VMBl. 1922, S. 17).
28 Reichsbahnbauten: Erl. v. 17. 5. 1926, Genehmigungspflicht und Dau- 

polizejgebühren bei R. (DMBl. S. 612); Erl. v. 16. 3. 1928, Genehmigung 
von Neichsbahnbauten und -anlagcn von R.
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Reihenhausba«: Erl. v. 19. 8. 1920, Begriffsbestimmungen über Grup- 1 
penhausbau, R. und Nebenhof (MBliV. S. 354).

Reklame: Erl. v. 20. 9. 1929 — II 6 2856 — vorübergehende Reklame. 2
Riegel eiserner Fachwerkwände: Erl. v. 2. 1. 1924 (BMBl. S. 43). Z
Säle: Siehe Theater. 4
Schlachthäuser: 25. 11. 1910 (Amtsbl. S. 532). S
Schlackensteine: Erl. v. 30. 6. 1925, Erl. v. 2. 12. 1926 —11 11.1072—, 6 

^«polizeiliche Zulassung von Sch. und ähnlichen Kunststeinen (BMBl.

Schornsteine: Erl. v. 14. 8. 1924, Schornsteine aus Betonkaminsteinen 7 
(BMBl. S. 535) und v. 9. I. 1926 (BMBl. S. 119); Erl. v. I I. 11.1924, 
Schornsteine aus Kalksandsteinen und Ersatzbaustvffcn; Erl. v. 26. 3. 1930 
und v. 3. 6. 1930, Standfestigkeit hoher, freistehender Schornsteine; Erl. v. 
17. 12. 1930, Erhöhung alter Schornsteine.

Stahlhauobauten: Erl. v. 20. 12. 1929 — II 0 3849. — 8
Standfestigkeit: Erl. v. 11. 11. 1926 — II 9, Nr. 468 —, Halteseilc y 

gesicherter hoher Bauwerke (Antennenmaste pp.).
Statische Berechnungen: Erl. v. 16. 10. 1928, betr. st. B. der Fürder. 10 

gerüste. Bekanntmachung v. 2. 8. 1928, Einrichtung einer staatlichen Stelle 
für die Prüfung st. B. in Berlin (BMBl. S. 217); Erl. v. 27. 4. 1929 
-— II 0 957 —, Gebühren der staatlichen Prüfungöstelle.

Strafen: Erl. v. 7. 2. 1928, gnadenweiser Erlaß von Polizeistrafen auf ll 
dem Gebiete der Baupolizei.

Strafienzapfstellen: Erl. v. 9. 1. 1931 — II 0 2697 —, Hinweis auf 12 
Polizeiverordnung über Verkehr mit brennbaren Flüssigkeiten.

Theater: Siehe Buch „Lichtspielhaus und Theater" von Grieger. 13
Ufcrwege: Erl. v. 4. 10. 1920 — II 9, Nr. 514 —, betr. Freihaltung der 14 

Eee- und Flußufer.
Überschwemmungsgebiet (Bauten): 16. 9. 08 (Amtsbl. 341). 15
Derdingungcn: Berf. v. 7. 7. 34 (RB. 674), 2. 8. 34 (R. 768). 1b
Versammlungsräume: Siehe Buch „Lichtspielhaus und Theater" von 17 

Grieger.
Verunstaltung: Erl. v. 3. 1. 1921, den Erlaß ortsstatutarischer Dor- 18 

schristen und baupolizeilicher Bestimmungen gegen die Verunstaltung von 
Ortschaften im Interesse des Heimatschutzes (NtBliD. S. 16); Erl. v. 29. 6. 

zum Schutze gegen verunstaltende Dauausführun-

' Wanderzirkusse: Erl. v. 1. 8. 1930 —II 6 1530 —, betr. Sitzgroßen; 19 
siehe Buch: „Lichtspielhaus und Theater" von Grieger.

Windmühlen: Erl. v. 4. 8. 1922, betr. Abstand der W. von Nachbar- 20 
gebunden (VMDl. S. 414).
^-^"h"'""ben: ^rl. v. 17. 7. 1920, betr. Errichtung verbesserter W. 21 
(BMBl. S. 215).

Zement: Erl. v. 27. 10. 1927, betr. Nvrmenfestigkeiten gewöhnlicher und 22 
hochwertiger Z. (DMBl. S. 1037, berichtigt durch Erl. v. 1. 11. 1927.)

Ziegelhohlbauweise: Erl. v. 23. 7. 1925, betr. Z. (DMBl. S. 319). 23
Zirkusanlagen: Siehe Buch „Lichtspielhaus und Theater" von Grieger. 24 

v' 18' I- 1910, betr. den Schutz der Z., die bei Bauten 25 
beschäftigt werden. (MBliD. S. 32.)

Brieger, Baupolizeiliche Vorschriften. 2»
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1 54. Rechtsmittel
Gegen Verfügungen der Polizeibehörden (auch Strafverfügungen-")) findet, 

abgesehen von den tvegepolizeilichcn Verfügungen, gemäß den HH 45 bis 53 
des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1. Juni 1931 (GS. S. 77) die Be­
schwerde^) statt. Uber die zuständige Beschwerdeinstanz sowie den etwaigen 
Klageweg gibt folgende Übersicht Auskunft (s. Abschnitt 55).

Die Behörde, bei welcher die Beschwerde oder Klage angebracht ist, hat 
dieselbe an diejenige Behörde abzugeben, welche darüber zu beschließen oder 
zu entscheiden hat. Der Beschwerdeführer bzw. Kläger ist hiervon in Kennt­
nis zu setzen.

Die Frist zur Einlegung der Beschwerde und zur Anbringung der Klage 
gegen die polizeiliche Verfügung sowie gegen den auf Beschwerde ergangenen 
Bescheid beträgt stets zwei Wochen?")

»»«Hl Iknsn ikr« visnsto gsrn LUN Vsi^Lgung

2 55. Instanzenweg
Übersicht über den Instanzenweg gegen polizeiliche Verfügungen.

1. Verfügung der Ortspolizeibehörde auf dem Lande und in kreisangehörigen 
Städten (hh 45—51 des Polizeiverwaltunggesetzes v. 1. 6. 31, GS. S. 77).

Beschwerde an den I Klage beim Bezirks- i Revision beim Ober-
Landrat , Verwaltungsgericht"") > Verwaltungsgericht

II. Verfügung der Landräle, staatlichen Polizeibehörde und Ortspolizeibehörde 
in Stadtkreisen.

Beschwerde an den ! Klage beim Bezirks- ! Revision beim Ober-
Reg.-Präsidenten I Verwaltungsgericht"") j Verwaltungsgericht

MN Gegen Polizeiliche Strasverfligungen ist enlwedcr die Beschwerde oder der Anlrag 
aus gertchlllchc Entscheidung zultlssig. Frist tn beiden Füllen 2 Wochen.

Vgl. Anm. »um Polizeivcrwallungsgesep S. 25l.
Bal. Ges. über baupoltz. Zuständigkeiten vom IS. l2. 33 (hier abgedruckt S. 251». 

roo) Die Klage mutz binnen »Wei Wochen bet dem Beztrksvcrwaltungsgcrtcht oder Ober- 
vcrwaltungsgcricht ctngegangen sein. tEntsch. O. V. G. 4. Senat vom 27. 6. 2g.)

Beschwerden über Versagung des Baudispenses »»«erliegen der Entscheidung des 
RegiernngspriisideMeu (vgl. Ges. über baupolizeiliche Zuständigkeil v. 15. t2. 33 Rbschn. iS 
E. 254).
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26. Verwaltungsbezirk der Hochbauämter i

Hochbauamt Breslau 1 (Albrechtstr. 31"'>): Breslau Stadtkreis.
Hochbauamt Breslau 2 (Albrechtstr. 31'")): Landkreise: Guhrau, Trebnitz, 

Wohlau.
Hochbauamt Breslau 3 (Albrechtstr. 31'")): Landkreise: Breslau, Brieg, 

Neumarkt, Strehlen und Stadt Brieg und Domäne Poseritz (Kr. 
Reichenbach).

Hochbauamt Glatz'"): Landkreise: Frankenstein, Glatz, Habelschwerdt.
Hochbauamt Oels'">: Landkreise: Militsch, Namslau, Oels,Groß-Wartenberg.
Hochbauamt Schweidnitz'"): Landkreise: Reichenbach, exkl. Poseritz, Schweid­

nitz, Waldenburg und die Städte Schweidnitz und Waldenburg.

27. Gewerbeaufsichtsamter und ihr Geschäftsbereich 2
Breslau Stadt (Vorwerkstr. 10): Stadtbezirk Breslau.
Breslau Land (Vorwerkstr. 10): Landkreise Breslau, Guhrau, Militsch, 

Namslau, Neumarkt, Oels, Trebnitz, Wohlau, Groß-Wartenberg.
Waldenburg: Stadt- und Landkreis Waldenburg.
Schweidnitz: Stadt- und Landkreis Schweidnitz.
Reichenbach: Kreise Frankenstein und Reichenbach.
Glatz: Kreise Glatz und Habelschwerdt.
Vrieg: Stadt- und Landkreis Brieg, Kreis Strehlen und Ohlau.

28. Kreisfreie Städte
Breslau, Brieg, Schweidnitz, Waldenburg.

(Vorstand: Rcg.-Baurat Dr.-Jng. Mittler.)
2»») (Vorstand: Reg.-Baurat Hevcke.)

(Vorstand: Rcg.-Baurat Fernbolz.)
'") (Vorstand: Rcg.-Baurat Sptetzbach.)
2«') (Vorstand: Rcg.-Baurat Herrmann.)

(Vorstand: Rcg.-Baurat Haertel.)

KurtÄchoeppe-SpeMlbauswffe
-Heraklith" - Leichtbauplatten - .Terranova" farbiger Trockenmortel 
Beton-Draktgewebe, Betondichtungsmittel und -Schutzanstriche 

Betonhartstoffe

Vreslau r, tzubenstrahe r/ Lor <^/ 1. Hof. Ruf
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(Die Zahlen geben ine Seiten an.)

«.
Abbruch von Gebäuden

68/2, 157/1, 185/2,
214/1, 232/1, 307/1, 
350/1.

Abfallstossr, Beseitigung 
der 45/1, 141/1, 178/1, 
227/2.

Abnahme, baupolizeiliche 
6/2, 7/1, 7/2, 117/2, 
1S2/2, 350/2.

Abortanlagen 43/1, 62/2, 
101/2, 140/2, 178/2.

Abscheider 07/1, 08/1.
Abstand der Bordergebäude 

von der Strasze (Bau­
fluchtlinie) und vonein­
ander 10/2, 24/1. 24/3, 
127/2, 127/3, 166/1,
167/1, 2, 105/2, 220/1.

Abstand der Gebäude von 
den Nachbargrenzen 24,1, 
126/1, 126/3, 128/1,
166/2, 167/3, 105/2,
210/4, 220/3.

Abwässer, gewerbliche 06/4, 
41/2.

Abwässrrarten 85/2,
Abweichen von dem Bau­

plan 6/6.
Andere Zuständigkeit für 

Befreiung (Dispens) s. 
Befreiungen.

Anforderungen für beson- 
dere Arten von Ge­
bäuden 58/1, 147/2,
182/1, 212/2.

Ansiedlungen, Gesetz betr. 
Gründung neuer — 260.

Ansiedlungsgcnehmigung 
4/1.

Anzahl der Bauvorlagen 
5/1.

Anzrigepflicht 3/5.
Arbeiterfürsorgr 63/2,

66/1, 140/3, 155/1,
213/2, 231/3, 350/3.

Asche s. Abfallstoffe.
Aufenthalt, Räume zum 

dauernden — von Men­

schen 48/1, 144/1, 180/2, 
208/3, 229/2, 233/3.

Ausgehende Wände 29/3, 
169/4, 198/3, 222/1.

Aufsehen neuer Geschosse 
350/4.

Aufzüge 62/3, 350/5.
Ausnutzbarkeit, bauliche — 

der Grundstücke 12/2, 
121/1, 165/1.

Autzcnantennen 327.
Aussenreklame, äuszere Ge­

staltung 46/2, 108/1, 
179/3, 208/1, 350/6.

».
Bückerwerkstätten 59/1.
Backöfen 148/3, 4, 203/1, 

224/3, 328.
Badeanstalten 350/7.
Badreinrichtungen 94/4.
Baderüume 43/1.
Bahnen, Abstand der Ge­

bäude von — 11/6—11. 
196/3.

IsleiMoknungsbsulon
^igenbelMS

I iweiZtoLklge 

mebs-etöckige k/lietebaoeei'

tinan^iei-t bu^ob ble^gabe von rmbelienkreiMsn 
onb Leeos-gung von ttypotksksn bae bekannte

k'rivslbsnkkslls

kiekbosn»ko
Vs-eelao 1, 8!öcbei-p!atr 13
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Bauantrag und Bauvor­
lagen 115/3. 160/8,
190/4, 217/2, 850/8.

Bauanzrige 1/1, 3/5 4/4, 
114/1, 159/2, 189/1,
218/2

Bauentwürfe 850/9.
Bauflucht. Abweichcn von 

der - 12/1.
Baufluchtlinie, Abstand der 

Vordergebäude von der 
— 10/2, 13/8.

Baufluchtlinie, Vorschriften 
bei Vorhandensein einer 
— 10/2.

Baufluchtlinie, Vorschriften 
bei Fehlen einer— 12/1.

Baugebiet 215/1.
Baugenehmigung, bau­

polizeiliche Erlaubnis 
1/1, 112/1, 112/2,113/1, 
117/1, 158/1, 162/1,
188/1, 192/1. 350/10.

Baugenehmigung von 
WasserleitungS»Anlagen 
102,2.

Baugerüste 150/1.

Baugesuche — Prüfung 
352/26.

Bauklassen,allgemein 123/1.
Bauklassen 1: 16/1, 09/1, 

125/1.
Bauklassen 2: 16/2, 69/2, 

125/2.
Bauklassrn 3: 17/1, 70/1, 

125/3.
Bauklassen 4: 19/1, 70/2, 

125/4.
Bauklassen 5: 20/1, 71/1.
Bauklassen 6: (Baustaf- 

fcln) 22/1, 72/1.
Bauklassrn, Grundstücke in 

mehreren — 13/1
Bauklassrn, pol. Verordn, 

über di« Einteilung nach 
Bauklassen 123/2.

Baukontrolleur, Muster 
einer Dienstanweisung 
für — 316.

Baukontrollenr, Vorschrif- 
tcn über die Bestellung 
von 315, 350/11.

Bauliche Schäden 350/12.
Baulücken 350/13.

Baupolizeiliche Abnahme 
162/2, 192/2, 218/3.

Baupolizei!. Bestimmungen 
über Feuerschuh 296/1. 

— Gasanlagen 303/1.
Baupolizeiliche Forderung 

für Baupolizeigebühren 
350/14, 352/1.

Bauschcin, Erteilung des 
— 6/1, 117/1, 162/1, 
192/1.

Bauten deS Reiches,
StaateS usw. 3/6, 114/2, 
159/3, 190/3, 193/2,
352/28.

Bauten, geschichtlicher pp. 
Bedeutung 350/15.

Bauten in Holz 291/2.
Bauvorlagcn und Bau- 

antrag 4/4, 115/3, 160/3, 
190/4.

Bauwege 68/1, 156/1.
Bauweise 350/16.
Bauzäune 150/1.
Bauzeichnungen 4/5, 5/2, 

5/5, 217/3.
Bauzonen 123/1.

68i:8l.Xl1 - llufszoiy 
8ch»ciclnilrcr

8t«chgrai>cn >o

Oartenßestalluns; 

ncunrtigc ^intcrgär- 
tcn, «ipinc Steingärten 

^ißenc Oärtnerci 

ilelaecn-
u. Orchiäeenlnilturcn

z t « I > « r lür 
leine moverne 

vlumenbioaerei

ttocdeeite- unv
l-r « I , I I-t« 
bitt« ontoritsrn I

7»Iet«cdmuck
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Bauzonen Pol.-Verordn. 
nber die Einteilung nach 
— 123/2.

Beanspruchungen bei Hoch­
bauten 274.

Bcdachungsmaterial 881/1.
Bedürfnisanstalten 62/2. 
Befreiungen u. Ausnah­

men (Dispense) 7/3, 
11S/1, 163/1, 193/8.

Behälter für Abfall, Asche 
48/1, 141/1.

Belastungen — bei Hoch­
bauten 274, 278, 381/2.

Benutzungsart, Verän­
derungen in den bau­
lichen Anlagen 881/3.

Benziuabscheider 97/1.
Bergbauschäden 881/4, 
BerusSgenossenschasteu 

861/8.
Beschwerde 262, 268.
Besondere Arten von Ge­

bäuden 88/1.
Betonbauten 861/6
Betrieb von Entwässe­

rungsAnlagen 166/2.
Bewässerungsanlage, Bau-

Vorlagen für eine — 
167/1.

Bezirksschornstcinseger- 
meister 361/7.

Bidets 94/4.
Blitzableiter 41/1.
Blockhäuser 63/1, 147/1.
Brandmauern 81/1.

123/2, 126/2, 132/1,
166/1, 168/1, 176/1,
199/3, 223/1, 361/8.

Brennbare Flüssigkeiten 
851/9.

Brücken 3/4.
Brunnen 39/1, 165/1.
Bürohäuser 351/16.

E.
D.

Dächer 82/2, 183/1, 171/2, 
261/1, 223/3.

Dachgeschoß 13/6, 14/1—2, 
122/2, 351/11.

Dachhaken 348.
Dach- u. Kellerräume 

181/1, 216/1, 230/1.
Dachwohnungen 56/1, 

51/^. 145/1, 2161/1,
236/1.

Decken 32/1, 132/2, 171/1, 
266/1, 228/2.

Denkmäler 351/12.
Dispense, siehe Besreiun- 

gcn.
Drainagen 96/3.
Drosselklappen 351/18.
Düngerstätten 45/1.
Durchfahrten, Abmessun­

gen der — 9/1, 9/2, 
9/3, 16/1.

E,
Eckgrundstückc' 13/2, 125/5, 

129/8.
Einfamilienhäuser 52/1, 

145/2, 181/2, 210/2.
Einfriedigung der Grund­

stücke 47/1, 186/1, 268/2, 
229/1, 283/2.

Eiseubauten, Schuh' der 
Arbeiter 309.

Eisenbctonbauten 306, 
351/6.

Etsschränkc 98/3.
Elcktr. Anlagen u. Blitz­

ableiter 41/1.
Elcktr. Freileitungen 

361/14, 352/22.

Sie sparen bei uns und geben 
den schaffenden Volksgenossen 
Kredit und Arbeit

Breslauer 
Bankverein 
L. G. m. b. H.

Blumenslraßc 8 Gegründet >895
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Entwässerung 178/1.
EutwässrrungSpflicht 86/1, 

86/1.
Entwässerung u>rd Besei­

tigung der Abfallstoffe 
140/1, 200/2, 227/2.

Entwässerungsanlagen, 
Anschlusi der — an 
städt. Zweigkanal 89/1, 

— Ausführung der — 
88/1, 88/2.

— Baustoffe für — 01/3, 
103/2.

— Bauvorlagen für — 
80/2.

— Abnahme von — 88/3.
— Inbetriebnahme der — 

8S/S.
— Lage der Leitung von — 

89/3.
— lichte Weite, Oiefälle 

der Leitung von — 
90/2, 90/3, 103/1.

— Lüftung der — 91/2.
— Polizeiverordnung be­

treffend — 88.

L 
Fabrikbauten 62/2, 62/4, 

149/1, 184/1, 212/4. 
Fachwerkwände, eiserne — 

353/3.
Feld- und Forstpolizei- 

geseb 259.
Feldzirgeleicn 148/1.
Fensterflügel u. -laden 

11/12.
Festigkeitsberechnungen 

5/3, 218/1, 351/15.
Fettfänge in Entwässe­

rungsanlagen 96/2.
Feuerbeständige Bauweise 

28/2, 129/6, 197/2.
Feucrhemmende Bauweise 

129/6, 197/2.
FeuerbestattungSanIagcn 

351/16.
Feuersicherheit 169/1.
Feuerstätten 4/2, 35/1, 

135/1, 173/1, 202/2,
224/2.

Fenerschub 130/4, 296, 
351/17.

Filme aus Zellstoff, 
Räume für — 62/1.

Fleisch- und Wurstmacher- 
werkstätten 60,1.

Fluchtliniengeseb 266, 
351/18.

Flussstahl 351/19.
Forstpolizeigesetz 259.
Freiflächen 14/5, 121/1, 

129/5.
Fussböden 132/2.

G.
Garagen, s. Kraftwagen­

stände.
Gärtnerische Behelfsbau­

ten 3/1—2,159/1, 351/21.
GaSabzugSrohre 137/2.
GaSanlagrn 303/1.
Gasöfen 351/20.
OlaSleitungen 40/1, 43/3.
Gastwirtschaften 62/2.
Gebäude, besondere Arten 

von — 58/1.
Gebäudehöhc 25/1, 128/3, 

168/2, 197/1, 221/1.
Gebäudesockel, Gesimse 

10/3.
Gebrauchsabnahme 7/1, 

118/2, 193/1, 232/3.

„Zenking"- Ueräe / Osskeräe 
8ie6IunL3lier6e/Llelttrokeräe 

vauerbrsmäöken
SsliitAns Anlagen 

vstleeiniictitungen / Itlo8ettsnlägön 
öeiertOlowmsK  ̂
Vfv8lau l « HUK 31 sm vlüeksrplstt » kuf S7854
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Gebrauchsabnahmeschein 
7/1.

Geflügelställe 3/8.
Gebühren 352/1.
Geflügelstallungen 352/2. 
Geltungsbereich der Bau­

ordnung für stadtähul. 
Landgemeinden 186/3.

— für das platte Land 215, 
Genehmigung, weitere 

polizeiliche — 160/2.
Geräusch 64/1.
Geruchsverschlüsse 02/3.
Gerüste 150/1.
GeschäftSgebirt 215/1.
Geschäftshäuser 62/3.
Geschoßzahl 13/5, 195/1, 

219/3.
Gewächshäuser 3/1, 352/3. 
Gewerbraufsichtsämtcr 

355/1.
Gewcrbegcbiet 215/1.
gewerbliche Zwecke, Räume 

für — 2/2, 3/7, 352/4.
Grudekoksöfen 35/3.
Grund- und Kellcrmauer 

29/2, 130/2, 169/3,
198/2, 221/3.

Grundstücke, bauliche Aus- 
Nutzbarkeit der — 194/1, 
219/2.

Grundstiicksgrcnzen, Ver- 
ünderung der — 68/4, 

Grundstücke, Zugänglich- 
keit der — 8/1, 219/1.

Grünfuttrrsilos 189/2.

Grundwasserableitungen 
96/3.
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Kiese; Such
ist für die loule som Sou geschrieben

kleine öaustosfkunde
Von Dr.-Jng. Diedrich Dieckmann
o. Prosessor an dir Technischen Hochschule Braunschweig

26 Abb. - 2 Kunstdrucktafeln - VIII, 279 Seiten 
Text. 8°. 1936. Geheftet Rm. 6,80 - In Ganz­

leinen geb. Rm. 8,—
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Eisen und Stahl, Gußeisen, Stahl, Härtbarer 
Stahl, Bearbeitung, Eisen und Stahl als 

Handelsware, Rostschutz. Nichteisenmetalle, Zink, 

Kupfer, Blei, Zinn, Aluminium, Nickel, Legie­

rungen. Wasserglas. Glas. Silikofluoride (Fluate). 
Kitt, Leim, Kleister. Linoleum. Tapeten. Stroh 

und Rohr. Malerfarben. Teerund Asphalt. Mörtel­
stoffe, Luftmörtel—Bindemittel, Wassermörtel— 
Bindemittel, Sand, Wasser. Mörtel. Künstliche 

Steine, ungebrannte Steine, einschließlich Estriche, 

Beton und Stahlbeton, Gebrannte Steine. Mauer­

werk. Natürliche Steine. Holz, Aufbau und Eigen­
schaften, Schädigungen, Schützen des Holzes, Holz 

als Handelsware, Holzatten.

Friedr. Vieweg L Sohn, Braunschweig



Aus dem Vorwort:

Der Ruf „Mehr Kenntnis der Baustoffe" ist 

schon oft ertönt, aber immer schnell wieder ver­

stummt. Der Grund dafür ist nicht etwa, daß 

genügend Kenntnisse in die Bauwelt eingedrungen 

wären, sondem der, daß man den Männern vom 

Bau etwas vorsetzte, was mit dem Bauen herz­

lich wenig zu tun hatte.

Das vorliegende Buch will die Kenntnis der 

Baustoffe nach vielen Richtungen hin vermitteln. 

Das ist ohne naturwissenschaftliche Grundlage 

nicht möglich. Deshalb ist alles naturwissenschaft­

lich unterbaut, ohne daß aber mehr Natur­

wissenschaft hineingebracht wurde, als unbedingt 

nötig ist. Zum Bauen gehört immer Erfahrung. 

Es ist jedoch sehr verschieden, in welcher Zeit 

sich der Einzelne die notwendigen Erfahrungen 

verschafft. Nur wer genügend theoretisch aus­

gebildet ist, kann Erfahrungen, die er an einer 

Stelle gemacht hat, auch aus andere anders­

artige Fälle übertragen, während der nicht 

genügend Vorgcbildete seine Erfahrungen immer 

nur aus genau gleich liegen de Fälle an­

wenden kann. Die Betrachtung der Baustoffe 

von den Naturwissenschaften her soll zum selb­

ständigen Denken anregen, dabei die Auswer­

tung von Erfahrungen erleichtern und die Mög­

lichkeit zum Fortschritt im Bauwesen geben.

So ist jetzt die „Kleine Baustoffkunde" entstanden. Sie will dem Bauenden wie 

dem Studierenden helfen,' sie ist weder für den Hersteller irgendwelcher Bau­

stoffe noch für Prüfingenieure und erst recht nicht sür Naturwissenschaftler 

geschrieben, sondern nur für die Leute vom Bau.



langer Zeit nicht carbonisiert sei. Die außen sitzende, bereits carbonisierte 
Schicht des Kalkes verhindert das Herausquellen des noch weichen, 
innen sitzenden Mörtels. Die Mauerwerksfestigkeit ist beim Kalkmörtel 
deshalb nicht so klein, daß die heute zugelassene niedrige Belastung gerecht­
fertigt ist.

Volles Ziegel- oder Kalksandsteinmauerwerk, das trocken mit etwa 
1800 kg/ebm Gewicht anzunehmen ist, wiegt naß 2500 lcg. Das mechanisch 
aufgenommene Wasser verdunstet allerdings überraschend schnell. Bei 
Versuchen konnte festgestellt werden, daß völlig mit Wasser gesättigte Steine, 
die an fünf Seiten dicht mit Dachpappe umhüllt waren, und deren Kopf­
seite allein frei war, schon nach 8 Tagen das Gewicht wieder hatten, was 
sie vor dem Einlegen in Wasser gehabt hatten. Wieviel Wasser in der Bau­
zeit in ein Mauerwerk hineinkommt, sei es durch Regen oder durch beab­
sichtigtes Nässen der Steine, das spielt für die Feuchtigkeit des fertigen 
Baues gar keine Nolle (s. S. 148).

Ein aus Mauersteinen errichtetes Mauerwerk schwindet durch 
das Trocknen des Mörtels etwa um bis der Höhe. Das ist immer- 
hin soviel, daß es bedacht werden muß.

Häufig zeigt Mauerwerk Ausblühungen. Die gefährlichste ist 
der Mauerfraß. Er wird hervorgerufen durch Salpeter. Wenn 
organische Stoffe, die stickstoffhaltig sind, wie Urin (s. S. 196), in das Mauer- 
wert kommen, so werden sie durch gewisse Bakterien, die vom Winde überall 
hingetragen werden, und die deshalb überall gegenwärtig sind, in Nitrate 
umgewandelt. Da im Mauerwerk überall Kalk vorhanden ist, bildet sich 
der zersließliche Kallsalpeter (s. S. 144). Durch immer wiederholtes Lösen 
und darauffolgendes Auskristallisieren werden die Porenwände von Stein 
und Mörtel allmählich mehr und mehr zerdrückt. Die Mauer zerfällt. Der 
veste Schutz gegen Mauerfraß besteht darin, daß man das Eindringen von 
unu, Jauche, Gartenfeuchtigkeit und dergleichen in das Mauerwerk durch 
Dämmschichten verhütet (s. S. 90). Kommt trotzdem Mauerstaß vor, 

as durch die auf S. 196 beschriebenen Untersuchungen festgestellt werden 
so muß man nachträglich für Abdämmung der gefährlichen Flüssig- 

' sorgen. Steine, die mürbe geworden sind, müssen ausgewechselt 
Schlechter Putz wird abgekratzt, dann wird das Mauerwerk mit 

n' Ochser gut abgespült. Nach gründlichem Trocknen, wobei unter 
eine Lötlampe helfen muß, wird auf die Mauer ein Anstrich 

l dünner Asphaltlösung gebracht. Nachdem der fest und trocken geworden 
mi^ k - ei" Leiter Anstrich mit einer dickeren Asphaltmasse, und in diese 
Anstv grober Sand gestreut. Nach dem Festwerden des zweiten 

I iches kann neu verputzt werden. Die Sandkörner halten den Putz
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Trachyt: Die Sanidinkristalle verwittern leicht. Je Heller der Stein, 
desto mehr Sanidin enthält er.

Basalt: Sonnenbrenner zerfallen. Verdacht besteht, wenn in den 
Bruchflächen grobe Höcker, weiße oder rostbraune Flecke sind. Die Flecke 
werden besonders deutlich, wenn der Stein eine viertel Stunde lang in 
kochender Salzsäure liegt.

Vulkanische Tuffe: Schädlich ist Kalkgehalt.
Sandsteine: Man stelle zuerst die Art des Bindemittels fest. Kalk als 

Bindemittel ist durch Auftropfen von Salzsäure leicht festzustellen. Er 
mahnt zur Vorsicht. Wenn der Stein nach dem Anhauchen tonartig riecht, 
mithin Ton im Bindemittel ist, stelle man die Wasseraufnahmefähigkeit bei 
einfacher Wasserlagerung fest. Sie darf nicht über 7 v. H. betragen, und 
zwar nach Gewichtsteilen.

Man schlage ferner mit der breiten Fläche eines Hammers so lange 
auf einen kleinen Sandsteinquader, bis er zerspringt. Man achte darauf, 
ob sich in den Bruchflächen Anhäufungen von Glimmerplättchen befinden. 
Sie würden ein schlechtes Zeichen sein. Tongallen und Schwefelkies sollen 
bei einem guten Sandstein fehlen.

Dachschiefer: Beim Dachschiefer sollen die Platten dünn, die Ränder 
scharfkantig, splitterig sein. Kalk und Schwefelkies müssen fehlen. Beim 
Anschlägen sollen die Platten hell klingen.

Kalksteine sollen aufgespritztes Wasser gar nicht oder doch nur langsam 
aufsaugen. Bei Muschelkalken sollen die Muscheln mit dem als Bindemittel 
wirkenden Kalk gut verkittet sein. Der Stein darf bei längerem Liegen 
unter Wasser nicht weich werden, was auf Tongehalt hindeuten würde.

Wenn Schutzmittel gegen die Verwitterung angewandt werden 
müssen, so soll man vor allem mit dem Schutz nicht zu lange warten. Ein 
kranker Stein läßt sich nicht wieder gesund machen. Vor der Anwendung 
von Schutzmitteln muß man die Art des Steines kennen und ebenfalls die 
Wirkungsweise des Schutzmittels. Durch gedankenloses Anstreichen mit 
irgendeinem angepriesenen Mittel wird selten etwas genützt, zuweilen 
eher geschadet. Fast alle Schutzmittel sind unter irgendwelchen Phantasie- 
namen im Handel. Vor dem Einkauf lasse man sich deshalb sagen, was als 
wirksamer Stoff darin enthalten ist, und in welcher Weise es wirken soll. 
Die Hauptgruppen von Schutzmitteln seien kurz besprochen:

Leinöl und Ölfarbe können einen Stein vor eindringendem 
Regenwasser und Luftbestandteilen bewahren und damit auch vor Ver­
witterung schützen. Der Stein muß aber vor dem Anstreichen gut trocken 
sein, da er sonst durch Eisbildung im Innern zerfrieren kann. Das Aus­
sehen nach Farbe und Gefüge des Steines geht ganz oder teilweise verloren.
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